
2. Beschlussabteilung

B 2-96/14 

FUSIONSKONTROLLVERFAHREN 
VERFÜGUNG GEM. § 40 ABS. 2 GWB 

– für die Veröffentlichung bestimmte Fassung  –

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren B2-96/14 

1. Edeka Zentrale AG & Co. KG - Beteiligte zu 1.- 
New-York-Ring 6
22297 Hamburg (D)

[„Edeka“]

2. Netto Markendiscount AG & Co. KG
Industrieparkt Ponholz 1 - Beteiligte zu 2.- 
93142 Maxhütte (D)

[„Netto“]

Verfahrensbevollmächtigte zu 1.-2: 

Dr. Börries Ahrens 
Dr. Justus Herrlinger 
White & Case 
Valentinskamp 70/EMPORIO 
20355 Hamburg  

3. Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG - Beteiligte zu 3.- 
Wissollstr. 5-43
45478 Mülheim a.d.Ruhr (D)

4. Kaiser´s Tengelmann GmbH - Beteiligte zu 4.- 
Wissollstr. 60
45478 Mülheim a.d. Ruhr (D)

5. Tengelmann Internationale Handels GmbH - Beteiligte zu 5.- 
Wissollstr. 5-43
45478 Mülheim a.d. Ruhr (D)

3. bis 5. [„KT“]



2 

 

 

6. Bringmeister GmbH          - Beteiligte zu 6.- 
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin (D)  

sowie 

Bringmeister Logistik GmbH 
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin (D)  

[„Bringmeister“] 

 

7. Tengelmann E-Stores GmbH        - Beteiligte zu 7.- 
Wissollstr. 5-43  
45478 Mülheim a.d.Ruhr (D) 

[„TES“] 

 

8. Wilma Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH    - Beteiligte zu 8.- 
Wissollstr. 5-43  
45478 Mülheim a.d.Ruhr (D) 

 

Verfahrensbevollmächtigte zu 3.-8.: 

Johann Brück 
Corinna Neunzig LLM 
Hermanns Wagner Brück 
Kaiser-Wilhelm-Ring 41 
40545 Düsseldorf 

 

 
9. Rewe Zentralfinanz eG         - Beigeladene zu 1.- 

Domstr. 20  
50668 Köln  

sowie  

 
Rewe Markt GmbH 
Domstr. 20 
50668 Köln 

[„Rewe“] 
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Verfahrensbevollmächtigte der 
Beigeladenen zu 1. : 

Dr. Michael Esser 
Freshfields Bruckhaus Deringer 
Im Zollhafen 24 
50678 Köln  

 

 
10. Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG    - Beigeladene zu 2.-  

Rötelstr. 35 
74172 Neckarsulm 

[„Kaufland“] 
Verfahrensbevollmächtigte der 
Beigeladenen zu 2.:  
 
Dr. Fabian Badtke 
NOERR LLP  
Charlottenstr. 57  
10117 Berlin  

 
11. Markant AG           - Beigeladene zu 3. -  

Churerstr. 166 
8808 Pfäffikon/CH 

[„Markant“] 
Verfahrensbevollmächtigte der 
Beigeladenen zu 3.:  
 
Dr. Matthias Karl  
Gleiss Lutz   
Lautenschlagerstr. 21  
70173 Stuttgart 

 
12. Markenverband e.V.         - Beigeladene zu 4. -  

Unter den Linden 42 
10117 Berlin 

[„Markenverband“] 

 

 
13. coop eG           - Beigeladene zu 5. – 

Benzstraße 10 
24148 Kiel 

[„coop“] 
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Verfahrensbevollmächtigte der 
Beigeladenen zu 5.:  
 
Dr. Christof Eggers 
Wilmer Hale  
Ulmenstrasse 37-39 
60325 Frankfurt am Main  

 

 
14. Norma            - Beigeladene zu 6. - 

Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 
Heisterstr. 4 
90441 Nürnberg  

[„Norma“] 
Verfahrensbevollmächtigte der 
Beigeladenen zu 6.:  
 
Dr. Thomas Fries  
Fries Rechtsanwälte Partnerschaft 
Bernhardstr. 10  
90431 Nürnberg   

 

 

wegen Prüfung eines Zusammenschlussvorhabens nach § 36 des Gesetzes gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen (GWB) hat die 2. Beschlussabteilung des Bundeskartellamts am 

31. März 2015 beschlossen: 

1. Das im „Kaufvertrag betreffend den Verkauf und die Abtretung von sämtlichen Ge-

schäftsanteilen an der Kaiser´s Tengelmann GmbH, der Tengelmann E-Stores 

GmbH, der Bringmeister GmbH, der Bringmeister Logistik GmbH sowie der Ten-

gelmann Internationale Handels GmbH“ (im Folgenden: „Kaufvertrag“) zwischen den 

Beteiligten zu 1., 2., 3. und 8. vereinbarte Zusammenschlussvorhaben wird unter-

sagt. 

2. Den Beteiligten zu 1. und 3. bis 5. sowie den mit ihnen verbundenen Gesellschaften 

wird ferner untersagt, den am 01.10.2014 zwischen Edeka AG, Edeka Zentralhan-

delsgesellschaft mbH, Edeka Zentrale AG & Co. KG sowie Kaiser’s Tengelmann 

GmbH abgeschlossenen „Rahmenvertrag über den Kauf von Waren sowie über die 
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Zentralregulierung von Warenlieferungen“ (Anlage 3 zu dem am 17.10.2014 über-

sandten Anmeldungsentwurf) ganz oder teilweise durchzuführen oder sich auf sons-

tiger Grundlage entsprechend zu verhalten. 

3. Den Beteiligten zu 3. bis 5. sowie den mit ihnen verbundenen Gesellschaften wird 

ferner untersagt,  

(1) die im Kaufvertrag bzw. in der Anlage zu diesem Kaufvertrag genannten Filialen 

in Berlin und Brandenburg (Anlage (H)-2 zum Kaufvertrag, im Folgenden: „Carve-

Out-Filialen“) in dem aus den Gründen ersichtlichen Umfang zu schließen (Ziff. 

(H) der Präambel des Kaufvertrages): 

(2) den Beteiligten zu 3. bis 5. sowie den mit ihnen verbundenen Gesellschaften wird 

ferner untersagt, die von (1) erfassten Carve-Out-Filialen als Standorte eines Fili-

algeschäfts des Lebensmitteleinzelhandels wirtschaftlich zu entwerten. Untersagt 

wird damit insbesondere, und zwar – soweit nicht anders tenoriert – jeweils im 

Vergleich gegenüber der Art und des Umfangs des Betriebs der Filialen am Tag 

der Unterzeichnung des Kaufvertrages durch alle Parteien: 

a) jede Reduzierung des Angebots um eine der angebotenen Warengruppen in 

den Bereichen Food und Nonfood I; 

b) jede Änderung der Sortimentstiefe, die das Maß gewöhnlicher Listungen und 

Auslistungen überschreitet (d.h. über 10% der Artikelanzahl einer 

Warengruppe); 

c)    jede Änderung der Sortimentsbreite, die das Maß gewöhnlicher Listungen und 

Auslistungen überschreitet (d.h. über 3% der Artikelzahl des 

Gesamtsortiments);  

d) jede Reduzierung der täglichen Öffnungszeit um mehr als einmalig eine 

Stunde;  

e) jede Reduzierung der Werbeaktivitäten, insbesondere jede Reduzierung der 

Verteilung von Werbefaltblättern (d.h. Reduzierung des bisherigen 

Verteilgebiets oder der bisherigen Verteilzyklen um mehr als 10%); 

Vergleichszeitraum hierfür ist das Kalenderjahr 2013; 

f) jede nicht nur vorübergehende erhebliche Reduzierung des Personalbestands 

(d.h. Reduzierung der Vollzeitstellen um mehr als 10 % oder Erhöhung der 

Teilzeitquote um mehr als 5 Prozentpunkte); 

g) jede Einschränkung der notwendigen und üblichen Reparatur-, 
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Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten; Vergleichszeitraum hierfür ist das 

Kalenderjahr 2013; 

h) jede Kündigung von Mietverträgen für die Räumlichkeiten der Carve-Out-

Filialen sowie 

i) das Ergreifen von Maßnahmen, die eine regelmäßige und wirtschaftliche 

Warenanlieferung gefährden. 

Für Warengruppen und Artikel, die im Jahre 2013 nicht ganzjährig gelistet waren (z.B. 

Saisonwaren), ist für die Anwendung von lit. (a) bis (c) auf den entsprechenden 

Listungszeitraum im Jahre 2013 abzustellen. 

(3) Hiervon ausgenommen bleibt die Möglichkeit der Veräußerung von den in (1) 

genannten Carve-Out-Filialen an einen Dritten, der diese als Filialen des 

Lebensmitteleinzelhandels unterbrechungslos, unabhängig von der Beteiligten 

zu 1. und den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie unter Einhaltung der 

Vorgaben nach (1) und (2) fortführt. 

4. Den Beteiligten zu 3. bis 5. sowie den mit ihnen verbundenen Gesellschaften wird 

ferner untersagt,  

(1) eine Schließung oder wirtschaftliche Entwertung der Lagerstandorte in Viersen, 

Eching und Berlin gemäß Anlage 3.1.(c) des Kaufvertrages durchzuführen sowie 

(2) eine Schließung oder wirtschaftliche Entwertung der Fleischwerke in Viersen, 

Perwenitz und Donauwörth gemäß Anlage 3.1(c) des Kaufvertrages 

durchzuführen. 

(3) Im Rahmen von (1) bis (2) ist den Beteiligten zu 3. bis 5. insbesondere untersagt, 

die in der Anlage 3.1(c) des Kaufvertrages genannten Maßnahmen durchzuführen 

sowie 

a) die Beendigung von Verträgen über für den Betrieb genutzte Flächen, 

Gebäude, Anlagen und Einrichtungen; 

b) die Veräußerung von für den Betrieb genutzten Flächen, Gebäuden, Anlagen 

und Einrichtungen, sofern hierdurch die Nutzung dieser Flächen, Gebäude, 

Anlagen und Einrichtungen durch die Beteiligten zu 3. bis 5. eingeschränkt 

wird; 

c) den Abbau von Personal (Kündigungen, Freistellungen, Zahlung von 

Abfindungen); 
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d) eine Reduzierung des Lagerbestandes oder der Produktion durchzuführen 

sowie 

e) die Rückgabe von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen durchzuführen. 

Die Maßnahmen nach c) bis e) werden untersagt, soweit diese über die im 

Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre üblichen Maßnahmen hinausgehen. 

5. Den Beteiligten zu 3. bis 5. sowie den mit ihnen verbundenen Gesellschaften wird 

zudem untersagt, einen Abbau von Verwaltungsfunktionen gem. Anlage 3.1(c) des 

Kaufvertrages durchzuführen, soweit dieser mit den Maßnahmen zum Abbau der 

Beschaffung/Verrechnung bzw. zur Schließung von Filialen, Lägern oder Fleisch-

werken verbunden ist und über die im Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre 

üblichen Maßnahmen zum Abbau von Verwaltungsfunktionen hinausgeht. 

6.  Die Gebühr für diese Entscheidung wird unter Anrechnung der gesondert festzuset-

zenden Gebühr für die Anmeldung des Zusammenschlussvorhabens in Höhe von 

[…] auf insgesamt 

[…],- Euro 

(in Worten: […] Euro) 

festgesetzt und der Beteiligten zu 1. und 3. als Gesamtschuldner auferlegt. 
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A. Zusammenfassung 

I. Absatz 

1 Die Beschlussabteilung ist auf der Grundlage der Marktermittlungen im vorliegenden 

Fall zu folgendem Ergebnis gekommen: Das Ausscheiden von KT als unabhängiges 

Einzelhandelsunternehmen und die damit verbundene weitere Verdichtung der ohne-

hin stark konzentrierten Marktstruktur führt in den nachfolgend aufgegriffenen Regio-

nalmärkten und Stadtbezirken in den betroffenen Großstädten mit mehr als 500.000 

Einwohnern zu einer erheblichen Behinderung effektiven Wettbewerbs. Die Wettbe-

werbsbehinderung ist auf unilaterale Effekte zurückzuführen, die unabhängig davon 

zu verzeichnen sein werden, ob Edeka mit der Transaktion zum Marktführer wird, 

seine schon bestehende Marktführerschaft weiter ausbaut oder aber zum bisherigen 

Marktführer Rewe aufschließt. In jedem Fall steht zu befürchten, dass die wettbe-

werblichen Verhaltensspielräume der beiden führenden Vollsortimentsanbieter Edeka 

und Rewe nach dem Zusammenschluss nicht mehr in ausreichendem Maß von den 

im Markt verbleibenden Wettbewerbern kontrolliert werden können.  

2 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb im Marktraum Berlin (36) 

erheblich behindert. Die im Rahmen der Analyse verdichteter Räume durchgeführte 

Stadtbezirksbetrachtung hat für das Stadtgebiet Berlin ergeben, dass die Untersa-

gungsvoraussetzungen ebenfalls in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Fried-

richshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf 

und Tempelhof-Schönberg erfüllt sind. In den Stadtbezirken Marzahn-Hellersdorf, 

Neukölln, Treptow-Köpenick und Lichtenberg liegen die Untersagungsvoraussetzun-

gen nicht vor.  

3 Durch den Zusammenschluss wird darüber hinaus effektiver Wettbewerb in den 

Markträumen  Bad Reichenhall (23), Bad Tölz (26), Garmisch-Partenkirchen (102), 

München (205), Rosenheim (262) sowie Weilheim/Tutzing (321) erheblich behindert. 

In den Markträumen Augsburg (13), Donauwörth (72), Landsberg (169), Pfaffenho-

fen/Freising (244) sowie Wasserburg a. Inn (319) liegen die Untersagungsvorausset-

zungen hingegen nicht vor. Die im Rahmen der Analyse verdichteter Räume durch-

geführte Stadtbezirksbetrachtung hat für das Stadtgebiet München ergeben, dass die 
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Untersagungsvoraussetzungen in 18 der 25 Münchener Stadtbezirke gegeben sind. 

Dies betrifft im Ergebnis alle Münchner Bezirke, in denen KT vertreten ist, mit Aus-

nahme von Allach-Untermenzing, Laim, Milbertshofen-Am Hart, Ramersdorf-Perlach, 

Aubing-Lochhausen, Schwabing-Freimann und Schwabing-West.  

4 Durch den Zusammenschluss wird ferner effektiver Wettbewerb in den Markträumen 

Düsseldorf/Ratingen (79), Krefeld (163), Bonn (45) und Essen/Oberhausen/Mülheim 

erheblich behindert. In den Markträume Köln/Leverkusen (176),  Neustadt (214), 

Dormagen (73), Menden (198), Bergheim (35), Bochum (43), Sankt Augustin (271), 

Velbert / Hattingen (312), Euskirchen (88), Duisburg (76), Erkelenz (86), Hamm 

(126), Bottrop (46), Bad Neuenahr-Ahrweiler (20), Wuppertal (341), Solingen (287) 

und Witten / Hagen (332) sowie Aachen (1) und Mönchengladbach (202) liegen die 

Untersagungsvoraussetzungen hingegen nicht vor. 

5 Die im Rahmen der Analyse verdichteter Räume durchgeführte Stadtbezirksbetrach-

tung hat für das Stadtgebiet Düsseldorf ergeben, dass die Untersagungsvorausset-

zungen ebenfalls in den Stadtbezirken 1, 3 sowie 5 bis 7 und 9 erfüllt sind. Für die 

Stadtbezirke 2, 4 und 8 hingegen liegen die Untersagungsvoraussetzungen nicht vor. 

Im Stadtbezirk 10 unterhält KT keine Filiale. Auch in den Essener Stadtbezirken II, III 

und IX wird durch den Zusammenschluss effektiver Wettbewerb erheblich behindert. 

In den Essener Bezirken V-VIII ist KT nicht tätig. In den Bezirken I und IV liegen die 

Untersagungsvoraussetzungen nicht vor.  

II. Beschaffung 

6 Der Zusammenschluss führt auch beschaffungsseitig zu einer erheblichen Behinde-

rung wirksamen Wettbewerbs auf 11 verschiedenen Beschaffungsmärkten des Le-

bensmitteleinzelhandels in Deutschland. Eine erhebliche Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs wurde in diesem Verfahren in Bezug auf sieben Beschaffungsmärkten 

(von Markenartikeln) in den Produktbereichen konventionelle Frischmilch, konventio-

nelle H-Milch, Tafelschokolade, Pralinen, Riegel, kakaohaltige Zuckerwaren sowie 

sonstige Schokoladenwaren/Schokoladen-Knabberartikel festgestellt. Ergänzend 

wurden  vier  der in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel ermittelten 

Beschaffungsmärkte (Schaumwein, Tiefkühlpizza, rote Feinkostsoßen, Konfitüre) in 

diesem Verfahren berücksichtigt, da  es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich die 

Marktverhältnisse seit den Ermittlungen im Rahmen der Sektoruntersuchung im Jahr 

2010 grundlegend geändert haben. Auch für die vier Beschaffungsmärkte für 
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Schaumwein, Tiefkühlpizza, rote Feinkostsoßen und Konfitüre liegen die Untersa-

gungsvoraussetzungen vor. 

7 Es ist darüber hinaus zu erwarten, dass die Untersagungsvoraussetzungen für weite-

re Beschaffungsmärkte vorliegen, da die Marktbedeutung der Edeka, Rewe sowie 

der Schwarz-Gruppe auch bei einer warengruppenbezogenen Betrachtung für das 

Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen spricht.   

8 Durch den Zusammenschluss erwirbt die Edeka als das sowohl auf Absatz- als auch 

auf Beschaffungsseite gegenüber ihren Wettbewerbern aus dem Lebensmitteleinzel-

handel führende Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Deutschlands einen der 

wenigen verbliebenen und von der Spitzengruppe der führenden Anbieter in der Be-

schaffung unabhängigen Wettbewerber. KT ist Inhaber eines für den Kundenzugang 

wichtigen Netzes insbesondere in städtischen Ballungsräumen. Das Unternehmen ist  

insbesondere im Hinblick auf das Warensortiment und das Vertriebsschienenkonzept 

ein enger Wettbewerber der Edeka. Die beiden Unternehmen verfügen über eine ho-

he Überschneidungsquote bei den nachgefragten Artikeln und Herstellern, mit denen 

Warenlieferverträge bestehen, sodass den Lieferanten auf den betroffenen Märkten 

eine wichtige Absatzalternative zu den führenden Nachfragern Edeka, Rewe und 

Schwarz Gruppe wegfällt. Auf der Beschaffungsseite ist KT derzeit in eine Einkaufs-

kooperation um den Anbieter Bünting eingebunden, die auch aufgrund ihrer übrigen 

Mitgliedsunternehmen eine unmittelbare Ausweichoption für die Herstellerseite bei 

der Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels darstellt. Der mit dem Zusammen-

schlussvorhaben verbundene Wechsel  von KT als unabhängiges Einzelhandelsun-

ternehmen zu der Spitzennachfragergruppe  würde daher die ohnehin stark konzen-

trierte Nachfragestruktur auf einer Reihe von Beschaffungsmärkten weiter verdichten 

und den Vorsprung der drei führenden Nachfrager nach Herstellermarken (Edeka, 

Rewe und Schwarz Gruppe) gegenüber ihren verbleibenden Wettbewerbern weiter 

erhöhen. 

9 Die strukturell bedingte Verbesserung der Beschaffungskosten der Edeka als großen 

Abnehmer stellt angesichts ihrer hohen Bedeutung (die Beschaffungskosten machen 

etwa 70 % der Gesamtkosten eines Lebensmitteleinzelhändlers aus) einen bedeu-

tenden Kostenvorteil der Edeka gegenüber ihren kleineren Wettbewerbern dar. Die-

sen Kostenvorteil kann die Edeka für einen weiteren Ausbau ihrer Marktposition etwa 

durch Unternehmenszukäufe nutzen. Schon in der Vergangenheit hat die Edeka be-

wiesen, dass sie in der Lage ist, ihre Größenvorteile auch durch die Forderung von 
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nach Auffassung des Bundeskartellamtes missbräuchlichen Sonderkonditionen zu 

Lasten der Lieferanten und der kleineren Wettbewerber auszunutzen.  

B. Sachverhalt 

I. Beteiligte Unternehmen 

1. Edeka 

a) Unternehmen und Umsätze  

10 Die Edeka Gruppe umfasst die Edeka Zentrale AG & Co KG (Edeka Zentrale), die 

sieben Regionalgesellschaften mit ihren Regiebetrieben / Filialen, die den neun regi-

onalen Edeka Genossenschaften angehörenden Einzelhändler sowie den Discountfi-

lialisten Netto. Die Edeka Zentrale hält eine Beteiligung von 50 % an den sieben Re-

gionalgesellschaften, während die übrigen 50 % der Regionalgesellschaften jeweils 

von einer oder mehreren regionalen Edeka Genossenschaften gehalten werden. Die 

Edeka Zentrale steht wiederum im Eigentum der neun regionalen Genossenschaften. 

Die Netto Markendiscount GmbH & Co. KG („Netto“) wird als Tochterunternehmen 

unmittelbar von der Edeka Zentrale kontrolliert. Darüber hinaus betreibt die Edeka 

Gruppe u.a. den Edeka-Großhandel, das Edeka Fruchtkontor, eine Wein- und Sekt-

kellerei, eigene Fleisch- und Backwerke sowie eine eigene Saftherstellung. 

11 Die geschäftspolitische und strategische Führung der Edeka Gruppe liegt bei der 

Edeka Zentrale. Die Edeka Zentrale nimmt Steuerungsfunktionen in der Edeka Grup-

pe wahr und erbringt Dienstleistungen für die regionalen Handelsgesellschaften. 

Hierzu zählen unter anderem die Bereiche Wareneinkauf, Zentralregulierung, Delkre-

dere, Eigenmarken- und Qualitätsmanagement, Marketing, Standorterschließung, 

Verkaufsflächenkonzepte, sowie Sortiments- und Preispolitik. 

12 Die Edeka Gruppe verfügt heute über ein deutschlandweites Vertriebsnetz mit insge-

samt knapp 12.000 Lebensmittelmärkten.1 Über 6.000 dieser Märkte werden von ins-

gesamt rd. 4.000 selbständigen Kaufleuten, den Edeka-Genossen, betrieben. Von 

                                                

1  Vgl. hierzu und zum Folgenden: http://www.Edeka-verbund.de/Unternehmen/de/startseite.jsp; 
19. Hauptgutachten der Monopolkommission, 2010/2011, Baden-Baden 2011, S. 422 f. sowie Trade 
Dimensions Top-Firmen 2014 Der Lebensmittelhandel in Deutschland Food/Nonfood, VII, 139. 
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den verbleibenden knapp 6.000 Märkten sind ca. 1.500 sogenannte Regiebetriebe 

(Filialen), die von den Regionalgesellschaften betrieben werden und ca. 4.500 Märkte 

der Discountschiene Netto. Während die Zahl der Regiebetriebe seit 2008 leicht rück-

läufig ist, ist die Zahl der Discountmärkte - auch nach der Übernahme der Plus-

Märkte - leicht angestiegen. 

13 Zum Vertriebsnetz der Edeka Gruppe gehören SB-Warenhäuser, Verbrauchermärk-

te, Supermärkte sowie Discountmärkte, sodass die Edeka Gruppe in allen Vertriebs-

schienen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) vertreten ist. 

14 Neben den Lebensmittelmärkten umfasst die Edeka Gruppe außerdem gut 300 Ge-

tränkemärkte und über 2.000 Bäckereien, sie ist damit auch in verschiedenen Berei-

chen des Fachhandels tätig. Im Großhandel ist die Edeka über ihre Regionalgesell-

schaften, die die Edeka-Einzelhändler beliefern, und über derzeit 132 Cash+Carry-

Märkte sowie 21 Zustelllager für Großkunden aus Gastronomie, Hotellerie oder 

Großküchen vertreten. 

Der Gesamtumsatz der Edeka Gruppe hat sich nach den der Beschlussabteilung vorlie-

genden Zahlen in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 

 
Netto-Umsätze 

Edeka-Gruppe 

2000 21.508 Mio. Euro 

2005 33.663 Mio. Euro 

2007 32.783 Mio. Euro 

2008 33.755 Mio. Euro 

2009 38.956 Mio. Euro 

2010 40.092 Mio. Euro 

2011 42.088 Mio. Euro 

2012 44.046 Mio. Euro 

2013 44.999 Mio. Euro 

 

15 Die Umsätze der Edeka Gruppe im Einzelhandel wurden zuletzt zu 53 % von den 

selbständigen Einzelhändlern, zu 27 % im Discountgeschäft, zu 19 % von den Re-

giebetrieben und zu 2 % von den Backwarenfilialen erwirtschaftet. Der Anteil des 
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Food-Umsatzes am Gesamtumsatz ist seit dem Jahr 2000 geringfügig gestiegen und 

liegt heute bei rd. 90 %. Die Edeka Gruppe ist ausschließlich in Deutschland tätig. 

16 Das starke Wachstum der Edeka insbesondere seit 2005 beruhte zum Teil auf inter-

nem Wachstum, vor allem aber auf der Übernahme der Spar sowie des Discount-

Unternehmens Netto im Jahr 2005 und der Übernahme eines wesentlichen Teil der 

Plus-Märkte von Tengelmann im Jahr 2008. Edeka konnte mit diesen Übernahmen 

mehrere Unternehmen, die früher selbst der LEH-Spitzengruppe angehörten, in das 

eigene Unternehmen integrieren. Die Expansionsstrategie der Edeka zeigt sich je-

doch nicht nur in den „großen“ Übernahmen seit 2005, sondern wird auch durch zahl-

reiche kleinere Erwerbsvorgänge der letzten Jahre belegt, mit denen die Edeka ihre 

Wettbewerbsposition im Lebensmitteleinzelhandel sukzessive stärken konnte.2 

17 Die Edeka Gruppe hat sich darüber hinaus in den vergangenen Jahren insbesondere 

durch Beteiligungen an Lebensmittelherstellern bzw. Handwerksbetrieben in den Be-

reichen alkoholfreie Getränke, Fleischwaren und Backwaren vertikal integriert.3 Die 

Edeka-eigene Weinkellerei besteht bereits seit 1939 und ist mittlerweile die zweit-

größte Kellerei Deutschlands. 

18 Die Beschaffung derjenigen Waren, die einer zentralen Abrechnung unterliegen, er-

folgt für die gesamte Edeka Gruppe durch die Edeka Zentrale, die Edeka-

Zentralhandelsgesellschaft (EZHG) und die Regionalgesellschaften. Dieses mit den 

„nationalen Lieferanten“ verhandelte Beschaffungsvolumen macht den überwiegen-

den Teil des Edeka-Gesamtbeschaffungsvolumens aus. Im Jahr 2012 wurden lt. 

Presseberichten rd. 250 bislang regionale Lieferanten von Edeka zusätzlich auf die 

nationale Verhandlungsebene gehoben, wodurch die Bedeutung der zentralen Wa-

renbeschaffung weiter gestiegen ist.4 Von diesem gebündelten Einkauf profitieren 

                                                

2  Allein zwischen 2005 und 2010 haben Unternehmen der Edeka Gruppe insgesamt 16 Zusammen-
schlussvorhaben beim Bundeskartellamt angemeldet und vollzogen, die den Lebensmitteleinzelhandel 
bzw. den Lebensmittelgroßhandel sowie sämtliche Vertriebsschienen und Vertriebsformate betrafen. Zu 
diesen „kleineren“ Übernahmen zählten u.a. „Top-Getränke“ (B9-195/05, B2-39/09), „Real-Märkte“  
(B9-109/07, B2-20/08, B2-86/09), „trinkauf“ (B2-39/09), „Minipreis“ (B2-45/09), Lupus C&C“ (B2-51/10), 
und „Kaiser‘s-Märkte“ (B2-92/10). Andere Erwerbsvorgänge waren beim Bundeskartellamt angemeldet 
bzw. angefragt, scheiterten aber aufgrund wettbewerblicher Bedenken. 

3  Zu nennen sind hier u.a. die Fusionsfälle „Schwarzwald-Sprudel“ (B9-64/07), „Lutz Fleischwaren“  
(B9-64/07), „Bäckerhaus Ecker“ (B2-88/10), „Schäfer’s Brot“ (B2-122/10) oder „Elro“ (B2-105/12). 

4  Vgl. Lebensmittelzeitung (LZ)  6/2012 vom 10.02.2012, S. 1 und S. 4. 
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nicht nur die Edeka-Filialen und das Discountgeschäft, sondern auch die den Genos-

senschaften angehörenden Einzelhändler sowie die Kooperationspartner der Edeka. 

19 Die Edeka unterhält aktuell - z.T. über ihre Regionalgesellschaften - bilaterale Ein-

kaufskooperationen mit Netto Stavenhagen, Stroetmann, Feneberg, Lüning sowie 

Frey & Kissel.  

20 Auf internationaler Ebene kooperiert die Edeka seit 2005 zusammen mit der französi-

schen ITM Entreprises-Gruppe (Intermarché) und der Eroski-Gruppe aus Spanien 

über die Allianz Alidis / Agenor. Funktion der Allianz ist u.a. die europaweite Vermark-

tung vertrieblicher Leistungen für Markenartikel. 

21 Nach den Ergebnissen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel lag der 

absatzseitige Umsatzanteil der Edeka bei nationaler Betrachtung in 2010 bei 25-

30 %. 

b) Die kartellrechtliche Behandlung der selbständigen Einzelhändler (SEH) 

22 Im Zusammenhang mit marktstrukturellen Analysen stellt sich in Verfahren unter Be-

teiligung der Edeka stets die Frage, ob die Umsätze der selbständigen Einzelhändler 

(SEH) der Edeka insgesamt zuzurechnen sind. Wie in diversen Altverfahren so be-

streitet die Edeka auch im laufenden Verfahren, dass ihr die Umsätze ihrer SEH ab-

satzseitig zuzurechnen sind.  

23 Die Beschlussabteilung ist -  auch bestätigt durch die zusätzlichen Ermittlungen zu 

diesem Themenkomplex im laufenden Verfahren – weiterhin der Auffassung, dass 

die SEH zusammen mit den Regionalgesellschaften und der Edeka Zentrale sowohl 

als verflochtene Unternehmen i.S.d. § 18 Abs. 3 Nr. 4 GWB als auch als wettbewerb-

liche Einheit anzusehen sind. Daher rechnet die Beschlussabteilung bei der Marktan-

teilsbetrachtung der Edeka-Gruppe auch die Umsätze zu, die die SEH der Edeka er-

zielt haben. Ob die Voraussetzungen der Verbundklausel des § 36 Abs. 2 GWB vor-

liegen, kann weiterhin offen bleiben. 

24 Bereits im Verfahren B 2 – 333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)) hatte die Beschluss-

abteilung auf Basis exemplarisch analysierter Vertragsbeziehungen zwischen der 

Edeka Zentrale bzw. den regionalen Handelsgesellschaften und den von ihnen belie-

ferten SEH festgestellt, dass die SEH der Edeka Zentrale wettbewerblich zuzurech-

nen und ihre Umsätze daher bei der Prüfung der Entstehung oder Verstärkung einer 



15 

 

marktbeherrschenden Stellung nach § 19 Abs. 2 GWB a.F. zu berücksichtigen sind. 

Hingegen konnten im damaligen Verfahren keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür 

festgestellt werden, dass die Edeka Zentrale im Hinblick auf die SEH herrschendes 

Unternehmen im Sinne der Verbundklausel nach § 36 Abs. 2 GWB ist.5 

25 Diese Auffassung hatte die Beschlussabteilung auch in ihrem Beschluss B 2 – 52/10 

(Edeka/trinkgut) aufrecht erhalten, obwohl die Edeka in diesem Verfahren die Zure-

chenbarkeit der Umsätze der SEH für die Edeka Rhein-Ruhr mit der Begründung be-

stritt, dass diese keine „Konzeptvereinbarung“ mit den in ihrem Tätigkeitsgebiet an-

sässigen Einzelhändlern abschließe. Diesen Vortrag hatte die Beschlussabteilung mit 

der Argumentation zurückgewiesen, dass die Bewertung des Wettbewerbsverhältnis-

ses zwischen den Regionalgesellschaften und den selbständigen Einzelhändlern auf 

der Grundlage einer wertenden Gesamtbetrachtung erfolgt, nicht jedoch davon ab-

hängt, ob in jedem Fall immer alle im Verfahren B 2 – 333/07 genannten Kriterien in 

gleicher Weise vorliegen. Die Beschlussabteilung hielt es angesichts des zunehmend 

auf Geschlossenheit ausgerichteten Erscheinungsbilds der Edeka-Gruppe für ausge-

schlossen, dass die Beziehungen der einzelnen Edeka Regionalgenossenschaften 

zu den in ihrem Tätigkeitsgebiet ansässigen Edeka Einzelhändlern sich tatsächlich 

gravierend unterscheiden.6 

26 Die Beschlussabteilung sieht sich im vorliegenden Verfahren auch auf Basis der er-

neut in dieser Sache angestellten Ermittlungen in ihrer Rechtsauffassung bestätigt. In 

Bezug auf alle Unternehmen, die eine wettbewerbliche Einheit bilden, hat im Rahmen 

der wettbewerblichen Würdigung eine Zurechnung von Marktanteilen zu erfolgen.7 

Denn Unternehmen, die eine wettbewerbliche Einheit bilden, können bei der Markt-

strukturbetrachtung nicht als selbständige Unternehmen angesehen werden.8 Kenn-

zeichnend für eine wettbewerbliche Einheit ist nach der Rechtsprechung des BGH, 

dass die Unternehmen am Markt wie ein Unternehmen auftreten.9 

                                                

5  Zu den Gründen im Einzelnen vgl. BKartA, 30.06.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)), S. 20 ff. 
6  BKartA, 28.10.2010, B2-52/10 (Edeka/trinkgut) 
7  Siehe dazu BGH, 19.12.1995, WRP 1996, 702, 705 (Raiffeisen) 
8  BKartA, 30.06.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)) S. 21 
9  BGH, vom 19.12.1995, WRP 1996, 702 (Raiffeisen). 
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27 Das Vorliegen einer wettbewerblichen Einheit belegen aus Sicht der Beschlussabtei-

lung gesellschaftsrechtliche Verflechtungen (siehe (aa)), eine einheitliche Unterneh-

mensstrategie (siehe (bb)) und bestimmte vertragliche Regelungen (siehe (cc)). 

aa) Gesellschaftsrechtliche Verflechtungen 

28 Die gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen bestehen nach wie vor, da die SEH An-

teile an den Regionalgesellschaften und der Zentrale halten und die Zentrale wiede-

rum an den Regionalgesellschaften beteiligt ist. So hält die Edeka Zentrale eine Be-

teiligung von 50 % an den sieben Regionalgesellschaften, während die übrigen 50 % 

der Regionalgesellschaften jeweils von einer oder mehreren regionalen Edeka Ge-

nossenschaften gehalten werden. Die Edeka Zentrale steht wiederum im Eigentum 

der neun regionalen Genossenschaften.  

bb) Unternehmensstrategische einheitliche  Führung der Edeka-Gruppe durch die 

Edeka Zentrale 

29 Die Edeka Zentrale erarbeitet die Unternehmensstrategie für die gesamte Edeka-

Gruppe. Sie nimmt Steuerungsfunktionen für die Edeka-Gruppe wahr und erbringt 

Dienstleistungen für die regionalen Handelsgesellschaften. Hierzu zählen unter ande-

rem die Bereiche Wareneinkauf, Zentralregulierung, Delkredere, Handelsmarken- 

und Qualitätsmanagement, Marketing, Standorterschließung, Verkaufsflächenkon-

zepte sowie Sortiments- und Preispolitik.10 

Handelsmarkenkonzept 

30 Schon bei den von der Edeka-Gruppe angebotenen zahlreichen Handelsmarken 

zeigt sich das einheitliche Auftreten im Wettbewerb.11 Die Edeka Zentrale entwickelt 

die Handelsmarken und beauftragt die Hersteller mit der Produktion. Die Regionalge-

sellschaften beliefern die SEH mit Produkten aus dem Handelsmarken-Sortiment von 

Edeka. Die Handelsmarken haben eine identitätsstiftende Funktion. Sie bestärken die 

SEH in der Zugehörigkeit zur Edeka-Gruppe und dienen der Positionierung der ge-

                                                

10  Siehe dazu schon BKartA, 30.06.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)). 
11  Derzeit gibt es die Eigenmarken sowie „Edeka“, „Edeka Italia“, “Edeka Espana”, “Edeka Bio“ sowie „Gut 

& Günstig“. Im Non-Food-Bereich gibt es die Eigenmarken „Edeka zuhause“, „Drifter“, „Just for you“, 
„Edeka“, „Gut & Günstig“ und „elkos“. 
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samten Gruppe im Wettbewerb. Im Bereich des Preiseinstiegs bietet die Edeka mit 

ihren Regiebetrieben und ihren SEH über die Handelsmarke „Gut & Günstig“ Produk-

te an, deren Preise konkurrenzfähig mit denen der Discounter sein sollen.  

Privatisierungsoffensive 

31 Das von den SEH geführte Supermarktgeschäft bildet heute das Kerngeschäft der 

Gruppe. Die von der Edeka Zentrale gesteuerte aktuelle „Privatisierungsoffensive“ 

entscheidet darüber, in welchem Umfang Einzelhandelsgeschäfte als Regiebetriebe 

oder unternehmergeführte Geschäfte geführt werden. In der Vergangenheit hat sich 

der Anteil der SEH im Vergleich zum Anteil der Regiebetriebe, die von den Regional-

gesellschaften geführt werden, überproportional erhöht. Dies zeigt sich auch an der 

Umsatzentwicklung. Während die SEH im Jahr 2009 noch Umsätze in Höhe von 17 

Mrd. € gemacht haben, erhöhte sich ihr Umsatz im Jahr 2013 auf 22,6 Mrd. €. Dem-

gegenüber nahm der Umsatz des Regie-Einzelhandels von 9,1 Mrd. € im Jahr 2009 

auf 8,0 Mrd. € im Jahr 2013 ab.12 Die Umsatzsteigerung der SEH beruht nicht nur auf 

einer möglichen Produktivitätssteigerung, sondern vor allem auf einer bevorzugten 

Vergabe neuer Standorte an SEH statt Gründung von Regiebetrieben. Auch nach 

Übernahme der Standorte von Kaiser´s Tengelmann soll ein Großteil der übernom-

menen Filialen an selbstständige Kaufleute gehen. Laut Presseerklärung der Edeka 

vom 7.10.2014 zur Ankündigung der Übernahme von Kaiser´s Tengelmann sei es 

Ziel, die Standorte nach und nach an selbstständige Kaufleute zu übergeben. Zitat 

Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka AG: „Dadurch ermöglichen wir vie-

len, vor allem jungen Menschen – auch insbesondere den Filialleiterinnen und Filial-

leitern von Kaiser’s Tengelmann – die Chance auf Selbstständigkeit unter dem ge-

nossenschaftlichen Dach von Edeka“. 

32 Dabei wird der Binnenwettbewerb dadurch reduziert, dass die Edeka Zentrale bzw. 

die Regionalgesellschaft  

 

 

                                                

12  Edeka Unternehmensbericht 2013, S. 1.  
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33 Insgesamt erscheint es wenig plausibel, dass die Edeka Zentrale eine „Privatisie-

rungsoffensive“ durchführen würde, wenn sie auf die Geschäftstätigkeit der SEH kei-

nen unternehmensstrategischen Einfluss ausüben könnte.  

Mietverträge 

34 Auch die von der Beschlussabteilung ermittelte Unterstützung zahlreicher SEH im 

Hinblick auf die Betriebskosten ihrer Filialen durch die Edeka bzw. ihre Regionalge-

sellschaften spricht im Zusammenhang mit den übrigen Indizien für eine wettbewerb-

liche Einheit bestehend aus der Edeka Zentrale, den Regionalgesellschaften und den 

SEH. So haben die Ermittlungen der Beschlussabteilung ergeben, dass 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                

  Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten der Anmelder vom 12.1.2015, Verfahrensakte B2-96/14 
14  Schreiben Edeka vom 12.1.2015, S. 2 f., Verfahrensakte B2-96/14 
15  Schreiben Edeka vom 12.1.2015., Verfahrensakte B2-96/14 
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cc) Verträge zwischen den Regionalgesellschaften und den SEH 

35 Die Beschlussabteilung hat sich verschiedene Verträge (u.a. Konzeptvereinbarun-

gen, Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen/AGB, Untermietverträge, 

Werbekostenzuschuss-Verträge, etc.) vorlegen lassen, die die Regionalgesellschaf-

ten Minden-Hannover, Rhein-Ruhr und Südbayern mit jeweils zwei bis drei repräsen-

tativ ausgewählten SEH geschlossen haben. Auch die Prüfung der übersandten Ver-

träge und sonstigen Unterlagen hat die Auffassung der Beschlussabteilung bestätigt, 

dass die Edeka-Einzelhändler aufgrund ihrer Verflechtungen mit der Edeka der Ede-

ka wettbewerblich zuzurechnen und daher im Rahmen der Marktstrukturbetrachtung 

zu berücksichtigen sind. Darin finden sich viele Regelungen, die zu einer Vereinheitli-

chung des wettbewerblichen Verhaltens aller SEH im Tätigkeitsgebiet der jeweiligen 

Regionalgesellschaft sowie bundesweit führen. Die engen Vorgaben in den Verträ-

gen ermöglichen die Durchsetzung der von der Zentrale entwickelten  Unterneh-

mens- und Wettbewerbsstrategie und ein einheitliches Auftreten der SEH im Wett-

bewerb. Somit sind sie ein wichtiges Indiz für die wettbewerbliche Einheit. Dazu im 

Einzelnen:  

36 Die von den SEH zu erbringenden Leistungen für die einzelnen Vertriebsschienen 

betreffen ein ausgedehntes Bündel von Pflichten. Einzelne Pflichten finden sich nicht 

in allen Vertragstexten wieder, entsprechen aber insgesamt dem bisherigen Befund 

aus der exemplarischen Analyse von entsprechenden Vertragsbeziehungen zwi-

schen der Edeka Zentrale bzw. den regionalen Handelsgesellschaften in Altverfah-

ren. Die von den SEH nach den vorliegenden Verträgen zu erfüllenden Vorgaben 

umfassen unter anderem folgende Punkte: 
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37 In der Gesamtbetrachtung ist die Edeka-Gruppe einschließlich der SEH daher als 

wettbewerbliche Einheit zu sehen. Wesentliche Bestandteile des durch das Nebenei-

nander von Regiebetrieben und SEH geprägten Vertriebsschienenkonzepts der Ede-

ka sind ein einheitlicher Marktauftritt, Bezugsverpflichtungen, Preisbindungen bzw. 

Preisempfehlungen, einheitliche und gemeinsame Werbung sowie Gebietsabspra-

chen. Durch diese Vereinbarungen ist der Wettbewerb innerhalb der Edeka-Gruppe 

weitgehend ausgeschaltet. 

38 Auch die Europäische Kommission rechnet bei einer vergleichbaren Konstellation die 

Marktanteile selbständiger Einzelhandelskaufleute zu.16 Die Monopolkommission teilt 

die Auffassung der Beschlussabteilung und geht bei der Edeka-Gruppe sowohl auf 

den Angebots- als auch auf den Beschaffungsmärkten von einer wettbewerblichen 

Einheit aus.17 

39 Die Vorgaben der Regionalgesellschaften an die SEH sind so weitreichend, dass den 

SEH die selbständige Entscheidung über ihr Verhalten im Wettbewerb weitgehend 

                                                

16  KOM, 23.06.2008, COMP/M. 5047 (Rewe/ADEG), Rn. 43 ff, Rn. 45; KOM, 20.11.1996, COMP IV/M.784 
(Kesko/Tuko), Rn. 42 ff 

17  19. Hauptgutachten der Monopolkommission, 2010/2011, Baden Baden 2011, S. 355. 
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nicht möglich ist. Im vorliegenden Fall ist es daher möglicherweise auch angemes-

sen, von einer einheitlichen Leitung der SEH durch die Regionalgesellschaften in Be-

zug auf die wettbewerbsbezogenen Entscheidungen auszugehen.18 In diesem Fall 

läge - mangels gesellschaftsrechtlicher Abhängigkeit der Unternehmen voneinander - 

ein Gleichordnungskonzern i.S.d. § 18 Abs. 2 AktG vor, und die Voraussetzungen der 

Verbundklausel des § 36 Abs. 2 GWB wären erfüllt. 

40 Im Ergebnis kann aber auch in diesem Verfahren offen bleiben, ob die Vorausset-

zungen der Verbundklausel des § 36 Abs. 2 GWB vorliegen, da bereits eine wettbe-

werbliche Einheit festgestellt wurde und die formellen Anmeldevoraussetzungen so-

wie die materiellen Untersagungsvoraussetzungen auch ohne Berücksichtigung des 

Unternehmensverbundes erfüllt sind.  

2. Kaiser´s Tengelmann 

41 Die Kaiser's Tengelmann GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

Tengelmann Unternehmensgruppe mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Als Multibran-

chenhändler ist die Unternehmensgruppe Tengelmann in 17 europäischen Ländern 

tätig. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte sie mit 72.819 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und 4.151 Filialen einen Nettoumsatz von 7,82 Milliarden Euro.  

42 Zum Firmenverbund von Tengelmann zählen insbesondere die Kaiser's- und Ten-

gelmann-Supermärkte, der Online-LEH-Lieferservice Bringmeister, Textildiscounter 

KiK, die OBI Bau- und Heimwerkermärkte sowie die Online-Shops Plus.de, 

GARTENXXL.de und Baby-Markt.de. Ebenfalls zum Konzern gehören die Immobi-

liengesellschaft TREI Real Estate sowie die Beteiligungsgesellschaften Emil Capital 

Partners in den Vereinigten Staaten und Tengelmann Ventures in Deutschland, die 

seit mehreren Jahren in Startup-Unternehmen investieren.  

43 Kaiser´s Tengelmann betreibt (Stand 2013) 501 Lebensmitteleinzelhandelsfilialen als 

Vollsortimenter in den drei Kernregionen Berlin und Umland, München/Oberbayern 

sowie Nordrhein. In 2013 erzielte der LEH-Filialbetrieb einen Nettoumsatz von 1,94 

Mrd. €. Kaiser´s Tengelmann beschafft überwiegend eigenständig. Ein erheblicher 

                                                

18  Siehe zur Frage, in Bezug auf welche Unternehmensbereiche eine einheitliche Leitung vorliegen muss 
OLG Düsseldorf, 31.1.2001, WuW/E DE-R 647, 648 f (OTZ); vgl. auch BGH, 08.12.1998, BB 1999, 335 
ff. (Pirmasenser Zeitung) unter Hinweis auf BGH, 19.01.1993, BGHZ 121,137 (146 f) (WAZ/IKZ 
(Zurechnungsklausel)). 
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Anteil der Beschaffung wird jedoch über die mittelständische Beschaffungskooperati-

on mit Bünting organisiert und über die Markant verrechnet. Zur Einkaufskooperation 

von Bünting zählen derzeit neben Kaiser´s Tengelmann das LEH-Unternehmen 

Nordmann/NGV sowie die Großhandelsunternehmen Hamberger, Okle und Brül-

le+Schmelzer, die über entsprechende Kooperationsverträge jeweils bilateral mit 

Bünting verbunden sind. Die bisherigen Kooperationspartner Coma und Jibi wurden 

in 2014 von Bünting übernommen.   

44 Nach den Ergebnissen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel lag der 

absatzseitige Umsatzanteil von Kaiser´s Tengelmann bei nationaler Betrachtung in 

2010 bei unter 3 %. 

3. Rewe Group 

45 Die Rewe Group umfasst eine Vielzahl von Unternehmen, die in Deutschland und im 

europäischen Ausland vornehmlich im Einzel- und Großhandel, insbesondere mit Le-

bensmitteln, tätig sind. Ferner betreiben Unternehmen der Rewe Group Fachmärkte 

(Baumärkte, Gartenmärkte und Elektronik-Fachhandel, Drogeriemärkte), Produkti-

onsbetriebe (Fleisch- und Brotverarbeitung) und sind in der Tourismus-Branche tätig 

(Reiseveranstalter und Reisevertrieb). Im LEH-Bereich betreibt die Rewe Group Ein-

zelhandelsmärkte unter den Bezeichnungen „Rewe“ und „toom“ sowie Discountmärk-

te unter der Bezeichnung „Penny“. 

46 Die im vorliegenden Verfahren beigeladene Rewe Zentralfinanz eG („RZF“) ist neben 

der Rewe-Zentral AG eine der beiden Muttergesellschaften der Rewe Group. RZF 

reguliert die Rechnungen der Lieferanten für Waren und Dienstleistungen an die Un-

ternehmen der Rewe-Group und übernimmt für die Lieferantenforderungen das Delk-

redere in Form der Schuldmitübernahme. Über die ebenfalls beigeladene Rewe 

Markt GmbH betreibt die Rewe Group das klassische Vollsortimentergeschäft.    

47 Es ist gängige Praxis der Beschlussabteilung, die LEH-Unternehmen der Rewe und 

ihre selbständigen Einzelhändler (SEH) als wettbewerbliche Einheit zu betrachten. 

Die Anwendung der Verbundklausel (§ 36 Abs. 2 GWB) wurde bislang offengelassen, 

die Unternehmen werden aber im Rahmen der Gesamtbetrachtung in das Wettbe-

werbspotenzial der Rewe einbezogen.  
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48 Die Netto-Umsätze der Rewe (inkl. Rewe Dortmund) haben sich in den vergangenen 

Jahren wie folgt entwickelt:19 

 
Netto-Umsätze 

Rewe 

2000 25.405 Mio. Euro 

2005 28.396 Mio. Euro 

2007 29.365 Mio. Euro 

2008 31.582 Mio. Euro 

2009 33.098 Mio. Euro 

2010 34.416 Mio. Euro 

2011 32.709 Mio. Euro 

2012 33.917 Mio. Euro 

2013 34.129 Mio. Euro 

 

49 Wesentliche Kooperationspartner im Beschaffungsbereich der Rewe sind die Rewe 

Dortmund Großhandel eG, die coop eG, Kiel sowie die Dohle Handelsgruppe. Dane-

ben beschafft Rewe für Fegro/Selgros sowie für Karstadt Feinkost.  

50 Auf internationaler Ebene ist Rewe Mitglied der Einkaufskooperation Core (Nachfol-

ger von Coopernic). 

51 Nach den Ergebnissen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel lag der 

absatzseitige Umsatzanteil der Rewe Group bei nationaler Betrachtung in 2010 bei 

15-20 %. 

4. Kaufland 

52 Kaufland betreibt gut 600 großflächige SB-Warenhäuser bzw. Verbrauchermärkte 

und hat eine relativ große Präsenz in Ostdeutschland. Die Kaufland Stiftung & Co. 

                                                

19  Vgl. 19. Hauptgutachten der Monopolkommission, 2010/2011, Baden Baden 2011, S. 425, sowie Trade 
Dimensions, a.a.O., VII, 498. 
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KG gehört zur Schwarz Gruppe. An der Dachgesellschaft Schwarz Beteiligung KG, 

welche neben der Kaufland Stiftung auch die LIDL Stiftung beherrscht, hält die  Die-

ter Schwarz Stiftung gemeinnützige GmbH 99,9 % der Kapitalanteile, die restlichen 

0,1 % der Kapitalanteile sowie sämtliche Stimmrechte hält die Schwarz Unterneh-

menstreuhand AG, die auch als Führungsgesellschaft der Schwarz Gruppe agiert. 

53 Kaufland erzielte in 2013 einen Umsatz von rund 13. Mrd. €. Nach den Ergebnissen 

der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel lag der absatzseitige Umsatzanteil 

bei nationaler Betrachtung in 2010 bei 5-10%. Auf den ebenfalls zur Schwarz Gruppe 

gehörenden Discounter LIDL entfielen weitere 10-15 %.  

54 Die beiden Stiftungen haben ihren Einkauf derzeit nicht gebündelt: Während Lidl ei-

genständig einkauft, nutzt Kaufland das Einkaufskontor Markant für die Beschaffung 

der Waren. Auch im Absatz agieren die beiden Stiftungen  in der Gruppe nach eige-

nen Angaben unabhängig voneinander was Preisgestaltung, Sortimente, Verbrei-

tungsgebiet und Expansion angeht.20 

55 Das Bundeskartellamt bewertet die Schwarz Gruppe in ständiger Praxis sowohl auf 

den Absatzmärkten als auch auf den Beschaffungsmärkten zumindest als eine wett-

bewerbliche Einheit. Denn kartellrechtlich werden Unternehmen auch unterhalb der 

Verbundklausel als verflochtene Unternehmen i.S.d. § 18 Abs. 3 Nr. 4 GWB angese-

hen, wenn gesellschaftsrechtliche Beteiligungen ohne Beherrschungsmöglichkeit vor-

liegen oder andere wirtschaftliche, rechtliche oder personelle Beziehungen zwischen 

den Unternehmen bestehen. 

56 Dagegen konnte in den bisherigen Verfahren unter Beteiligung der Schwarz Gruppe 

offen gelassen werden, ob es sich um einen Konzernverbund handelt. Sollte diese 

Frage in zukünftigen Verfahren entscheidungserheblich sein, so wird das Bundeskar-

tellamt die gesellschaftsrechtlichten Strukturen der Schwarz Gruppe noch einmal 

eingehend prüfen. Dabei ist zu beachten, dass eine Abhängigkeit i.S.d. § 36 Abs. 2 

GWB und damit eine Anwendung der Verbundklausel auch bei einer wirtschaftlichen 

Abhängigkeit oder Teilabhängigkeit denkbar ist; und zwar auch dann, wenn den ab-

hängigen Unternehmen faktisch eine gewisse Selbstständigkeit eingeräumt wird. 

Denn in einer solchen Konstellation hat es das herrschende Unternehmen jederzeit in 

                                                

20  Bei der Verwaltung und der Produktion sowie dem Einkauf von Investitionsgütern ist anscheinend für die 
Zukunft eine engere Zusammenarbeit geplant, vgl. Lebensmittelzeitung vom 17.04 2014, S. 1. 
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der Hand, gegenüber seinen abhängigen Unternehmen einen Strategiewechsel 

durchzusetzen und die faktische Selbständigkeit der abhängigen Unternehmen zu 

beenden. 

5. Markant AG 

57 Die Markant AG bietet über diverse Tochterunternehmen Dienstleistungen für Unter-

nehmen des Lebensmitteleinzelhandels und im Bereich der Warenwirtschaft, des Da-

tenmanagements der Zentralregulierung und der Finanzdienstleistungen. In Deutsch-

land wickeln derzeit mehr als 6.000 Lieferanten ihre Lieferungen an den Handel über 

die Markant ab.  

58 Die über 100 Handelspartner der Markant AG generierten 2013 im Einzel- und Groß-

handel europaweit einen Brutto-Außenumsatz von fast 81,5 Mrd. €. Davon verrech-

nete die Markant AG 36,3 Mrd €.  

59 Darüber hinaus betreibt die Markant ein franchise-ähnliches Vertriebssystem vom 

kleinflächigen Nahversorger bis zum kleinen Verbrauchermarkt. Insgesamt waren 

dies 2014 in Deutschland 231 Märkte.    

60 Ferner ist die Markant über die Tochtergesellschaft ZHG in der Beschaffung von Ei-

genmarkenprodukten für die Handelspartner tätig.   

6. Markenverband e.V. 

61 Der Markenverband ist ein rechtsfähiger Verein mit derzeit knapp 400 Mitgliedsunter-

nehmen aus der Markenwirtschaft, darunter über 200 Hersteller von Markenartikeln, 

die in Deutschland über den LEH vertrieben werden. Der  Markenverband vertritt die 

Interessen seiner Mitglieder in allen Fragen, die sich aus der Herstellung und dem 

Absatz von  Markenartikeln ergeben - insbesondere gegenüber den Kunden der Mar-

kenartikelhersteller. 

7. coop eG 

62 Die coop eG ist eine Konsumgenossenschaft, die vorwiegend im Lebensmittel-

Einzelhandel tätig ist. Sie betreibt rund 210 Märkte in Schleswig-Holstein, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, sowie auch in Teilen Niedersachsens und Brandenburgs. 

Die beiden Hauptvertriebsschienen sind sky und plaza. Während unter dem Namen 
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plaza Bau- & Gartencenter angesiedelt sind, finden sich unter dem Logo von sky die 

sky-city, sky-Verbrauchermärkte, sky-center sowie die sky-XXL-Märkte. 

63 Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 erzielte die coop eG einen Umsatz von 1,28 

Mrd. €21. Nach den Ergebnissen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel 

lag der absatzseitige Umsatzanteil bei nationaler Betrachtung in 2010 bei weniger als 

1 %.       

64 Seit 2008 beschafft die coop eG einen Teil ihrer Waren im Rahmen einer Einkaufs-

gemeinschaft mit der Rewe.  

8. Norma  

65 Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG betreibt rund 1.300 Filialbetrie-

be im Discountbereich. Das Unternehmen ist bundesweit tätig und erwirtschaftete in 

2013 Umsatzerlöse i.H.v. rund 3 Mrd. €22. Nach den Ergebnissen der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel lag der absatzseitige Umsatzanteil bei nationaler 

Betrachtung in 2010 bei weniger als 3 %.       

II. Das Vorhaben 

66 Die Edeka beabsichtigt, sämtliche Geschäftsanteile und damit die alleinige Kontrolle 

an den Zielgesellschaften Kaiser´s Tengelmann GmbH, Tengelmann Internationale 

Handels GmbH (KT), der Bringmeister GmbH, Bringmeister Logistik GmbH 

(Bringmeister) sowie Tengelmann E-Stores GmbH (TES) von der Tengelmann Wa-

renhandelsgesellschaft KG (Tengelmann) zu übernehmen.  

67 Die Beschlussabteilung betrachtet die Übernahmen des Supermarkt-Geschäfts KT 

sowie der Online-Shops unter TES und des LEH-Lieferservice Bringmeister von Ten-

gelmann als einheitlichen Vorgang, da alle drei Übernahmen gemeinsam im Kaufver-

trag vereinbart wurden und in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.   

68 Zeitgleich mit dem Anteilskaufvertrag haben die Zusammenschlussbeteiligten u.a. 

Maßnahmen zur gemeinsamen Warenbeschaffung und Warenverrechnung verein-

                                                

21 http://www.alles.coop/unternehmen/geschaeftsbericht/2013/ [07.01.2015] 
22  Trade Dimensions TOP Firmen 2014. 
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bart, die nach Auffassung der Beteiligten nicht Gegenstand der Fusionskontrollan-

meldung sind. Die Beschlussabteilung ist hingegen der Auffassung, dass sämtliche 

dieser Abreden und Verhaltensweisen im wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang 

der geplanten Übernahme stehen. Sie bilden daher einen einheitlichen Lebenssach-

verhalt, dessen Behandlung in einem einheitlichen Kartellverwaltungsverfahren 

sachgerecht und vom Verfahrensgestaltungsermessen des Amtes (vgl. § 10 VwVfG) 

auch gedeckt ist. 

III. Gang des Verfahrens und Struktur der Ermittlungen 

1. Verfahrensgang 

69 Die Verfahrensbevollmächtigten der Zusammenschlussbeteiligten haben die Be-

schlussabteilung per Telefon am 7. Oktober 2014 darüber informiert, dass die Edeka 

beabsichtigt, Kaiser´s Tengelmann zu übernehmen. Mit E-Mail vom 17. Oktober 2014 

haben die Verfahrensbevollmächtigten der Edeka der Beschlussabteilung einen An-

meldungsentwurf inkl. umfangreicher Anlagen übersandt. Dieser enthielt u.a. bereits 

einen endverhandelten und am 1. Oktober 2014 unterschriebenen Kaufvertrag. In ei-

ner Besprechung im Bundeskartellamt am 21. Oktober 2014 führten die Verfahrens-

bevollmächtigten der Edeka aus, dass eine Anmeldung des Vorhabens für Ende Ok-

tober/Anfang November geplant sei. Das Vorhaben wurde seit dem 7. Oktober 2014 

auch wiederholt von der Edeka und von Kaiser´s Tengelmann in der Presse durch 

eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  

70 Die Beschlussabteilung ging insofern von einer hinreichenden Konkretisierung des 

Zusammenschlussvorhabens aus und leitete am 30. Oktober 2014  – zum damaligen 

Zeitpunkt ohne die Vorlage einer förmlichen Anmeldung – von Amts wegen das Fusi-

onskontrollverfahren ein (§ 54 Abs. 1 GWB). Mit Schreiben vom 4. November 2014 

meldete die Verfahrensbevollmächtigte der Edeka das Vorhaben schließlich an. Die 

Anmeldung enthielt die Ankündigung, dass die im gleichen Kaufvertrag vereinbarten 

Übernahmen von Tengelmann E-Stores (TES) und Bringmeister gesondert beim 

Bundeskartellamt angemeldet würden. Am 6. November 2014 wurde die Anmeldung 

ergänzt. Der Anmeldung haben sich die Verfahrensbevollmächtigten von KT mit 

Schreiben vom 5. November 2014 (Eingang am 6. November 2014) angeschlossen.  

71 Aus den Anlagen zum Anmeldungsentwurf vom 17.Oktober 2014 ergab sich, dass 

Edeka und Tengelmann bereits im Vorfeld konkrete Maßnahmen zur gemeinsamen 
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Warenbeschaffung und Warenverrechnung, zu Veränderungen bei Teilen des Filial-

netzes, Lagern und Fleischwerken sowie damit zusammenhängende personelle  

Maßnahmen vereinbart hatten. Durch die Vorgabe konkreter Umsetzungstermine, die 

Formulierung als Vollzugsbedingung bzw. die Vereinbarung erheblicher finanzieller 

Anreize für KT wurde nach Auffassung der Beschlussabteilung zudem sichergestellt, 

dass die betreffenden Maßnahmen vollständig oder zumindest teilweise bereits vor 

Abschluss des Fusionskontrollverfahrens umgesetzt werden sollten. 

72 Daher beschloss die Beschlussabteilung am 3. Dezember 2014 den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung, gestützt auf § 60 Nr. 1 bzw. § 32a GWB sowie materiell auf 

§ 41 Abs. 1 bzw. § 1 GWB, Art. 101 AEUV, die der Verhinderung der Durchführung 

der  oben beschriebenen Maßnahmenpakete dienen sollte. Diese Sicherungsanord-

nung sollte insbesondere verhindern, dass entsprechende Vollzugshandlungen bzw. 

wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen schon vor Abschluss der Prüfung in der 

Hauptsache durch die Beschlussabteilung umgesetzt werden und damit unumkehr-

bare Beeinträchtigungen der Markt- und Wettbewerbsstrukturen bzw. –prozesse er-

folgen.   

73 Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2014, eingegangen taggleich, hat KT beim Bun-

deskartellamt Beschwerde gegen die einstweilige Anordnung eingelegt. Mit Schrift-

satz vom 2. Januar 2015, eingegangen taggleich, hat die Edeka ebenfalls beim Bun-

deskartellamt Beschwerde eingelegt. Die Parteien haben mit Schreiben vom 30. Ja-

nuar 2015 bzw. vom 3. Februar 2015 beim OLG Düsseldorf die Beschwerde begrün-

det.  

74 Zwischen dem Bundeskartellamt und den Beteiligten bestehen in Bezug auf die Wei-

terleitung des angefochtenen Beschlusses bzw. dessen Offenlegung im Rahmen ei-

ner Akteneinsicht Meinungsverschiedenheiten. Das hierzu angerufene OLG Düssel-

dorf hat zwischenzeitlich festgestellt, dass die zum Fusionskontrollverfahren Beigela-

denen aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs auch am Beschwerdever-

fahren gegen die einstweilige Anordnung beteiligt sind. Über die strittige Frage, wel-

che Passagen des angefochtenen Beschluss Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

der Beteiligten darstellen und damit gegenüber Dritten nicht offenzulegen sind, hat 

das OLG Düsseldorf noch nicht entschieden. Sobald das OLG Düsseldorf über den 

Umfang der Schwärzungen entschieden hat, können der Beschluss und die Be-

schwerdebegründung in der bereinigten Fassung an die Beigeladenen übermittelt 

werden. 
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75 In der Hauptsache hat die Beschlussabteilung den Zusammenschlussbeteiligten in-

nerhalb der Monatsfrist des § 40 Abs. 1 GWB mit Schreiben vom 26. November 

2014, taggleich per Telefax zugestellt, mitgeteilt, dass sie in die Prüfung des Zusam-

menschlusses (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist. Die Mitteilung über die Einleitung 

des Hauptprüfverfahrens ist als Bekanntmachung Nr. 31/2014 im Bundesanzeiger 

vom 27. November 2014 veröffentlicht worden.  

76 Mit Schreiben vom 27. Januar 2015 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Ede-

ka die Übernahme der Tengelmann E-Stores GmbH (TES) durch die Netto  Marken 

Discount AG & Co KG (Netto) angemeldet. Mit Schreiben vom 09. Februar 2015 hat 

die Beschlussabteilung den Zusammenschlussparteien daraufhin mitgeteilt, dass sie 

die Übernahmen von KT/TIH, TES  und Bringmeister als einheitlichen Vorgang an-

sieht und daher alle drei Übernahmen gemeinsam im Rahmen des Fusionskontroll-

verfahrens B2-96/14 prüft und bewertet. 

77 Dieser Auffassung haben die Verfahrensbevollmächtigten der Edeka und von Ten-

gelmann jeweils mit Schreiben vom 11. Februar 2015 widersprochen.  

78 Im Gespräch mit den Verfahrensbevollmächtigten am 11. März 2015 sowie mit Herrn 

Haub am 17. März 2015 hat die Beschlussabteilung dargelegt, dass für den Fall ei-

nes sofortigen und vom restlichen Verfahren unabhängigen Teilvollzugs, die Möglich-

keit einer Rücknahme und sofortigen Neuanmeldung bestünde. Der Verfahrensbe-

vollmächtigte von KT wies in diesem Zusammenhang auf die Dringlichkeit einer Ab-

spaltung dieses Verfahrensteils hin. Vor diesem Hintergrund signalisierte die Be-

schlussabteilung die Möglichkeit einer raschen Teilfreigabe, da die vom Teilzusam-

menschluss betroffenen Märkte materiell offenkundig unproblematisch seien. Vo-

raussetzung für diese Vorgehensweise war der zeitnahe und vom Hauptzusammen-

schluss unabhängige Vollzug. Die Zusammenschlussbeteiligten machten von dieser 

Möglichkeit keinen Gebrauch. 

79 Mit Schreiben vom 17. Februar 2015 hat die Beschlussabteilung die Verfahrensbetei-

ligten sowie die Beigeladenen darüber informiert, dass die Übernahmepläne auf er-

hebliche wettbewerbliche Bedenken stoßen (Abmahnung). Mit Schreiben vom 25. 

Februar 2015 hat die Rewe zum Entscheidungsentwurf Stellung genommen. Jeweils 

mit Schreiben vom 26. Februar haben die Edeka und KT Stellung genommen. Die 

Stellungnahmen der Parteien erstrecken sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche 

sachliche und räumliche Marktabgrenzung, auf die wettbewerbliche Interaktion zwi-
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schen den verschiedenen Vertriebslinien im LEH („closeness of competition“) sowie 

auf die Auswirkungen des Zusammenschlusses. Beide am Zusammenschlussbetei-

ligten ergänzen ihre Stellungnahmen um ökonomische Gutachten zu den o.a. The-

menkreisen. Die Edeka hat ihre Stellungnahmen mit Schreiben vom 24. März um 

weiteren Vortrag zur wettbewerblichen Nähe zwischen den Vertriebsschienen im LEH 

ergänzt.       

80 Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 hat die Edeka der Beschlussabteilung ein 

Zusagenangebot unterbreitet, welches die Abgabe von [10-20] Berliner Filialen sowie 

[20-30] Filialen im Raum Oberbayern beinhaltet. Durch die Abgabe dieses Angebots 

verlängerte sich die Entscheidungsfrist im Verfahren gemäß § 40 Abs. 2 S. 7 GWB 

auf den 07. April 2015. 

81 Vor dem Hintergrund der von der Beschlussabteilung mit dem o.a. Entscheidungs-

entwurf adressierten wettbewerblichen Probleme hat die Beschlussabteilung den Zu-

sammenschlussbeteiligten in einem Gespräch am 11. März 2015 mitgeteilt, dass die 

Zusagenvorschläge nach Auffassung der Beschlussabteilung nicht geeignet seien, 

diese Probleme zu beseitigen. Wesentliche Punkte der Begründung dieser Ableh-

nung bestanden aus Sicht der Beschlussabteilung in einer unzureichenden Berück-

sichtigung des relevanten Untersagungskriteriums, da die Parteien ihren 

Zusagenvorschlag an der Einzelmarktbeherrschung anstelle einer erheblichen Be-

hinderung wirksamen Wettbewerbs (SIEC)) ausrichteten. Ferner berücksichtigen die 

Parteien nicht die aus Sicht der Beschlussabteilung relevanten geographischen 

Märkte, welche in Metropolen wie Berlin und München kleinteiliger gefasst werden 

müssen als in ländlichen Räumen.    

82 In einem am selben Tag versandten Eckpunktepapier hat die Beschlussabteilung den 

Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, nach welchen Beurteilungskriterien sie den Rahmen 

absteckt, dessen Einhaltung für eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung not-

wendig ist. Neben der Berücksichtigung des relevanten Untersagungskriteriums SIEC 

und der kleinteiligeren räumlichen Märkte hat die Beschlussabteilung deutlich ge-

macht, dass der Erhalt eines wettbewerbsfähigen Marktteilnehmers im Vollsortiment 

im Vordergrund stehe. Dies setze das Angebot eines unternehmensstrategisch sinn-

vollen Netzes an den oder die Erwerber voraus.      
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83 Zudem hat die Beschlussabteilung den Beteiligten mitgeteilt, dass sie erneute 

Zusagenvorschläge wegen des engen Fristenregimes nur noch bis zum 18. März 

2015 berücksichtigen kann.     

84 In einem Gespräch im Bundeskartellamt am 17. März 2015 hat der Eigentümer von 

Kaiser´s Tengelmann, Karl-Erivan Haub, ausgeschlossen, dass der Beschlussabtei-

lung weitere Zusagenvorschläge unterbreitet würden, die über das bereits mit 

Schreiben vom 27. Februar 2015 angebotene Filialpaket hinausgingen. Am gleichen 

Tag übersandte der Verfahrensbevollmächtigte der Edeka ein Schreiben, in dem er 

ein erneutes Gespräch im Hinblick auf eine etwaige Zusagenlösung anregte. 

85 Am 18. März hat die Beschlussabteilung auf dieses Schreiben geantwortet und den 

Verfahrensbevollmächtigten mitgeteilt, dass sie ihre Einschätzung im Hinblick auf die 

Berücksichtigung der Umsätze von filialisierten Bio-Supermärkten geändert hat.  

86 Am 18. März 2015 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Edeka angekündigt, 

dass sie der Beschlussabteilung ein weiteres Zusagenangebot unterbreiten werden. 

Aus entsprechenden zeitgleich veröffentlichen Pressemitteilungen ging hervor, dass 

es sich mutmaßlich um rund ein Viertel der Filialen in den Markträumen Mün-

chen/Oberbayern sowie Berlin handele.  

87 Am 19. März 2015 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Edeka der Beschluss-

abteilung ein erweitertes Zusagenangebot unterbreitet, dem sich die Verfahrensbe-

vollmächtigten von KT mit Schreiben vom 20. März 2015 angeschlossen haben. Die-

ses erweiterte Angebot beinhaltete im Wesentlichen die Abgabe von [40-50] Berliner 

Filialen, [20-30] Filialen im Raum Oberbayern sowie [10-15] Filialen im Stadtgebiet 

München. In der Summe umfasste das Angebot 90 Filialen, deren Umsatz etwa [10-

20] % des Gesamtumsatzes von KT (Stand 2013) umfasste.  

 

 Mit Schreiben vom 

20. März 2015 hat die Beschlussabteilung die Zusammenschlussbeteiligten gebeten, 

die Angaben zur Lage der Zusagen-Filialen zu präzisieren.  

88 Mit Schreiben vom 23. März 2015 haben die Zusammenschlussbeteiligten die ange-

forderte Filialliste vorgelegt. Mit Schreiben vom 25. März 2015 hat die Beschlussab-

teilung den Zusammenschlussbeteiligten mitgeteilt, dass auch das erweiterte 

Zusagenangebot nicht in Lage sei, die aufgezeigten Wettbewerbsprobleme zu adres-
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sieren. Erneut fehlte es aus Sicht der Beschlussabteilung an einer adäquaten Be-

rücksichtigung einer kleinteiligeren Raumstruktur der Märkte in Großstädten sowie an 

der Berücksichtigung des relevanten Untersagungskriteriums einer erheblichen Be-

einträchtigung effektiven Wettbewerbs.   

89 Am 30. März 2015 hat die Beschlussabteilung ein Telefongespräch mit dem Vor-

standsvorsitzenden der Edeka, Herrn Markus Mosa, geführt. Herr Mosa erläuterte die 

wirtschaftlichen Hintergründe des Zusammenschlussvorhabens. Die Beschlussabtei-

lung informierte Herrn Mosa darüber, dass die Beschlussabteilung auch hinsichtlich 

der Berücksichtigung einer Mindestschwelle des auf die Parteien entfallenden Markt-

anteils i.H.v. 25 % dem Einwand der Beteiligten im rechtlichen Gehör folge. Dies füh-

re im Ergebnis dazu, dass weitere Standorte von der Edeka erworben werden könn-

ten. Herr Mosa stellte fest, dass angesichts der nach wie vor erheblichen Divergenz 

im Hinblick auf die wettbewerbsrechtliche Beurteilung des Zusammenschlusses kein 

weiteres Zusagenangebot der Parteien erfolgen werde.  

90 Sowohl die Edeka als auch KT haben mit Schreiben vom 31. März 2015 mitgeteilt, 

dass weitere Zusagenverhandlungen auf der Basis des Eckpunktepapiers der Be-

schlussabteilung auch aus wirtschaftlichen Beweggründen nicht möglich seien.     

2. Beiladungen 

91 Mit Schreiben vom 07. November 2014 hat die Rewe die Beiladung zum Verfahren 

gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss vom 15. De-

zember 2014 hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattgegeben.  

92 Mit Schreiben vom 11. November 2014 hat Kaufland die Beiladung zum Verfahren 

gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss vom 15. De-

zember 2014 hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattgegeben.  

93 Mit Schreiben vom 12. November 2014 hat die Markant die Beiladung zum Verfahren 

gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss vom 15. De-

zember 2014 hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattgegeben.  

94 Mit Schreiben vom 12. November hat COOP die Beiladung zum Verfahren gemäß § 

54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss vom 05. Januar 2015 

hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattgegeben.  
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95 Mit Schreiben vom 27. November 2014 hat der Markenverband die Beiladung zum 

Verfahren gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss 

vom 30. Dezember 2014 hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattge-

geben.  

96 Mit Schreiben vom 02. Dezember 2014 hat Norma die Beiladung zum Verfahren ge-

mäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht beantragt. Mit Beschluss vom 05. Januar 

2015 hat die Beschlussabteilung dem Beiladungsantrag stattgegeben. 

97 Mit Schreiben vom 23. Januar 2015 hat die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & 

Co. KG die Beiladung zum Verfahren gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 3 sowie Akteneinsicht 

beantragt. Diesen Beiladungsantrag hat Globus mit Schreiben vom 27. Januar 2015 

zurückgenommen.  

3. Struktur der Ermittlungen 

98 Im Hinblick auf die beabsichtigte Fusion sowie die geplanten Vorab-Maßnahmen hat 

die Beschlussabteilung per Auskunftsbeschluss vom 30. Oktober 2014 bzw. 10. und 

12. November 2014 bei den Zusammenschlussbeteiligten den Sachverhalt ermittelt. 

An Kaiser´s Tengelmann wurde darüber hinaus am 12. November 2014 ein ergän-

zendes Auskunftsersuchen gerichtet. Am 04. November 2014 hat die Beschlussabtei-

lung ein Gespräch mit den Vertretern von Bünting und Markant geführt, in dem die 

Auswirkungen des Fusionsvorhabens thematisiert wurden23. 

99 In der Hauptsache hat die Beschlussabteilung zudem die Marktverhältnisse auf den 

relevanten Absatzmärkten durch Auskunftsbeschlüsse vom 26. November bzw. 27. 

November 2014, die sich an 20 nationale Unternehmen des Lebensmitteleinzelhan-

dels richteten, ermittelt. Neben der Umsatzdatenermittlung auf den vom Zusammen-

schluss betroffenen Absatzmärkten standen hierbei die empirische Abbildung der 

wettbewerblichen Nähe der verschiedenen Vertriebslinien im Lebensmitteleinzelhan-

del zueinander sowie die regionale Verdichtung angesichts der vom Zusammen-

schluss betroffenen Agglomerationsräume (v.a. München und Berlin) im Vorder-

grund. 

                                                

23  Wortprotokoll in der Verfahrensakte.  
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100 Im Hinblick auf die Beschaffungsmärkte verwertet die Beschlussabteilung in diesem 

Verfahren zunächst die Erkenntnisse der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzel-

handel.24 In der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel wurden einerseits die 

Marktstrukturen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel insgesamt sowie exempla-

risch auf sieben ausgewählten Beschaffungsmärkten25 untersucht. Die Ermittlungser-

gebnisse beziehen sich auf das Jahr 2010 und werden zum  Teil in diesem Verfahren 

verwertet. Andererseits wurden anhand einer repräsentativen Stichprobe von etwa 

250 im Lebensmitteleinzelhandel gelisteten Artikeln eine ökonometrische Analyse 

über die Einflussfaktoren auf die Verhandlungsergebnisse zwischen Herstellern und 

Händlern von Lebensmitteln durchgeführt. Die Ergebnisse dieser ökonometrischen 

Analyse werden vollständig in diesem Verfahren berücksichtigt. 

101 Darüber hinaus wurde der Beschaffungsmarkt für Frischmilch in diesem Verfahren 

aktualisiert und um die weiteren Milchprodukte H-Milch sowie die Biovarianten der 

Frischmilch und H-Milch erweitert. Zudem wurde die Beschaffung von Schokoladen-

waren in die Ermittlungen dieses Verfahrens einbezogen (Tafelschokolade, Pralinen, 

Riegel, kakaohaltige Zuckerwaren, sonstige Schokoladenwaren). 

102 Um die relevante Marktgegenseite für die beiden Bereiche Milch und Schokoladen-

waren zu bestimmen und eine Vollerhebung bei den Herstellern vorzubereiten, wur-

den durch Auskunftsbeschlüsse vom 26. November 2014 bzw. 27. November 2014, 

die sich an 20 Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland richteten, die Lieferanten 

von Milch und von Schokoladenwaren aller befragten Lebensmitteleinzelhändler er-

mittelt. Darüber hinaus enthielten die Auskunftsbeschlüsse an die Lebensmittelein-

zelhändler Fragen nach ihren jeweiligen Beschaffungsvolumina insgesamt und in 

verschiedenen vorgegebenen Warengruppen für die Jahre 2011 bis 2013, um damit 

an die Datenbasis der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, die mit dem 

Kalenderjahr 2010 endet, anzuschließen. 

103 Nach einer Bereinigung der von den Händlern eingereichten Herstellerlisten um 

Dopplungen und um offensichtliche Fehler hat die Beschlussabteilung am 08. De-

                                                

24  Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, abrufbar unter  
http://www.bundeskartellamt.de/Sektoruntersuchung_LEH.pdf;jsessionid=134C961536B6A6E20DFF0F1
52FD411A2.1_cid362?__blob=publicationFile&v=7 

25  Schaumwein, Röstkaffee, Tiefkühlpizza, rote Feinkostsoßen, Konfitüre, Frischmilch, gekühlte Milchkaf-
feegetränke 
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zember 2014 bzw. am 09. Dezember 2014 Auskunftsbeschlüsse an mehr als 350 

von den Händlern benannte Lieferanten des Lebensmittelhandels im Bereich Milch 

und Schokoladenwaren in Deutschland gerichtet. Die Auskunftsbeschlüsse enthielten 

unter anderem Fragen nach ihren Umsätzen in den verschiedenen Vertriebsschienen 

und mit verschiedenen Abnehmern sowie nach ihren Einschätzungen zu den Aus-

weichoptionen in den jeweiligen betroffenen Beschaffungsmärkten. 

C. Die Bedeutung des Zusammenschlusses vor dem 

Hintergrund der Konzentrationsprozesse im deutschen LEH 

104 Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben reiht sich in den seit langem andauern-

den Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel ein. Edeka ist in den ver-

gangenen Jahren an verschiedenen Zusammenschlüssen als Erwerber beteiligt ge-

wesen. Gleiches gilt für die Rewe. Mit dem beabsichtigten Erwerb der von Kaiser´s 

Tengelmann betriebenen Filialen des Vollsortiments verfolgt Edeka die schon bisher 

zu Tage getretene Strategie, enge Wettbewerber mit vergleichbaren Vertriebsschie-

nenkonzepten und einem regional oder national interessantem Wettbewerbspotential 

zu erwerben. 

105 Soweit an Zusammenschlüssen von Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen auch 

Unternehmen aus der Spitzengruppe des Lebensmitteleinzelhandels beteiligt sind, 

prüft das Bundeskartellamt nicht nur, ob das jeweilige Vorhaben die Untersagungsvo-

raussetzungen auf den regionalen oder lokalen Absatzmärkten erfüllt, sondern führt 

auch auf den Beschaffungsmärkten eine fusionsrechtliche Prüfung durch. Maßstab 

für eine Untersagung ist dabei das Vorliegen einer erheblichen Behinderung wirksa-

men Wettbewerbs auf mindestens einem der betroffenen Beschaffungsmärkte. 

I. Konzentrationsentwicklung der letzten Jahre zugunsten der Marktführer 

106 Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland wird immer mehr von einer kleinen 

Gruppe von Anbietern geprägt, allen voran die bundesweit tätigen Lebensmittelein-

zelhändler Edeka, Rewe, die Schwarz Gruppe und Aldi. In den letzten dreißig Jahren 

wurden viele der ehemals bekannten Lebensmitteleinzelhändler von Wettbewerbern 

übernommen; Händler wie beispielsweise Allkauf, Deutscher Supermarkt, Leibbrand, 

Massa, Scharper, Reichelt, Stüssgen und Wertkauf verließen den Markt. Während es 

im Jahr 1999 mit den Unternehmen Edeka, Rewe, Schwarz Gruppe, Aldi, Metro, 
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Tengelmann, Wal Mart und Spar noch acht große Handelsketten gab, die gemein-

sam mehr als 70 % der Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland auf 

sich vereinten, hat sich diese Gruppe nach der Übernahme von Spar durch die Ede-

ka, dem Ausscheiden von Wal Mart aus dem deutschen Markt und der Übernahme 

eines wesentlichen Teils der Plus Märkte durch die Edeka sowie des Erwerbs eines 

Teilnetzes von Kaisers Tengelmann durch tegut und Rewe deutlich verkleinert, wäh-

rend sich ihr gemeinsamer Anteil an den Gesamtumsätzen auf dem deutschen Markt 

auf mehr als 85 % vergrößert hat. 

107 Mit großem Abstand zu dieser Spitzengruppe sind neben dem nationalen Großflä-

chenanbieter Metro und dem nationalen Discounter Norma eine Reihe von kleineren 

Lebensmitteleinzelhändlern mit regionalen Schwerpunkten tätig. Diese stellen in ih-

ren Kerngebieten eine bedeutende wettbewerbliche Kraft dar. 

108 Im Laufe des Konzentrationsprozesses wurden im Wesentlichen fünf Zusammen-

schlussvorhaben einer intensiven Prüfung unterzogen wurden; dies waren die Zu-

sammenschlüsse Edeka/Spar, Edeka/Tengelmann (Plus), Edeka/trinkgut, Ede-

ka/Ratio sowie Rewe/Wasgau: In drei dieser Verfahren traten auch Wettbewerbs-

probleme auf den Beschaffungsmärkten deutlich zutage. 

109 Der Zusammenschluss, der den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet, ist 

nicht der erste zwischen den beteiligten Unternehmensgruppen: Bereits im Jahre 

2008 hat das Bundeskartellamt die Übernahme der Plus-Märkte von Tengelmann 

durch Edeka nur unter aufschiebenden Bedingungen freigegeben. Schon damals 

zeigte sich, dass Zusammenschlüsse dieser Größenordnung erhebliche Probleme 

nicht nur auf den Absatzmärkten, sondern auch auf den Beschaffungsmärkten des 

Lebensmitteleinzelhandels verursachen. Insofern wurde der Zusammenschluss nur 

mit Nebenbestimmungen freigegeben. Im Zusammenhang mit der Fusion beabsich-

tigten Edeka und Tengelmann bereits damals, auch für das Vollsortiment (KT) eine 

gemeinsame Beschaffung durchzuführen, die aufgrund der kartellrechtlichen Beden-

ken jedoch nicht umgesetzt werden durfte.  

110 Bei der folgenden Übernahme der rund 200 trinkgut Märkte durch die Edeka Rhein 

Ruhr zeigten sich die bereits zuvor festgestellten wettbewerblichen Probleme auf den 

Beschaffungsmärkten erneut. Der Zusammenschluss betraf nicht die Märkte des ge-

samten Lebensmitteleinzelhandels, sondern speziell den Getränkebereich; hier wa-

ren die Lebensmitteleinzelhändler mit ihren Getränkeabteilungen und die Getränke-
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fachmärkte als Wettbewerber zu werten. Die Fusion wurde letztlich unter Nebenbe-

stimmungen freigegeben, die die absatzseitigen Wettbewerbsprobleme lösten (Ver-

äußerung von Standorten in den betroffenen Regionalmärkten). Allerdings gab es 

auch auf den Beschaffungsmärkten starke Anhaltspunkte dafür, dass die Unterneh-

men Edeka, Rewe und die Schwarz Gruppe bei der Beschaffung von Markenartikeln 

im Bereich alkoholfreier Getränke ein marktbeherrschendes Oligopol bilden. Dies 

zeigte sich zum einen in den hohen Beschaffungsanteilen dieser Nachfrager, die auf 

eine Unverzichtbarkeit dieser Gruppe für die Anbieter hindeuteten, sowie zum ande-

ren in den fehlenden Ausweichoptionen der Hersteller etwa durch eine Belieferung in 

alternative Vertriebswege oder durch eine Umstellung der Produktion auf Handels-

marken. Im Ergebnis sah das Bundeskartellamt den Nachweis einer gemeinsamen 

Marktbeherrschung auf den betroffenen Beschaffungsmärkten aber als nicht ausrei-

chend abgesichert an, um eine Untersagung des gesamten Vorhabens darauf zu 

stützen. 

111 Bei der Übernahme der Wasgau durch die Rewe stand erneut die Beschaffungsseite 

mit im Fokus des Verfahrens. Auf den Beschaffungsmärkten wäre eine Verstärkung 

eines marktbeherrschenden Oligopols durch die führenden Unternehmen des Le-

bensmitteleinzelhandels einschließlich des Erwerbers Rewe in Betracht gekommen, 

wie sie schon in der Entscheidung Edeka/trinkgut geprüft wurde. Da es sich bei dem 

Zielunternehmen Wasgau aber um eines der kleinsten der bis dahin noch selbständig 

geführten und für den Markt relevanten Handelsunternehmen handelte, hielt das 

Bundeskartellamt diesen Zusammenschluss vor dem Hintergrund der damals gelten-

den Untersagungskriterien des § 36 Abs. 2 GWB nicht für einen geeigneten Fall, um 

erstmalig Marktbeherrschung auf Beschaffungsmärkten zu prüfen. Heute sind nach 

der Einführung des SIEC Tests mit der achten GWB-Novelle wettbewerblich kritische  

Veränderungen auf den Beschaffungsmärkten auch ohne das Vorliegen der Markt-

beherrschung und damit konzeptionell besser zu fassen, vorausgesetzt, der Zusam-

menschluss führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung wirksamen Wettbewerbs. 

Von Belang sind dabei nicht nur die Verhaltensspielräume der Zusammenschlussbe-

teiligten, sondern auch die der übrigen relevanten Marktteilnehmer. 

112 Die Übernahme der Plus Märkte von Tengelmann durch die Edeka zog in der Folge 

noch ein weiteres Verfahren der Beschlussabteilung nach sich, bei dem es um For-

derungen der Edeka gegenüber ihren Lieferanten nach der Fusion ging. 
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113 Anlass dieses Verfahrens war zunächst eine Power-Point-Präsentation zur „Außeror-

dentlichen Aufsichtsratssitzung, 14.11.2007, Thema „Entscheidung zur Zusammen-

arbeit mit Familie Haub“, die die Edeka im Rahmen des ersten Fusionskontrollverfah-

rens Edeka/Tengelmann (Plus) nach entsprechender Aufforderung durch das Bun-

deskartellamt vorgelegt hatte. Aus dieser Präsentation ergab sich, dass die Edeka 

Zentrale die Kosten der Fusion (Kaufpreis, Restrukturierungsaufwand, etc.) auch aus 

von den Lieferanten eingeforderten „Hochzeitsrabatten“ (Begrüßungsgeld, Aufgeld, 

Erträge aus Bestwertermittlung, etc.) finanzieren wollte. 

114 Darüber hinaus übersandte der Markenverband dem Bundeskartellamt eine Be-

schwerde gegen das Vorgehen der Edeka Zentrale nach Übernahme der Plus-

Filialen. Konkret trug der Markenverband vor, dass Edeka von den Lieferanten zu-

nächst eine Offenlegung der historischen Plus-Konditionen gefordert und anschlie-

ßend begonnen hat, „unter erheblicher Druckausübung und unter konkreter Andro-

hung von Sanktionen, Forderungen für die Beteiligung der Lieferanten an den Kosten 

der Übernahme von Plus zu präsentieren“. 

115 Die Beschlussabteilung leitete daraufhin gegen Edeka ein Missbrauchsverfahren 

wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Forderung von Vorteilen ohne sachlich 

gerechtfertigten Grund gegenüber abhängigen Unternehmen ein (heute § 19, Abs. 1, 

2 Nr. 5 i.V.m. § 20 Abs. 2 GWB – „Anzapfverbot“), das mit einer Feststellungsverfü-

gung am 03.07.2014 (B2-58/09) abgeschlossen wurde.26 Im Ergebnis stellte die Be-

schlussabteilung fest, dass die Verhaltensweisen der Edeka bei der Berechnung 

bzw. der Begründung der Forderungen – sowohl jeweils einzeln als auch in ihrer Ge-

samtheit betrachtet – rechtswidrig waren. Die Edeka hat danach u.a. durch rückwir-

kende Forderungen, das Herausgreifen von besseren Einzelkonditionen von Plus im 

Wege des „Rosinenpickens“ sowie die pauschale und unbegründete Forderung von 

erheblichen Sonderzahlungen gegen das sogenannte „Anzapfverbot“ verstoßen. Die 

Beschwerde der Edeka gegen diese Verfügung ist beim Oberlandesgericht Düssel-

dorf anhängig (VI-Kart 6/14 [V]). 

                                                

26  BKartA, 03.07.2014, B2-58/09 (Edeka/Konditionen), nicht rechtskräftig; abrufbar unter 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/20
14/B2-58-09.html . 
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II. Wettbewerbspotential kleinerer Handelsunternehmen, insbesondere KT 

116 Unter den Unternehmen, die sich nach der Spitzengruppe bestehend aus Edeka, 

Rewe, Schwarz Gruppe und Aldi noch mit jeweils geringen Umsatzanteilen im LEH 

behaupten, sind sowohl Unternehmen mit einem bundesweiten Netz (Metro, Norma) 

als auch Unternehmen mit regionalen Schwerpunkten und unterschiedlicher Wettbe-

werbskraft in ihrem jeweiligen Kernvertriebsgebiet. Außer auf die Metro entfällt auf 

keinen der verbleibenden Wettbewerber ein bundesweiter Marktanteil oberhalb von 

5 %.  

117 KT stellt in der Gruppe der Lebensmitteleinzelhändler, die der Spitzengruppe nach-

folgen, hinter Metro im Hinblick auf seine absatzseitigen nationalen Gesamtumsätze, 

seine Gesamtverkaufsfläche sowie die Anzahl seiner Standorte das führende Unter-

nehmen dar. Das Standortnetz von KT ist - obwohl nur regional – mit insgesamt rund 

500 Filialen (Stand 2013) in den jeweiligen Vertriebsgebieten, insbesondere in den 

wichtigen Ballungsräumen in Berlin und München, stark verdichtet. KT ist zudem mit 

seinem markenorientiertem Vertriebskonzept des Vollsortiments ein enger Wettbe-

werber für die beiden marktführenden Unternehmen Edeka und Rewe. 

118 Einige dieser kleineren Unternehmen befinden sich derzeit in Einkaufskooperationen 

mit einem der großen Lebensmitteleinzelhändler: So beschaffen sowohl coop eG Kiel 

als auch die Dohle Handelsgruppe über die Rewe, die Unternehmen Frey+Kissel und 

Netto Stavenhagen befinden sich in einer Beschaffungskooperation mit der Edeka. 

Diese Einkaufskooperationen weisen teilweise stark konzentrative Elemente auf: 

119 Zunächst sind die neueren Kooperationen in der Regel sehr langfristig angelegt. Sie 

werden darüber hinaus häufig mit Zusatzoptionen verbunden, die die langfristige Zu-

sammenarbeit der Kooperationspartner auch strukturell absichern. Hierzu gehören 

stille sowie finanzielle Beteiligungen, Minderheitsbeteiligungen, Vorkaufsrechte sowie 

Call- und Put-Optionen, die sicherstellen, dass im Falle einer Veräußerung der große 

Partner ein erstes Zugriffsrecht auf den kleinen Partner hat. Auch zeichnen sich die 

neueren Einkaufskooperationen dadurch aus, dass sie inhaltlich über die reine Bün-

delung von Beschaffungsvolumina bei Herstellermarken hinausgehen. So ist in der 

Regel die komplette oder teilweise Übernahme der Handelsmarken des großen Part-

ners einschließlich Vorgaben zur Preissetzung vorgesehen. Zum Teil wird auch eine 

unmittelbare Angleichung der Sortimente vereinbart. Exklusivmandate mit wichtigen 

Lieferanten führen zu einer weitgehenden Abkoppelung des kleinen Partners von den 
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Verhandlungen. Die Zusammenarbeit in anderen Bereichen, insbesondere der eige-

nen Produktion, ist zum Teil ebenfalls Gegenstand der Verträge.  

120 Aber auch zwei der kleineren Lebensmitteleinzelhändler, nämlich Bünting und Bartels 

Langness, bündeln jeweils als Kopf von „klassischen“ Beschaffungskooperationen 

den Einkauf von einigen kleineren Händlern. Diese Kooperationen weisen keine wei-

tergehenden konzentrativen Elemente auf und bieten eine Alternative zu einer Be-

schaffungskooperation mit den beiden großen Händlern, Edeka und Rewe. KT selbst 

ist über einen bilateralen Kooperationsvertrag mit Bünting in die Beschaffungskoope-

ration “BHD“ mit Bünting, Nordmann, Hamberger, Okle, Brülle & Schmelzer und Co-

ma eingebunden. KT hat nach eigenen Angaben zuletzt [0 – 50] % seines Gesamt-

einkaufsvolumens über diese Kooperation beschafft.27 Die gemeinsame Beschaffung 

betrifft alle wesentlichen Warengruppen aus den Bereichen Food und Nonfood I. Im 

Bereich der Herstellermarken betrug der Anteil der über Bünting beschafften Waren 

an der Gesamtbeschaffung von KT rd. [0 – 50] %; im Bereich der Handelsmarken lag 

der gemeinsam mit Bünting beschaffte Anteil bei [0 – 50] % des Gesamtbeschaf-

fungsvolumens von KT. Die Beschaffung der restlichen Waren führt KT danach bis-

lang selbständig durch. Davon bezieht KT einen Teil seiner Handelsmarken von der 

ZHG, einem Tochterunternehmen der Markant. 

121 Die folgende Übersicht zeigt die aktuell praktizierten Einkaufskooperationen im Über-

blick (Stand 2013): 

                                                

27  Vgl. hierzu und zum Folgenden: Antwort KT vom 07.10.2014 zum Auskunftsbeschluss der 
Beschlussabteilung, S. 2 ff. bzw. Anlage 2 sowie ergänzende E-Mail KT vom 14.11.2014, 
Verfahrensakte B2 96/14 
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122 Soweit die kleinen Lebensmitteleinzelhändler durch einen der großen Wettbewerber 

Edeka und Rewe übernommen werden, hat dies auch unmittelbare Auswirkungen auf 

die Beschaffungskooperationen, denen die kleinen Händler vor ihrer Übernahme an-

gehörten. So hat die Übernahme der trinkgut Getränkeabholmärkte durch die Edeka 

im Jahr 201028 zu einem Ausscheiden dieses Fachhändlers aus der Beschaffungs-

kooperation um Bünting geführt. Ratio schied im Jahr 2011 nach seiner Übernahme 

durch die Edeka aus der Kooperation um Bartels Langness aus. Auch die Wasgau 

verließ nach ihrer Übernahme durch die Rewe die Beschaffungskooperation um Bar-

tels Langness. 

123 Ebenso würde die Übernahme von KT durch Edeka zu einem Wechsel  von KT von 

der Einkaufskooperation mit Bünting hin zur Spitzen-Nachfragergruppe führen; schon 

nach Bekanntgabe der beabsichtigten Fusion konnten die Kooperationsverträge nicht 

wie bisher fortgeführt werden. Denn die Lieferanten befürchteten – sollte Tengelmann 

weiterhin an Verhandlungen der Einkaufskooperation teilnehmen oder Kenntnis von 

den Einzelkonditionen für 2015 erhalten - eine Weitergabe ihrer Einzelkonditionen für 

Bünting bzw. KT an die Edeka und im Falle besserer Einzelkonditionen darauf fol-

                                                

28  BKartA, 28.10.2010, B2-52/10 (Edeka/trinkgut) 
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gende Bestwertforderungen zu Gunsten der Edeka für deren gesamtes Beschaf-

fungsvolumen.  

124 Im vorliegenden Fall sollten neben den bereits durch die Ankündigung des Vorha-

bens eingetretenen Vorfeldwirkungen durch Maßnahmen zur gemeinsamen Waren-

beschaffung und Warenverrechnung zusätzlich konkrete Fakten geschaffen werden. 

Erst seit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung der Beschlussabteilung wird die 

Einkaufskooperation zwischen Tengelmann und Bünting zunächst fortgesetzt. 

125 Ein Wechsel von  KT zur Edeka  würde die gesamte Einkaufskooperation BHD in 

ihrer wettbewerblichen Bedeutung schwächen. Sie würde aber nicht nur in ihrer Posi-

tion als Nachfrager und als Ausweichmöglichkeit für Lieferanten aufgrund des Verlus-

tes ihres – neben Bünting – wichtigsten Kooperationspartners KT und damit der Re-

duzierung ihrer Beschaffungsmenge erheblich und dauerhaft geschädigt. Zudem 

würde auch die Verkleinerung des räumlichen Filialnetzes, für das BHD derzeit be-

schafft, die Verhandlungsposition der Einkaufskooperation wesentlich beeinträchti-

gen, da BHD den Lieferanten insbesondere für wichtige Ballungsräume, wie Berlin 

oder München, nach Verkauf von KT an Edeka keine räumliche Marktdurchdringung 

mehr anbieten könnte. Hinzu käme eine – schon jetzt teilweise eingetretene – Verun-

sicherung der Lieferanten im Hinblick auf ein drohendes Bekanntwerden ihrer BHD-

Konditionen gegenüber den großen LEH-Kunden. 

126 Die Aufgabe des LEH-Geschäfts ist eine unternehmerische Entscheidung von KT. 

Insoweit ist ein Verbleib des Unternehmens in der Beschaffungskooperation um 

Bünting nicht zu erwarten. Die Beschlussabteilung sieht die wettbewerbliche Schwä-

chung darin, dass das Potential von KT dem Marktführer zufallen würde und das ent-

sprechende Beschaffungsvolumen in Verbindung mit dem insbesondere in Ballungs-

räumen stark verdichteten Standortnetz weder den Lieferanten als Absatzalternative 

noch den Wettbewerbern von Edeka und Rewe als Potential zur Verfügung stünde.   

127 Für die Zukunft und den Gesamtmarkt wäre durch die Schwächung von BHD zu be-

fürchten, dass die Schaffung bzw. Sicherung von mittelständischen Beschaffungsko-

operationen als Alternative für kleinere LEHs insgesamt weiter erschwert würde und 

der ohnehin dynamische Konsolidierungsprozess im Lebensmitteleinzelhandel insbe-

sondere zugunsten der marktführenden Unternehmen  weiter angetrieben würde. 
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III. Rückkopplungseffekte zwischen Absatz- und Beschaffungsmärken des 

Lebensmitteleinzelhandels 

128 Der anhaltende Konzentrationsprozess im deutschen Lebensmitteleinzelhandel wirkt 

sich zum einen auf die zahlreichen betroffenen regionalen Absatzmärkte aus; zum 

anderen sind auch die – in der Regel national abzugrenzenden – Beschaffungsmärk-

te des Lebensmitteleinzelhandels durch die immer konzentrierter werdende 

Nachfragerstruktur betroffen. Beide Entwicklungen können nicht isoliert voneinander 

bewertet werden. 

129 Verbessert ein sowohl auf den Absatzmärkten als auch auf den Beschaffungsmärk-

ten führender Lebensmitteleinzelhändler seine Position auf den Absatzmärkten – z.B. 

durch die Übernahme eines verdichteten Standortnetzes eines engen Wettbewerbers 

- so stärkt dies auch unmittelbar seine Position auf den Beschaffungsmärkten. Neben 

der Erhöhung des Beschaffungsvolumens spielen weitere qualitative Aspekte eine 

wichtige Rolle. Verfügen etwa beide Zusammenschlussbeteiligte über ein vergleich-

bares, in weiten Teilen sogar deckungsgleiches Sortiment, so sind die Effekte auf 

den Beschaffungsmärkten schon deshalb erheblich, weil viele Lieferanten eine direk-

te Ausweichalternative in einem ohnehin konzentrierten Absatzmarkt verlieren. In der 

Folge führt dies zu einer weiteren Verbesserung der mit den Lieferanten erzielten 

Verhandlungsergebnisse des fusionierten Unternehmens. Sind andere umsatzstarke 

Nachfrager ebenfalls enge Wettbewerber der Zusammenschlussbeteiligten mit einer 

hohen Überschneidung in den beschafften Artikeln, dann steigt insbesondere auch 

deren Bedeutung als Nachfrager durch den Zusammenschluss.  

130 Jede weitere nachfragemachtbedingte Verbesserung der Beschaffungskonditionen 

eines großen Lebensmitteleinzelhändlers wiederum verbessert auch seine Wettbe-

werbsfähigkeit und seine Wettbewerbsposition auf den Absatzmärkten. Es kommt zu 

einer für das Unternehmen positiven Rückkopplung zwischen dem Konzentrations-

prozess auf den Absatzmärkten und der fortschreitenden Konzentration der Nachfra-

ge auf den Beschaffungsmärkten. Im Ergebnis führt dies zu der Gefahr von immer 

stärker werdenden Konzentrations- und Machtspiralen bei Lebensmitteleinzelhan-

delsunternehmen und Herstellern. 

131 In früheren Verfahren, zahlreichen Gesprächen und auch im vorliegenden Fall haben 

verschiedene kleinere LEH-Unternehmen gegenüber der Beschlussabteilung immer 

wieder deutlich gemacht, dass ihr Überleben als eigenständiger Anbieter und Nach-
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frager auf dem LEH-Markt essentiell von der Erzielung wettbewerbsfähiger Beschaf-

fungskonditionen abhängt. Dies ist unmittelbar einleuchtend, da die Beschaffungs-

kosten den weit überwiegenden Teil der Gesamtkosten des Einzelhandels ausma-

chen.  

132 Neben der Möglichkeit, sich an Beschaffungskooperationen zu beteiligen, bestehen 

die Spielräume kleinerer Nachfrager darin, selbst von der Konzentration zu profitie-

ren, d.h. für die Hersteller als Absatzalternative möglichst unverzichtbar zu werden. 

Dies ist möglich, wenn das jeweilige Unternehmen sich im Markt selbst als Expansi-

onskandidat positioniert und Zukäufe tätigt. Auch die Abdeckung attraktiver Ver-

triebsgebiete durch das eigene Standortnetz kann von Vorteil sein, wenn dies den 

Herstellern eine bessere Marktdurchdringung für ihre Produkte ermöglicht. Dann 

können besondere Vorteile in Einzelkonditionen die Mengenvorteile der großen 

Nachfrager zwar nicht ausgleichen, aber den Abstand verringern. Diese Optionen 

sind infolge der Zusammenschlüsse der Vergangenheit jedoch geringer geworden; 

und die Nachfragemacht der großen Handelsunternehmen ist gestiegen.  

133 Ein Beispiel hierfür ist das bereits dargestellte Verfahren gegen Edeka wegen Ver-

stoßes gegen das Anzapfverbot. Ein (missbräuchliches) „Anzapfen“ schadet nicht nur 

den unmittelbar betroffenen Lieferanten, sondern auch den kleineren und mittleren 

LEH-Unternehmen, deren Konditionen sich im Vergleich zu ihren großen Wettbewer-

bern unmittelbar weiter verschlechtern und denen von den Lieferanten (aus Angst vor 

weiteren Konditionenanpassungen im Falle einer späteren Übernahme) auch zukünf-

tig keine besseren Einzelkonditionen mehr gewährt werden. Sie werden dadurch 

schon im Vorgriff wie ein möglicher „Übernahmekandidat“ behandelt.  

134 So haben kleinere Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels der Beschlussabtei-

lung bereits in der Vergangenheit vorgetragen, dass ihnen von den Herstellern in den 

Jahresgesprächen selbst bei besonderen Händlerleistungen kaum noch bessere Ein-

zelkonditionen (also Bestandteile eines Konditionenpakets) eingeräumt würden, da 

die Hersteller im Falle einer Übernahme oder im Falle einer Anbindung an eine Ein-

kaufskooperation mit einem der großen Lebensmitteleinzelhändler wegen der damit 

verbundenen Offenlegung von Konditionen die Forderung eines gezielten 

Bestwertabgleichs auf der Basis einzelner Konditionenunterschiede fürchten. Die 

Hersteller können es sich nicht leisten, einzelne bessere Konditionenbestandteile für 

einen kleinen Händler auf das gesamte Beschaffungsvolumen eines Handelsunter-

nehmens aus der Spitzengruppe zu übertragen – unter Beibehaltung aller sonstigen 
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Vorzugskonditionen der großen Abnehmer. Für die Verbraucher ergeben sich hieraus 

mittel- und langfristig die Nachteile schlechterer Produktqualität, nachlassender Inno-

vationstätigkeit und geringerer Vielfalt sowie die Gefahr steigender Preise bei einer 

Reduzierung der Wettbewerbsintensität im deutschen LEH.  

135 Diese grundsätzliche Konditionengestaltung der Hersteller führt im Ergebnis zu einer 

Art Meistbegünstigungsklausel zugunsten der großen Nachfrager, die verbunden mit 

deren mengen- und umsatzbezogenen Strukturvorteilen im Regelfall zu wesentlich 

besseren Beschaffungskonditionen führen. Von der Erzielung wettbewerbsfähiger 

Beschaffungskonditionen aber hängt das Überleben eines Lebensmitteleinzelhänd-

lers als eigenständigem Anbieter und Nachfrager auf dem LEH-Markt ab. 

D. Rechtliche Würdigung 

I. Formelle Untersagungsvoraussetzungen 

136 Das angemeldete Vorhaben ist gemäß § 39 i.V.m. § 35 GWB anmelde- und kontroll-

pflichtig. 

137 Auf das angemeldete Zusammenschlussvorhaben finden die Vorschriften der Zu-

sammenschlusskontrolle nach dem GWB Anwendung, weil die beteiligten Unterneh-

men insgesamt im Geschäftsjahr 2013 weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Mio. 

€ erzielt haben und beide beteiligten Unternehmen im Inland jeweils Umsatzerlöse 

von mehr als 25 Mio. € erzielt haben.   

138 Die de-minimis-Klausel des § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GWB ist nicht einschlägig.  

139 Das Bundeskartellamt ist zuständig. Eine vorrangige Zuständigkeit der EU-

Kommission ist nicht gegeben. Das angemeldete Zusammenschlussvorhaben hat 

keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne des Artikels 1 FKVO i.V.m. § 35 

Abs. 3 GWB, da sämtliche beteiligten Unternehmen einschließlich der mit ihnen ver-

bundenen Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mehr als zwei Drittel ihrer gemein-

schaftsweiten Umsätze in Deutschland erwirtschaftet haben.  

140 Das Vorhaben erfüllt die Zusammenschlusstatbestände des § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB 

(Kontrollerwerb) und § 37 Abs. 1 Nr. 3 a) GWB (Anteilserwerb). 



46 

 

II. Materielle Untersagungsvoraussetzungen auf den Absatzmärkten des 

Lebensmitteleinzelhandels  

1. Beurteilungsrahmen nach Einführung des SIEC-Tests 

141 Mit der 8. GWB-Novelle im Jahr 2013 wurde das Untersagungskriterium der „erhebli-

chen Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ (sog. „SIEC“-Test vom Englischen 

„significant impediment to effective competition“) in die deutsche Fusionskontrolle 

eingeführt. Damit ist eine Reihe von für den vorliegenden Fall relevanten Neuerungen 

verbunden; dies allerdings bei Fortgeltung von bestimmten Grundprinzipien. 

142 Das neue Untersagungskriterium bedingt eine begrenzte Ausweitung der Untersa-

gungsbefugnis auf bestimmte Fallkonstellationen. Diesbezüglich führt die Regie-

rungsbegründung zur 8. GWB-Novelle aus, der SIEC-Test ermögliche eine zweifels-

freie, flexible und damit optimale Erfassung aller potentiell wettbewerblich kritischen 

Fälle.29 Das gelte etwa für komplexe Oligopolsachverhalte oder für die Erfassung 

nicht koordinierten beziehungsweise unilateralen Verhaltens einzelner Unternehmen 

(z.B. Preissetzungsmöglichkeiten eines Unternehmens nach einem Zusammen-

schluss, ohne dass es zugleich eine marktbeherrschende Marktposition innehat). Die 

Einführung des SIEC-Tests erlaube daher eine Untersagung auch in den wettbe-

werblich schädlichen Konstellationen, in denen die Voraussetzungen der Einzel-

marktbeherrschung nicht erfüllt sind. Der SIEC-Test sei damit, so die Regierungsbe-

gründung weiter, offener für die Beurteilung von Unternehmenszusammenschlüssen 

auf Basis einer Analyse der wettbewerblichen Auswirkungen des Zusammenschlus-

ses. Aus der Formulierung des neuen Tests ergibt sich weiterhin unmittelbar, dass 

die Würdigung die wettbewerblichen Strukturen und das Wettbewerbsgeschehen auf 

dem gesamten Markt in den Blick zu nehmen hat. Die Marktposition der Zusammen-

schlussbeteiligten ist dafür (nur) der Ausgangspunkt. Von Belang sind insbesondere 

nicht nur die Verhaltensspielräume der Zusammenschlussbeteiligten, sondern auch 

die der übrigen relevanten Marktteilnehmer. 

143 Unilaterale Effekte beschreiben danach nicht nur solche Auswirkungen, die ein Zu-

sammenschluss im Hinblick auf den Marktführer hat, sondern sie umfassen auch 

                                                

29  Auch zum Folgenden:  Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode Drucksache 17/9852, 31.05.2012, S. 28; 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (8. GWB-ÄndG). 
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Drittwirkungen bei anderen marktrelevanten Unternehmen, die in Form von Anpas-

sungsreaktionen hervorgerufen werden. Sie bilden insofern den wegfallenden Wett-

bewerbsdruck im Markt umfassend ab. Zu unterscheiden ist dabei konzeptionell zwi-

schen dem unmittelbaren Effekt auf die Zusammenschlussbeteiligten („Erstrundenef-

fekt“) und dem davon ausgehenden Effekt auf die Wettbewerber („Zweitrundenef-

fekt“). Der „Erstrundeneffekt“ resultiert daraus, dass das fusionierte Unternehmen im 

Falle einer Preiserhöhung - oder einer anderweitigen Angebotsverschlechterung - ge-

ringere Absatzverluste als ohne die Fusion zu erwarten hat. Ein Teil der abwandern-

den Kunden wird nämlich zum Produkt des Fusionspartners wechseln und damit dem 

Unternehmen nicht mehr „verloren gehen“. Deshalb werden für die Zusammen-

schlussbeteiligten wettbewerbliche Verhaltensspielräume eröffnet, die ohne die Fusi-

on nicht bestanden. Die übrigen - insbesondere engen - Wettbewerber der Zusam-

menschlussbeteiligten antizipieren diese erweiterten Verhaltensspielräume des zu-

sammengeschlossenen Unternehmens. Für sie werden damit im Sinne eines „Zweit-

rundeneffekts“ ebenfalls Preiserhöhungen - oder anderweitige Angebotsverschlechte-

rungen -  profitabel, weil sie ihrerseits mit einem geringeren Ausmaß an Abwande-

rung von Kunden zu den Fusionsbeteiligten rechnen können.30 Im Ergebnis wächst 

sowohl den Zusammenschlussbeteiligten als auch den Wettbewerbern größere 

Marktmacht im Sinne eines erweiterten wettbewerblichen Verhaltensspielraums zu, 

und es kann sich insbesondere ein insgesamt höheres Preisniveau – oder ein an-

derweitig verschlechtertes Angebot - im Markt ergeben als ohne die Fusion. 

144 Ein wichtiger Anwendungsfall von unilateralen Effekten betrifft horizontale Zusam-

menschlüsse auf differenzierten Produktmärkten.31 Das Ausmaß fusionsbedingter 

unilateraler Effekte ist dabei im Allgemeinen umso größer, je wettbewerblich näher 

sich insbesondere die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen stehen, d. h. 

je stärker sie aus Sicht der Marktgegenseite als austauschbar angesehen werden. 

Denn je näher sie sich stehen, desto größer ist der Anteil an Kunden, der im Falle ei-

ner Angebotsverschlechterung zum Produkt des Fusionspartners - und nicht etwa zu 

einem Wettbewerber - wechseln werden. Damit rückt das Konzept der wettbewerbli-

chen Nähe („closeness of competition“) und die Frage, welcher tatsächliche Wettbe-

                                                

30  Technisch gesprochen gilt der beschriebene Zusammenhang nur, wenn die Preise der Unternehmen 
strategische Komplemente darstellen. Davon ist aber unter der weit überwiegenden Mehrheit der 
Konstellationen auszugehen. 

31  Vgl. z.B. Schwalbe/Zimmer, Kartellrecht und Ökonomie, 2. Aufage, 2011, S. 231ff. 
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werbsdruck durch den Zusammenschluss entfällt, stärker ins Zentrum der fusions-

kontrollrechtlichen Prüfung.  

145 Gleichzeitig erfährt, insbesondere wenn es um unilaterale Effekte auf differenzierten 

Produktmärkten geht, die Marktabgrenzung eine gewisse Relativierung ihrer Bedeu-

tung, auch wenn auf sie nicht verzichtet werden kann.32 Mit der differenzierteren Er-

fassung der wettbewerblichen Interaktion zwischen den Zusammenschlussbeteiligten 

und ihren engen Wettbewerbern wird die definitive Festlegung der Grenzen des rele-

vanten Marktes weniger bedeutsam. Im Extremfall macht es für die wettbewerbliche 

Würdigung keinen Unterschied (mehr), ob ein bestimmter entfernterer Wettbewerber 

noch dem relevanten Markt zuzurechnen ist oder nicht, weil für den Ausgang der Prü-

fung der Wettbewerbsdruck zwischen den Beteiligten und ihren engen Wettbewer-

bern entscheidend ist. Oftmals vermittelt daher die vergleichende Betrachtung von 

mehreren alternativen Marktabgrenzungen wichtige Einsichten. In der Regel spricht 

bei einer solchen Alternativbetrachtung insbesondere die Tatsache, dass das Ergeb-

nis der Prüfung nicht von einer konkret ins Auge gefassten Marktabgrenzung ab-

hängt, dafür, dass im Ergebnis auch unabhängig von einer definitiven und abschlie-

ßenden Marktabgrenzung die wesentlichen wettbewerblichen Beziehungen und Zu-

sammenschlusswirkungen zutreffend abgebildet und erfasst sind. 

146 Das vorherige alleinige Untersagungskriterium der Marktbeherrschung stellt nach 

§ 36 Abs. 1 S. 1 GWB das Regelbeispiel der erheblichen Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs dar.33 Die Begründung oder Verstärkung von Marktbeherrschung erfüllt 

demnach stets und ohne zusätzliche zu prüfende Voraussetzungen den Tatbestand 

einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung.34 Bei Erfüllung des Regelbeispiels bleibt 

die umfangreiche vorliegende Rechtsprechung nach dem Willen des Gesetzgebers 

direkt anwendbar.35 Weiterhin sah der Gesetzgeber der 8. GWB-Novelle keinen 

grundlegenden, konzeptionellen Änderungsbedarf und ließ den weit überwiegenden 

                                                

32  Ebenso Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36 Rn. 21; 
Thomas, in Immenga/Mestmäcker, GWB, 5. Auflage, Rn. 28. 

33  Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode Drucksache 17/9852, 31.05.2012, S. 28; Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung – Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (8. GWB-ÄndG). 

34  Ebenso OLG Düsseldorf, 14.8.2013, WuW DE-R 4050, 4060 (NetCologne u.a.) 
35  Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode Drucksache 17/9852, 31.05.2012, S. 28; Gesetzesentwurf der 

Bundesregierung – Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (8. GWB-ÄndG). 
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Teil des Verfahrenskontexts der Fusionskontrolle nach dem GWB unverändert.36 Um 

die Konsistenz der Fusionskontrollprüfung und die einheitliche Anwendung des Tests 

sicherzustellen, müssen daher für die Anwendung des SIEC-Tests auch ohne Vorlie-

gen des Regelbeispiels grundsätzlich bestimmte Grundprinzipien aus der langjähri-

gen Anwendungspraxis in Bezug auf das Regelbeispiel fortgelten. 

147 Das Ziel der Fusionskontrolle stellt demnach weiterhin der Schutz der strukturellen 

Voraussetzungen für wirksamen Wettbewerb dar. Für die konkrete fusionskontroll-

rechtliche Prüfung bleibt prinzipiell der primäre marktstrukturelle Anknüpfungspunkt 

erhalten. Dies gilt auch wegen der für das Regelbeispiel unmittelbar und für den 

Grundtatbestand damit ebenfalls zumindest mittelbar unverändert maßgeblichen Kri-

terien in § 18 Abs. 3 GWB. Insbesondere führt die mit dem SIEC-Test verbundene 

stärkere Gewichtung der voraussichtlichen Auswirkungen von Fusionen nicht zur 

Notwendigkeit, in jedem Einzelfall eine detaillierte Wirkungsanalyse vorzunehmen 

und zu erwartende Marktergebnisse konkret zu prognostizieren.37 Maßgeblich bleibt 

vielmehr alleine die Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände. Mit dem neuen 

Untersagungskriterium wird gleichwohl die ausschließliche Bezogenheit auf die kriti-

sche Schwelle der Marktbeherrschung aufgegeben und rückt der fusionsbedingte 

Zuwachs an Marktmacht - oder allgemeiner ausgedrückt an Verhaltensspielraum - 

stärker in den Mittelpunkt der Prüfung. Erhalten bleibt dabei das Grundprinzip der Re-

lativität der Eingriffsvoraussetzung (sog. „sliding scale“).38 Der aufgrund eines Zu-

sammenschlusses zu erwartende Marktmachtzuwachs ist demnach umso kritischer 

zu beurteilen, je höher der Ausmaß an Marktmacht bereits ohne den Zusammen-

schluss ist. Typischerweise geben darauf der fusionsbedingte Marktanteilszuwachs 

bzw. das vorliegende Konzentrationsniveau erste Hinweise. 

2. Anwendung auf die relevanten Absatzmärkte im Lebensmitteleinzelhandel im 

vorliegenden Fall 

148 Die Märkte für den Lebensmitteleinzelhandel sind durch eine erhebliche Differenzie-

rung des Produktangebots gekennzeichnet. Dies betrifft die unterschiedliche Sorti-

mentsbreite und –tiefe im angebotenen Warensortiment und bildet sich darüber hin-

                                                

36  Ebd., S. 17 bzw. S. 19 f. 
37  Ebenso Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36 Rn. 21. 
38  Ebenso Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36 Rn. 61. 
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aus durch eine differenzierte Segmentierung in unterschiedliche Vertriebsschienen-

konzepte ab, vom Discount bis hin zum Vollsortiment. Dabei können sich die Einzel-

handelsunternehmen zunutze machen, dass es Nachfrager gibt, die eine stärkere 

Präferenz für ihr jeweiliges Vertriebskonzept mit den von ihnen angebotenen Waren 

haben. Im vorliegenden Fall haben die Ermittlungen das differenzierte Wettbewerbs-

verhältnis im Lebensmitteleinzelhandel erneut bestätigt. Aufbauend auf den Erkennt-

nissen aus diversen Altverfahren sowie der unlängst abgeschlossenen Sektorunter-

suchung haben auch die im Rahmen des vorliegenden Verfahrens durchgeführten 

empirischen Analysen klare Hinweise auf ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis er-

geben. 

149 Die Edeka bestreitet, dass die Einordnung des Lebensmitteleinzelhandels als Markt 

mit differenzierten (heterogenen) Produkten sachgerecht ist. Nach ihrer Auffassung 

liegt dieser Einordnung ein „vereinfachtes Verständnis“ der Marktmechanismen zu 

Grunde. Die Beschlussabteilung verkenne, dass der Wettbewerb nicht in maßgebli-

cher Weise über das Sortiment sondern in erster Linie über den Preis einzelner Pro-

dukte ausgetragen werde (in-store Wettbewerb). Hier stünden dann die Vollsortimen-

ter mit den Discountern in intensivem Wettbewerb. Die Edeka und KT begründen 

diese Argumentation mit entsprechenden Einkaufsvorgangsanalysen (Edeka) bzw. 

Nebenausgaben- bzw. Umsatzpotentialausschöpfungsanalysen (KT). Edeka betont 

in diesem Zusammenhang, dass der stärkste Wettbewerbsdruck auf die Edeka vom 

Fachhandel, den Discountern sowie den Drogeriemärkten ausgehe und begründet 

dies damit, dass in [20-30] % der von der GfK untersuchten Edeka-Einkaufsvorgänge 

innerhalb von 2 Stunden eine weitere Einkaufsstätte aufgesucht werde. Diese Ein-

kaufsstätten seien vorrangig Fachhandelsgeschäfte, Discounter sowie 

Drogeriemärkte. Ähnlich argumentiert KT, die ebenfalls auf der Basis von GfK-Daten 

haben untersuchen lassen, in welchen Einkaufsstätten ein KT-Kunde außerdem 

FMCG-Einkäufe tätigt. Auch hier seien die Discounter Aldi und Lidl sowie der Fach-

handel außerordentlich stark vertreten.      

150 Die Beschlussabteilung vermag nicht zu erkennen, dass hieraus erwächst, dass es 

sich beim Lebensmitteleinzelhandel um einen Markt mit homogenen Produkten han-

delt. Der Hinweis auf den in-store Wettbewerb überzeugt ebenfalls nicht. Die Be-

schlussabteilung bezweifelt nicht, dass die vorgelegten Daten richtig sind und das 

Einkaufsverhalten der Konsumenten zutreffend charakterisieren. Aus Sicht der Be-
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schlussabteilung legen diese Analysen jedoch wettbewerbliche Schlussfolgerungen 

nahe, die den von den Zusammenschlussbeteiligten gezogenen entgegenstehen.  

151 Zunächst einmal suchen offensichtlich deutlich mehr als die Hälfte der Edeka-Kunden  

nach einem Einkauf keine weitere Einkaufsstätte auf. Für die überwiegende Anzahl 

der Kunden ist der skizzierte starke in-store-Wettbewerb also offenkundig nicht rele-

vant. Die verbleibenden [30-50] % der Edeka-Kunden suchen schwerpunktmäßig zu-

sätzlich den Fachhandel sowie die Drogeriemärkte auf, was im Übrigen auch für die 

KT-Kunden gilt. Hier werden nach dem Verständnis der Beschlussabteilung Ergän-

zungskäufe getätigt, weil der Vollsortimenter offenkundig nicht in der Lage ist, für die-

se Kunden die erforderlichen Ansprüche an Qualität, Sortimentsbreite und –tiefe so-

wie Preissetzung im Hinblick auf Markenprodukte zu erfüllen. Genau hier ist auch der 

Grund zu suchen, warum die Beschlussabteilung diese Unternehmen nicht dem 

sachlich relevanten Markt der Lebensmitteleinzelhändler zuordnet. Es handelt sich 

ganz offensichtlich um Komplementärkäufe, die ergänzend getätigt werden. 

152 Der Vortrag der Edeka gewinnt aus Sicht der Beschlussabteilung auch nicht dadurch 

an Überzeugungskraft, dass er Zusatzanalysen (ebenfalls auf GfK-Datenbasis) mit 

einbezieht, die sich mit der Frage auseinandersetzen, in welchen Einkaufsstätten (in- 

und außerhalb des LEH) die Produkte „Nimm2“, „Kinder Country“ oder „Nivea“ er-

worben werden. Edeka argumentiert, dass Preisveränderungen in Form von Aktionen 

(Promotionen) Änderungen im Preis-Leistungsverhältnis bewirken, die dazu führen, 

dass Kunden die Produkte in anderen Einkaufsstätten erwerben. Aus Sicht der Be-

schlussabteilung haben diese Betrachtungen keine Aussagekraft. Denn diese ist 

schon dadurch eingeschränkt, dass sie sich auf einzelne ausgewählte Produkte mit 

hohem Promotion-Anteil beschränken. Den der Stellungnahme ergänzenden beige-

fügten Abbildungen kann im Wesentlichen entnommen werden, dass Nimm2, wenn 

es nicht Gegenstand einer Aktion ist, in allen Monaten des Jahres 2014 zu mehr als 

95 % im LEH erworben wurde (unter Einschluss der Discounter). Wird Nimm2 in der 

Aktion angeboten, so gilt dies offenkundig in 10 von 12 Monaten, in einem Monat (Ju-

li) liegt dieser Wert bei rund 90 % und in einem weiteren Monat (Mai) bei rund 75 %. 

Der Beschlussabteilung ist vor dem Hintergrund dieser Darstellung unklar, inwieweit 

diese Darstellung das Argument der Beteiligten eines lebhaften Wettbewerbsgesche-

hens zwischen Drogeriemärkten, Fachhändlern und Lebensmitteleinzelhändlern stüt-

zen soll.   
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153 Vor diesem Hintergrund sollte außerdem der grundsätzliche Zweck von Aktionen im 

LEH nicht aus den Augen verloren werden. Die Handelsunternehmen rücken für den 

Verbraucher attraktive Markenprodukte durch eine aggressive Preisgestaltung in den 

Blickpunkt, um ihn zu einem Besuch des Ladens zu animieren. So weist etwa eine 

Gfk-Untersuchung39 auf folgenden Zusammenhang hin: „Unzweifelhaft gelingt es 

durch attraktive Preis-Promotions, die Frequenz im Ladengeschäft zu erhöhen. Die 

ständige Zunahme der mit Preis-Promotions bestückten Handzettel und Beilagen 

sind ein eindeutiger Beleg dafür, dass auch „neutrale“ Kunden zu einem Besuch in 

die beworbene Filiale bzw. dem beworbenen Markt bewegt werden können. Richtig 

platziert, können sie zudem helfen, dass Cross-Selling zu forcieren und den 

Durchschnittsbon anzuheben.“ Weiter heißt es dort: „Besonders hoch ist der Promo-

tions-Anteil bei den Marken führender Markenartikelhersteller. In den vergangenen 

drei Jahren ist hier der über Promotion erzielte Umsatzanteil um vier Prozentpunkte 

auf fast ein Drittel gestiegen. Die Handelsunternehmen nutzen bewusst die „Zugkraft“ 

dieser Marken mit hohem Bekanntheitsgrad und Marktanteil, um die Kunden in ihre 

jeweilige Einkaufsstätte zu locken.“ 

154 Genau diesen Zusammenhang greift die Beschlussabteilung auf, wenn sie vorrangig 

auf den Intra-Brand-Wettbewerb der Einkaufsstätten um den Besuch des Kunden ab-

stellt. Der Wettbewerb um die Ausgabe des Kunden für ein einzelnes Produkt, wie sie 

die Zusammenschlussbeteiligten propagieren, tritt demgegenüber in den Hintergrund. 

Dass die Beschlussabteilung das Wettbewerbsgeschehens in der Branche zutreffend 

einschätzt, ist im Übrigen auch an der folgenden Aussage der Berater GfK und SAP 

erkennbar, die zunächst das Gesamtsortiment des LEH in drei unterschiedliche 

Gruppen einteilen. Als Halo-Kategorien definieren die Berater zunächst Warengrup-

pen mit hoher Preissensitivität. Dazu heißt es: “Hierzu gehören Produkte, die von den 

Konsumenten regelmäßig in kurzen Zeitabständen eingekauft werden. Aufgrund der 

hohen Kaufhäufigkeit stellt sich bei den Kunden ein Lerneffekt ein, sodass die meis-

ten Kunden in der Regel ziemlich genau wissen, was diese Artikel in den verschiede-

nen Geschäften kosten.“ 

                                                

39  Vgl. hierzu: GfK/SAP: Preisoptimierung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel – von einer 
wettbewerbs- zur kundenorientierten Preisfindung (2009), 
[http://www.raw.de/system/files/public/SAP_Preisstudie.pdf], S. 16. 
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155 Sodann werden zwei weitere Gruppen beschrieben: „Potenzial- und Gestaltungs-

Warengruppen hingegen erreichen lange nicht die Kaufhäufigkeit der Halo-

Warengruppen. Zudem nehmen Käuferreichweite und der Promotions-Anteil mit 

Übergang vom Potenzial- in den Gestaltungsbereich teils deutlich ab40.“  

156 Aus dieser Dreiteilung werden konkrete Diagnosen abgeleitet: 

157 „Äußerst interessante Erkenntnisse ergeben sich, wenn man die drei Bereiche ge-

trennt nach Vertriebsschienen betrachtet. Während im Discount nahezu alle Waren-

gruppen im Halo- und Potenzialbereich hart umkämpft sind, ergeben sich für Vollsor-

timenter durchaus Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung. So fällt auf, dass bei den 

Vollsortimentern bereits im Halo-Bereich größere Preisbandbreiten vorherrschen. 

Dies lässt den Rückschluss zu, dass nicht wenige Vollsortimenter-Kunden bereit 

sind, auch für die gängigsten FMCG-Artikel mehr zu bezahlen. Noch mehr Spielräu-

me bieten sich den Vollsortimentern bei den Potenzial- und Gestaltungsprodukten. 

Sind die Kunden erst einmal im Geschäft, greifen sie bei diesen Warengruppen gerne 

einmal zu den teureren Produktvarianten. Hier können die großen Super- und Ver-

brauchermarktketten ihre Stärken hinsichtlich des größeren Sortimentsumfangs aus-

spielen. Sofern sich die Vollsortimenter bei der Preisfindung also nicht ausschließlich 

an den Discountern orientieren, können sie durchaus höhere Preisniveaus durchset-

zen, ohne nennenswert Kunden zu verlieren41.“ 

158 Im Ergebnis kann es dann kaum überraschen wenn wie folgt von einer nur einge-

schränkten preislichen Reaktionsverbundenheit ausgegangen wird: „Trotz der darge-

stellten Maßnahmen war der Preisrückgang bei den Vollsortimentern bei Weitem 

nicht so hoch wie bei den Discountern. Mit einem Preisrückgang von 0,9 Prozent 

über das Gesamtjahr 2009 blieben sie deutlich hinter den Discountern zurück. Die la-

gen 2009 preislich um 2,6 Prozent unter der Vorjahresvorgabe.“  

159 Offenkundig gilt diese nur eingeschränkte Reaktionsverbundenheit auch in die ande-

re Richtung: „Bei langfristiger Betrachtung wird deutlich, dass die Preiskurve bei den 

Vollsortimentern gemeinhin wesentlich gemäßigter verläuft als bei den Discountern. 

So sind die Preiserhöhungen während der Preissteigerungsphase von Oktober 2007 

                                                

40  Ebenda, S. 21 f. 
41  Ebenda, S. 25 
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bis September 2008 bei den Vollsortimentern erkennbar moderater ausgefallen als 

bei den durch Aldi angeführten Discounthändlern.“  

3. Marktabgrenzung 

a) Sachliche Marktabgrenzung 

160 Die sachliche Marktabgrenzung erfolgt nach dem modifizierten Bedarfsmarktkonzept. 

Nach ständiger Rechtsprechung sind sämtliche Güter, die sich nach ihren Eigen-

schaften, ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so nahe ste-

hen, dass der verständige Verbraucher sie als für die Deckung eines bestimmten Be-

darfs geeignet und miteinander austauschbar ansieht, in einen Markt einzubezie-

hen.42 Dabei steht bei der Feststellung einer funktionellen Austauschbarkeit der Ge-

sichtspunkt des Verwendungszwecks und damit eng zusammenhängend der Eigen-

schaften bei Waren im Vordergrund. Neben der Austauschbarkeit aus Sicht der 

Marktgegenseite sind nach ständiger Praxis außerdem die Möglichkeiten der Anbie-

ter zu berücksichtigen, ihr Angebot auf andere Waren oder Leistungen umzustellen, 

bzw. die Möglichkeiten von Herstellern anderer Produkte, ihre Produktion auf die 

Herstellung der vom Zusammenschluss betroffenen Waren umzustellen.  

aa) Sortimentsmarkt 

161 Bezogen auf das hier vorliegende Zusammenschlussvorhaben betrifft der Zusam-

menschluss die Sortimentsmärkte des Lebensmitteleinzelhandels. Diese Sortimente 

erstrecken sich auf ein breit gefächertes Angebot an Waren, das vom verständigen 

Verbraucher beim Besuch eines Unternehmens des Lebensmitteleinzelhandels er-

wartet wird. Zwar lässt sich dieses Sortiment grob in die drei Kategorien Food, Non-

Food I sowie Non-Food II einteilen. Allerdings erwartet der Verbraucher nicht in all 

diesen Bereichen gleichermaßen ein entsprechendes Angebot. Food bezeichnet die 

Nahrungs- und Genussmittel, die typischerweise im LEH den Kern des Sortiments 

bilden. Non-Food I, (auch: „Near-Food“) bezeichnet das Randsortiment, das solche 

Produkte umfasst, die typischerweise ebenfalls im LEH erwartet werden, bei denen 

es sich aber nicht um Nahrungs- und Genussmitteln handelt. Hierzu zählen insbe-

                                                

42  Vgl. z.B. BGH, 22.09.1987, WuW/E BGH 2433, 2436 f. (Gruner+Jahr – Zeit II) sowie BGH, 25.06.1985, 
WuW/E BGH 2150, 2153 (Edelstahlbestecke). 
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sondere Körperpflege-, Wasch- und Reinigungsmittel, Tierfutter sowie Toilettenpapier 

aber auch eine kleine Auswahl an Küchenutensilien (Zahnstocher, Kellen etc.). 

162 Lediglich ergänzt wird das Sortiment durch „Non-Food II“, worunter ein Randsorti-

ment von Produkten verstanden wird, die typischerweise nicht unbedingt vom Ver-

braucher im LEH erwartet werden. Hierzu zählen insbesondere Waren, die in Son-

deraktionen angeboten werden, wie z.B. Fahrräder, Fernseher etc. 

163 Im Hinblick auf das Non-Food II-Sortiment ist festzustellen, dass dieses zwar mitunter 

in wechselnder Zusammensetzung vom LEH geführt wird. Gleichwohl wird jedoch 

weit überwiegend kein ständiges Warensortiment vorgehalten. Darüber hinaus herr-

schen im Hinblick auf diese Güter völlig andere Wettbewerbsbedingungen als im rei-

nen Lebensmittelbereich, da hier neben den Unternehmen mit Schwerpunkt im LEH 

eine Vielzahl anderer Anbieter tätig ist, wie insbesondere Warenhäuser und Fach-

händler. Als LEH werden daher im Folgenden solche Einzelhandelsgeschäfte be-

zeichnet, bei denen grundsätzlich etwa 80 % des Umsatzes mit Food und Non-Food I 

Produkten erzielt werden und nur höchstens 20 % des Umsatzes auf sonstige Waren 

entfallen. Im Übrigen hat ein wesentlicher Teil der führenden LEH-Anbieter einen 

sehr geringfügigen Anteil an Non-Food II-Artikeln. 

164 Die starke Fokussierung des Warenangebots auf Lebensmittel zeigt sich auch an den 

Umsatzschwerpunkten der Zusammenschlussbeteiligten: Edeka erzielt rund 90 % 

seines Umsatzes mit Food-Produkten, der entsprechende Anteil von Kaiser´s Ten-

gelmann liegt bei 95 %43.  

165 Als sachlich relevanter Markt, der durch den vorliegenden Zusammenschluss insbe-

sondere berührt wird, ist der Markt des Einzelhandels mit einem Lebensmittelsorti-

ment in seiner typischen Zusammensetzung zugrunde zu legen, der nur die Waren-

gruppen Food und Non-Food I (im Folgenden auch zusammenfassend: LEH-

Produkte) umfasst.  

                                                

43  Trade Dimensions TOP Firmen 2015.  
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bb) Keine weitere Unterteilung in einzelne Vertriebsschienen 

166 Entsprechend der ständigen Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts44 wird bei 

der sachlichen Marktabgrenzung nicht zwischen Vertriebslinien getrennt, sondern ein 

einheitlicher Markt für den LEH angenommen.  

167 Die Vertriebslinien unterscheiden sich hinsichtlich der Breite und Tiefe des Sorti-

ments in allen Warengruppen Food, Non-Food I und Non-Food II, der Verkaufsfläche, 

des Handelsmarkenanteils sowie der Service- und Preisgestaltung deutlich vonei-

nander. Bei der Abgrenzung dieser Vertriebslinien orientiert sich das Bundeskartell-

amt wie auch schon in früheren Verfahren und in der Sektoruntersuchung Lebensmit-

teleinzelhandel an der von Nielsen verwendeten Definition der Einzelhandelstypen, 

die sich im Schwerpunkt nach der Größe der Verkaufsfläche richtet. Demnach sind 

• große Verbrauchermärkte45: Einzelhandelsgeschäfte mit mindestens 2.500 

Qaudratmeter Verkaufsfläche, die ein breites warenhausähnliches Sortiment des 

Lebensmittel- und Nichtlebensmittelbereichs in Selbstbedienung anbieten; 

• kleine Verbrauchermärkte: Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte mit einer Ver-

kaufsfläche zwischen 1.000 und 2.499 m², die ein breites Sortiment des Lebens-

mittel- und Nichtlebensmittelbereichs in Selbstbedienung anbieten; 

• große Supermärkte: Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsflä-

che zwischen 400 und 999 m²; 

• kleine Supermärkte: Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsflä-

che zwischen 100 und 399 m²; 

• Discounter: Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte, für deren Absatzpolitik das Dis-

count-Prinzip (Niedrigpreise, begrenztes Sortiment) maßgebend ist, unabhängig 

von der Größe der Verkaufsfläche. 

168 Auch wenn die Beschlussabteilung diese Vertriebslinien einem einheitlichen sachli-

chen Markt zugeordnet, geht sie bei der Frage der wettbewerblichen Nähe sowie des 

                                                

44  Siehe: BKartA, 25. 08.2005, B9-27/05 (Edeka/Spar); BKartA, 30.6.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann 
(Plus)) 

45  In diese Kategorie fallen heute auch die früher von Nielsen getrennt ausgewiesenen SB-Warenhäuser. 
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von den verschiedenen Vertriebslinien ausgehenden Wettbewerbsdrucks von einem 

abgestuften Wettbewerbsverhältnis insbesondere zwischen den Discountern und den 

Anbietern von Vollsortimenten mit einem hohen Anteil an Herstellermarken aus. Die-

ses abgestufte Wettbewerbsverhältnis wird im Rahmen der wettbewerblichen Beur-

teilung näher beleuchtet. Danach betrifft der Wettbewerbsdruck von Aldi auf die Voll-

sortimenter in erster Linie die Preissetzung im Bereich der Handelsmarken, während 

sich die Soft Discounter und die Vollsortimenter als engere Wettbewerber zumindest 

bei den Markenartikeln im Hinblick auf Preispolitik, Qualität, Service, Werbung, Ver-

kaufsflächenkonzept sowie räumliche Gestaltung begegnen. Dabei verkennt das 

Bundeskartellamt nicht, dass die Preissetzung bei Handelsmarken in der produktbe-

zogenen Gesamtpreisstrategie eines Handelsunternehmens auch Auswirkungen auf 

die Preissetzung von Herstellermarken haben kann. 

169 In der Sektoruntersuchung wurden die Lebensmitteleinzelhändler noch einmal zu 

ihren verschiedenen Vertriebsschienen, insbesondere zu dem jeweiligen Sortiment 

(Anzahl der regelmäßig gelisteten Artikel, Handelsmarkenanteil) befragt. In der fol-

genden Tabelle wird die Bandbreite der Antworten der Unternehmen dargestellt, in-

dem sowohl der niedrigste als auch der höchste Wert aus den Antworten angegeben 

wird. 

 

Vergleich der Vertriebsschienen bezogen auf das Jahr 2010 

 Anzahl der re-
gelmäßig geliste-

ten Artikel 

Anteil der Handelsmarken 
am Umsatz Food/Non 

Food I 

Fläche der Stan-
dorte in m² 

Verbrauchermarkt groß 20.000-160.000 3-18 % >2.500 

Verbrauchermarkt klein 12.000-74.000 1-19 % 1.000-2499 

Supermarkt groß 11.000–27.000 5-28 % 400-999 

Supermarkt klein 5.000-17.000 6-33 % 100-399 

Discount:  

 Soft Discount 1.400-4.900 30-80 % - 

 
Aldi Nord/Aldi 

Süd 
850-1.000 81-100% - 

 



58 

 

 

170 In Bezug auf die Anzahl der regelmäßig gelisteten Artikel zeigt sich, dass trotz einer 

großen Varianz zwischen den einzelnen Unternehmen einer Vertriebsschiene eine 

klare Abstufung zu erkennen ist: Je größer die Fläche eines Vollsortimenters ist, des-

to erwartungsgemäß höher ist die Anzahl seiner regelmäßig gelisteten Artikel. Der 

Discount ist dagegen unabhängig von seiner Fläche die Vertriebslinie mit der nied-

rigsten Artikelzahl, wobei Aldi als Hard Discounter die geringste Sortimentstiefe auf-

weist. In Bezug auf den Anteil von Handelsmarken am Gesamtumsatz mit Food und 

Non Food I ist ebenfalls eine deutliche Abstufung zwischen Vollsortiment, Soft Dis-

count und Hard Discount zu erkennen: Während sich der Handelsmarkenanteil im 

Vollsortiment bei den verschiedenen Unternehmen zwischen einem und 33 % be-

wegt, beträgt er bei den Discountern zwischen 30 % und 80 % und bei Aldi mehr als 

80 %. 

171 Es bestätigt sich, dass das Unternehmen Aldi als einziger Hard Discounter im Hin-

blick auf die Anzahl der regelmäßig gelisteten Artikel sowie auf den hohen Handels-

markenanteil nach wie vor eine Sonderstellung einnimmt, während der Soft Discount 

und vor allem die Supermärkte insbesondere im Hinblick auf den Bereich Markenarti-

kel in einem engeren Wettbewerbsverhältnis stehen. Der Handelsmarkenanteil ist 

erwartungsgemäß beim Soft Discount am höchsten und nimmt mit zunehmender Flä-

che eher ab. 

172 Von den Vollsortimentern mit nationaler Verbreitung weisen Edeka und Rewe die 

breiteste Präsenz auf: Sie sind in allen Vertriebsschienen vom großen Verbraucher-

markt bis zum kleinen Supermarkt und auch im Soft-Discount vertreten, wobei beide 

Unternehmen den größten Teil ihres Umsatzes mit den kleinen Verbrauchermärkten 

erwirtschaften. Die Schwarz Gruppe dagegen ist über Kaufland einerseits in den gro-

ßen Flächen und über Lidl darüber hinaus im Discountbereich aktiv, deckt aber nicht 

die gesamte Bandbreite der Vertriebsschienen ab. Auch die übrigen nationalen und 

regionalen Lebensmitteleinzelhändler weisen keine mit der Edeka oder Rewe ver-

gleichbare Abdeckung wesentlicher Käufergruppen auf. 
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cc) Keine Einbeziehung sonstiger Anbieter 

173 Nicht zum relevanten Markt gehören hingegen Unternehmen des Getränkefachhan-

dels, des Nahrungsmittelhandwerks und Drogeriemärkte.46 

Getränkefachhandel 

174 Bei Fusionen im Bereich des Fachhandels mit Lebensmitteln wird der Lebensmittein-

zelhandel dann in den sachlich relevanten Markt mit einbezogen, wenn er ein weit-

gehend vollständiges Warensortiment in der betroffenen Produktgruppe anbietet und 

damit nicht nur punktuellen Wettbewerbsdruck auf die Zusammenschlussbeteiligten 

ausübt. 

175 Im Verfahren Edeka/trinkgut hatte die Beschlussabteilung einen Zusammenschluss 

zu prüfen, der den Getränkefachhandel betraf. Übernommen werden sollte einer der 

größten Getränkefachhändler Deutschlands. Aus den damaligen Ermittlungen zur 

Frage, ob Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels und Getränkeabholmärkte 

einem sachlich relevanten Markt zuzurechnen sind, ließ sich entnehmen, dass die 

Mehrheit der befragten Unternehmen zwar einräumte, dass die Sortimentsbreite und 

–tiefe bei unterschiedlichen Vertriebsschienen unterschiedlich ausgeprägt sind. An-

dererseits wiesen diese Unternehmen übereinstimmend darauf hin, dass alle Ver-

triebsschienen (und damit auch alle Vertriebsschienen des Lebensmitteleinzelhan-

dels) als Komplettanbieter für Getränke auftreten, weil dies von den Kunden, also 

dem Nachfrager, erwartet wird. Zudem gab es eine Vielzahl von kleineren Ge-

tränkeabholmärkten, deren tatsächliche Ladenverkaufsfläche kleiner war als die von 

Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels mit angeschlossenem eigenem Ge-

tränkemarkt.  

176 An diesem Beispiel wird deutlich, dass es bei der Prüfung eines Zusammenschlus-

ses, der seinen Schwerpunkt nicht im Vollsortiment des Lebensmitteleinzelhandels, 

sondern in einem der Fachsortimente, wie z.B. dem Getränkehandel, hat, sachge-

recht sein kann, den Lebensmitteleinzelhandel als vollwertigen Wettbewerber in die 

sachliche Marktabgrenzung und die wettbewerbliche Beurteilung mit einzubeziehen. 

Dies ist genau dann der Fall, wenn der Lebensmitteleinzelhandel für das von Zu-

                                                

46  S. hierzu auch ausführlich BKartA, 30.6.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)), S. 27 ff. 



60 

 

sammenschluss betroffene Sortiment (hier Getränke) ein vollwertiger Wettbewerber 

ist.  

177 Umgekehrt - das heißt, im Falle eines Zusammenschlusses von Lebensmitteleinzel-

händlern - ist es nach Auffassung der Beschlussabteilung hingegen nicht sachge-

recht, die Fachhändler, die nur einen punktuellen Wettbewerbsdruck auf einzelne 

Sortimentsteile des über diverse Warengruppen verfügenden Lebensmitteleinzelhan-

dels ausüben, in den Markt mit einzubeziehen.  

178 Denn dann würden auch Unternehmen mit einbezogen werden, deren Wettbewerbs-

kräfte bei weitem nicht ausreichen würden, um einen nach der Zielsetzung der Fusi-

onskontrolle ausreichenden Wettbewerbsdruck auf die beteiligten Unternehmen aus-

zuüben.47 Die wettbewerbliche Bedeutung und die mögliche Untersagungsnähe eines 

Zusammenschlusses würde aufgrund einer nicht an den Zielen der Fusionskontrolle 

orientierten Marktabgrenzung systematisch unterschätzt. Dies gilt im vorliegenden 

Fall umso mehr, als die Beschlussabteilung die Frage, ob Verbraucher in einem Le-

bensmitteleinzelhandelsgeschäft im Regelfall warengruppenübergreifende Sortimen-

te nachfragen, auch empirisch überprüft hat. 

Nahrungsmittelhandwerk 

179 Einzelhandelsgeschäfte des sog. Nahrungsmittelhandwerks (u.a. Fleischereien, Bä-

ckereien) bieten im Unterschied zu den Geschäften des LEH nur einen Teilbereich 

des gesamten Lebensmittelsortiments an, so dass – anders als im LEH – ein Kunde 

nicht sämtliche Güter des täglichen Bedarfs in einem einzigen Geschäft erwerben 

kann. Dies erwartet der Kunde jedoch regelmäßig. Weiterhin sind die Unternehmen 

des sog. Nahrungsmittelhandwerks (Fleischereien, Bäckereien, Obst- und Gemüse-

händler, Wochenmarktstände etc.) im Unterschied zum LEH durch eine größere Sor-

timentstiefe des jeweils angebotenen Produktsegments, höhere Qualitätsanforderun-

gen und regelmäßig durch ein höheres Preisniveau gekennzeichnet. Ein von Spezi-

alhändlern ausgehender Konkurrenzdruck beim LEH ist allenfalls punktuell für be-

stimmte Warengruppen möglich, hat nach Auffassung der Beschlussabteilung aber 

kaum einschneidende Wirkungen auf das eine Vielzahl von Waren umfassende LEH-

Sortiment. Zudem sind bestimmte Warengruppen – wie insbesondere Molkereipro-

                                                

47  Zur Aufgabe der Marktabgrenzung in der Fusionskontrolle siehe BGH, 11.11.2008, WuW/DE-R 2451, 
(E.ON/Stadtwerke Eschwege), S. 8. 
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dukte oder sonstige Frischprodukte – für den Endverbraucher bis auf wenige Aus-

nahmen grundsätzlich nur im LEH erhältlich. Vor diesem Hintergrund geht von dem 

Nahrungsmittelhandwerk ein Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen des LEH nur in 

Bezug auf Teilsortimente aus, die regelmäßig nur einen geringen Anteil an den Um-

sätzen des LEH haben.  

Drogeriemärkte 

180 Ähnliches lässt sich bezüglich der Drogeriemärkte feststellen. Diese bieten ein Sorti-

ment an, das zu einem Teil dem vom Verbraucher im LEH erwarteten Sortiment ent-

spricht, da auch hier Drogeriewaren angeboten werden. Auf dieses Teilsortiment geht 

allerdings ein gewisser Wettbewerbsdruck aus, der allerdings – bezogen auf das Ge-

samtsortiment – nicht als erheblich angesehen werden kann. Umgekehrt führen 

Drogeriemärkte – wenn überhaupt – nur ein sehr eingeschränktes Sortiment an Le-

bensmitteln (z.B. Wein, Süßwaren, einzelne Bioprodukte), so dass auch insoweit kein 

Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen des LEH ausgeht. Im Ergebnis sind die 

Drogeriemärkte keine im Sinne der Marktabgrenzung zu berücksichtigenden Wett-

bewerber des LEH mit seinem ein viel größeres Sortiment umfassenden Angebot. 

Die von den Drogeriemärkten angebotenen Waren decken nur einen nicht erhebli-

chen Teilbereich des Sortiments des LEH ab, das nicht den Schwerpunkt des LEH-

Sortiments bildet48. So entfällt bei KT nur rund [0-10] % des Gesamtumsatzes auf 

den Bereich Non-Food I. Demgegenüber haben sie das Kernsortiment des LEH, wie 

z.B. Waren des Frischesortiments (Frischmilch, Obst- und Gemüse sowie Tiefkühl-

kost), nicht im Angebot. Gerade diese Bereiche werden jedoch von den Kunden des 

Lebensmitteleinzelhandels besonders häufig nachgefragt. Das Vertriebskonzept von 

Drogeriemärkten ist darauf ausgerichtet, das spezielle Segment der Drogeriewaren 

mit einer entsprechenden Sortimentstiefe abzudecken. Die Aktionen (Werbung etc.) 

von Drogeriemarktketten betreffen im Schwerpunkt keine Nahrungsmittel, sondern 

typische Drogeriewaren. Hierin zeigt sich, dass sie mit anderen Drogeriemärkten und 

mit dem vom LEH angebotenen Drogeriewarensortiment konkurrieren wollen. Sie 

sind nicht darauf ausgerichtet, ihr Sortiment entsprechend dem des LEH auszuwei-

ten, um in die LEH-Märkte einzudringen. 

                                                

48  Vgl. KOM, 03.02.1999, M.1221 (Rewe/Meinl). 
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181 Die Zusammenschlussbeteiligten kritisieren in ihren Stellungnahmen die fehlende 

Berücksichtigung dieser alternativen Einkaufsstätten mit Teilsortimentsüberschnei-

dungen. Sie verweisen auch in diesem Zusammenhang auf sog. Umsatzpotential-

Analysen (auf Basis des GfK Consumer Panels), welche herausarbeiten, inwieweit es 

den Zusammenschlussbeteiligten gelingt, einen gewissen Ausgabenbetrag eines 

Haushalts, der für bestimmte Warengruppen oder gar nur Produkte, vorgesehen ist, 

abzuschöpfen. Anhand von Beispielen wie Fleisch, Backwaren, Obst & Gemüse, 

Drogeriemarktartikeln und Getränken wird dargestellt, dass der durchschnittliche 

Haushalt nur einen bestimmten Anteil seiner Ausgaben für die Artikelkategorie im 

LEH tätigt. 

182 Die Beschlussabteilung bezweifelt nicht, dass diese Angaben zutreffend sind. Ein 

Edeka-Kunde sucht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch einen Metzger, einen 

Bäcker oder einen Drogeriemarkt auf, um die dort angebotenen Waren zu erwerben. 

Insofern erkennt die Beschlussabteilung durchaus an, dass die Umsatzpotenzialaus-

schöpfungsanalysen eine aus Sicht der Unternehmen vielfach verwendete und plau-

sible Herangehensweise darstellen. Sie sind jedoch kaum geeignet, das kartellrecht-

liche Problem der Marktabgrenzung zu adressieren.  

183 Die Analysen haben allerdings keinen Mehrwert im Hinblick auf die Frage, wer wes-

sen Verhaltensspielraum effektiv zu begrenzen vermag. Die Fusionskontrolle muss 

die Frage beantworten, ob die Berücksichtigung der Teilsortimente wie z.B. Fach-

handel und Wochenmärkte sowie des von ihnen ausgehenden Wettbewerbsdrucks – 

einen entsprechenden Marktanteil vorausgesetzt - dazu führen würde, einen Zu-

sammenschluss unter Beteiligung des marktführenden Lebensmitteleinzelhändlers 

freizugeben.  

184 So belegt die Edeka im Rahmen ihrer Stellungnahme anschaulich, dass die Ansied-

lung eines Edeka-Marktes in der unmittelbaren Nähe des Viktualienmarktes in Mün-

chen bei den dort tätigen Händlern einer Markthalle erheblichen Widerstand provo-

ziert. Zum Nachweis legt sie einen Artikel der Süddeutsche Zeitung bei, in dem es 

heißt: „Zudem wollen die Stadträte unbedingt verhindern, dass der benachbarte Vik-

tualienmarkt direkte Konkurrenz bekommt und damit auf längere Sicht an Attraktivität 

verliert.“ Daraus kann jedoch gerade nicht geschlussfolgert werden, dass die Wo-

chenmärkte umgekehrt den wettbewerblichen Verhaltensspielrum der LEH-

Unternehmen effektiv zu begrenzen vermögen. Entsprechende Reaktionen der Ede-
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ka oder anderer Unternehmen, die gegen die Ansiedlung eines Bäckers oder Metz-

gers opponieren, sind der Beschlussabteilung jedenfalls nicht bekannt.     

185 Im Grundsatz gilt das gleiche für weitere Spezialanbieter mit eingeschränktem Sorti-

ment. Dazu zählen auch internationale Anbieter mit Spezialsortiment wie die von 

Edeka und KT für den Marktraum Berlin in ihrer Stellungnahme angeführten Unter-

nehmen Bolu und Eurogida, die sich offensichtlich überwiegend an türkischstämmige 

Kunden richten. Zudem bezieht Bolu lt. Interauftritt seine Waren zu einem erhebli-

chen Teil über die Edeka. 

186 Soweit die Edeka und KT bemängeln, dass die Beschlussabteilung in diesem Verfah-

ren und insoweit anders als in früheren Verfahren keinen Sicherheitszuschlag ver-

wendet hat, so ist dem entgegenzuhalten, dass der Sicherheitszuschlag in den ange-

führten Altverfahren die Berücksichtigung kleinerer, nur regional tätiger LEH-

Filialisten sicherstellte. Diese LEH-Unternehmen wurden im laufenden Verfahren be-

fragt, dazu zählen Unternehmen wie Kaes, Netto Stavenhagen und Coop, deren 

Ausbreitungsgebiet starke regionale Schwerpunkte aufweist.  

187 Im Hinblick auf Bio-Supermärkte erkennt die Beschlussabteilung den im Rahmen des 

rechtlichen Gehörs erfolgten Vortrag der Zusammenschlussbeteiligten, wonach diese 

in den sachlich relevanten Markt einzubeziehen sind, an. Sie hat hierzu ergänzende 

Ermittlungen durchgeführt. Die überwiegende Mehrzahl der filialisierten Bio-

Supermarktketten hält ein breites Sortiment vor. Dies stellt zwar aus Sicht der Be-

schlussabteilung lediglich für den nach wie vor recht geringen Anteil der angebotenen 

Bio-Produkte im konventionellen LEH ein vollwertiges Substitut dar, wird jedoch zu 

Gunsten der Zusammenschlussbeteiligten vollständig berücksichtigt. 

188 Die Beschlussabteilung berücksichtigt die Umsätze der Bio-Märkte durch einen pro-

Kopf-Ausgabenbetrag. In 2013 wurden gut 7,5 Mrd. € für Öko-Lebensmittel in 

Deutschland ausgegeben (Quelle: BÖLW, Die Bio-Branche 2015, S. 15 Ausgabenbe-

trag 2013). Der Löwenanteil davon entfiel mit 4,06 Mrd. € auf den klassischen Le-

bensmitteleinzelhandel. Lediglich 2,4 Mrd. € des Umsatzes wurden in Naturkostfach-

geschäften erzielt. Dies entspricht republikweit einem rechnerischen Ausgabenbetrag 

von knapp 30 € pro Kopf.  

189 Demzufolge ist das Marktvolumen für den Großraum Berlin (rund 3,7 Mio. Einwoh-

ner) ausgehend von einem Ausgabenbetrag von 30 € pro Kopf (Quelle: BÖLW, Die 
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Bio-Branche 2015, S. 15 Ausgabenbetrag 2013) um rund 112 Mio. € zu erhöhen. In 

Bezug auf das ermittelte Marktvolumen i.H.v. 6,2 Mrd. € ergäbe sich ein Sicherheits-

zuschlag von rund 1,8 %. Für den Großraum München (2,2 Mio. Einwohner) läge der 

Zuschlag bei rund 1,7 %. Vor dem Hintergrund eines wahrscheinlich überdurch-

schnittlichen Ausgabenbetrages in Großstädten sowie zur Abdeckung etwaiger nicht 

berücksichtigter „Kleinstfilialisten mit erheblicher Sortimentsüberschneidung“ verdop-

pelt die Beschlussabteilung den Zuschlag auf 3,5 %. Zudem wendet sie diesen Zu-

schlag zu Gunsten der Beteiligten auf alle Markträume an, d.h. nicht nur auf solche, 

deren innerstädtische Lagen einen solch höheren Ausgabenbetrag rechtfertigen. Da-

rüber hinaus berücksichtigt der Ausgabenbetrag auch Ausgaben in Kleinstbiomärkten 

bis hinunter zum Hofladen, er ist also auch in dieser Hinsicht außerordentlich groß-

zügig bemessen. Berechnungen des Beratungsunternehmens Klaus Braun zufolge 

entfällt mehr als die Hälfte der Betriebe auf VK-Größenordnungen zwischen 100 und 

200 m². Nur rund ein Fünftel der Einkaufsstätten weist eine VK-Fläche von mehr als 

400 m² auf und entspricht damit näherungsweise der VK-Fläche eines größeren Su-

permarktes.  

dd) Empirische Überprüfung der Abgrenzung eines Sortimentsmarktes 

190 Die Beschlussabteilung hat die These eines einheitlichen, vom LEH angebotenen 

Sortimentsmarkts im vorliegenden Fall durch eine empirische Untersuchung über-

prüft. Das mit dem Sortimentsgedanken eng verbundene „One-Stop-Shopping“-

Argument basiert ökonomisch letztlich auf der Reduktion von Transaktionskosten. 

Zur empirischen Untersuchung, welche Rolle der Sortimentsgedanke auf den vom 

Zusammenschluss betroffenen Absatzmärkten spielt, hat die Beschlussabteilung un-

ter Einbindung des Ökonomischen Grundsatzreferats eine Kundenbon-Analyse 

durchgeführt.  

191 Dabei wurde auf Basis von Kundenbons (Kassenzetteln) festgestellt, wie vielen un-

terschiedlichen Warengruppen die Artikel eines Kundenbons zugeordnet sind. Die 

Analyse gibt darüber Aufschluss, wie viele unterschiedliche Klassen von Artikeln 

(Warengruppen) bei einem Besuch eines Vollsortimenters bzw. eines Discounters 

erworben werden und wie wichtig folglich der Sortimentsgedanke beim Besuch eines 

Lebensmitteleinzelhändlers ist.  

192 Die Analyse berücksichtigt sowohl unterschiedliche Vertriebslinien im LEH (Vollsorti-

menter vs. Discounter) als auch regionale Besonderheiten (im Rahmen eines Stadt-
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Land-Vergleichs). Zu diesem Zweck hat die Beschlussabteilung Kundenbondaten der 

führenden deutschen LEH-Unternehmen (Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Kaufland) so-

wie des Zielunternehmens Kaiser´s Tengelmann erhoben. Die Datenbasis enthält im 

Ergebnis knapp 430.000 Bons, auf denen 3,7 Mio. Artikel verbucht worden sind. Die 

Kassenbons entfallen auf insgesamt 73 Filialen. 

193 Die erhobenen Datensätze wurden für jeden Lebensmitteleinzelhändler separat ver-

arbeitet und analysiert. Trotz im Detail voneinander abweichender Warengruppen-

klassifikationen zeigten sich bestimmte wiederkehrende Muster. Der weit überwie-

gende Teil des Filialumsatzes entfällt jeweils auf Kassenbons, welche Artikel mehre-

rer verschiedener Warengruppen umfassen. Qualitativ zeigt sich dieses Ergebnis un-

abhängig von Vertriebslinie und Filiallage.  

194 Im Detail zeigen sich (quantitative) Unterschiede hinsichtlich der „Umfänge“ der Kas-

senbons zwischen Filiallagen und Vertriebslinien: Tendenziell umfassen Bons von 

peripher gelegenen Filialen bzw. von Vertriebslinien mit flächenmäßig größeren Fili-

alstandorten eine etwas größere Zahl verschiedener Warengruppen als Bons von 

zentral gelegenen bzw. flächenmäßig kleineren Filialen. Der Umsatzanteil von Bons 

mit vielen verschiedenen Warengruppen fällt bei Vertriebslinien mit flächenmäßig 

größeren Filialstandorten tendenziell höher aus als bei kleineren Filialen. Kassen-

bons von Discountern erscheinen im Mittel eher „umfangreicher“ (bezogen auf die 

Zahl der Warengruppen) als Bons von Vollsortimentern. Dies spiegelt wider, dass die 

Discounter für den Kunden zwar alle Warengruppen abdecken, die Vollsortimenter 

jedoch in der Sortimentstiefe der einzelnen Warengruppen ein im Vergleich zum Dis-

count ungleich größeres Angebot haben.  

195 Im ungewichteten Durchschnitt  über die sieben befragten Unternehmen enthalten 

mehr als 80 % der Bons Waren aus mehr als einer Warengruppe. Die Kunden kaufen 

im Durchschnitt bei einem Einkaufsvorgang Produkte aus 3 (Minimalwert) bis 6 (Ma-

ximalwert) Warengruppen. Der Umsatzanteil, der auf Bons mit nur einer Warengrup-

pe entfällt, liegt je nach Unternehmen bei lediglich 3,8 bis 10,9 %. Auf Bons, die Pro-

dukte aus mindestens 4 Warengruppen enthalten, entfallen hingegen Umsatzanteile 
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von 62,5 bis 84,3 %. Bons, deren Zusammensetzung Produkte aus mindestens 7 

Warengruppen enthält, tragen i.d.R. zu mehr als 50 % zum Umsatz bei49.  

196 Die im Rahmen dieser Einkäufe besonders häufig beschafften Produkte sind Waren-

gruppen zuzuordnen, die allenfalls sehr eingeschränkt über alternative Einkaufsstät-

ten beschafft werden können. Dazu gehören insbesondere etwa Milch und andere 

Molkereiprodukte, Obst & Gemüse und Tiefkühlkost.  

197 Nach Auffassung der Beschlussabteilung belegt die Kundenbonanalyse eindeutig die 

Relevanz des Sortimentsmarktgedankens. Insofern greift die Argumentation der Be-

teiligten, wonach der relevante Absatzmarkt neben dem LEH auch andere Einzel-

handelsunternehmen, die Teilsortimente an Lebensmitteln führen, umfasst, zu kurz. 

Einzelhandelsgeschäfte bieten jeweils nur einen Teilbereich des Lebensmittelsorti-

ments an, so dass –  anders als im LEH – ein Kunde nicht die wesentlichen Güter 

des täglichen Bedarfs in einem einzigen Geschäft erwerben kann. Dies erwartet der 

Kunde jedoch, der grundsätzlich seinen Bedarf an Verbrauchsgütern regelmäßig in 

einem Geschäft decken will. Überdies sind bestimmte Warengruppen – wie insbe-

sondere Molkereiprodukte oder sonstige Frischeprodukte – bis auf wenige Ausnah-

men grundsätzlich nur im LEH erhältlich.  

198 Auch eine Zusatzanalyse der Bons im Hinblick auf die Produkte, welche das Argu-

ment der Teilsortimentsüberschneidung betreffen, also insbesondere Back- und 

Fleischwaren sowie Drogeriemarktartikel, Getränke sowie Obst und Gemüse liefert 

keine abweichenden Erkenntnisse. 

199 Von Interesse sind in diesem Zusammenhang Kaufvorgänge im Lebensmitteleinzel-

handel, deren Gegenstand ausschließlich Produkte sind, die Warengruppen zuzu-

ordnen sind, welche jeweils auch beim Bäcker, beim Metzger, im Getränkefachmarkt, 

beim Gemüsehändler oder im Drogeriemarkt hätten erworben werden können. Diese 

Transaktionen sind ausweislich der Bon-Daten jedoch äußerst selten. So enthält le-

diglich ein niedriger einstelliger prozentualer Anteil aller Bons ausschließlich Positio-

nen aus dem jeweiligen Bereich, der für eine Teilüberschneidung in Frage kommt. 

Der Anteil der Bons, die lediglich Produkte aus den Warengruppen Fleisch/Wurst 

                                                

49  Weitere Details zur Kundenbonanalyse sind dem in der Verfahrensakte enthaltenen Vermerk des 
Ökonomischen Grundsatzreferates G3 „Dokumentation der Datenaufbereitung und -auswertung zur 
sachlichen Marktabgrenzung im Fusionskontrollverfahren Edeka/Tengelmann (B2-96/14): Analyse von 
Kassenbon-Informationen“ zu entnehmen.  
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enthalten, lag zwischen 0,2 und 2 %. Für Backwaren liegt der entsprechende Anteil 

bei 1,3 und 10,7 %50. Der Anteil der Bons, der nur Produkte aus dem Kernbereich 

des Drogeriemarktgeschäfts enthält, liegt zwischen 1 und 1,8 %. Für den Bereich 

Obst- und Gemüse liegen die entsprechenden Werte bei 1,5 bis 2,9 %. Im Bereich 

Getränke enthalten 2,8 bis 11,1 % der Bons lediglich Produkte aus dieser Waren-

gruppe. Insgesamt zeigen die niedrigen Anteile an der Gesamtheit der Bons die ge-

ringe quantitative Bedeutung der Kaufvorgänge im Lebensmitteleinzelhandel, für die 

eine Überschneidung mit Teilsortimentern besteht. Dies gilt umso mehr, als die auf 

die entsprechenden Bons entfallenden Umsatzanteile durchgängig noch weit niedri-

ger ausfallen.   

200 Darüber hinaus enthält ein hoher Anteil Bons, der ein Produkt aus diesen Teilsorti-

menten enthält,  zusätzlich Artikel aus Warengruppen, die zwar im Lebensmittelein-

zelhandel sehr häufig nachgefragt werden, jedoch üblicherweise nicht beim Flei-

scher, beim Bäcker, im Drogeriemarkt oder in anderen Fachhandelsgeschäften er-

hältlich sind. Besonders häufig sind dies Produkte aus den Bereichen „Fri-

sche/Obst/Gemüse“, „Milch/Mopro“ und „Getränke“ enthalten. Gerade diese sehr 

häufig auftretenden Kombinationen können in dieser Zusammensetzung nicht bei 

Anbietern mit Teilsortimentsüberschneidung erworben werden. 

201 Soweit die Anmelderin auch weitere Bezugsmöglichkeiten wie Käsehändler, Fein-

kostläden u.a. Spezialgeschäfte als zum gemeinsamen sachlich relevanten Markt 

gehörend erachtet, so weist die Beschlussabteilung an dieser Stelle lediglich darauf 

hin, dass die oben für die wichtigsten Teilbereiche nachvollzogene Argumentation 

und die datengestützten empirischen Belege dieses Sachverhalts erst recht auf wei-

tere Produktbereiche zutrifft, die eine geringere Teilüberschneidung mit dem Le-

bensmitteleinzelhandel aufweisen. 

ee) Entscheidungspraxis anderer Wettbewerbsbehörden 

202 Der Beschlussabteilung ist im Übrigen keine Entscheidung einer anderen Wettbe-

werbsbehörde bekannt, welche der Argumentation der Zusammenschlussbeteiligten 

                                                

50  Der Wert 10,7 % ist nach Auffassung der Beschlussabteilung deutlich zu hoch gegriffen, da er auf einen 
Lebensmitteleinzelhändler entfällt, der für diesen Bereich nur eine sehr grobe Warengruppeneinteilung 
vorhält. Die relevanten Warengruppen Backwaren enthalten dort auch Frühstücksprodukte und 
Fertiggerichte sowie Süßwaren und Snacks. Diese breite Abdeckung vieler Produktkategorien erklärt 
diesen hohen Anteil. Bei den verbleibenden Händler liegt der Anteil zwischen 0,2 und 2%.     
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folgt und alternative Bezugsmöglichkeiten mit Teilsortimentüberschneidung in den 

sachlich relevanten Produktmarkt mit einbezieht.  

203 Während die kontinentaleuropäische Fusionskontrollpraxis ein uneinheitliches Bild 

abgibt und sogar Entscheidungen umfasst, die zwischen verschiedenen Vertriebsli-

nien innerhalb des LEH differenziert51 gibt es in Großbritannien eine allgemeine Ten-

denz, zwischen großen Supermärkten und sog. „mid-range-shops“ bis hin zu „conve-

nience stores“ zu differenzieren52. Damit folgt die Competition Commission dem US-

amerikanischen Ansatz, der ein Marktkonzept zu Grunde legt, welches lediglich sol-

che Supermärkte zusammenfasst, die im Rahmen eines „one-stop-shopping“ einen 

vollumfänglichen Wocheneinkauf ermöglichen53. So umfasst der relevante Markt in 

der Bi-Lo Holdings/Delhaize America-Entscheidung der FTC54 nur solche Supermärk-

te, die als traditionelle Vollsortimenter, Food und Non-Food Produkte in großem Um-

fang führen. Der relevante Markt besteht auch dort (ohne Berücksichtigung kleinerer 

Supermärkte und Discounter) aus Supermärkten der Kategorie „Hypermarkets“.   

204 Es kommt jedoch abschließend im vorliegenden Fall nicht darauf an, ob die verschie-

denen Vertriebslinien im LEH einem einheitlichen oder aber sachlich getrennten 

Märkten zuzuordnen sind. Wie auch schon in früheren Entscheidungen ordnet die 

Beschlussabteilung im Zusammenhang mit der sachlichen Marktabgrenzung daher 

trotz erheblicher Unterschiede im Hinblick auf die Sortimentsbreite und –tiefe, der 

Warenpräsentation und der Verkaufsfläche die unterschiedlichen Vertriebslinien im 

Lebensmitteleinzelhandel nicht verschiedenen getrennten sondern einem einheitli-

chen LEH-Markt zu. Die teilweise gravierenden Unterschiede, die zwischen Discoun-

tern, klassischen Vollsortimentern sowie SB-Warenhäusern bestehen, werden jedoch 

im Rahmen der wettbewerblichen Würdigung unter dem Konzept „wettbewerbliche 

Nähe bzw. Ferne“ entsprechend gewürdigt. 

                                                

51  Vgl. etwa die Spanische Wettbewerbsbehörde Leclerc/Activos Eroski, Fallnr. C-367/11 vom 20.07.2011. 
Dort umfasst der relevante Markt nur solche Verkaufsstätten, die eine Fläche von mehr als 2.500 m² 
bewirtschaften.  

52  Vgl. etwa Competition Commission, Tesco/CWS vom 28.11.2007. Große Supermärkte bilden dort einen 
eigenen Markt (zwischen 1.000 und 2.000 m²). Sie üben jedoch einseitig Wettbewerbsdruck auf die 
kleinen Supermärkte aus. 

53  Vgl. anstelle aller: FTC, AB Acquisition/United Supermarktes, Fallnr. 131 0227 vom 04.02.2014 
54  FTC, Bi-Lo Holdings/Delhaize America, Fallnr. 131 0162 vom 25.02.2014 
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b) Räumliche Marktabgrenzung 

205 Das Kriterium der räumlichen Abgrenzung des relevanten Marktes ist ein Hilfskriteri-

um für die Feststellung, ob ein Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von 

Waren oder gewerblichen Leistungen ohne Wettbewerber oder keinem wesentlichen 

Wettbewerb ausgesetzt ist oder im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern eine überra-

gende Marktstellung hat.55 Aufgabe der räumlichen Marktabgrenzung ist es, das rele-

vante räumliche Gebiet zu ermitteln, in dem der Wettbewerb im betroffenen sachli-

chen Markt im Hinblick auf den zu beurteilenden Zusammenschluss stattfindet.56  

206 Der räumlich relevante Markt im Sinne der Fusionskontrolle des GWB ist nach öko-

nomischen Gesichtspunkten abzugrenzen. Er umfasst das Gebiet, in dem die am Zu-

sammenschluss beteiligten Unternehmen ihre Produkte regelmäßig anbieten und 

diese auch nachgefragt werden, in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend 

homogen sind, und das sich von benachbarten Gebieten durch spürbar unterschied-

liche Wettbewerbsbedingungen unterscheidet.57  

207 Auch für die räumliche Marktabgrenzung gilt das Bedarfsmarktkonzept. Die Abgren-

zung des räumlich relevanten Marktes bestimmt sich demnach nach den aus der 

Sicht der Nachfrager gegebenen räumlichen Ausweichmöglichkeiten. Hierbei sind die 

tatsächliche Anschauung der Abnehmer und das tatsächliche Abnehmerverhalten 

von Bedeutung.58 Abzustellen ist deshalb nicht auf rein theoretische Ausweichmög-

lichkeiten, sondern auf die den Abnehmern tatsächlich zur Verfügung stehenden An-

gebotsalternativen. Für die räumliche Marktabgrenzung sind potenzielle Ausweich-

möglichkeiten der Nachfrager nicht zu berücksichtigen, die – aus welchen Gründen 

auch immer – von den Nachfragern tatsächlich nicht wahrgenommen werden.59 Po-

tentielle Ausweichmöglichkeiten der Nachfrage sind vielmehr bei der Prüfung der 

Untersagungsvoraussetzungen zu berücksichtigen, wenn sie die wettbewerblichen 

                                                

55  Vgl. BGH, 05.02.2006, KVR 5/05, (DB-Regio/üstra), zitiert nach Juris, juris-Rd-Nr. 29. 
56  Vgl. BGH, 16.01.2008, KVR 26/07, (Kreiskrankenhaus Bad Neustadt), zitiert nach juris, juris-Rd-Nr. 69. 
57  Vgl. BGH, 16.01.2008, KVR 26/07, (Kreiskrankenhaus Bad Neustadt), zitiert nach Juris, juris-Rd-Nr. 69. 
58  Vgl. BKartA, 17.06.2002, B10-124/01 (Trienekens/AWISTA), Rn. 33.  
59   Vgl. BGH, 16.01.2008, KVR 26/07, (Kreiskrankenhaus Bad Neustadt), zitiert nach Juris, juris-Rd-Nr. 65. 
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Verhaltensspielräume der durch den Zusammenschluss entstandenen Unterneh-

mensverbindung beschränken.60  

aa) Bisherige Entscheidungspraxis der Beschlussabteilung  

208 In geographischer Hinsicht sind im Lebensmitteleinzelhandel - entsprechend der 

ständigen und gerichtlich bestätigten Praxis der Beschlussabteilung - die relevanten 

Märkte regional abzugrenzen. Das Bundeskartellamt grenzt die räumlich relevanten 

Märkte regelmäßig mit einem Radius von 20 km bzw. mit einer Fahrtzeit von 20 Au-

tominuten um das sie prägende, regionale Oberzentrum ab, da Verbraucher Produk-

te des täglichen Bedarfs überwiegend in der Nähe ihres Wohnortes nachfragen61.  

209 Im Ergebnis unterteilt die Beschlussabteilung das Bundesgebiet in ständiger Praxis in 

345 räumliche Märkte, wobei sie die Zuordnung der einzelnen Gemeinden zu den 

Markträumen auf der Basis von Postleitzahlbezirken vornimmt. 

210 Im Hinblick auf eher ländliche Räume, in denen die jeweiligen Oberzentren eine ge-

wisse Sogwirkung entfalten, ist diese ständige Praxis der Beschlussabteilung auch im 

vorliegenden Fall gerechtfertigt.  

bb) Differenzierte Marktabgrenzung je nach Größe der Oberzentren im 

vorliegenden Fall 

211 Das angemeldete Zusammenschlussvorhaben betrifft jedoch den Erwerb von Stand-

ortnetzen, die weit überwiegend der Nahversorgung von Verbrauchern in stark ver-

dichteten Ballungsräumen wie Berlin, München, Köln oder Düsseldorf dienen. Von 

den zu übernehmenden Standorten liegen rund 70 % in solchen innerstädtischen 

Gebieten. Die oben skizzierte Praxis der Orientierung an Oberzentren führt vor dem 

Hintergrund der hier relevanten Metropolregionen dazu, dass etwa der Marktraum 

Berlin (036) ein Stadtgebiet umfasst, für dessen Durchquerung von Ost nach West 

bzw. Nord nach Süd rund eine Stunde (unabhängig von der Wahl des konkreten Ver-

kehrsmittels) benötigt wird. Auch in den Räumen München, Düsseldorf und Köln, die 

                                                

60  ebenda, Rd-Nr. 67 
61  ausführlich: BKartA, 30.06.2008, B2-333/07 (Edeka/Tengelmann (Plus)); siehe auch zu den 

Grundsätzen der regionalen Marktabgrenzung BGH, 06.12.2011 KVR 95/10 ( Total/OMV), zitiert nach 
Juris, juris Rd-Nr. 42.   
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ebenfalls vom Zusammenschluss betroffen sind, ist es kaum möglich, in weniger als 

20 Minuten die gesamte Stadt zu durchqueren.  

212 Das Zurücklegen einer Strecke von 20 km ist in solchen Ballungsgebieten aber auch 

nicht notwendig, da sich die Verbraucher sehr viel wohnorts- bzw. arbeitsplatznäher 

versorgen können. Die Filialdichte insbesondere der Nahversorger aber auch der 

Discounter führt dort dazu, dass im unmittelbaren Umkreis stets diverse Geschäfte 

des Lebensmitteleinzelhandels vertreten sind, so dass die Verbraucher entweder lau-

fen können oder weit weniger als 20 km fahren müssen, um ihren Lebensmittelein-

kauf zu tätigen. So deckt jeder der 317 Edeka-Läden in Berlin im Durchschnitt der 12 

Bezirke lediglich ein Gebiet von 2,8 km² ab, bei Rewe liegt dieser Wert bei 

4,1km²/Filiale. Jede Aldi-Filiale deckt dort rechnerisch ein Gebiet von 7,6 km², jeder 

Lidl-Standort von 6,3 km² ab.   

213 Zudem geben die befragten Lebensmitteleinzelhändler an, dass sie im Rahmen von 

Neuansiedlungen in Innenstadtlagen nur mit Einzugsradien von 500 bis 3.000 m kal-

kulieren. Neben topographischen Faktoren wurden wiederholt auch Stadtteilsgrenzen 

als bestimmender Faktor genannt („Attraktivität des Stadtteils“, „In Städten unterteilen 

wir nach Stadtteilen“, „Verwaltungsgrenzen“, „historisch/administrative Grenzen“). 

214 Der Ansatz einer räumlichen Differenzierung wird auch durch die Event-Analyse be-

stätigt, die die Beschlussabteilung mit Unterstützung des Grundsatzreferats „Datener-

fassung und Ökonometrie“ vorgenommen hat. Dort wurde untersucht, inwieweit sich 

Schließungen oder Eröffnungen von Lebensmitteleinzelhändlern auf den Umsatz von 

Filialen in der unmittelbaren Umgebung auswirken. Die Analyse bezieht sich auf mo-

natliche Filialumsätze im Rhein-Ruhr-Gebiet im Zeitraum von 09/2012 bis 10/2014. 

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Umsatz-reduzierenden Einflüsse durch die 

Anzahl benachbarter Filialen, die nicht zum selben Unternehmen gehören, bereits im 

Umkreis von 1 bis 2 km geringer sind als jene im Umkreis von 0 bis 1 km. Der Ein-

fluss ist signifikant geringer, wenn man den Vergleich für benachbarte Unterneh-

mens-externe Filialen mit derselben Vertriebslinie zieht. Auch dies spricht dafür, dass 

in den vorliegenden Räumen eine kleinteiligere Sichtweise die wettbewerblichen Ver-
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haltensspielräume zutreffender abbildet, als dies eine Marktraumbetrachtung zu tun 

in der Lage ist.62 

215 Vor diesem Hintergrund hat die Beschlussabteilung im vorliegenden Fall auch eine 

Analyse engerer, stark verdichteter Räume vorgenommen. Für Städte, die vom Zu-

sammenschluss betroffen sind und mehr als 500.000 Einwohner haben, hat die Be-

schlussabteilung daher eine Betrachtung von Stadtbezirken angestellt und die dort 

vorgefundenen Strukturbedingungen über die Analyse der räumlich noch stärker ver-

dichteten Ortsteile plausibilisiert.  

216 Im Ergebnis geht die Beschlussabteilung davon aus, dass die wettbewerbliche Beur-

teilung von Lebensmitteleinzelhandelsmärkten in Innenstadtlagen vor dem Hinter-

grund räumlich engerer Märkte (hier Stadtbezirke) vorzunehmen ist. Sie ersetzt inso-

weit für diese innerstädtischen Räume die bisher angewandte Marktraumbetrach-

tung. Für Filialen in der Peripherie geht die Beschlussabteilung jedoch nach wie vor   

von einer Oberzentrenbetrachtung aus.   

217 Letztlich muss aber auch diese Vorgehensweise eine plausible Annäherung bleiben. 

Vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher topographischen Faktoren lässt sich kein 

eindeutiger Grenzwert bestimmen. Eine exakte Abgrenzung der räumlich relevanten 

Märkte ist hingegen nicht möglich; sie ist aber auch nicht notwendig, wie der BGH im 

Fall „Total/OMV“ festgestellt hat63. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, da die 

marktstrukturellen Gegebenheiten nicht von der genauen räumlichen Grenzziehung 

abhängen. Daher ist die hier angewandte Methodik, die Marktstrukturen  

- bei regionale Oberzentren unterhalb einer Einwohnerzahl von 500.000 aus-

schließlich ausgehend von einem Radius von 20 km bzw. mit einer Fahrtzeit von 

20 Autominuten zu prüfen (Markträume) sowie  

- bei Markträumen rund um stark verdichtete Städte mit einer Einwohnerzahl von 

mindestens 500.000 die Wettbewerbsbedingungen für den innerstädtischen Be-

reich  anhand von räumlich engeren Stadtbezirken zu prüfen und diesen Befund 

im Rahmen der Analyse von Ortsteilen zu plausibilisieren,  

                                                

62  Vgl. für Details zur Event-Analyse die Vermerke „Dokumentation der Ergebnisse der Event-Analyse“ des 
Referats Datenerfassung und Ökonometrie (G3A), vgl. Akten-Band Event-Analyse Bl. 1 ff. . 

63  BGH, Beschluss vom 06 12.2011 - KVR 95/10, Rn. 47. Name, Fundstelle 
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nach Auffassung der Beschlussabteilung sachgerecht.  

cc) Entscheidungspraxis anderer Wettbewerbsbehörden 

218 Eine engere, situativ differenzierte räumliche Betrachtung entspricht im Übrigen auch 

der Vorgehensweise zahlreicher anderer, ausländischer Wettbewerbsbehörden. Da-

bei wird üblicherweise auf Einzugsgebiete („catchment areas“) abgestellt. Diese Ge-

biete werden dann entweder anhand eines Längen- oder eines Zeitmaßes bestimmt. 

Die dabei verwendeten Radien liegen üblicherweise zwischen 5 und 30 Minuten bzw. 

3 bis 10 Meilen. Eine differenzierte Stadt/Land-Betrachtung ist darüber hinaus üblich.  

219 So hat etwa die Europäische Kommission im Fall Rewe/ADEG64 die Auffassung ver-

treten, dass das entscheidende Kriterium für den Konsumenten die Erreichbarkeit ei-

nes Marktes darstellt. Hier sei eine Grenze bei 20 bis 30 Minuten Fahrzeit zu ziehen. 

Eine ähnliche Grenzziehung wurde im Fall Rewe/Delvita65 vorgenommen. Im Fall 

Carrefour/Hyparlo66 wurde die lokale Erreichbarkeitsgrenze bei 10-30 Minuten gezo-

gen, im Fall Tesco/Carrefour67 lag die Grenze der „Catchment Area“ bei 20 Minuten. 

220 Die französische Wettbewerbsbehörde hat im Fall Carrefour/Promodes differenziert 

zwischen ländlichen und innerstädtischen Gebieten68. So wird zwar grundsätzlich ei-

ne Fahrtzeit von 15 Minuten angenommen, in Innenstadtlagen (am Beispiel Paris) 

wird jedoch im Hinblick auf Supermärkte ein Radius von lediglich 300 bis 500 Metern 

gezogen. Diese enge Abgrenzung in der Metropole Paris wurde auch im gerade ab-

geschlossenen Verfahren Dia France/Carrefour aufrecht erhalten69.  

221 Die britische Competition Commission ging in ihrer „Grocery Market Investigation“ 

(vergleichbar einer Sektoruntersuchung) von absatzseitigen Einzugsradien von 10-15 

                                                

64  KOM, 23.06.2008, COMP/M.5047, (Rewe/Adeg) 
65  KOM, 25.04.2007, COMP/M.4590, (Rewe/Delvita) 
66  KOM, 04.05.2006, COMP/M.4096 (Carrefour/Hyparlo) 
67     KOM, 21.12.2005, COMP/M. 3905 (Tesco/Carrefour) 
68  KOM, 25.01.2000, COMP/M.1684 (Carrefour/Promodes). Die Kommission hatte im Verfahren Carre-

four/Promodes die Analysen zur Marktabgrenzung an die französische und die spanische 
Wettbewerbsbehörde delegiert.   

69  Autorite de la Concurrence, Dia France SAS/Carrefour France SAS, Decision no 14-DCC-173 vom 
21.1..2014.  
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Minuten bei größeren und 5-10 Minuten bei kleineren Märkten aus70. Dies entspricht 

auch der britischen Fusionskontrollpraxis. So wurde in den Verfahren Safeway (2003) 

und Somerfield/Morrison71 (2005) für Supermärkte mittlerer Größe ein Radius von ei-

ner Meile (bei sog. Convenience Stores), von 5-10 Meilen bei Supermärkten mittlerer 

Größe („mid-range shops“) sowie von 10-15 Meilen bei großen Supermärkten („one-

stop-shops“) auf dem Land zu Grunde gelegt. Selbst bei sehr großen Märkten gehen 

die britischen Wettbewerbsbehörden ebenfalls nur von einem 10-Minuten-Radius 

aus. Im Verfahren Tesco/CWS72 wurde die Übernahme eines einzigen Marktes mit 

einer Verkaufsfläche von 4.300 m² geprüft. Auch hier wurde der relevante Markt mit-

tels eines Einzugsgebiets von 10 Minuten Fahrtzeit abgegrenzt.  

222 Eine differenzierte Stadt/Land-Betrachtung nehmen auch andere Wettbewerbsbehör-

den vor. So differenzierte etwa unlängst die kanadische Wettbewerbsbehörde im Fall 

Sobey/Safeway (22.10.2013) zwischen Supermärkten in urbanen und in ruralen Ge-

genden. Die spanische Wettbewerbsbehörde geht in ihrer Sektoruntersuchung eben-

falls von Erreichbarkeitsgrenzen von 15 Minuten in städtisch geprägten Gebieten so-

wie von 30 Minuten im ländlichen Raum aus. Diese Unterscheidung ist durchweg 

auch in der spanischen Fusionskontrollpraxis etabliert73.   

223 Schließlich orientiert sich auch die amerikanische Federal Trade Commission stark 

an lokalen Gegebenheiten. So zieht sie im Verfahren Bi-Lo Holdings/Delhaize Ameri-

ca74 3-10-Meilen-Radien innerhalb festgelegter Regionen, welche in Gegenden mit 

geringer Bevölkerungsdichte größer sind als in dicht besiedelten Gebieten. Im Fall 

AB Acquisition/United Supermarktes75 beschränkt sie die Analyse wegen des Ein-

zugsgebietes der Zusammenschlussbeteiligten (2-5 Meilen) auf bestimmte Stadteile 

der Städte Amarillo („West Amarillo“) und Wichita Falls („South West Wichita Falls“). 

Amarillo ist eine mittelgroße Stadt im Bundesstaat Texas mit weniger als 200.000 

Einwohnern. Wichita Falls liegt ebenfalls in Texas und zählt rund 100.000 Einwohner. 

                                                

70  Competition Commission, Groceries Market Investigation, 30.04.2008.  
71  Competition Commission, Somerfield/Morison, 02.09.2005.  
72  Competition Commission, Tesco/CWS, 28.1..2007 
73  Vgl. etwa Leclerc/Activos Eroski, Fallnr. 367/11 (20.07.2011) sowie Supeco/Supermercados Alimenta-

tion Madrid, Fallnr. C-0224/10 (14.04.2010).  
74  FTC, Bi-Lo Holdings/Delhaize America, Fallnr. 131 0162 vom 25.02.2014 
75  FTC, AB Acquisition/United Supermarktes, Fallnr. 131 0227 vom 04.02.2014 
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Im Verfahren Whole Foods/White Oats76 ging die FTC von 5-Meilen-Radien aus, im 

Verfahren Koninklijke Ahold N.V./Safeway Inc. (2012)77 von einem 3 bis 3,5-Meilen-

Radius um die Kleinstadt Newtown, Pennsylvania.     

224 Die Analyse der Praxis anderer Wettbewerbsbehörden hat aufgezeigt, dass es 

durchaus der internationalen Fallpraxis entspricht, je nach Verdichtung des zu prü-

fenden Marktraums entweder von regionalen räumlichen Märkten auszugehen oder 

eine differenzierte Stadt/Land-Betrachtung anzustellen. Dem steht im Übrigen nicht 

entgegen, dass eine exakte Grenzziehung kaum möglich sein dürfte. Denn darauf 

kommt es im vorliegenden Fall auch nicht an. Zum einen dürfte grundsätzlicher Kon-

sens dahingehend bestehen, dass eine detaillierte Betrachtung stark verdichteter 

Räume für die Regionalmärkte des Lebensmitteleinzelhandels notwendig ist. Zum 

anderen sind die marktstrukturellen Ermittlungsergebnisse robust im Hinblick auf 

mehrere denkbare räumliche Grenzziehungen.  

dd) Stellungnahme der Beteiligten 

225 Für die Edeka und KT besteht jedoch auch für die Metropolregionen keine Veranlas-

sung, von der etablierten Marktraumbetrachtung abzuweichen. Dies wird im Wesent-

lichen damit begründet, dass die Grenzziehung willkürlich sei und dass eine von den 

ökonomischen Gutachtern (der Edeka) durchgeführte „Verkettungsanalyse“ ergeben 

habe, dass sowohl in München wie auch in Berlin von „praktisch stadtweiten Markt-

räumen“ auszugehen sei. Zudem habe die Beschlussabteilung auch in früheren Fäl-

len, die Standortnetze in Großstädten betrafen, keine kleinteiligere Marktabgrenzung 

vorgenommen. 

226 Im Hinblick auf das letztgenannte Argument verkennen die Zusammenschlussbetei-

ligten zum einen, dass die Beschlussabteilung bei der Prüfung von Zusammen-

schlussvorhaben und in Weiterentwicklung ihres fusionskontrollrechtlichen Instru-

mentariums rechtlich nicht an frühere Entscheidungen gebunden ist. So hat das OLG 

Düsseldorf im Fall „Sauermilchkäse“ (VI-Kart 10/08 (V)) festgestellt: „Das Bundeskar-

tellamt ist bei der Abgrenzung des sachlich-relevanten Marktes […] nicht an seine in 

früheren Zusammenschlusskontrollverfahren […] abweichend vorgenommenen Ent-

                                                

76  FTC, Whole Foods/White Oats, Fallnr. 0710114, 06.03.2009. 
77  FTC, Koninklijke Ahold N.V./Safeway Inc., Fallnr. 121 0055, 17.08.2012.  
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scheidungen gebunden. Die Abgrenzung des räumlich- und sachlich relevanten 

Marktes ist stets einzelfallbezogen durchzuführen, weil nur auf diesem Weg gewähr-

leistet werden kann, dass die tatsächlichen wettbewerblichen Gegebenheiten im kon-

kreten Fall berücksichtigt werden und eine für den individuellen Fall belastbare 

Grundlage für eine Zukunftsbetrachtung der durch einen Zusammenschluss indizier-

ten konkreten Strukturverschlechterungen auf einem Markt geschaffen wird (vgl. 

Ruppelt: in Langen/Bunte, Kartellrecht, 10. Aufl., § 36 GWB, Rn. 20, 22). Das schließt 

eine irgendwie geartete Bindung des Amtes an frühere Beurteilungen der Marktgren-

zen in aller Regel aus.“ 

227 Darüber hinaus ist es zwar sicherlich zutreffend, dass eine Verdichtungsanalyse auf 

der Basis von Stadtbezirken keine abschließende und perfekte räumliche Marktab-

grenzung liefern kann. Die Beschlussabteilung hat dies im Entscheidungsentwurf 

auch mehrfach thematisiert. Auch die Edeka erkennt in ihrer Stellungnahme an, dass 

„jede Marktabgrenzung letztlich nur eine Annäherung an die tatsächlichen Wettbe-

werbsverhältnisse sein kann“ (S. 13 der Stellungnahme zum Entscheidungsentwurf). 

Diese Annäherung zeichnet aber offenkundig die Vorgehensweise nahezu aller Un-

ternehmen im Markt nach, die für die Standortentscheidungen in Innenstädten deut-

lich engere Erfassungsradien annehmen als sie dies auf dem Land tun. 

228 Die Edeka ergänzt ihren Vortrag, wonach auch in Metropolen wie Berlin und Mün-

chen von praktisch stadtweiten Märkten auszugehen sei, um eine sog. „Verkettungs-

analyse“, die das Ökonomische Beratungsunternehmen E.CA für die Edeka erstellt 

hat. Diese soll belegen, dass die von der Beschlussabteilung gewählten Markträume 

in Metropolen zu eng abgegrenzt sind.  

229 Grundsätzlich werden Verkettungsanalysen dazu verwendet, die Größe eines be-

stimmten Marktes – räumlich oder sachlich – zu bestimmen, indem Produkt(bereich)e 

zum selben Markt gezählt bzw. „verkettet“ werden, wenn ein Produkt(bereich) in hin-

reichendem Wettbewerb zu einem anderen Produkt(bereich) steht. Ausgangspunkt 

ist dabei ein Produkt(bereich), für den die Größe des relevanten Marktes bestimmt 

werden soll, und der sequentiell mit anderen Produkt(bereich)en verkettet wird, falls 

hinreichender Wettbewerb besteht. Ein bekanntes Verfahren ist der SSNIP-Test 

(„Small but Significant Non-transitory Increase in Price“). Er steckt methodisch einen 
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eng definierten Produkt(bereich) ab78 und stellt die Frage, ob es für einen hypotheti-

schen Monopolisten dieses Produkt(bereich)s profitabel wäre, den Preis  dieses Pro-

dukt(bereich)s dauerhaft in einem bestimmten Ausmaß zu erhöhen. Pro-

dukt(bereich)e werden so lange zum relevanten Markt gezählt, wie diese Frage mit 

Nein beantwortet wird. Denn dann wäre durch die Preiserhöhung das Ausmaß der 

nachfrageseitigen Abwanderung zu Substituten außerhalb des Produkt(bereich)s so 

hoch, dass sich der Gewinn des hypothetischen Monopolisten im Ergebnis verringer-

te. In der Folge wird das engste Substitut zum definierten Produkt(bereich) hinzuge-

zählt bzw. „verkettet“, und es wird – ausgehend vom neu definierten Produkt(bereich) 

– erneut die Frage gestellt, ob es sich für einen hypothetischen Monopolisten lohnen 

würde, den Preis des Produkt(bereich)s zu erhöhen.  

230 Die von E.CA Economics durchgeführte Methodik, bei der – ausgehend von einer 

bestimmten Filiale – so lange Filialen „verkettet“ werden, wie sich die jeweils nächste 

Wettbewerber-Filiale im Einzugsgebiet der Filiale auf der zuvor verketteten Stufe be-

findet, d.h. bei E.CA Economics in einer Entfernung von 6 Autominuten (alternativ: 3 

Autominuten) liegt, ist nicht konform mit dem SSNIP-Test und führt nach Angaben 

von E.CA Economics zu dem Schluss, dass sowohl für München als auch für Berlin 

praktisch von stadtweiten Märkten auszugehen sei.      

231 Bereits die methodische Durchführung der Verkettung von E.CA Economics begeg-

net ernsthaften Zweifeln. Denn beim SSNIP-Test werden die bis dahin verketteten 

Produktbereiche bzw. Einzugsgebiete als Ganzes betrachtet und nicht nur der Pro-

duktbereich bzw. das Einzugsgebiet des zuletzt verketteten Elements. Folglich wird 

beim SSNIP-Test eine weitere Verkettung immer unwahrscheinlicher, je länger die 

bereits erfolgte Verkettung.79 Bei dem von E.CA Economics durchgeführten Verfah-

ren bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Verkettung – im Gegensatz dazu – aber 

konstant. Die folgende Abbildung illustriert die unterschiedlichen Vorgehensweisen. 

                                                

78 In einem Fusionskontrollfall können dies Produkte oder Standorte der Zusammenschlussbeteiligten sein, 
für die die Größe des relevanten Marktes bestimmt werden soll. 

79 Umgekehrt wird der Abbruch der Verkettung immer wahrscheinlicher, je länger die bereits erfolgte Verket-
tung. 
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232 Vor diesem Hintergrund erstaunt es kaum, dass die Verkettung bei E.CA Economics 

erst dann abbrechen kann, wenn die Dichte der Filialen abnimmt (Stadt-Land). Die 

Analyse von E.CA Economics liefert ferner keine Evidenz dahingehend, ob Filialen im 

verketteten Gebiet tatsächlich räumlich austauschbar sind oder in räumlicher wettbe-

werblicher (Inter-)Dependenz stehen – also z.B. ob die Ausgangs-Filiale (direkt oder 

indirekt) wettbewerblich relevant für Filialen am Ende des verketteten Gebiets ist oder 

umgekehrt. Es ist aber gerade die tatsächliche räumliche Austauschbarkeit bzw. die 

räumliche wettbewerbliche (Inter-)Dependenz, die für die Marktabgrenzung relevant 

ist, und nicht eine schematische, auf einer paarweisen Betrachtung beruhenden An-

einanderreihung von Einzugsgebieten, wie sie hier vorgelegt wird. So hält etwa auch 

die EU Kommission es für erforderlich, die wettbewerbliche (Inter-)Dependenz von 

verketteten Elementen zu überprüfen, falls Ergebnisse einer Verkettungsanalyse für 

die Ausweitung einer Marktabgrenzung herangezogen werden sollen: „From a 

practical perspective, the concept of chains of substitution has to be corroborated by 
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actual evidence, for instance related to price interdependence at the extremes of the 

chains of substitution, in order to lead to an extension of the relevant market in an in-

dividual case.“80 

233 Ferner hat die Competition Commission die Ergebnisse einer Verkettungsanalyse im 

Fall Tesco/CWS gerade nicht für die räumliche Marktabgrenzung übernommen. Sie 

hielt es sogar für unwahrscheinlich, dass Substitutionsketten den geografischen 

Markt über lokale Räume hinaus erweitern: „For these reasons, we consider that 

‚chains of substitution‘ are unlikely to widen geographic market boundaries beyond 

local areas.“81 

234 Letztlich sollte die unterschiedliche Beurteilung der korrekten geographischen Markt-

abgrenzung aber nicht die klare Sicht darauf verstellen, dass die marktstrukturellen 

Gegebenheiten den Befund einer erheblichen Behinderung effektiven Wettbewerbs 

unabhängig von der genauen Marktabgrenzung stützen. Dies gilt ausgehend von der 

Stadtbezirksbetrachtung über die Plausibilitätsstufen „Marktraumbetrachtung“ bis 

hinunter zu den Ortsteilen.   

ee) Berücksichtigung überregionaler Wettbewerbsbedingungen 

235 Die Beschlussabteilung verkennt nicht, dass die wettbewerbliche Stellung eines LEH-

Anbieters nicht allein von seinem Angebot auf den regionalen Absatzmärkten, son-

dern auch von überregionalen Faktoren abhängt. Dies gilt insbesondere für die über-

regional und bundesweit flächendeckend tätigen Lebensmittelhändler, die ihre Sorti-

mente und ihren Marktauftritt bundesweit gleich oder zumindest ähnlich gestalten. Al-

lerdings führt diese Betrachtung nicht zu einer Ausweitung des räumlich relevanten 

Marktes, sondern allenfalls zu einer Berücksichtigung der überregionalen Faktoren im 

Rahmen der wettbewerblichen Gesamtwürdigung. 

                                                

80 Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law, 
Official Journal C 372, 09.12.1997, Rn. 58, veröffentlicht unter http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209%2801%29&from=EN. 

81 Competition Commission, Tesco plc and the Co-operative Group (CWS) Limited, A report on the acquisi-
tion of the Co-operative Group (CWS) Limited’s store at Uxbridge Road, Slough, by Tesco plc, 28. No-
vember 2007, Appendix D, Rn. 19, veröffentlicht unter 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/rep_pub/reports/2007/fulltext/534ad.pdf. 
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c) Fazit Marktabgrenzung 

236 Im Ergebnis ist als sachlich relevanter Markt, der durch den vorliegenden Zusam-

menschluss insbesondere berührt wird, der Markt des Einzelhandels mit einem Le-

bensmittelsortiment in seiner typischen Zusammensetzung zugrunde zu legen, der 

die Sortimentsmärkte Food und Non-Food I umfasst. In räumlicher Hinsicht erfolgt die 

wettbewerbliche Beurteilung von Lebensmitteleinzelhandelsmärkten grundsätzlich für 

ländliche Gebiete vor dem Hintergrund von 345 Regionalmärkten, die sich an Ober-

zentren orientieren. In Innenstadtlagen bei Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern 

wird diese Betrachtung vor dem Hintergrund räumlich engerer Radien durch die Ana-

lyse auf Stadtbezirksebene ersetzt.  

4. Bagatellmarktklausel 

237 Mit der 8. GWB-Novelle 2013 wurde die Bagatellmarktklausel des § 35 Abs. 2 Nr. 2 

a.F. in den materiellen Tatbestand überführt. Die Voraussetzungen für die Anwen-

dung der Bagatellmarktregelung des neuen § 36 Abs. 1 Nr. 2 GWB sind im vorlie-

genden Fall bei keiner in Betracht kommenden Marktabgrenzung erfüllt. 

5. Erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs 

238 Die Beschlussabteilung ist auf der Grundlage der Marktermittlungen im vorliegenden 

Fall zu folgendem Ergebnis gekommen: Das Ausscheiden von KT als unabhängiges 

Einzelhandelsunternehmen und die damit verbundene weitere Verdichtung der ohne-

hin stark konzentrierten Marktstruktur führt in einer Reihe von Regionalmärkten zu 

einer erheblichen Behinderung effektiven Wettbewerbs. Die Wettbewerbsbehinde-

rung ist auf unilaterale Effekte zurückzuführen, die unabhängig davon zu verzeichnen 

sein werden, ob Edeka mit der Transaktion zum Marktführer wird, seine schon beste-

hende Marktführerschaft weiter ausbaut oder aber zum bisherigen Marktführer Rewe 

aufschließt. In jedem Fall steht zu befürchten, dass die wettbewerblichen Verhaltens-

spielräume der beiden führenden Vollsortimentsanbieter Edeka und Rewe nach dem 

Zusammenschluss nicht mehr in ausreichendem Maß von den im Markt verbleiben-

den Wettbewerbern kontrolliert werden können.  

239 Dafür, dass dieses prognostizierte Marktergebnis als Folge der Fusion auf einer Viel-

zahl der vom Zusammenschluss betroffenen Regionalmärkte eintreten wird, spricht 

zum einen die enge wettbewerbliche Interaktion zwischen den Zusammenschlussbe-
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teiligten selbst. Zudem hat die Beschlussabteilung eine Reihe von Strukturbedingun-

gen identifiziert, die eine marktmachtbedingte Verschlechterung wirksamen Wettbe-

werbs in der Gesamtschau begünstigen und den oben skizzierten Gesamtzusam-

menhang an entscheidenden Stellen stützen. 

240 Die Zusammenschlussbeteiligten vertreten in diesem Zusammenhang die Auffas-

sung, dass KT keine wettbewerbliche Bedeutung beizumessen ist und dass von KT 

kein Wettbewerbsdruck ausgehe. KT führt aus, dass das Unternehmen keinen nen-

nenswerten Wettbewerbsdruck auf größere LEH-Formate ausübe. Das Unternehmen 

sei eben gerade kein „Maverick“ wie dies etwa bei E-Plus im Mobilfunkmarkt der Fall 

sei und sei daher auch nicht in der Lage, Preisdruck auf die anderen Wettbewerber 

auszuüben. Vielmehr sei KT in der Vergangenheit ein „getriebenes Unternehmen“, 

welches im hochkompetitiven LEH-Markt habe irgendwie überleben müssen.  

241 Auch Edeka ist der Auffassung, dass die Beschlussabteilung die Marktstellung von 

KT überbewerte. KT habe erhebliche Schwierigkeiten, im Markt zu bestehen und sei 

das „Sorgenkind des Handelskonzerns Tengelmann“. Es sei damit zu rechnen, dass 

das Unternehmen auch ohne Übernahme durch die Edeka mittelfristig den Markt ver-

lassen würde. KT argumentiert vor diesem Hintergrund, dass die Beschlussabteilung 

zur Beurteilung des Zusammenschlusses das falsche Vergleichsszenario („counter 

factual“) gewählt habe. Tengelmanns Ankündigung, sich auf jeden Fall aus dem LEH 

in Deutschland zurückzuziehen, führe dazu, dass die voraussichtlichen Marktverhält-

nisse diesen „unwiderruflichen“ Marktaustritt zu berücksichtigen hätten. 

242 Die Beschlussabteilung hat im Entscheidungsentwurf nicht behauptet, dass KT ein 

preisaggressiver Maverick sei, der in den betroffenen Vertriebsgebieten ein Preisset-

zer für seine engen Wettbewerber sei. Die Wettbewerbsparameter im LEH sind aller-

dings (jenseits des Hard-Discounts) auch kaum vergleichbar mit denen der Mobil-

funkbranche. Insbesondere im Nahversorgungsbereich ist Preisgestaltung aber auch 

nur ein Wettbewerbsparameter unter vielen. Vielmehr ist die Verbrauchernähe, die 

Erreichbarkeit der Standorte und das Sortimentsangebot  hier entscheidend. Gerade 

in Berlin und München kann KT mit einem stark verdichteten Innenstadtnetz aufwar-

ten. So formuliert ein befragter Wettbewerber wie folgt: 

243 „Im Lebensmitteleinzelhandel ist der Standort der wichtigste Wettbewerbsparameter. 

Die Kunden sind nicht mehr bereit, lange Wege auf sich zu nehmen, um ihren Bedarf 
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an Lebensmitteln zu decken. […] Standorte in dicht besiedelten Ballungsräumen sind 

ein enormer Wettbewerbsvorteil.“ 

244 Ein weiteres befragtes Unternehmen hält dazu fest:  

245 „Im stationären Lebensmitteleinzelhandel ist die Lage (Erreichbarkeit, Größe, Park-

plätze etc.) des jeweiligen Standortes ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.“ 

246 Weiter heißt es: 

247 „Überragender Wettbewerbsfaktor im LEH ist neben Preis, Sortimentsauswahl und 

Qualität die räumliche Nähe zum Verbraucher bzw. die Erreichbarkeit. Bereits jetzt ist 

die Filialdichte von EDEKA und damit die räumliche Nähe zum Verbraucher und 

schnelle Erreichbarkeit erheblich größer […] und allen anderen Wettbewerbern. Dies 

wird durch die Übernahme von KT noch verstärkt werden, wobei insbesondere die 

Verdichtung des Filialnetzes der EDEKA in den Metropolregionen Berlin und Mün-

chen wie auch in den Ballungsgebieten in NRW zu einer überragenden und unein-

holbaren Marktstellung der EDEKA ggü. allen anderen Wettbewerbern führen wird.“ 

248 Darüber hinaus heißt es in Bezug auf das KT-Netz wie folgt: 

249 „Hinsichtlich Metropolregionen ist festzustellen, dass potentielle Standorte für Märkte 

(insbesondere mit Verkaufsflächen größer 800 m²) sehr rar sind, nur wenige neue 

Flächen entstehen und der Wettbewerb um diese wenigen Standorte härter geführt 

wird als in ländlicheren Regionen.“ 

250 Ein anderer Wettbewerber hält fest: 

251 „[…] geht davon aus, dass Edeka die KT-Standorte, die meist sehr attraktiv gelegen 

sind, komplett modernisieren und auf ein anderes Vertriebskonzept umstellen wird.“ 

252 Schließlich merkt ein weiterer Wettbewerber im Hinblick auf die vom Zusammen-

schluss betroffenen Regionen an: 

253 „Die genannten Regionen gehören aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte und –struktur 

zu den attraktivsten Regionen in Deutschland.“  

254 Vor diesem Hintergrund geht die Beschlussabteilung davon aus, dass das Zielunter-

nehmen über außerordentlich attraktive Teilnetze in Innenstadtlagen verfügt, die eine 

hohe wettbewerbliche Bedeutung haben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund  
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einer restriktiven Genehmigungspraxis der Behörden und den damit verbundenen 

Markteintrittsbarrieren der Wettbewerber (vgl. Abschnitt D.II.5.b)aa)).  

255 Da diesem Wettbewerbsparameter im LEH eine überragende Bedeutung zukommt, 

ist nicht ersichtlich, worauf sich der Vortrag der Beteiligten, KT sei keine bedeutende 

regionale Wettbewerbskraft, stützt. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund regional 

erheblicher Marktanteilsgrößen, die auf KT entfallen. So entfällt allein in acht Mün-

chener Bezirken mehr als ein Fünftel des Marktes auf KT. In Berlin ist dies in 17 Orts-

teilen der Fall. Auch in Düsseldorf überschreitet das Zielunternehmen die 20%-Marke 

in drei Stadtbezirken. Dieser Befund ist im Ergebnis mit der Einschätzung der Zu-

sammenschlussbeteiligten nicht vereinbar.     

256 Ferner sind die Zusammenschlussbeteiligten der Auffassung, dass die Existenz von 

Zweitrundeneffekten schon deshalb ausgeschlossen sei, weil die REWE sich massiv 

gegen den Zusammenschluss ausspreche. Dem liegt offenkundig die Vorstellung aus 

Sicht der Zusammenschlussbeteiligten zu Grunde, dass die Möglichkeit der REWE, 

Preise im „Windschatten“ der Edeka zu erhöhen, zu einer zurückhaltenderen Öffent-

lichkeitsarbeit der REWE hätte führen müssen. Die strategischen Beweggründe der 

REWE und deren konkrete Umsetzung durch die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

spielen für die Beschlussabteilung im Ergebnis jedoch keine Rolle. Dass die REWE 

aber Ihr Interesse an den KT-Märkten wiederholt offensiv formuliert hat (flankiert 

durch die für den politischen Raum ggfs. relevanten Arbeitsplatzgarantien), spricht 

jedoch ganz unzweifelhaft für die Attraktivität des Standortnetzes. Daraus jedoch 

unmittelbar Erkenntnisse zum Verhältnis von Erst- zu Zweitrundeneffekt abzuleiten, 

erscheint nicht plausibel. 

257 Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang die Behauptung von 

Edeka, durch den Zusammenschluss entstünde kein Erstrundeneffekt. Damit sei 

auch kein Zweitrundeneffekt zu erwarten. Diese Behauptung widerspricht nach Auf-

fassung der Beschlussabteilung der ökonomischen Logik. Statt aller anderen sei hier 

nur ein Vortrag des ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission, Herrn 

Haucap, bei der Studienvereinigung Kartellrecht in Brüssel vom März 2015 zitiert, der 

im Übrigen das Zielunternehmen im Verfahren berät: „Prinzipiell führt jede Fusion 

(der ökonomischen Modellwelt zu Folge) zumindest kurzfristig zu einer Reduktion des 

Wettbewerbs, da ein unabhängiger Marktteilnehmer verschwindet (nicht koordinierte 

Effekte). Anders ausgedrückt: Wettbewerb mit n Anbietern ist im Regelfall intensiver 

als mit (n-1) Anbietern.“ Herr Haucap führt dort weiter zutreffend aus, dass als direk-
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tem Effekt der Fusion der Wettbewerb zwischen den Zusammenschlussparteien ent-

fällt. Entscheidend sei jedoch das Ausmaß dieses Effekts. Indikatoren für dieses 

Ausmaß bestünden u.a. in den Marktanteilen der Fusionsparteien, ihrer wettbewerb-

lichen Nähe, den Marktzutrittsschranken, der „Natur“ des übernommenen Unterneh-

mens sowie der Art des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen im Markt. Dies 

entspricht auch dem Prüfungsraster zur Feststellung der wettbewerblichen Auswir-

kungen des Zusammenschlusses im vorliegenden Fall.    

a) Erfassung der wettbewerblichen Interaktion zwischen den Zusammen-

schlussbeteiligten und ihren engen Wettbewerbern 

258 Das Konzept der wettbewerblichen Nähe („closeness of competition“) hat mit der 

Einführung des SIEC-Tests im Rahmen der 8. GWB-Novelle nochmals erheblich an 

Relevanz gewonnen (vgl. dazu im Einzelnen D.II.1) Die Prüfung der wettbewerbli-

chen Nähe ist vorliegend von zentraler Bedeutung, weil es sich um einen horizonta-

len Zusammenschluss auf Märkten mit differenzierten Produkten handelt.82 Das 

Ausmaß fusionsbedingter unilateraler Effekte und damit die Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung ist dabei im Allgemeinen um-

so größer, je wettbewerblich näher sich die am Zusammenschluss beteiligten Unter-

nehmen stehen, d. h. je stärker sie aus Sicht der Marktgegenseite als austauschbar 

angesehen werden.83 Gleichfalls von Belang für die Prüfung ist das Näheverhältnis 

zu den verbleibenden Wettbewerbern. 

259 Die Beschlussabteilung hat sich daher – wie schon in vergangenen Verfahren und 

zuletzt auch in der Sektoruntersuchung „Nachfragemacht im Lebensmitteleinzelhan-

del“ – im vorliegenden Fall eingehend mit der wettbewerblichen Nähe der verschie-

denen Vertriebslinien im LEH und davon ausgehend der konkreten einzelnen Anbie-

ter auseinandergesetzt. Dabei wurden zunächst bestimmte quantitative Indikatoren 

wie insbesondere die Größe der Verkaufsfläche, die Anzahl der regelmäßig geliste-

                                                

82  Vorliegend geht es nicht um ein einzelnes Produkt wie etwa auf spezifischen Konsumgütermärkten, 
sondern um das Sortiment der LEHs. Das Sortiment als angebotenes Produkt der LEHs weist mit seiner 
Tiefe und Breite bestimmte Dimensionen der Differenzierung auf. 

83  Dies gilt nicht nur in sachlicher Hinsicht, sondern auch in räumlicher Hinsicht. Räumlich benachbarte 
Filialen sind gewissermaßen schon im Wortsinn nahe Wettbewerber. Diesem Aspekt wird durch die 
differenzierte Betrachtung von räumlichen Märkten Rechnung getragen. Im Mittelpunkt der unter diesem 
Gliederungspunkt behandelten Analysen steht dagegen die sachliche Dimension der 
Produktdifferenzierung. 
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ten Artikel und der mit Handelsmarken erzielte Umsatzanteil auf der Ebene von Ver-

triebslinien vergleichend herangezogen (dazu unter (a)). Darauf aufbauend wurden 

datengestützte empirische Analysen durchgeführt, die sich auf das Ausmaß der 

Überschneidung der Sortimente einzelner Anbieter in Bezug auf Herstellermarken, 

auf den Umfang der auf Kassenbons von einzelnen Anbietern erfassten Artikel und 

Warengruppen sowie auf die Umsatzreaktionen zwischen nach Vertriebslinie diffe-

renzierten LEH-Filialen in bestimmten räumlichen Entfernungen beziehen (dazu je-

weils unter (b)).  

260 Die einzelnen Ermittlungen stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander 

und stützen schon jede für sich den Befund eines abgestuften Wettbewerbsverhält-

nisses im deutschen Lebensmitteleinzelhandel in Bezug auf Vertriebslinien. Das von 

den Discountern ausgehende wettbewerbliche Potential, das die Verhaltensspielräu-

me der Vollsortimenter begrenzt, ist demnach deutlich schwächer ausgeprägt als et-

wa das Wettbewerbspotential der großen Verbrauchermärkte. Auch innerhalb der 

Discounter bestehen erhebliche Unterschiede insbesondere zwischen dem 

Harddiscounter Aldi auf der einen Seite und den Discount-Töchtern der Edeka und 

der Rewe auf der anderen Seite. Soweit dies möglich ist, zeigt eine weitergehende 

unternehmensspezifische Betrachtung ebenfalls, dass innerhalb der Vollsortimenter 

insbesondere die Zusammenschlussbeteiligten Edeka und Kaiser’s Tengelmann so-

wie die Rewe eine hohe wettbewerbliche Nähe zueinander aufweisen. 

aa) Qualitative Indikatoren 

261 Schon in den Altentscheidungen hat die Beschlussabteilung die Auffassung vertre-

ten, dass der unterschiedlich stark ausgeprägte Wettbewerbsdruck, der von ver-

schiedenen Vertriebslinien im LEH ausgeht, entsprechend zu berücksichtigen ist. So 

wurde bereits im Beschluss Edeka/Spar (B9-27/05) eine eingehende Analyse der un-

terschiedlichen Vertriebslinien im LEH unternommen. Auch in der in der Entschei-

dung Edeka/Tengelmann (Plus) (B2-333/07) hat sich die Beschlussabteilung dezi-

diert mit dem abgestuften Wettbewerbsverhältnis im LEH auseinandergesetzt.  

262 Die umfangreichen im Rahmen der Sektoruntersuchung durchgeführten Analysen 

haben bestätigt, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland eine starke Seg-

mentierung des Marktes in verschiedene Vertriebslinien aufweist, die von den Unter-

nehmen unterschiedlich besetzt werden. 
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263 Im Hinblick auf die Anzahl regelmäßig gelisteter Artikel, den Anteil von Handels- und 

Herstellermarken sowie die durchschnittliche Flächengröße bestehen nach wie vor 

erhebliche Unterschiede zwischen den Vertriebskonzepten. Die untenstehende Ta-

belle aus der Sektoruntersuchung macht deutlich, dass die Unternehmen diese Ver-

triebslinien unterschiedlich besetzen. 

Vertriebsschienenkonzepte der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland 

Unternehmen 
Verbraucher-
markt groß 

Verbraucher-
markt klein 

Supermarkt 
groß 

Supermarkt 
klein 

Softdiscount Discount 

Edeka 
Edeka Center 
Marktkauf 

Edeka Markt Edeka Markt Edeka Markt Netto MD84  

Rewe/ 
R.-Dortmund 

Rewe Center 
Toom Märkte 

Rewe Super-
markt 

Rewe City 

Rewe City 
Nahkauf 
Rewe to go, 
Temma 

Penny  

Bartels Langeness famila Markant 
Markant 
Nah und 
frisch) 

IK Ihr Kauf-
mann 

  

Schwarz Gruppe X X   X  

 Lidl     Lidl  

 Kaufland Kaufland Kaufland     

coop 
Sky XXL 
Sky Center 

Sky Topkauf    

Bünting famila 

Combi 
Erlebniswelt (im 
Aufbau) 
Minipreis 

Markant 
Nah und frisch 

   

Tengelmann  
Kaisers 
Tengelmann 

Kaiser 
Tengelmann 

Kaisers 
Tengelmann 

  

Jibi (jetzt Bünting)  Jibi Markt Jibi Markt    

Metro Real Real     

Dohle Hit Hit     

Globus Globus      

Aldi      Aldi 

Norma     Norma  

Netto Stavenhagen     Netto  

 

264 Für die fusionsrechtliche Prüfung hat diese starke Segmentierung des Lebensmittel-

einzelhandels hohe Relevanz: Im Grundsatz führen Preiserhöhungen in solchen stark 

segmentierten Märkten tendenziell zu einem - im Vergleich zu homogenen Märkten - 

geringeren Absatzverlust des jeweiligen Anbieters. Dieser Preiserhöhungsspielraum 

                                                

84  Nach den Ergebnissen des EAN-Abgleichs könnte man den Netto Markendiscount auch dem 
Vollsortiment zurechnen.  
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für einzelne Vertriebsschienenkonzepte kann sich weiter verstärken, je weniger Aus-

weichalternativen den Kunden für einen Wechsel zu einem engen Wettbewerber mit 

vergleichbarem Warenangebot bleiben. Je weniger aus Sicht der Nachfrager enge 

Substitute im Sinne vergleichbarer und austauschbarer Angebote es gibt, umso ge-

ringer ist im Ergebnis die Preiselastizität der Nachfrage.  

265 Auf konzentrierten Märkten kann die Übernahme eines engen Wettbewerbers daher 

zu negativen wettbewerblichen Wirkungen führen. Im Falle von Preiserhöhungen 

oder anderen Angebotsverschlechterungen müsste Edeka nach dem Zusammen-

schluss die Abwanderung von Kunden zum engen Wettbewerber KT nicht mehr be-

fürchten. Gibt es auf dem Markt nach dem Zusammenschluss nur noch wenige oder 

sogar nur einen verbleibenden engen Wettbewerber mit einer signifikanten Marktstel-

lung, so antizipieren diese den Preiserhöhungsanreiz, der aus dem unmittelbar weg-

fallenden Wettbewerbsdruck für die Zusammenschlussbeteiligten resultiert. In Ab-

hängigkeit von der wettbewerblichen Nähe ihrer Produkte zu dem Angebot des zu-

sammengeschlossenen Unternehmens werden daher auch für sie Preiserhöhungen 

profitabel und der Anreiz diese vorzunehmen steigt („Zweitrundeneffekt“). Im Ergeb-

nis ergibt sich im Markt insgesamt als Folge der (partiellen) Internalisierung eines 

entsprechenden Wettbewerbsdrucks eine größere Marktmacht und ein insgesamt 

höheres Preisniveau bzw. eine andere Angebotsverschlechterung. Nach Auffassung 

der Beschlussabteilung wird zumindest auch der enge Wettbewerber Rewe durch 

den Zusammenschluss in seinen Preissetzungsspielräumen mittelbar begünstigt. 

bb) Empirische Ansätze der Überprüfung des wettbewerblichen 

Näheverhältnisses  

266 Im vorliegenden Fall wurde das Instrumentarium im Hinblick auf die datengestützte 

empirische Untersuchung des abgestuften Wettbewerbsverhältnisses weiter verfei-

nert. Mit Hilfe des Grundsatzreferats „Datenerfassung und Ökonometrie“ wurde zum 

einen der Überschneidungsanteil der gelisteten Herstellermarken-Produkte unter-

sucht, den die Sortimente der verschiedenen Anbieter jeweils zueinander aufweisen 

(dazu unter Abschnitt (aa)). Ebenso hat die bereits in Abschnitt D.II.3.a)dd) erwähnte 

Kundenbonanalyse vor dem Hintergrund einer sehr unterschiedlich ausgeprägten 

Sortimentstiefe belastbare Anzeichen für ein stark abgestuftes Wettbewerbsverhält-

nis im Lebensmitteleinzelhandel erbracht (dazu unter Abschnitt (bb)). Schließlich 

wurde im Rahmen einer Event-Analyse untersucht, inwieweit die Umsätze von Voll-
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sortimenter-Filialen Veränderungen der Anzahl der innerhalb einer bestimmten Ent-

fernung tätigen LEH-Filialen reagieren, die entweder der gleichen Vertriebslinie oder 

einer anderen Vertriebslinie zugeordnet sind (dazu unter Abschnitt (cc)). 

267 Die einzelnen empirischen Analysen stehen in einem komplementären Verhältnis 

zueinander und zu den dargelegten Schlussfolgerungen aus den unter (a) betrachte-

ten qualitativen Indikatoren. Die Komplementarität resultiert aus der Verschiedenar-

tigkeit der jeweils angewendeten Auswertungsmethoden sowie aus den Unterschie-

den im Detail zwischen den jeweiligen Untersuchungsgegenstände bzw. Aggregati-

onsniveaus der einzelnen Analysen. So erlaubt die EAN-Überschneidungs-Analyse 

individuelle Aussagen zu allen berücksichtigten LEHs und ist gleichzeitig auf Herstel-

lermarken-Produkte fokussiert. Die Kundenbon-Analyse und die Event-Analyse er-

fassen dagegen den gesamten Absatz einschließlich Handelsmarken. Die 

Kundenbon-Analyse wiederum erlaubt ebenfalls unternehmensindividuelle Auswer-

tungen; allerdings liegen ihr Daten von fünf LEHs – allerdings ggf. nach Vertriebs-

schienen differenziert – zugrunde (Edeka einschl. Netto MD, REWE einschl. PENNY, 

Aldi [Nord, Süd], Schwarz-Gruppe [Lidl, Kaufland]). In der Event-Analyse wird 

schließlich nur zwischen den Gruppen Vollsortimenter und Discounter unterschieden. 

In methodischer Hinsicht werden bei der EAN-Überschneidungs-Analyse und bei der 

Kundenbon-Analyse Auszählungen vorgenommen. Bei der Event-Analyse handelt es 

sich dagegen um eine ökonometrische Schätzung auf der Grundlage eines spezifi-

zierten Modells.  

(a) Wettbewerbliche Nähe I: EAN-Überschneidungen 

(aa) Datengrundlage und Vorgehensweise 

268 Als erste empirische Analyse des Näheverhältnisses zwischen den Zusammen-

schlussbeteiligten und ihren Wettbewerbern wurde eine Untersuchung des Ausma-

ßes an Überschneidung zwischen den Sortimenten der bei den einzelnen LEHs gelis-

teten Herstellermarken-Produkten durchgeführt. Dies konnte anhand der so genann-

ten European Article Number („EAN“) erfolgen. Die EAN ist eine international unver-

wechselbare Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die Nummer besteht aus 8 

bis 15 Ziffern, die i.d.R. als Strichcode abgebildet wird, um eine maschinelle Lesbar-

keit zu gewährleisten. Bei fast jedem Artikel im deutschen LEH findet sich auf der 

Verpackung ein EAN-Code. I. d. R. wird dieser Strichcode bereits vom Hersteller auf 
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der Außenverpackung des Artikels aufgedruckt. Insbesondere für Herstellermarken, 

die bei mehreren LEH in gleicher Form vertrieben werden, stellt die EAN daher eine 

gute Möglichkeit zur eindeutigen Identifikation der Artikel dar. 

269 Die Beschlussabteilung hat daher die 20 in Deutschland tätigen Lebensmitteleinzel-

händler nach einer Übersicht der 2013 in den vom Zusammenschluss betroffenen 

Markträumen veräußerten EAN-Artikel aus dem Food und dem Non-Food I-Bereich 

befragt. Darüber hinaus sollten die mit dem jeweiligen Artikel erzielten Umsätze in 

den drei Regionen sowie die mit dem jeweiligen Artikel in Deutschland erzielten Um-

sätze angegeben werden.  

270 Es ist zwar zutreffend, dass Handelsmarkenprodukte – wenn überhaupt - eine jeweils 

unternehmensindividuelle EAN tragen und somit für einen Vergleich zwischen Unter-

nehmen ausscheiden. Gleichwohl sind die hier angestellten Untersuchungen zielfüh-

rend. Denn gerade der Handelsmarkenanteil beim Zielunternehmen ist mit rund [<10] 

% im Branchenvergleich sehr niedrig. Dieser niedrige Anteil bedeutet aber, dass 

auch dem Überschneidungspotential im Bereich Handelsmarken im vorliegenden Fall 

keine Priorität eingeräumt werden muss, denn die Wettbewerbspositionierung des 

Zielunternehmens liegt klar im Bereich der Herstellermarken. Gerade hier wird das 

ausgeprägte Näheverhältnis zwischen dem Zielunternehmen sowie der Edeka und 

auch der Rewe deutlich. 

271 Auf der Basis der Erhebung wurde errechnet, welche EAN-Artikel in 2013 gleichzeitig 

bei verschiedenen LEHs erworben werden konnten. Eine zusätzliche umsatzmäßige 

Betrachtung zeigt an, welche quantitative Bedeutung diese Artikel jeweils für den Ab-

satz des betrachteten LEHs besitzen. Die so ermittelten Überschneidungsquoten bil-

den die wettbewerbliche Nähe zwischen den verschiedenen Unternehmen sowohl 

auf Absatz- als auch auf Beschaffungsseite gut ab. Auf der Absatzseite bilden sie im 

Rahmen eines paarweisen Vergleichs einen Indikator für die Produkt-Sortimente, die 

von einem Kunden sowohl in Markt A als auch in Markt B erwartet werden können 

(z. B.: 60 % der Produkte, die bei A erworben werden können, stehen auch bei B im 

Regal, und mit diesen Artikeln erzielt A 70% seines Gesamtumsatzes). Auf der Be-

schaffungsseite bieten die Quoten einen guten Überblick aus Herstellersicht, denn 

sie geben (wiederum im Rahmen eines paarweisen Vergleichs) Auskunft über die 

Möglichkeiten der Hersteller auf den jeweils anderen Händler (z. B.: durch mengen-

mäßige Verlagerung und die Vermarktung über Aktionen) ausweichen zu können. 

Wenn ein hoher Anteil an Produkten sowohl beim Händler A als auch beim Händler B 
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zu finden ist, dann stellen diese Händler aus Herstellersicht gute Ausweichalternati-

ven und damit enge Wettbewerber dar.  

(bb) Überschneidungen bezogen auf KT 

272 Die Überschneidungsquoten sind paarweise zwischen allen LEHs berechnet worden. 

Den Ausgangspunkt bildet jeweils das Sortiment eines LEHs, relativ zu dem dann 

das Ausmaß an Überscheidungen berechnet wird. Von Belang im vorliegenden Fall 

sind insbesondere die Quoten bezogen auf KT als Zielunternehmen. Die Quoten 

ausgehend vom KT-Sortiment geben Auskunft darüber, welche Wettbewerber zum 

Zielunternehmen eine hohe Nähe aufweisen und die damit besonders ausgeprägten 

Wettbewerbsdruck auf KT ausüben können.85 Die untenstehende Tabelle enthält die 

EAN-Überschneidungsquoten für sämtliche in den Markträumen Berlin, München und 

NRW tätigen Unternehmen mit dem bei KT geführten Sortiment als Ausgangspunkt. 

Untersucht wird damit jeweils, welchen Anteil der bei KT geführten Herstellermarken 

auch von dem jeweiligen Wettbewerber angeboten werden. 

                                                

85  Für eine definitive Aussage in Bezug auf den Wettbewerbsdruck ist allerdings die Sortiments-
Überschneidung nur ein Faktor. Hinzu kommen etwa die geographische Nähe der Standorte und die 
Standortdichte. 
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Unternehmen Kategorie 

Anteil der auch beim 

Unternehmen gelisteten 

Artikel am Sortiment von 

KT 

Umsatzmäßiger Anteil der 

auch beim Unternehmen 

gelisteten Artikel am Sorti-

ment von KT 

Edeka Vollsortiment [70-75%] [70-75%] 

Rewe Vollsortiment [70-75%] [70-75%] 

Dohle Vollsortiment [55-60%] [60-65%] 

Rewe Dortmund Vollsortiment [50-55%] [55-60%] 

Metro Vollsortiment [45-50%] [55-60%] 

Globus Vollsortiment [45-50%] [55-60%] 

Buenting Vollsortiment [35-40%] [50-55%] 

Bartels Langness Vollsortiment [35-40%] [45-50%] 

Edeka (Netto) Discount [30-35%] [45-50%] 

Klaas & Kock Vollsortiment [25-30%] [40-45%] 

coop Vollsortiment [25-30%] [35-40%] 

Kaufland Vollsortiment [20-25%] [30-35%] 

Rewe (Penny) Discount [15-20%] [25-30%] 

Norma Discount [5-10%] [10-15%] 

Kaes Vollsortiment [5-10%] [5-10%] 

LIDL Discount [5-10%] [10-15%] 

Netto Stavenhagen Discount [<5%] [10-15%] 

Aldi Essen Discount [<5%] [<5%] 

Aldi Muelheim Discount [<5%] [<5%] 

 

273 Der hohe Herstellermarkenanteil bei KT schlägt sich zunächst –wenig überraschend- 

in hohen Überschneidungsquoten mit anderen Vollsortimentern nieder. Die höchsten 

Überschneidungen finden sich dabei mit der Edeka, die [70-75%] der Artikel aus dem 

Tengelmann-Sortiment führt. Die Quote liegt bei Rewe mit [70-75%] in der gleichen 

Größenordnung. Auch bei umsatzbezogener Betrachtung unterscheidet sie sich 

kaum. Rewe und Edeka, die beide auch insgesamt das breiteste Sortiment aufwei-

sen, sind daher aus Sicht der Sortimentsüberschneidungen mit Abstand als die 

nächsten Wettbewerber für KT anzusehen. 

274 Im Hinblick auf den Harddiscounter ALDI kommt es lediglich zu einer Überschnei-

dung von [<5 %], die auch nur rund [<5%] des Umsatz von KT ausmachen. LIDL als 

Softdiscounter führt rund [5-10%] der bei KT gelisteten EAN-Artikel, mit denen KT 

rund [10-15%] seines Umsatzes mit EAN-Artikeln erzielt. In einer ähnlichen Größen-

ordnung liegen Netto Stavenhagen und Norma; beides Discounter, die ebenfalls 

mehr Markenartikel listen als ALDI. 
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275 Die Discount-Schienen der Edeka (Netto Markendiscount) sowie Rewe (Penny) wei-

sen einen deutlich höheren Markenartikelanteil auf. Demgemäß liegen die EAN-

Überschneidungsquoten hier bei rund [30-35%] (Netto Markendiscount) bzw. [15-

20%] (Penny), entsprechend einer umsatzmäßigen Überschneidung von [45-50%] 

(Edeka) bzw. [25-30%] (Penny) gemessen an den Umsätzen von KT. Insofern beste-

hen innerhalb der Vertriebslinie Discount zwischen den Harddiscountern und den 

Discountern mit einem wesentlich höherern Anteil an Herstellermarken insbesondere 

in Bezug auf Edekas Netto Markendiscount erhebliche Unterschiede im Hinblick auf 

den Überschneidungsanteil86. 

276 Für die Vollsortimenter Bartels Langness, Bünting, coop, Dohle, Globus, Klaas & 

Kock, Kaufland, Metro und Rewe Dortmund lassen sich jeweils EAN-

Überschneidungen mit dem KT-Sortiment zwischen 20 und 55% feststellen. Die je-

weils gemeinsamen Artikel machen dabei einen Umsatz zwischen 30 und 60% des 

KT EAN-Umsatzes aus. Sie sind damit KT in wettbewerblicher Hinsicht deutlich nä-

her als die Gruppe der Discounter mit Ausnahme vom Netto Markendiscount87. 

(cc) Überschneidungen bezogen auf Edeka  

277 Ebenfalls von Interesse sind die Überschneidungsquoten bezogen auf Edeka als 

dem übernehmenden Unternehmen. Ausgehend von Edekas Sortiment geben sie 

Auskunft darüber, welche LEHs die engsten Wettbewerber von Edeka sind und den 

größten Wettbewerbsdruck auf das übernehmende Unternehmen ausüben. Die EAN-

Überschneidungsquoten aus Sicht der Edeka sind in der folgenden Tabelle abgebil-

det. Die prozentualen Angaben beziehen sich jetzt jeweils auf das deutlich größere 

EAN-Sortiment der Edeka bzw. die damit bei der Edeka erzielten Umsätze. 

                                                

86  Dieser Befund ist auch plausibel. So bewirbt die Edeka ihre Discountschiene mit „Netto – der Marken-
discounter“.  

87  Das Unternehmen Kaes stellt unter den Vollsortimentern insofern eine Ausnahme dar, als dass Kaes 
möglicherweise aufgrund seines Absatzgebiets in Südbayern und einem regional geprägten Angebot   
lediglich mit einer sehr geringen Anzahl von Artikeln an der Datengrundlage beteiligt ist und daher auch 
nur sehr geringe Überschneidungen mit den anderen LEHs aufweist.  
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Unternehmen Kategorie 

Anteil der auch beim 

Unternehmen gelisteten 

Artikel am Sortiment von 

Edeka  

Umsatzmäßiger Anteil der 

auch beim Unternehmen 

gelisteten Artikel am Sorti-

ment von Edeka  

Rewe Vollsortiment [55-60%] [70-75%] 

Dohle Vollsortiment [30-35%] [55-60%] 

Metro Vollsortiment [25-30%] [55-60%] 

Globus Vollsortiment [25-30%] [55-60%] 

Rewe Dortmund Vollsortiment [20-25%] [50-55%] 

Tengelmann Vollsortiment [15-20%] [50-55%] 

Bartels Langness Vollsortiment [15-20%] [50-55%] 

Edeka (Netto) Discount [15-20%] [70-75%] 

Bünting Vollsortiment [15-20%] [50-55%] 

Kaufland Vollsortiment [10-15%] [25-30%] 

Klaas & Kock Vollsortiment [10-15%] [40-45%] 

coop Vollsortiment [10-15%] [40-45%] 

Rewe (Penny) Discount [5-10%] [25-30%] 

Kaes Vollsortiment [5-10%] [5-10%] 

Norma Discount [<5%] [10-15%] 

Netto Stavenhagen Discount [<5%] [10-15%] 

LIDL Discount [<5%] [10-15%] 

Aldi Muelheim Discount [<5%] [<5%] 

Aldi Essen Discount [<5%] [<5%] 

  

278 Auch bezogen auf das Edeka Sortiment zeigt sich deutlich die eher geringe Bedeu-

tung der Discounter Aldi, LIDL, Netto-Stavenhagen und Norma im Hinblick auf die 

Überschneidungen mit dem EAN-Sortiment der Edeka (alle unter 5% und bezogen 

auf die Umsätze unter 15%). Eine etwas größere Bedeutung kommt Penny zu, in 

dessen Sortiment rund [5-10%] der Artikel, die bei Edeka gelistet sind, ebenfalls zu 

finden sind. Mit diesen Artikeln erwirtschaftet Edeka knapp [25-30%] seines EAN-

Umsatzes. Eine deutlich größere Überschneidung besteht zwischen Edeka und dem 

hauseigenen Discounter Netto Markendiscount, bei dem [15-20]% der Artikel der 

Edeka ebenfalls zu finden sind. Mit diesen Artikeln erwirtschaftet die Edeka mehr als 

[70-75%] ihres EAN-Umsatzes – soviel wie sonst nur mit den Artikeln, die Edeka und 

Rewe gemeinsam im Sortiment haben. 

279 Als nächster (unabhängiger) Wettbewerber der Edeka ist aus Sicht der Sortiments-

überschneidungen deutlich die Rewe anzusehen. Die Artikel, die ebenfalls bei der 

Rewe gelistet sind, machen [55-60%] des EAN-Sortiments und rund [70-75%] des 

EAN-Umsatzes der Edeka aus. Hinter der Rewe folgen die Vollsortimenter Bartels 
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Langness, Buenting, Dohle, Globus, Metro, Rewe Dortmund und Tengelmann. Bei 

diesen machen die jeweils mit der Edeka gemeinsamen Artikel über 50% des Edeka 

EAN-Umsatzes aus. Tengelmann ist hier also der Gruppe der – nach der Rewe – nä-

heren Wettbewerber der Edeka zuzurechnen. 

280 Dieser Befund bestätigt sich auch im Hinblick auf Sortimentsvergleiche bezogen auf 

die jeweiligen Vollsortimenter innerhalb dieser Gruppe der näheren Wettbewerber. 

Stets bilden Edeka und Rewe die engsten Wettbewerber im Vollsortiment. In Bezug 

auf die Rewe und Rewe Dortmund zeigt außerdem Dohle, die mit Rewe in einer Ein-

kaufskooperation zusammenarbeiten, eine ähnlich hohe Überschneidung wie Edeka 

(jeweils zwischen 65 und 70% bezogen auf den EAN-Umsatz von Rewe bzw. Rewe 

Dortmund). Stets folgen in leicht variierender Reihenfolge Bartels Langness, 

Buenting, Dohle, Globus, Metro, Rewe Dortmund und Tengelmann sowie der Netto 

Markendiscount auf Edeka und Rewe. In dieser Gruppe werden häufig Sortiments-

überschneidungen mit anderen Vollsortimentern von 50% und mehr, bezogen auf 

den Umsatz mit den jeweiligen Artikeln, erreicht, so dass diese LEH untereinander 

jeweils als erhebliche Wettbewerber anzusehen sind.  

Die Discounter Aldi, Norma, LIDL und Netto Stavenhagen sowie der Vollsortimenter 

Kaes weisen stets die geringsten Sortimentsüberschneidungen mit anderen LEH auf. 

281 Dieses Ergebnis jeweils ausgehend von dem Sortiment eines Vollsortimenters ver-

ändert sich auch nicht bei einer Einzelbetrachtung der drei Markträume Berlin, Mün-

chen und NRW, wie die folgende Tabelle erneut ausgehend von dem Sortiment von 

KT zeigt. 
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Umsatzmäßiger Anteil der auch beim Unternehmen gelisteten Arti-

kel am Sortiment…. 

Unternehmen Kategorie 

...von KT bun-

desweit 

...von KT in 

Berlin 

...von KT in 

München 

...von KT in 

NRW 

Edeka Vollsortiment  [70-75%]  [70-75%]  [70-75%]  [70-75%] 

Rewe Vollsortiment [70-75%]  [65-70%]  [70-75%]  [70-75%] 

Dohle Vollsortiment  [60-65%]  [55-60%]  [65-70%]  [60-65%] 

Metro Vollsortiment  [55-60%]  [55-60%]  [55-60%]  [55-60%] 

Globus Vollsortiment  [55-60%] -  [55-60%]  [55-60%] 

Rewe Dortmund Vollsortiment  [55-60%] - -  [60-65%] 

Bartels Langness Vollsortiment  [45-50%] - -  [50-55%] 

Buenting Vollsortiment  [50-55%] - -  [55-60%] 

Edeka (Netto) Discount  [45-50%]  [45-50%]  [45-50%]  [45-50%] 

coop Vollsortiment  [35-40%]  [35-40%] - - 

Klaas & Kock Vollsortiment  [40-45%] - -  [40-45%] 

Kaufland Vollsortiment  [30-35%]  [25-30%]  [30-35%]  [25-30%] 

Rewe (Penny) Discount  [25-30%]  [25-30%]  [25-30%]  [25-30%] 

LIDL Discount  [10-15%]  [10-15%]  [10-15%]  [10-15%] 

Norma Discount  [10-15%]  [10-15%]  [10-15%]  [10-15%] 

Netto Stavenhagen Discount [10-15%]  [10-15%] - - 

Kaes Vollsortiment [5-10%] -  [5-10%] - 

Aldi Muelheim Discount [0-5%] -  [0-5%]  [0-5%] 

Aldi Essen Discount  [0-5%]  [0-5%] -  [0-5%] 

 

282 Im Ergebnis bestätigt die Analyse der Überschneidungsquoten auf EAN-Basis den 

Befund eines stark abgestuften Wettbewerbsverhältnisses im Lebensmitteleinzelhan-

del. Eine ausgeprägte wettbewerbliche Nähe weisen die Vollsortimenter Rewe, Ede-

ka, Kaiser´s Tengelmann, Bartels Langness, Bünting und Globus sowie die Großflä-

chenbetreiber Real und Dohle zueinander auf, wobei Edeka und Rewe in Bezug auf 

die EAN-Sortimentsüberschneidung stets zwei der drei nächsten Wettbewerber zu al-

len anderen LEH darstellen und sich im Hinblick auf das Ausmaß der Sortiments-

überschneidung kaum unterscheiden. Tengelmann gehört jeweils der Gruppe von 

Vollsortimentern an, die die nächsthöchsten EAN-Sortimentsüberschneidungen auf-

weist.  

283 Die Discounter weisen einen teilweise erheblichen Abstand zu den Vollsortimentern 

auf. Edekas Netto Markendiscount ist von seinen Sortimentsüberschneidungen mit 

den übrigen Vollsortimentern her gesehen, eher der Gruppe der Vollsortimenter als 

der Gruppe der Discounter hinzuzählen.  
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(dd) Kritik der Zusammenschlussbeteiligten greift nicht durch 

284 Die Edeka ist ebenso wie KT der Auffassung, dass der aus der EAN-Analyse resultie-

rende Erkenntnisgewinn gering ist. Zwar seien Einblicke im Hinblick auf Sortiments-

tiefe und –nähe möglich; ein Rückschluss auf Sortiments- und Preiswettbewerb so-

wie auf das wettbewerbliche Näheverhältnis sei jedoch nicht zulässig. Das Ergebnis 

der EAN-Analyse erschöpfe sich, so die Edeka, in der Feststellung, dass ein Vollsor-

timenter über eine größere Sortimentstiefe verfüge als ein Soft- oder Hard-

Discounter. Die Edeka behauptet zudem, dass Aldi und Lidl intensiven Wettbewerbs-

druck auf die Edeka ausübten, dies aber nicht aus den Ergebnissen der EAN-

Analysen ableitbar sei. KT kritisiert dies ebenso und vermutet zwischen Aldi und Lidl 

ein besonders enges Wettbewerbsverhältnis, welches sich aber nicht in hohen 

Übereinstimmungsquoten niederschlage.    

285 Darüber hinaus, so die Edeka weiter, führe die besondere Sortimentstiefe der Edeka 

automatisch dazu, dass mit jedem Wettbewerber die höchsten Überschneidungsquo-

ten erreicht würden. Insgesamt  führe die Analyse insgesamt zu widersprüchlichen 

und unplausiblen Ergebnissen, was anhand der Überschneidungsquoten aus Sicht 

von Penny und Lidl nachvollzogen werden könne, die eine geringe Überschneidung 

mit Discountern und eine höhere Überschneidung mit Vollsortimentern zeigten.  

286 Ferner würden Artikel, die aus Kundensicht „völlig identisch“ seien, die sich aber ins-

besondere auf Grund unterschiedlicher Verpackungsgrößen nicht in EAN-

Überschneidungen widerspiegelten, unterschätzt. KT bemängelt ebenso, dass Über-

schneidungen lediglich für exakt gleiche Artikel festgestellt wurden. Dieses Problem, 

so die Edeka, sei insbesondere im Hinblick auf die Discounter virulent. In diesem Zu-

sammenhang sei auch die Ausblendung von Eigenmarken besonders problematisch, 

da die Hälfte des Marktes keine Berücksichtigung finde. Dieser Kritik schließt sich KT 

durch eine von der ökonomischen Beratungsgesellschaft DICE Consult erstellte An-

lage an. Weiterhin behauptet DICE Consult, dass der Vergleich von EAN-

Sortimenten insgesamt keine sinnvolle Operationalisierung des Konzepts der wett-

bewerblichen Nähe sei. Schließlich sage der EAN-Vergleich allenfalls etwas über den 

„Intrabrand-Wettbewerb“ und nicht etwa über den „Interbrand-Wettbewerb“ aus. Die-

ser stünde aber im Zentrum des Wettbewerbsgeschehens.   

287 Schlussendlich argumentiert die Edeka, dass der Vergleich die genossenschaftliche 

Struktur der EDEKA nicht hinreichend berücksichtige. Zwar seien viele Artikel gelis-
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tet, die SEH erreichten aber jeweils nicht die gesamte Sortimentstiefe.  Ein Abgleich 

zwischen zwei Standorten von EDEKA bzw. KT in Berlin zeige, dass die EAN-

Analyse keine belastbaren Erkenntnisse liefere.  

288 Die Kritik greift aus Sicht der Beschlussabteilung insgesamt nicht durch. Die EAN-

Überschneidungsanalyse ermittelt das Ausmaß der Überschneidungen zwischen 

EAN-Sortimenten jeweils zweier LEH. Ergebnis sind quantitative Indikatoren, die un-

ter Berücksichtigung der mit dem Ermittlungsansatz verbundenen Besonderheiten 

Auskunft über den Grad der Sortimentsübereinstimmung (gemessen anhand der Zahl 

bzw. dem Anteil an Artikeln mit exakt übereinstimmender EAN) geben. Eine solche 

exakte Übereinstimmung der Artikel bei mehreren LEH wird in geeigneter Weise 

durch die EAN sichergestellt und der Vergleich anhand der EAN stellt somit sowohl 

eine sachlich geeignete als auch technisch realisierbare  Operationalisierung von 

Sortimentsvergleichen dar.  

289 Zutreffend ist allerdings die mit dieser Operationalisierung verbundene Nichterfas-

sung von Handels- bzw. Eigenmarken mangels entsprechender EAN sowie die Fest-

stellung, dass Artikel, die aus Kundensicht möglicherweise Ähnlichkeit aufweisen, je-

doch nicht exakt identisch sind, hierbei nicht als Sortimentsüberschneidung erfasst 

werden. Hierin liegt auch die Tatsache begründet, dass nicht alle paarweisen LEH-

Vergleiche gleichermaßen aussagekräftig sind, was folgerichtig auch weder im Ent-

scheidungsentwurf noch im zugrunde liegenden Vermerk des Ökonomischen Grund-

satzreferats vom 13.02.2015 behauptet wurde.  

290 Soweit die Überschneidungsmaße hohe Werte bei LEH mit (überdurchschnittlich) 

hohen Herstellermarken-Anteilen ausweisen, lassen diese sich uneingeschränkt als 

Anhaltspunkte wettbewerblicher Nähe interpretieren, weil diese unbestreitbar tatsäch-

lich identische Artikel in den Sortimenten identifizieren. Zudem wird bei geringem 

Handelsmarken-Anteil – der Zusammenschluss betrifft den Handel mit einem stark 

markenorientierten Sortiment - der Großteil des Sortiments von der EAN-Analyse er-

fasst. Außerdem kann argumentiert werden, dass selbst bei Vorhandensein gewisser 

Ähnlichkeiten zwischen von verschiedenen LEH angebotenen Alternativ-Artikeln oh-

ne EAN-Übereinstimmung diese (im Rahmen der Analyse nicht messbare) Ähnlich-

keit aus Verbrauchersicht weniger relevant als eine perfekte Übereinstimmung ist 
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(„imperfekte Artikelsubstituierbarkeit“).88 Dies gilt gerade im vorliegenden Fall, da die 

Kunden der Zusammenschlussbeteiligten eine vergleichsweise hohe Marken- und 

damit Artikelbindung aufweisen. Zur Illustration: Angenommen der Anteil der sowohl 

bei KT als auch bei EDEKA gelisteten Artikel (exakte EAN-Übereinstimmungen) am 

EAN-Sortiment von KT läge bei 75% und der Anteil der auch bei LIDL gelisteten Arti-

kel von KT läge bei 10%. Dann scheint es wenig plausibel zu argumentieren, dass 

eine möglicherweise teilweise vorhandene Ähnlichkeit („imperfekte 

Artikelsubstituierbarkeit“) der nicht-identischen 90% des EAN-Sortiments mit LIDL die 

exakte Übereinstimmung von mindestens 75% zwischen EDEKA und KT plus mögli-

chen weiteren Ähnlichkeiten zu EDEKA in den nicht-identischen 25% des EAN-

Sortiments von KT noch übertreffen kann. Während die Überschneidung mit LIDL bei 

einer Berücksichtigung der Ähnlichkeit von Artikeln sicherlich höher ausfiele, würde 

die Überschneidung mit EDEKA in der Summe der exakt identischer Artikel zuzüglich 

der weiteren „ähnlichen“ Artikel sogar zunehmen. Mit anderen Worten bliebe das 

(qualitative) Hauptergebnis der Analyse unverändert.  

291 Da gerade die beteiligten Vollsortimenter über einen hohen Herstellermarken-Anteil 

verfügen (insbesondere KT), ist auch das Argument, dass Ähnlichkeiten im Han-

delsmarken-Bereich besonders ins Gewicht fallen, zurückzuweisen. Ebenso ist das 

Argument kaum stichhaltig, dass die offensichtliche Tatsache, dass verschiedene 

Gebindegrößen desselben Artikels nicht als Übereinstimmung gewertet werden kön-

nen, dazu führe, dass das Analysekonzept ungeeignet sei. Zwar werden - bezogen 

auf die wenigen Markenartikel der Discounter – enge Produktüberschneidungen nicht 

vollständig durch die EAN-Analyse erfasst, jedoch sind diese zum einen im Rahmen 

der Interpretation der Analyseergebnisse systematisch etwas geringer zu bewerten 

als perfekte EAN-Übereinstimmungen. Zum anderen verkennt die Beschlussabtei-

lung nicht, dass die vom Discount angebotenen Markenartikel – gegebenenfalls als 

Differenzierungsmerkmal in anderen Gebindegrößen - auch im Vollsortiment zu fin-

den sind. Hier stehen die Vertriebsschienen – je nach Größe des Überschneidungs-

bereichs - in einem abgestuften Wettbewerb zueinander.  

                                                

88 Bei einer rein theoretisch denkbaren Entwicklung eines Verfahrens zur Messung von Ähnlichkeit 
würden sich zudem die Fragen stellen, wie eine Mehrfachzählung von ähnlichen Artikeln ver-
hindert werden könnte und wie die Bewertung von ähnlichen Artikeln im Sortiment desselben 
LEH zu bewerten wäre. Diese Probleme werden anhand des Vergleichs exakt identischer 
EAN-Artikel vermieden. 
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292 Zutreffend ist, dass EDEKA als Vollsortimenter mit großer Sortimentstiefe und relativ 

hohem Herstellermarkenanteil aus Sicht anderer LEH bezogen auf deren EAN-

Sortiment naturgemäß sehr hohe Überschneidungsquoten erreicht. Wie bereits zuvor 

erläutert sind diese Überschneidungsquoten uneingeschränkt aussagefähig, wenn 

der jeweilige Referenz-LEH selbst über einen hohen Herstellermarkenanteil verfügt. 

Das Sortiment der Zusammenschlussbeteiligten mit ihrem jeweils hohen Anteil an 

Herstellermarken ist im Rahmen der Fusionskontrolle auch der richtige Anknüp-

fungspunkt. Denn für die Frage, ob der Zusammenschluss zwischen zwei Unterneh-

men zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führt, kommt es ent-

scheidend darauf an, ob die Verhaltensspielräume dieser Unternehmen hinreichend 

durch den Wettbewerb kontrolliert werden Die Sicht der Discounter ist hingegen der 

falsche Ausgangspunkt. Es ist selbstverständlich, dass deren Anteil des EAN-

Sortiments an ihrem jeweiligen Gesamtsortiment geringer ausfällt, die Überschnei-

dungsquote ist daher wenig aussagekräftig und kann auch nicht mit Quoten aus Sicht 

von anderen LEH verglichen werden.89 Umgekehrt ist jedoch die ausgehend vom 

EDEKA-Sortiment (oder dem Sortiment anderer LEH mit hohem Anteil Herstellermar-

ken) ermittelte Überschneidung mit Discountern ein ebenfalls aussagefähiger Indika-

tor. Soweit die Beteiligten in ihrer Stellungnahme einzelne Überschneidungen aus 

Sicht von Discountern heranziehen, um die Aussagekraft der Überschneidungsanaly-

se insgesamt anzuzweifeln, verkennen sie (i) die angeführten und auch im Vermerk 

vom 13.02.2015 genannten Interpretationshinweise sowie (ii) die Tatsache, dass der 

Entscheidungsentwurf sich nur auf Überschneidungsquoten aus Sicht von KT und 

EDEKA bezieht, weil nur diese für die Beurteilung des in Rede stehenden Zusam-

menschlussvorhabens von unmittelbarer Bedeutung sind. Der Hinweis darauf, dass 

sich beispielsweise ALDI und LIDL im Hinblick auf die EAN-

Sortimentsüberschneidungen nicht als enge Wettbewerber darstellen, unterstreicht 

jedoch nur die beiden gemeinsame Fokussierung auf Handelsmarken, die beide wie-

derum deutlich von Vollsortimentern unterscheidet. 

293 Hinsichtlich des Vortrags, dass die genossenschaftliche Struktur dazu führe, dass die 

EDEKA Zentrale sehr viele Artikel gelistet habe, in einzelnen Filialen aber immer nur 

                                                

89 Streng genommen können aus Sicht verschiedener LEH ermittelte Quoten auf Grund der variie-
renden Bezugsgrößen überhaupt nicht miteinander verglichen werden, sondern nur Vergleiche 
der Quoten ausgehend von einem LEH angestellt werden („Ränge“), vgl. auch Vermerk vom 
13.02.2015, S. 28 unten. Auch im Entscheidungsentwurf werden nur solche Vergleiche ausge-
hend vom Sortiment jeweils eines LEH vorgenommen. 
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ein Teil des Sortiments vertreten sei, ist einzuräumen, dass die Zählung von Artikeln 

mit identischen EANs diesen Aspekt nicht berücksichtigen kann. Allerdings ist die der 

Umfang der Listung von Artikeln insbesondere der jeweiligen Verkaufsfläche ge-

schuldet, hier stehen sich die Vertriebsnetze von EDEKA und KT, die beide ihren 

Umsatzschwerpunkt bei den großen Supermärkten und kleinen Verbrauchermärkten 

haben. Gleiches gilt für Rewe. Die Relevanz einzelner Artikel spiegelt sich zudem in 

deren Umsatz wider, der sowohl in der bundesweiten als auch der Regional-

Betrachtung Eingang fand. Somit wurde berücksichtigt, ob ein Artikel tatsächlich ge-

handelt wurde, wobei die Umsatzgewichtung die jeweilige (regionale) Häufigkeit des 

Verkaufs und damit das Nachfrageverhalten der Kunden reflektiert, allerdings ohne fi-

lialgenaue Aufschlüsselung.90  

294 Insgesamt stellen die ermittelten EAN-Überschneidungsquoten – wie bereits darge-

legt – eine tragfähige zusätzliche Operationalisierung des Konzepts der wettbewerb-

lichen Nähe dar; sie liefern einen im vorliegenden Verfahren hilfreichen zusätzlichen, 

aussagekräftigen Indikator für Sortimentsübereinstimmung bzw. –nähe und damit die 

genannten Anhaltspunkte hinsichtlich wettbewerblicher Nähe. 

295 Schließlich räumen die Beteiligten selbst ein, dass sich die Sortimentstiefe zwischen 

Discountern und Vollsortimentern klar unterscheidet und weitere Unterschiede zwi-

schen diesen beiden Segmenten bestehen (insbesondere systematisch abweichende 

Gebindegrößen und unterschiedliche Bedeutung von Handelsmarken). Im Ergebnis 

bezweifeln sie jedoch insgesamt, dass hieraus Anhaltspunkte für ein abgestuftes 

Wettbewerbsverhältnis gewonnen werden können. Eine nachvollziehbare, konzise 

Begründung dafür, warum auf einem Sortimentsmarkt die Übereinstimmung von Sor-

timenten keine Anhaltspunkte für wettbewerbliche Nähe liefern kann, bleiben die Zu-

sammenschlussbeteiligten insgesamt schuldig.  

(b) Wettbewerbliche Nähe II: Kundenbon-Analyse 

296 Als weiteren empirischen Baustein zur Analyse der wettbewerblichen Nähe der ver-

schiedenen Vertriebslinien im LEH hat die Beschlussabteilung mit Unterstützung des 

Ökonomischen Grundsatzreferats  eine Kundenbonanalyse durchgeführt.  Die Analy-

                                                

90 Eine deutlich umfangreichere Vollerhebung auf Filial- bzw. Marktraumebene schied bereits im Vorfeld aus 
praktischen Gründen aus. 
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se erfolgte auf Grundlage von Daten verschiedener Lebensmitteleinzelhändler 

(EDEKA, Kaiser's Tengelmann, Rewe, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Kaufland), welche 

jeweils sämtliche Kassenbons ausgewählter Filialen (jeweils Querschnitt über vom 

Zusammenschluss betroffene Regionen, Filiallagen und vorhandene Vertriebslinien) 

an ausgewählten Tagen enthalten.  

297 Auch die Kundenbon-Analyse91 hat sehr deutliche Hinweise darauf ergeben, dass 

zwischen Discountern und Vollsortimentern ein stark abgestuftes Wettbewerbsver-

hältnis besteht. So unterscheidet sich der Umfang des insgesamt abgesetzten Sorti-

ments (Anzahl unterschiedlicher Artikel, die verkauft wurden) zwischen den Vertriebs-

linien deutlich. Darüber hinaus zeigt auch eine Analyse der „Umsatzbringer“ bzw. 

„Schnelldreher“, dass im Discountbereich deutlich weniger Produkte abgesetzt wer-

den, um bestimmte Umsatzgrenzen zu überschreiten.  

298 Die Kundenbon-Analyse hat klare Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich die Sorti-

mentsumfänge zwischen Discounter und Vollsortimenter deutlich unterscheiden, was 

für ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis zwischen diesen spricht. Zur Veranschau-

lichung stellt die folgende Tabelle exemplarisch die ungewichteten Mittelwerte über 

die Anzahl der im Filialdurchschnitt bei den jeweils angegebenen Lebensmitteleinzel-

händlern im Betrachtungszeitraum abgesetzten Artikelnummern (Bereich „Food und 

Non-Food I) dar: 

299 Der Mittelwert für Discounter liegt je nach Gruppen-/Segmentdefinition zwischen ca. 

2.200 und 3.200 verschiedenen Artikeln (Spanne der Filialdurchschnitte ca. 1.300 bis 

5.100), während der Mittelwert für Vollsortimenter unabhängig von der Gruppendefi-

nition über 7.000, bei Einbezug von Kaufland sogar über 9.000 Artikeln (Spanne der 

                                                

91  Vgl. im Hinblick auf den grundsätzlichen Ansatz der Analyse Abschnitt D.II.3.a)dd). 

LEH-Gruppe Mittelwert 
Edeka (o. Netto), Kaiser’s Tengelmann, 
Rewe (o. Penny) 

7.382 

Edeka (o. Netto), Kaiser’s Tengelmann, 
Rewe (o. Penny), Kaufland 

9.686 

Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl 2.229 

Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Penny, Netto 3.175 

 



102 

 

Durchschnitte von ca. 6.400 bis über 16.000 Artikel) liegt. Der große Effekt der Ein-

beziehung von Kaufland als Lebensmittelhändler, der ausschließlich (großflächige) 

Verbrauchermärkte betreibt, zeigt zudem, dass sich die Zusammenschlussbeteiligten 

und die Rewe wettbewerblich vergleichsweise näher stehen. 

300 Analog zur EAN-Überschneidung bewirkt eine Hinzunahme von Penny und Netto zu 

den Discountern eine erhebliche Steigerung sowohl der durchschnittlichen Artikelan-

zahl als auch der Spannenobergrenze. Dies spricht ebenfalls für ein ausgeprägteres 

Näheverhältnis dieser Discounter zu den Vollsortimentern als dies bei den Hard-

Discountern der Fall ist und belegt die starke Differenzierung der Produkt(bündel) auf 

dem relevanten Markt. 

301 Auch eine Umsatzbetrachtung, die die Anzahl der abgesetzten Artikel mit einbezieht, 

bestätigt die Hypothese des abgestuften Wettbewerbsverhältnisses. Die Discounter 

ALDI und LIDL müssen, um 50 % ihres Umsatzes zu generieren, im Mittel 270 ver-

schiedene Produkte verkaufen. Im Hinblick auf 75 % des Umsatzes liegt dieser Wert 

bei 654 Produkten. Nimmt man Penny und Netto hinzu, so steigen diese Mindestwer-

te auf 351 bzw. 916 Produkte an.  

302 Ein Vollsortimenter muss hingegen im Mittel 855 Produkte verkaufen, um die Hälfte 

seines Umsatzes zu generieren. Der 75%-Wert liegt bei 2.699. Diese Werte sind 

mehr als 3 bzw. 4 mal so groß wie im Discountbereich.  

303 Im Ergebnis hat die Kundenbon-Analyse ergeben, dass Discounter eine stark redu-

zierte Sortimentstiefe im Vergleich zum Vollsortimenter aufweisen. Die Kassenzettel 

enthielten im Durchschnitt nur 30% der Produktanzahl der Vollsortimenter. Bei Be-

rücksichtigung von Netto und Penny steigt dieser Wert auf gut 43 %. Die Kassenzet-

tel der SB-Warenhäuser enthielten hingegen 30% mehr Artikel als die Vollsortimen-

ter. Die Discounter benötigen darüber hinaus lediglich 30 % der Produktanzahl (im 

Vergleich zu Vollsortimentern), um die Hälfte ihres Umsatzes zu erzielen. Auch hier 

bewirkt die Berücksichtigung von Netto und Penny einen Anstieg dieses Wertes auf 

durchschnittlich 40 %.   

304 Insgesamt hat die Kundenbon-Analyse gezeigt, dass zwischen Vollsortimentern und 

Discountern erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die Sortimentstiefe bestehen. 

Darüber hinaus wird erneut  deutlich, dass innerhalb der Discountschiene nochmal 

eine deutliche Spreizung zwischen den Harddiscountern, den Softdiscountern sowie 
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den Markendiscountern (Netto und Penny) besteht. Innerhalb der Vollsortimenter un-

terscheiden sich reine Großflächen-Anbieter wiederum von den übrigen Anbietern. 

305 Die Edeka ist auch im Hinblick auf die Kundenbonanalyse der Auffassung, dass der 

mit ihr verbundene Erkenntnisgewinn gering sei und sich im Ergebnis „auf die unstrei-

tige und offenkundige Feststellung einer unterschiedlichen Sortimentstiefe der ein-

zelnen Lebensmitteleinzelhändler“ beschränke. Zudem knüpfe die Kundenbon-

analyse wie alle anderen verfolgten Ansätze auch an der Angebotsseite des Marktes 

an und sei schon alleine deshalb kaum aussagekräftig.  

306 Die festgestellte unterschiedliche Sortimentstiefe lasse erneut keinerlei Rückschlüsse 

über den Sortimentswettbewerb oder die wettbewerbliche Nähe zu. Zudem fielen die 

Unterschiede zwischen Bons von EDEKA und Netto nur marginal aus. Es sei davon 

auszugehen sei, dass sich auch bei den übrigen Discountern ein ähnliches Einkauf-

verhalten hinsichtlich der durchschnittlich gekauften Warengruppen und des durch-

schnittlichen Umsatzes zeige.  

307 Darüber hinaus sei der Kundenbon-Analyse als statischer Betrachtung keine Aussa-

gekraft hinsichtlich des zukünftigen Einkaufsverhaltens einzelner Kunden beizumes-

sen. Die Analyse stelle lediglich auf Ähnlichkeiten ab und beschäftige sich nicht mit 

aufgrund von „in-Store“ Wettbewerb bestehender Nähe verschiedener Vertriebslinien 

untereinander. Zudem sei die Analyse nicht geeignet, den Wettbewerb der Teilsorti-

mente zu widerlegen, da das Ausmaß der Nutzung von Teilsortimentern entschei-

dend sei, welches sich wiederum nicht anhand der Bonpositionen ablesen lasse. 

Dieser Kritik schließen sich die von KT beauftragten ökonomischen Berater von DICE 

Consult an und führen aus, dass es dazu einer Analyse des Kaufverhaltens im Hin-

blick auf spezialisierte Händler bedürfe.  

308 Die Einwände greifen nicht durch. Vorrangiges Ziel der Kundenbonanalyse ist die 

Beantwortung der Frage, inwieweit „Bündelkäufe“ im LEH von Relevanz sind. Darü-

ber hinaus sollten explorativ Erkenntnisse im Hinblick auf Ähnlichkeiten oder Unter-

schiede zwischen Einkaufsvorgängen und damit Sortimenten bei den verschiedenen 

Vertriebslinien im LEH gewonnen werden. Beide Punkte werden inhaltlich von den 

Zusammenschlussbeteiligten nicht bestritten.  

309 Soweit die Beteiligten ausführen, dass kein Rückschluss von Ähnlichkeiten zwischen 

Anbietern auf deren wettbewerbliche Nähe gezogen werden kann, sei zunächst da-
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rauf hingewiesen, dass die Analyseergebnisse jedenfalls deutliche Anhaltspunkte 

bzw. Hinweise geben, die für ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis sprechen. Auch 

wenn isoliert betrachtet aus den Ergebnissen der Bon-Analyse - für sich genommen-   

nicht vollumfänglich auf ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis geschlossen werden 

mag, ist jedoch zu unterstellen, wird jedoch deutlich, dass ein positiver Zusammen-

hang zwischen den identifizierten abgestuften Unterschieden im Einkaufsverhalten 

der Kunden der verschiedenen LEH und der wettbewerblichen Nähe besteht; z.B. 

werden Kunden, die Wert auf eine große Sortimentstiefe legen, sich eher innerhalb 

des Segments derjenigen Anbieter bewegen, die eine große Sortimentstiefe aufwei-

sen. Zudem basiert die Kundenbon-Analyse auf tatsächlich getätigten Einkäufen und 

bildet damit nicht vorrangig Angebotsunterschiede, sondern Unterschiede zwischen 

den Kunden der LEH und deren Kaufverhalten ab (insbesondere: Tiefe des abge-

setzten Sortiments). Damit findet das Verhalten der Endkunden unmittelbar Eingang 

in die Analyse. Bereits damit wird auch der Vortrag entkräftet, dass die ökonomi-

schen Analysen überwiegend aus Angebotssicht erfolgten. 

310 Zum Argument, die Zusatzanalyse sei nicht geeignet, den Wettbewerb in Teilsorti-

menten zu widerlegen, ist festzuhalten, dass die Bon-Analyse weder explizit mögli-

cherweise punktuell vorliegenden Wettbewerbsdruck auf den Sortimentsmarkt des 

Lebensmitteleinzelhandels verneint noch eine Aussage über in anderen Märkten zwi-

schen LEH und spezialisierten Anbietern evtl. vorliegenden Wettbewerb trifft. Aller-

dings stützen die ermittelten Statistiken jedoch die Abgrenzung des Sortimentsmarkts 

gegenüber Märkten, auf denen spezialisierte Anbieter jeweils untereinander vollstän-

dig im Wettbewerb stehen (Bereiche Nahrungsmittelhandwerk und Fachhandel), da 

nur für einen geringen Bruchteil der LEH-Kunden spezialisierte Anbieter eine gleich-

wertige Bezugsalternative sind. Unabhängig davon, wie viele (nicht im Datensatz be-

obachtete) Kunden sich innerhalb eines bestimmten Teilsortiments gegen einen Ein-

kauf im LEH entschieden haben, lässt sich hieraus und aus den zugehörigen Um-

satzbetrachtungen der Anhaltspunkt ableiten, dass der wesentliche, über nicht nur 

marginale Teilsortimente wirkende Wettbewerbsdruck um den weit überwiegenden 

Teil der Kundenbasis von anderen Lebensmitteleinzelhändlern ausgeht, da nur diese 

ein ähnlich umfangreiches Sortiment anbieten. 

311 Die Beteiligten weisen darauf hin,  
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(c) Wettbewerbliche Nähe III: Event-Analyse 

312 Die Beschlussabteilung hat mit Unterstützung des Grundsatzreferats „Datenerfas-

sung und Ökonometrie“ im Rahmen einer Event-Analyse betrachtet, inwieweit sich 

Schließungen oder Eröffnungen von Filialen einer bestimmten Vertriebslinie auf die 

umliegenden Lebensmitteleinzelhändler auswirken. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass der Umsatz eines Lebensmitteleinzelhändlers stärker von der Anzahl der be-

nachbarten Filialen derselben Vertriebslinie beeinflusst wird als durch die Anzahl der 

benachbarten Filialen anderer Vertriebslinien. Der Umsatz einer Vollsortimenter-

Filiale geht durch eine Erhöhung der benachbarten Vollsortimenter-Filialen deutlich 

stärker zurück, als er bei einer Erhöhung der benachbarten Discounter-Filialen zu-

rück geht. Dies spricht dafür, dass der Verhaltensspielraum von Vollsortimenter-

Filialen stärker durch die umliegenden Vollsortimenter eingeschränkt wird als durch 

die umliegenden Discounter. Umgekehrt geht der Umsatz einer Discounter-Filiale 

durch eine Erhöhung der benachbarten Discounter-Filialen stärker zurück, als er bei 

einer Erhöhung der benachbarten Vollsortimenter zurück geht, was dafür spricht, 

dass der Verhaltensspielraum eines Discounters stärker durch die umliegenden Dis-

counter als durch die umliegenden Vollsortimenter eingeschränkt wird. 

313 Im Zentrum der empirischen Analyse standen die monatlichen Umsätze von Vollsor-

timenter-Filialen, und zwar im Rhein-Ruhr-Gebiet im Zeitraum von 09/2012 bis 

10/201492. Da der Zusammenschluss in diesem Segment stattfindet, sollte geklärt 

                                                

92  Vgl. die Vermerke des Grundsatzreferats „Datenerfassung und Ökonometrie“ zur genauen Beschrei-
bung der Datengrundlage. 
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werden, inwieweit diese Umsätze auf Ereignisse im unmittelbaren Umfeld der Filiale 

reagieren, also z.B. auf eine Schließung oder eine Neueröffnung eines anderen Voll-

sortimenters oder aber eines anderen Discounters zurückzuführen sind. Hieraus 

können Rückschlüsse auf die Begrenzung der wettbewerblichen Verhaltensspielräu-

me gezogen werden.  

314 Die Regressionsanalyse hat insbesondere ergeben, dass die Anwesenheit eines 

nicht-konzerneigenen Vollsortimenters in einem Umkreis von bis zu 1 km Luftlinie 

den monatlichen Bruttoumsatz der betrachteten Vollsortimenter-Filiale signifikant 

senkt.93 In der zu Grunde gelegten Schätzung wurde ein Umsatzrückgang von etwa 

33 EUR pro m² Verkaufsfläche94 geschätzt. Ein nicht-konzerneigener Discounter im 

selben Umkreis reduziert den monatlichen Bruttoumsatz der betrachteten Vollsorti-

menter-Filiale um etwa 12 EUR pro m² Verkaufsfläche. Die Auswirkung eines Dis-

counters auf den Umsatz einer Vollsortimenter-Filiale ist in der zu Grunde gelegten 

Schätzung signifikant kleiner als diejenige einer Vollsortimenter-Filiale, aber dennoch 

signifikant von Null verschieden. M.a.W. wirkt sich die Anwesenheit einer Filiale mit 

derselben Vertriebslinie (hier: Nicht-Discounter) signifikant stärker aus als die einer 

Filiale mit der anderen Vertriebslinie (hier: Discounter); es besteht demnach ein signi-

fikant abgestuftes Wettbewerbsverhältnis. 95 

315 Betrachtet man die anwesenden Vollsortimenter- und Discounter-Filialen in etwas 

weiterer Entfernung (zwischen 1 und 2 km Luftlinie), die nicht zum selben Unterneh-

men gehören, ist der Einfluss auf den Umsatz einer Vollsortimenter-Filiale bereits ge-

ringer (in der zu Grunde gelegten Schätzung wird eine Umsatz-reduzierende Wirkung 

von noch 6 bis 7 EUR pro m² Verkaufsfläche geschätzt). Die unterschiedliche Wir-

kung durch nicht-konzerneigene Filialen mit derselben Vertriebslinie ist im 1-2-km-

Bereich signifikant geringer als im 0-1-km-Bereich 96 97. 

                                                

93  Signifikant auf einem Niveau von 5% (vgl. die Vermerke des Grundsatzreferats „Datenerfassung und 
Ökonometrie“). 

94  Als Anhaltspunkt: Viele Filialen haben einen monatlichen Bruttoumsatz von um die 500 EUR pro m² 
Verkaufsfläche. Eine Reduktion um 33 EUR entspräche dann knapp 7%. 

95  Dieses abgestufte Wettbewerbsverhältnis ist ebenso ersichtlich, wenn man die zu Grunde gelegte 
Schätzung in einzelnen Parametern variiert. In einzelnen wenigen Variationen ist es allerdings nicht 
mehr im statistischen Sinne signifikant abgestuft. 

96  Letztgenanntes gilt auch für Analysen, in denen die zu Grunde gelegte Schätzung in einzelnen 
Parametern variiert wird. 
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316 Sowohl Edeka als auch KT bemängeln, dass die Event-Analyse in sachlicher Hinsicht 

nicht die wettbewerbliche Nähe konkreter Unternehmen zueinander und stattdessen 

lediglich die Nähe bestimmter Vertriebslinien (Discounter vs. Vollsortiment) zueinan-

der untersucht. Darüber hinaus habe die Beschlussabteilung nicht in ausreichender 

Form die Unterschiede zwischen SEH- und Regiebetrieb gewürdigt, keine 

Drogeriemärkte u.ä. berücksichtigt, keine Margen- bzw. Preisanalyse durchgeführt 

sowie den Einfluss von Warenhäusern nicht untersucht. Schließlich sei auch die Art 

und die Dauer sowie die Ursache der Events nicht ausreichend berücksichtigt wor-

den. Schlussendlich habe man sich in fehlerhafter Weise lediglich auf eine der drei 

Vertriebsregionen von KT, nämlich das Rhein-Ruhr-Gebiet, konzentriert. Im Ergebnis 

stellt die Edeka fest, dass der Event-Analyse keine klare Aussage für ein abgestuftes 

Wettbewerbsverhältnis entnommen werden könne. Das Ergebnis der Analyse deute 

eher auf ein gleichermaßen stark ausgeprägtes Wettbewerbsverhältnis aller Ver-

triebsschienen im Lebensmitteleinzelhandel hin.  

317 Die Kritik der Zusammenschlussbeteiligten dringt im Ergebnis nicht durch. Es trifft 

zwar zu, dass die Beschlussabteilung – jedenfalls im Rahmen der Event-Analyse - 

keine Schätzungen konkreter unternehmensspezifischer Näheverhältnisse einzelner 

Unternehmen zueinander durchgeführt hat. Dies war, wie dem Entscheidungsentwurf 

vom 17. Februar 2015 und ebenso den Vermerken des Grundsatzreferats „Datener-

fassung und Ökonometrie“ zu entnehmen ist, nicht das Ziel der Event-Analyse, das in 

der Messung der räumlichen wettbewerblichen Nähe der Lebensmitteleinzelhändler 

sowie der sachlichen wettbewerblichen Nähe zwischen Vollsortimentern und Dis-

countern besteht. Eine Auswertung in Bezug auf Unternehmens-spezifische 

Näheverhältnisse wäre auf Basis des erhobenen Datensatzes auch nicht möglich 

gewesen. So hätte für jedes der im Raum Rhein-Ruhr tätigen 14 Unternehmen ein 

eigener Koeffizient geschätzt werden müssen – und zwar zumindest zu jedem der 13 

anderen Unternehmen (für jede Distanz). Dabei wäre noch nicht einmal berücksich-

tigt gewesen, dass ein Unternehmen über Filialen mit unterschiedlichen Vertriebsli-

nien verfügt.  

                                                                                                                                   

 

97  Vgl. zu weiteren Ergebnissen der Event-Analyse (z.B. Einfluss der Filialen in Entfernung von 2 bis 5 km 
Luftlinie), der verwendeten Datengrundlage sowie der entsprechenden Schätztechniken die Vermerke 
des Grundsatzreferats „Datenerfassung und Ökonometrie“.   
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318 Außerdem war es auch nicht das Ziel der Event-Analyse, empirische Aussagen zur 

Betriebsart einer Filiale (SEH-geführte Filiale vs. Regiefiliale) zu überprüfen. Ferner 

ist zudem nicht erkennbar, welchen Nutzen ein etwaiger Erkenntnisgewinn zur Be-

triebsart für die Prüfung des vorliegenden Fusionskontrollvorhabens konkret hätte. 

Die Beschlussabteilung geht vor dem Hintergrund des Sortimentsmarktgedankens 

nicht davon aus, dass Drogeriemärkte, Fachhändler und das Lebensmittelhandwerk 

zum relevanten sachlichen Markt gehören. Daher wurden die Umsätze dieser Ein-

kaufsstätten auch nicht ermittelt und nicht in die Event-Analyse mit einbezogen. Dass 

die Warenhäuser und deren von den Parteien angenommenes größeres Einzugsge-

biet im Rahmen der Event-Analyse nicht berücksichtigt wurden, trifft indes schlicht 

und ergreifend nicht zu. Zum einen wurden auch bei den „Großflächenbetreibern“ 

Real und Kaufland sowohl die Events als auch die Umsätze ermittelt und sind vollum-

fänglich in die Analyse eingeflossen. Zum anderen wurden neben der 0-1km-

Betrachtung auch Analysen für die weiteren Radien 1-2km sowie 2-5km angestellt. 

319 Eine von den Parteien geforderte Margen- und Preisanalyse an Stelle der umsatzba-

sierten Betrachtung zur Erfassung der prognostizierten preislichen Wirkungen der 

Fusion hat keinen inhaltlichen Anknüpfungspunkt zur hier vorgenommenen Analyse. 

Sie stellt, wie andere Forderungen auch, darauf ab, welche anderen Analysen über 

die durchgeführten hinaus aus Sicht der Parteien wünschenswert gewesen wären. 

Sie behauptet auch nicht, dass die Umsatzerfassung zur Messung der räumlichen 

oder sachlichen wettbewerblichen Nähe ungeeignet wäre. Davon einmal abgesehen 

ist eine Margen- und Preisanalyse im LEH – anders als in anderen Branchen – ext-

rem komplex, da hier eine Vielzahl von Produkten mit jeweils unterschiedlichen Mar-

gen und Preisen gehandelt werden. Daraus resultieren methodische Herausforde-

rungen, die kaum innerhalb des engen zeitlichen Korsetts der Fusionskontrolle zu 

bewältigen sind. Dies dürfte den Beteiligten auch bekannt sein. 

320 Soweit die Parteien vortragen, dass die Art und die Dauer sowie die Ursache der 

Events nicht ausreichend berücksichtigt worden seien, so bleibt unklar, worauf dieser 

Vortrag abzielt. Sowohl die Art der Events (Schließung oder Eröffnung) als auch die 

Dauer (prozentualer Anteil der geöffneten Tage an der Gesamtzahl der Tage in ei-

nem Monat) wurden explizit berücksichtigt. Aus der Frage der Ursache einer Schlie-

ßung oder Eröffnung ein Endogenitätsproblem abzuleiten, wie es Edeka tut, erscheint 

insgesamt wenig plausibel. Edeka meint, dass es bei Nicht-Berücksichtigung der Ur-

sache der Events in der Analyse zu Verzerrungen der Ergebnisse kommen könne. 
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Dabei geht Edeka davon aus, dass von Unternehmen geplante Events eine Reaktion 

auf das jeweilige Wettbewerbsumfeld darstellten. Wenn ein geplanter Event spezi-

fisch eine Reaktion auf den Umsatz einer Wettbewerberfiliale sei, so würde die 

Event-Analyse nicht den Einfluss der Events auf die Filialumsätze messen, sondern – 

umgekehrt – den Einfluss der Filial-Umsätze auf die Events. Dieser Vortrag entspricht 

insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Reaktionsverbundenheit nicht der Lebens-

wirklichkeit im Lebensmitteleinzelhandel. So ist es ausgeschlossen, dass die vorlie-

gende Event-Analyse den umgekehrten Einfluss – d.h. den Einfluss des Umsatzes 

einer Filiale in einem Monat auf die Anzahl ihrer benachbarten geöffneten Filialen 

desselben Monats – misst. Zum einen müsste der Monatsumsatz einer Filiale einen 

so großen Ausschlag geben, dass er die Anzahl der benachbarten Filialen tatsächlich 

verändern könnte. Zum anderen müsste die Veränderung im selben Monat erfolgen. 

Es erscheint aber ausgeschlossen, dass eine Veränderung des Umsatzes einer Filia-

le zu Schließungen und Eröffnungen anderer Filialen im selben Monat führt. Im Ge-

gensatz dazu ist es plausibel, dass eine Veränderung der Anzahl der benachbarten 

geöffneten Filialen zu einer Veränderung des Filial-Umsatzes im selben Monat führt. 

Die vorliegende Event-Analyse, die auf monatlichen Daten basiert, ist daher geeig-

net, den Einfluss der Anzahl benachbarter geöffneter Filialen in einem Monat auf den 

Umsatz einer Filiale im selben Monat unverzerrt zu messen. Weitere andere Schätz-

verfahren – wie eine Instrumentenschätzung oder eine Schätzung basierend auf rein 

exogenen (d.h. nicht-geplanten) Events – oder eine Berücksichtigung der Ursache 

der Events in der Analyse sind dafür nicht erforderlich. 

321 Schließlich bemängelt die Edeka, dass für die Zwecke der Event-Analyse lediglich 

Daten aus der Region Rhein-Ruhr abgefragt wurden. Auch hier ist zum einen zu ent-

gegnen, dass eine Beschränkung der Datenerhebung unter Verhältnismäßigkeitsge-

sichtspunkten geboten ist. So hat sich bereits die Abfrage für das Rhein-Ruhr-Gebiet 

als sehr aufwändig (für Unternehmen und Behörde) dargestellt. Zum anderen sind 

keine Gründe dafür ersichtlich, warum die Ergebnisse nicht auf die anderen vom Zu-

sammenschluss betroffenen Regionen übertragbar sein sollen. Sie wurden auch 

nicht vorgetragen.    

322 Im Ergebnis stellt die Edeka fest, dass der Event-Analyse keine klaren Anhaltspunkte 

für ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis entnommen werden können. Sie begrün-

det dies mit der Feststellung, dass den Schätzungen der Event-Analyse zufolge ein 

nah gelegener Discounter einen stärkeren Einfluss auf den Umsatz eines Vollsorti-
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menters hat als ein weiter entfernt liegender Vollsortimenter. Gerade diese Begrün-

dung trägt jedoch nicht im Hinblick auf die gezogene Schlussfolgerung eines einheit-

lichen Wettbewerbsdrucks, der gleichermaßen von allen Vertriebslinien ausgeht. 

Denn es vermischt zwei Aspekte der Untersuchung, die gerade das abgestufte Wett-

bewerbsverhältnis in räumlicher wie in sachlicher Hinsicht klar aufzeigen. Ein Dis-

counter ist nämlich nur dann in der Lage einen ähnlichen Wettbewerbsdruck wie ein 

Vollsortimenter aufzubauen, wenn er in räumlicher Hinsicht deutlich näher an einem 

Vollsortimenter liegt. Insofern belegt diese Relation eindeutig, dass es – die Unter-

schiedlichkeit der Vertriebslinien vorausgesetzt - einer ausgeprägteren räumlichen 

Nähe bedarf um ähnliche wettbewerbliche Wirkungen zu entfalten. Legt man die Dis-

tanz einheitlich fest, so ergeben sich wie oben beschrieben gerade im Nahbereich 

(<1km) deutliche unterschiedliche wettbewerbliche Wirkungen.   

323 Sowohl Edeka als auch KT argumentieren im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum 

Entscheidungsentwurf mit eigenen vorwiegend anekdotischen Analysen zum Wett-

bewerbsdruck durch SB-Warenhäuser bzw. Bio-Supermärkte. So führt KT exempla-

risch die Ansiedlung von Kaufland-Filialen in unmittelbarer Nachbarschaft zu KT-

Märkten und den angeblich mit dieser Ansiedlung verbundenen Umsatzrückgang als 

Beleg für räumlich weiter zu fassende Märkte an. Es bleibt jedoch unklar, ob die ge-

messenen Umsatzrückgänge kausal auf die Filialeröffnungen zurückzuführen waren. 

In einigen Fällen drängt sich der Eindruck auf, dass sowohl vor als auch nach dem 

Ereignis die Umsätze rückläufig waren. Im Ergebnis ist jedoch aus Sicht der Be-

schlussabteilung die Datengrundlage zu gering, um belastbare Rückschlüsse zu zie-

hen. Dies gilt umso mehr für den Vortrag der Edeka, die meint, den gebremsten Um-

satzanstieg einer Berliner Filiale auf die Eröffnung eines Bio-Supermarktes in der 

unmittelbaren Nachbarschaft zurückführen zu können.  

324  Die Edeka trägt abschließend vor, dass ihr nicht in ausreichendem Maße Einblick in 

die Grundlagen der Event-Analyse gewährt worden sei. Ohne weitergehende Infor-

mationen, so die Edeka, könne sie die Aussagekraft der Analyse nicht abschließend 

bewerten. Der Beschlussabteilung liegt keine Begründung für diese Forderung vor. 

Im Rahmen der Akteneinsicht wurden bereits umfangreiche Ergebnis-

Dokumentationsvermerke zur Verfügung gestellt. Es ist nicht ersichtlich, warum diese 

Vermerke nicht für das Verständnis und die Beurteilung der durchgeführten Analysen 

ausreichen sollten. Für Details sei an dieser Stelle auf den Vermerk des Referats Da-
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tenerfassung und Ökonometrie (G3A) vom 13. März 2015 verwiesen (S. 11-15), der 

sich umfassend mit den vorgebrachten Punkten zu Datenthemen auseinandersetzt.    

cc) Zwischenfazit “Wettbewerbliche Nähe” 

325 Die empirischen Ansätze haben allesamt zusätzliche Belege dafür ergeben, dass im 

Lebensmitteleinzelhandel ein stark abgestuftes Wettbewerbsverhältnis zwischen den 

Vollsortimentern auf der einen Seite (ggfs. unter Einschluss der SB-Warenhäuser) 

sowie den Discountern auf der anderen Seite existiert. Die Empirie hat darüber hin-

aus starke Anhaltspunkte dafür ergeben, dass innerhalb des Discountbereichs aus-

geprägte Unterschiede zu berücksichtigen sind. Sowohl die Art der Produkte (Han-

dels- vs. Herstellermarken) als auch ihre Variationsbreite weisen starke unterneh-

mensindividuelle Unterschiede auf. Während der Hard-Discounter Aldi immer noch 

(d.h. auch nach den Listungen einiger Markenartikel in der jüngeren Vergangenheit) 

eine sehr geringe Produktüberschneidung zu allen anderen Lebensmitteleinzelhänd-

lern aufweist, sind die Discount-Töchter insbesondere der Edeka aber auch der Re-

we hinsichtlich Sortimentstiefe und –breite durchaus mit kleineren Vollsortimentern 

vergleichbar. Der Soft-Discounter Lidl bewegt sich mit dem Umfang und der Zusam-

mensetzung seines Sortiments zwischen diesen beiden Polen. Vorliegend von be-

sonderer Bedeutung ist zudem der Befund, dass sich bei einer weitergehenden un-

ternehmensspezifischen Betrachtung - soweit diese möglich war –eine große wett-

bewerbliche Nähe insbesondere der Zusammenschlussbeteiligten Edeka und Kai-

ser’s Tengelmann sowie der Rewe im Bereich der Vollsortimenter gezeigt hat.98 

326 Die Zusammenschlussbeteiligten sind insgesamt der Auffassung, dass es einer be-

sonders ausgeprägten wettbewerblichen Nähe zwischen den Zusammenschlussbe-

teiligten bedarf, damit das Konzept unilateraler Effekte greift.  

327 Diese Argumentation vermag die Beschlussabteilung nicht nachzuvollziehen. Es ist 

evident, dass das Ausmaß unilateraler Effekte mit steigender wettbewerblicher Nähe 

zunimmt. So hält die Kommission in ihren Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zu-

sammenschlüsse fest: „Die Produkte können in dem relevanten Markt so differenziert 

sein, dass bestimmte Produkte nähere Substitute als andere sind. Mit dem zuneh-

                                                

98  Dies gilt nicht nur in sachlicher Hinsicht, sondern natürlich auch in räumlicher Hinsicht. Die räumlich 
benachbarten Filialen sind im Wortsinn nahe Wettbewerber. Diesem Aspekt der Produktdifferenzierung 
wird durch die differenzierte Betrachtung von räumlichen Märkten Rechnung getragen. 



112 

 

menden Maß an Substituierbarkeit zwischen den Produkten der fusionierenden Un-

ternehmen wird es wahrscheinlicher, dass diese ihre Preise spürbar erhöhen werden. 

Weiter heißt es:  „Der Anreiz für die fusionierenden Unternehmen, die Preise zu er-

höhen, wird stärker eingeschränkt, wenn konkurrierende Unternehmen nahe Substi-

tute zu den Produkten der fusionierenden Unternehmen herstellen, als wenn sie we-

niger nahe Substitute anbieten“.  

328 Diesen Ausführungen ist nicht zu entnehmen, dass ausschließlich Verwendungen 

des Superlativs i.S. von „nächste Wettbewerber“ die Wettbewerbsbehinderung nahe-

legen. Vielmehr legen die Ausführungen nahe, dass in diesem Bereich eine „sliding 

scale“ existiert: Mit zunehmender Nähe der Zusammenschlussparteien ist zu erwar-

ten, dass der negative unilaterale Effekt ausgeprägter sein wird. 

329 Vor dem Hintergrund der konkreten Wettbewerbslandschaft im LEH stellt sich zudem 

die grundsätzliche Frage, welche Unternehmen dem Vortrag der Zusammenschluss-

beteiligten zufolge überhaupt noch als engere Wettbewerber zur Edeka in Frage 

kommen sollten. Bezogen auf den Berliner Markt sind hier im Vollsortiment außer der 

Edeka, REWE und KT lediglich noch Kaufland, Real und Dohle tätig. Die drei letztge-

nannten sind Großflächenanbieter ohne ausgeprägte Präsenz in der Nahversorgung. 

Insofern trifft es zu, dass neben KT auch Rewe ein sehr naher Wettbewerber der 

Edeka ist. Es bleibt aber unklar, aus welcher Argumentation heraus unilaterale Effek-

te deshalb auszuschließen seien, weil es einen weiteren Wettbewerber – nämlich die 

REWE - gibt, der ein ähnlich ausgeprägtes Näheverhältnis aufweist.     

330 Im Ergebnis hält die Beschlussabteilung bei der Marktabgrenzung an einem einheitli-

chen sachlichen Markt für alle Vertriebslinien des Lebensmitteleinzelhandels fest. Da-

für spricht insbesondere, dass der Sortimentsgedanke im Grundsatz für alle Ver-

triebslinien gleichermaßen tragend ist. Insofern ist nicht im Ansatz erkennbar, dass, 

wie es KT formuliert „sämtliche Untersuchungen der Beschlussabteilung dem Zweck 

dienen, das gesamte Discountsegment des deutschen LEH aus dem Markt auszu-

grenzen“. Auch die Edeka kritisiert, dass die „Beschlussabteilung die vorgenommen 

Analysen in einer Art und Weise interpretiert, die eine besonders große Nähe zwi-

schen den Vollsortimentern und einen Abstand zu den Discountern suggeriert“. Tat-

sächlich, so die Edeka weiter, seien die Vollsortimenter einem intensiven und hartem 

Preiswettbewerb durch die Discounter ausgesetzt.  
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331 Tatsächlich stützt die Beschlussabteilung die Untersagung im vorliegenden Fall auf 

einen Gesamtmarkt Lebensmitteleinzelhandel, der sämtliche Anbieter mit einem um-

fassenden Sortiment (sogar Bio-Märkte!) umfasst. Auch zentrale Kriterien des ange-

legten Prüfrasters basieren auf einer Gesamtmarktbetrachtung. Der Vortrag der Be-

teiligten erweckt wiederholt den Eindruck, die Beschlussabteilung hätte die Umsätze 

der Discounter zu einer Art „Randsubstitution herabgeschrieben“. Das Gegenteil trifft 

zu: sie gehören zum relevanten Markt; eine stärkere Berücksichtigung ist nicht mög-

lich. Zutreffend ist hingegen, dass bei der nachfolgenden wettbewerblichen Würdi-

gung insbesondere zu berücksichtigen ist, dass gerade im für die Innenstädte rele-

vanten Nahbereich der von Discountern auf Vollsortimenter ausgehende Wettbe-

werbsdruck schwächer ausgeprägt ist. Dem wird insbesondere durch eine zusätzli-

che segment-spezifische Betrachtung der Marktstruktur Rechnung getragen. 

b) Weitere regionalmarktübergreifende Strukturkriterien 

332 Durch den Zusammenschluss würde ein starker Wettbewerber mit erheblichen 

Marktanteilen in den betroffenen Märkten übernommen. In diesem Zusammenhang 

haben die Ermittlungen ergeben, dass der zusammenschlussbedingte Zuwachs eine 

signifikante Größenordnung aufweist. Dies gilt unabhängig davon, ob man in eher 

ländlich strukturierten Gebieten nach der bisherigen Entscheidungspraxis der Be-

schlussabteilung räumlich weitere Märkte abgrenzt, oder in den betroffenen stark 

verdichteten Großstädten die Marktstrukturen in Stadtbezirken analysiert. Die Markt-

anteilszuwächse durch den Zusammenschluss liegen in den kritischen Markträumen 

im Regelfall weit über 10%.  

333 Zudem würde es in der Vertriebsschiene Vollsortiment zu einer Verengung der An-

bieterstruktur von drei auf nur noch zwei Unternehmen führen. KT ist ein enger Wett-

bewerber der Edeka und der Rewe auf den betroffenen Märkten. Der angemeldete 

Zusammenschluss nimmt damit in einer Vielzahl von Markträumen Wettbewerbs-

druck im wichtigen Segment der Vollsortimenter aus dem Markt. Dabei ist es uner-

heblich, ob die Edeka (wie in Berlin) oder die Rewe (wie in München) Marktführer ist. 

In allen der als kritisch bewerteten Marktkonstellationen ist das Zielunternehmen die 

noch im Markt tätige „dritte Kraft“ im Vollsortiment und eine wichtige Ausweichalter-

native für die Endkunden. 

334 Dafür, dass dieses prognostizierte Marktergebnis als Folge der Fusion auf einer Viel-

zahl der vom Zusammenschluss betroffenen Regionalmärkte eintreten wird, spre-
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chen auch eine Reihe an Strukturbedingungen, die eine marktmachtbedingte Ver-

schlechterung wirksamen Wettbewerbs in der Gesamtschau begünstigen und den 

oben skizzierten Gesamtzusammenhang an entscheidenden Stellen stützen. Im Ein-

zelnen betrifft dies die folgenden Punkte: 

aa) Marktzutrittsschranken / Potentieller Wettbewerb 

335 Das oben skizzierte Konzept der unilateralen Effekte legt nicht nur eine vertiefte Be-

schäftigung mit der wettbewerblichen Nähe der relevanten Marktteilnehmer sondern 

auch eine genauere Analyse der Schranken des Markteintritts nahe. Dies ist geboten, 

da die konzeptionelle Erfassung unilateraler Effekte in ihrer Sichtweise einer gewis-

sen Statik verhaftet ist. Sie geht von einem gegeben Angebot an differenzierten Pro-

dukten in einem Markt und damit inzidenter von der Existenz von 

Marktzutrittsschranken aus. Bestehen solche Schranken nicht oder sind diese nied-

rig, kann eine marktmachtbedingte Preiserhöhung durch den Markzutritt neuer diffe-

renzierter Produkt abgemildert werden.  

336 Im vorliegenden Fall haben die Ermittlungen jedoch ergeben, dass sowohl die rechtli-

chen als auch die tatsächlichen Hürden für einen erfolgreichen Marktzutritt sehr hoch 

sind. Neben den aktuellen können auch potentielle Wettbewerber die Verhaltens-

spielräume der bereits aktiven Anbieter in einem relevanten Markt beeinflussen. Als 

potentielle Wettbewerber kommen sowohl Newcomer in Betracht als auch Unter-

nehmen, die schon auf benachbarten oder vor- bzw. nachgelagerten Märkten tätig 

sind.  

337 Die Stärke des potentiellen Wettbewerbs und damit das Ausmaß der davon ausge-

henden Kontrolle hängen insbesondere von der Höhe der Marktzutrittsschranken ab. 

Sind Markteintritte leicht möglich und bei Preissteigerungen oder sonstigen Ver-

schlechterungen des Angebots zu erwarten, kann dies die wettbewerblichen Verhal-

tensspielräume der bereits auf dem Markt tätigen Unternehmen begrenzen. Daher 

sind rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt zu berücksichtigen.  

338 Die Ermittlungen haben ergeben, dass im Lebensmitteleinzelhandel sowohl in rechtli-

cher als auch in tatsächlicher Hinsicht erhebliche Marktzutrittsschranken bestehen. 

Dies gilt insbesondere in attraktiven Innenstadtlagen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, 

sie wurde bereits in diversen Altverfahren angesprochen; zuletzt thematisierte die 

Sektoruntersuchung LEH die bauplanungsrechtlichen und städteplanerischen Hin-



115 

 

dernisse bei der Expansion99. Auch die Monopolkommission hat sich bereits dezidiert 

mit dem Thema auseinandergesetzt100. 

339 Die Befragungen der Lebensmitteleinzelhändler haben ergeben, dass insbesondere 

in attraktiven Innenstadtlagen, zu denen insbesondere auch die vom Zusammen-

schluss betroffenen Markträume Berlin, München, Düsseldorf, Essen und Köln zäh-

len, organisches Wachstum kaum noch möglich sei. Dazu trage insbesondere eine 

restriktive Genehmigungspraxis der Behörden bei. So verweigere die Lokalpolitik 

bzw. die Kommunalverwaltung häufig weitere Baugenehmigungen. Daher sei eine 

Expansion nur noch über bestehende Märkte möglich. Durch kommunale und regio-

nale Einzelhandelskonzepte, die die Kommunen auf Basis des Landesentwicklungs-

planes erstellen, ist die Grundstücksverfügbarkeit für den großflächigen Einzelhandel 

(> 800 m² Verkaufsfläche) stark eingeschränkt. Insbesondere in Großstädten ist die 

Steuerungswirkung durch diese Konzepte sehr stark.  

340 Beispielhaft genannt sei an dieser Stelle die „Aktualisierung des Zentren- u. Einzel-

handelskonzepts für den Bezirk Lichtenberg von Berlin, Endbericht Juni 2011“, wel-

che für das Nahversorgungszentrum Ostkreutz festhält: „Vorhaben, die 

zentrenschädlich sein können:  

• Weiterer Discountmarkt neben Standort Discountmarkt Hauptstr./Saganer Str. 

• Ansiedlung Vollversorgungsmarkt Hauptstr./Schlichtallee 

• Ansiedlung von Lebensmittelmärkten am Standort Glasfabrik“ 

Als besondere Schutzmaßnahmen werden in diesem Zusammenhang empfohlen:   

„Ablehnung jeglicher Anträge für neue Lebensmittelmärkte an Einzelstandorten im 

Einzugsbereich mit § 34 Abs. 3 BauGB angesichts geplanten Vorhabens NVZ sowie 

Abwehr weiterer Ansiedlungsvorhaben am Standort Hauptstr./Saganer Str. mit § 15 

BauNVO.“101  

                                                

99  Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 90 ff.  
100  Vgl. 19. Hauptgutachten der Monopolkommission, 2010/2011, Baden Baden 2011, Rn. 1231 ff.  
101  https://www.berlin.de/imperia/md/content/balichtenberghohenschoenhausen/bebauen/ 

planung/zekjuni2011.pdf?start&ts=1401961025&file=zekjuni2011.pdf, S. 137 [28.01.2015] 
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341 Kleinere Wettbewerber schildern vor diesem Hintergrund der rechtlichen 

Marktzutrittsschranken zusätzlich die mangelnde Bekanntheit ihrer jeweiligen Unter-

nehmen bei Investoren und Grundstücksanbietern. Als Folge dieses niedrigen Be-

kanntheitsgrades gehe dann eine fehlende Berücksichtigung bei der Grundstücks- 

oder Objektvergabe einher. Die Bekanntheit der Marken „Edeka“ und „Rewe“ sowie 

im Hinblick auf die Edeka die dahinterstehenden Regionalverbände, die häufig auch 

die Mietverträge für die selbständigen Einzelhändler (SEHs) gerade in teuren Innen-

stadtlagen abschließen und diese dann untervermieten102, führt nach Wettbewerber-

angaben dazu, dass Investoren, Eigentümer und Projektentwickler häufig schon in 

einem Vertragsverhältnis mit der Edeka und der Rewe stehen und diese im Zusam-

menhang mit der Entwicklung neuer Standorte vorrangig angesprochen würden.  

342 Angesichts des ohnehin knappen Raumangebotes in Nahversorgungszentren führe 

dies dazu, dass kleinere Wettbewerber überhaupt nur noch vereinzelt und jedenfalls 

nachrangig angesprochen werden um die Chance zu erhalten, in Verhandlungen ein-

zutreten. Zudem führe der wachsende Bekanntheitsgrad dazu, dass bei „Paketlösun-

gen“ sowohl im Miet- als auch im Verkaufsfall immer vorrangig mit der Edeka oder 

der Rewe verhandelt werde. 

343 Zudem wurde vorgetragen, dass die Edeka bei Gemeinderäten und/oder Baubehör-

den eine besondere Wertschätzung genieße, da die genossenschaftliche Struktur in 

Verbindung mit der z.T. regionalen Beschaffung einen besonderen Imagevorteil ha-

be. Dies wirke sich auch in Genehmigungsverfahren bzw. bei der Verpachtung städ-

tischer Immobilien aus.  

344 In der Summe ist festzuhalten, dass rechtliche wie auch tatsächliche Schranken be-

stehen, die den Marktzutritt neuer Anbieter erheblich erschweren. Diese Hindernisse 

lassen nicht erwarten, dass potentieller Wettbewerb die Verhaltensspielräume der 

Zusammenschlussbeteiligten erheblich einzuschränken in der Lage ist. Die gegen-

wärtige bauplanungsrechtliche Situation lässt im Zusammenspiel mit den Anforde-

rungen der Investoren und Projektentwickler nicht erwarten, dass auf dem Lebens-

mitteleinzelhandelsmarkt – gerade in Innenstadtlagen – über internes Wachstum 

nennenswerte Marktneueintritte erfolgen. Stattdessen kann man vor dem beschrie-

                                                

102  Vgl. hierzu ausführlicher Abschnitt B.I.1.b) zur Zurechnung der SHE.  
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benen Hintergrund bereits heute von einer Sogwirkung zugunsten der etablierten 

Marktteilnehmer ausgehen.  

345 Vor dem Hintergrund der beschriebenen Knappheiten wird deutlich, welche Möglich-

keiten der Erwerb von Kaiser´s Tengelmann - gerade in Bezug auf attraktive Innen-

stadtlagen – dem Erwerber des Unternehmens bietet. Bezogen auf die hier betroffe-

nen Städte können auf einen Schlag mehrere Hundert Ladengeschäfte erworben 

werden, für die kein aufwändiges Genehmigungsverfahren durchlaufen werden 

muss. 

346 Die Marktstrukturanalyse hat zudem ergeben, dass der wettbewerbliche Verhaltens-

spielraum der Zusammenschlussbeteiligten in einigen Fällen durch die Präsenz eines  

SB-Warenhauses (hier: Verbrauchermarkt groß, Fläche > 2.500 m²) begrenzt werden 

kann. Gerade diese Unternehmen (Kaufland und Real sowie die kleineren Großflä-

chenwettbewerber Globus, Kaes, Dohle) haben jedoch wegen ihres erhöhten Flä-

chenbedarfs erhebliche Schwierigkeiten, an die entsprechenden Genehmigungen zu 

gelangen. 

347 Die Edeka trägt vor,  

 

 

 

 

 

 

  

348 Die Beschlussabteilung hat auf Basis dieses Vortrags die Mietvertragsstruktur inner-

halb der Edeka ermittelt. Diese Ermittlungen haben ergeben, dass in einer Vielzahl 

von Fällen,       
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349 In der Summe führt die Kombination der restriktiven Handhabung von Neuansiedlun-

gen mit der Präferenz der Immobilienentwickler für etablierte Anbieter und der Mög-

lichkeiten der Quersubventionierung durch umsatzstarke Lebensmitteleinzelhändler 

zu einem erheblichen Wettbewerbsvorteil der bereits breit im Markt vertretenen 

marktführenden Lebensmitteleinzelhändler. Die Edeka und die Rewe genießen nach 

den Ermittlungen aufgrund der bereits bestehenden Vertragsbeziehungen zu den 

Anbietern der Immobilien einen besseren Zugang zu weiteren Standorten. Entspre-

chend groß ist der Wettbewerbsvorteil, den die Edeka durch den Erwerb des Stand-

ortnetzes von KT erlangt. Auch die Rewe wird von der mangelnden Angreifbarkeit der 

Absatzmärkte profitieren. 

bb) Substitutionswettbewerb 

350 Schließlich können bei der Ermittlung der Marktverhältnisse und des Wettbewerbs-

drucks, dem die Zusammenschlussbeteiligten ausgesetzt sind, auch Faktoren zu be-

rücksichtigen sein, die von einem sachlich benachbarten Markt ausgehen. Ein gewis-

ser Disziplinierungseffekt kann nämlich auch von Produkten ausgehen, die nicht den 

gleichen sachlich relevanten Märkten angehören. Dem liegt die Annahme zugrunde, 

dass ab einem bestimmten Ausmaß einer Preiserhöhung oder einer erheblichen 

Qualitätsverschlechterung zumindest einige Kunden erwägen, ein ähnliches Produkt 

zu beziehen, d.h. auf einen benachbarten sachlichen Markt auszuweichen. 

351 Die Berücksichtigung dieser Form der Randsubstitution trägt der Wechselwirkung 

zwischen der sachlichen Marktabgrenzung und der wettbewerblichen Würdigung der 

Zusammenschlusswirkungen auf einem Markt Rechnung, weil die sachliche Markt-

abgrenzung als wesentliche Grundlage der wettbewerblichen Würdigung unvermeid-

bar mit Unsicherheiten behaftet ist. Diese Unsicherheit wird dadurch ausgeglichen, 

dass bei der wettbewerblichen Würdigung ergänzend auch solche Wettbewerbskräfte 
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Berücksichtigung finden, die von benachbarten Märkten ausgehen.103 Dem entspricht 

auch die fusionsrechtliche Praxis, dass die Behinderung wirksamen Wettbewerbs 

auch durch den Zusammenschluss mit einem Anbieter von Substitutionsgütern oder 

–dienstleistungen verstärkt werden kann. 

352 Die Beschlussabteilung hat bei den Ermittlungen zur Marktabgrenzung gewisse Sub-

stitutionsmöglichkeiten für einzelne Warengruppen durch das Angebot von Fach-

händlern festgestellt. Sie hält diese Substitutionsbeziehungen aber nicht für ausrei-

chend, um den Verhaltensspielraum der Zusammenschlussbeteiligten in den betrof-

fenen Markträumen und Stadtbezirken wirksam kontrollieren zu können. Insbesonde-

re stellt sich das Problem, dass im vorliegenden Fall Substitutionswettbewerb nur 

dann überhaupt disziplinierende Wirkung entfalten könnte, wenn sich die sortiments-

bezogene Nachfrage der Verbraucher auch durch andere Anbieter als den LEH be-

friedigen ließe. Allerdings sind zumindest die Angebote des LEH und der Fachhänd-

ler so unterschiedlich, dass eine echte Substitutionsmöglichkeit, die zumindest eine 

„Ähnlichkeit“ der Produkte voraussetzte, im vorliegenden Fall nicht gegeben ist.  

353 Nach Durchsicht der Stellungnahmen der Zusammenschlussbeteiligten im Rahmen 

des rechtlichen Gehör hat sich die Beschlussabteilung sich nochmal intensiv mit der 

Frage des Substitutionswettbewerbs auseinandergesetzt. Sie hält zumindest für den 

Bereich der Bioprodukte und im Hinblick auf die filialisierten Anbieter von Bioproduk-

ten einen Substitutionswettbewerb für möglich, da es sich zumindest um ähnliche 

Produktangebote im Sinne eines Warensortiments handelt. Biomärkte adressieren 

zumindest insoweit das typische Einkaufsverhalten der Kunden des deutschen Le-

bensmitteleinzelhandels. Zwar geht die Beschlussabteilung auch im Hinblick auf die 

Biomärkte u.a. aufgrund der sehr unterschiedlichen Preissetzung und der nur sehr 

geringfügigen Überschneidungen bei den Artikeln letztlich nur von einem einge-

schränkten Wettbewerbsverhältnis zwischen den Zusammenschlussbeteiligten und 

den Biomärkten aus. Biomärkte stellen nur für einen geringen Anteil der angebotenen 

Produkte im konventionellen LEH ein vollwertiges Substitut dar. Zugunsten der Betei-

ligten wurden die möglichen Disziplinierungseffekte durch das Angebot der Biomärkte 

aber berücksichtigt; und zwar nicht erst bei der Prüfung des Substitutionswettbe-

                                                

103  Diese Wechselwirkung zeigt sich etwa in der Entscheidung BKartA, Beschl. v. 20.6.2005, B7-22/05 – 
Iesy/Ish, Rn. 207 und 215 (keine Berücksichtigung des Substitutionswettbewerbs bei der 
Marktabgrenzung) und Rn. 240 ff. (Berücksichtigung des Substitutionswettbewerbs bei der 
wettbewerblichen Würdigung). 
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werbs, sondern schon bei der sachlichen Marktabgrenzung und der Berechnung des 

Marktvolumens (vgl. Abschnitt D.II.3.a)).  

354 Die erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs kann im Ergebnis in keinem der 

fusionsrechtlich kritischen Märkte durch die Berücksichtigung des Substitutionswett-

bewerbs abgewendet werden.  

355 Die Abgrenzung eines Sortimentsmarktes hat sich im Verfahren auch nach empiri-

scher Überprüfung im Wege der Kundenbon-Analyse bestätigt und weiter verfestigt. 

Nach alledem wären die Wettbewerbswirkungen einer Randsubstitution durch den 

Fachhandel nach einem Zusammenschluss zu gering, um die Untersagungsvoraus-

setzungen beseitigen zu können.104 Eine Verlagerung des beim Lebensmitteleinzel-

handel bezogenen Sortiments auf den Fachhandel ist danach jedenfalls nicht in ei-

nem Umfang zu erwarten, der den Verhaltensspielraum der auf den betroffenen regi-

onalen Märkten Sortimentsanbieter wirksam angreifen könnte. Denn für den über-

wiegenden Anteil der Kunden ist das spezifische Sortimentsangebot eines Lebens-

mitteleinzelhändlers wichtig. Hierfür spricht auch, dass ein hoher Anteil der 

Kundenbons, der ein Produkt aus den vom Fachhandel angebotenen Teilsortimenten 

enthält, zusätzlich Artikel aus Warengruppen enthält, die zwar im Lebensmitteleinzel-

handel häufig nachgefragt werden, jedoch üblicherweise weder beim Bäcker, noch 

beim Metzger oder im Drogeriemarkt erhältlich sind (vgl. Abschnitt D.II.5.a)bb)(b)).  

356 Der wettbewerbliche Einfluss der Biomärkte ist bei der Marktstrukturbetrachtung zu-

gunsten der Beteiligten voll berücksichtigt worden.  

357 Im Ergebnis ist der von benachbarten Märkten ausgehende Wettbewerbsdruck im 

Vergleich zu dem von Anbietern in dem betroffenen Markt ausgehenden Wettbe-

werbsdruck so schwach, dass die Berücksichtigung von Randsubstitution die erhebli-

che Behinderung wirksamen Wettbewerbs im vorliegenden Fall nicht verhindern 

kann.105 

                                                

104  Siehe auch Ruppelt in: Langen/Bunte, Bd. 1, 10. Aufl., Einf., Rn. 78; ebenso Mestmäcker/Veelken in: 
Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., § 36, Rn. 233. 

105  Allg.: Ruppelt in: Langen/Bunte, Bd. 1, 10. Aufl., Einf., Rn. 78; ebenso Mestmäcker/Veelken in: 
Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., § 36, Rn. 233 (Wenn sich in einem Fall ergibt, dass eine 
marktbeherrschende Stellung durch Substitutionswettbewerb ausgeschlossen ist, spricht vieles dafür, 
dass der betroffene Markt zu eng abgegrenzt ist). 
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cc) Zugang zu den Absatzmärkten 

358 In Bezug auf die Besetzung der verschiedenen Vertriebsschienen sind Edeka und 

Rewe die einzigen Anbieter, die in sämtlichen Vertriebsschienen vertreten und damit 

in der Lage sind, alle Käuferschichten anzusprechen. 

359 Die Edeka Gruppe verfügt heute über ein deutschlandweites Vertriebsnetz mit insge-

samt knapp 12.000 Lebensmittelmärkten.106 Über 6.000 dieser Märkte werden von 

insgesamt etwa 4.000 selbständigen Kaufleuten, den Edeka-Genossen, betrieben, 

weitere 1.500 Märkte sind sogenannte Regiebetriebe der Regionalgesellschaften und 

weitere 4.500 Filialen gehören zur Discountschiene Netto Marken-Discount. Die Um-

sätze der Edeka Gruppe im Einzelhandel wurden zuletzt überwiegend von den selb-

ständigen Einzelhändlern erzielt. Mit dem Discountgeschäft erzielte die Edeka mehr 

als ein Viertel, mit den Regiebetrieben fast 20 % ihres Umsatzes. 

360 Zur Edeka Gruppe gehören neben dem Lebensmitteleinzelhandel auch der Geträn-

ke-Fachhandel mit gut 300 Getränkemärkten107 sowie verschiedene Produktionsbe-

triebe. Im Großhandel ist die Edeka über ihre Regionalgesellschaften, die die Edeka-

Einzelhändler beliefern, und über mehr als 130 Cash+Carry-Märkte sowie über mehr 

als 20 Zustelllager für Großkunden aus Gastronomie, Hotellerie oder Großküchen 

vertreten. 

361 Im Rewe Konzern sind die national und international tätigen Unternehmen des Ein-

zelhandels und des Großhandels mit Lebensmitteln, die Fachmärkte (Baumärkte, 

Gartenmärkte, Elektronik-Fachhandel sowie Drogeriemärkte) sowie und die Touris-

mussparte der Rewe zusammengefasst. Die Rewe Zentralfinanz eG und Rewe Zent-

ral AG sind die beiden Leitunternehmen der Rewe Gruppe. Die Rewe Zentralfinanz 

eG betreibt die Zentralregulierung für Warenlieferungen an die Unternehmen der 

                                                

106  Vgl. www.Edeka-gruppe.de/Unternehmen/media/Edeka_gruppe/gruppe/gruppenprofil/ unternehmens-
fuehrung_1/vorstand/downloads_1/pdf_1/Edeka-Gruppe_Jahresbericht-2010.pdf; 19. Hauptgutachten 
der Monopolkommission, 2010/2011, Rn. 1025 f. sowie Trade Dimensions Top-Firmen 2013, V,1. 

107  Edeka Rhein-Ruhr hat im Jahre 2005 Anteile an der TOP-Getränkegruppe erworben (B2-193/05) und im 
Jahre 2008 deren vollständigen Erwerb sowie den Erwerb einer Beteiligung an der LSC Logistik & Ser-
vice Company Einzelhandels GmbH, Kamen, angemeldet. Das Vorhaben wurde von der 
Beschlussabteilung freigegeben (B2-196/08). Im Februar 2009 hatte die Edeka den Erwerb von 18 Ge-
tränkeabholmärkten von der trinkauf-Getränkemärkte GmbH & Co. KG und der trinkauf-
Getränkefachmärkte GmbH & Co. Immobilienverwaltungs KG angemeldet. Das Vorhaben wurde von der 
Beschlussabteilung freigegeben (B2-39/09). Im Jahr 2011 hat Edeka Rhein-Ruhr den die trinkgut 
Deutsche Getränke Holding GmbH mit ca. 200 Märkten übernommen. Das Vorhaben wurde unter 
Nebenbestimmungen freigegeben (B2-52/10).  
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Rewe Gruppe und übernimmt für die Lieferantenforderungen das Delkredere. Die 

Kapitalanteile an der Rewe Zentralfinanz eG werden von Genossenschaften selb-

ständiger Einzelhandelskaufleute gehalten. 

362 Von den 5.500 Filialen in Deutschland gehören etwa 3.300 Filialen zum Vollsortiment 

und werden zum Teil als Regiebetriebe und zum Teil durch über Darlehens- und 

Mietverträge eng an die Rewe Zentrale angebundene selbständige Einzelhändler be-

trieben; etwa 2.200 Filialen gehören zum Discounter Penny. 

363 Diese außerordentlich hohe Filialanzahl vermittelt den beiden führenden Unterneh-

men - das haben die Ermittlungen der Beschlussabteilung ergeben - auch in den vom 

Zusammenschluss betroffenen Regionalmärkten einen privilegierten Zugang zu den 

relevanten Absatzmärkten108.  

364 Nach Auffassung von Rewe spricht die unterschiedliche Filialanzahl für eine Einzel-

marktbeherrschung der Edeka und gegen das Vorliegen wettbewerbsbeschränken-

der unilateraler Effekte unter Einbeziehung des eigenen Unternehmens. Es trifft zu, 

dass Rewe bei bundesweiter Betrachtung über ein wesentlich kleineres Filialnetz als 

die Edeka verfügt. Dies gilt aber in vielen vom Zusammenschluss betroffenen Markt-

räumen und Stadtbezirken nicht; teilweise ist Rewe sogar Marktführer. Weite Teile 

NRWs und München gehören zu den Kernabsatzgebieten der Rewe. Darüber hinaus 

ist in nahezu allen Markträumen die Rewe der einzige verbleibende Wettbewerber im 

Vollsortiment in der Nahversorgung.     

365 Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht zu erwarten, dass die entfernteren Wett-

bewerber aus dem Discountbereich den Verhaltensspielraum der beiden großen 

Vollsortimenter einzuschränken in der Lage sind.  

366 Insbesondere ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Vormachtstellung von Edeka 

und Rewe durch Anbieter wirkungsvoll angegriffen werden kann, die derzeit im Dis-

count tätig sind und über eine theoretische Umpositionierung ihres Warenangebots 

zu engeren Wettbewerbern und einer entsprechenden Einkaufsalternative für die 

Nachfrager eines Vollsortiments, wie es Edeka und Rewe anbieten, werden könnten.  

                                                

108  Vgl. hierzu z.B. für Berlin Abschnitt D.II.6.c)dd)(b).  
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367 Denn Edeka und Rewe verfügen zum einen mit den Vertriebsschienen Netto Mar-

kendiscount und Penny selbst über markenstarke Discounter und vereinen einen Teil 

des Discountgeschäfts ohnehin schon auf sich. Damit können Edeka und Rewe den 

Wettbewerb von Seiten des Discounts auch durch eigene Vertriebsschienen im (Soft-

) discount mit auffangen. Sie sprechen nicht nur die Kunden an, die den Fokus auf 

höherwertige Waren, ein ansprechendes Einkaufserlebnis und guten Service legen, 

sondern auch die Kunden, die bevorzugt Markenprodukte zu einem subjektiv emp-

funden günstigen Preis und ein gleichfalls hohes Angebot an Handelsmarken erwer-

ben möchten. Damit bieten Edeka und Rewe den qualitätsbewussten Kundengrup-

pen ein optimal diversifiziertes Vertriebskonzept an. Da sich nach dem Vortrag der 

Zusammenschlussbeteiligten die Vertriebsschienen des Vollsortiments und des Dis-

count durch (a) die steigende Präsenz von Handelsmarken im Vollsortiment und (b) 

die steigende Präsenz von starken Herstellermarken im Discount zunehmend annä-

hern, sind Edeka und Rewe im Vollsortiment und im Discountsegment mit dem größ-

ten Absatzpotential die bei weitem wichtigsten Anbieter für den Endverbraucher. 

368 Auch diese Symmetrie im Vertriebsschienenkonzept spricht eher dafür, dass - entge-

gen ihrem Vortrag – auch die Rewe von der weiteren Marktkonzentration in Folge 

des Zusammenschlusses i.S. unilateraler Effekte profitieren würde.  

369 Aus der Analyse der EAN-Überschneidungen hat sich sogar ergeben, dass der Anteil 

der auch bei Netto Markendiscount gelisteten Artikel am Sortiment von KT einen um-

satzgewichteten Anteil von [45-50%] hat. Die Überschneidung mit Penny liegt bei [25-

30%]. Der Anteil der Discounter Lidl und Aldi liegt mit [10-15%] bzw. [<5%] wesentlich 

darunter.  

370 Nach dem Zusammenschluss würde sich diese auch in den Markendiscount hinein-

reichende „Gatekeeper-Funktion“ durch die Übernahme des Vollsortiments von KT 

erheblich verstärken. 

371 Die Discounter Lidl und ALDI werden deshalb nach dem Zusammenschluss keinen 

hinreichenden Wettbewerbsdruck auf die beiden Vollsortimenter ausüben, die zudem 

das markenstarke Discountgeschäft selbst abdecken und hier die stärksten Wettbe-

werber sind. Gleiches gilt für die bei weitem kleineren Anbieter Norma und Netto Sta-

venhagen. 
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372 Die Ermittlungen haben darüber hinaus gezeigt, dass die Großflächenanbieter insbe-

sondere in Innenstadtlagen den wichtigen Wettbewerbsvorteil der Nähe zum Ver-

braucher und der schnellen Erreichbarkeit im Regelfall nicht abdecken. Während die 

Standorte von Edeka und Rewe aufgrund der Dichte des Filialnetzes zum Beispiel im 

Stadtgebiet Berlin im Schnitt lediglich ein Gebiet von 2,8 bis 4,1 km² abdecken und 

den Kunden ein entsprechend engmaschiges Versorgungsnetz anbieten können, 

müssen die einzelnen Standorte der Großflächenanbieter im Schnitt ein Gebiet von 

35,9 bis 73,2 km² abdecken. Damit verfügen die Nahversorger Edeka und Rewe ins-

besondere in Innenstadtlagen über einen hervorragenden Zugang zu den Absatz-

märkten, der sich über die nochmalige Verdichtung des Standortnetzes durch den 

Zusammenschluss weiter verstärken würde.  

dd) Zugang zu den Beschaffungsmärkten  

373 Der Zusammenschluss würde schließlich auch mit Blick auf die Zuwächse in wichti-

gen Ballungsräumen verbunden mit einer Erhöhung der Beschaffungsmenge insbe-

sondere bei Markenprodukten zu einer weiteren signifikanten Stärkung der Position 

der großen LEH-Unternehmen auf den Beschaffungsmärkten führen. Der Wegfall ei-

nes wichtigen Nachfragers nach Markenprodukten des Vollsortiments außerhalb der 

Spitzengruppe bestehend aus Edeka, Rewe und Kaufland führt zu einer Stärkung der 

ohnehin bestehenden Gatekeeper-Funktion dieser Unternehmen für den Absatz der 

Hersteller und erhöht auch deren Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsposition auf 

den Absatzmärkten. Zudem schwächt der Zusammenschluss die Beschaffungsko-

operation um den Vollsortimentsanbieter Bünting, da KT mit dem Zusammenschluss  

aus dieser Beschaffungskooperation ausscheiden und zur Edeka wechseln würde. 

374  Im Ergebnis kommt es zu einer für die führenden Handelsunternehmen immer stär-

keren positiven Rückkopplung zwischen der fortschreitenden Konzentration auf den 

Beschaffungsmärkten und auf den Absatzmärkten. Die Gefahr besteht in Konzentra-

tions- und Machtspiralen bei Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen mit den ent-

sprechenden negativen Wirkungen auf wirksamen Wettbewerb. Hierbei ist auch zu 

berücksichtigen, dass sowohl Edeka als auch Rewe ihre jeweiligen Filialnetze über 

Kooperationen, Fusionen und internes Wachstum kontinuierlich ausgeweitet haben.  
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ee) Marktstellung auch in der Prognose kaum angreifbar  

375 Die Fusionskontrolle verfolgt das Ziel, wettbewerbliche Strukturen zu erhalten. Sie 

soll damit auch künftig funktionsfähigen Wettbewerb sicherstellen und insofern nicht 

einer statischen Betrachtungsweise verhaftet bleiben. Ausgehend von der gegenwär-

tigen Wettbewerbslage sind neben der unmittelbar mit dem Vollzug des Zusammen-

schlusses eintretenden wettbewerblichen Auswirkungen wegen der strukturellen 

Unumkehrbarkeit auch längerfristige Wirkungen zu berücksichtigen, die auf Grund 

der mit dem Zusammenschluss geschaffenen Wettbewerbsbedingungen zu erwarten 

sind109.  

376 Gleichwohl setzt die Berücksichtigung derartiger Veränderungen voraus, dass sie auf 

der Basis konkreter Umstände mit hoher Wahrscheinlichkeit und dass sie innerhalb 

eines überschaubaren Zeitraums eintreten.  

377 Die Ermittlungen der Beschlussabteilungen haben ergeben, dass die durch die Fusi-

on eintretenden Wirkungen sich nicht in einer Addition der Marktpotentiale der betei-

ligten Unternehmen erschöpfen. Vielmehr wird die Edeka das Marktpotential der Kai-

ser´s Tengelmann-Filialen weitaus umfänglicher erschließen als dies bislang der Ve-

räußerin gelungen ist. Während Edeka in der Anmeldung des Zusammenschlussvor-

habens ausführt, dass bei vielen der vorhandenen Standorte erheblicher Renovie-

rungsbedarf bestehe, so ist davon auszugehen, dass sich die Umsatzentwicklung der 

Filialen nach dem Zusammenschluss deutlich positiv entwickeln wird.  

 

 

 

  

378 Dass vergleichsweise überschaubare Renovierungsmaßnahmen zu erheblichem 

Umsatzwachstum führen, bestätigen auch die Erfahrungen des engsten Wettbewer-

bers Rewe. Sie führt im Rahmen der Stellungnahme zum Auskunftsbeschluss der 

Beschlussabteilung aus, dass bereits einfache Renovierungsarbeiten deutliche Um-

satzsteigerungen zur Folge haben. Umfangreichere Investitionen, wie die Einführung 

einer Frischetheke bis hin zu Komplettmodernisierungen, die dann häufig mit der 

                                                

109  BGH, 07.08.1978, WuW/E 1804 (KfZ-Kupplungen), OLG, 13.8.2003, WuW/E DE-R 1149, 1158 (trans-o-
flex) 
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Umstellung auf ein modernes Vertriebskonzept einhergehen, machen sich demnach 

nochmals deutlicher in der Umsatzentwicklung bemerkbar.  

ff) Effizienzen 

379 Die Zusammenschlussbeteiligten legen die Argumentation der Beschlussabteilung im 

Zusammenhang mit der voraussichtlichen Entwicklung der Filialumsätze der KT-

Standorte im Eigentum der Edeka innerhalb des Prognosezeitraums der Fusionskon-

trolle als die Anerkennung einer Effizienz-Argumentation aus. Dies trifft jedoch schon 

im Ausgangspunkt nicht zu. Zum einen kann kaum (ob implizit oder explizit) aner-

kannt werden, was zuvor nicht vorgetragen wurde. Zum anderen greift die Be-

schlussabteilung hier lediglich auf Einschätzungen der Beteiligten und ihrer Wettbe-

werber zurück, um abzuschätzen, ob deren Marktstellung auch in naher Zukunft an-

greifbar sein wird (z. B. durch Abschmelzeffekte). Es wurden aber z. B. keine Auf-

schläge auf die Umsätze der KT-Filialen bei der Berechnung der Marktanteile vorge-

nommen, was nahe gelegen hätte, wenn man den Vortrag unmittelbar hätte umset-

zen wollen. 

380 Darüber hinaus ist festzustellen, dass im vorliegenden Verfahren von den Beteiligten 

keine fusionsbedingten Effizienzgewinne in überprüfbarer Weise vorgetragen wur-

den. Dies hätte, wenn man dem überhaupt hätte nachgehen wollen, zumindest einer 

kumulativen Prüfung der Erfüllung der üblichen Kriterien für die Anerkennung von Ef-

fizienzgewinnen bedurft, wie sie in Art. 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 Abs. 1 GWB für 

wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und in inhaltlich identischer Weise be-

zogen auf Zusammenschlüsse z. B. in den Horizontal Merger Guidelines der KOM110 

festgelegt sind, d. h. der Nachprüfbarkeit der vorgetragenen Effizienzgewinne, der 

Unerlässlichkeit der Fusion für deren Realisierung und der zu erwartenden Weiterga-

be an die Verbraucher. 

381 Zudem suggerieren die Beteiligten, dass Effizienzgewinne im Sinne einer Einzelfall-

prüfung im Rahmen der Fusionskontrolle nach dem GWB ohne jeden Zweifel zu be-

rücksichtigen und insbesondere mit wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen abzu-

                                                

110  Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Amtsblatt Nr. C 031 vom 5.2.2004, S. 5-18, Rdnr. 
76ff. Der Verweis auf die Leitlinien der KOM erfolgt exemplarisch und impliziert nicht, dass diese für die 
Fusionskontrolle nach dem GWB bindend sind. 
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wägen seien. Nach Auffassung der Beschlussabteilung sind beim Vorliegen der 

Untersagungsvoraussetzungen Effizienzgewinne aus rechtlichen Gründen im Rah-

men der Fusionskontrolle keineswegs – quasi automatisch - anzuerkennen. Es 

spricht vieles dafür, dass schon mit der Feststellung einer erheblichen Behinderung 

wirksamen Wettbewerbs die möglichen Effizienzen pauschal anerkannt worden sind 

und eine darüber hinausgehende Abwägungsanalyse im Regelfall ausgeschlossen 

ist.111 

382 Selbst für den Fall der grundsätzlichen Einbeziehung von Effizienzen sowie unter-

stellter Maßgeblichkeit der o.a. Kriterien ist (jedenfalls nach gegenwärtigem Kennt-

nisstand) auch nicht ersichtlich, dass mit dem in Rede stehenden Zusammen-

schlussverfahren in nennenswertem Umfang berücksichtigungsfähige Effizienzen re-

alisiert würden. Dies gilt aufgrund des fehlenden substantiierten Vortrags naturgemäß 

unmittelbar in Bezug auf das Kriterium der Nachprüfbarkeit, denn was nicht vorgetra-

gen wurde, kann per definitionem nicht nachprüfbar sein. Es gilt aber auch im Hin-

blick auf die beiden anderen Kriterien: Unerlässlichkeit der Fusion und Weitergabe an 

die Verbraucher.  

383 Die Argumentation der Beschlussabteilung im Zusammenhang mit der zukünftigen 

Entwicklung der Filialumsätze der KT-Standorte im Eigentum der Edeka kann nicht  

für die Geltendmachung von fusionsspezifischen Effizienzvorteilen als Argument ge-

gen wettbewerbsbehindernde Wirkungen des Zusammenschlusses herangezogen 

werden. Richtig ist, dass die in der Fusionskontrolle erforderliche Prognose der Aus-

wirkungen des Zusammenschlusses das Potential des erworbenen Unternehmens in 

den Händen des Erwerbers im Blick haben muss. Eine bessere wettbewerbliche Po-

sitionierung der EDEKA mit dem Standortnetz von Tengelmann ist dabei – entgegen 

der Auffassung der Zusammenschlussbeteiligten - nicht gleichzusetzen mit positiven 

wettbewerblichen Wirkungen für den Gesamtmarkt und die Verbraucher. Im vorlie-

genden Fall werden die voraussichtlichen Effizienzen aus der Geltendmachung von 

Mengen- bzw. Größenvorteilen hergeleitet, was angesichts des seit Jahren zu beo-

bachteten Konzentrationsprozesses zu Gunsten der EDEKA und der REWE auch 

tatsächlich zu beobachten ist. Jede Erweiterung des eigenen Standortnetzes führt zu 

Kosteneinsparungen bei der EDEKA und zu einer Stärkung der Marktposition auf den 

                                                

111  siehe auch Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36, 
Rn. 38. 



128 

 

betroffenen Absatz- und Beschaffungsmärkten. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, 

dass der vorliegend zu prüfende Zusammenschluss nicht darauf abzielt, das Format 

„Kaiser`s Tengelmann“ weiterzuführen, sondern zum Ziel hat, allein die Standortflä-

chen von KT zu erwerben, um sie dann in das eigene Vertriebskonzept bestehend 

aus dem EDEKA Vollsortiment und Netto zu überführen und den Kundenstamm so 

weit möglich an das eigene Unternehmen zu binden. Dass die hieraus resultierenden 

Effizienzen zu einer Belebung des Wettbewerbs auch zugunsten der Verbraucher 

und nicht zu einer Erhöhung der Marktmacht und einem Rückgang des Wettbe-

werbsdrucks auf den relevanten Märkten führen, ist nach Einschätzung der Be-

schlussabteilung bisher weder dargelegt noch plausibel. Der Sinn des Zusammen-

schlusses liegt nach Auffassung der Beschlussabteilung daran, die Vertriebsschie-

nenkonzepte der EDEKA noch breiter als bisher im LEH zu verankern und damit 

auch implizit ein entsprechendes Flächenwachstum der Wettbewerber zu verhindern. 

Die weitere Verdichtung des ohnehin schon dichten Netzes wird den Verbrauchern 

zuallererst eine weitere Einkaufsalternative zu EDEKA und REWE nehmen. Dies gilt 

umso mehr, als insbesondere die anderen Wettbewerber aufgrund der rechtlichen 

und faktischen Beschränkungen für ein internes Wachstum insbesondere in Innen-

stadtlagen selbst am Ausbau ihrer Wettbewerbsposition gehindert sind.  

384 Im Verfahren haben zudem nahezu alle Wettbewerber dargelegt, dass der Zusam-

menschluss zu einer signifikanten Erhöhung der Marktmacht von EDEKA führen und 

der Wettbewerbsdruck zumindest zwischen den großen Filialisten insgesamt weiter 

abnehmen wird. Insbesondere der Bestand und die Entwicklungschancen kleinerer, 

teilweise inhabergeführter Handelsunternehmen würden hierdurch erheblich einge-

schränkt. 

385 Auch im Hinblick auf weitere Investitionen in das Netz von KT bestehen berechtigte 

Zweifel an der Unerlässlichkeit jedenfalls dieser Fusion. Immerhin hat KT erst auf der 

Pressekonferenz anlässlich der Bilanzvorstellung im Juli 2014 herausgestellt, dass 

das seit 2005 laufende „Schwarz-Rot-Gold“-Konzept in 42 weiteren Filialen umge-

setzt worden sei und dabei Investitionsaufwendungen i.H.v. 11 Mio. € verursacht ha-

be. Es ist auch plausibel, dass KT grundsätzlich mögliche weitere Renovierungs- 

bzw. Modernisierungsmaßnahmen mit Blick auf die beabsichtigte Veräußerung auf-

geschoben bzw. unterlassen hat. Dies ist auch deshalb plausibel, weil es im  Regel-

fall ohnehin so ist, dass ein Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels nach dem 
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Erwerb eines Wettbewerbers dessen Vertriebskonzept auf das eigene umstellt und 

die entsprechenden Renovierungen und ggf. Modernisierungen durchführt.   

386  Angesichts der sowohl von Edeka als auch von Rewe getroffenen Aussagen, dass 

sich Investitionen in Filial-Renovierungen aufgrund damit erzielbarer Umsatzzuwäch-

se rentieren, ist jedoch davon auszugehen, dass ohne den Zusammenschluss auch 

KT mittelfristig in Renovierungen investieren würde bzw. ein alternativer Erwerber 

dies tun würde. In dem Maße jedoch, in dem auch ohne den Zusammenschluss ent-

sprechende Umsatzsteigerungen zu erzielen wären, wäre das Kriterium der Uner-

lässlichkeit der Fusion nicht erfüllt, so dass es sich jedenfalls nicht um berücksichti-

gungsfähige Effizienzgewinne handelte. 

387 Da nach dem Vollzug des Zusammenschlusses – wie dargestellt – ohnehin Investiti-

onen notwendig wären, würden diese in vollem Umfang das Ausmaß berücksichti-

gungsfähiger Effizienzgewinne schmälern, denn nur der Saldo ist für die letztliche 

Bewertung relevant. Diese Investitionen werden notwendig sein, soweit es um die 

Modernisierung von KT-Standorten und deren Umstellung auf das Vertriebsschie-

nenkonzept von Edeka geht (so auch Memorandum E.CA, S. 2).112 

388 Zu berücksichtigen wäre  

 
3 Wenn man 

wie die Edeka davon ausgeht, dass die Umsatzsteigerung der KT-Filialen post-

merger einen relevanten Effizienzgewinn bedeutet, dann müsste im Umkehrschluss 

ebenso gelten, dass die Schließung einen Effizienzverlust darstellt, genauer gesagt 

einen Verlust an Konsumentenwohlfahrt. Dies kann anhand folgender Überlegung 

veranschaulicht werden: Mit der Schließung einer KT-Filiale verlören die bisherigen 

(Stamm-)Kunden die ihren Präferenzen am besten entsprechenden Einkaufsstätte 

(„erste Wahl“). Als Gründe dafür kommen u. a. die geographische Lage, die Sorti-

mentsgestaltung oder das Preisniveau, aber auch „weiche“ Faktoren wie die Ver-

trautheit mit der Filiale oder die persönliche Bekanntschaft mit dem Verkaufspersonal 

                                                

112  In der internen Management-Vorlage der Edeka Minden-Hannover wird ein Wert von im Schnitt ca. 
[…]/m2 Verkaufsfläche, mindestens aber […] T€ bzw. […] T€ je Standort in Abhängigkeit von der Ver-
triebsschiene genannt. Hinzu kommen geschätzte Anlaufkosten von […] T€ bzw. […] T€ € je Standort in 
Abhängigkeit von der Vertriebsschiene. Vgl. Verfahrensakte B2-96/14, Bd. 5, Bl. 2091. 

113  Vgl. Verfahrensakte B2-96/14, Bd. 5, Bl. 2074ff. 
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in Frage. Jedenfalls offenbaren die Kunden mit der Wahl ihrer Einkaufsstätte, dass 

die jeweilige Filiale ihren Präferenzen am besten entspricht. Wenn man nun von dem 

für den LEH eher fernliegenden Fall des Konsumverzichts absieht, würden diese 

Kunden durch die Schließung gezwungen, eine (oder ggf. mehrere) andere Einkaufs-

stätte(n) aufzusuchen, die ihren Präferenzen zumindest in einem geringeren Maße 

entspräche als die bisherige KT-Filiale. 

 die Konsumentenwohlfahrt steigern 

wird und geeignet ist, die übernahmebedingten Wettbewerbsbeschränkungen mehr 

als zu kompensieren, ist weder ersichtlich noch vorgetragen. 

389 Im Übrigen müssten jedenfalls die unmittelbar mit den Filial-Schließungen verbunde-

nen Kosten für Edeka, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand ebenfalls erheblich 

sein dürften114, ebenso wie etwaige Investitionen in das Filialnetz in vollem Umfang 

von den erwarteten Effizienzen abgezogen werden, weil es sich um mit dem Fusi-

onsvollzug unmittelbar verbundene Kosten handelt. 

390 Etwaige unter Berücksichtigung des bislang Dargelegten noch verbleibende Effizien-

zen müssten schließlich auch noch die zu erwartende Weitergabe an die Konsumen-

ten als letztes Kriterium erfüllen. Dagegen spricht grundsätzlich die teilweise erhebli-

che Marktmacht der Beteiligten auf den betroffenen Absatzmärkten, die durch das in 

Rede stehende Zusammenschlussvorhaben zudem teilweise erheblich erhöht würde. 

Auch wenn Marktmacht die Weitergabe zwar nicht grundsätzlich ausschließt, redu-

ziert sie zumindest das zu erwartende Ausmaß. 

391 Nach Auffassung der Beschlussabteilung spricht vieles dafür, dass schon mit der 

Feststellung einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs die möglichen 

Effizienzen pauschal anerkannt worden sind und eine darüber hinausgehende Abwä-

gungsanalyse im Regelfall ausgeschlossen ist.115 Selbst nach hilfsweiser Prüfung der 

bisher vorgetragenen Effizienzeinreden ist nicht ersichtlich, dass mit dem in Rede 

stehenden Zusammenschluss berücksichtigungsfähige Effizienzen auf der Absatzsei-

                                                

114  In der internen Management-Vorlage der Edeka Minden-Hannover wird ein Wert von einmalig […] € je 
Standort genannt. Vgl. Verfahrensakte B2-96/14, Bd. 5, Bl. 2091. 

115  siehe auch Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36, 
Rn. 38. 
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te in nennenswertem Umfang realisiert würden. Jedenfalls wären die oben dargeleg-

ten Gesichtspunkte allesamt für die Bewertung von Effizienzen von Belang. 

392 Anzumerken ist schließlich, dass auch in Bezug auf etwaige beschaffungsseitige 

Konditionenverbesserungen - soweit diese überhaupt als fusionsspezifische Effizi-

enzgewinne anerkennt werden könnten und nicht als Folge der Ausübung von Nach-

fragemacht zu werten wären116 - deren Weitergabe an Endverbraucher angesichts 

der erheblichen Marktmacht der Beteiligten auf Absatzmärkten fraglich ist117. Darüber 

hinaus ist es zumindest zweifelhaft, ob aus rechtlichen Gründen die unmittelbare 

Schädigung der Marktgegenseite - auf den Beschaffungsmärkten die Hersteller - auf-

gewogen werden kann durch Vorteile von Endverbrauchern auf anderen Märkten, 

den Absatzmärkten. 

gg)  Notwendigkeit und Aussagekraft eines UPP-Tests 

393 Die Edeka merkt im Rahmen eines der Stellungnahme zum Entscheidungsentwurfs 

beigefügten Gutachtens der ökonomischen Berater von E.CA Economics an, dass 

der Entscheidungsentwurf vom 17. Februar den Nachweis einer erheblichen Wettbe-

werbsbehinderung als Folge des Zusammenschlusses auf der Absatzseite vermissen 

lasse. Kritisiert wird insbesondere die fehlende Durchführung eines Upward Pricing 

Pressure-Tests („UPP-Test“). Gleichzeitig werden die Ergebnisse eines eigenen 

Tests angeführt, der auf nur geringfügige Anreize zu Preissteigerungen hindeute. Im 

Ergebnis greifen die von der Edeka vorgebrachten Argumente nicht durch.     

(a) Keine Notwendigkeit einer bestimmten quantitativen Analyse 

394 Entgegen dem von den Gutachtern vermittelten Eindruck besteht im vorliegenden 

Fall keine Notwendigkeit der Durchführung einer bestimmten quantitativen Analyse, 

insbesondere nicht eines UPP-Tests. Es ist schon im Grundsatz unzutreffend, dass 

bei Anwendung des SIEC-Tests eine quantitative Prognose der Fusionswirkungen in 

                                                

116  Die Anerkennung von Kosteneinsparungen, die sich allein aus wettbewerbswidrigen 
Produktionseinschränkungen ergeben, als Effizienzgewinne wird z. B. in den Horizontal Merger Guide-
lines der KOM explizit ausgeschlossen (Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse 
gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Amtsblatt 
Nr. C 031 vom 5.2.2004, S. 5-18, Rdnr. 80). Zur Bindungswirkung der Leitlinien der KOM gilt das oben 
in Fußnote 110 Gesagte. 

117  Vgl. Abschnitt D.II.6. 
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einer bestimmten Form zu erwarten und insbesondere dass ihre Durchführung durch 

die Beschlussabteilung Voraussetzung einer Untersagungsentscheidung ist.118 Schon 

aufgrund der von Fall zu Fall ggf. sehr unterschiedlichen Verfügbarkeit von empiri-

schen Daten und geeigneter Analyse-Methoden kann die Fall-Entscheidung im Ein-

zelfall nicht von der Durchführung einer bestimmten Analyse abhängig gemacht wer-

den. Maßgeblich bleibt vielmehr im Fusionskontrollregime nach dem GWB auch unter 

dem SIEC-Test alleine die Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände.119 

395 Im vorliegenden Fall hat die Beschlussabteilung zudem als Ergebnis der Abwägung 

der oben genannten Gesichtspunkte drei quantitative Analysen mit primärem Bezug 

auf die Absatzmärkte durchgeführt, und zwar die EAN-Überschneidungs-Analyse, die 

Kundenbon-Analyse und die Event-Analyse. Dazu wurden auch jeweils umfangreiche 

Daten von den Beteiligten und den weiteren relevanten Marktteilnehmern erhoben. 

Eine UPP-Analyse erscheint jedenfalls im Vergleich zu diesen tatsächlich durchge-

führten Analysen nicht besser geeignet im Hinblick auf die oben dargelegten Kriteri-

en. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine UPP-Analyse keine definitive Aussage zu 

den Wirkungen eines Zusammenschlusses treffen kann, und zwar in erster Linie auf-

grund der Beschränkung auf einen Teil der kurzfristigen Preiseffekte eines Zusam-

menschlusses, den Erstrundeneffekt (dazu im Einzelnen unten). Die UPP-Analyse er-

laubt daher für sich genommen keine positive Feststellung einer erheblichen Behin-

derung wirksamen Wettbewerbs.120 

396 Die ökonomischen Berater der Edeka räumen dies - insoweit zutreffend - auch selbst 

ein, indem sie konzedieren, dass die dargestellte UPP-Analyse nur Erstrundeneffekte 

thematisiere, für die Quantifizierung von Zweitrundeneffekten, welche die Reaktionen 

der Wettbewerber berücksichtigten, jedoch „eine wesentlich aufwendigere Merger-

Simulation“ durchgeführt werden müsse. Dies zeigt - unabhängig von der ebenfalls 

noch zu diskutierenden Frage, ob eine Simulationsrechnung für den vorliegenden 

Fall aussagekräftigere Ergebnisse geliefert hätte - jedenfalls die Grenzen der UPP-

                                                

118  Ebenso Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Aufagel, § 36, Rn. 
21. 

119  Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36, Rn. 25. Nichts 
anderes gilt grundsätzlich in der EU-Fusionskontrolle nach der FKVO. Vgl. dazu z.B. Italianer, Alexan-
der, 2011, Quantity and quality in economic assessments, Speech at Charles River Associates Annual 
Conference, 07 December  2011, available at  
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2011_15_en.pdf. 

120  So z. B. auch Zimmer, in: WuW 2013, 935ff.  
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Analyse für die umfassende Erfassung der Fusionswirkungen. Auch dies konzedieren 

im Übrigen die Gutachter ausdrücklich. 

397 Im Falle des LEH kommt hinzu, dass es sich um einen Sortimentsmarkt handelt. 

Nach den Feststellungen im vorliegenden Fall ist der Markt sachlich als Einzelhandel 

mit einem Lebensmittelsortiment in seiner typischen Zusammensetzung abzugren-

zen, der nur die Warengruppen Food und Non-Food I umfasst. Die UPP-Analyse 

wurde dagegen, wie die Gutachter selbst zutreffend ausführen, für differenzierte Pro-

duktmärkte entwickelt und basiert auf Angaben zu sog. Diversion Ratios und Gewinn-

Margen. Im einfachsten Fall bezieht sich die Analyse damit auf ein bestimmtes Pro-

dukt, das von mehreren Anbietern in differenzierter Form angeboten wird.121 Dage-

gen handelt es sich vorliegend um Sortimentsmärkte, bei denen es um den Absatz 

von Tausenden einzelner Produkte an die Endverbraucher geht. Dabei dürften die 

Margen des LEH zwischen den Produkten erheblich variieren. Ein etwaiger Preisstei-

gerungsdruck würde demzufolge bei einzelnen Produkten unterschiedlich ausfallen. 

Möglicherweise wären auch die Ergebnisse anders zu interpretieren als im Fall von 

Ein-Produkt-Märkten. Vor diesem Hintergrund ist der Preiswettbewerb nur ein Wett-

bewerbsparameter unter vielen. Gerade im vorliegend vom Zusammenschluss betrof-

fenen Vollsortiment spielen die Markenverfügbarkeit, das Einkaufserlebnis und die 

Erreichbarkeit der Filialen eine wichtige Rolle. Die Gutachter lassen jedoch jedwede 

Erörterung vermissen, wie den Besonderheiten von Sortimentsmärkten im Rahmen 

einer UPP-Analyse angemessen Rechnung zu tragen ist. 

(b) Wettbewerbsbehinderung durch UPP-Analyse der Beteiligten nicht widerlegt  

398 Ferner ist die von den Gutachtern vorgelegte UPP-Analyse nicht geeignet, die fest-

gestellte Erheblichkeit der Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf bestimmten re-

levanten Absatzmärkten in Zweifel zu ziehen. Im Einzelnen geben dafür die folgen-

den Erwägungen den Ausschlag: 

399 Die ökonomischen Berater stellen einerseits fest, dass die Wettbewerbsnähe zwi-

schen den Parteien durch Einbezug von Diversion Ratios besser abgebildet werden 

könne als durch Marktanteile, approximieren jedoch in ihrer Analyse selbst die Diver-

                                                

121  So hat etwa die Europäische Kommission PP-Analysen wiederholt bei Mobilfunk-Fällen angewendet, bei 
denen es u. a. um das Angebot von Mobilfunk-Dienstleistungen an Endverbraucher ging. Auf 
einschlägige Fälle verweisen auch die Gutachter (Memorandum E.CA, S. 3, Fn. 1). 
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sion Ratios unmittelbar durch Marktanteile. Bereits deshalb ist die Aussagekraft der 

vorgelegten Analyse nach den von den Gutachtern selbst aufgestellten Maßstäben 

zweifelhaft. 

400 Durch die damit implizit getroffene Annahme, dass sich Kunden bei Preiserhöhungen 

eines Händlers genau proportional zu den Marktanteilen anderer LEH auf diese ver-

teilen, bleiben sämtliche Argumente zu zwischen einzelnen LEH vorliegender (be-

sonderer) wettbewerblicher Nähe gerade unberücksichtigt. Auch der Einbezug von 

(symmetrisch verteilten) Margen liefert diesbezüglich keinen Mehrwert, da dadurch 

lediglich die ermittelten Preiserhöhungsindikatoren skaliert werden. Die implizite An-

nahme, dass sich bestimmte, die Diversion Ratios relativierende Faktoren (ausge-

hend von den auf Marktanteilen basierenden Quoten) im Ergebnis ausgleichen, wird 

von den Gutachtern nicht fundiert. Die „Aufteilung nach Marktanteilen“ erscheint ent-

gegen der Aussage der ökonomischen Berater gerade nicht plausibel. Insgesamt er-

laubt die vorgetragene Analyse damit keine sachgerechte Abbildung des tatsächli-

chen Marktgeschehens. 

401 Die von den Gutachtern ergänzend vorgetragenen Argumente, dass die verwendeten 

Diversion Ratios bzw. Marktanteile die wettbewerbliche Nähe der Parteien und die 

Preiserhöhungsanreize überschätzten, können daher ebenfalls nicht überzeugen. 

402 Soweit die Gutachter meinen, Preissteigerungsanreize bezogen auf andere als die 

zugrundegelegten relevanten Märkte ablehnen zu können, vermag dies schon im An-

satz nicht die Feststellung einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs 

zu widerlegen. 

403 Tatsächlich basiert der überwiegende Teil der vorgelegten Ergebnisse jedoch auf 

Marktabgrenzungen, die sowohl in sachlicher als auch in räumlicher Hinsicht von den 

ermittelten Marktabgrenzungen abweichen. So werden in sachlicher Hinsicht Anbie-

ter in den Markt mit einbezogen, die von der Beschlussabteilung - wie oben ausführ-

lich begründet -  nicht dem vorliegend betroffenen Markt zugerechnet werden. Darü-

ber hinaus adressieren die Gutachter lediglich das gesamte Stadtgebiet (Berlin bzw. 

München) und damit die von der Beschlussabteilung nur ergänzend im Sinne einer 

Clusteranalyse betrachteten großflächigen Markträume. Die Bezugnahme auf das 

gesamte Stadtgebiet durch die Gutachter ist im Übrigen auch deshalb abzulehnen, 

weil damit nicht der vorliegend notwendigen (und im Sinne des SIEC-Tests wün-

schenswerten) differenzierten Betrachtung räumlich engerer Segmente der genann-
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ten Metropolregionen Rechnung getragen wird. Dies führt unter den gegebenen 

Marktumständen dazu, dass die Tatsache, dass sich in den identifizierten Marktge-

bieten teilweise deutlich höhere Preissteigerungsanreize ergeben, verschleiert wird. 

404 Selbst wenn man das vereinfachte Analyseverfahren der Gutachter akzeptieren wür-

de, ergäben sich unter Berücksichtigung der vom BKartA ermittelten Marktanteile in 

zahlreichen Stadtbezirken in Berlin und München Werte des Pricing Pressure Indices 

(„PPI“) von deutlich über 5%, teilweise auch im zweistelligen Prozentbereich.  

6. Die vom Zusammenschluss betroffenen Regionen  

a) Prüfraster 

405 Die Beschlussabteilung ist auf der Grundlage der Marktermittlungen im vorliegenden 

Fall zu folgendem vorläufigen Ergebnis gekommen: Das Ausscheiden von KT als un-

abhängiges Einzelhandelsunternehmen und die damit verbundene weitere Verdich-

tung der ohnehin stark konzentrierten Marktstruktur führt in den nachfolgend aufge-

griffenen Regionalmärkten bzw. Stadtbezirken in den betroffenen Großstädten mit 

mehr als 500.000 Einwohnern zu einer erheblichen Behinderung effektiven Wettbe-

werbs. Die Wettbewerbsbehinderung ist auf unilaterale Effekte zurückzuführen, die 

unabhängig davon zu verzeichnen sein werden, ob Edeka mit der Transaktion zum 

Marktführer wird, seine schon bestehende Marktführerschaft weiter ausbaut oder 

aber zum bisherigen Marktführer Rewe aufschließt. In jedem Fall steht zu befürchten, 

dass die wettbewerblichen Verhaltensspielräume der beiden führenden Vollsorti-

mentsanbieter Edeka und Rewe nach dem Zusammenschluss nicht mehr in ausrei-

chendem Maß von den im Markt verbleibenden Wettbewerbern kontrolliert werden 

können.  

406 Darüber hinaus ist im Einzelfall nicht auszuschließen, dass auf bestimmten vom Zu-

sammenschluss betroffenen Absatzmärkten das Regelbeispiel der Entstehung oder 

Verstärkung einer einzelmarktbeherrschenden Stellung vorliegt.  

407 Die Beschlussabteilung stützt die Einschätzung, dass der Zusammenschluss zu einer 

erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führt, auf eine Gesamtbetrachtung 

anhand der nachfolgend aufgeführten Kriterien, mittels derer sie die Marktanalyse für 

jeden räumlich vom Zusammenschluss betroffenen Markt durchgeführt hat. Diese 

Kriterien sind nach Auffassung der Beschlussabteilung geeignet, den quantitativen 
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und qualitativen Zuwachs durch den Zusammenschluss darzustellen und eine erheb-

liche Wettbewerbsbehinderung im Sinne des Untersagungskriteriums des § 36 Abs. 1 

GWB zu begründen.  

408 Sie knüpfen an den qualitativen Indikatoren für den Wegfall einer wichtigen Wettbe-

werbskraft an, berücksichtigen die wettbewerbliche Nähe der Anbieter auf den jewei-

ligen Märkten, kombinieren eine weite Marktbetrachtung mit einer Analyse von 

Marktsegmenten und bewerten – insbesondere in den betroffenen Großstädten - die 

Bedeutung der Nahversorgung und der Filialdichte. Letzteres ist auch vor dem Hin-

tergrund der rechtlichen und tatsächlichen Marktzutrittsschranken und der mangeln-

den Angreifbarkeit der Märkte ein wichtiges Indiz für die Beschränkung wirksamen 

Wettbewerbs. Es verdeutlicht zudem den hervorragenden Zugang von Handelsunter-

nehmen mit einem stark verdichteten Filialnetz zu den Absatzmärkten.  

409 Auf die Darstellung der für alle betroffenen Märkte geltenden regionalmarktübergrei-

fenden Strukturbedingungen, die eine marktmachtbedingte Verschlechterung wirk-

samen Wettbewerbs in der Gesamtschau begünstigen und den oben skizzierten Ge-

samtzusammenhang stützen - wie sie dargestellt wurden, wird hier verwiesen. Das 

nachfolgend darstellte Prüfraster wird nicht schematisch, im Sinne von mathematisch 

korrekt, auf alle Markträume angelegt. Die Beschlussabteilung hat jeden der betroffe-

nen Märkte in einer würdigenden Gesamtschau analysiert und die Kriterien dabei als 

zentrale Richtwerte benutzt. Sie müssen nicht kumulativ erfüllt sein, um die Untersa-

gungsvoraussetzungen zu begründen. Ein Marktraum bleibt auch dann wettbewerb-

lich problematisch, wenn einzelne der Kriterien nicht erfüllt sind, wesentlich andere 

quantitative oder qualitative Kriterien aber weiterhin für die Behinderung wirksamen 

Wettbewerbs sprechen.  

aa) Marktanteile der Zusammenschlussbeteiligten/Zuwachs  

410 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen Marktmacht ausübt, nimmt mit sei-

nem Marktanteil zu. Zudem wächst mit dem Umfang der Marktanteilsaddition die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenschluss zu einer erheblichen Behinderung 

wirksamen Wettbewerbs führt. Die Edeka hat in ihrer Stellungnahme zur Abmahnung 

(S. 18) darauf hingewiesen, dass nach der Praxis der EU-Kommission insoweit ein 

Safe Harbour Anwendung finde, wenn die gemeinsamen Marktanteile der Zusam-

menschlussbeteiligten unter 25% blieben. Die Beschlussabteilung sieht zwar bei An-

wendung des SIEC-Tests auch unterhalb einer solchen Schwelle die Möglichkeit ei-
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ner erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs dann als gegeben an, wenn in 

der Gesamtschau die Struktur- und Wettbewerbsbedingungen hierfür sprechen. So 

kann die entsprechende Eingriffsschwelle auf segmentierten Märkten mit einem diffe-

renzierten Produktangebot grundsätzlich auch unterhalb eines gemeinsamen Markt-

anteils der Zusammenschlussbeteiligten von 25% liegen. Im vorliegenden Fall nimmt 

die Beschlussabteilung die Anregung der Edeka aber dennoch auf. Mit einer gemein-

samen Absatzbasis von mindestens 25% der Zusammenschlussbeteiligten auf dem 

Gesamtmarkt einschließlich aller Vertriebsschienen vom Vollsortiment über den Dis-

count bis hin zu den Biomärkten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das fusionierte 

Unternehmen im Falle einer Preiserhöhung - oder einer anderweitigen Angebotsver-

schlechterung – wesentlich geringere Absatzverluste als ohne die Fusion zu erwarten 

hat.  

411 Hierfür ist auch ursächlich, dass durch den Zusammenschluss ein starker Wettbe-

werber mit erheblichen Marktanteilen in den betroffenen Märkten ausgeschaltet wird. 

Dies gilt unabhängig davon, ob man in eher ländlich strukturierten Gebieten nach der 

bisherigen Entscheidungspraxis der Beschlussabteilung räumlich weitere Märkte ab-

grenzt, oder in den Markträumen mit stark verdichteten Großstädten (Berlin, Mün-

chen, Düsseldorf, Köln und Essen) auch die Marktstrukturen in Stadtbezirken analy-

siert und den Befund anhand einer Ortsteilbetrachtung plausibilisiert. Dabei sieht die 

Beschlussabteilung zugunsten der Zusammenschlussbeteiligten davon ab, jeden 

auch noch so geringen Zuwachs durch den Zusammenschluss aufzugreifen. In der 

Analyse der Märkte hat sich eine Grenze von etwa zwei Prozent Marktanteil von KT 

als für den vorliegenden Fall sinnvolle Größenordnung ergeben. Damit wird auch 

verhindert, dass ländliche, nicht verdichtete Gebiete, in denen der Edeka nur einzel-

ne Filialen von KT zuwachsen, aufgegriffen werden. In einer Vielzahl von Märkten 

liegt der Marktanteil von KT allerdings deutlich oberhalb der 2%-Schwelle.  

bb) Gesamtmarktanteil Edeka/Kaiser´s Tengelmann/Rewe  

412 Trotz der starken Segmentierung der Märkte hält die Beschlussabteilung – wie oben 

dargestellt, an der weiten sachlichen Marktabgrenzung einschließlich aller Vertriebs-

schienen fest. Insoweit beinhaltet das Prüfraster auch ein Kriterium, das sicherstellen 

soll, dass die drei engen Wettbewerber Edeka, KT und Rewe nicht nur in ihrem eige-

nen Segment, sondern auch auf dem Gesamtmarkt einen hohen gemeinsamen 

Marktanteil auf sich ziehen. Daher greift die Beschlussabteilung nur die Märkte auf, 
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bei denen neben einem Zuwachs von rund 2 % durch den Zusammenschluss die drei 

(bzw. nach dem Zusammenschluss nur noch zwei) Vollsortimenter mit all ihren Ver-

triebsschienen in etwa die Hälfte des Gesamtmarktes auf sich vereinen.  

cc) Marktanteil der verbleibenden SB-Warenhäuser  

413 Die SB-Warenhäuser bzw. großflächigen Vollsortimenter mit einem Großflächenkon-

zept (z.B. Kaufland, Real, Kaes) sind im Hinblick auf ihr Warenangebot in den betrof-

fenen Markträumen zwar grundsätzlich als engere Wettbewerber anzusehen. Aller-

dings sind diese Anbieter in den betroffenen Markträumen nur teilweise überhaupt 

mit eigenen Standorten vertreten. Zudem sind sie aufgrund ihres Großflächenkon-

zeptes keine Nahversorger. Typischerweise werden SB-Warenhäuser in der Periphe-

rie der Innenstädte errichtet oder innerhalb von Einkaufszentren angesiedelt und sind 

somit sehr stark auf motorisierte Kunden ausgerichtet. Aufgrund des insoweit etwas 

größeren Einzugsbereichs eines SB-Warenhauses ist es wahrscheinlich, dass nicht 

alle Umsätze mit Kunden aus dem Stadtbezirk erwirtschaftet werden, in dem das SB-

Warenhaus seinen Sitz hat. Die Marktanteile, die in den Großstädten auf einer Be-

zirksbetrachtung beruhen, sind daher aller Voraussicht nach überzeichnet. Im Ergeb-

nis geht die Beschlussabteilung daher davon aus, dass diese Wettbewerber – bezo-

gen auf den eigenen Marktraum oder Stadtbezirk - einen Marktanteil von etwa einem 

Viertel halten sollten, um trotz eines erheblichen Zuwachses durch den Zusammen-

schluss und einer starken Marktstellung der drei Vollsortimenter mit Schwerpunkt in 

den Verdichtungsräumen als ernstzunehmende Wettbewerbskraft wahrgenommen zu 

werden. 

dd) Segmentbetrachtung „Vollsortiment“ 

414 In vielen relevanten Regionalmärkten führt der Zusammenschluss in der Vertriebs-

schiene Vollsortiment zu einer starken Verengung der Anbieterstruktur von drei auf 

nur noch zwei Unternehmen. Der angemeldete Zusammenschluss nimmt damit in ei-

ner Vielzahl von Markträumen und Stadtbezirken Wettbewerbsdruck im wichtigen 

Segment der Vollsortimenter aus dem Markt. Dabei ist es unerheblich, ob die Edeka 

(wie in Berlin) oder die Rewe (wie in München) Marktführer ist. In allen der als kritisch 

bewerteten Marktkonstellationen ist das Zielunternehmen die noch im Markt tätige 

„dritte Kraft“ im Vollsortiment und eine wichtige Ausweichalternative für die Endkun-

den. Die Beschlussabteilung plausibilisiert ihre wettbewerbliche Einschätzung in als 
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kritisch aufgegriffenen Märkten daher durch eine Marktstrukturanalyse des Segments 

„Vollsortiment“.  

ee) Verbrauchernähe und Filialdichte 

415 Insbesondere in den Ballungsräumen der großen vom Zusammenschluss betroffenen 

Städte Berlin, München, Köln, Düsseldorf und Essen ist die Verbrauchernähe und Er-

reichbarkeit der Filialen ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil im Lebensmitteleinzel-

handel. Ein engmaschiges Versorgungsnetz vermittelt dem jeweiligen Handelsunter-

nehmen einen bevorzugten Zugang zu den Absatzmärkten. Die Beschlussabteilung 

hat in ihrer Marktstrukturbetrachtung der Stadtbezirke daher auch eine Betrachtung 

der innerstädtischen Filialdichte in ihre Beurteilung mit einbezogen. Dabei hat sie zur 

vollständigen Abbildung der Filialdichte sowohl die kritischen als auch die unkriti-

schen Märkte analysiert. Ausgenommen sind von dieser Betrachtung die Biomärkte, 

die keiner filialgenauen Analyse unterzogen wurden. Aufgrund der geringen umsatz-

bezogenen Bedeutung von weit unter 5% führt dies jedoch nicht zu einer entschei-

dungserheblichen Verfälschung der Ergebnisse. 

b) Plausibilitätscheck Ortsteile 

416 In den stark verdichteten Städten mit einer Einwohnerzahl von mindestens 500.000 

hat die Beschlussabteilung die Wettbewerbsbedingungen anhand von räumlich enge-

ren Stadtbezirken geprüft und diesen Befund im Rahmen der Analyse von Ortsteilen  

plausibilisiert. Dabei ist es nicht erforderlich, dass auch in jedem der Ortsteile die o.g. 

Eingreifkriterien erfüllt sein müssen. Dies ist aufgrund der teilweise sehr kleinen Orts-

teile auch gar nicht möglich, da die Handelsunternehmen hier häufig gar nicht oder 

nur mit einem Standort vertreten sind. Dennoch kann die Beschlussabteilung durch 

diese Vorgehensweise sicherstellen, dass nicht in einer Vielzahl der zu einem in 

wettbewerblicher Hinsicht kritischen Stadtbezirk gehörenden Ortsteile die Marktstruk-

turen ganz andere sind als im Stadtbezirk selbst. Die Untersagungsvoraussetzungen 

bestehen jedenfalls dann, wenn - in der Gesamtschau - die Wettbewerbsstrukturen 

auch in der weit überwiegenden Zahl der betroffenen Ortsteile nicht unbedenklich 

sind. 
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c) Großraum Berlin  

417 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb im Großraum Berlin erheb-

lich behindert. Dies gilt unabhängig von der exakten räumlichen wie auch sachlichen 

Marktabgrenzung. Denn durch den Zusammenschluss zweier enger Wettbewerber 

im Vollsortimentsbereich entfällt nicht nur wesentlicher Wettbewerbsdruck auf den 

Marktführer Edeka, auch der vom Zielunternehmen ausgehende Wettbewerbsdruck 

auf die - wettbewerblich ebenso nahestehende Rewe - entfällt. Innerhalb des Seg-

ments der klassischen Vollsortimenter in der Nahversorgung verengt sich die Anbie-

terlandschaft von drei auf zwei Unternehmen. 

aa) Marktraumbetrachtung Berlin 

418 Im Großraum Berlin sind die die Filialen des Zielunternehmens vorwiegend im Stadt-

gebiet Berlin (Marktraum 036) angesiedelt; 114 der insgesamt 120 Filialen liegen 

dort. Die verbleibenden 6 Filialen verteilen sich auf vier weitere Markträume. Die un-

tenstehende Karte verdeutlicht die Konzentration der Filialen im Innenstadtgebiet.  
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420 Außer im Marktraum Berlin unterhält das Zielunternehmen Filialen in vier weiteren 

Markträumen: Templin (298), Strausberg (294), Potsdam (248) und Eberswalde (80). 

Abgesehen vom Marktraum Potsdam, in dem drei Filialen betrieben werden, betreibt 

KT jeweils nur eine Filiale. Insofern sieht die Beschlussabteilung an dieser Stelle von 

einer detaillierteren Strukturbetrachtung der Markträume Templin (298), Strausberg 

(294) und Eberswalde (80) ab.  Das gleiche gilt für Potsdam, da der aggregierte 

Marktanteil der Edeka und der Rewe nach dem Zusammenschluss erheblich unter-

halb von 50 % liegt und auf alternative Vollsortimenter mehr als 30 % des Marktes 

entfallen.  Die untenstehende Tabelle gibt die Marktstruktur in den vom Zusammen-

schluss betroffenen Markträumen wieder.  

421 Mit weit über 10 % Marktanteil ist der auf das Zielunternehmen im Marktraum Berlin  

entfallende Marktanteil erheblich. Zudem entfällt ein gewichtiger Teil des Marktes auf 

nur noch zwei Vollsortimenter, die ihren Schwerpunkt in der Nahversorgung haben. 

Im Ergebnis entfielen nach dem Zusammenschluss knapp 55 % des Gesamtmark-

tess auf die beiden Unternehmen Edeka und Rewe, jeweils inkl. ihrer markenintensi-

ven Softdiscounttöchter Netto und Penny. Weitere knapp 30% vereinnahmen die 

wettbewerblich weiter entfernt positionierten Discounter. Auf die verbleibenden Un-

ternehmen im Vollsortiment, welche als SB-Warenhäuser ebenfalls nicht zu den 

engsten Wettbewerbern der Zusammenschlussbeteiligten gehören, entfallen weniger 

als 18 % des Marktes, die zudem auf 3 Unternehmen verteilt sind.    
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422 Bereits vor dem Zusammenschluss hat die Edeka im Großraum Berlin einen Markt-

anteil von [25-30] %. Durch den Zusammenschluss kämen weitere [10-15] Prozent-

punkte hinzu, die derzeit auf KT entfallen.  

423 Der nächste Wettbewerber im Marktraum Berlin ist die Rewe mit einem Marktanteil 

von [15-20] %. Es folgen der Discounter Lidl mit [10-15] % Marktanteil sowie Großflä-

chenbetreiber Kaufland mit [10-15] %. Aldi zieht [5-10] % des Marktvolumens auf 

sich. Die Marktteilnehmer Real, Dohle, Norma und Netto Stavenhagen liegen alle-

samt (teilweise deutlich) unterhalb von 5 %. 

424 Insofern erfüllt der Marktraum Berlin schon bei einer großräumigen Strukturbetrach-

tung sämtliche herausgearbeiteten Strukturkriterien, die eine erhebliche Behinderung 

effektiven Wettbewerbs nahelegen. Auf das Zielunternehmen entfällt  ein erheblicher 

Anteil, die Edeka und die Rewe binden mehr als 50 % des Marktes an sich, auf die 

wettbewerblich entfernteren Discounter entfällt ein erheblicher Teil des restlichen 

Marktes und die den Zusammenschlussbeteiligten sowie der Rewe wettbewerblich 

näherstehenden Großflächenanbieter sind nur in sehr eingeschränktem Umfang ver-

treten.  

425 Angesichts der starken Verdichtung des Netzes und der Konzentration auf innerstäd-

tische Lagen, hat die Beschlussabteilung im vorliegenden Fall von einer Clusterana-

lyse abgesehen. Die Clusteranalyse, welche die Beschlussabteilung in ständiger 

Praxis für die umliegenden Markträume vornimmt, ist sinnvoll im Hinblick auf die Fra-

ge, ob die wettbewerbliche Position der Zusammenschlussbeteiligten auf dem Markt, 

auf dem ihre Marktstellung auf eine problematische, wettbewerbliche Gesamtkonstel-

lation hindeutet, durch die jeweiligen Positionierungen auf den umliegenden Regio-

nalmärkten eher geschwächt oder sogar noch zusätzlich gestärkt wird.  

426 Im vorliegenden Fall geht die Beschlussabteilung jedoch davon aus, dass eine Clus-

terbetrachtung nicht zielführend wäre. Dabei ist weniger entscheidend, dass 95 % der 

Filialen des Zielunternehmens in Berlin liegen, denn auch ohne horizontale Über-

schneidungen ist grundsätzlich denkbar, dass in den umliegenden Markträumen ähn-

liche Strukturbedingungen vorherrschen, die ein Vordringen der Wettbewerber von 

außen erschweren.  

427 Angesichts der engen räumlichen Verdichtung und der daraus resultierenden einge-

schränkten Aktionsradien der Konsumenten ist es jedoch kaum realistisch anzuneh-

men, dass die innerstädtischen lokalen Absatzmärkte von Handelsunternehmen, die 

weit entfernt im Umland angesiedelt sind, „angegriffen“ werden.  
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428 Insgesamt ist die Beschlussabteilung der Auffassung, dass durch die unten folgen-

den, räumlich kleinteiligeren Analyseschritte das räumliche Ausweichverhalten der 

Verbraucher zutreffender abgebildet wird, als dies im Rahmen einer großflächigen 

Marktraumbetrachtung der Fall ist. Durch die Verdichtung der innerstädtischen Le-

bensräume kommt daher eher der hier vorgenommenen Gesamtbetrachtung des 

Marktraums Berlin (036) inhaltlich einer Clusteranalyse gleich.   

429 Die Edeka teilt diese Auffassung nicht. Sie geht auch für die Stadtbezirke in den 

Großstädten davon aus, dass eine Clusteranalyse der Absicherung der naturgemäß 

mit Unsicherheiten behafteten räumlichen Marktabgrenzung dient.  

430 Es kann dahinstehen, ob eine Clusteranalyse im vorliegenden Fall mit Bezug zu den 

vom Zusammenschluss betroffenen Metropolen einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn 

liefert. Dies gilt jedenfalls für Berlin. In fünf der an den Marktraum Berlin angrenzen-

den acht Markträume ist die Edeka Marktführer. In den verbleibenden drei Markträu-

men ist sie die Nr. 2. Darüber hinaus liegt in fünf von acht Markträumen der auf Ede-

ka, Rewe und KT entfallende Marktanteil oberhalb von 40 %. Innerhalb von Berlin 

sind – bis auf Neukölln, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick - al-

le Stadtbezirke gleichermaßen problematisch.  

bb) Berliner Stadtbezirke 

431 Die bislang dargestellten Strukturmerkmale basieren auf einer Gesamtbetrachtung 

des Marktraums Berlin. Alleine das Berliner Stadtgebiet deckt eine Fläche von gut 

889 km² ab und umfasst knapp 3,5 Mio. Einwohner. Für die gut 35 km vom Ostteil 

der Stadt (Marzahn-Hellersdorf) in den Westen (Spandau) benötigt man mit dem Au-

to mehr als eine Stunde. Gleiches gilt für eine Durchquerung vom Norden (Frohnau) 

in den Südteil der Metropole (Lichtenrade). Angesichts dieser Dimensionen erscheint 

es sachgerecht, die für den LEH räumlich relevanten Märkte deutlich enger zu zie-

hen. Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden derartige Strecken kaum zurückge-

legt, um regelmäßig die Güter des täglichen Bedarfs zu erwerben.  

432 Die Beschlussabteilung hat daher bei sämtlichen in den relevanten Gebieten tätigen 

LEHs die filialgenauen Umsätze ermittelt. Da diese Filialdaten eine eineindeutige 

Geocodierung besitzen, ist grundsätzlich jede denkbare räumliche Unterteilung dar-

stellbar. Eine solche, z.B. straßen- oder blockgenaue Auswertung würde den Rah-

men jedes Beschlusses sprengen. Sie ist auch wenig zielführend. So hat eine intern 
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durchgeführte Analyse auf Basis von PLZ-Regionen ergeben, dass in einer Vielzahl 

von PLZ-Gebieten nur ein oder zwei Märkte liegen. Dies liegt an der sehr kleinteiligen 

PLZ-Raumstruktur in Innenstädten. So umfasst etwa der Bezirk Mitte 21 Postleitzah-

len. Insgesamt umfasst Berlin ein Gebiet von 214 Postleitzahlen. Zutreffend ist hin-

gegen aus Sicht der Beschlussabteilung eine Orientierung an Stadtbezirken sowie 

zur Plausibilisierung anhand von Ortsteilen. 

433 Berlin ist seit dem 1. Januar 2001 durch eine Verwaltungsreform in zwölf Bezirke 

aufgeteilt, die die Funktion von Verwaltungsbezirken haben. Sie nehmen regelmäßig 

die örtlichen Verwaltungsaufgaben wahr. Die untenstehende Karte enthält die 12 Ber-

liner Bezirke.  





434 Die untenstehende Tabelle enthält die wesentlichen Informationen zu den 12 Berliner 

Stadtbezirken, ihrer Fläche, Einwohnerzahl sowie den ihnen zugehörigen Ortsteilen.  

Stadtbezirk Fläche Einwohner Stadteile 

Mitte 39,47 km² 351.161 
Mitte, Moabit, Hansaviertel, Tiergarten, 
Wedding, Gesundbrunnen 

Friedrichshain-
Kreuzberg 

20,16 km² 274.630 Friedrichshain, Kreuzberg 

Pankow 103,01 km² 380.237 

Prenzlauer Berg, Weißensee, 
Blankenburg, Heinersdorf, Karow, 
Stadtrandsiedlung, Malchow, Pankow, 
Blankenfelde, Buch, Französisch 
Buchholz, Niederschönhausen, Rosen-
thal, Wilhelmsruh 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 

64,72 km² 323.245 
Charlottenburg, Wilmersdorf, Schmar-
gendorf, Grunewald, Westend, Halen-
see 

Spandau 91,91 km² 227.768 
Spandau, Haselhorst, Siemensstadt, 
Staaken, Gatow, Kladow, Hakenfelde, 
Falkenhagener Feld, Wilhelmstadt 

Steglitz-Zehlendorf 102,50 km² 297.940 
Steglitz, Lichterfelde, Lankwitz, Zeh-
lendorf, Dahlem, Nikolassee, Wannsee 

Tempelhof-Schöneberg 53,09 km² 332.857 
Schöneberg, Friedenau, Tempelhof, 
Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade 

Neukölln 44,93 km² 323.828 
Neukölln, Britz, Buckow, Rudow, Gro-
piusstadt 

Treptow-Köpenick 168,42 km² 246.659 

Alt-Treptow, Plänterwald, Baumschu-
lenweg, Johannisthal, Niederschöne-
weide, Altglienicke, Adlershof, 
Bohnsdorf, Oberschöneweide, Köpe-
nick, Friedrichshagen, Rahnsdorf, Grü-
nau, Müggelheim, Schmöckwitz 

Marzahn-Hellersdorf 61,74 km² 254.593 
Marzahn, Biesdorf, Kaulsdorf, 
Mahlsdorf, Hellersdorf 

Lichtenberg 52,29 km² 265.624 

Friedrichsfelde, Karlshorst, Lichten-
berg, Falkenberg, ehemals Hohen-
schönhausen (aufgeteilt), Malchow, 
Wartenberg, Neu-Hohenschönhausen, 
Alt-Hohenschönhausen. Fennpfuhl, 
Rummelsburg 

Reinickendorf 89,46 km² 252.457 

Reinickendorf, Tegel, Heiligensee, 
Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust, 
Lübars, Wittenau, Märkisches Viertel, 
Borsigwalde 

 

435 Die Beschlussabteilung hat im Hinblick auf die stadtteilsbezogene wettbewerbliche 

Beurteilung die gleichen Kriterien herangezogen wie sie dies im Rahmen der (gröbe-

ren) Marktraumanalyse getan hat. Auch hier wurde jeweils auf den quantitativen Zu-

wachs durch den Hinzugewinn der Filialumsätze des Zielunternehmens, auf die Ge-

samtposition der beiden führenden LEH-Gruppen Edeka und Rewe sowie auf das auf 

entferntere (Discounter) und nähere Wettbewerber (SB-Warenhäuser) entfallende 

Wettbewerbspotential abgestellt.    
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436 Bezogen auf die 12 Berliner Stadtbezirke führt der Zusammenschluss im Ergebnis 

insbesondere im Westteil und im Zentrum der Stadt zu Konstellationen, die eine er-

hebliche Behinderung effektiven Wettbewerbs erwarten lassen. Die untenstehende 

Tabelle enthält die Wettbewerbsstrukturen in den vom Zusammenschluss betroffenen 

Stadtbezirken.   

437 In Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf liegt der aggregierte 

Marktanteil der Zusammenschlussbeteiligten bei 55-65 % und damit sehr deutlich 

oberhalb der Vermutungsschwelle für Einzelmarktbeherrschung. Nach dem Zusam-

menschluss entfielen jeweils rund 70 % des Gesamtmarktes auf nur zwei Anbieter: 

Edeka und Rewe. Hohe Anteile entfielen nach dem Zusammenschluss auf die beiden 

Unternehmen in den Bezirken Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-

Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.  

438 In neun der 12 Bezirke gelingt es Kaiser´s Tengelmann, mehr als 10% des Marktvo-

lumens auf sich zu ziehen. Lediglich in einem Markt (Neukölln) liegt der Zuwachs un-

terhalb von 5 %. Insofern ist der Zuwachs zweifelsohne durchweg erheblich. In Fried-

richshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf liegt er sogar bei mehr als 20 

%.     

439 In allen Bezirken entfällt darüber hinaus ein erheblicher Marktanteil auf den von Ede-

ka und Rewe unabhängigen Discountbereich Aldi, Lidl, Netto Stavenhagen und Nor-

ma. Flächendeckend vertreten mit Marktanteilen oberhalb von 10 % ist allerdings nur 

Lidl. Die Beschlussabteilung geht, wie bereits ausführlich begründet, im Hinblick auf 

die Discounter nur von einer schwach ausgeprägten wettbewerblichen Nähe zum 

Vollsortimentsbereich aus. 



 S
ta

d
tb

e
zi

rk
E

D
E

K
A

K
T

S
u

m
m

e
 I

 

E
D

E
K

A
+

K
T

R
E

W
E

S
u

m
m

e
 I

I 

E
D

E
K

A
+

K
T

+

R
E

W
E

LI
D

L
A

ld
i 

N
O

R
M

A
N

e
tt

o
 S

H
S

u
m

m
e

 D
is

co
u

n
t

K
a

u
fl

a
n

d
R

e
a

l
D

O
H

LE
S

u
m

m
e

 S
o

n
st

ig
e

S
ic

h
e

rh
e

it
sz

u
sc

h
la

g
M

a
rk

tv
o

lu
m

e
n

 i
n

 €
 2

0
1

3

C
h

a
rl

o
tt

e
n

b
u

rg
-W

il
m

e
rs

d
o

rf
(3

5
 -

 4
0

)
(2

0
 -

 2
5

)
(5

5
 -

 6
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(7

0
 -

 7
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
<

 5
<

 1
<

 5
(1

5
 -

 2
0

)
<

 1
<

 1
<

 5
<

 5
3

,5
4

9
6

.8
9

5
.9

2
3

F
ri

e
d

ri
ch

sh
a

in
-K

re
u

zb
e

rg
(3

0
 -

 3
5

)
(2

5
 -

 3
0

)
(6

0
 -

 6
5

)
(5

 -
 1

0
)

(6
5

 -
 7

0
)

(2
0

 -
 2

5
)

<
 5

<
 1

<
 5

(2
5

 -
 3

0
)

<
 1

<
 1

<
 1

<
 1

3
,5

2
8

3
.7

0
8

.1
4

6

Li
ch

te
n

b
e

rg
(1

0
 -

 1
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(2

5
 -

 3
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(4

0
 -

 4
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 5

(5
 -

 1
0

)
(2

5
 -

 3
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

(2
0

 -
 2

5
)

3
,5

4
3

7
.8

9
1

.1
9

3

M
a

rz
a

h
n

-H
e

ll
e

rs
d

o
rf

(1
5

 -
 2

0
)

(5
 -

 1
0

)
(2

5
 -

 3
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(4

5
 -

 5
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 5

(5
 -

 1
0

)
(2

5
 -

 3
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
<

 5
<

 1
(2

0
 -

 2
5

)
3

,5
4

5
1

.0
2

3
.7

4
5

M
it

te
(2

5
 -

 3
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(3

5
 -

 4
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

0
 -

 5
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
<

 5
<

 2
<

 1
(1

5
 -

 2
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(5

 -
 1

0
)

<
 2

(2
5

 -
 3

0
)

3
,5

5
2

7
.1

4
8

.6
4

0

N
e

u
k

ö
ll

n
(3

0
 -

 3
5

)
<

 5
(3

0
 -

 3
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(4

5
 -

 5
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
<

 1
<

 1
(2

5
 -

 3
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

(2
0

 -
 2

5
)

3
,5

4
7

4
.0

2
0

.5
7

3

P
a

n
k

o
w

(1
5

 -
 2

0
)

(1
5

 -
 2

0
)

(3
0

 -
 3

5
)

(2
0

 -
 2

5
)

(5
0

 -
 5

5
)

(1
0

 -
 1

5
)

(5
 -

 1
0

)
<

 2
(5

 -
 1

0
)

(2
5

 -
 3

0
)

(1
5

 -
 2

0
)

<
 1

<
 1

(1
5

 -
 2

0
)

3
,5

6
7

3
.2

9
3

.8
7

2

R
e

in
ic

k
e

n
d

o
rf

(3
5

 -
 4

0
)

(5
 -

 1
0

)
(4

0
 -

 4
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

0
 -

 5
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

<
 2

(2
5

 -
 3

0
)

(1
5

 -
 2

0
)

<
 1

<
 1

(1
5

 -
 2

0
)

3
,5

4
3

5
.7

2
5

.0
8

9

S
p

a
n

d
a

u
(2

0
 -

 2
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(3

0
 -

 3
5

)
(1

5
 -

 2
0

)
(5

0
 -

 5
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
<

 1
<

 1
(2

5
 -

 3
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

(1
5

 -
 2

0
)

3
,5

4
2

8
.5

6
6

.4
1

7

S
te

g
li

tz
-Z

e
h

le
n

d
o

rf
(2

5
 -

 3
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
(4

0
 -

 4
5

)
(1

0
 -

 1
5

)
(5

5
 -

 6
0

)
(1

5
 -

 2
0

)
(1

0
 -

 1
5

)
<

 1
<

 1
(2

5
 -

 3
0

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

<
 1

(5
 -

 1
0

)
3

,5
5

0
6

.6
9

5
.6

4
5

T
e

m
p

e
lh

o
f-

S
ch

ö
n

e
b

e
rg

(3
0

 -
 3

5
)

(1
0

 -
 1

5
)

(4
0

 -
 4

5
)

(1
5

 -
 2

0
)

(5
5

 -
 6

0
)

(2
0

 -
 2

5
)

(5
 -

 1
0

)
<

 1
<

 1
(3

0
 -

 3
5

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

<
 1

(5
 -

 1
0

)
3

,5
5

2
9

.4
6

7
.0

6
2

T
re

p
to

w
-K

ö
p

e
n

ic
k

(1
5

 -
 2

0
)

(1
0

 -
 1

5
)

(2
5

 -
 3

0
)

(1
5

 -
 2

0
)

(4
0

 -
 4

5
)

(5
 -

 1
0

)
(5

 -
 1

0
)

<
 1

<
 5

(2
0

 -
 2

5
)

(2
5

 -
 3

0
)

<
 5

<
 1

(2
5

 -
 3

0
)

3
,5

5
2

4
.7

6
8

.1
5

5

Le
b

e
n

sm
it

te
le

in
ze

lh
a

n
d

e
l 

G
e

sa
m

t 
B

e
rl

in
 S

ta
d

tb
e

zi
rk

e



440 Ferner sind in den meisten dieser insgesamt acht Bezirke, in denen die Edeka und 

die Rewe mehr als 50 % des Marktvolumens an sich binden, andere Unternehmen 

aus dem Vollsortiment überhaupt nicht oder nur sehr schwach vertreten. Real be-

treibt in Charlottenburg-Wilmersorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Reini-

ckendorf überhaupt keine Filiale. Gleiches gilt für Kaufland in den beiden erstgenann-

ten Bezirken. Dohle betreibt lediglich im Bezirk Mitte sowie in Charlottenburg-

Wilmersdorf einen Standort. Dort wo Real und Dohle vertreten sind, gelingt es ihnen 

durchweg nicht, einen Marktanteil oberhalb von 10 % zu erzielen. Kaufland ist in 7 

der Stadtbezirke vertreten. In fünf Bezirken (Mitte, Marzahn, Neukölln, Pankow und 

Reinickendorf) erzielt Kaufland Marktanteile oberhalb von 15 %.   

441 Lediglich in vier der 12 Bezirke führt der Zusammenschluss daher in einer Gesamt-

schau nicht zu wettbewerblich problematischen Gesamtkonstellationen. In den östli-

chen Bezirken Lichtenberg sowie Treptow-Köpenick sind die Zuwächse mit [10-15%] 

zwar auch erheblich. Allerdings entfällt nach dem Zusammenschluss erheblich weni-

ger als die Hälfte des Gesamtmarktvolumens auf die beiden Unternehmen Rewe und 

Edeka. Zudem sind in den beiden Bezirken sowohl Kaufland als auch Real mit Stan-

dorten vertreten, auf die ein Umsatzanteil von jeweils deutlich mehr als 25 % entfällt. 

In Marzahn-Hellersdorf und in Neukölln liegt der auf die Edeka und Rewe entfallende 

Marktanteil zudem signifikant unterhalb von 50%. Obwohl auch in diesen Stadtteilen 

erhebliche Zuwächse auf die Edeka entfallen, geht die Beschlussabteilung zu Guns-

ten der Beteiligten in diesen beiden Stadtteilen nicht davon aus, dass es zu zusam-

menschlussbedingten wettbewerblichen Problemen kommt. Zudem liegt der Anteil, 

der auf die Großflächenbetreiber entfällt, oberhalb von 20 %. 

442 In den restlichen Bezirken, d.h. in Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-

Kreuzberg, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempel-

hof-Schönberg ist zu erwarten, dass der Zusammenschluss wirksamen Wettbewerb 

erheblich behindert.  

cc) Berliner Ortsteile 

443 Sowohl die anhand der Betrachtung von Stadtbezirken festgestellte wettbewerbliche 

Gesamtkonstellation als auch die besondere Bedeutung des Zielunternehmens wird 

durch eine Analyse auf Ortsteilbasis bestätigt.  

444 Jeder der 12 Berliner Bezirke besteht aus mehreren Ortsteilen, die meist historischen 

Ursprungs sind. Es handelt sich überwiegend um ehemals selbstständige Städte, 

Dörfer oder Landgemeinden. Gerade diese Ortsteile entsprechen wegen ihres histo-
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rischen Ursprungs und ihrer Eigenschaft als Unterzentrum häufig dem unmittelbaren 

Lebensumfeld der Einwohner (und damit auch der Konsumenten). Dieser Aspekt hat 

etwa auch die Berliner Stadtverwaltung dazu bewegt, sich planerisch an sog. „le-

bensweltlich orientierten Räumen (LOR)“ zu orientieren.  Der Ortsteilbetrachtung 

kommt in Berlin eine überdurchschnittliche Bedeutung zu, da die Stadtbezirke im 

Vergleich zu München und den Großstädten in Nordrhein-Westfalen eine recht groß-

räumliche Struktur aufweisen. 

445 Wie schon die Analyse auf Stadtbezirksbasis bestätigt die Ortsteilbetrachtung weit-

gehend die anhand des Marktgebiets Berlin festgestellte wettbewerbliche Gesamt-

konstellation. Die untenstehende Karte enthält eine Übersicht über die Ortsteile Ber-

lins.  



44
6 
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447 Die für den Großraum Berlin sowie die Stadtbezirke jeweils festgestellte Marktstruktur 

findet sich auch in einer Vielzahl von einzelnen Ortsteilen wieder. Dabei hat die Be-

schlussabteilung unter Berücksichtigung der bereits innerhalb der Markträume sowie 

der  Bezirke angewandten Kriterien überprüft, ob eine Ortsteilbetrachtung Muster 

hervorbringt, die die wettbewerblichen Strukturkriterien in den acht als problematisch 

eingestuften Bezirken stützen. Dies ist auch auf der Basis einer Ortsteilbetrachtung 

sehr weitgehend der Fall. Die untenstehende Darstellung gibt die Marktstruktur für 

die 39 Ortsteile wieder, in denen Kaiser´s Tengelmann tätig ist und die zu den acht 

Berliner Stadtbezirken zählen, für die die Beschlussabteilung für den Fall der Fusion 

wettbewerblich problematische Konstellationen festgestellt hat.  



-155- 

 

 

 

Ortsteil EDEKA KT
Summe I: 

EDEKA+KT
REWE

Summe II: 

EDEKA/KT+REWE
Netto SH NORMA Aldi LIDL

Summe 

Discount
DOHLE Kaufland Real

Summe 

Sonstige

Wilhelmsruh < 1 (75 - 80) (75 - 80) < 1 (75 - 80) < 1 (15 - 20) < 1 < 1 (15 - 20) < 1 < 1 < 1 < 1

Kladow < 1 (50 - 55) (50 - 55) (15 - 20) (70 - 75) < 1 < 1 < 1 (20 - 25) (20 - 25) < 1 < 1 < 1 < 1

Hermsdorf < 1 (50 - 55) (50 - 55) < 1 (50 - 55) < 1 < 1 (10 - 15) (30 - 35) (40 - 45) < 1 < 1 < 1 < 1

Westend (10 - 15) (45 - 50) (60 - 65) (5 - 10) (70 - 75) < 1 < 1 (5 - 10) (15 - 20) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Halensee (50 - 55) (40 - 45) (95 - 100) < 1 (95 - 100) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Grunewald < 1 (35 - 40) (35 - 40) (55 - 60) (95 - 100) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Kreuzberg (30 - 35) (25 - 30) (60 - 65) (5 - 10) (65 - 70) < 5 < 2 < 1 (25 - 30) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Dahlem (20 - 25) (25 - 30) (50 - 55) < 1 (50 - 55) < 1 < 1 < 1 (45 - 50) (45 - 50) < 1 < 1 < 1 < 1

Zehlendorf (15 - 20) (25 - 30) (45 - 50) (15 - 20) (65 - 70) < 1 < 1 (15 - 20) (10 - 15) (30 - 35) < 1 < 1 < 1 < 1

Schmargendorf (50 - 55) (25 - 30) (75 - 80) < 1 (75 - 80) (15 - 20) < 1 < 1 < 1 (15 - 20) < 1 < 1 < 1 < 1

Wannsee (45 - 50) (25 - 30) (75 - 80) < 1 (75 - 80) < 1 < 1 (20 - 25) < 1 (20 - 25) < 1 < 1 < 1 < 1

Friedrichshain (30 - 35) (25 - 30) (60 - 65) (10 - 15) (70 - 75) < 2 < 1 (5 - 10) (15 - 20) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Prenzlauer Berg (5 - 10) (20 - 25) (30 - 35) (25 - 30) (55 - 60) (5 - 10) < 1 (5 - 10) (10 - 15) (20 - 25) < 1 (10 - 15) < 1 (10 - 15)

Mariendorf (40 - 45) (20 - 25) (60 - 65) (5 - 10) (70 - 75) < 1 < 1 (10 - 15) (10 - 15) (20 - 25) < 1 < 1 < 1 < 1

Hakenfelde (10 - 15) (20 - 25) (35 - 40) (35 - 40) (70 - 75) < 1 < 1 (10 - 15) (10 - 15) (20 - 25) < 1 < 1 < 1 < 1

Mitte (30 - 35) (20 - 25) (50 - 55) (20 - 25) (70 - 75) < 1 < 1 < 5 (15 - 20) (15 - 20) (5 - 10) < 1 < 1 (5 - 10)

Charlottenburg (15 - 20) (15 - 20) (35 - 40) (20 - 25) (60 - 65) < 2 < 1 < 5 (15 - 20) (20 - 25) (10 - 15) < 1 < 1 (10 - 15)

Niederschönhausen (25 - 30) (15 - 20) (40 - 45) (10 - 15) (55 - 60) (5 - 10) < 1 (15 - 20) (10 - 15) (40 - 45) < 1 < 1 < 1 < 1

Weißensee (35 - 40) (15 - 20) (50 - 55) < 5 (55 - 60) (5 - 10) < 5 (10 - 15) (15 - 20) (35 - 40) < 1 < 1 < 1 < 1

Moabit (40 - 45) (15 - 20) (60 - 65) (15 - 20) (75 - 80) < 1 < 2 (5 - 10) (5 - 10) (15 - 20) < 1 < 1 < 1 < 1

Schöneberg (25 - 30) (15 - 20) (40 - 45) (15 - 20) (55 - 60) < 1 < 1 < 5 (35 - 40) (35 - 40) < 1 < 1 < 1 < 1

Französisch Buchholz (20 - 25) (15 - 20) (35 - 40) (25 - 30) (60 - 65) (5 - 10) < 1 (10 - 15) (10 - 15) (30 - 35) < 1 < 1 < 1 < 1

Spandau (10 - 15) (10 - 15) (25 - 30) (10 - 15) (40 - 45) < 2 < 1 (10 - 15) (15 - 20) (30 - 35) < 1 < 1 (20 - 25) (20 - 25)

Siemensstadt (35 - 40) (10 - 15) (50 - 55) (20 - 25) (75 - 80) < 1 < 1 (20 - 25) < 1 (20 - 25) < 1 < 1 < 1 < 1

Karow (20 - 25) (10 - 15) (35 - 40) (25 - 30) (65 - 70) (10 - 15) < 1 < 1 (15 - 20) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Steglitz (30 - 35) (10 - 15) (45 - 50) (15 - 20) (60 - 65) < 1 < 1 (10 - 15) (20 - 25) (35 - 40) < 1 < 1 < 1 < 1

Heiligensee (45 - 50) (10 - 15) (55 - 60) < 5 (55 - 60) (5 - 10) < 1 (10 - 15) (15 - 20) (35 - 40) < 1 < 1 < 1 < 1

Pankow (20 - 25) (10 - 15) (30 - 35) (20 - 25) (50 - 55) < 5 < 2 (5 - 10) (5 - 10) (15 - 20) < 1 (20 - 25) < 1 (20 - 25)

Wilmersdorf (65 - 70) (10 - 15) (75 - 80) (5 - 10) (80 - 85) < 5 < 1 < 1 (10 - 15) (10 - 15) < 1 < 1 < 1 < 1

Tempelhof (15 - 20) (5 - 10) (25 - 30) (5 - 10) (35 - 40) < 2 < 1 (10 - 15) (20 - 25) (35 - 40) < 1 (20 - 25) < 1 (20 - 25)

Lichterfelde (10 - 15) (5 - 10) (20 - 25) (10 - 15) (35 - 40) < 1 < 1 (15 - 20) (10 - 15) (25 - 30) < 1 (30 - 35) < 1 (30 - 35)

Wittenau (30 - 35) (5 - 10) (40 - 45) (10 - 15) (50 - 55) < 5 < 1 (10 - 15) < 1 (15 - 20) < 1 (25 - 30) < 1 (25 - 30)

Lichtenrade (40 - 45) (5 - 10) (45 - 50) (15 - 20) (65 - 70) < 5 < 2 (5 - 10) (15 - 20) (30 - 35) < 1 < 1 < 1 < 1

Tegel (45 - 50) (5 - 10) (50 - 55) (15 - 20) (70 - 75) < 1 < 5 (10 - 15) (10 - 15) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Gesundbrunnen (5 - 10) (5 - 10) (10 - 15) (5 - 10) (15 - 20) < 1 < 5 < 5 (15 - 20) (20 - 25) < 1 (35 - 40) (10 - 15) (50 - 55)

Marienfelde (35 - 40) (5 - 10) (40 - 45) < 5 (45 - 50) < 1 < 5 (10 - 15) (30 - 35) (45 - 50) < 1 < 5 < 1 < 5

Wedding (25 - 30) (5 - 10) (30 - 35) (5 - 10) (40 - 45) < 5 < 1 < 1 (5 - 10) (5 - 10) < 1 (20 - 25) (20 - 25) (45 - 50)

Wilhelmstadt (20 - 25) (5 - 10) (25 - 30) (10 - 15) (35 - 40) < 1 < 1 (5 - 10) (10 - 15) (20 - 25) < 1 (30 - 35) < 1 (30 - 35)

Lankwitz (45 - 50) < 5 (50 - 55) (15 - 20) (70 - 75) < 1 < 1 < 5 (20 - 25) (25 - 30) < 1 < 1 < 1 < 1

Lebensmitteleinzelhandel Gesamt Berlin Ortsteile  



-156- 

 

 

 

448 Nur in einem dieser Ortsteile lag der zusammenschlussbedingte Zuwachs unterhalb 

von 5 %. Lediglich in 7 Ortsteilen lag der gemeinsame Marktanteil von Rewe und 

Edeka nach der Fusion unterhalb von 50 %. Nur in 7 von den 39 betroffenen Ortstei-

len entfielen mehr als 25 % des Gesamtmarktes auf andere Vollsortimenter wie Kauf-

land und Rewe. Beide Kriterien gleichzeitig sind lediglich in den Ortsteilen Lichterfel-

de, Gesundbrunnen, Wedding und Wilhelmstadt erfüllt. Alle drei Kriterien waren in 

keinem Ortsteil simultan erfüllt.  

449 Ferner ist der guten Ordnung halber festzuhalten, dass insgesamt in 34 der 59 Markt-

räume, in denen Kaiser´s Tengelmann Filialen unterhält, nach dem Zusammen-

schluss im Vollsortimentsbereich nur noch Edeka und Rewe tätig ist.  

450 Die Ermittlungen haben in der Gesamtschau daher keine Anhaltspunkte auf Ortsteil-

basis ergeben, die durchgreifende Zweifel an den marktstrukturellen Gegebenheiten 

wecken, die im Rahmen der Analyse auf Bezirksbasis festgestellt wurden. 

dd) Zusatzfaktoren  

451 Die Beschlussabteilung hat neben der marktstrukturellen Aufbereitung, welche den 

zusammenschlussbedingten Zuwachs, die Marktposition der beiden führenden Voll-

sortimenter sowie das Wettbewerbspotential entfernter und näherer Wettbewerber in 

den Blick nimmt, eine Reihe von Zusatzfaktoren beleuchtet.  

452 Diese Zusatzfaktoren betreffen insbesondere das wettbewerbliche Näheverhältnis 

der verschiedenen Vertriebslinien im LEH, die rechtlichen und tatsächlichen Hürden, 

die einem erfolgreichen Marktzutritt entgegenstehen sowie den privilegierten Zugang 

zu den relevanten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Einige dieser bereits im Rah-

men von Abschnitt D.II.5.b) thematisierten Aspekte haben bundesweite Relevanz, 

sind also insofern wirkungsgleich auch auf die relevanten regionalen Absatzmärkte 

im Großraum Berlin übertragbar. Zur Vermeidung von Dopplungen sei daher an die-

ser Stelle auf die entsprechenden Passagen verwiesen. Dies gilt insbesondere für 

das abgestufte Wettbewerbsverhältnis im LEH einschließlich der empirischen Analy-

seansätze sowie die – insbesondere in stark verdichteten Metropolregionen – vor-

handenen Marktzutrittsschranken.  
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453 Einer individuellen Betrachtung zugänglich ist hingegen die marktstrukturelle Aus-

schnittbetrachtung des für den Gesamtmarkt wichtigen Segments der Vollsortimenter 

(dazu unter (aa). Ferner zeigt sich auch im Gebiet Berlin durch eine Analyse der Fili-

aldichte, dass die beiden  Unternehmen mit der größten Marktbedeutung, Edeka und 

Rewe, auch hier über einen hervorragenden Zugang zu den Absatzmärkten verfügen 

(dazu unter (bb)).  

(a) Marktstruktur Vollsortiment Marktraum Berlin 

454 Obwohl die Beschlussabteilung auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Analysen weiterhin von einem einheitlichen Markt ausgeht, der alle Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen umfasst, vermittelt eine Darstellung, die sich ausschließlich 

auf Vollsortimentsanbieter beschränkt, einen  Eindruck von den Konzentrationsten-

denzen in diesem für den Gesamtmarkt wichtigsten Segment.  

455 Eine „Bereinigung“ der Umsätze um die Discounter hat vor dem Hintergrund der diffe-

renzierten Vertriebslinien im Wesentlichen zwei Effekte. Zum einen werden alle Dis-

counter, die keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Edeka sowie zur Rewe ha-

ben, aus dem Markt heraus gerechnet. Dies betrifft die Umsätze von Aldi, Lidl, Netto 

Stavenhagen und Norma. Dadurch schrumpft das Marktvolumen, und die Umsätze 

der Zusammenschlussbeteiligten aber auch der Rewe sowie der anderen im Markt 

tätigen Vollsortimenter (Kaufland, Dohle, Real) gehen wegen des gesunkenen Markt-

volumens mit einem höheren Marktanteil einher.  

456 Da aber auch die Umsätze der Discounttöchter der Edeka und der Rewe, also alle 

Netto- und Penny-Märkte, aus dem relevanten Markt heraus gerechnet werden, sin-

ken die Marktanteile wieder. Es ist a priori nicht klar, welcher Effekt überwiegt. Da der 

Schwerpunkt der Edeka und der Rewe jedoch im Vollsortiment liegen, dürften die 

Marktanteile der beiden Unternehmen in der Tendenz ansteigen. Da Kaiser´s Ten-

gelmann ausschließlich im Vollsortiment tätig ist, steigt der auf das Zielunternehmen 

entfallende Marktanteil bei einer solchen Betrachtung stets an.  

457 Werden die Discounter aus dem Marktvolumen vollständig ausgeklammert, so liegt 

der auf das Zielunternehmen entfallende Umsatz oberhalb von 20 %. Nach dem Zu-

sammenschluss entfallen rund 50 % auf die Beteiligten. Im Ergebnis vereinnahmen 

die beiden nächsten Wettbewerber, Rewe und Edeka, dann mehr als zwei Drittel des 

Marktes. Die untenstehende Tabelle fasst die Vollsortimenterbetrachtung sowohl für 
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den Marktraum Berlin als auch für die 8 Bezirke zusammen, für die Untersagungsvo-

raussetzungen vorliegen:  
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(b) Zugang zu den Absatzmärkten – Filialdichte Berlin 

458 Vor dem Hintergrund der oben ausgeführten Problematik, internes Flächenwachstum 

zu generieren, kommt dem Wettbewerbsparameter „Standortnetz“ eine entscheiden-

de Bedeutung zu. Auch in dieser Hinsicht führte der Zusammenschluss zu einer Bal-

lung der Standorte bei den führenden Unternehmen Edeka und Rewe. 

459 Im Hinblick auf die bundesweite Präsenz des Netzes der Edeka und der Rewe hat 

die Beschlussabteilung bereits im Rahmen der Sektoruntersuchung festgestellt, dass 

die Edeka und die Rewe mit großem Abstand im Hinblick auf die Anzahl der Ver-

kaufsstätten und damit die Filialdichte die führenden Unternehmen im deutschen Le-

bensmitteleinzelhandel sind. In 2010 entfielen insgesamt etwa 11.000 bis 12.000 Fili-

alen auf die Edeka und weitere 6.000 bis 7.000 auf die Rewe. Die beiden Unterneh-

men sind damit deutschlandweit mit weitem Abstand führend, was die Filialdichte an-

geht.   

460 Bei dem Zielunternehmen Kaiser´s Tengelmann handelt es sich um einen regionalen 

Lebensmitteleinzelhändler, der aber  in seinem Kernverbreitungsgebiet eine hohe Fi-

lialdichte aufweist,  auch wenn die Gesamtzahl seiner Standorte im bundesweiten 

Vergleich gering ist.  

461 Die bundesweite Bedeutung der Edeka und der Rewe im Hinblick auf die Präsenz vor 

Ort spiegelt sich auch im Rahmen der regionalen Betrachtung des Großraumes Ber-

lin wieder. Durch den Zusammenschluss kämen in Berlin weitere 139 Standorte zu 

den 359 Standorten, die bereits jetzt von der Edeka betrieben werden. Zusammen 

mit den 249 auf die Rewe entfallenden Standorten wären insgesamt 747 der 1208 

Berliner Lebensmitteleinzelhandelsstandorte in der Hand der beiden führenden Un-

ternehmen. 

462 Somit würden über 60 % der Standorte von den beiden nächsten Wettbewerbern im 

Vollsortiment kontrolliert. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Probleme, neue 

Standorte genehmigt zu bekommen und der Sogwirkung zu Gunsten der beiden gro-

ßen, bekannten Lebensmitteleinzelhändler im Bereich der Projektentwicklung wird 
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deutlich, welches bedeutende Wettbewerbspotential durch den Zusammenschluss 

auf die Edeka überginge.  

463 Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass die einzige Möglichkeit, Flächen-

wachstum in Innenstädten zu erzielen über die Modernisierung und Erweiterung be-

reits bestehender Standorte erfolgen kann.   

464 Die Edeka und die Rewe verfügen auch über das dichteste Filialnetz in Berlin. Dies 

gilt sowohl bei einer Gesamtbetrachtung des Großraums Berlin als auch bei der Ein-

zelanalyse der Stadtbezirke und Ortsteile. Diese Dichte würde sich bei einem Zu-

sammenschluss der Edeka mit Kaiser´s Tengelmann weiter erhöhen.  

465 Dieser Zusammenhang wird auch durch eine Betrachtung der Stadtbezirke bestätigt. 

Von den insgesamt 1072 LEH-Standorten im innerstädtischen Bereich (d.h. innerhalb 

der 12 Stadtbezirke) entfallen derzeit 317 auf die Edeka sowie 132 auf Kaiser´s Ten-

gelmann. Weitere 224 Filialen werden von der Rewe betrieben. Insgesamt entfielen 

damit für den Fall des Zusammenschlusses rund 55 % der innerstädtischen Filialen 

auf die Edeka und die Rewe.  

466 Dieser Strukturvorteil zieht sich durch sämtliche Bezirke. Der Marktführer Edeka 

deckt mit jeder Filiale im Durchschnitt ein Gebiet von nur 2,8 km² ab. Einen ähnlichen 

Abdeckungsgrad erreicht die Rewe mit 4,1 km²/Filiale. Nach dem Zusammenschluss 

deckt die Edeka mit jeder Filiale nur noch 2,0 km²/Filiale ab.  

467 Der Vorteil in der Nahversorgung für diese Anbieter wird deutlich, wenn man dage-

gen die Abdeckungswerte der anderen Marktteilnehmer betrachtet. Die großflächigen 

SB-Warenhäuser decken zwischen  35,9 und 73,2 km² ab, der entsprechende Wert 

für die Discounter liegt bei 6,3 bis 29,5 km².   

ee) Gesamtergebnis Berlin  

468 Aufgrund des Wegfalls eines sehr engen Wettbewerbers mit einer erheblichen Wett-

bewerbskraft und der gleichzeitigen Schaffung einer Marktstruktur mit nur noch zwei 

im Hinblick auf die Vertriebsschienenkonzepte und die Marktpräsenz symmetrischen 

führenden Handelsunternehmen führt die geplante Transaktion in der Prognose zu 

nicht-koordinierten Effekten und zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wett-

bewerbs.  



- 162 - 

 

469 Dabei ist davon auszugehen, dass der angemeldete Zusammenschluss negative 

Auswirkungen nicht nur auf die Auswahlmöglichkeiten der Kunden bei herstellermar-

kengesteuerten Vertriebsformaten sondern auch einen spürbaren Einfluss auf die 

Einzelhandelspreise in Berlin haben wird. Insofern wird der Zusammenschluss in den 

regionalen Absatzmärkten einen weitaus größeren negativen Effekt auf die Wettbe-

werbsverhältnisse haben, als es der bundesweite Marktanteil von KT vermuten lässt. 

Das Unternehmen ist in Berlin mit Marktanteilen von durchschnittlich rund 14 % eine 

wichtige wettbewerbliche Kraft und vermittelt Edeka aufgrund der guten Lage der 

Standorte in einem der wichtigsten Ballungsräume Deutschlands und der mangeln-

den Verfügbarkeit von Flächen außerhalb eines externen Wachstums einen erhebli-

chen Wettbewerbsvorteil. Hierbei ist auf die hohe Konzentration der regionalen Ab-

satzmärkte in Berlin zu berücksichtigen. Da neben Rewe kein weiterer Wettbewerber 

im Vollsortiment mit einem verbrauchernahen, engen Standortnetz verfügbar ist, wird 

auch die Nr. 2 unter den Vollsortimentern von diesem Zusammenschluss profitieren.  

470 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb im Marktraum Berlin (36) 

erheblich behindert. Die im Rahmen der Analyse verdichteter Räume durchgeführte 

Stadtbezirksbetrachtung hat für das Stadtgebiet Berlin ergeben, dass die Untersa-

gungsvoraussetzungen ebenfalls in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Fried-

richshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf 

und Tempelhof-Schönberg erfüllt sind. In den übrigen Stadtbezirken liegen die Unter-

sagungsvoraussetzungen nicht vor. 
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d) Großraum München  

471 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb im Großraum München 

(Marktraum 205) erheblich behindert. Dies gilt unabhängig von der exakten räumli-

chen wie auch sachlichen Marktabgrenzung. Denn durch den Zusammenschluss 

zweier enger Wettbewerber im Vollsortimentsbereich entfällt nicht nur wesentlicher 

Wettbewerbsdruck auf die Erwerberin Edeka, auch der vom Zielunternehmen ausge-

hende Wettbewerbsdruck auf den Marktführer, die wettbewerblich ebenso naheste-

hende Rewe, entfällt. Innerhalb des Segments der klassischen Vollsortimenter in der 

Nahversorgung verengt sich die Anbieterlandschaft von drei auf zwei Unternehmen. 

472 Darüber hinaus sind die Untersagungsvoraussetzungen auch auf den Regionalmärk-

ten  Bad Reichenhall (23), Bad Tölz (26), Garmisch-Partenkirchen (102), Rosenheim 

(262) sowie Wasserburg a. Inn (321) erfüllt. 

473 Im Hinblick auf die Herleitung der Kriterien, die aus Sicht der Beschlussabteilung tra-

gend sind im Hinblick auf die Struktur der Märkte und der wettbewerbsschädlichen 

Wirkungen des Zusammenschlusses sei an dieser Stelle auf die allgemeinen Ausfüh-

rungen in Abschnitt D.II.5.b) verwiesen.  

aa) Marktraumbetrachtung München/Oberbayern 

474 In Oberbayern unterhält Kaiser´s Tengelmann 195 Filialen, 140 davon - also knapp 

80 % - liegen im Marktraum München (Marktraum 205). Wiederum 87 Filialen davon 

verteilen sich auf die 25 innerstädtischen Bezirke der bayerischen Hauptstadt. Inso-

fern ähnelt die Münchener Konstellation der in Berlin. Die untenstehende Grafik ver-

deutlicht die Lage der Filialen. Wie schon in Berlin handelt es sich auch in München 

um ein stark verdichtetes, innerstädtisches Netz. Die untenstehende Abbildung ver-

deutlicht die Lage der Filialen.  

 



-1
6

4
- 

 

 

 



-165- 

 

 

 

475 Das Zielunternehmen betreibt darüber hinaus in allen sieben angrenzenden Markträu-

men Pfaffenhofen/Freising (Marktraum 244), Wasserburg a. Inn (319), Rosenheim 

(262), Bad Tölz (26), Weilheim/Tutzing (321), Landsberg (169) sowie Augsburg (013) Fi-

lialen. Darüber hinaus ist Kaiser´s Tengelmann in drei weiteren Markträumen vertreten, 

die zwar nicht unmittelbar an den Münchener Marktraum angrenzen aber dennoch zum 

Netz Oberbayern gehören: Bad Reichenhall (23), Garmisch-Partenkirchen (102) und 

Donauwörth (72). Die untenstehende Tabelle enthält die Marktstrukturergebnisse der 

Ermittlungen für die vom Zusammenschluss betroffenen Markträume. 
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476 In insgesamt vier von elf  betroffenen Markträumen liegen die zusammenschlussbeding-

ten Zuwachsraten unterhalb von 2 %. In Donauwörth (72), Landsberg (169) und Was-

serburg a. Inn (319) liegt jeweils nur eine Filiale, in Pfaffenhofen/Freising (244) sind es 

drei. Wegen der geringen Zuwächse unterzieht die Beschlussabteilung diese vier Markt-

räume keiner Detailanalyse.   

477 In den verbleibenden sieben Markträumen sind die zusammenschlussbedingten Zu-

wächse erheblich höher, sie liegen zwischen [2-5%] und [10-15%]. In fünf der sieben 

Markträume entfallen nach dem Zusammenschluss (teilweise deutlich) mehr als 50 % 

des Marktes (Bad Reichenhall, Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen, München und Ro-

senheim)  auf die Edeka und die Rewe. Im Marktraum Weilheim ist es nur geringfügig 

weniger als die Hälfte des Marktvolumens. In allen Markträumen entfällt etwa 30 % des 

jeweiligen Marktvolumens auf die Discounter. Auf die verbleibenden anderen Vollsorti-

menter entfällt in allen sieben Markträumen weniger als 25 %.  

478 Vor diesem Hintergrund geht die Beschlussabteilung davon aus, dass die Untersa-

gungsvoraussetzungen auf den Regionalmärkten Bad Reichenhall (23), Bad Tölz (26), 

Garmisch-Partenkirchen (102), München (205), Rosenheim (262) sowie Weil-

heim/Tutzing (321) erfüllt sind. Aufgrund der hohen Standortdichte von Edeka und Rewe 

im Umkreis ist auch nicht zu erwarten, dass die betroffenen Markträume aufgrund einer 

grundlegend anderen Marktstruktur in den umliegenden Markträumen angreifbar wären.  

479 Der sowohl im Hinblick auf das Marktvolumen als auch auf die räumliche Positionierung 

des Zielunternehmens wichtigste Marktraum ist München. Die Erwerberin und Kaiser´s 

Tengelmann erzielen im Marktraum München jeweils Marktanteile von rund [15-20%] 

bzw. [10-15%]. Beide liegen jeweils hinter dem Marktführer Rewe, der etwa [20-25%] 

des Marktes auf sich zieht. Durch den Zusammenschluss würden Rewe und Edeka, die 

beiden marktführenden Unternehmen etwa [50-55%] des Marktes auf sich vereinen. Ein 

knappes Drittel des Marktes entfällt insgesamt auf die Discounter ALDI [10-15%], LIDL 

[10-15%] und Norma (<2 %). Die anderen Vollsortimenter Real, Kaufland, Kaes und 

Dohle ziehen in der Summe nur [10-15%] des Marktes auf sich.  
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480 Da die Zusammenschlussbeteiligten sowie Rewe besonders enge Wettbewerber 

sind, entfällt durch den Zusammenschluss nicht nur der zuvor zwischen den Parteien 

herrschende Wettbewerbsdruck. Auch der von Kaiser´s Tengelmann ausgehende 

Druck auf den Marktführer Rewe fällt weg, sodass sich die Marktstruktur im Vollsor-

timentsbereich weitgehend auf zwei Anbieter verengt.        

481 Angesichts der starken Verdichtung des Netzes und der Konzentration auf die Stadt 

München hat die Beschlussabteilung wie schon in Berlin auch hier von einer Cluster-

analyse abgesehen.  

482 Insgesamt gilt auch hier, dass durch die unten folgenden, räumlich kleinteiligeren 

Analyseschritte das räumliche Ausweichverhalten der Verbraucher in Metropolen  zu-

treffender abgebildet wird, als dies im Rahmen einer großflächigen Marktraumbe-

trachtung der Fall ist. Durch die Verdichtung der innerstädtischen Lebensräume 

kommt daher eher der hier vorgenommenen Gesamtbetrachtung des Marktraums 

München (205) inhaltlich einer Clusteranalyse gleich. Zudem hat die Analyse der um-

liegenden Markträume ergeben, dass die von der Beschlussabteilung analysierten 

Strukturkriterien auch in den oberbayerischen Markträumen durchweg erfüllt sind. 

483 Auch im Zusammenhang mit der Analyse der oberbayrischen Märkte kritisiert die 

Edeka die Argumentation der Beschlussabteilung im Hinblick auf die Redundanz der 

Clusteranalyse. Im Ergebnis kommt es darauf jedoch nicht an. Die Markträume, auf 

die sich die Untersagung erstreckt befinden sich allesamt im Südosten von München: 

Bad Reichenhall (23), Bad Tölz (26), Garmisch-Partenkirchen (102), München (205) 

und Rosenheim (262). Im Osten werden grenzen an dieses Gebiet die Markträume 

Wasserburg a. Inn (319) und Traunstein (302). In beiden Markträumen ist die Edeka 

Marktführer. Auf die Edeka und die Rewe zusammen entfallen in Wasserburg rund 

zwei Drittel des Marktes, in Traunstein [40-45]%. Im Norden grenzen die Markträume 

Augsburg (013) und Pfaffenhofen (244) an den Marktraum München. Auch hier ent-

fällt jeweils rund die Hälfte auf die Edeka und die Rewe, wobei auch hier die Edeka 

jeweils mit großem Abstand Marktführer ist. Diese Marktführerschaft hat die Edeka 

auch in den westlich angrenzenden Markträumen Landsberg (169),  Kaufbeuren 

(152) sowie Füssen (101) inne. In diesen Markträumen entfallen jeweils immerhin 
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rund 40 % des Marktvolumens auf die Edeka und die Rewe. Insgesamt weichen da-

her auch die im Rahmen der Clusteranalyse ermittelten Marktstrukturen nicht signifi-

kant von den Markträumen ab, in denen die strukturellen Untersagungsvorausset-

zungen greifen. . Auch innerhalb des Stadtgebiets liegen in 18 von 25 Stadtbezirken 

die Untersagungsvoraussetzungen vor. Dies spricht für eine hohe Flächendeckung 

des Wettbewerbsproblems in der Stadt.   

bb) Münchner Stadtbezirke 

484 Die bislang dargestellten Strukturmerkmale basieren auf dem Marktraum München. 

Dieser Marktraum deckt ein Gebiet von gut 310 km² ab und umfasst gut 1,4 Mio. 

Einwohner. Für die gut 35 km vom Ostteil der Stadt (Feldkirchen) in den Westen (Pa-

sing) benötigt man mit dem Auto mehr als eine Stunde. Gleiches gilt für eine Durch-

querung vom Norden (Milbertshofen) in den Südteil der Metropole (Unterhaching). 

Angesichts dieser Dimensionen ist es auch für den Innenstadtbereich in München 

sachgerecht, die für den LEH räumlich relevanten Märkte deutlich enger zu ziehen.  

485 Die Beschlussabteilung hat daher bei sämtlichen in den relevanten Gebieten tätigen 

LEHs auch für den Großraum München die filialgenauen Umsätze ermittelt. Da diese 

Filialdaten eine eineindeutige Geocodierung besitzen, ist grundsätzlich jede denkbare 

räumliche Unterteilung darstellbar. Eine solche, z.B. straßen- oder blockgenaue 

Auswertung würde den Rahmen jedes Beschlusses sprengen. Sie ist auch wenig 

zielführend. So hat eine intern durchgeführte Analyse auf Basis von PLZ-Regionen 

ergeben, dass in einer Vielzahl von PLZ-Gebieten nur ein oder zwei Märkte liegen. 

Dies liegt an der sehr kleinteiligen PLZ-Raumstruktur in Innenstädten. So umfasst 

etwa der Bezirk Maxvorstadt 9 Postleitzahlen. Insgesamt umfasst München ein Ge-

biet von 186 Postleitzahlen.  

486 Zielführend ist aus Sicht der Beschlussabteilung eine Orientierung an Stadtbezirken. 

München besteht aus 25 Stadtbezirken; nur in einem dieser Stadtteile (Aubin-

Lochhausen-Landwied) ist Kaiser´s Tengelmann nicht mit Filialen vertreten. Die Be-

schlussabteilung hat daher die untenstehenden Stadtbezirke Münchens als relevante 

Märkte identifiziert und diese einer differenzierten Strukturanalyse unterzogen: 
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Nr. Bezirk Einwohner Fläche  

1 Altstadt-Lehel 20.048 3,15 km² 

2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 49.657 4,40 km² 

3 Maxvorstadt 50.877 4,30 km² 

4 Schwabing-West 64.768 4,36 km² 

5 Au-Haidhausen 58.881 4,22 km² 

6 Sendling 39.567 3,94 km² 

7 Sendling-Westpark 54.552 7,81 km² 

8 Schwanthalerhöhe 29.402 2,07 km² 

9 Neuhausen-Nymphenburg 94.257 12,91 km² 

10 Moosach 50.253 11,09 km² 

11 Milbertshofen-Am Hart 72.506 13,42 km² 

12 Schwabing-Freimann 68.530 25,67 km² 

13 Bogenhausen 80.816 23,71 km² 

14 Berg am Laim 42.310 6,31 km² 

15 Trudering-Riem 65.869 22,45 km² 

16 Ramersdorf-Perlach 107.164 19,90 km² 

17 Obergiesing-Fasangarten 51.183 5,72 km² 

18 Untergiesing-Harlaching 51.180 8,06 km² 

19 Thalkirchen-Obersendling-
Forstenried-Fürstenried-Solln 

87.271 17,75 km² 

20 Hadern 47.949 9,22 km² 

21 Pasing-Obermenzing 69.295 16,50 km² 

22 Aubing-Lochhausen-Langwied 41.116 34,06 km² 

23 Allach-Untermenzing 30.393 15,45 km² 

24 Feldmoching-Hasenbergl 58.245 28,94 km² 

25 Laim 53.359 5,29 km² 

 Summe 1.439.448 311 km² 

 

487 Wie schon im Marktraum Berlin sind die Filialen des Zielunternehmens auch in Mün-

chen stark auf Innenstadtlagen konzentriert. Von insgesamt 140 Filialen des Groß-

raums München befinden sich 87 in einem der 25 Stadtbezirke. Die untenstehende 

Karte enthält die Bezirksgrenzen in der Innenstadt von München sowie die dort an-

sässigen Filialen von Kaiser´s Tengelmann.  
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488 Eine räumlich differenziertere Strukturanalyse, die die Ebene der Stadtbezirke ver-

lässt und etwa die 108 Bezirksteile oder gar die 440 Viertel der bayerischen Haupt-

stadt analysiert, erscheint im Fall München hingegen nicht sachgerecht. Im Vergleich 

zu Berlin liegt die räumliche Ausdehnung Münchens nur bei etwa einem Drittel. Da-

rüber hinaus leben in München rund 1,4 Mio. Menschen, dies entspricht nur rund 40 

% der Einwohnerzahl Berlins. Insoweit ist die zusätzliche Plausibilitätsprüfung über 

eine darunter liegende Ortsteilbetrachtung im Gegensatz zu Berlin hier nicht erforder-

lich.    

489 Alleine in den vier zentralen Stadtteilen Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt, Maxvorstadt 

und Au-Haidhausen, ein Gebiet, das zwar nur gut 5 % des Stadtgebietes aber fast 15 

% der Münchner Bevölkerung repräsentiert, betreibt Kaiser´s Tengelmann 18 Filialen. 

Dies verdeutlicht auch für München die hohe Attraktivität des Standortnetzes. In die-

sen vier Bezirken erzielt Kaiser´s Tengelmann Marktanteile zwischen [20-25%] und 

[35-40%], in einem Gebiet ist das Unternehmen sogar Marktführer. Die untenstehen-

de Tabelle gibt die Marktstruktur für alle 25 Münchner Stadtbezirke wieder. 
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490 Insgesamt ist die im Rahmen der groben Analyse für den gesamten Marktraum Mün-

chen festgestellte Struktur, die nach dem Zusammenschluss lediglich zwei Vollsorti-

menter umfasst sowie einen erheblichen Marktanteil, der auf die Discounter entfällt,  

auch bei räumlich kleinteiligerer Grenzziehung in einer Reihe von Bezirken feststell-

bar.  

491 Einen gemeinsamen Marktanteil von unter 25 % erzielen die Zusammenschlussbetei-

ligten in den Stadtbezirken Allach-Untermenzing, Laim, Milbertshofen-Am Hart, 

Ramersdorf-Perlach, Aubing-Lochhausen, Schwabing-Freimann und Schwabing-

West. Für diese Stadtbezirke sieht die Beschlussabteilung schon aufgrund des gerin-

gen gemeinsamen Marktanteils der Beteiligten die Untersagungsvoraussetzungen als 

nicht gegeben an.  

492 Kaiser´s Tengelmann ist in nahezu allen Münchener Stadtbezirken ein wichtiger An-

bieter. Abgesehen vom Bezirk Aubing-Lochhausen-Langwied, in dem sich keine Filia-

le des Zielunternehmens befindet, erzielt Kaiser´s Tengelmann i.d.R. Marktanteile 

oberhalb von 10 %. Der durchschnittliche Marktanteil, der auf das Zielunternehmen 

entfällt, beläuft sich auf [15-20%]. In 11 Bezirken liegt er oberhalb von 15%, in zweien 

sogar oberhalb von 30 %.  

493 Zusammen mit dem Marktführer Rewe erzielt die Edeka nach dem Zusammen-

schluss in 18 der 25 Stadtbezirke Marktanteile von mindestens knapp 50 %.  

494 Die Präsenz der Großflächenanbieter in München ist – bezogen auf die 18 kritischen 

Stadtbezirke – äußerst gering. Kaufland betreibt in diesen Stadtbezirken keine Filia-

len, ebenso wie Kaes. Real betreibt lediglich eine Filiale in Thalkirchen-Obersendling-

Forstenried, Dohle ist in sechs der 19 problematischen Stadtbezirke vertreten. Aller-

dings liegt der Marktanteil Dohles lediglich in zwei dieser Bezirke oberhalb von 15 %. 

Zudem ist die wettbewerbliche Nähe Dohles zu Rewe wegen der gemeinsamen Be-

schaffung zu berücksichtigen.  

495 Flächendeckend vertreten in allen Münchener Stadtbezirken sind lediglich die Dis-

counter Aldi, Lidl und Norma. Ihr Marktanteil liegt auch in München im Mittel bei rund 
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30 %. Wie bereits am Beispiel Berlin gezeigt, weisen die Discounter keine besondere 

wettbewerbliche Nähe zu den Zusammenschlussbeteiligten auf.  

496 Vor diesem strukturellen Hintergrund, der das quantitative Ausmaß des Marktanteils 

der Zusammenschlussbeteiligten, des auf Kaiser´s Tengelmann entfallenden Zu-

wachses, den auf die beiden führenden Unternehmen Edeka und Rewe entfallenden 

Marktanteil sowie das Wettbewerbspotential der näheren (SB-Warenhäuser) und fer-

neren Wettbewerber (Discounter) in den Blick nimmt, ist die Beschlussabteilung zu 

der Auffassung gelangt, dass in 18 der Münchener Stadtbezirke die Untersagungsvo-

raussetzungen gegeben sind. Dies betrifft im Ergebnis alle Münchner Bezirke, in de-

nen KT vertreten ist, mit Ausnahme von Allach-Untermenzing, Laim, Milbertshofen-

Am Hart, Ramersdorf-Perlach, Aubing-Lochhausen, Schwabing-Freimann und 

Schwabing-West. 

cc) Zusatzfaktoren 

497 Die Beschlussabteilung hat neben der marktstrukturellen Aufbereitung, welche den 

zusammenschlussbedingten Zuwachs, die Marktposition der beiden führenden Voll-

sortimenter sowie das Wettbewerbspotential entfernter und näherer Wettbewerber in 

den Blick nimmt, eine Reihe von Zusatzfaktoren beleuchtet.  

498 Diese Zusatzfaktoren betreffen insbesondere das wettbewerbliche Näheverhältnis 

der verschiedenen Vertriebslinien im LEH, die rechtlichen und tatsächlichen Hürden, 

die einem erfolgreichen Marktzutritt entgegenstehen sowie der privilegierte Zugang 

zu den relevanten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Einige dieser bereits im Rah-

men von Abschnitt D.II.5.b) thematisierten Aspekte haben bundesweite Relevanz, 

sind also insofern wirkungsgleich auch auf die relevanten regionalen Absatzmärkte 

im Großraum München übertragbar. Zur Vermeidung von Dopplungen sei daher an 

dieser Stelle auf die entsprechenden Passagen verwiesen. Dies gilt insbesondere für 

das abgestufte Wettbewerbsverhältnis im LEH einschließlich der empirischen Analy-

seansätze sowie die – insbesondere in stark verdichteten Metropolregionen – vor-

handenen Marktzutrittsschranken.  

499 Einer individuellen Betrachtung zugänglich ist hingegen die marktstrukturelle Aus-

schnittbetrachtung des für den Gesamtmarkt wichtigen Segments der Vollsortimenter 

(dazu unter (aa). Ferner zeigt sich auch im Gebiet München durch eine Analyse der 

Filialdichte, dass die beiden  Unternehmen mit der größten Marktbedeutung, Edeka 
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und Rewe, auch hier über einen hervorragenden Zugang zu den Absatzmärkten ver-

fügen (dazu unter (bb)).     

(a) Marktstruktur Vollsortiment Marktraum München  

500 Obwohl die Beschlussabteilung auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Analysen weiterhin von einem einheitlichen Markt ausgeht, der alle Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen umfasst122, vermittelt auch für den Raum München eine Dar-

stellung, die sich ausschließlich auf Vollsortimentsanbieter beschränkt, einen  Ein-

druck von den Konzentrationstendenzen in diesem für den Gesamtmarkt wichtigsten 

Segment.  

501 Eine „Bereinigung“ der Umsätze um die Discounter hat vor dem Hintergrund der diffe-

renzierten Vertriebslinien im Wesentlichen zwei Effekte. Zum einen werden alle Dis-

counter, die keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Edeka sowie zur Rewe ha-

ben, aus dem Markt heraus gerechnet. Dies betrifft die Umsätze von Aldi, Lidl, Netto 

Stavenhagen und Norma. Dadurch schrumpft das Marktvolumen und die Umsätze 

der Zusammenschlussbeteiligten aber auch der Rewe sowie der anderen im Markt 

tätigen Vollsortimenter (Kaufland, Dohle, Real) gehen wegen des gesunkenen Markt-

volumens mit einem höheren Marktanteil einher.  

502 Da aber auch die Umsätze der Discounttöchter der Edeka und der Rewe, also alle 

Netto- und Penny-Märkte, aus dem relevanten Markt heraus gerechnet werden, sin-

ken die Marktanteile wieder. Es ist a priori nicht klar, welcher Effekt überwiegt. Da der 

Schwerpunkt der Edeka und der Rewe jedoch im Vollsortiment liegen, dürften die 

Marktanteile der beiden Unternehmen in der Tendenz ansteigen. Da Kaiser´s Ten-

gelmann ausschließlich im Vollsortiment tätig ist, steigt der auf das Zielunternehmen 

entfallende Marktanteil bei einer solchen Betrachtung stets an.  

503 Werden die Discounter aus dem Marktvolumen vollständig ausgeklammert, so liegt 

der auf das Zielunternehmen entfallende Umsatz bei [20-25%]. Nach dem Zusam-

menschluss entfallen [45-50%] auf die Beteiligten. Im Ergebnis vereinnahmen die 

                                                

122  Die Faktoren, die aus Sicht der Beschlussabteilung relevant sind für das wettbewerbliche 
Näheverhältnis der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen untereinander sowie im Hinblick auf 
die Rewe wurden bereits ausführlich thematisiert. Daher sei an dieser Stelle vollumfänglich darauf 
verwiesen.  
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beiden nächsten Wettbewerber, Rewe und Edeka, dann mehr als drei Viertel  des 

Marktes. In 16 der 25 Stadtbezirke gibt es nach dem Zusammenschluss nur noch 

zwei Anbieter: die Edeka und die Rewe. 

504 Die untenstehende Tabelle enthält zusammenfassend die Marktstruktur für den 

Großraum München/Oberbayern im Rahmen einer Marktraumbetrachtung wie auch 

für die 25 Münchener Stadtbezirke, jeweils unter Konzentration auf die Vollsortimen-

ter. 
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(b) Zugang zu den Absatzmärkten – Filialdichte München 

505 Die Edeka und die Rewe verfügen auch in München über das dichteste Filialnetz. 

Dies gilt sowohl bei einer Gesamtbetrachtung des Großraums München als auch bei 

der Einzelanalyse der 25 Stadtbezirke. Diese Dichte würde sich bei einem Zusam-

menschluss weiter erhöhen.  

506 Bereits vor dem Zusammenschluss betreibt die Edeka im Marktraum München (205) 

159 Filialen (mit Feneberg 161). Auf den Marktführer Rewe entfallen 233 Standorte. 

Durch den Zusammenschluss kämen weitere 140 derzeit vom Zielunternehmen be-

triebene Filialen für die Edeka  hinzu. Damit wären 534 der 758 LEH-Standorte im 

Marktraum München unter Kontrolle der Edeka und der Rewe. Dies entspricht einer 

Quote von 70%. Bezogen auf die Vollsortimenter liegt dieser Anteil sogar bei knapp 

95 %. 

507 Auch die Betrachtung der Stadtbezirke ändert an dieser Relation kaum etwas. Von 

den insgesamt 423 LEH-Standorten im innerstädtischen Bereich (d.h. innerhalb der 

25 Stadtbezirke) entfallen derzeit jeweils 87 auf die Edeka und auf Kaiser´s Tengel-

mann. Weitere 135 Filialen werden von der Rewe betrieben. Insgesamt entfielen da-

mit für den Fall des Zusammenschlusses 73 % der innerstädtischen Filialen auf die 

Edeka und die Rewe. Bezogen auf die Vollsortimenter liegt dieser Anteil sogar bei 

über 95%. 

508 Dieser Strukturvorteil zieht sich durch sämtliche Bezirke. Der Marktführer Rewe deckt 

mit jeder Filiale im Durchschnitt ein Gebiet von nur 3,2 km² ab. Einen ähnlichen Ab-

deckungsgrad erreichen die Edeka mit 3,9 km²/Filiale sowie das Zielunternehmen mit 

4,2 km²/Filiale. Nach dem Zusammenschluss deckt die Edeka mit jeder Filiale nur 

noch 2,3 km² ab.  

509 Der Vorteil in der Nahversorgung für diese Anbieter wird deutlich, wenn man dage-

gen die Abdeckungswerte der anderen Marktteilnehmer betrachtet. Die großflächigen 

SB-Warenhäuser decken durchschnittlich zwischen 11,5 und 22,8 km² ab, der ent-

sprechende Wert für die Discounter liegt bei 8,4 bis 10,3 km².  
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dd) Gesamtergebnis München  

510 Aufgrund der vorläufigen wettbewerblichen Beurteilung – insbesondere des Wegfalls 

eines sehr engen Wettbewerbers mit einer erheblichen Wettbewerbskraft und der 

gleichzeitigen Schaffung einer Marktstruktur mit nur noch zwei im Hinblick auf die 

Vertriebsschienenkonzepte und die Marktpräsenz symmetrischen führenden Han-

delsunternehmen - ist es wahrscheinlich, dass die geplante Transaktion zu nicht-

koordinierten Effekten und zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbe-

werbs führt.  

511 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb in den Markträumen Bad 

Reichenhall (23), Bad Tölz (26), Garmisch-Partenkirchen (102), München (205), Ro-

senheim (262) sowie Weilheim/Tutzing (321) erheblich behindert. Die im Rahmen der 

Analyse verdichteter Räume durchgeführte Stadtbezirksbetrachtung hat für das 

Stadtgebiet München ergeben, dass die Untersagungsvoraussetzungen ebenfalls in 

den Bezirken Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt, Au-

Haidhausen, Sendling, Sendling-Westpark, Schwanthalerhöhe, Neuhausen-

Nymphenburg,  Moosach, Bogenhausen, Berg am Laim, Trudering-Riem, Obergie-

sing-Fasangarten, Untergiesing-Harlaching, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-

Fürstenried-Solln, Hadern, Pasing-Obermenzing sowie Feldmoching-Hasenbergl er-

füllt sind. In den übrigen Stadtbezirken liegen die Untersagungsvoraussetzungen 

nicht vor. 

512 Dabei ist davon auszugehen, dass der angemeldete Zusammenschluss negative 

Auswirkungen nicht nur auf die Auswahlmöglichkeiten der Kunden bei herstellermar-

kengesteuerten Vertriebsformaten sondern auch einen spürbaren Einfluss auf die 

Einzelhandelspreise in München und den umliegenden Markträumen haben wird. In-

sofern wird der Zusammenschluss in den regionalen Absatzmärkten einen weitaus 

größeren negativen Effekt auf die Wettbewerbsverhältnisse haben, als es der bun-

desweite Marktanteil von KT vermuten lässt.  

513 Das Unternehmen ist in München mit Marktanteilen von durchweg über 10 % eine 

wichtige wettbewerbliche Kraft und vermittelt Edeka aufgrund der guten Lage der 

Standorte in einem der wichtigsten Ballungsräume Deutschlands und der mangeln-

den Verfügbarkeit von Flächen außerhalb eines externen Wachstums einen erhebli-

chen Wettbewerbsvorteil. Hierbei ist auch die hohe Konzentration der regionalen Ab-

satzmärkte in München zu berücksichtigen. Da neben Rewe kein weiterer Wettbe-
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werber im Vollsortiment mit einem verbrauchernahen, engen Standortnetz verfügbar 

ist, wird auch der bisherige Marktführer Rewe unter den Vollsortimentern von diesem 

Zusammenschluss profitieren.  

e) Nordrhein-Westfalen 

514 Auf den nordrheinwestfälischen Regionalmärkten Düsseldorf (Marktraum 79), Ober-

hausen/Essen/ Mülheim (226), Bonn (45) und Krefeld  (163) wird durch den Zusam-

menschluss effektiver Wettbewerb erheblich behindert.  

515 Denn durch den Zusammenschluss zweier enger Wettbewerber im Vollsortimentsbe-

reich entfällt nicht nur wesentlicher Wettbewerbsdruck auf die Erwerberin Edeka, 

auch der vom Zielunternehmen ausgehende Wettbewerbsdruck auf die wettbewerb-

lich ebenso nahestehende Rewe entfällt. Innerhalb des Segments der klassischen 

Vollsortimenter in der Nahversorgung verengt sich die Anbieterlandschaft von drei 

auf zwei Unternehmen. 

516 Im Hinblick auf die Herleitung der Kriterien, die aus Sicht der Beschlussabteilung tra-

gend sind im Hinblick auf die Struktur der Märkte und der wettbewerbsschädlichen 

Wirkungen des Zusammenschlusses sei auch an dieser Stelle auf die Ausführungen 

im Abschnitt D.II.5.b) verwiesen.      

aa) Marktraumbetrachtung NRW 

517 Das dritte Kernverbreitungsgebiet des Zielunternehmens deckt einen erheblichen Teil 

Nordrhein-Westfalens ab. Filialen von Kaiser´s Tengelmann befinden sich in insge-

samt 23 Markträumen. Über 70 % der Filialen liegen in Städten, die mehr 250.000 

Einwohner haben. Insofern liegt auch hier, wie schon in München und Berlin, der 

Schwerpunkt der Tätigkeit des Zielunternehmens  in stark verdichteten Metropolregi-

onen.   

518 Die untenstehende Abbildung verdeutlicht die Lage der Filialen.
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519 Kaiser´s Tengelmann unterhielt in 2013, dem für die kartellrechtlich relevante Umsatz-

ermittlung maßgeblichen Jahr, 161 Filialen in Nordrhein-Westfalen123. In einigen der 23 

Markträume unterhält das Zielunternehmen jedoch nur eine einzige Filiale; der mit dem 

Erwerb dieser Filiale verbundene Zuwachs für die Edeka ist i.d.R. gering. Daher prüft 

die Beschlussabteilung diese Markträume nicht tiefer. Zudem gibt es weitere Markträu-

me, in denen zwar zwei oder drei Filialen erworben werden, in denen der zusammen-

schlussbedingte Zuwachs aber unterhalb von zwei Prozentpunkten bleibt. Auch diese 

Markträume unterzieht die Beschlussabteilung keiner vertieften Prüfung. Es handelt sich 

um die Markträume Neustadt [214], Dormagen [73], Menden [198], Bergheim [35], Bo-

chum [43], Sankt Augustin [271], Velbert / Hattingen [312], Euskirchen [88], Duisburg 

[76], Erkelenz [86], Hamm [126], Bottrop [46], Bad Neuenahr-Ahrweiler [20] und Witten / 

Hagen [332]. In der Summe sind hiervon 23 Filialen (bzw. 16 Filialen nach der Schlie-

ßung in 2014) in 14 Markträumen umfasst.  

520 Es verbleiben neun Markträume, in denen das Zielunternehmen 139 (bzw. nach den in 

2014 erfolgten Schließungen 118) Filialen betreibt. Insofern deckt die vertiefte Prüfung 

gut 85% des auf die Erwerberin übergehenden Wettbewerbspotentials ab. Berücksich-

tigt man die in 2014 erfolgten Schließungen, so liegt der Abdeckungsgrad bei rund 88 

%.  

521 Die untenstehende Tabelle fasst die Marktstruktur für die neun nordrheinwestfälischen 

Markträume, die wegen des zusammenschlussbedingten Zuwachses keiner Geringfü-

gigkeitsgrenze unterlegen waren, zusammen.  

                                                

123  Im Jahr 2014 wurden insgesamt 27 Filialen in NRW geschlossen. 14 dieser Filialen lagen in Markträumen, 
die nach dem Dafürhalten der Beschlussabteilung die Untersagungsvoraussetzungen ohnehin nicht erfüllen. 
Die verbleibenden 13 Filialen werden qualitativ berücksichtigt.   
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522 Der gemeinsame Marktanteil der Zusammenschlussbeteiligten liegt in 

Köln/Leverkusen, Solingen und Wuppertal unter der Signifikanzschwelle von 25%. 

Für die Großstadt Köln gilt dies – bis auf Chorweiler - auch für die Innenstadtbezirke. 

In Chorweiler liegt der Marktanteil der EDEKA und der Rewe nach dem Zusammen-

schluss deutlich unter 50%, sodass auch in diesem Stadtbezirk die Untersagungsvo-

raussetzungen nicht erfüllt sind.  

523 Einige der verbliebenen Markträume weisen marktstrukturelle Muster auf, die ver-

gleichbar sind mit vielen Markträumen in den Großräumen München und Berlin. In al-

len verbliebenen Markträumen liegt der zusammenschlussbedingte Zuwachs ober-

halb von 2 %. In NRW entfallen nach dem Zusammenschluss in vier von neun  

Markträumen mehr als die Hälfte des Marktes auf die beiden Unternehmen Edeka 

und Rewe. In allen Markträumen entfällt zudem rund ein Drittel auf die Discounter, 

welche kaum in einem engen Wettbewerbsverhältnis zu den Zusammenschlussbetei-

ligten stehen. Schließlich entfallen auf die sonstigen Wettbewerber aus dem Vollsor-

timent i.d.R. weniger als 20 % des Marktes.  

524 Ausnahmen von dieser Regel bilden die Märkte Aachen und Mönchengladbach. 

525 In Aachen liegen die Edeka und die Rewe zusammen nach dem Zusammenschluss 

bei rund [40-45%], zudem ist der Zuwachs mit [<5%] moderat. Darüber hinaus sind 

dort mit Dohle, Real und Kaufland drei weitere Anbieter im Vollsortimentsbereich tä-

tig, welche zumindest in der Summe zumindest mehr als [20-25%] des Marktvolu-

mens auf sich ziehen.  

526 In Mönchengladbach weisen die Edeka und die Rewe nach dem Zusammenschluss 

ebenfalls einen aggregierten Marktanteil von rund [40-45%] auf. Gleichwohl ist hier 

der Zuwachs, der auf Kaiser´s Tengelmann entfällt, mit rund [5-10%] deutlich. Ferner 

ist zu berücksichtigen, dass im Laufe des Jahres 2014 7 der insgesamt 22 Mön-

chengladbacher Filialen geschlossen worden sind. Dies relativiert sowohl den Zu-

wachs als auch den insgesamt nach dem Zusammenschluss auf Edeka und Rewe 

entfallenden Marktanteil. Zudem sind auch in diesem Marktraum mit Dohle, Real und 

Kaufland drei weitere Anbieter im Vollsortimentsbereich tätig, welche zumindest in 

der Summe knapp  [15-20%] des Marktvolumens auf sich ziehen.  
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527 In Krefeld bleiben die Rewe und die Edeka zwar nach dem Zusammenschluss knapp 

unter der 50%-Marke. Gleichwohl ist in diesen Markträumen das auf die anderen 

Vollsortimenter entfallenden Marktvolumen mit [15-20%] deutlich geringer.  

528 Im Ergebnis geht die Beschlussabteilung daher davon aus, dass in den Markträumen 

Düsseldorf/Ratingen [79], Krefeld [163], Bonn [45] und Essen/Oberhausen/Mülheim 

[226] die Untersagungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dieser Befund wurde jedoch für 

die Städte, die eine Einwohnerzahl von mehr als 500.000 aufweisen – wie schon in 

Berlin und München – auf einer räumlich kleinteiligeren Basis überprüft.     

529 Auch im Zusammenhang mit der Analyse der nordrheinwestfälischen Märkte kann 

dahinstehen, ob eine Clusterbetrachtung notwendig ist oder nicht.  

530 Die Struktur der umliegenden Markträume weicht nicht wesentlich von den „Untersa-

gungsmärkten“ ab. Im Norden und Westen  grenzen an die wettbewerblich problema-

tischen, zusammenhängenden Märkte Düsseldorf, Krefeld und Essen die Räume 

Duisburg (76), Kevelaer (154), Bottrop (46), Herten/Gelsenkirchen (134) sowie Bo-

chum (43), Witten/Hagen (332) und Velbert (312) an. In all diesen Markträumen liegt 

der auf Edeka und Rewe entfallende Marktanteil oberhalb von 45 %. In den meisten 

Markträume ist die Edeka, teils mit erheblichem Marktanteilsabstand Marktführer 

(Duisburg, Bottrop, Herten/Gelsenkirchen, Kevelaer); dort wo sie es nicht ist, nimmt 

die Rewe diese Position ein (Bochum, Velbert, Witten/Hagen). Auch hier entfällt stets 

ein Drittel des Marktes auf die wettbewerblich entfernteren Discounter und den sons-

tigen Vollsortimentern gelingt es nicht, mehr als ein Fünftel des Marktes auf sich zu 

ziehen. 

531 Im Süden und Westen grenzen die Markträume Mönchengladbach (202), Dormagen 

(73) und  Solingen (287) an. Auch hier entfallen auf die Edeka (inkl. KT) und Rewe 

Marktanteile von rund [35-40] % in Dormagen bis [45-50] % in Solingen. Die Markt-

führerschaft entfällt auch in diesen Märkten auf die Edeka (Mönchengladbach, Dor-

magen) oder die Rewe (Solingen).  

532 Auch die den Untersagungsmarkt Bonn (45) umgebenden Markträume weichen im 

Hinblick auf ihre Struktur kaum merklich vom Markt Bonn ab. In den Markträumen  

Neustadt (214), Bad Neuenahr/Ahrweiler (20) und Euskirchen (88) reichen die agg-

regierten Marktanteile von gut 40 % (Euskirchen) bis zu mehr als 50 % (Bad Neue-

nahr). Marktführer ist auch dort stets die Edeka (Bad Neuenahr) oder die Rewe 

(Neustadt und Euskirchen).  
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533 Im Nordosten sticht lediglich der Marktraum Sankt Augustin (271) heraus. Hier entfal-

len „lediglich“ rund 35 % auf die Edeka und die Rewe. Knapp 30 % des Marktes wer-

den dort von den alternativen Vollsortimentern Kaufland, Dohle und Real verein-

nahmt. In den beiden andern nördllich gelegenen Märkten Köln (176) und Bergheim 

(35) entfallen wiederum gut 40 % Bergheim bzw. knapp 50 % (Köln) auf die beiden 

marktführenden Unternehmen Edeka und Rewe.  

534 Im Ergebnis weisen die umliegenden Räume daher keine signifikant abweichenden 

Marktstrukturen auf, die eine Anfälligkeit der „Untersagungsmärkte“ für wettbewerbli-

che Impulse von außen nahelegen.   

bb) Metropolregionen NRW 

535 Wie schon in Berlin in München zeigt auch der Blick in drei ausgewählte Metropolre-

gionen in NRW, deren Einwohnerzahl die Grenze von 500.000 Menschen übersteigt 

(Köln, Düsseldorf und Essen), dass die Grundstruktur der Märkte auch auf Stadtbe-

zirksbasis (sowie zur Plausibilisierung auf Stadtteilbasis) in diesen Großstädten der 

der jeweiligen Markträume entspricht. Dies gilt jedenfalls für Düsseldorf und Essen.  

(a) Marktstruktur Düsseldorf  

536 In einer Reihe von Stadtbezirken Düsseldorfs wird durch den Zusammenschluss ef-

fektiver Wettbewerb erheblich behindert. Bis auf die Stadtbezirke 2, 4 und 8, sind die 

Untersagungsvoraussetzungen in sämtlichen Bezirken gegeben124. Auch auf Be-

zirksebene ist der auf Kaiser´s Tengelmann entfallende Zuwachs erheblich. Darüber 

hinaus entfällt nach dem Zusammenschluss i.d.R. mehr als die Hälfte des Marktvo-

lumens auf die engsten Wettbewerber Edeka und Rewe. Ferner vereinnahmen die 

Discounter durchweg ein Drittel des Marktes. Die verbleibenden Wettbewerber Kauf-

land und Real sind auch in Düsseldorf nur sporadisch vertreten.   

537 Die untenstehende Tabelle enthält die 10 Stadtbezirke Düsseldorfs, denen die insge-

samt 49 Stadtteile der nordrheinwestfälischen Hauptstadt zugeordnet sind. Kaiser´s 

Tengelmann ist in 9 der 10 Bezirke mit Filialen vertreten. Insgesamt können 28 der 

38 (36) Filialen im Marktraum Düsseldorf (79) einem innerstädtischen Bezirk zuge-

                                                

124  Unproblematisch vor dem Hintergrund eines fehlenden Zuwachses ist auch der Stadtbezirk 10, in dem 
sich keine Filiale von Kaiser´s Tengelmann befindet.  
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ordnet werden. Die restlichen Filialen befinden sich im Umland und entziehen sich in-

soweit einer Betrachtung auf Bezirksebene125. Die Stadtbezirke, in denen das Zielun-

ternehmen tätig ist, sind grau eingefärbt, die entsprechenden Stadtteile kursiv und 

fett abgesetzt. 

Stadtbezirk Fläche Einwohner Stadteile 

Stadtbezirk 1 11,35 km ² 74.875 Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, 
Pempelfort, Derendorf, Golzheim 

Stadtbezirk 2 7,18 km² 56.207 Flingern-Nord, Flingern-Süd, Düsseltal 

Stadtbezirk 3 24,2 km ² 109.320 Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrich-
stadt, Hafen, Hamm, Flehe, 
Volmerswerth 

Stadtbezirk 4 12,77 km² 39.582 Oberkassel, Heerdt, Lörick, Niederkas-
sel 

Stadtbezirk 5 50,9 km² 32.358 Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, 
Wittlaer, Kalkum, Angermund 

Stadtbezirk 6 19,49 km² 58.988 Lichtenbroich, Unterrath, Rath, 
Mörsenbroich 

Stadtbezirk 7 27,91 km² 44.119 Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, 
Hubbelrath 

Stadtbezirk 8 21,04 km² 56.523 Eller, Lierenfeld, Vennhausen, Unter-
bach 

Stadtbezirk 9 36,57 km² 89.162 Wersten, Holthausen, Reisholz, Be-
nrath, Urdenbach, Hassels, Itter, Him-
melgeist 

Stadtbezirk 10 5,59 km² 24.909 Garath, Hellerhof 

 

538 Die untenstehende Abbildung verdeutlicht die innerstädtische Filiallage der Kaiser´s-

Standorte in Düsseldorf. Die nachfolgende Tabelle gibt die Marktstruktur in den 10 

Stadtbezirken wieder.   

                                                

125  Gleichwohl werden diese natürlich im Rahmen der Gesamtbetrachtung des Marktraums  
Ratingen/Düsseldorf (79) mit berücksichtigt.  
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539 Auch in Düsseldorf ist Kaiser´s Tengelmann in den meisten innerstädtischen Bezir-

ken ein wichtiger Anbieter, im Durchschnitt liegt der Marktanteil, der auf das Zielun-

ternehmen entfällt, oberhalb von 10 %. In allen Bezirken (bis auf den Bezirk 10, in 

dem KT keine Filiale unterhält) liegt der zusammenschlussbedingte Zuwachs für die 

Edeka oberhalb von 2 %, in 6 oberhalb von 5 % und in drei Bezirken oberhalb von 10 

%. In einem Bezirk ist Kaiser´s Tengelmann sogar Marktführer.    

540 Nach dem Zusammenschluss entfallen in allen sechs problematischen  Düsseldorfer 

Bezirken mehr als 50 % des Marktes auf die Edeka und die Rewe, in drei Märkten 

sind es mehr als 60 %. Auf die Discounter entfällt im Durchschnitt ein Marktanteil von 

knapp einem Drittel. Die alternativen Anbieter im Vollsortiment (SB-Warenhäuser) 

sind  in den kritischen Bezirken lediglich mit insgesamt zwei Filialen vertreten. Kauf-

land unterhält eine Filiale im Bezirk 1, Real ist im Bezirk 3 vertreten.  

541 Die für den Großraum Düsseldorf sowie die Stadtbezirke jeweils festgestellte Markt-

struktur findet sich auch in einer Vielzahl von einzelnen Stadteilen wieder. Dabei hat 

die Beschlussabteilung unter Berücksichtigung der bereits innerhalb der Bezirke an-

gewandten Kriterien überprüft, ob eine Ortsteilbetrachtung Muster hervorbringt, die 

den Untersagungskriterien in den sechs kritischen Bezirken widersprechen.  

542 Im Ergebnis ist dies, wie die untenstehende Tabelle zeigt, nicht der Fall.  
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543 Kaiser´s Tengelmann ist mit 19 Filialen in den 16 Düsseldorfer Stadtteilen vertreten, 

die zu den Bezirken mit wettbewerblich problematischen Marktstrukturen gehören. In 

drei dieser Stadtteile (Golzheim, Stockum und Wittlaer) ist Kaiser´s Tengelmann das 

einzige Unternehmen, das in diesen Räumen tätig ist. In allen Stadtteilen ist der Zu-

wachs signifikant, er liegt im Durchschnitt bei rund [30-35%]. In sämtlichen Stadttei-

len mit Ausnahme von Friedrichstadt, Lohausen und Holthausen liegt der gemeinsam 

auf die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil oberhalb von 50 %. In den beiden  

letztgenannten Stadtteilen liegt nur knapp darunter.  

544 Lediglich in Friedrichstadt ist ein weiterer Vollsortimenter tätig. Der wettbewerblich 

entferntere Discount ist in 6 Stadtteilen gar nicht vertreten. Dort, wo er es ist, liegt der 

auf ihn in der Summe entfallende Marktanteil im Durchschnitt bei [20-25%].  

545 Ferner ist festzuhalten, dass in 19 der 20 Stadtteile, in denen Kaiser´s Tengelmann 

insgesamt Filialen unterhält, nach dem Zusammenschluss im Vollsortimentsbereich 

nur noch Edeka und Rewe tätig ist. 

546 Im Ergebnis sind daher auch im Rahmen einer Stadtteilbetrachtung in 13 von 16 

Stadtteilen, in denen Kaiser´s Tengelmann tätig ist und die zu den als wettbewerblich 

problematischen Bezirken gehören, die strukturellen Untersagungsvoraussetzungen 

erfüllt.  

(b) Zusatzfaktoren Düsseldorf 

547 Die Beschlussabteilung hat neben der marktstrukturellen Aufbereitung, welche den 

zusammenschlussbedingten Zuwachs, die Marktposition der beiden führenden Voll-

sortimenter sowie das Wettbewerbspotential entfernter und näherer Wettbewerber in 

den Blick nimmt, eine Reihe von Zusatzfaktoren beleuchtet.  

548 Diese Zusatzfaktoren betreffen insbesondere das wettbewerbliche Näheverhältnis 

der verschiedenen Vertriebslinien im LEH, die rechtlichen und tatsächlichen Hürden, 

die einem erfolgreichen Marktzutritt entgegenstehen sowie der privilegierte Zugang 

zu den relevanten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Einige dieser bereits im Rah-

men von Abschnitt 2 thematisierten Aspekte haben bundesweite Relevanz, sind also 
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insofern wirkungsgleich auch auf die relevanten regionalen Absatzmärkte in Düssel-

dorf übertragbar. Zur Vermeidung von Dopplungen sei daher an dieser Stelle ledig-

lich auf die entsprechenden Passagen in Kapitel 3 verwiesen. Dies gilt insbesondere 

für das abgestufte Wettbewerbsverhältnis im LEH einschließlich der empirischen 

Analyseansätze sowie die – insbesondere in stark verdichteten Metropolregionen – 

vorhandenen Marktzutrittsschranken.  

549 Einer individuellen Betrachtung zugänglich ist hingegen die marktstrukturelle Aus-

schnittbetrachtung des für den Gesamtmarkt wichtigen Segments der Vollsortimenter 

(dazu unter (aa). Ferner zeigt sich auch für Düsseldorf durch eine Analyse der Filial-

dichte, dass die beiden  Unternehmen mit der größten Marktbedeutung, Edeka und 

Rewe, auch hier über einen hervorragenden Zugang zu den Absatzmärkten verfügen 

(dazu unter (bb)).     

(aa) Marktstrukur Vollsortiment Düsseldorf 

550 Obwohl die Beschlussabteilung auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Analysen weiterhin von einem einheitlichen Markt ausgeht, der alle Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen umfasst126, vermittelt auch für den Raum Düsseldorf eine 

Darstellung, die sich ausschließlich auf Vollsortimentsanbieter beschränkt, einen  

Eindruck von den Konzentrationstendenzen in diesem für den Gesamtmarkt wichtigs-

ten Segment.  

551 Eine „Bereinigung“ der Umsätze um die Discounter hat vor dem Hintergrund der diffe-

renzierten Vertriebslinien im Wesentlichen zwei Effekte. Zum einen werden alle Dis-

counter, die keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Edeka sowie zur Rewe ha-

ben, aus dem Markt heraus gerechnet. Dies betrifft die Umsätze von Aldi, Lidl, Netto 

Stavenhagen und Norma. Dadurch schrumpft das Marktvolumen und die Umsätze 

der Zusammenschlussbeteiligten aber auch der Rewe sowie der anderen im Markt 

tätigen Vollsortimenter (Kaufland, Real) gehen wegen des gesunkenen Marktvolu-

mens mit einem höheren Marktanteil einher.  

                                                

126  Die Faktoren, die aus Sicht der Beschlussabteilung relevant sind für das wettbewerbliche 
Näheverhältnis der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen untereinander sowie im Hinblick auf 
die Rewe wurden bereits ausführlich thematisiert. Daher sei an dieser Stelle vollumfänglich auf diese 
Ausführungen verwiesen.  
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552 Da aber auch die Umsätze der Discounttöchter der Edeka und der Rewe, also alle 

Netto- und Penny-Märkte, aus dem relevanten Markt heraus gerechnet werden, sin-

ken die Marktanteile wieder. Es ist a priori nicht klar, welcher Effekt überwiegt. Da der 

Schwerpunkt der Edeka und der Rewe jedoch im Vollsortiment liegt, dürften die 

Marktanteile der beiden Unternehmen in der Tendenz ansteigen. Da Kaiser´s Ten-

gelmann ausschließlich im Vollsortiment tätig ist, steigt der auf das Zielunternehmen 

entfallende Marktanteil bei einer solchen Betrachtung stets an.  

553 Werden die Discounter aus dem Marktvolumen vollständig ausgeklammert, so liegt 

der auf das Zielunternehmen entfallende Umsatz bei einem Marktanteil von [10-15%]. 

Nach dem Zusammenschluss entfallen [40-45%] auf die Beteiligten. Im Ergebnis ver-

einnahmen die beiden nächsten Wettbewerber, Rewe und Edeka, dann mehr als drei 

Viertel  des Marktes. In 7 der 10 Stadtbezirke gibt es nach dem Zusammenschluss 

nur noch zwei Anbieter: die Edeka und die Rewe. 

554 Die untenstehenden Tabellen enthalten zusammenfassend die Marktstruktur für das 

Düsseldorfer Stadtgebiet im Rahmen einer Marktraumbetrachtung (Düssel-

dorf/Ratingen [79]) wie auch für die 10 Düsseldorfer Stadtbezirke, jeweils unter Kon-

zentration auf die Vollsortimenter. 
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(bb) Zugang zu den Absatzmärkten – Filialdichte Düsseldorf   

555 Die Edeka und die Rewe verfügen auch in Düsseldorf über das dichteste Filialnetz. 

Dies gilt sowohl bei einer Gesamtbetrachtung des Großraums Düsseldorf/Ratingen 

als auch bei der Einzelanalyse der 10 Stadtbezirke. Diese Dichte würde sich bei ei-

nem Zusammenschluss weiter erhöhen.  

556 Bereits vor dem Zusammenschluss betreibt die Edeka im Marktraum Düssel-

dorf/Ratingen (205) 81 Filialen. Auf den Marktführer Rewe entfallen 86 Standorte. 

Durch den Zusammenschluss kämen weitere 39 derzeit vom Zielunternehmen be-

triebene Filialen für die Edeka  hinzu. Damit wären 206 der 295 LEH-Standorte im 

Marktraum Düsseldorf/Ratingen unter Kontrolle der Edeka und der Rewe. Dies ent-

spricht einer Quote von 70%. Bezogen auf die Vollsortimenter entfallen dann sogar 

gut 96 % der Standorte auf die beiden führenden Unternehmen Edeka und Rewe.  

557 Auch die Betrachtung der Stadtbezirke ändert an dieser Relation kaum etwas. Von 

den insgesamt 176 LEH-Standorten im innerstädtischen Bereich (d.h. innerhalb der 

10 Stadtbezirke) entfallen derzeit 43 auf die Edeka und 28 auf Kaiser´s Tengelmann. 

Weitere 55 Filialen werden von der Rewe betrieben. Insgesamt entfielen damit für 

den Fall des Zusammenschlusses 72 % der innerstädtischen Filialen auf die Edeka 

und die Rewe. Bezogen auf die Vollsortimenter entfallen dann sogar knapp 98 % der 

Standorte im innerstädtischen Bereich auf die beiden führenden Unternehmen Edeka 

und Rewe.  

558 Dieser Strukturvorteil zieht sich durch sämtliche Bezirke. Der Marktführer Rewe deckt 

mit jeder Filiale im Durchschnitt ein Gebiet von 6 km² ab. Die Edeka erreicht einen 

Abdeckungsgrad von 9,5 km²/Filiale. In einer ähnlichen Größenordnung liegt das 

Zielunternehmen mit 9,3 km²/Filiale. Nach dem Zusammenschluss deckt die Edeka 

mit jeder Filiale nur noch 3,6 km² ab.  

559 Der Vorteil in der Nahversorgung für diese Anbieter wird deutlich, wenn man dage-

gen die Abdeckungswerte der anderen Marktteilnehmer betrachtet. Die großflächigen 

SB-Warenhäuser decken durchschnittlich zwischen 11,4 und 18,5 km² ab, der ent-

sprechende Wert für die Discounter liegt bei 11,8 bis 21,2 km².  
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(c) Marktstruktur Essen  

560 KT unterhält in fünf von neun Essener Bezirken Filialen. In dreien wird durch den 

Zusammenschluss effektiver Wettbewerb erheblich behindert. Dabei handelt es sich 

um die Bezirke II, III und IX.  

561 Die untenstehende Karte verdeutlicht die Lage der Filialen des Zielunternehmens. 

Insgesamt können 6 der 15 (bzw. 12 nach den in 2014 erfolgten drei Schließungen) 

Filialen im Marktraum Essen/Oberhausen/Mülheim (226) einem innerstädtischen Es-

sener Bezirk zugeordnet werden. Die restlichen Filialen befinden sich in den angren-

zenden Städten Oberhausen und Mülheim und entziehen sich insoweit einer Betrach-

tung auf Bezirksebene. Eine Betrachtung auf Stadtteil und/oder Bezirksebene hat die 

Beschlussabteilung aus pragmatischen Gründen nicht vorgenommen, da diese Städ-

te deutlich weniger als eine halbe Million Einwohner haben. Es ist zwar nicht auszu-

schließen, dass auch hier wettbewerblich problematische Konstellationen entstehen, 

sie sind jedoch auf Basis der Marktraumanalyse (Essen/Oberhausen/Mülheim [226]) 

bereits erfasst.  
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563 Die untenstehende Tabelle enthält die 9 Stadtbezirke Essens, denen die insge-

samt 50 Stadtteile der Stadt  zugeordnet sind. Kaiser´s Tengelmann ist in fünf der 

Bezirke mit Filialen vertreten. Die Stadtbezirke, in denen das Zielunternehmen tä-

tig ist, sind grau eingefärbt, die entsprechenden Stadtteile kursiv und fett abge-

setzt 

Nr.  Bezeichnung Fläche Einwohner Stadteile 
I Stadtmitte / 

Frillendorf / Huttrop 
15,6 km² 64.798 Stadtkern, Ostviertel, Nordviertel, 

Westviertel, Südviertel, Südostvier-
tel, Huttrop, Frillendorf 

II Rüttenscheid / 
Bergerhausen / 
Rellinghausen / 
Stadtwald 

13,14 km² 

 

53.876 Rüttenscheid, Rellinghausen, Ber-
gerhausen, Stadtwald 

III Essen-West 16,41 km² 96.097 Altendorf, Frohnhausen, 
Holsterhausen, Fulerum, Haarzopf, 
Margarethenhöhe 

IV Borbeck 24,67 km² 83.037 Schönebeck, Bedingrade, Frintrop, 
Dellwig, Gerschede, Borbeck-Mitte, 
Bochold, Bergeborbeck 

V Altenessen / 
Karnap / Vogel-
heim 

18,34 km² 56.765 Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, 
Karnap, Vogelheim 

VI Zollverein 13,02 km² 51.166 Schonnebeck, Stoppenberg, 
Katernberg 

VII Steele / Kray 20,8 km² 68.954 Steele, Kray, Freisenbruch, Horst, 
Leithe 

VIII Essen-
Ruhrhalbinsel 

33,32 km² 52.016 Heisingen, Kupferdreh, Byfang, 
Überruhr-Hinsel, Überruhr-
Holthausen, Burgaltendorf 

IX Werden / Kettwig / 
Bredeney 

54,59 km² 49.982 Bredeney, Schuir, Werden, 
Heidhausen, Fischlaken, Kettwig 
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564 Auch in Essen sind die Untersagungsvoraussetzungen in drei der fünf Essener 

Stadtbezirke, in denen Kaiser´s Tengelmann tätig ist, gegeben. In den Bezirken II, IIII 

und IX ist der auf das Zielunternehmen entfallenden Zuwachs mit (teilweise deutlich) 

mehr als 2 % erheblich. In den Bezirken I und IV liegt er hingegen (knapp) unterhalb 

von 2 %.  

565 Zudem entfallen in den Bezirken II, III, IV und IX deutlich mehr als 50 % des Marktvo-

lumens auf die beiden nächsten Wettbewerber Edeka und Rewe. Während durch-

schnittlich 30 % auf die in diesen Bezirken tätigen Discounter entfallen, sind die 

Großflächenbetreiber dort nicht aktiv. Lediglich in Bezirk I betreibt Real sowie in den 

Bezirken IV und V Kaufland jeweils ein SB-Warenhaus.  

566 Im Ergebnis ist daher die Gesamtkonstellation in den Bezirken I und IV aus Sicht der 

Beschlussabteilung wettbewerblich weniger problematisch. Zudem wurden in 2014 

die Filialen in der Steelerstr. 354 (Bezirk I) sowie in der Marktstr. 10 (Bezirk IV) ohne-

hin geschlossen.      

567 Die für den Großraum Essen/Mülheim/Oberhausen sowie die Essener Stadtbezirke 

jeweils festgestellte Marktstruktur findet sich auch in den einzelnen Stadteilen wieder. 

Dabei hat die Beschlussabteilung unter Berücksichtigung der bereits innerhalb der 

Bezirke angewandten Kriterien überprüft, ob eine Ortsteilbetrachtung Muster hervor-

bringt, die den Untersagungskriterien in den Bezirken II, III und IX nicht entsprechen.  

568 Im Ergebnis ist dies, wie die untenstehende Tabelle zeigt, nicht der Fall. 
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569 Kaiser´s Tengelmann war mit sechs Filialen in den sechs Stadteilen Bredeney, Kett-

wig, Rüttenscheid, Huttrop, Borbeck-Mitte sowie Holsterhausen tätig. Die Filialen in 

Borbeck-Mitte sowie in Huttrop sind jedoch im Laufe des Jahres 2014 geschlossen 

worden.  

570 In den verbleibenden vier Stadtteilen liegt der zusammenschlussbedingte Zuwachs 

oberhalb von 5 %, in drei Fällen sogar oberhalb von 10 %. In keinem der Stadtteile 

liegt der gemeinsam auf die Edeka und die Rewe entfallende Marktanteil signifikant 

unterhalb von 50 %. Zudem ist in keinem der vier Stadteile ein alternativer Vollsorti-

menter tätig.   

571 Im Ergebnis stützen die Strukturbedingungen in den Stadtteilen die wettbewerbliche 

Beurteilung der entsprechenden Stadtbezirke, für die die Untersagungsvorausset-

zungen vorliegen.    

(d) Zusatzfaktoren Essen 

572 Die Beschlussabteilung hat neben der marktstrukturellen Aufbereitung, welche den 

zusammenschlussbedingten Zuwachs, die Marktposition der beiden führenden Voll-

sortimenter sowie das Wettbewerbspotential entfernter und näherer Wettbewerber in 

den Blick nimmt, eine Reihe von Zusatzfaktoren beleuchtet.  

573 Diese Zusatzfaktoren betreffen insbesondere das wettbewerbliche Näheverhältnis 

der verschiedenen Vertriebslinien im LEH, die rechtlichen und tatsächlichen Hürden, 

die einem erfolgreichen Marktzutritt entgegenstehen sowie der privilegierte Zugang 

zu den relevanten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Einige dieser bereits im Rah-

men von Abschnitt 2 thematisierten Aspekte haben bundesweite Relevanz, sind also 

insofern wirkungsgleich auch auf die relevanten regionalen Absatzmärkte in Essen 

übertragbar. Zur Vermeidung von Dopplungen sei daher an dieser Stelle auf die ent-

sprechenden Passagen in Kapitel D.II.5.b) verwiesen. Dies gilt insbesondere für das 

abgestufte Wettbewerbsverhältnis im LEH einschließlich der empirischen Analysean-

sätze sowie die – insbesondere in stark verdichteten Metropolregionen – vorhande-

nen Marktzutrittsschranken.  
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574 Einer individuellen Betrachtung zugänglich ist hingegen die marktstrukturelle Aus-

schnittbetrachtung des für den Gesamtmarkt wichtigen Segments der Vollsortimen-

ter. Ferner zeigt sich auch im Gebiet Essen durch eine Analyse der Filialdichte, dass 

die beiden  Unternehmen mit der größten Marktbedeutung, Edeka und Rewe, auch 

hier über einen hervorragenden Zugang zu den Absatzmärkten verfügen.      

(aa) Marktstruktur Vollsortiment Essen 

575 Obwohl die Beschlussabteilung auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Analysen weiterhin von einem einheitlichen Markt ausgeht, der alle Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen umfasst127, vermittelt auch für den Raum Essen eine Dar-

stellung, die sich ausschließlich auf Vollsortimentsanbieter beschränkt, einen  Ein-

druck von den Konzentrationstendenzen in diesem für den Gesamtmarkt wichtigsten 

Segment.  

576 Eine „Bereinigung“ der Umsätze um die Discounter hat vor dem Hintergrund der diffe-

renzierten Vertriebslinien im Wesentlichen zwei Effekte. Zum einen werden alle Dis-

counter, die keine gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Edeka sowie zur Rewe ha-

ben, aus dem Markt heraus gerechnet. Dies betrifft die Umsätze von Aldi, Lidl, Netto 

Stavenhagen und Norma. Dadurch schrumpft das Marktvolumen und die Umsätze 

der Zusammenschlussbeteiligten aber auch der Rewe sowie der anderen im Markt 

tätigen Vollsortimenter (Kaufland, Real) gehen wegen des gesunkenen Marktvolu-

mens mit einem höheren Marktanteil einher.  

577 Da aber auch die Umsätze der Discounttöchter der Edeka und der Rewe, also alle 

Netto- und Penny-Märkte, aus dem relevanten Markt heraus gerechnet werden, sin-

ken die Marktanteile wieder. Es ist a priori nicht klar, welcher Effekt überwiegt. Da der 

Schwerpunkt der Edeka und der Rewe jedoch im Vollsortiment liegt, dürften die 

Marktanteile der beiden Unternehmen in der Tendenz ansteigen. Da Kaiser´s Ten-

gelmann ausschließlich im Vollsortiment tätig ist, steigt der auf das Zielunternehmen 

entfallende Marktanteil bei einer solchen Betrachtung stets an.  

                                                

127  Die Faktoren, die aus Sicht der Beschlussabteilung relevant sind für das wettbewerbliche 
Näheverhältnis der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen untereinander sowie im Hinblick auf 
die Rewe wurden bereits ausführlich thematisiert. Daher sei an dieser Stelle vollumfänglich auf diese 
Ausführungen verwiesen.  
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578 Werden die Discounter aus dem Marktvolumen vollständig ausgeklammert, so liegt 

der auf das Zielunternehmen entfallende Umsatz bei einem Marktanteil von [5-10%]. 

Nach dem Zusammenschluss entfallen [40-45%] auf die Beteiligten. Im Ergebnis ver-

einnahmen die beiden nächsten Wettbewerber, Rewe und Edeka, dann [75-80%] des 

Marktes. In 7 der 9 Stadtbezirke gibt es nach dem Zusammenschluss nur noch zwei 

Anbieter: die Edeka und die Rewe. 

579 Die untenstehenden Tabellen enthalten zusammenfassend die Marktstruktur für das 

Essener Stadtgebiet im Rahmen einer Marktraumbetrachtung (Essen/Oberhausen/ 

Mülheim [226]) wie auch für die 9 Essener Stadtbezirke, jeweils unter Konzentration 

auf die Vollsortimenter. 



-2
0

7
- 

 

 

 

V
o

ll
so

rt
im

e
n

te
r 

M
a

rk
tr

a
u

m
 E

ss
e

n
/O

b
e

rh
a

u
se

n
/M

ü
lh

e
im

 (
2

2
6

)/
S

ta
d

tb
e

zi
rk

e
 

S
ta

d
tb

e
zi

rk
 

E
d

e
k

a
 

K
T

 
S

u
m

m
e

 I
: 

E
d

e
k

a
+

K
T

 
R

e
w

e
 

R
e

w
e

 D
O

 
S

u
m

m
e

 I
I:

 E
d

e
-

k
a

/K
T

+
R

e
w

e
 

K
a

u
fl

a
n

d
 

R
e

a
l 

M
a

rk
tv

o
lu

m
e

n
 

in
 €

 2
0

1
3

 

M
a

rk
tr

a
u

m
 O

b
e

rh
a

u
-

se
n

/E
ss

e
n

/M
ü

lh
e

im
 (

2
2

6
) 

(3
5

 -
 4

0
) 

(5
 -

 1
0

) 
(4

5
 -

 5
0

) 
(5

 -
 1

0
) 

(2
5

 -
 3

0
) 

(7
5

 -
 8

0
) 

(1
0

 -
 1

5
) 

(5
 -

 1
0

) 
7

3
9

.4
2

3
.9

1
4

 

I 
(1

5
 -

 2
0

) 
<

 5
 

(1
5

 -
 2

0
) 

(5
 -

 1
0

) 
(3

0
 -

 3
5

) 
(5

5
 -

 6
0

) 
<

 1
 

(4
0

 -
 4

5
) 

6
4

.8
1

5
.7

7
8

 

II
 

(4
0

 -
 4

5
) 

(1
0

 -
 1

5
) 

(5
5

 -
 6

0
) 

(2
5

 -
 3

0
) 

(1
5

 -
 2

0
) 

(9
5

 -
 1

0
0

) 
<

 1
 

<
 1

 
7

1
.6

7
2

.8
5

4
 

II
I 

(6
0

 -
 6

5
) 

(5
 -

 1
0

) 
(6

5
 -

 7
0

) 
<

 1
 

(3
0

 -
 3

5
) 

(9
5

 -
 1

0
0

) 
<

 1
 

<
 1

 
4

5
.9

6
7

.7
9

5
 

IV
 

(4
0

 -
 4

5
) 

<
 5

 
(4

5
 -

 5
0

) 
<

 5
 

(2
0

 -
 2

5
) 

(7
0

 -
 7

5
) 

(2
5

 -
 3

0
) 

<
 1

 
6

6
.0

0
7

.9
3

5
 

V
 

<
 1

 
<

 1
 

<
 1

 
(1

0
 -

 1
5

) 
(3

0
 -

 3
5

) 
(4

0
 -

 4
5

) 
(5

5
 -

 6
0

) 
<

 1
 

3
6

.5
6

0
.3

7
6

 

V
I 

(5
5

 -
 6

0
) 

<
 1

 
(5

5
 -

 6
0

) 
<

 1
 

(4
0

 -
 4

5
) 

(9
5

 -
 1

0
0

) 
<

 1
 

<
 1

 
1

7
.4

2
4

.2
0

6
 

V
II

 
(3

5
 -

 4
0

) 
<

 1
 

(3
5

 -
 4

0
) 

<
 1

 
(6

0
 -

 6
5

) 
(9

5
 -

 1
0

0
) 

<
 1

 
<

 1
 

3
4

.3
8

1
.0

5
0

 

V
II

I 
(4

5
 -

 5
0

) 
<

 1
 

(4
5

 -
 5

0
) 

<
 1

 
(5

0
 -

 5
5

) 
(9

5
 -

 1
0

0
) 

<
 1

 
<

 1
 

4
2

.7
0

2
.7

0
5

 

IX
 

(3
0

 -
 3

5
) 

(1
5

 -
 2

0
) 

(4
5

 -
 5

0
) 

(1
5

 -
 2

0
) 

(3
0

 -
 3

5
) 

(9
5

 -
 1

0
0

) 
<

 1
 

<
 1

 
4

9
.4

4
2

.1
1

7
 



- 208 - 

 

(bb) Zugang zu den Absatzmärkten – Filialdichte Essen 

580 Die Edeka und die Rewe verfügen auch in Essen über das dichteste Filialnetz. Dies 

gilt sowohl bei einer Gesamtbetrachtung des Großraums Oberhau-

sen/Essen/Mülheim (226) als auch bei der Einzelanalyse der neun Stadtbezirke. Die-

se Dichte würde sich bei einem Zusammenschluss weiter erhöhen.  

581 Bereits vor dem Zusammenschluss betreibt die Edeka im Marktraum Es-

sen/Oberhausen/Mülheim (226) 102 Filialen. Auf die Rewe entfallen 68 Standorte. 

Durch den Zusammenschluss kämen weitere 15 derzeit vom Zielunternehmen be-

triebene Filialen für die Edeka  hinzu. Damit wären 185 der 301 LEH-Standorte im 

Marktraum Essen/Oberhausen/Mülheim (226) unter Kontrolle der Edeka und der Re-

we. Dies entspricht einer Quote von gut 60%. Bezogen auf die Vollsortimenter sind 

dann gut 95 % der Standorte in der Hand der beiden führenden Unternehmen Edeka 

und Rewe.  

582 Auch die Betrachtung der Stadtbezirke ändert an dieser Relation kaum etwas. Von 

den insgesamt 186 LEH-Standorten im innerstädtischen Bereich (d.h. innerhalb der 9 

Stadtbezirke Essens) entfallen derzeit 59 auf die Edeka und 6 auf Kaiser´s Tengel-

mann. Weitere 50 Filialen werden von der Rewe betrieben. Insgesamt entfielen damit 

für den Fall des Zusammenschlusses 62 % der innerstädtischen Filialen auf die Ede-

ka und die Rewe. Bezogen auf die Vollsortimenter sind dann 97 % der innerstädti-

schen Standorte in der Hand der beiden führenden Unternehmen Edeka und Rewe.  

583 Dieser Strukturvorteil zieht sich durch sämtliche Bezirke. Der Marktführer Edeka  

deckt mit jeder Filiale im Durchschnitt der Bezirke ein Gebiet von 4,2 km² ab. Die 

Rewe erreicht einen Abdeckungsgrad von 4,6 km²/Filiale. Nach dem Zusammen-

schluss deckt die Edeka mit jeder Filiale nur noch 3,6 km² ab.  

584 Der Vorteil in der Nahversorgung für diese Anbieter wird deutlich, wenn man dage-

gen die Abdeckungswerte der anderen Marktteilnehmer betrachtet. Die großflächigen 

SB-Warenhäuser decken durchschnittlich zwischen 7,8 und 21,5 km² ab, der ent-

sprechende Wert für die Discounter liegt bei 5,0 bis 12,6 km².  
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cc) Gesamtergebnis Nordrhein-Westfalen 

585 Durch den Zusammenschluss wird effektiver Wettbewerb in den Markträumen Düs-

seldorf/Ratingen (79), Krefeld (163), Bonn (45) und Essen/Oberhausen/Mülheim 

(226), erheblich behindert. Die im Rahmen der Analyse verdichteter Räume durchge-

führte Stadtbezirksbetrachtung hat für das Stadtgebiet Düsseldorf ergeben, dass die 

Untersagungsvoraussetzungen ebenfalls in den Stadtbezirken 1, 3, 5 bis 7 und 9 er-

füllt sind. Auch in den Essener Stadtbezirken II, III und IX wird durch den Zusammen-

schluss effektiver Wettbewerb erheblich behindert.  

III. Materielle Untersagungsvoraussetzungen auf den übrigen vom Zu-

sammenschluss betroffenen Absatzmärkten  

586 Auf den übrigen vom Zusammenschluss betroffenen Absatzmärkten im Bereich des 

Online Handels mit Non-Food I und Non-Food II Produkten liegen die Untersagungs-

voraussetzungen nicht vor. 

587 Die Beschlussabteilung betrachtet die Übernahmen des Supermarkt-Geschäfts KT 

sowie der Online-Shops unter TES und des LEH-Lieferservice Bringmeister von Ten-

gelmann als einheitlichen Vorgang, da alle drei Übernahmen gemeinsam im Kaufver-

trag vereinbart wurden und in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.  

588 TES betreibt die beiden Onlineshops „plus.de“ sowie „gartenxxl.de“, die schwer-

punktmäßig Non-Food II Produkte aus den Bereichen Garten, Wohnen, Autozubehör 

und Unterhaltungselektronik anbieten. Im Food-Bereich bietet plus.de Sekt, Wein und 

Weinzubehör an. Bringmeister ist lt. eigener Website („berlin.bringmeister.de“) der 

Lieferservice von Kaiser’s Tengelmann, über den sich Kunden in Berlin und München 

via Internet oder telefonisch rd. 4500 verschiedene Artikel aus allen wesentlichen Be-

reichen des LEH-Sortiments nach Hause liefern lassen können. 

589 Edeka ist im Onlinehandel mit Non-Food II Produkten über den Onlineshop „netto-

online.de“ tätig, der u.a. Produkte aus den Bereichen Garten, Haushalt, Technik, etc. 

und in begrenztem Umfang auch Wein und Kaffekapseln anbietet. Im LEH-

Onlinehandel ist Edeka bislang insbesondere über die eigenen Lieferdienste „Ede-

ka24.de“ bzw. „Edeka-lebensmittel.de“ tätig, die schwerpunktmäßig haltbare Le-

bensmittel und Non-Food I Produkte anbieten.  
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590 Die Übernahme von TES und Bringmeister durch Edeka betrifft somit den Online-

handel für Non-Food II Produkte sowie den Onlinehandel / Lieferservice für LEH-

Produkte. Die genaue Abgrenzung der betroffenen Märkte – insbesondere die Frage 

einer Unterteilung nach stationärem Handel und Onlinehandel sowie einzelnen Pro-

duktkategorien - kann vorliegend offen bleiben, da unabhängig von der Marktabgren-

zung die Übernahme von TES und Bringmeister durch Edeka alleine keine erhebliche 

Behinderung wirksamen Wettbewerbs erwarten ließe. 

591 Im Non-Food II Bereich kann Edeka seine Position durch die Übernahme von 

„plus.de“ und „garten.xxl“ zwar deutlich verbessern bzw. den Einstieg in diese Märkte 

schaffen, spielt jedoch aufgrund der aktuell noch geringen eigenen Umsätze und der 

verschiedenen großen Anbieter in diesen Bereichen (Onlinehändler wie Ebay, Ama-

zon, Otto, home24, etc. und stationäre Händler wie Baumärkte, Technikmärkte, Mö-

belhäuser, etc.) nur eine deutlich nachgeordnete Rolle. 

592 Im LEH-Bereich verfügt Edeka stationär bereits über eine sehr starke Marktstellung 

(s.o.) und zählt auch online neben anderen Unternehmen zu den stärkeren Anbietern 

(Fn: Vgl. „Lebensmittel-Lieferservices gemäß Studie auf Wachstumskurs“, in: Sweets 

Global Network vom 10.12.2014, S. 6). Durch die Übernahme von Bringmeister könn-

te Edeka die eigene Position als LEH-Online-Anbieter insbesondere in den Markt-

räumen Berlin und München noch deutlich verbessern und würde damit auch seine 

Stellung im LEH insgesamt zusätzlich stärken. Aufgrund der bislang jedoch noch ge-

ringen Umsätze im LEH-Onlinehandel und der Existenz weiterer starker Anbieter in 

diesem Bereich (insbes. Rewe, Deutsche Post / allyouneed, food.de, etc.) würde die 

Übernahme von Bringmeister alleine jedoch keine Untersagung des Gesamtvorha-

bens Edeka/Tengelmann rechtfertigen.  

IV. Materielle Untersagungsvoraussetzungen auf den Beschaffungsmärk-

ten 

593 Der Zusammenschluss führt nach Auffassung der Beschlussabteilung zu einer erheb-

lichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf verschiedenen Beschaffungsmärk-

ten des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Eine erhebliche Behinderung 

wirksamen Wettbewerbs wurde in diesem Verfahren konkret für die Beschaffungs-

märkte von Markenartikeln in den Produktbereichen konventionelle Frischmilch, kon-

ventionelle H-Milch, Tafelschokolade, Pralinen, Riegel, kakaohaltige Zuckerwaren 
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sowie sonstige Schokoladenwaren/Schokoladen-Knabberartikel festgestellt. Ergän-

zend wird dieser Entscheidung auf vier der in der Sektoruntersuchung Lebensmittel-

einzelhandel ermittelten Beschaffungsmärkte (Schaumwein, Tiefkühlpizza, rote Fein-

kostsoßen, Konfitüre) gestützt, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich die 

Marktverhältnisse in diesen Beschaffungsmärkten seit den beschaffungsmarktbezo-

genen Ermittlungen in der Sektoruntersuchung im Jahr 2010 grundlegend geändert 

haben. 

594 Die erhebliche Wettbewerbsbehinderung ist dabei unabhängig davon zu verzeichnen, 

ob Edeka in den betroffenen Beschaffungsmärkten durch den Zusammenschluss 

zum Marktführer wird, ihre bestehende Marktführerschaft ausbaut oder aber ihre Po-

sition innerhalb der Spitzengruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der Schwarz 

Gruppe stärkt. 

595 Durch den Zusammenschluss erwirbt die Edeka als das sowohl auf Absatzseite als 

auch auf Beschaffungsseite führende Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen 

Deutschlands einen der wenigen verbliebenen und von der Spitzengruppe der füh-

renden Anbieter in der Beschaffung unabhängigen Wettbewerber und Inhaber eines 

für den Kundenzugang wichtigen Netzes insbesondere in städtischen Ballungsräu-

men. KT ist auf der Absatzseite insbesondere im Hinblick auf das Warensortiment 

und das Vertriebsschienenkonzept ein enger Wettbewerber der Edeka. Auf der Be-

schaffungsseite ist Kaiser’s Tengelmann derzeit für einen Teil der Warenbeschaffung 

in eine Einkaufskooperation um den Anbieter Bünting eingebunden, die auch auf-

grund ihrer übrigen Mitgliedsunternehmen eine unmittelbare Ausweichoption für die 

Herstellerseite bei der Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels darstellt. Der mit 

dem Zusammenschlussvorhaben verbundene Übergang von KT als unabhängiges 

Einzelhandelsunternehmen und als Nachfrager nach Waren aus dem Bereich Food 

und Non-Food I zur Edeka würde daher die ohnehin stark konzentrierte Nachfrage-

struktur auf einer Reihe von Beschaffungsmärkten weiter verdichten und den Vor-

sprung der drei führenden Nachfrager nach Herstellermarken (Edeka, Rewe und 

Schwarz Gruppe) gegenüber ihren verbleibenden Wettbewerbern weiter erhöhen. 

596 Auf den ebenfalls in diesem Verfahren geprüften Beschaffungsmärkten für Bio- 

Frischmilch und Bio- H-Milch führt der Zusammenschluss dagegen nicht zu einer er-

heblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs. 
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1. Relevanter Beurteilungsrahmen nach Einführung des SIEC-Tests 

597 Auch auf den Beschaffungsmärkten bildet der mit der 8. GWB-Novelle eingeführte 

Untersagungstatbestand der erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs 

(„SIEC-Test“) die Grundlage der Prüfung. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 1 GWB ist ein Zu-

sammenschluss zu untersagen, durch den wirksamer Wettbewerb erheblich behin-

dert würde, insbesondere von dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende 

Stellung begründet oder verstärkt. Wie oben bereits dargelegt bedingt das neue 

Untersagungskriterium eine begrenzte Ausweitung der Untersagungsbefugnis insbe-

sondere auf solche Fallkonstellationen, in denen der Zusammenschluss nicht zur 

Entstehung oder Verstärkung der Marktposition eines eindeutigen Marktführers führt. 

Vielmehr werden sämtliche nicht-koordinierten bzw. unilateralen Effekte und damit 

wettbewerbsschädlichen Wirkungen des durch einen Zusammenschluss wegfallen-

den Wettbewerbsdrucks umfassend erfasst. Das vorherige alleinige Untersagungskri-

terium der Marktbeherrschung bleibt nach § 36 Abs. 1 S. 1 GWB als Regelbeispiel 

der erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs erhalten. Die Begründung 

oder Verstärkung von Marktbeherrschung erfüllt demnach stets und ohne zusätzliche 

zu prüfende Voraussetzungen den Tatbestand einer erheblichen Wettbewerbsbehin-

derung. 

598 Die mit der Einführung des SIEC-Tests verbundene begrenzte Ausweitung der 

Untersagungsbefugnis gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung des Nachfrage-

wettbewerbs auf Beschaffungsmärkten.128 Schon vor Einführung des SIEC-Tests 

ergibt sich dies zwingend zum einen bereits aus der gesetzlichen Definition der 

Marktbeherrschung als Regelbeispiel einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung. 

Diese erfasst ausdrücklich auch den Aspekt des Nachfragewettbewerbs auf Beschaf-

fungsmärkten. Ein Unternehmen ist danach auch marktbeherrschend, soweit es als 

Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem 

sachlich und räumlich relevanten Markt ohne Wettbewerber ist oder eine im Verhält-

nis zu seinen Wettbewerben überragende Marktstellung hat (§ 18 Abs. 1 GWB). Zum 

anderen ist nach Einführung des SIEC-Tests zudem auch das Konzept der unilatera-

len Effekte im Grundsatz uneingeschränkt spiegelbildlich auf den Nachfragewettbe-

werb auf Beschaffungsmärkten übertragbar. Damit schließt sich eine Lücke, die in 

                                                

128  Thomas, in Immenga/Mestmäcker, GWB, 5. Auflage, Rn. 298 ff. 
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der Vergangenheit eine vollständige und ökonomisch sachgerechte Erfassung der 

Wirkungen von Zusammenschlüssen auf den Beschaffungsmärkten erschwert hat.129 

So hatte sich u.a. im Verfahren Edeka/trinkgut130 gezeigt, dass das Untersagungskri-

terium der Marktbeherrschung diejenigen Fälle nicht vollständig erfasst, in denen die 

Mitglieder einer Spitzengruppe nicht koordiniert handeln oder zumindest ein koordi-

niertes Verhalten nicht nachgewiesen werden kann. 

599 Wie bereits oben dargelegt erfasst das Konzept der unilateralen Effekte auf Ange-

botsmärkten die marktmachtsteigernden, d.h. den wettbewerblichen Verhaltensspiel-

raum erweiternden, Wirkungen eines Zusammenschlusses, die daraus resultieren, 

dass das fusionierte Unternehmen – sofern es eine gewisse Marktbedeutung auf-

weist – im Falle einer Preiserhöhung oder einer anderweitigen Angebotsverschlech-

terung geringere Absatzverluste als ohne die Fusion erwarten muss, da ein Teil der 

abwandernden Kunden zum Produkt des Fusionspartners wechselt und damit dem 

Unternehmen nicht mehr verloren gehen („Erstrundeneffekt“). Da die übrigen Wett-

bewerber der Zusammenschlussbeteiligten im Sinne eines „Zweitrundeneffekts“ die-

se veränderten Verhaltensspielräume der Zusammenschlussbeteiligten antizipieren, 

erhalten sie durch den unmittelbar wegfallenden Wettbewerbsdruck ebenfalls ent-

sprechend der wettbewerblichen Nähe zu den Zusammenschlussbeteiligten abge-

stufte Spielräume für Preiserhöhungen oder anderweitige Angebotsverschlechterun-

gen. Im Ergebnis wächst sowohl den Zusammenschlussbeteiligten als auch den 

Wettbewerbern größere Marktmacht im Sinne eines erweiterten wettbewerblichen 

Verhaltensspielraums zu.  

600 Auf Beschaffungsmärkten beruhen unilaterale Effekte spiegelbildlich auf dem Wegfall 

einer Ausweichalternative im Sinne einer vor dem Zusammenschluss noch beste-

henden Absatz- und Belieferungsalternative der Lieferanten als maßgeblicher Markt-

gegenseite. Erweiterte wettbewerbliche Handlungsspielräume zeigen sich nicht wie 

auf der Absatzseite in erweiterten Spielräumen für Preiserhöhungen oder anderen 

Angebotsverschlechterungen, sondern in einer Erweiterung der Verhaltensspielräu-

me der Nachfrager in den Einkaufsverhandlungen mit den Lieferanten, die zu niedri-

geren Beschaffungspreisen oder anderweitig verbesserten Beschaffungskonditionen 

führen. Bezogen auf das hier zu prüfende Zusammenschlussvorhaben würden sich 

                                                

129  Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36 Rn. 16. 
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demzufolge nach der Übernahme von KT durch die Edeka die Handlungsspielräume 

der schon vor dem Zusammenschluss mit hohem Abstand führenden 

Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der Schwarz Gruppe, innerhalb 

derer die Edeka ganz überwiegend der Marktführer ist, erweitern. 

601 Relevanter Bezugspunkt für die maßgeblichen Wirkungsmechanismen sind dabei 

nicht zuletzt verhandlungstheoretische Analysen des Phänomens der Nachfrage-

macht, die zeigen, dass die relative Verhandlungsmacht von Anbietern und Nachfra-

gern auf einem Markt entscheidend davon bestimmt wird, über welche Ausweichal-

ternativen beide Marktseiten jeweils verfügen.131 Diejenige Marktseite, die im Fall des 

Scheiterns einer (bilateralen) Verhandlung über die jeweils besseren Ausweichalter-

nativen verfügt, besitzt in den Verhandlungen eine entsprechend stärkere Verhand-

lungsmacht. Ein Zusammenschluss führt auf einem Beschaffungsmarkt vor diesem 

Hintergrund dann zu unilateralen Effekten, wenn durch den Zusammenschluss auf 

einem konzentrierten Markt eine relevante und bedeutsame Ausweichalternative für 

Lieferanten entfällt. Dadurch wird zum einen im Sinne eines „Erstrundeneffekts“ die 

Verhandlungsposition des zusammengeschlossenen Unternehmens gestärkt. Zum 

anderen antizipieren die verbleibenden Nachfrager, dass sie aufgrund des Zusam-

menschlusses als Ausweichalternative für die Lieferanten wichtiger und „wertvoller“ 

werden. Auch für sie erwächst damit als „Zweitrundeneffekt“ aus dem Zusammen-

schluss eine Stärkung ihrer (bilateralen) Verhandlungsposition. Dies gilt jedenfalls 

soweit es sich um die großen Nachfrager mit einem Warensortiment, das dem der 

Zusammenschlussbeteiligten vergleichbar ist, handelt. Im Ergebnis ergeben sich für 

die führenden Nachfrager in einem Markt erweiterte Verhandlungsspielräume, die zu 

strukturell bedingten Verhandlungsvorteilen gegenüber ihren kleineren Wettbewer-

bern bei der Nachfrage nach Produkten führen. 

602 Ebenso wie für die Anwendung des neuen Untersagungskriteriums auf der Absatz-

seite sind auch bei der Anwendung auf Beschaffungsmärkte ferner grundlegende ge-

                                                                                                                                   

 

130  BKartA, 28.10.2010, B2-52/10 (Edeka/trinkgut) 
131  Vgl. dazu im Einzelnen Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 20 ff. 

abrufbar unter  
http://www.bundeskartellamt.de/Sektoruntersuchung_LEH.pdf;jsessionid=134C961536B6A6E20DFF0F1
52FD411A2.1_cid362?__blob=publicationFile&v=7 
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setzgeberische Wertungen in Rechnung zu stellen, die auf der etablierten Anwen-

dungspraxis zum Marktbeherrschungstest fußen. So kommt der Fusionskontrolle 

nach dem GWB grundsätzlich die Aufgabe zu, den Wettbewerb als funktionsfähigen 

Prozess zu schützen und die Märkte offen zu halten. Sie zielt als präventives Ele-

ment der wettbewerblichen Aufsicht darauf ab, Gefährdungslagen zu verhindern. Ex-

ternes Unternehmenswachstum ist zu untersagen, wenn es zu einer erheblichen Be-

hinderung wirksamen Wettbewerbs führen würde. Maßgeblich ist dabei allerdings 

stets der Bezug zum betroffenen Gesamtmarkt. 

603 Die Analyse einzelner bilateraler Vertragsverhältnisse zwischen Händlern und Her-

stellern ist für eine abschließende fusionskontrollrechtliche Entscheidung daher nicht 

ausreichend.132 Denn anders als in der Missbrauchsaufsicht, in der es für die Prüfung 

einer Abhängigkeit i.S.d. § 20 GWB auf die bilaterale Verhandlungssituation eines 

einzelnen Anbieters und eines einzelnen Abnehmers ankommt, ist bei der Prüfung 

des Vorliegens einer marktbeherrschenden Stellung eines nachfragenden Unterneh-

mens oder einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf Beschaf-

fungsmärkten die maßgebliche Marktgegenseite in ihrer Gesamtheit entscheidend. 

Die Verhandlungsmacht eines Nachfragers trägt erst dann zu einer überragenden 

Marktstellung bei, wenn dessen Wettbewerber schon aus strukturellen Gründen kei-

ne vergleichbaren Vorteile aus ihren bilateralen Verhandlungssituationen ziehen kön-

nen.133 Auch die Verengung der Absatzmöglichkeiten der Hersteller auf einen Ab-

nehmer bzw. eine Abnehmergruppe, die insofern einen Flaschenhals bildet, findet im 

Rahmen der marktstrukturellen Betrachtung Beachtung. Schließlich werden auch die 

Folgen des Wegfalls einer Ausweichalternative für die Anbieterseite und die damit 

verbundene steigende Bedeutung der verbleibenden Nachfrager bei der Analyse der 

Beschaffungsmärkte im Rahmen einer marktbezogenen Analyse berücksichtigt. 

604 Der Nachweis einer unmittelbaren Schädigung der Konsumentenwohlfahrt ist hinge-

gen grundsätzlich keine zwingende Voraussetzung für die kritische Bewertung eines 

Zusammenschlusses.134 Bei der Beurteilung von Beschaffungsmärkten ist daher auch 

die Frage, inwieweit eine (kurzfristige, partielle) Weitergabe nachfragemachtbedingter 

                                                

132  Thomas, in Immenga/Mestmäcker, GWB, 5. Auflage, Rn. 298. 
133  Ruppelt, in Langen/Bunte, 10. Auflage, § 19 Rn. 55 
134  Vgl. Bundeskartellamt: „Nachfragemacht im Kartellrecht – Stand und Perspektiven“, Hintergrundpapier 

anlässlich der Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht am 18.09.2008, abrufbar unter 
www.bundeskartellamt.de 
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Konditionenvorteile an die Endverbraucher zu erwarten ist, nicht das entscheidende 

Kriterium für die Frage, ob ein Zusammenschluss aufgrund einer erheblichen Behin-

derung wirksamen Wettbewerbs zu untersagen ist. Dabei ist nicht zuletzt in Rech-

nung zu stellen, dass bei nachfragemächtigen Unternehmen, die wie hier auch auf 

der Absatzseite über marktmachtbedingte Verhaltensspielräume verfügen, eine voll-

ständige und langfristige Weitergabe möglicher Konditionenvorteile nur sehr begrenzt 

zu erwarten ist. So ist im vorliegenden Fall die Edeka auf vielen betroffenen Absatz-

märkten Marktführer oder steht gemeinsam mit der Rewe im Vollsortiment mit weitem 

Vorsprung vor den Wettbewerbern. 

605 Darüber hinaus sind bei der Frage, welche Auswirkungen die Erzielung von Ein-

kaufsvorteilen durch die Ausübung von Nachfragemacht für die Verbraucher haben, 

neben den kurzfristigen auch die mittel- bis langfristigen Entwicklungen zu beachten. 

Das wirtschaftstheoretische Konzept der Konsumentenwohlfahrt umfasst nicht nur 

die statische, eindimensionale Analyse im Hinblick auf Preise und Mengen. Mittelfris-

tig ist für die Verbraucher vielmehr auch zu berücksichtigen, welche negativen Aus-

wirkungen die Ausübung von Nachfragemacht auf die Vielfalt, die Produktqualität und 

Produktinnovationen haben kann. Hierzu wird gegenüber der Beschlussabteilung sei-

tens der Hersteller immer wieder vorgetragen, dass sich das durch einen zu hohen 

Kostendruck verursachte komplette Wegbrechen mittelständischer Nischenanbieter 

in einem Markt zugunsten weniger großer Anbieter, die auf die Belieferung weniger 

großer Nachfrager konzentriert sind, negativ auf Vielfalt und Qualität der angebote-

nen Ware und damit letztlich zu Lasten der Verbraucher auswirkt. 

606 Ferner spiegelt die in der fünften GWB-Novelle erfolgte Erweiterung des Kriterienka-

talogs zur Bewertung der Marktstellung eines Unternehmen um die Ausweichmög-

lichkeiten der Marktgegenseite (§ 18 Abs. 3 Nr. 8 GWB) das Bemühen des Gesetz-

gebers wider, in Richtung Fusionskontrolle eine handelsspezifische Verschärfung des 

Gesetzes auch mit Blick auf eine Beschränkung der wettbewerblichen Spielräume 

der Lieferanten als der Marktgegenseite zu erreichen.135 Der fortschreitende Konzent-

rationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel bildete nach den Gesetzesmaterialien 

dabei einen wichtigen Bezugspunkt:  

                                                

135  Begründung zum Entwurf eines fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, BT-Drs. 11/4610. 
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607 „Sollten hingegen zwei der Großen planen, untereinander zu einem Unternehmen zu 

fusionieren, das aus der bisherigen Gruppe deutlich herausragt, so wird die jetzt er-

folgte Gesetzesänderung die Möglichkeit der Untersagung unter Nachfragegesichts-

punkten deutlich erweitern. Auch für den Fall, dass sich die Spitzengruppe verengt, 

der Abstand zu den übrigen Wettbewerbern sich vergrößert und der Wettbewerb zwi-

schen den Spitzenreitern eines Tages doch zu erlahmen beginnt, wird die Erweite-

rung der Marktbeherrschungsdefinition die Untersagungsmöglichkeiten vermeh-

ren.“136 

608 Diese Regelung stellt den vorrangigen Horizontalbezug der Fusionskontrolle nicht in 

Frage; sie liefert vielmehr auch einen wichtigen Bezugspunkt für die Bewertung mög-

licher struktureller Vorteile oder Nachteile der verschiedenen nachfragenden Han-

delsunternehmen im horizontalen Vergleich.137  

2. Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 

609 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs hat die Beteiligte Edeka die spiegelbildliche An-

wendung des Konzepts unilateraler Effekte auf die Beschaffungsmärkte als wettbe-

werbsökonomisch nicht fundiert abgelehnt und darauf hingewiesen, dass seine An-

wendung in der Entscheidungspraxis von Wettbewerbsbehörden und Gerichten ein-

malig sei. Sie verweist dabei auf das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten von 

E.CA in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Roman Inderst.138 

610 Die beigeladene Rewe wendet sich dagegen nicht grundsätzlich gegen die Anwen-

dung des SIEC-Tests auf den Beschaffungsmärkten; vielmehr sieht sie eine erhebli-

che Behinderung wirksamen Wettbewerbs in Bezug auf die Edeka als gegeben an 

und führt dies auf die beschaffungsseitige Marktführerschaft der Edeka zurück. Ent-

gegen der Ansicht der Beschlussabteilung stellt die Rewe aber den oben dargestell-

ten Zweitrundeneffekt in Frage und trägt vor, dass selbst die größeren Nachfrager 

wie die Rewe bei einer weiteren Verstärkung der deutlichen Vormachtstellung der 

Edeka auf den Beschaffungsmärkten eine Verschlechterung ihrer Beschaffungskon-

                                                

136  Begründung zum Entwurf eines fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, BT-Drs. 11/4610 

137  Siehe auch Möschel, in Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Auflage, § 19 Rn. 72 
138  E.CA Economics, „Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, Anmerkungen aus ökonomischer 

Sicht“, Dezember 2014 



- 218 - 

 

ditionen im Sinne eines Wasserbetteffekts zu befürchten hätten. Dem folgt die Be-

schlussabteilung nicht. Vielmehr profitiert die Rewe als Mitglied der Spitzenabneh-

mergruppe – trotz des Abstands zum Marktführer Edeka – im Rahmen des Zweitrun-

deneffekts von dem Zusammenschluss.  

611 Nach Auffassung der Beschlussabteilung und des ökonomischen Grundsatzreferats 

dagegen rückt bei der spiegelbildlichen Übertragung des Konzepts unilateraler Effek-

te der Wegfall einer Ausweichalternative der Anbieter in den Fokus der Analyse. In 

der Tat hat sich hierzu in Deutschland seit der Einführung des SIEC-Tests im Jahr 

2013 mit der achten GWB-Novelle noch keine entsprechende Entscheidungspraxis 

gebildet. Der vorliegende Fall ist daher einer der ersten Anwendungsfälle des SIEC-

Tests in der deutschen Fusionskontrolle. Es liegt auf der Hand, dass sich eine ent-

sprechende Entscheidungspraxis in Bezug auf die erweiterten Untersagungsmöglich-

keiten des SIEC-Testes– gerade durch Verfahren wie dem vorliegenden - erst entwi-

ckeln muss. 

612 Allerdings liegt durchaus eine behördliche und gerichtliche Entscheidungspraxis zur 

Marktbeherrschung auf Beschaffungsmärkten vor, die die Frage, wie Lebensmittel-

einzelhändler als Wettbewerber um die Beschaffung ihrer Waren agieren und wie ei-

ner Nachfragemacht im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle durch eine behördli-

che Entscheidung begegnet werden soll, adressiert. 

613 So besteht nach der Rechtsprechung des Kammergerichts „… Wettbewerb unter 

Nachfragern, wenn diese unabhängig voneinander nach Geschäftsabschlüssen mit 

der Anbieterseite streben. Jeder Nachfrager muss dann bei seinem Marktverhalten 

die Existenz weiterer Nachfrager berücksichtigen. Sein Handlungsspielraum wird 

eingeschränkt, Forderungen nach maximalen Preiszugeständnissen kann er nicht 

durchsetzen, weil der Anbieter auf andere Nachfrager ausweichen kann.“139 Bereits in 

dieser Entscheidung wird die Bedeutung der Ausweichoptionen für den Nachfrage-

wettbewerb hervorgehoben. 

614 Darüber hinaus hat die Beschlussabteilung schon in der Entscheidung Ede-

ka/trinkgut140 ihre Auffassung erläutert, dass die drei Unternehmen Edeka, Rewe und 

                                                

139  KG, 26.02.1986, WuW/ E OLG 3737 (Selex/Tania) 
140   BKartA, 28.10.2010, B2-52/10 (Edeka/trinkgut) 
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die Schwarz Gruppe auf den Beschaffungsmärkten eine Spitzen-Nachfragergruppe 

bilden, die auch ohne eine Koordinierung ihres Marktverhaltens aufgrund ihrer be-

sonderen Bedeutung als Spitzenabnehmer Strukturvorteile gegenüber der Gruppe 

der kleineren Wettbewerber genießen. Diese Vorteile bei der Beschaffung wurden in 

dem damaligen Verfahren in erster Linie auf die zunehmenden Mengenvorteile dieser 

großen Händler im Zusammenspiel mit den fehlenden Ausweichmöglichkeiten der 

Hersteller zurückgeführt, die letztlich dazu führen, dass die Hersteller ihnen bessere 

Konditionen gewähren als den kleineren Wettbewerbern. 

615 Die Beteiligte Kaiser’s Tengelmann widerspricht in ihrer Stellungnahme der Auffas-

sung der Beschlussabteilung, dass bei der Bewertung eines Zusammenschlussvor-

habens auch die mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen von Nachfragemacht 

auf die Produktqualität und die Produktinnovationen zu berücksichtigen sind. Darüber 

hinaus weist sie darauf hin, dass eine Studie der Europäischen Kommission zu der 

Frage, wie sich die Konzentration auf Händlerseite und auf Herstellerseite auf die 

Auswahl und die Produktqualität der Waren im Lebensmitteleinzelhandel auswirkt, 

feststellt, dass sich die Veränderungen des Einzelhandels in den letzten Jahren in 

den EU-Mitgliedstaaten nicht auf die den Verbrauchern zur Verfügung stehende Pro-

duktvielfalt und Innovation ausgewirkt hat.141  

616 Die Beschlussabteilung macht sich die Ergebnisse dieser Studie des deutschen 

Marktes nicht zu eigen. Soweit die Europäische Kommission in ihrer Studie den deut-

schen Markt überhaupt behandelt, bewertet sie den Konzentrationsgrad für die Her-

stellerseite und die Händlerseite auf nationaler Ebene und stellt keine weiteren Ana-

lysen hinsichtlich des Konzentrationsgrades der Händler auf den relevanten regiona-

len und lokalen räumlichen Märkten an. Diese Herangehensweise ist aus Sicht der 

Beschlussabteilung daher eingeschränkt aussagekräftig; sie wurde in den Veranstal-

tungen der Europäischen Kommission zur Erläuterung ihrer Studie auch von weiteren 

Mitgliedstaaten diskutiert. Auch auf Beschaffungsseite wäre – um korrekte Aussagen 

über den Konzentrationsgrad auf den relevanten Märkten in Deutschland zu treffen - 

eine beschaffungsmarktbezogene Analyse erforderlich gewesen. 

                                                

141  Europäische Kommission, “The economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU 
food sector”, final report, November 2014 
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3. Anwendung auf die Beschaffungsmärkte im vorliegenden Fall 

617 Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs als Folge des hier angemelde-

ten Zusammenschlussvorhabens ergibt sich auf der Grundlage der aktuellen Markt-

struktur in den die Untersagung tragenden 11 Beschaffungsmärkten aufgrund der 

weiteren Verbesserung der ohnehin bestehenden Strukturvorteile der Edeka bei den 

Verhandlungen mit ihren Lieferanten sowie der Übernahme eines der Edeka nahen 

Wettbewerbers als bedeutende wettbewerbliche Kraft mit einem werthaltigen Filial-

netz. Dies führt im Vertikalverhältnis zu den Herstellern zu einem Wegfall einer wich-

tigen Ausweichalternative der Lieferanten bei dem Absatz ihrer Waren, aus der bei 

allen großen Nachfragern erweiterte Verhandlungsspielräume resultieren. Im Hori-

zontalverhältnis zu den Wettbewerbern führt der Zusammenschluss zu einer weiteren 

Ausweitung der Wettbewerbsvorteile der großen Nachfrager gegenüber den kleine-

ren Händlern. 

a) Marktstruktur und Marktanteile 

618 Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland wird insbesondere im Bereich der 

Markenartikel von einer Dreier-Spitzengruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der 

Schwarz Gruppe dominiert. Diese drei Unternehmen vereinen in acht der 11 die 

Untersagung tragenden Beschaffungsmärkte mehr als die Hälfte der gesamten Nach-

frage in allen Vertriebsschienen auf sich. Innerhalb dieser Gruppe ist die Edeka der 

führende Nachfrager: So hat die Edeka in acht der 11 die Untersagung tragenden 

Beschaffungsmärkte die höchsten Marktanteile bei der Beschaffung von Markenarti-

keln inne, in zwei weiteren Beschaffungsmärkten liegt sie an zweiter, in einem weite-

ren an dritter Stelle hinter den anderen Mitglieder der Spitzengruppe. 

b) Erhöhung der Beschaffungsmenge/Erwerb des KT-Netzes 

619 Durch den Erwerb von Kaisers Tengelmann erhöht die Edeka ihr Gesamtbeschaf-

fungsvolumen von insgesamt mehr als [25-30] Mrd. Euro im Bereich Food und Non 

Food I (im Jahr 2013) um mehr als [1-2] Mrd. Euro. Dies bedeutet in den verschiede-

nen Beschaffungsmärkten den Zuwachs eines Marktanteils von Kaiser’s Tengelmann 

in einer Bandbreite von 1-5 %. In der Prognose sind diese Werte noch höher anzu-

setzen, da nach der Fusion eine positive Umsatzentwicklung der KT-Filialen nach ei-

ner Modernisierung und Neueröffnung durch die Edeka zu erwarten ist, die durch die 

aktuellen Beschaffungsumsätze von KT nicht dargestellt werden. Schon diese Zu-
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nahme an Beschaffungsmenge führt für die Edeka zu einer weiteren Verbesserung 

ihrer ohnehin guten Beschaffungskonditionen, da zunehmende Beschaffungsmengen 

zu geringeren Stückkonditionen führen.142 

620 Der Zuwachs, der der Edeka durch den Erwerb ihres Wettbewerbers KT anwächst, 

ist aber nicht allein auf die quantitativen Mengenzuwächse zu reduzieren, sondern 

lässt sich vielmehr auch anhand qualitativer Kriterien messen. Denn mit der Über-

nahme von KT erwirbt die Edeka ein verdichtetes Filialnetz mit zahlreichen Standor-

ten in attraktiven Ballungszentren, das eine hohe Verbrauchernähe im Nahversor-

gungsbereich aufweist. Auch diese Aufwertung ihres eigenen Vertriebsnetzes durch 

einen verbesserten Zugang zu den Endkunden kann die Edeka in den Verhandlun-

gen mit ihren Lieferanten einsetzen, um günstigere Konditionen auszuhandeln. 

621 Über den reinen Mengenzuwachs und die Verdichtung ihres Vertriebsnetzes hinaus 

führt die Kombination aus dem Image der Edeka (und auch der anderen großen 

LEHs) als Expansionskandidat und Erwerber ganzer Netze und den bereits erfolgten 

und für die Zukunft jedenfalls von den Lieferanten erwarteten post merger Bestwert-

abgleichen darüber hinaus zu einem Konditionengefüge, dass sich sowohl im Ergeb-

nis als auch in seinen Einzelbestandteilen wie eine Meistbegünstigungsklausel immer 

zugunsten der großen Abnehmer einschließlich der Edeka auswirkt, da es sich die 

Hersteller nicht leisten können, einem kleineren Abnehmer einzelne 

Konditionenbestandteile zu gewähren, die positiv von denen der Edeka abweichen.  

622 Die strukturell bedingte Verbesserung der Beschaffungskosten der Edeka als großem 

Abnehmer stellt angesichts des hohen Anteils der Beschaffungskosten an den Ge-

samtkosten eines Lebensmitteleinzelhändlers einen bedeutenden Kostenvorteil der 

Edeka gegenüber ihren kleineren Wettbewerbern dar. Diesen Kostenvorteil kann die 

Edeka für einen weiteren Ausbau ihrer Marktposition etwa durch Unternehmenszu-

käufe (oder durch die Aufnahme kleinerer Unternehmen in eine Einkaufskooperation) 

nutzen. Dies bedingt spiralförmig eine immer weitere Erhöhung der Beschaffungs-

mengen und damit der Konditionenvorteile im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern. 

                                                

142  Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014 
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c) Wegfall einer bedeutenden wettbewerblichen Kraft/ Wegfall einer Ausweichal-

ternative für die Marktgegenseite 

623 Durch die Übernahme von KT durch die Edeka würde mit KT als auf den Beschaf-

fungsmärkten nahem Wettbewerber der Edeka, der Rewe und der Schwarz Gruppe 

(im Hinblick auf Kaufland) eine weitere wettbewerbliche Kraft wegfallen. Dies führt zu 

einem Wegfall einer bedeutenden Ausweichalternative für die Herstellerseite. 

624 KT ist als Vollsortimenter mit seinem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Super-

märkte und kleinen Verbrauchermärkte als naher Wettbewerber der Edeka anzuse-

hen. Diese wettbewerbliche Nähe zeigt sich neben der vergleichbaren Sortiments-

breite- und tiefe als Vollsortimenter auch in der hohen Überschneidung der gelisteten 

Markenartikel bei den beiden Unternehmen. Darüber hinaus lässt sich die wettbe-

werbliche Nähe auch daran ablesen, dass Ereignisse wie Neueröffnungen oder Mo-

dernisierungen innerhalb der gleichen Vertriebsschiene deutlichere Effekte im Hin-

blick auf Umsatzrückgänge hervorrufen als dies in vertriebsschienenübergreifender 

Hinsicht der Fall ist.143 

625 Der Wegfall eines nahen Wettbewerbers der Edeka bedeutet gleichzeitig einen Weg-

fall einer Ausweichalternative der Hersteller bei dem Absatz ihrer Produkte. Dies be-

trifft in erster Linie die Hersteller von Markenartikeln; diese haben schon aktuell weni-

ge Ausweichalternativen zur Edeka und den weiteren Unternehmen der Spitzengrup-

pe. So bildet der Lebensmitteleinzelhandel in allen untersuchten Beschaffungsmärk-

ten den weitaus wichtigsten Absatzkanal für die Hersteller, und innerhalb dieses Ver-

triebskanals dominieren die wenigen großen Abnehmer von Markenartikeln Edeka, 

Rewe und die Schwarz Gruppe. Jeder Wegfall auch eines kleineren Abnehmers wie 

KT führt zu einer weiteren Einschränkung dieser Ausweichalternativen. Im vorliegen-

den Fall ist aufgrund der regionalen Netze von KT und der großen Verbrauchernähe 

der Standorte zudem eine Reihe von kleineren und regionalen Hersteller besonders 

betroffen.  

626 Für Hersteller von regionalen Produkten, die wie etwa die Hersteller von traditioneller 

Frischmilch wegen des begrenzten Lieferradius‘ auf Abnehmer in der Region ange-

wiesen sind, hat KT darüber hinaus in seinen Lokalmärkten eine ähnlich hohe Bedeu-

                                                

143  Zu den in diesem Verfahren durchgeführten empirischen Untersuchungen siehe oben D.II.5.a)bb)(c). 
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tung wie etwa die Edeka (z.B. Berlin) oder die Rewe (z.B. München). Die Bedeutung 

von KT für regionale Produzenten lässt sich davon abgesehen auch an der oben ge-

prüften absatzseitigen Marktposition von KT ablesen: In den regionalen bzw. lokalen 

Absatzmärkten, in denen KT einen den großen Lebensmitteleinzelhändlern ver-

gleichbaren absatzseitigen Marktanteil inne hat oder sogar Marktführer ist, hat KT 

auch beschaffungsseitig insbesondere für Lieferanten mit einem regionalen Lieferra-

dius eine weitaus größere Bedeutung, als ihr nationaler Gesamtbeschaffungsanteil 

nahelegen würde. 

627 KT stellt als ein Unternehmen außerhalb der Spitzengruppe, das auch einen Teil sei-

nes Einkaufs unabhängig von den großen Lebensmitteleinzelhändlern in der Ein-

kaufskooperation um Bünting organisiert, für Markenhersteller eines der wenigen 

noch verbleibenden „freien“ Unternehmen außerhalb der Spitzengruppe dar. Inner-

halb der Einkaufskooperation um Bünting ist KT eine wichtige wettbewerbliche Kraft. 

Mit seinen Netzen vor allem in Ballungsräumen wie Berlin, München oder Düsseldorf 

ist KT darüber hinaus ein Unternehmen, das – jedenfalls in den regionalen Gebieten, 

in denen es tätig ist – über einen hervorragenden Zugang zu den Endkunden verfügt. 

Schließlich zeigt sich die wettbewerbliche Bedeutung von KT auch in seiner Funktion 

innerhalb der Einkaufskooperation um Bünting. KT ist in der Einkaufskooperation, de-

ren Kopf Bünting ist, im Hinblick auf die Gesamtbeschaffungsvolumina der Einkaufs-

kooperation und seinem verdichteten Filialnetz ein wichtiger Partner dieser Einkaufs-

kooperation. Ein Wechsel von KT zur Edeka würde diese Einkaufskooperation deut-

lich schwächen, da sich ihr Beschaffungsvolumen und ihre nationale Abdeckung 

deutlich verringern würden und das Beschaffungsvolumen nicht von einem Händler 

außerhalb der Spitzengruppe, sondern von der Edeka übernommen würde. 

d) Erweiterung der Verhandlungsspielräume der führenden Nachfrager bei der 

Beschaffung ihrer Waren als Folge 

628 Durch die Erhöhung der Beschaffungsmenge der Edeka, dem Wegfall eines ihr na-

hen Wettbewerbers im Vollsortiment und dem damit einhergehenden Wegfall einer 

Ausweichalternative insbesondere für die Hersteller von Markenartikeln steigt die 

Verhandlungsmacht und der Verhandlungsspielraum der Edeka im Verhältnis zu ih-

ren Lieferanten weiter an (Erstrundeneffekt). Insbesondere die verbleibenden großen 

und für die Hersteller von Markenartikeln unverzichtbaren Nachfrager, Rewe und die 

Schwarz Gruppe, antizipieren, dass sie aufgrund des Zusammenschlusses als Aus-
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weichalternative für die Lieferanten wichtiger und „wertvoller“ werden. Auch für sie 

erwächst damit als „Zweitrundeneffekt“ aus dem Zusammenschluss eine Stärkung ih-

rer (bilateralen) Verhandlungsposition. Im Ergebnis ergeben sich für die Spitzen-

Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und Schwarz Gruppe insgesamt in 

den verschiedenen Beschaffungsmärkten erweiterte Verhandlungsspielräume, die zu 

strukturell bedingten Verhandlungsvorteilen gegenüber ihren kleineren Wettbewer-

bern bei der Nachfrage nach Markenartikeln führen können, da diesen schon auf-

grund ihres im Vergleich weitaus geringeren und stetig sinkenden Beschaffungsvo-

lumens schlechtere Konditionen eingeräumt werden. 

e) Berücksichtigung der langfristigen Folgen des Konzentrationsprozesses 

629 Bei der hier festgestellten erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs durch 

den Zusammenschluss hat die Beschlussabteilung über den Einzelfall hinaus auch 

die Auswirkungen der anhaltenden Konzentrationsentwicklung im deutschen Le-

bensmitteleinzelhandel berücksichtigt. Diese wirkt sich zum einen auf die zahlreichen 

betroffenen regionalen Absatzmärkte aus; zum anderen sind auch die – in der Regel 

national abzugrenzenden – Beschaffungsmärkte des Lebensmitteleinzelhandels von 

dieser Konzentrationsentwicklung betroffen. Beide Entwicklungen können nicht iso-

liert voneinander bewertet werden. 

630 Auf den Absatzmärkten nimmt die Konzentration über weitere Fusionen zu, die sich 

zugunsten der Edeka, Rewe und auch Kaufland auswirken und eine starke Veren-

gung der Handelslandschaft in einem stark segmentierten Markt mit sich bringen. So 

führt das vorliegende Zusammenschlussvorhaben in den Ballungsräumen vielfach zu 

einer Verengung der Anbieterstruktur im Vollsortiment von Drei (Edeka, Rewe und 

KT) auf Zwei (Edeka und Rewe), wobei die beiden verbleibenden Vollsortimenter 

auch unter Einbeziehung aller Vertriebsschienen in den relevanten Markt hohe 

Marktanteile aufweisen. Von dem dritten Mitglied der Anbieter-Spitzengruppe, näm-

lich der Schwarz Gruppe, geht auf den Absatzmärkten in den Ballungsräumen für 

sich genommen kein ausreichender Wettbewerbsdruck aus. Soweit Kaufland als 

Wettbewerber in den jeweiligen Absatzmärkten tätig ist, wird das Unternehmen als 

Wettbewerber berücksichtigt; allerdings ist Kaufland in vielen Markträumen nicht als 

Anbieter präsent, da das Unternehmen als Großflächenanbieter kein Nahversorger 

ist. Lidl als Discounter (ist mit einem beschaffungsseitigen Handelsmarkenanteil von 

etwa 70-80 %) nicht als enger Wettbewerbervon von Edeka und Rewe anzusehen, 
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so dass nicht zu erwarten ist, dass Lidl als Discounter unkontrollierte Verhaltensspiel-

räume der Vollsortimenter entscheidungserheblich verhindern kann. 

631 Diese Konzentration auf Absatzseite führt zu einer weiteren Ausweitung der Struktur-

vorteile dieser Unternehmen, die auch auf Beschaffungsseite die führenden Nachfra-

ger nach Markenartikeln darstellen, bei den Verhandlungen mit ihren Lieferanten. Da 

jede weitere nachfragemachtbedingte Verbesserung der Beschaffungskonditionen 

eines großen Lebensmitteleinzelhändlers auch seine Wettbewerbsfähigkeit und seine 

Wettbewerbsposition auf den Absatzmärkten verstärkt, die wiederum eine Erhöhung 

der Beschaffungsvolumina und eine weitere Ausweitung der Strukturvorteile bedingt, 

kommt es zu einer für die Unternehmen der Spitzengruppe positiven Rückkopplung 

zwischen ihrer jeweiligen Marktpositionen auf den Absatzmärkten und auf den Be-

schaffungsmärkten. Eine solche positive Rückkopplung ist im vorliegenden Fall zu 

erwarten, da die starke Stellung der Edeka als Nachfrager mit einer regional starken 

Marktstellungen des Zielunternehmens auf den Absatzmärkten einhergeht. 

632 Im Ergebnis führt dies zu der Gefahr von immer stärker werdenden Konzentrations- 

und Machtspiralen bei Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, bei denen sich der 

Abstand der Spitzengruppe zu den kleineren Wettbewerbern des Lebensmitteleinzel-

handels immer weiter vergrößert. Vor diesem Hintergrund sind weitere Marktaustritte 

insbesondere kleinerer Handelsunternehmen zu erwarten, die weit überwiegend im 

Vollsortiment oder als SB-Warenhäuser mit hohem Herstellermarkenanteil tätig sind. 

633 Die mit dieser Konzentrationsentwicklung einhergehenden wettbewerblichen Gefähr-

dungslagen zeigen sich schon heute: Der Konsolidierungsprozess auf Handelsseite 

bedingt eine zunehmende Konzentration auch auf Herstellerseite. Damit werden die 

Märkte einerseits noch anfälliger für eine Kollusion zwischen Herstellern und Händ-

lern, um beiden Marktseiten die jeweilige Marge zu Lasten der Verbraucher zu si-

chern, wie die noch anhängigen und bereits abgeschlossenen Verfahren des Bun-

deskartellamtes wegen vertikaler Preisbindung im Lebensmittelbereich zeigen. Ande-

rerseits wird anhand des Edeka/Konditionen Verfahrens, bei dem die Edeka nach 

dem Erwerb der Plus-Filialen von KT ihre Lieferanten in missbräuchlicher Weise „an-

gezapft“ hat, deutlich, dass selbst in Märkten mit einer konzentrierten Anbieterstruktur 

eine Abhängigkeit dieser Hersteller von den führenden Unternehmen des Lebensmit-

teleinzelhandels gegeben sein kann, so dass diese in der Lage sind, diese Abhän-

gigkeit ihrer Lieferanten in missbräuchlicher Weise auszunutzen. 



- 226 - 

 

4. Die Beschaffung durch den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland: Aus-

gangslage 

a) Ablauf der Beschaffungsvorgänge 

634 Dem Lebensmitteleinzelhandel kommt als Mittler zwischen Industrie und Verbraucher 

die wichtige Aufgabe zu, die flächendeckende Bereitstellung von Lebensmitteln für 

den Endverbraucher zu organisieren und sicherzustellen. Für die Lebensmittelindust-

rie stellt der Lebensmitteleinzelhandel umgekehrt den mit Abstand wichtigsten Ab-

satzkanal dar, über den der Endkunde erreicht werden kann. Dabei unterscheiden 

sich die Beschaffungsvorgänge für Handelsmarken144 und die Beschaffungsvorgänge 

für Markenartikel145 ganz erheblich. 

635 Die Beschaffung von Handelsmarken erfolgt über Ausschreibungen, bei denen der 

ausschreibende Händler den Hersteller auswählt, der das Produkt am kostengüns-

tigsten und zuverlässigsten für ihn herstellen kann. Die Vereinbarungen gelten für die 

Laufzeit des Vertrages, darüber hinaus finden teilweise unterjährige Nachverhand-

lungen, wie etwa im Bereich der Milch, statt. Den Zuschlag für die Herstellung eines 

Produkts erhält in der Regel das Unternehmen, das am günstigsten produzieren 

kann. 

636 Die Beschaffung von Markenartikeln dagegen erfolgt in den sog. Jahresverhandlun-

gen, in denen Händler und Hersteller über die Frage verhandeln, ob ein angebotenes 

Produkt bei einem Händler gelistet wird. Bei diesen Jahresverhandlungen werden 

i.d.R. für ein gesamtes Sortiment artikelbezogene und nicht artikelbezogene sonstige 

Rabatte, Werbekostenzuschüsse, Zahlungsziele u.Ä. („Konditionen“) pro Artikel ver-

handelt; am Ende des Verhandlungsprozesses, der sich über einen längeren Zeit-

raum hinziehen kann, erfolgt in der Regel eine Einigung über einen sog. Nettissimo 

Preis, der den Preis des Produkts unter Berücksichtigung aller sonstigen Konditionen 

darstellt. Ebenfalls Gegenstand der Jahresgespräche sind von dem Händler durchzu-

führende Aktionen mit bestimmten Produkten des Herstellers. Bei den Jahresver-

                                                

144  Als Handelsmarken werden die vom Handel geführten Exklusivmarken und Eigenmarken bezeichnet, 
die im Auftrag des Handels von unternehmenseigenen oder dritten Herstellern produziert werden. Sie 
verfügen übe einen auf das jeweilige Handelsunternehmen oder die jeweilige Beschaffungskooperation 
begrenzten Distributionsgrad. 

145  Markenartikel werden vom Hersteller entwickelt, beworben und sämtlichen Händlern zur Listung 
angeboten, dadurch ist der Hersteller für den Endkunden identifizierbar. 
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handlungen zwischen Händlern und Herstellern gibt es keine feste Reihenfolge, sie 

werden i.d.R. parallel mit mehreren Herstellern bzw. mehreren Händlern über einen 

längeren Zeitraum geführt.146 

b) Die Verteilung des Gesamtbeschaffungsvolumens des Lebensmitteleinzel-

handels in Deutschland 

637 Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2013 insgesamt Lebensmit-

tel aus dem Bereich Food und Non Food I im Wert von mehr als 108 Mrd. Euro be-

schafft. Die Edeka ist gemessen am gesamten wertmäßigen Beschaffungsvolumen 

im Bereich Food und Non Food I, also dem typischen LEH-Sortiment, der führende 

Nachfrager in der Vertriebsschiene Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. 

638 Wird in einem ersten Schritt ungeachtet des Schwerpunkts dieses Zusammenschlus-

ses im Bereich des Vollsortiments und des Soft Discounts das gesamte Beschaf-

fungsvolumen der Händler einschließlich der Beschaffung von Handelsmarken ver-

glichen, so zeigt sich, dass auf die Edeka über ein Viertel der gesamten Beschaffung 

des deutschen Lebensmitteleinzelhandels entfällt. Bei diesem Anteil sind die Umsät-

ze der Kooperationspartner der Edeka nicht berücksichtigt. Weitere führende Nach-

frager und damit Mitglieder einer kleinen Spitzen-Nachfragergruppe sind die Schwarz 

Gruppe (Kaufland und Lidl) mit einem Gesamtanteil von 20-25 % sowie Rewe und 

Aldi mit Anteilen von jeweils 15-20 % an der wertmäßigen Gesamtbeschaffung. Auch 

bei der Rewe würde dieser Wert höher ausfallen, wenn die Umsätze der Kooperati-

onspartner mit in das Beschaffungsvolumen der Rewe eingerechnet würden. Auf die 

Metro entfallen nur noch weniger als 10 % der Nachfrage des Handels, während der 

Rest der Lebensmitteleinzelhändler Beschaffungsanteile in Höhe von teilweise über 

1 %, teilweise unter 1 % aufweist. Das Zielunternehmen KT ist mit einem wertmäßi-

gen Anteil am Beschaffungsvolumen von 1-2 % innerhalb der Gruppe der kleinen Le-

bensmitteleinzelhändler als einer der bedeutenderen Nachfrager einzustufen; die Be-

schaffungsanteile von KT sind höher als etwa die von Bünting, Dohle, Netto Staven-

hagen, Coop, Tegut, Kaes, Klaas+Kock und Frey+Kissel. 

                                                

146  Auswertungsvermerk „Interviews zum vertieften Verständnis der Funktionsweises des Wettbewerbs auf 
Beschaffungsmärkten, insbesondere der Jahresgespräche“, Anlagenordner Band 3 
„Beschaffungsmärkte Auswertungen“ der Verfahrensakte B2-96/14 
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639 Insgesamt entfallen mehr als 80 % des wertmäßigen Beschaffungsvolumens im Le-

bensmitteleinzelhandel auf die vier großen Nachfrager Edeka, Schwarz Gruppe, Re-

we und Aldi, während die Gruppe der kleineren Lebensmitteleinzelhändler (ohne die 

Metro) zusammen etwa 10 % auf sich vereint. 

 

Anteil am wertmäßigen Beschaffungsvolumen des LEH in Deutschland in % 
Unternehmen Anteil im Jahr 2013 

Edeka 25-30 
Schwarz Gruppe 20-25 
 Kaufland  10-15 
 Lidl  10-15 
Rewe/R. Dortmund 15-20 
Aldi 15-20 
 Spitzengruppe Gesamt  80-85 
Metro 5-10 
Norma <5 
Bartels Langness (Kopf einer EK) <2 
Globus <2 
KT (EK Bünting) <2 
Bünting (Kopf einer EK) <1 
Dohle (EK Rewe) <1 
Netto Stavenhagen (EK Edeka) <1 
Coop Kiel (EK Rewe) <1 
Tegut/Migros <1 
Kaes (EK Bartels Langness) <1 
Klaas+ Kock (EK Bünting) <1 
Frey+ Kissel (EK Edeka) <1 

 

640 Keine wesentliche Veränderung würde sich ergeben, wenn analog zu der Vorge-

hensweise auf Absatzseite die Bio-Supermärkte zugunsten der Zusammenschluss-

beteiligten trotz eines nach wie vor geringen Anteils der angebotenen Bio-Produkte 

im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel vollständig als Wettbewerber des Le-

bensmitteleinzelhandels berücksichtigt würden. Denn selbst wenn sämtliche Bio-

Supermärkte als Wettbewerber der klassischen Lebensmitteleinzelhändler anerkannt 

würden, so würde ihr gemeinsamer Anteil an der Gesamtbeschaffung im Lebensmit-

teleinzelhandel weniger als 2 % betragen. Diese Schätzung leitet sich zum einen aus 

den oben unter konkret durchgeführten Berechnungen zum absatzseigen Umsatzan-

teil für den Großraum Berlin und den Großraum München ab und entspricht dem An-

teil, den der rechnerische nationale Ausgabenbetrag in Bio-Supermärkten und Natur-

kostfachgeschäften in Höhe von 30 € pro Kopf an den Gesamtausgaben pro Kopf für 

Lebensmittel ausmacht, zu denen die Ausgaben im klassischen Lebensmitteleinzel-
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handel147, in den Bio-Supermärkten und den Naturkostläden zählen. Dabei wird vo-

rausgesetzt, dass dieser aus der absatzseitigen Betrachtung abgeleitete prozentuale 

Anteil auch auf die Beschaffungsseite übertragbar ist. 

c) Die Verteilung des Beschaffungsvolumens für Markenartikel des Lebensmit-

teleinzelhandels in Deutschland 

641 Der Zusammenschluss betrifft angesichts der Tätigkeitsschwerpunkte der Beteiligten 

insbesondere das Segment des Vollsortiments (und des markenintensiven Dis-

counts). Daher sind für einen Vergleich der Nachfragevolumina der verschiedenen 

Lebensmitteleinzelhändler weniger die Gesamtbeschaffungsvolumina der Händler 

unter Einbeziehung von Handelsmarken entscheidend. Sachgerechter ist es viel-

mehr, einen engeren Maßstab anzulegen und die Beschaffung von Herstellermarken 

durch den Lebensmitteleinzelhandel isoliert zu betrachten. Denn der Zusammen-

schluss zwischen Edeka und KT betrifft, wie bereits oben dargelegt wurde, innerhalb 

des breiten Spektrums des deutschen Lebensmitteleinzelhandels, das vom Hard Dis-

count bis zum großen Verbrauchermarkt reicht, in erster Linie den Bereich der Su-

permärkte und kleinen Verbrauchermärkte im Vollsortiment. In diesem Segment ist 

das Zielunternehmen KT tätig, und in diesem Segment hat auch die Erwerberin  Ede-

ka ihren Tätigkeitsschwerpunkt. Anders als bei den Discountern werden im Vollsorti-

ment nach wie vor ganz überwiegend Markenartikel angeboten und auch vom Kun-

den erwartet, während sich der Discount durch ein ausschließliches bzw. überwie-

gendes Angebot an eigenen Handelsmarken auszeichnet. Gerade das Zielunterneh-

men KT als Unternehmen des Vollsortiments ohne eigene Discount-Vertriebsschiene 

bietet ganz überwiegend Markenartikel an; diese machen zwischen [70-90] % der 

Beschaffungsumsätze von KT aus.  

642 Bei einem Vergleich der Beschaffung von Markenartikeln durch die verschiedenen 

Lebensmitteleinzelhändler zeigen sich die Dominanz der Spitzengruppe, innerhalb 

derer die Edeka das führende Unternehmen darstellt, sowie die Bedeutung von KT 

noch einmal deutlicher. 

643 Die Spitzen-Abnehmergruppe für Markenartikel beschränkt sich auf die drei Unter-

nehmen Edeka, Rewe und Schwarz Gruppe, da der Discounter Aldi seinen Schwer-

                                                

147  Dieser Pro-Kopf-Ausgabenbetrag im klassischen Lebensmitteleinzelhandel wird von der 
Beschlussabteilung aktuell mit 1656 € angesetzt. 
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punkt bei der Beschaffung mit einem Anteil von 80-100 % ganz deutlich bei den Han-

delsmarken hat. Der gemeinsame Anteil dieser drei Nachfrager (ohne ihre jeweiligen 

Kooperationspartner) am wertmäßigen Gesamtbeschaffungsvolumen des Lebensmit-

teleinzelhandel beträgt mehr als 70 %, allein der Anteil der Edeka liegt (ohne die Be-

rücksichtigung ihrer Kooperationspartner) bei einem Anteil von etwa einem Drittel am 

Gesamtbeschaffungsvolumen des Lebensmitteleinzelhandels. Die Metro zeigt als 

Nachfrager von Markenartikeln mit einem Anteil von ca. 10 % schon einen deutlichen 

Abstand zur Spitzengruppe; der gemeinsame Anteil der kleineren Nachfrager, zu de-

nen bei der Nachfrage nach Markenartikeln auch Aldi zu zählen ist, beträgt mehr als 

15 %. Innerhalb dieser Gruppe der nachfolgenden acht Lebensmitteleinzelhändler 

von Bartels-Langness bis Coop Kiel mit einem wertmäßigen Anteil am Beschaffungs-

volumen zwischen einem und fünf Prozent ist das Zielunternehmen KT als einer der 

bedeutenderen Nachfrager einzustufen. 

 

Anteil am wertmäßigen Beschaffungsvolumen für Markenartikel des LEH in Deutschland in % 
Unternehmen Anteil im Jahr 2013 

Edeka 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 
 Kaufland  15-20 
 Lidl  <5 
Rewe/R. Dortmund 15-20 
 Spitzengruppe Gesamt  70-75 
Metro 10-15 
Bartels Langness <5 
Globus <5 
KT <2 
Norma <2 
Dohle (EK Rewe) <2 
Aldi <2 
Bünting <2 
Coop Kiel (EK Rewe) <2 
Netto Stavenhagen <1 
Tegut/Migros <1 
Kaes <1 
Klaas+ Kock <1 
Frey+ Kissel <1 

 

644 Auch hier gilt wie schon oben dargestellt, dass auch eine Einbeziehung der Bio-

Supermärkte in den – hier auf Markenartikel bezogenen – Vergleich der Beschaf-

fungsanteile der verschiedenen Lebensmitteleinzelhändler untereinander zu keiner 

wesentlichen Änderung der hier dargestellten Ergebnisse führen würde. 
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d) Die Verteilung des Beschaffungsvolumens des Lebensmitteleinzelhandels in 

Deutschland nach Warengruppen 

645 Eine differenziertere Betrachtungsweise als die Heranziehung der Gesamtbeschaf-

fungsvolumina des Lebensmitteleinzelhandles bietet ein an den verschiedenen Wa-

rengruppen orientierter Vergleich der Beschaffungsvolumina. Im Markt existieren ver-

schiedenen Warengruppeneinteilungen, die teilweise unternehmensintern gelten, 

teilweise unternehmensübergreifend verwendet werden und an die Einteilungen von 

Marktforschungsunternehmen angelehnt sind. Die Beschlussabteilung hat sich in 

diesem Verfahren an einer bereits seit dem Edeka/Tengelmann (Plus) Verfahren von 

ihr verwendeten Warengruppeneinteilung orientiert und diese angesichts der Schwie-

rigkeiten einiger Händler, ihre eigene Warengruppeneinteilung an die von der Be-

schlussabteilung vorgegebene Kategorisierung anzupassen, etwas vergröbert. Letzt-

lich wurden 14 Warengruppen gebildet und für diese Warengruppen bei den ver-

schiedenen Lebensmitteleinzelhändlern die wertmäßigen Beschaffungsanteile ermit-

telt. 

646 Die hier dargestellten Übersichten geben die Ergebnisse wieder, die sich aus den 

Antworten der befragten Lebensmitteleinzelhändler ergeben. Da es nicht möglich ist, 

die beschafften Artikel einer Warengruppe mengenmäßig zu erfassen und zu verglei-

chen, bezog sich die Abfrage an die Lebensmitteleinzelhändler auf das wertmäßige 

Beschaffungsvolumen des jeweiligen Unternehmens in den verschiedenen Waren-

gruppen. Die Berechnung der wertmäßigen Beschaffungskosten ist allerdings ange-

sichts der teilweise hohen Abweichungen zwischen Listenpreis und Nettissimo-Preis 

eines Artikels nicht immer eindeutig und kann zu daher zu ungenauen Ergebnissen 

führen. Darüber hinaus ist die Zuordnung der verschiedenen gelisteten Artikel zu ei-

ner Warengruppe nicht von allen befragten Händlern mit der gleichen Sorgfalt durch-

geführt worden, was zu einer weiteren leichten Verzerrung der hier dargestellten An-

teile in den verschiedenen Warengruppen führen kann. 

647 Insgesamt zeigt sich aber trotz dieser Ungenauigkeiten und nach einer Überprüfung 

und teilweisen Korrektur der Angaben der Edeka im Ergebnis auch bei einer Betrach-

tung der einzelnen Warengruppen eine deutliche Dominanz der Spitzen-

Nachfragergruppe nach Herstellermarken bestehend aus Edeka, Rewe und der 

Schwarz Gruppe. Diese vereinen in keiner der hier untersuchten Warengruppen im 

Jahr 2013 weniger als 70 % des wertmäßigen Beschaffungsvolumens des Lebens-
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mitteleinzelhandels auf sich, in 12 Warengruppen liegen diese gemeinsamen Anteile 

sogar über 75 %. 

648 Die Edeka ist innerhalb dieser Spitzengruppe das deutlich führende Unternehmen. 

So ist die Edeka in 11 der 14 hier untersuchten Warengruppen in Bezug auf die Be-

schaffung von Herstellermarken das Unternehmen mit den höchsten Beschaffungs-

anteilen. In vier Warengruppen (Obst/Gemüse, weiße Linie und Eis/TKK und 

Brot/Backwaren) weisen die Schwarz Gruppe (wenn ihre beiden Vertriebsschienen 

Kaufland und Lidl zusammen bewertet werden) bzw. die Rewe höhere Beschaf-

fungsanteile nach Herstellermarken als die Edeka auf. 

649 Bei einer Betrachtung der Gesamtbeschaffung unter Einbeziehung der Handelsmar-

ken, bei der auch Aldi zur Spitzen-Nachfragegruppe gezählt werden würde, ist die 

Edeka immer noch in zehn der 14 hier untersuchten Warengruppen das Unterneh-

men mit den höchsten Beschaffungsvolumina. Der gemeinsame Anteil der Spitzen-

Nachfragergruppe nach Handelsmarken und nach Herstellermarken (Edeka, Rewe, 

Schwarz Gruppe, Aldi) liegt in keiner der hier angegebenen Warengruppen unter 

80 %. 

650 Eine Einbeziehung der Bio-Supermärkte und eine damit verbundene Erhöhung des 

Gesamtbeschaffungsvolumens des Lebensmitteleinzelhandels um 1,8 % hätte zwar 

auch auf die warengruppenbezogene Betrachtung einen Einfluss, eine entscheiden-

de Veränderung der hier dargestellten Beschaffungsanteile würde sich aber auch bei 

dieser alternativen Betrachtung nicht ergeben. 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Obst/Gemüse in 
% 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 20-25 20-25 
Schwarz Gruppe 25-30 40-45 
Rewe/R. Dortmund 15-20 15-20 
 3 gesamt  80-85 
Aldi 15-20 --- 
 4 gesamt 85-90  
Metro <5 <5 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 10-15 
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Unternehmen 
Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Käse in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 20-25 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 20-25 
Rewe/R. Dortmund 20-25 25-30 
 3 gesamt  80-85 
Aldi 15-20 <1 
 4 gesamt 85-90  
Metro >5 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT ohne Metro) 

5-10 10-15) 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Weiße Linie 
(Milchprodukte) in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 25-30 
Schwarz Gruppe 20-25 20-25 
Rewe/R. Dortmund 20-25 25-30 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 10-15 <1 
 4 gesamt 80-85  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 15-20 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe 
Fleisch/Wurst/Geflügel in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 35-40 
Schwarz Gruppe 20-25 20-25 
Rewe/R. Dortmund 15-20 15-20 
 3 gesamt  70-75 
Aldi 15-20 --- 
 4 gesamt 80-85  
Metro <5 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 15-20 
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Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Nahrungsfette/Öle 
in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 25-30 
Rewe/R. Dortmund 15-20 20-25 
 3 gesamt  80-85 
Aldi 15-20 --- 
 4 gesamt 85-90  
Metro <5 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH  
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 5-10 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe 
Feinkost/Würzen/Convenience in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 35-40 
Schwarz Gruppe 25-30 20-25 
Rewe/R. Dortmund 15-20 20-25 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 5-10 <1 
 4 gesamt 80-85  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <5 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 10-15 

 

Unternehmen 
Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Eis/TKK in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 20-25 25-30 
Schwarz Gruppe 25-30 20-25 
Rewe/R. Dortmund 20-25 30-35 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 15-20 --- 
 4 gesamt 85-90  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 10-15 

 



- 235 - 

 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe 
Konserven/Fertig-/Fixprodukte in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 35-40 
Schwarz Gruppe 20-25 15-20 
Rewe/R. Dortmund 15-20 20-25 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 10-15 --- 
 4 gesamt 80-85  

Metro 5-10 5-10 

KT <1 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 10-15 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe 
Grundnahrungsmittel in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 35-40 
Schwarz Gruppe 15-20 20-25 
Rewe/R. Dortmund 15-20 15-20 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 20-25 <5 
 4 gesamt 80-85  
Metro <5 5-10 
KT <1 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 15-20 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe 
Frühstück/Baby-/Sonstige Nahrung in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 20-25 25-30 
Schwarz Gruppe 25-30 25-30 
Rewe/R. Dortmund 15-29 20-25 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 15-20 <1 
 4 gesamt 85-90  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <5 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 10-15 
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Unternehmen 
Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Heißgetränke in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 25-30 
Rewe/R. Dortmund 20-25 20-25 
 3 gesamt  80-85 
Aldi 10-15 --- 
 4 gesamt 80-85  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 5-10 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Brot/Backwaren in 
% 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 15-20 20-25 
Schwarz Gruppe 20-25 15-20 
Rewe/R. Dortmund 20-25 30-35 
 3 gesamt  70-75 
Aldi 15-20 <1 
 4 gesamt 80-85  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <5 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 15-20 

 

Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe Süßwa-
ren/Dauerbackwaren in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 20-25 
Rewe/R. Dortmund 20-25 20-25 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 15-20 5-10 
 4 gesamt 85-90  
Metro <5 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

5-10 5-10 
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Unternehmen 

Anteil an der Beschaffung des LEH in der Warengruppe  
Getränke (mit und ohne Alkohol) in % 

Anteil im Jahr 2013 
gesamt Herstellermarken 

Edeka 25-30 30-35 
Schwarz Gruppe 20-25 15-20 
Rewe/R. Dortmund 20-25 25-30 
 3 gesamt  75-80 
Aldi 10-15 <1 
 4 gesamt 80-85  
Metro 5-10 5-10 
KT <2 <2 
Restl. LEH 
(einschl. KT, ohne Metro) 

10-15 10-15 

5. Die in diesem Verfahren berücksichtigen Beschaffungsmärkte im Einzelnen 

651 Grundlage für die Beurteilung dieses Zusammenschlussvorhabens auf Beschaf-

fungsseite bilden die 13 räumlich und sachlich abgegrenzten und hinsichtlich ihrer 

Marktstrukturen ausermittelten Beschaffungsmärkte, auf 11 dieser Beschaffungs-

märkte führt das Zusammenschlussvorhaben zu einer erheblichen Behinderung wirk-

samen Wettbewerbs. 

a) Ausgewählte Beschaffungsmärkte als ausreichende Grundlage für eine wett-

bewerbsbehördliche Entscheidung 

652 Die in diesem Verfahren festgestellte erhebliche Behinderung wirksamen Wettbe-

werbs durch den Zusammenschluss gründet sich in erster Linie auf die Analyse von 

in diesem Verfahren neun untersuchten Beschaffungsmärkten. Ergänzend runden 

weitere vier in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel untersuchten Be-

schaffungsmärkte, deren Bewertung sich auf das Jahr 2010 bezieht, die Analyse der 

Beschaffungsmärkte ab. Dies stellt aus Sicht der Beschlussabteilung eine ausrei-

chende Grundlage für eine wettbewerbsbehördliche Entscheidung dar. 

653 Bei einem Zusammenschluss von Lebensmitteleinzelhändlern ist zwangsläufig eine 

Vielzahl verschiedener Beschaffungsmärkte betroffen. Es ist für eine Wettbewerbs-

behörde praktisch nicht möglich, innerhalb eines fristgebundenen Fusionskontrollver-

fahrens sämtliche Beschaffungsmärkte des Lebensmitteleinzelhandels zu untersu-

chen; nach Ansicht der Beschlussabteilung ist eine vollständige Untersuchung sämt-

licher Beschaffungsmärkte auch nicht erforderlich. Denn für eine Untersagung eines 
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Zusammenschlusses auf Beschaffungsseite ist es keine zwingende Voraussetzung, 

dass auf sämtlichen der betroffenen Beschaffungsmärkte die Untersagungskriterien 

vorliegen. Vielmehr reicht es – ebenso wie auch bei der Prüfung verschiedener be-

troffener Märkte auf der Absatzseite – für eine Untersagung aus, wenn der Zusam-

menschluss nur auf einem einzigen betroffenen Beschaffungsmarkt zu einer erhebli-

chen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führt. Allerdings wird es in der Praxis der 

Fusionskontrolle des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland keinen Fall geben, in 

dem die Untersagungsvoraussetzungen nur auf einem einzigen Beschaffungsmarkt 

vorliegen, da sich die Wettbewerbsbedingungen auf den verschiedenen Beschaf-

fungsmärkten des Lebensmitteleinzelhandels im Regelfall nicht wesentlich voneinan-

der unterscheiden.148 

654 Um die behördliche Eingriffsentscheidung dennoch auf eine möglichst breite Grund-

lage zu stellen, werden bei der Prüfung dieses vorliegenden Zusammenschlussvor-

habens zunächst die verschiedenen Beschaffungsmärkte des Bereichs Milch beste-

hend aus der Beschaffung von Frischmilch und der Beschaffung von H-Milch, jeweils 

konventionell und in den Bio-Varianten, betrachtet. Darüber hinaus wird der gesamte 

Beschaffungsbereich für Schokoladenwaren mit den Produktbereichen Tafelschoko-

lade, Pralinen, Riegel, kakaohaltige Zuckerwaren sowie sonstige Schokoladener-

zeugnisse in diesem Verfahren neu untersucht. 

655 Zusätzlich werden weitere vier in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel 

untersuchte Beschaffungsmärkte in die wettbewerbliche Würdigung einbezogen. Da-

bei handelt es sich um die Beschaffungsmärkte für Schaumwein, Tiefkühlpizza, Kon-

fitüre sowie rote Feinkostsoßen. Auch der Beschaffungsmarkt für konventionelle 

Frischmilch wurde in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel bereits näher 

untersucht, allerdings im Rahmen des vorliegenden Verfahrens noch einmal durch 

weitere Ermittlungen aktualisiert. Die Ermittlungsergebnisse der Sektoruntersuchung 

Lebensmitteleinzelhandel beziehen sich auf das Jahr 2010, sind aber aus Sicht der 

Beschlussabteilung angesichts der stabilen Marktverhältnisse auf den Beschaf-

fungsmärkten grundsätzlich geeignet, auch für die Bewertung der aktuellen Wettbe-

werbsbedingungen auf den Beschaffungsmärkten ergänzend herangezogen zu wer-

                                                

148  Daher ist nicht zu befürchten, dass ein Zusammenschlussvorhaben wegen eines einzigen, für den 
Lebensmitteleinzelhandel relativ unbedeutenden und von den sonstigen Beschaffungsmärkten erheblich 
abweichenden Beschaffungsmarktes untersagt wird. 
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den. Für die Märkte für gekühlte Milchkaffeegetränke und für Röstkaffee gilt dies al-

lerdings eingeschränkt, da sich hier im Laufe der letzten Jahre einige Veränderungen 

in den Marktverhältnissen ergeben haben. So war das Produkt gekühlte Milchkaffee-

getränke im Jahr 2010 noch deutlich weniger verbreitet als heute; aktuell sind Artikel 

dieses Bereichs grundsätzlich bei allen Vollsortimentern gelistet. In Bezug auf 

Röstkaffee würde die sachliche Marktabgrenzung, die im Jahr 2010 vorgenommen 

wurde, heute möglicherweise anders ausfallen, als die Herstellung von Kaffekapseln 

nicht mehr durch Lizenzen begrenzt ist und daher jeder Hersteller die Möglichkeit hat, 

Kaffeekapseln auch für Maschinen dritter Unternehmen zu produzieren. Daher wer-

den diese beiden weiteren in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel un-

tersuchten Beschaffungsmärkte in diesem Verfahren nicht berücksichtigt. 

656 Die im Ergebnis in diesem Verfahren gewürdigten Beschaffungsmärkte sind acht 

verschiedenen Warengruppen zuzuordnen; sie unterscheiden sich deutlich unterei-

nander im Hinblick auf ihr jeweiliges Marktvolumen (zwischen 50 Mio. und nahezu 

1,7 Mrd. Euro), die Anbieterstruktur (unter 15 bis über 90 Lieferanten), die Bedeutung 

der Vertriebsschiene Lebensmitteleinzelhandel (Umsatzanteile von 54 % bis 91 % in 

den jeweiligen Beschaffungsmärkten) sowie den Anteil an Handelsmarken (Umsatz-

anteile von 11 % bis 82 % in den jeweiligen Beschaffungsmärkten). Darüber hinaus 

bilden die verschiedenen untersuchten Beschaffungsmärkte im Hinblick auf die Ver-

arbeitungsstufe der betroffenen Produkte ein breites Spektrum ab. Die Beschlussab-

teilung ist der Ansicht, dass die hier untersuchten Beschaffungsmärkte ein zutreffen-

des Bild der Marktstrukturen auf den Beschaffungsmärkten des deutschen Lebens-

mitteleinzelhandels insgesamt vermitteln und keine Besonderheiten aufweisen, die 

sie zu „Ausreißern“ im Vergleich zu weiteren Beschaffungsmärkten des Lebensmit-

teleinzelhandels machen würde. 

657 Insgesamt decken die untersuchten Beschaffungsmärkte mit einem Beschaffungsvo-

lumen des Lebensmitteleinzelhandels von mehr als 11,5 Mrd. Euro mehr als 10 % 

des Gesamtbeschaffungsvolumens des Lebensmitteleinzelhandels im Bereich Food 

und Non Food I (in Höhe von ca. 108 Mrd. Euro im Jahr 2013) ab.  

b) Durchgeführte Befragungen 

658 Für die Bewertung der in diesem Verfahren betrachteten Beschaffungsmärkte wur-

den umfangreiche Befragungen sowohl bei Herstellern als auch bei Händler durchge-

führt. 
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aa) Frischmilch und H-Milch (konventionell und Bio) 

659 Der Beschaffungsmarkt für Frischmilch wurde bereits in der Sektoruntersuchung Le-

bensmitteleinzelhandel ermittelt. In diesem Verfahren wurde der Bereich Frischmilch 

aktualisiert und die weiteren Milchprodukte H-Milch sowie die Biovarianten dieser 

Produkte in die Ermittlungen aufgenommen. 

660 Um die relevante Marktgegenseite für den Bereich Milch (Frischmilch und H-Milch, 

Bio und konventionell) zu bestimmen, wurden im November 2014 durch Auskunfts-

beschlüsse an 20 Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland die Lieferanten aller be-

fragten Lebensmitteleinzelhändler erfragt. Die erhaltene Gesamtliste wurde auf 

Dopplungen überprüft und um offensichtliche Fehler bereinigt, so dass schließlich 

110 Unternehmen als Lieferanten des deutschen Lebensmitteleinzelhandles im Be-

reich Milch in Frage kamen. Alle Lieferanten wurden durch Auskunftsbeschlüsse vom 

08.12.2014 nach ihren Umsätzen in den verschiedenen Vertriebsschienen und mit 

verschiedenen Abnehmern sowie nach ihren Einschätzungen zu den Ausweichoptio-

nen im Beschaffungsmarkt Milch sowie nach ihrer Bewertung des Zusammen-

schlussvorhabens befragt. Nach einer weiteren Bereinigung um Unternehmen, die 

unter anderem die in Frage stehenden Produkte gar nicht oder nicht mehr herstellten, 

im Abfragezeitraum keine Lieferbeziehung zum deutschen Lebensmitteleinzelhandel 

unterhielten, verbundene Unternehmen mit anderen befragten Unternehmen bildeten 

oder unter unterschiedlichen Firmen doppelt angeschrieben worden waren, lagen 

letztlich Antworten von 49 Milchlieferanten des Lebensmitteleinzelhandels vor. Bei 

diesen Unternehmen handelt es sich um inländische Hersteller, Tochterunternehmen 

oder Schwesterunternehmen ausländischer Hersteller oder Importeure ausländischer 

Produkte. 

bb) Schokoladenwaren 

661 Als weiteren Bereich, der in diesem Verfahren neu ermittelt wurde, hat die Be-

schlussabteilung die Märkte für die Beschaffung von Schokoladenwaren ausgewählt. 

Dabei wurden ausgehend von Tafelschokolade zunächst unter Offenhaltung der 

sachlichen Marktabgrenzung die auch verwandten Produkte Pralinen, Riegel, kakao-

haltige Zuckerwaren sowie sonstige Schokoladenerzeugnisse (ohne Brotaufstriche, 
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Backzutaten) in die Befragung einbezogen.149 Entscheidend für die Auswahl dieser 

weiteren Beschaffungsmärkte war zum einen, dass der Bereich Schokolade zusätz-

lich zu den in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel ermittelten Märkten 

eine weitere Warengruppe des LEH-Sortiments abdeckt und dass er sowohl ver-

schiedene dem Verbraucher bekannte Markenartikel unterschiedlicher Hersteller als 

auch – im Bereich der Tafelschokolade – einen starken Anteil an Handelsmarken 

aufweist. Darüber hinaus ist der Bereich der Schokoladenwaren gekennzeichnet 

durch eine große Anzahl von Herstellern verschiedener Größe. Schließlich sind 

Schokoladenprodukte wie Pralinen und Tafelschokolade als Eckprodukte des Le-

bensmitteleinzelhandels als Waren mit einer besonderen Wettbewerbsrelevanz für 

den Händler zu qualifizieren, da die Ladenverkaufspreise im besonderen Fokus des 

Verbrauchers stehen und somit auch die Beschaffungskosten des Händlers zusätz-

lich an Bedeutung gewinnen. Die sehr breit angelegte Abfrage war auch der Tatsa-

che geschuldet, dass die Edeka in früheren Verfahren eine zu enge Abgrenzung der 

sachlichen Beschaffungsmärkte kritisiert hatte. 

662 Um die relevante Marktgegenseite für den Bereich Schokolade zu bestimmen, wur-

den im November 2014 durch Auskunftsbeschlüsse an 20 Lebensmitteleinzelhändler 

in Deutschland die Lieferanten aller befragten Lebensmitteleinzelhändler ermittelt. 

Die erhaltene Gesamtliste wurde auf Dopplungen überprüft und um offensichtliche 

Fehler bereinigt, so dass schließlich 256 Unternehmen als Lieferanten des deutschen 

Lebensmitteleinzelhandles im Bereich Schokoladenwaren in Frage kamen. Alle Liefe-

ranten wurden durch Auskunftsbeschlüsse vom 09.12.2014 nach Ihren Umsätzen in 

den verschiedenen Vertriebsschienen und mit verschiedenen Abnehmern sowie nach 

ihren Einschätzungen zu den Ausweichoptionen der Hersteller im Beschaffungsmarkt 

Schokoladenwaren und nach ihrer Bewertung des Zusammenschlussvorhabens be-

fragt. Nach einer weiteren Bereinigung um Unternehmen, die unter anderem die in 

Frage stehenden Produkte gar nicht oder nicht mehr herstellten, im Abfragezeitraum 

keine Lieferbeziehung zum deutschen Lebensmitteleinzelhandel unterhielten, ver-

bundene Unternehmen mit anderen befragten Unternehmen bildeten oder unter un-

terschiedlichen Firmen doppelt angeschrieben worden waren, lagen letztlich Antwor-

ten von 96 Schokoladenwarenlieferanten des Lebensmitteleinzelhandels vor. Bei die-

                                                

149  Bei der Kategorisierung dieser Schokoladenwaren hat sich die Beschlussabteilung an der Einteilung, die 
auch vom Bundesverband der Süßwarenindustrie verwandt wird, orientiert. 
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sen Unternehmen handelt es sich um inländische Hersteller, Tochterunternehmen 

oder Schwesterunternehmen ausländischer Hersteller oder Importeure ausländischer 

Produkte. 

cc) Die vier weiteren Märkte der SU LEH 

663 Im September 2011 wurden im Rahmen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzel-

handel nach Vorermittlungen im Markt in Bezug auf die hier berücksichtigten vier Be-

schaffungsmärkte insgesamt 136 Hersteller von Lebensmitteln aus den Bereichen 

Schaumwein, Tiefkühlpizza, Konfitüre und rote Feinkostsoßen sowie 21 Unterneh-

men des Lebensmitteleinzelhandels mit förmlichem Auskunftsbeschluss befragt. 70 

dieser Hersteller waren letztlich u.a. nach der Bereinigung um nicht mehr existente 

Unternehmen, verbundene Unternehmen und Hersteller anderer nicht relevanter 

Produkte als die relevante Marktgegenseite des Handels in diesen Beschaffungs-

märkten zu werten.150 

c) Sachliche Marktabgrenzung 

664 Für die Abgrenzung der sachlich relevanten Beschaffungsmärkte sind - spiegelbild-

lich - dieselben Grundsätze heranzuziehen, wie sie für die Absatzmärkte unter dem 

Begriff Bedarfsmarktkonzept entwickelt wurden.151 Bei einem Zusammenschluss von 

Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland ist daher für die Abgrenzung der in den 

jeweiligen Beschaffungsmarkt einzubeziehenden Produkte von dem Produkt oder 

den Produkten der Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels als Marktgegenseite 

auszugehen. In den relevanten Markt sind folglich alle Erzeugnisse einzubeziehen, 

die die Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels anbieten oder unter zumutbaren 

Bedingungen ohne größeren Umstellungsaufwand anbieten können. Da kein Le-

bensmittelhersteller oder Lieferant über eine Produktpalette verfügt, die sämtliche 

vom Lebensmitteleinzelhandel nachgefragten Artikel oder auch nur einen wesentli-

chen Teil davon umfasst, scheidet die Bildung eines Sortimentsmarktes, also eines 

                                                

150  Zu den einzelnen in der Sektoruntersuchung  untersuchten Märkten siehe Bundeskartellamt, 
Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S.163 ff 

151  vgl. KG, 05.11.1985, WuW/E OLG 3917 (Coop/Wandmaker) 
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einheitlichen Beschaffungsmarktes aus. Es sind vielmehr Einzelmärkte nach Maßga-

be identischer und verwandter Produkte abzugrenzen.152 

665 Inwieweit Herstellermarkenprodukte und Handelsmarkenprodukte einem einheitlichen 

sachlichen Beschaffungsmarkt zuzuordnen sind, hängt ebenfalls von der Umstel-

lungsflexibilität der Hersteller in diesem Bereich ab. Dabei wäre gerade bei der Be-

wertung der Umstellungsflexibilität eines Herstellers in Bezug auf die Produktion von 

Handelsmarken und von Herstellermarken eine Beschränkung auf die Prüfung einer 

reinen technischen Umstellungsflexibilität verfehlt. Denn gerade bei der Entscheidung 

eines Unternehmens für oder gegen die Herstellung von Handelsmarken und von 

Markenartikeln geht es nicht nur um die Frage, inwieweit die gleichen Produktionsan-

lagen bei der Herstellung verwendet werden können. Vielmehr ist darüber hinaus 

auch die unternehmerische Grundausrichtung des Unternehmens in die Bewertung 

der Umstellungsflexibilität einzubeziehen. Diese kann der Wirtschaftlichkeit einer 

Umstellung entgegenstehen. 

666 Darüber hinaus lässt sich die Umstellungsflexibilität eines Unternehmens nicht ohne 

die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Anreize für die Herstellung von Handels-

marken bewerten. Dabei sind auch die unternehmerischen Entscheidungen eines 

Herstellers mit Blick auf die Verhandlungsmacht der Handelsunternehmen zu be-

rücksichtigen.  

667 Die Frage, ob ein Wechsel zwischen der Produktion von Hersteller- und Handelsmar-

ken oder eine partielle Verlagerung der Produktion zwischen Hersteller- und Han-

delsmarken für einen Hersteller wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt von den jeweiligen 

konkreten Marktverhältnissen ab. Für die Hersteller ist eine verstärkte Produktion von 

Handelsmarken dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Umstellung keine zu hohen In-

vestitionen in neue Produktionsanlagen erfordert und Deckungsbeiträge auch bei ei-

ner ansonsten vornehmlich auf die Produktion von Herstellermarken ausgerichteten 

Kostenstruktur erwirtschaftet werden können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 

Umstellung von Hersteller- auf Handelsmarken für die Hersteller mit einem Status-

wechsel verbunden ist. Für den Lebensmitteleinzelhandel als Nachfrager von Mar-

kenartikeln und Handelsmarken sind Lohnfertiger für Handelsmarken im Grundsatz 

leichter austauschbar als Markenhersteller, da Lohnfertiger nach exakten Vorgaben 

                                                

152  So auch schon BKartA, 28.10.2010, B2-52/10 (Edeka/trinkgut) 
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des Handels produzieren, die Produktionsaufträge häufig im Jahresturnus vergeben 

werden und ein Wechsel des Lohnfertigers für den Verbraucher kaum zu erkennen 

ist. Darüber hinaus sind im Bereich der Handelsmarken diejenigen Hersteller erfolg-

reich, die die Kostenführerschaft innehaben; im Bereich der Herstellermarken dage-

gen kommt es auf die Stärke der Marke, die sich auf Qualität und auf Werbeleistun-

gen zurückführen lässt, an. Diese Grundausrichtung erfordert völlig unterschiedliche 

Kostenstrukturen in den jeweiligen Segmenten. Die Vertriebsstruktur eines Herstel-

lers von Handelsmarken, der sich auf Ausschreibungen bewirbt, unterscheidet sich 

daher grundsätzlich von der Vertriebsstruktur eines Markenartikelherstellers, der über 

Jahresgespräche mit dem Handel den Absatz seiner Produkte sicherstellt. 

668  Steht die Entscheidung über die Produktion einer höherpreisigen Handelsmarke 

deutlich oberhalb des Preiseinstiegssegments an, so hat ein Markenhersteller darü-

ber hinaus auch zu beachten, inwieweit diese Handelsmarke in direkter Konkurrenz 

zu seiner eigenen Herstellermarke steht und diese schwächen würde. Auch dies ist 

bei der Frage des wirtschaftlichen Anreizes einer Umstellung auf Handelsmarken zu 

berücksichtigen und erklärt in vielen Beschaffungsmärkten die unterschiedliche An-

bieterstruktur bei Herstellermarken einerseits und Handelsmarken andererseits.  

669 Schließlich hängt die Möglichkeit einer Umstellung von Herstellermarken auf Han-

delsmarken nicht allein von der Entscheidung des Herstellers ab. Denn die Hersteller 

können im Regelfall nicht aufgrund einer eigenen unternehmerischen Entscheidung 

in die Produktion von Handelsmarken ausweichen. Es sind vielmehr die großen, 

nachfragestarken Handelsunternehmen wie Edeka, Rewe oder die Schwarz Gruppe, 

die nicht nur in erheblichem Maße Markenartikel nachfragen, sondern in Umsetzung 

ihrer eigenen diversifizierten Handelsmarkenstrategie auch die großen Abnehmer 

von Handelsmarken sind und dabei die Produkteigenschaften und die Markenpositio-

nierung dieser Produkte mitdefinieren. Die tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten 

der Hersteller sind insofern eingeschränkt, als eine zusätzliche Produktion einer 

Handelsmarke immer auch eine entsprechende Nachfrage des Handels als Auftrag-

geber erfordert. 

670 Im Ergebnis lassen die Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die hier geprüften Be-

schaffungsmärkte überwiegend auf getrennte Märke für die Beschaffung von Han-

delsmarken und die Beschaffung von Herstellermarken schließen. In der Tendenz hat 

sich gezeigt, dass gemeinsame Beschaffungsmärkte für Handelsmarken und für Her-

stellermarken am ehesten in solchen Märkten anzunehmen sind, in denen es um we-
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nig verarbeitete Produkte wie Grundnahrungsmittel geht, bei denen eine Differenzie-

rung der Marken über Werbung und eine Etablierung starker Marken ohnehin nicht 

im Vordergrund steht und bei denen die Preise zwischen Handelsmarken und Her-

stellermarken in den Regalen des Handels keine großen Unterschiede aufweisen. 

aa) Milch 

671 Für den Bereich Milch grenzt die Beschlussabteilung eigene Märkte für die Beschaf-

fung von Frischmilch und für die Beschaffung von H-Milch ab. Auch die Beschaffung 

von konventioneller Milch und die Beschaffung von Bio-Milch sind getrennten sachli-

chen Märkten zuzuordnen. Dagegen geht die Beschlussabteilung davon aus, dass 

die Beschaffung von Herstellermarken und von Handelsmarken einen einheitlichen 

Markt bildet. in Bezug auf die Frage, inwieweit die Beschaffung von Handelsmarken 

und die Beschaffung von Herstellermarken einem einheitlichen Markt zuzuordnen 

sind, tendiert die Beschlussabteilung zu der Abgrenzung getrennter Märkte für die 

Beschaffung von Handelsmarken und von Herstellermarken, stellt aber die Ermitt-

lungsergebnisse alternativ dar. Damit sind im Bereich Milch die folgenden sachlichen 

Beschaffungsmärkte von dem Zusammenschlussvorhaben betroffen: konventionelle 

Frischmilch, Bio-Frischmilch, konventionelle H-Milch, Bio-H-Milch, getrennt nach 

Handelsmarken und nach Herstellermarken. 

672 Letztlich kann die sachliche Marktabgrenzung im Bereich Milch allerdings weitgehend 

offen bleiben, da sie keinen entscheidungserheblichen Einfluss auf die wettbewerbli-

che Beurteilung hat. 

(a) Frischmilch – H-Milch 

673 Die Beschaffung von Frischmilch153 und die Beschaffung von H-Milch bilden unter-

schiedliche Märkte. Dies ist zum einen auf die mangelnde technische Umstellungs-

flexibilität seitens der Hersteller dieser beiden Produkte zurückzuführen, zum ande-

ren der völlig unterschiedlichen Lagerhaltung (Erfordernis der Kühlung bei Frisch-

milch, kurze Lieferwege) geschuldet. 

                                                

153  Frischmilch der Kuh einschließlich Vollmilch, fettarmer Milch, Magermilch und ESL-Milch 
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674 Nach den Ergebnissen der Befragung der Hersteller von Frischmilch und von H-Milch 

sind für die Produktion von Frischmilch und für die Produktion von H-Milch unter-

schiedliche Produktionsanlagen mit unterschiedlichen Erhitzungsanlagen erforderlich. 

Frischmilch ist pasteurisierte Rohmilch, die für die Dauer von 15-30 Sekunden auf 

72-75 Grad Celsius erhitzt wird. H-Milch dagegen wird für 2-3 Sekunden auf 135-150 

Grad Celsius erhitzt und sofort wieder auf 4-5 Grad Celsius heruntergekühlt. Die In-

vestitionen für eine Anlage zur Produktion von H-Milch sind sehr hoch und stehen ei-

ner Umstellung der Produktion von Frischmilch auf H-Milch entgegen. Umgekehrt 

benötigen Hersteller von H-Milch für die Produktion von Frischmilch andere Abfüllan-

lagen, in die vor einer Umstellung zunächst investiert werden müsste. Dementspre-

chend haben 13 der 19 befragten Hersteller von ausschließlich Frischmilch eine Um-

stellungsmöglichkeit auf H-Milch komplett ausgeschlossen, weitere drei nur zu 20 % 

angenommen, ein einziger zu 50 %. Umgekehrt haben auch die reinen Hersteller von 

H-Milch mehrheitlich eine Umstellungsmöglichkeit auf Frischmilch verneint: Von den 

neun befragten reinen Herstellern von H-Milch halten 7 eine Umstellung komplett für 

ausgeschlossen, ein einziger kann sich eine Umstellung von 20% vorstellen, wobei 

die Produktionskapazitäten in seinem Unternehmen erst geschaffen werden müss-

ten. Eine komplette Umstellung oder auch eine Umstellung zu 50 % hält keiner der 

befragten Hersteller von H-Milch für möglich. Selbst von den 15 befragten Herstel-

lern, die aktuell sowohl Frischmilch als auch H-Milch herstellen, halten zehn Unter-

nehmen eine Verlagerung der aktuellen Produktion auf eines der beiden Segmente 

für nicht wirtschaftlich vertretbar, weitere 4 Unternehmen halten eine Verlagerung 

Richtung H-Milch zu 10 % bis höchstens 40 % für vertretbar: Eine komplette Verlage-

rung in Richtung Frischmilch hält nur ein Unternehmen für wirtschaftlich vertretbar, 

weitere 4 Unternehmen nur zu höchstens 10 %. 

675 Die Bewertungen der Hersteller sind im Hinblick auf die aktuelle Anbieterstruktur 

auch plausibel: Von den befragten 43 Herstellern stellen 19 Unternehmen aus-

schließlich Frischmilch her, 9 weitere Unternehmen ausschließlich H-Milch. 15 weite-

re Unternehmen stellen zwar sowohl Frischmilch als auch H-Milch her, aber nur fünf 

von Ihnen in einem in etwa ausgewogenen Verhältnis, während die anderen Unter-

nehmen den Schwerpunkt entweder bei der Produktion von H-Milch oder bei der 

Produktion von Frischmilch haben. 
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(b) Konventionelle Milch – Bio-Milch 

676 Die Beschaffung von konventioneller Milch und die Beschaffung von Bio-Milch bilden 

unterschiedliche sachliche Märkte. Dies ist zum einen auf die Abhängigkeit der Pro-

duktion von Verträgen mit Erzeugern der einen oder anderen Ausrichtung zurückzu-

führen, zum anderen den strengen Vorgaben bei der Produktion von Bio-Milch und 

deren Trennung von konventioneller Milch geschuldet. 

677 Als Bio-Milch bezeichnet werden darf die gemäß der EG-Öko Verordnung154 herge-

stellte Milch. Darüber hinaus gibt es private Label wie Demeter oder Naturland, die 

teilweise strengere Anforderungen stellen. 

678 Nach den Ergebnissen der Befragung der Hersteller von Bio-Milch und von konventi-

oneller Milch hängt die Frage, welche Art von Milch hergestellt wird, in erster Linie 

von den Verträgen mit den eigenen Milchlieferanten ab: Bio-Milch Produzenten er-

fassen ihre Milch bei landwirtschaftlichen Bio-Betrieben, während Hersteller konven-

tioneller Milch ihre Rohmilch bei konventionellen Milchbauern erfassen. Eine kurzfris-

tige Umstellung der Erfassung ist schon grundsätzlich schwierig, wird aber gerade, 

was die Umstellung auf Bio-Milch betrifft, dadurch erschwert, dass es nicht genügend 

Rohmilch gibt, vor allem wenn es um die Herstellung regionaler (Bio)Frischmilch 

geht. Darüber hinaus ist bei einer technischen Umstellung der Produktionsanlagen 

eine Reinigung erforderlich, wenn nicht getrennte Anlagen für die parallele Verarbei-

tung von Bio-Milch und konventioneller Milch zur Verfügung stehen. Schließlich spielt 

gerade bei der Entscheidung über die Produktion von konventionellen oder Bio-

Produkten die Grundausrichtung eines Unternehmens eine starke Rolle. 

679 Dementsprechend haben 21 der 25 befragten reinen Hersteller von konventioneller 

Milch eine Umstellungsmöglichkeit auf Bio-Milch komplett ausgeschlossen und ein 

weiterer Hersteller nur zu 20 % angenommen. Eine komplette Umstellung bzw. eine 

Umstellung zu mehr als 50 % hielt keiner der befragten Hersteller konventioneller 

Milch für wirtschaftlich vertretbar. Umgekehrt haben auch sechs der sieben befragten 

reinen Hersteller von Bio-Milch angegeben, dass sie eine Umstellung auf konventio-

nelle Mich für wirtschaftlich nicht vertretbar halten, eine einzige Molkerei, dies ist die 

                                                

154  Verordnung (EWG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Pro-
duktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ 
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kleinste der befragten Hersteller, hält eine vollständige Umstellung für wirtschaftlich 

vertretbar, begründet diese Einschätzung aber nicht. 

680 Selbst von den 11 befragten Herstellern, die aktuell sowohl Bio-Milch als auch kon-

ventionelle Milch produzieren, halten vier Unternehmen eine kurzfristige Umstellung 

wegen der unterschiedlichen Abläufe in den beiden Märkten nicht für möglich, da ei-

nerseits ein gewisser zeitlicher Vorlauf für die Umstellung erforderlich sei und ande-

rerseits auch Umsatzverluste befürchtet werden, wenn die aktuelle Verteilung, die 

sich an den Endkundenwünschen orientiert, verändert werden würde. Ein Verlage-

rung in Richtung Bio-Milch halten fünf der Unternehmen in einem Umfang bis zu 

30 % der Gesamtproduktion für wirtschaftlich vertretbar, da zwar einerseits die Nach-

frage nach Bio-Milch steige, andererseits allerdings nicht genügend Bio-Rohmilch für 

eine komplette Umstellung vorhanden sei. 

681 Die Bewertungen der Hersteller sind im Hinblick auf die aktuelle Anbieterstruktur 

auch plausibel: Von den befragten 43 Herstellern stellen 25 Unternehmen aus-

schließlich konventionelle Milch her, sieben weitere Unternehmen produzieren aus-

schließlich Bio-Milch. 11 weitere Unternehmen stellen zwar sowohl konventionelle als 

auch Bio-Milch her, aber nur eines von ihnen in einem in etwa ausgewogenen Ver-

hältnis, während die anderen Unternehmen den Schwerpunkt entweder bei der Pro-

duktion von konventioneller Milch oder bei der Produktion von Bio-Milch haben. 

(c) Herstellermarken – Handelsmarken 

682 Nach den Ergebnissen der Ermittlungen ergibt sich im Bereich Milch ein eher unkla-

res Ergebnis in Bezug auf die Marktabgrenzung bei der Beschaffung von Handels-

marken und die Beschaffung von Herstellermarken. Dies zeigt sich anhand der un-

terschiedlichen Einschätzungen der in diesem Verfahren befragten Hersteller zu ihrer 

technischen und wirtschaftlichen Umstellungsflexibilität. 

683 Eine technische Umstellungsflexibilität ist – abgesehen von einigen Veränderungen 

bei der Verpackung – grundsätzlich gegeben und wird allenfalls durch Kapazitäts-

grenzen in den Unternehmen eingeschränkt. Darüber hinaus hängt die Umstellung 

auch von den Präferenzen des Handels bzw. der Endkunden ab: Eine Umstellung auf 

Handelsmarken ist nur bei einer entsprechenden Nachfrage des Handels möglich, 

der Ausbau eines Markenartikels nur bei einer gewissen Markenstärke, die vor allem 

im Bereich der regionalen (echten) Frischmilch gegeben zu sein scheint. Schließlich 
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sind die Kosten eines Herstellers bei der Vermarktung seiner Herstellermarken höher 

als bei der Produktion einer Handelsmarke; dieser Unterschied scheint aber gerade 

im Bereich der Milch weniger stark zu sein als in anderen Märkten. 

684 Für große Molkereien, die bereits aktuell sowohl Handelsmarken als auch Herstel-

lermarken produzieren, also etablierte Markenartikel anbieten und darüber hinaus 

Kapazitäten für die Herstellung einer Handelsmarke haben, ist daher eine Umstellung 

eher möglich. Kleinere Molkereien, die sich etwa auf die Herstellung einer lokal be-

kannten Marke spezialisieren, halten dagegen eine Umstellung eher für nicht wirt-

schaftlich. 

685 Dementsprechend schließen 12 von 13 reinen Herstellern von Markenartikeln eine 

Umstellungsmöglichkeit auf Handelsmarken aus; bei diesen Unternehmen handelt es 

sich überwiegend um die kleineren Molkereien. Nur ein einziger Hersteller hält eine 

völlige Umstellung für wirtschaftlich vertretbar und begründet dies damit, dass sich 

bei seiner aktuellen Erlössituation kein gravierender Unterschied ergebe. Umgekehrt 

hält der einzige reine Hersteller von Handelsmarken eine Umstellung auf Markenarti-

kel mangels Bedarfs an einer weiteren Herstellermarke für nicht wirtschaftlich vertret-

bar. 

686 Von den Molkereien, die sowohl Handelsmarken als auch Herstellermarken produzie-

ren, halten zehn Unternehmen einer Verlagerung in die eine oder andere Richtung 

für nicht wirtschaftlich. Begründet wird dies mit den unterschiedlichen Kostenstruktu-

ren sowie einer fehlenden entsprechenden Nachfrage. 13 Unternehmen, darunter die 

größten Molkereien, halten dagegen eine Verlagerung in Richtung Herstellermarken 

für wirtschaftlich sinnvoll und angesichts höherer Erträge auch für erstrebenswert, 

vier Unternehmen halten umgekehrt einer Verlagerung in Richtung Handelsmarken 

für wirtschaftlich sinnvoll, insbesondere zur Kapazitätsauslastung. Eine komplette 

Umstellung bewertet nur ein Unternehmen als wirtschaftlich sinnvoll, dabei handelt es 

sich um einen Hersteller, dessen Umsätze schon aktuell zu mehr als 95 % im Bereich 

der Handelsmarken liegen und für den die komplette Aufgabe seiner Herstellermarke 

wirtschaftlich ohne weitere vertretbar wäre. 

687 Insgesamt ergibt sich ein eher heterogenes Bild, bei dem in der Tendenz die großen 

Molkereien mit einem breiten Angebot an Handelsmarken und Herstellermarken so-

wie mit verschiedenen Produktionsstätten eine Umstellungsflexibilität als gegeben 

ansehen, dagegen kleinere und spezialisierte Anbieter von regionaler Frischmilch 
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oder Bio-Milch eine Umstellung kritisch sehen. Im Vergleich zu anderen Märkten ist 

die Umstellungsflexibilität im Bereich der Milch insgesamt als relativ hoch einzu-

schätzen. 

688 Die Heterogenität der Einschätzungen der Hersteller spiegelt sich auch in der Anbie-

terstruktur wider: Von den befragten 43 Herstellern stellen 29 Unternehmen und da-

mit die Mehrzahl der Hersteller (darunter die Mehrheit der großen Molkereien) sowohl 

Herstellermarken als auch Handelsmarken her, allerdings nur acht von ihnen in ei-

nem in etwa ausgewogenen Verhältnis. 13 Unternehmen produzieren ausschließlich 

Herstellermarken, ein weiteres Unternehmen ausschließlich Handelsmarken. 

689 Letztlich tendiert die Beschlussabteilung in diesem Verfahren zwar zu einer Abgren-

zung getrennter Märkte für die Beschaffung von Handelsmarken und von Hersteller-

marken, stellt die Ermittlungsergebnisse aber auch alternativ bezogen auf einen Ge-

samtbeschaffungsmarkt dar. 

bb) Schokoladenwaren 

(a) Tafelschokolade – Pralinen - Riegel etc. 

690 Für den Bereich Schokolade grenzt die Beschlussabteilung eigene Märkte für die 

Beschaffung von Tafelschokolade, Pralinen, Riegel, kakaohaltigen Zuckerwaren so-

wie sonstigen Schokoladenerzeugnissen ab. Dies ist in erste Linie auf die mangelnde 

technische Umstellungsflexibilität bei der Herstellung dieser verschiedenen Produkt-

bereiche zurückzuführen, da jedes der genannten Produkte auf eigenen Produktions-

linien hergestellt wird. Für die Herstellung der verschiedenen Schokoladenwaren 

werden, soweit sie nicht in Handarbeit gefertigt werden, nach Aussagen der befrag-

ten Hersteller kochkomplexe Maschinen genutzt, deren Anschaffung eine erhebliche 

Investition bedeutet. Vereinzelt lassen sich die Produktionsanlagen auch für ver-

schiedene Produkte einsetzen, wie etwa für die Produktion von Tafelschokolade und 

von Schokopuffreisprodukten, wie ein Hersteller vorträgt. Insgesamt ist aber festzu-

stellen, dass allein Unternehmen, denen ein variabler Maschinenpark zu Verfügung 

steht, eine technische Umstellungsflexibilität aufweisen. 

691 Von den in diesem Verfahren befragten Herstellern schließen 161 der befragten Lie-

feranten eine Umstellungsflexibilität auf andere Schokoladenprodukte aus, während 

nur 23 Unternehmen eine Umstellungsflexibilität als gegeben ansehen. Diese Ein-
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schätzung hängt auch nicht von dem betroffenen Produktmarkt ab sondern gilt in 

gleicher Weise für alle hier geprüften Schokoladenwaren: Für Tafelschokolade halten 

27 Unternehmen eine Umstellungsflexibilität für nicht gegeben und nur 6 Unterneh-

men bejahen die Möglichkeit einer Umstellung; im Bereich Pralinen ist das Verhältnis 

37 (Nein) zu 2 (Ja), bei den Riegeln 27 (Nein) zu 3 (Ja), bei den kakaohaltigen Zu-

ckerwaren 27 (Nein) zu 7 (Ja oder sehr bedingt ja), bei den sonstigen Schokoladen-

waren geben 43 Unternehmen an, dass eine Umstellungsflexibilität nicht gegeben ist, 

während fünf Unternehmen diese für gegeben halten. 

(b) Herstellermarken – Handelsmarken 

692 Nach den Ergebnissen der Ermittlungen bilden die Beschaffung von Handelsmarken 

und die Beschaffung von Herstellermarken im den jeweiligen Beschaffungsmärken 

des Schokoladenbereichs getrennte sachliche Märkte. Dies ergibt sich aus den Ein-

schätzungen der in diesem Verfahren befragten Hersteller zu ihrer technischen und 

wirtschaftlichen Umstellungsflexibilität. 

693 Eine technische Umstellungsflexibilität ist – abgesehen von einigen Veränderungen 

bei der Verpackung – grundsätzlich gegeben und wird allenfalls durch Kapazitäts-

grenzen in den Unternehmen eingeschränkt. Darüber hinaus hängt nach Aussagen 

der befragten Lieferanten die Umstellung auch von den Präferenzen des Handels 

bzw. der Endkunden ab. Hierzu wird vorgetragen, dass letztlich der Handel darüber 

entscheide, ob er eine Handelsmarke oder eine Herstellermarke nachfrage und dass 

die Lebensmitteleinzelhändler im Schokoladenbereich angesichts der knappen Re-

galplätze nicht ihre eigene Handelsmarke, die mit entsprechenden Werbebudgets 

ausgestattet sei, zugunsten einer Herstellermarke zurückfahren würden. Eine Um-

stellung bei der Belieferung eines konkreten Kunden von einer Handelsmarke auf ei-

ne Herstellermarke oder umgekehrt ist nach dem Vortrag der Hersteller wohl auch 

schon deshalb schwer, da ein Lebensmitteleinzelhändler seine Handelsmarken und 

seine Herstellermarken grundsätzlich nicht beim gleichen Hersteller beziehe. 

694 Gegen eine Umstellung in Richtung Handelsmarken wird darüber hinaus vorgetra-

gen, dass die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Aufwendungen 

für die Bewerbung des eigenen Markenprodukts wegen der niedrigeren Margen im 

Handelsmarkenbereich einer Verlagerung der Produktion in Richtung Handelsmarken 

entgegenstehen würden. Darüber hinaus verbinden die Markenhersteller mit der Pro-

duktion einer Handelsmarke eine höhere Abhängigkeit vom Lebensmitteleinzelhan-
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del. Eine Verlagerung in Richtung Herstellermarken ist aus Sicht der befragten Un-

ternehmen angesichts der höheren Margen zwar wünschenswert, allerdings schwer 

zu realisieren und auch mit hohen Markterschließungskosten verbunden. 

695 Dementsprechend schließen 30 der reinen Hersteller von Markenartikeln eine Um-

stellungsmöglichkeit auf Handelsmarken aus; nur ein einziges Unternehmen hält eine 

Umstellung zur Kapazitätsauslastung vertretbar, allerdings nur bis zu einem Umfang 

von 20 %. Die beiden einzigen reinen Handelsmarkenhersteller geben beide an, dass 

sie ein zusätzliches Anbieten bzw. eine Umstellung eine Herstellermarke nicht für 

wirtschaftlich vertretbar halten. 

696 Von den Unternehmen, die sowohl Handelsmarken als auch Herstellermarken produ-

zieren, halten 23 Unternehmen eine Verlagerung in die eine oder andere Richtung für 

nicht wirtschaftlich. 16 Unternehmen dagegen schließen die wirtschaftliche Vertret-

barkeit einer Umstellung auf Herstellermarken nicht aus, allerdings halten sieben die-

ser Unternehmen nur eine teilweise Verlagerung von 30-80 % für realistisch. Eine 

Umstellung in Richtung Handelsmarken halten 17 der Unternehmen, die schon aktu-

ell sowohl Handelsmarken als auch Herstellermarken produzieren, für möglich, für 14 

dieser Unternehmen kommt dies allerdings nur als zusätzliches Angebot (das teilwei-

se mit einem Umfang von unter 10 % angegeben wird) in Frage, etwa zur Kapazi-

tätsauslastung. 

697 Insgesamt ergibt sich, dass allein die Unternehmen, die bereits aktuell Handelsmar-

ken und Herstellermarken anbieten, eine Verlagerung in die eine oder andere Rich-

tung für wirtschaftlich vertretbar halten, diese Einschätzung bezieht sich aber über-

wiegend auf Teilverlagerungen. 

698 Die hier angenommene Trennung bei der Herstellung der beiden Bereiche zeigt sich 

auch in der Anbieterstruktur der befragten Schokoladenlieferanten: Von den befrag-

ten 78 Lieferanten bieten 31 Unternehmen (darunter insbesondere die großen Her-

steller) nur Herstellermarken an; 2 Unternehmen sind auf Handelsmarken speziali-

siert. 45 Hersteller stellen zwar sowohl Handelsmarken als auch Herstellermarken 

her, allerdings nur 6 von ihnen in einem in etwa ausgewogenen Umfang. Bei den üb-

rigen Herstellern dagegen liegt der Schwerpunkt klar auf einem der beiden Segmen-

te. 
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699 Insgesamt nimmt die Beschlussabteilung getrennte Märkte für die Beschaffung von 

Handelsmarken und von Herstellermarken an, stellt aber die Ermittlungsergebnisse 

auch alternativ bezogen auf einen Gesamtbeschaffungsmarkt dar. 

cc) Die vier weiteren Märkte der SU LEH 

700 Die in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel untersuchten Märkte wur-

den aufgrund von Ermittlungen bei Herstellern und Verbänden wie folgt definiert: 

Schaumwein, Tiefkühlpizza, rote Feinkostsoßen und Konfitüre. Die Frage, inwieweit 

Handelsmarken und Herstellermarken einen einheitlichen Markt bilden, wurde dabei 

im Rahmen der Befragungen der Hersteller in der SU LEH ermittelt und entschieden. 

Im Endbericht wurden, wie auch in diesem Verfahren, alle Ermittlungsergebnisse so-

wohl nach der engen als auch der weiten Marktabgrenzung dargestellt. 

(a) Schaumwein155 

701 Der Beschaffungsmarkt für Schaumwein umfasst in sachlicher Hinsicht die Segmente 

Schaumwein, Qualitätsschaumwein, aromatischer Qualitätsschaumwein, Schaum-

wein mit zugesetzter Kohlensäure, Perlwein sowie Perlwein mit zugesetzter Kohlen-

säure im Sinne der Definition im Anhang XI b der Verordnung (EG) Nr. 491/2009 

DES RATES vom 25. Mai 2009, und zwar unabhängig von ihrer geografischen Her-

kunftsbezeichnung wie z.B. Champagner (Frankreich), Asti (Italien) oder Cava (Spa-

nien). Allen genannten Schaumweinarten gemeinsam ist, dass sie eine Veredelungs-

stufe von Wein (eines sog. Sektgrundweines) durch eine zweite alkoholische Gärung 

darstellen. Dabei kann das Gärverfahren in der traditionellen Flaschengärung oder im 

Tankgärverfahren erfolgen. 

702 Von dem Beschaffungsmarkt für Schaumwein lässt sich der Beschaffungsmarkt für 

Wein eindeutig abgrenzen, da sich die Herstellungsprozesse deutlich unterscheiden. 

Denn zur Herstellung von Schaumwein ist eine zweite alkoholische Gärung erforder-

lich. Insofern stellen die großen, den Lebensmitteleinzelhandel beliefernden Sekther-

steller zwar teilweise auch Wein her, produzieren diesen aber dann auf von der Sekt-

herstellung getrennten Produktionsanlagen. Die kleinen Winzer, die ihren Schwer-

punkt im Bereich Wein haben, lassen den Sekt teilweise in Lohnherstellung durch 

                                                

155  Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S.163 ff. 
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andere Sekthersteller produzieren, teilweise werden eigene Sektmarken selbst her-

gestellt, dies jedoch nur in sehr geringen Mengen („Winzersekte“). 

703 Die Einbeziehung verschiedener Schaumweinarten und Perlweinarten in einen ein-

heitlichen Beschaffungsmarkt unter dem Oberbegriff "Schaumwein“ ist dagegen we-

niger eindeutig. Denn die hier zusammengefassten Schaumweinarten und Perlweine 

unterscheiden sich untereinander zum einen hinsichtlich ihres Alkoholgehalts, ihrer 

Zusatzstoffe (zugesetzte statt natürlicher Kohlensäure) und der Höhe ihres Über-

drucks und zum anderen auch in Bezug auf ihre Herkunft und ihren Preis. Daher kä-

me auch eine weitere Unterteilung in separate Beschaffungsmärkte in Frage. So wä-

re es z.B. einerseits denkbar, hochpreisige Champagner einem eigenen sachlichen 

Markt zuzuordnen; andererseits könnte die Abgrenzung eines eigenen sachlichen 

Marktes für Perlwein, der anders besteuert wird, sachgerecht sein. Insofern ist die 

hier vorgenommene Marktabgrenzung eher weit gefasst. Vor dem Hintergrund, dass 

innerhalb der verschiedenen hier zusammengefassten Schaumwein- und Perlweinka-

tegorien in Deutschland der Qualitätsschaumwein („Sekt“) etwa 99 % des Marktes 

ausmacht, hat die hier vorgenommene weite Marktabgrenzung allerdings keinen ent-

scheidenden Einfluss auf die ermittelten Marktergebnisse. 

704 Die Frage, ob die Beschaffung von alkoholfreiem Sekt aufgrund seines abweichen-

den Herstellungsprozesses (Entzug des Alkohols auf weniger als 0,5 %) von dem 

Beschaffungsmarkt für Schaumwein sachlich abgegrenzt werden muss, konnte in der 

SU LEH angesichts seines geringen Marktanteils von geschätzten weniger als 3 % in 

Deutschland im Jahr 2011 offen bleiben.  

705 Der Beschaffungsmarkt Schaumwein ist zu unterteilen in die Beschaffung von Her-

stellermarken und die Beschaffung von Handelsmarken. Gegen einen einheitlichen 

Beschaffungsmarkt für Schaumwein sprechen zum einen die unterschiedlichen ge-

wählten Gärverfahren (i.d.R. Tankgährung bei Handelsmarken, Flaschengärung bei 

Herstellermarken) sowie zum anderen verschiedene wirtschaftliche Hindernisse wie 

die Werterhaltung der eigenen Marke, teilweise Qualitätsunterschiede, die stabilen 

Lieferverhältnisse zwischen Herstellern von Handelsmarken und ihren Abnehmern 

sowie die für einen Markenaufbau erforderlichen Investitionen gegen eine Produkti-

onsumstellungsflexibilität. Dies zeigt sich auch an einer Spezialisierung der Hersteller 

auf einen der beiden Bereiche; nur drei der 24 in der SU LEH befragten Hersteller 

stellten Handelsmarken und Herstellermarken in einem in etwa ausgewogenen Um-

fang her. 
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(b) Tiefkühlpizza156 

706 Die Beschaffung von Tiefkühlpizza bildet in sachlicher Hinsicht einen eigenen Be-

schaffungsmarkt, der die sowohl vorgebackene Tiefkühlpizza als auch Rohteig-

Tiefkühlpizza umfasst, und zwar unabhängig von den unterschiedlichen Pizzastilen 

und Traditionen (amerikanisch, italienisch, Steinofen). Auch die Beschaffung von 

„Bio“-Pizza ist diesem Beschaffungsmarkt zuzuordnen, Flammkuchen wird ebenfalls 

unter den Begriff Tiefkühlpizza gefasst. Nicht zu dem Beschaffungsmarkt für Tief-

kühlpizza gehören dagegen Tiefkühl-Pizzabaguettes und Tiefkühl-Bruschetta, da die-

se aufgrund des unterschiedlichen Bodenbelags auf unterschiedlichen Produktions-

anlagen hergestellt werden.157 Ebenfalls nicht in den Beschaffungsmarkt für Tiefkühl-

pizza einzubeziehen sind weitere Tiefkühlprodukte wie Tiefkühlgemüse und Tiefkühl-

fertiggerichte, da für deren Produktion sowohl ein spezielles Know-how als auch ge-

trennte Produktionsanlagen erforderlich sind. 

707 Im Hinblick auf die Beschaffung von Handelsmarken und die Beschaffung von Her-

stellermarken sprechen einige Argumente für die Annahme getrennter Beschaf-

fungsmärkte. Trotz einer gegebenen technischen Umstellungsflexibilität ist bei der 

Produktion von Handelsmarken und von Herstellermarken stehen einerseits einer 

Verlagerung der Produktion in Richtung Handelsmarken die unterschiedlichen Kos-

tenstrukturen bei der Produktion von Handelsmarken und bei Herstellermarken (hier 

hohe Werbeaufwendungen) entgegen. Eine Umstellung/Verlagerung der Produktion 

von Handelsmarken auf Herstellermarken begegnet angesichts der bereits im Markt 

etablierten starken Marken Dr. Oetker und Wagner erheblichen wirtschaftlichen Risi-

ken; entsprechend kostenintensiv wäre der Aufbau der erforderlichen Marketing- und 

Vertriebsstrukturen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass nur ein einziger in der 

Sektoruntersuchung befragter Hersteller zum Abfragezeitpunkt sowohl Handelsmar-

ken als auch Herstellermarken in einem ausgewogenen Verhältnis herstellte, acht 

weitere Unternehmen hatten ihren Schwerpunkt komplett entweder im Bereich Han-

delsmarken oder im Bereich Herstellermarken, weitere sechs zu mehr als 85 % in ei-

nem der beiden Bereiche. 

                                                

156  Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S.182 ff. 
157  Tiefkühl-Pizzabaguettes und Tiefkühl-Bruschetta ähneln zwar vom Belag her der Tiefkühlpizza, 

allerdings unterscheidet sich der Boden: Bei Tiefkühl Pizzabaguettes wird zunächst ein Vorprodukt 
(Brötchen) hergestellt, das dann aufgeschnitten und belegt wird. 
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(c) Konfitüre158 

708 Der Beschaffungsmarkt für Konfitüre umfasst sachlich die süßen Brotaufstriche Mar-

melade, Konfitüre und Gelee. Von diesem Beschaffungsmarkt lassen sich die scho-

koladenhaltigen Brotaufstriche eindeutig unterscheiden, da sie auf anderen Maschi-

nen als Konfitüren hergestellt und darüber hinaus für ihre Herstellung andere Roh-

stoffe benötigt werden. Kaltabfüllungen (fruchtige Brotaufstriche, die im Kühlregal 

aufbewahrt werden), können zwar grundsätzlich auf den gleichen Produktionsanla-

gen wie Konfitüre hergestellt werden, allerdings werden dabei Zusatzteile benötigt, 

die nicht jeder Konfitürenhersteller besitzt. Darüber hinaus unterscheiden sich die 

Lagerung und der Transport von Kaltabfüllungen erheblich von denen von Konfitüre, 

da die Kaltabfüllungen durchgehend gekühlt werden müssen. 

709 Die Beschaffung von Herstellermarken und die Beschaffung von Handelsmarken 

bilden im Bereich der Konfitüre getrennte sachliche Märkte. Zwar ist eine technische 

Umstellungsflexibilität bei der Produktion von Handelsmarken und von Herstellermar-

ken gegeben. Entscheidend für die Hersteller scheint aber die jeweilige strategische 

Ausrichtung des Unternehmens zu sein, die eine gleichwertige Produktion von Han-

delsmarken und von Herstellermarken ebenso wenig zulässt wie eine kurzfristige 

Umstellung. Herstellermarkenhersteller geben an, dass sie aufwändige Entwicklungs-

, Marketing und Vertriebsorganisationen vorhalten, deren Kosten sich nur von 

margenträchtigen Markenartikeln decken ließen. Die Handelsmarken seien aber eher 

im Preiseinstiegssegment angesiedelt. Insofern sei bei Markenartikeln die Qualitäts-

führerschaft wichtig, bei Handelsmarken die Preisführerschaft. 

710 Bei den Anbietern ist demzufolge auch eine klare Trennung zu beobachten: Nur ein 

einziger Hersteller stellte sowohl Handelsmarken als auch Herstellermarken in einem 

in etwa ausgewogenen Verhältnis her, alle anderen Unternehmen hatten ihren 

Schwerpunkt entweder komplett oder zum großen Teil entweder im Bereich Han-

delsmarken oder im Bereich Herstellermarken.  

                                                

158  Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 217 ff. 
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(d) Rote Feinkostsoßen159 

711 Der Beschaffungsmarkt für rote Feinkostsoßen umfasst sachlich alle nicht emulgier-

ten roten Feinkostsoßen wie Ketchup und Grillsoßen unabhängig von der verwende-

ten Gewürzmischung. 

712 Soßen lassen sich einteilen in nicht emulgierte rote Soßen wie Tomatenketchup, 

Würzsoßen und Ketchups einerseits und emulgierte helle Soßen wie z.B. Mayonnai-

sen, Salatmayonnaisen, Remouladen und Salatcremes andererseits. Unter einer 

Emulsion versteht man ein fein verteiltes Gemisch aus einer Wasserkomponente und 

einer Ölkomponente, das durch einen Emulgator (zum Beispiel Eigelbpulver) verbun-

den wird. Die beiden unterschiedlichen Soßenarten können nicht auf den gleichen 

Produktionsanlagen hergestellt werden, darüber hinaus ist zur Herstellung von emul-

gierten Soßen ein zusätzlicher Produktionsschritt erforderlich. Aufgrund dieser unter-

schiedlichen Produktionsprozesse wird die Beschaffung von emulgierten hellen  

Feinkostsoßen nicht dem gleichen sachlichen Markt zugeordnet wie die Beschaffung 

nicht emulgierten roten Feinkostsoßen. 

713 Nach den Ergebnissen der Ermittlungen in der Sektoruntersuchung Lebensmittelein-

zelhandel gibt es im Bereich der roten Feinkostsoßen einen im Vergleich zu anderen 

hier untersuchten Beschaffungsmärkten beachtlichen Anteil an Herstellern, die so-

wohl Handelsmarken als auch Herstellermarken herstellen und eine Umstellung ihres 

Schwerpunkts durchaus für wirtschaftlich vertretbar halten. Die Mehrzahl der Herstel-

ler hält allerdings trotz der gegebenen technischen Umstellungsmöglichkeiten eine 

Verlagerung der Produktion von Handelsmarken auf Herstellermarken und umge-

kehrt aus wirtschaftlichen Gründen für nicht vertretbar. Der von den Herstellern an-

gegebene Zeitraum von bis zu einem Jahr, den eine Umstellung dauern würde, ist im 

Vergleich zu anderen hier untersuchten Märkten relativ lang. Insgesamt hält die Be-

schlussabteilung die Abgrenzung eigener sachlicher Märkte für Herstellermarken und 

für Handelsmarken bei der Beschaffung von roten Feinkostsoßen für nicht eindeutig 

und lässt die Marktabgrenzung offen, da sich die Marktanteile der am Zusammen-

schluss beteiligten Unternehmen nicht von dieser Frage abhängen und der Schwer-

punkt dieses Zusammenschlusses darüber hinaus ohnehin im Bereich der Beschaf-

                                                

159  Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 232 ff. 
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fung von Markenartikeln liegt. Die Ermittlungsergebnisse werden sowohl nach der 

engen als auch nach der weiten Marktabgrenzung dargestellt. 

dd) Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 

714 Das Ergebnis dieser sachlichen Marktabgrenzung rügt die Beteiligte Edeka im Rah-

men des rechtlichen Gehörs als zu eng. Die Ermittlung der Umstellungsflexibilität bei 

den Herstellern sei nicht zielführend, da von einem subjektiven und interessengeleite-

ten Antwortverhalten der Hersteller auszugehen sei. Auch die Fragestellung, inwie-

weit die Hersteller kurzfristig zu einer vollständigen oder nahezu vollständigen Um-

stellung ihrer Produktion in der Lage seien, sei verfehlt. 

715 Die Beschlussabteilung hat sich bei der Ermittlung der Umstellungsmöglichkeiten der 

Hersteller eng an der Bekanntmachung der Kommission über die Definition des rele-

vanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft160 orientiert. Da-

nach setzt eine Substituierbarkeit auf Angebotsseite voraus, dass die Anbieter in Re-

aktion auf kleine, dauerhafte Änderungen bei den relativen Preisen in der Lage sind, 

ihre Produktion auf die relevanten Erzeugnisse umzustellen und sie kurzfristig (das 

heißt innerhalb eines Zeitraums, in dem es zu keiner erheblichen Anpassung bei den 

vorhandenen Sachanlagen und immateriellen Aktiva kommen kann) auf den Markt zu 

bringen, ohne spürbare Zusatzkosten oder Risiken zu gewärtigen.161 Die Tatsache, 

dass einige Hersteller verschiedene Produkte anbieten, die auf unterschiedlichen 

Produktionsanlagen oder sogar in unterschiedlichen Produktionsstätten hergestellt 

werden, ist entgegen der Auffassung der Beteiligten Edeka für die Marktabgrenzung 

nicht entscheidend. Folgte man dieser Ansicht, so würde sich die sachliche Marktab-

grenzung bei einer Reihe von Beschaffungsmärkten in erster Linie an dem Produkt-

portfolio der großen hier tätigen internationalen Mehrproduktunternehmen ausrichten, 

und zwar unabhängig davon, ob die Produkte auch tatsächlich substituierbar sind. 

Eine tatsächliche Angebotsumstellungsflexibilität bestände aber nur dann, wenn die 

verschiedenen angebotenen Produkte vergleichbare Produkteigenschaften und Pro-

duktionsvoraussetzungen hätten. 

                                                

160 Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des 
Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft (97/C 372/03); Abl. C 372 vom 09.12.1997, S. 5-13 

161  Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des 
Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft (97/C 372/03), Rn.. 20 
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716 Auch gegen die Abgrenzung getrennter Märkte für die Beschaffung von Handelsmar-

ken und von Herstellermarken äußert die Beteiligte Edeka Bedenken insbesondere 

im Hinblick auf eine Berücksichtigung von Umständen, die über eine rein technische 

Umstellungsflexibilität hinausgehen. Auch in diesem Punkt hat sich die Beschlussab-

teilung unter anderem an der Bekanntmachung der Kommission über die Definition 

des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft orien-

tiert. Dort wird als Beispiel für einen Fall, in dem eine Angebotssubstituierbarkeit nicht 

angenommen wird, der Bereich der Verbrauchsgüter, hier Markengetränke, genannt. 

Trotz einer gegebenen technischen Umstellungsflexibilität nimmt die Kommission 

aufgrund der Kosten und Vorlaufzeiten einer Umstellung etwa durch Werbung, Pro-

dukttests und Vertriebsaufbau eine Angebotssubstituierbarkeit nicht an. 

717 Die Beteiligte Kaiser’s Tengelmann bemängelt im Rahmen des rechtlichen Gehörs in 

allgemeiner Form, dass auf der Beschaffungsseite eine grundlegende Marktabgren-

zung unterbleibe bzw. in Bezug auf den Bereich Schokolade willkürlich erscheine. 

Die Marktabgrenzung sei aber die Voraussetzung für die Berechnung von Marktantei-

len. Die Beschlussabteilung dagegen hält die vorgenommene Marktabgrenzung und 

auch die Berechnung der Marktvolumina und Marktanteile der verschiedenen Nach-

frager für ausreichend, nachvollziehbar und begründet, wobei jede Marktabgrenzung 

als ein Hilfsmittel zu sehen ist, um die Wettbewerbskräfte zu ermitteln, denen sich die 

beteiligten Unternehmen zu stellen haben. 

718 Letztlich hat die Entscheidung über eine eher enge oder eine eher weite Marktab-

grenzung jedenfalls bei den die Untersagung tragenden Beschaffungsmärkten keine 

Auswirkungen auf das Gesamtergebnis der wettbewerblichen Beurteilung, wie die al-

ternativen Auswertungen auf der Grundlage einer weiteren Marktabgrenzung, wie sie 

von der Beteiligten Edeka gefordert wird, zeigen. Im Bereich der Beschaffung von 

Schokoladenwaren beispielsweise führt eine enge sachliche Marktabgrenzung, nach 

der eigene Beschaffungsmärkte für Tafelschokolade, Pralinen, Schokoriegel, kakao-

haltige Zuckerwaren und sonstige Schokoladenwaren angenommen werden, zu kei-

ner anderen wettbewerblichen Beurteilung, als sie auf der Grundlage eines einheitli-

chen Gesamtbeschaffungsmarktes für Schokoladenwaren erfolgen würde. 

d) Räumliche Marktabgrenzung 

719 Die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes dient der genauen Abgrenzung des 

Gebietes, auf dem Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Dabei sollen 
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die Wettbewerbskräfte ermittelt werden, denen sich die beteiligten Unternehmen zu 

stellen haben.162 Auch bei der räumlichen Marktabgrenzung der betroffenen Beschaf-

fungsmärkte findet das Bedarfsmarktkonzept – spiegelbildlich zu den Absatzmärkten 

– Anwendung. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

in der Entscheidung Kreiskrankenhaus Bad Neustadt163 grenzt die Beschlussabtei-

lung das räumliche Gebiet, in dem die Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels in 

Deutschland als dessen Marktgegenseite angesiedelt sind und das homogene Wett-

bewerbsbedingungen aufweist, als den räumlich relevanten Markt ab. Das bedeutet, 

dass für die räumliche Marktabgrenzung in erster Linie entscheidend ist, wo die Her-

steller, die den deutschen Lebensmitteleinzelhandel beliefern, angesiedelt sind. Die-

se Vorgehensweise entspricht auch der Praxis der Europäischen Kommission, im 

Verfahren Rewe/Meinl: „Die Ermittlungen der Kommission haben ergeben, dass die 

Beschaffungsmärkte für alle nachstehend untersuchten Produktgruppen als nationale 

anzusehen sind. Dies beruht zum einen auf den Konsumentenpräferenzen für öster-

reichische Produkte und einem darauf ausgerichteten Produktsortiment. Zu anderen 

bezieht der österreichische LEH ganz überwiegend bei österreichischen Lieferan-

ten.“164 

720 Alle in diesem Verfahren berücksichtigten Beschaffungsmärkte waren nach diesen 

Grundsätzen national abzugrenzen. 

aa) Milch  

721 Im Bereich Milch sind die verschiedenen hier untersuchten Beschaffungsmärkte in 

räumlicher Hinsicht – trotz regionaler Schwerpunkte insbesondere im Bereich der 

Frischmilch - national abzugrenzen. Denn die Lieferanten des deutschen Lebensmit-

teleinzelhandels haben ganz überwiegend ihren Sitz in Deutschland und liefern aus 

deutschen Produktionsstandorten unter den in Deutschland ausgehandelten Konditi-

onen. Auch große international tätige Molkereien haben ganz überwiegend Tochter-

unternehmen oder Schwesterunternehmen in Deutschland, wie etwa Arla Foods mit 

der Arla Foods Deutschland GmbH, die von allen befragten Händlern als Lieferant 

                                                

162  Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des 
Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft (97/C 372/03) 

163  Vgl. BGH, 16.01.2008, WuW/E DE-R 977 (Kreiskrankenhaus Bad Neustadt) 
164  Vgl. KOM, 03.02.1999, M.1221 (Rewe/Meinl) 
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angegeben wurde und die wesentliche Umsätze in Deutschland hat. Friesland Cam-

pina als weitere international agierende Molkerei mit wesentlichen Umsätzen in 

Deutschland ist in Deutschland über die Friesland Campina Germany GmbH tätig. 

722 Darüber hinaus ist gerade im Bereich der Frischmilch mit einem hohen Anteil von 

regionalen Marken und mit hohen Transportkosten (bedingt durch die erforderlichen 

Kühlkette), nicht davon auszugehen, dass die Wettbewerbsverhältnisse durch grenz-

überschreitende Warenströme geprägt sind. 

bb) Schokolade 

723 Auch im Bereich Schokoladenwaren sind die verschiedenen hier untersuchten Be-

schaffungsmärkte in räumlicher Hinsicht national abzugrenzen. Denn die Lieferanten 

des deutschen Lebensmitteleinzelhandels haben – so haben die Angaben der be-

fragten Händler ergeben - ganz überwiegend ihren Sitz in Deutschland. Auch große 

international tätige Unternehmen wie Mars, Mondelez, Ferrero und Nestle haben 

Tochterunternehmen oder Schwesterunternehmen in Deutschland, die unterneh-

mensintern für den Vertrieb in Deutschland zuständig sind und die Verhandlungen 

mit dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel führen. Darüber hinaus finden sich bei 

den von den Lebensmitteleinzelhändlern angegebenen und in die hier vorgenomme-

nen Auswertungen einbezogenen Lieferanten zahlreiche Unternehmen mit Sitz in 

Deutschland, die als Zwischenhändler ausländische Schokoladenprodukte importie-

ren und dann im Inland an den inländischen Lebensmitteleinzelhandel liefern. Der 

Bezug dieser ausländischen Schokoladenprodukte durch den deutschen Lebensmit-

teleinzelhandel wird also auch über inländische Großhändler abgewickelt. 

cc) Die vier weiteren Märkte der SU LEH 

724 Alle vier in dieses Verfahren einbezogenen Beschaffungsmärkte der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel sind national abzugrenzen.165 

725 Für die Abgrenzung der räumlich relevanten Märkte wurden in der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel für jeden Markt getrennt die Lebensmitteleinzel-

                                                

165  Zu den einzelnen in der Sektoruntersuchung untersuchten Märkten siehe Bundeskartellamt, 
Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 163 ff 
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händler zu ihren Umsätzen bei der Beschaffung bei Herstellern im Inland und bei 

Herstellern im Ausland befragt. 

726 Die Ermittlungsergebnisse zeigen auf, dass die Lieferanten des deutschen Lebens-

mitteleinzelhandels in allen untersuchten Beschaffungsmärkten ihren Sitz zum weit-

aus größten Teil in Deutschland haben und ihre Waren auch ganz überwiegend in 

Deutschland anbieten. So liegt in drei der vier hier einbezogenen Beschaffungsmärk-

te der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel die Importquote (bezogen auf 

das Jahr 2010) unter 3 %. Dies entspricht einer Eigenversorgungsquote von 97 %. In 

einem einzigen Beschaffungsmarkt (Schaumwein) wurde eine immer noch geringe 

Importquote von etwa 8 % ermittelt, deren relativ großer Wert sich allerdings unter 

anderem durch die rein vorsorgliche Einbeziehung der im Ausland hergestellten Pro-

dukte Champagner, Cava und Asti in den sachlichen Markt erklären lässt. 

dd) Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 

727 Die Beteiligte Edeka hält die räumliche Marktabgrenzung für nicht zutreffend. Sie 

trägt vor, dass wohl ausgehend von der Auffassung, dass der Umfang der Exporte 

deutscher Hersteller für die räumliche Marktabgrenzung entscheidend sei, die im Be-

schluss dargestellten Exportquoten deutscher Hersteller ins Ausland aufgrund der 

Befragungsmethode des Bundeskartellamtes deutlich unterzeichnet seien. 

728 Grundsätzlich bestehen zwischen der Edeka und der Beschlussabteilung über dieses 

Verfahren hinaus unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung des Auslands-

geschäfts eines international agierenden Herstellers unabhängig davon, ob es sich 

um Absätze aus deutscher oder ausländischer Produktion handelt. Darüber hinaus 

bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Begriffsdefinition des „Exports“ so-

wie über die Berücksichtigung von Lieferungen von Deutschland ins Ausland, die an 

im Ausland gelegene verbundene Unternehmen des Herstellers gehen. 

729 Für die räumliche Marktabgrenzung indes sind diese verschiedenen Varianten des 

Auslandsgeschäfts und ihre Bewertung allerdings nicht entscheidend. Die räumliche 

Marktabgrenzung bestimmt sich nicht nach den Ausweichoptionen der Hersteller, 

sondern danach, welche Unternehmen der Marktgegenseite vom Zusammenschluss 

betroffen sind. Würden in erheblichem Umfang Importe aus dem Ausland an die 

Nachfrager auf den betroffenen Beschaffungsmärkten gehen, könnte es sich – die 
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Homogenität der Wettbewerbsbedingungen insgesamt vorausgesetzt - um grenz-

überschreitende Märkte handeln. 

730 Unabhängig davon bezieht die Beschlussabteilung bei der Berechnung des Marktvo-

lumens auf dem deutschen Beschaffungsmarkt die Exporte der deutschen Hersteller 

vollumfänglich in das Markvolumen des jeweiligen deutschen Beschaffungsmarktes 

ein. Dies entspricht der Einbeziehung der Importe auf Absatzmärkten. 

731 Die Beteiligte Kaiser’s Tengelmann weist darauf hin, dass die „meisten Lieferanten 

ihre Produkte grenzüberschreitend verkaufen“ und bemängelt, dass eine nationale 

Marktabgrenzung das tatsächlich relevante Marktvolumen künstlich verenge. In dem 

von ihr eingereichten Gutachten von DICE Consult wird außerdem vorgetragen, dass 

ein erheblicher Teil der Beschaffungsmärkte zunehmend international werde. In Er-

mangelung öffentlich verfügbarer Beschaffungszahlen leitet DICE Consult von welt-

weiten absatzseitigen Gesamtumsätzen der verschiedenen Lebensmitteleinzelhänd-

ler, nach denen Edeka die Nr. 5 nach der Schwarz Gruppe, der Metro Gruppe, Aldi 

und der Rewe Gruppe bilde, eine vergleichbare Rangreihung auch bei den Beschaf-

fungsumsätzen ab, „da nur verkauft werden kann, was zuvor auch beschafft wurde“. 

732 Inwieweit die weltweiten Gesamtumsätze der Hersteller oder der Handelsunterneh-

men Rückschlüsse auf die räumliche Abgrenzung von Beschaffungsmärkten liefern 

sollen, wird aus den Stellungnahmen und Gutachten nicht deutlich. Die räumliche 

Marktabgrenzung bestimmt sich in diesem Verfahren nach der Entscheidungspraxis 

des Bundeskartellamtes, der Kommentarliteratur und der Rechtsprechung. Danach 

umfasst der räumliche Markt alle Unternehmen, die nach den tatsächlichen Verhält-

nissen des konkreten Falls als Anbieter für die Nachfrage der Zusammenschlussbe-

teiligten in Betracht kommen und deren wettbewerbliche Handlungsmöglichkeiten 

durch den Zusammenschluss beschränkt werden können.166 Beschaffen also die 

Nachfrager auf den relevanten Beschaffungsmärkten ihre Waren weit überwiegend 

im Inland, so sind die inländischen Hersteller betroffen, der Markt ist national abzu-

grenzen. 

                                                

166  vgl. BGH, 16.1.2008, WuW/E DE-R 977 (Kreiskrankenhaus Bad Neutstadt), Rn. 69 
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6. Wettbewerbliche Würdigung der in diesem Verfahren berücksichtigen Be-

schaffungsmärkte 

733 Das Zusammenschlussvorhaben führt auf den Beschaffungsmärkten für konventio-

nelle Frischmilch, konventionelle H-Milch, Tafelschokolade, Pralinen, Riegel, kakao-

haltige Zuckerwaren und sonstigen Schokoladenerzeugnissen sowie auf den Be-

schaffungsmärkten für Schaumwein, Tiefkühlpizza, Konfitüre und rote Feinkostsoßen 

zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs. Dabei kommt es im Er-

gebnis nicht darauf an, ob getrennte Beschaffungsmärkte für Herstellermarken und 

für Handelsmarken abgegrenzt werden oder ob ein einheitlicher Beschaffungsmarkt 

abgegrenzt wird. 

a) Marktstruktur und Marktanteile 

734 Zur Bestimmung der Marktposition der Edeka und der weiteren Nachfrager auf den 

hier betrachteten verschiedenen Beschaffungsmärkten wurde auf der Grundlage ei-

ner Vollerhebung bei den Herstellern in Deutschland als der relevanten Marktgegen-

seite ein Marktvolumen gebildet, das alle Umsätze des jeweiligen Beschaffungsmark-

tes einschließlich der alternativen Vertriebsschienen (und dem Export) berücksichtigt. 

Denn in konsequenter spiegelbildlicher Anwendung des Bedarfsmarktkonzepts sind 

bei der Abgrenzung des relevanten Marktes und der Bestimmung des jeweiligen 

Marktvolumens sämtliche Absätze der Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels in 

Deutschland wertmäßig zu berücksichtigen, also auch solche Umsätze, die durch 

Lieferungen in alternative Vertriebswege in allen Vertriebswegen einschließlich des 

Exports erzielt werden.167 All diese Vertriebsschienen bieten grundsätzlich eine Ab-

satzmöglichkeit für die Hersteller; inwieweit dadurch eine Ausweichmöglichkeit zu 

nachfragemächtigen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland 

verbunden ist, ist allerdings insbesondere im Hinblick auf mögliche Exporte geson-

dert zu prüfen. 

735 Anschließend wurden die Marktanteile der verschiedenen Lebensmitteleinzelhändler 

auf diesen Beschaffungsmärkten bestimmt. Diese Marktanteile berücksichtigen also 

zum einen die Lieferungen der Hersteller an Kunden des Lebensmitteleinzelhandels, 

                                                

167  Vgl. KG,  05.11.1986, WuW/E OLG 3917 (Coop/Wandmaker) 



- 265 - 

 

darüber hinaus aber auch alle anderen Ausweichoptionen, die Lieferungen an Kun-

den anderer Vertriebsschienen bieten. Dabei zeigt sich folgendes Bild: 

aa) Marktanteile der Edeka 

(a) Beschaffungsmärkte im Bereich Milch und Schokolade 

736 In den in diesem Verfahren ermittelten Beschaffungsmärkten im Bereich Milch und 

Schokolade hält die Edeka als führendes Mitglied der Spitzen-Nachfragergruppe in 

sieben der neun untersuchten Beschaffungsmärkte bei der Beschaffung von Marken-

artikeln die höchsten Marktanteile, in zwei weiteren Beschaffungsmärkten liegt sie an 

zweiter Stelle. So weist in dem Beschaffungsmarkt für Schokoriegel im Bereich der 

Herstellermarken die Schwarz Gruppe höhere Marktanteile als die Edeka auf, wenn 

die Markanteile von Lidl und von Kaufland zusammengerechnet werden. Im Beschaf-

fungsmarkt für konventionelle Frischmilch sind die Marktanteile der Rewe bei Mar-

kenartikeln höher als die der Edeka. 

737 Auch bei einer alternativen Betrachtung, bei der im Bereich Milch die Beschaffung 

von Herstellermarken und die Beschaffung von Handelsmarken einem einheitlichen 

sachlichen Markt zugeordnet würde, wäre die Edeka bei der Beschaffung von kon-

ventioneller Frischmilch und konventioneller H-Milch Marktführer, während sie bei der 

Beschaffung von Bio-Frischmilch der zweitgrößte Nachfrager nach Aldi und bei der 

Beschaffung von Bio-H-Milch der zweitgrößte Beschaffer nach der Rewe wäre. Auf 

die Marktposition bei der Beschaffung von Milch insgesamt (als einheitlichem Be-

schaffungsmarkt) dagegen hat die Frage, inwieweit die Beschaffung von Hersteller-

marken und die Beschaffung von Handelsmarken einem einheitlichen Markt zuge-

ordnet werden, keine Auswirkungen: In beiden Fällen liegt die Edeka mit ihren Be-

schaffungsvolumina an erster Stelle vor den anderen Mitgliedern der Spitzengruppe. 

(b) Beschaffungsmärkte der SU LEH 

738 Bezogen auf die hier einbezogenen vier Beschaffungsmärkte der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel ist die Edeka in drei der vier Beschaffungsmärkte 

(Tiefkühlpizza, Konfitüre, rote Feinkostsoßen) der führende Nachfrager von Marken-

artikeln. Bei der Nachfrage nach Schaumwein-Markenartikeln wies die Schwarz 

Gruppe im Jahr 2010 höhere Marktanteile als die Edeka auf. 
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739 Bei einer alternativen Betrachtung, die einen einheitlichen Markt für rote Feinkostso-

ßen annimmt, da hier die Marktabgrenzung nach den Ergebnissen der Sektorunter-

suchung weniger eindeutig war als in anderen Beschaffungsmärkten, ergibt sich kein 

anderes Bild: Auch bei einer alternativen Marktabgrenzung wäre die Edeka der füh-

rende Nachfrager. 

740 Die folgende Tabelle stellt die Marktanteile der Lebensmitteleinzelhändler auf den 

verschiedenen Beschaffungsmärkten in einer Gesamtübersicht dar. Dabei werden 

sowohl die Gesamtumsätze mit Handelsmarken und Herstellermarken („g“) sowie die 

Umsätze allein mit Herstellermarken („He“) getrennt dargestellt. Die kursiv gedruck-

ten Zeilen zum Gesamtbereich Milch und zum Gesamtbereich Schokoladenwaren 

werden ebenfalls für eine alternative Betrachtung der hier vorgenommenen engen 

Marktabgrenzung eingefügt. 
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bb) Marktanteile der Spitzengruppe 

(a) Beschaffungsmärkte im Bereich Milch und Schokolade 

741 In sieben der neun in diesem Verfahren ermittelten Beschaffungsmärkte vereint die 

Spitzen-Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der Schwarz Gruppe 

mindestens 40 % der Gesamtnachfrage in den jeweiligen Beschaffungsmärkten für 

Markenartikel (einschließlich aller alternativen Vertriebsschienen) auf sich. Dabei 

handelt es sich um die Beschaffungsmärkte für Markenartikel für die Produkte kon-

ventionelle Frischmilch, konventionelle H-Milch, Tafelschokolade, Pralinen, Riegel, 

Kakaohaltige Zuckerwaren und sonstige Schokoladenwaren. In fünf der neun unter-

suchten Beschaffungsmärkten liegt die gemeinsame Nachfrage der drei Unterneh-

men Edeka, Rewe und Schwarz Gruppe über der Hälfte der gesamten Beschaffung 

durch Abnehmer aller Vertriebsschienen in diesem Markt (konventionelle Frischmilch, 

Tafelschokolade, Pralinen, Riegel und sonstige Schokoladenwaren). 

742 Die Beschlussabteilung fasst bei ihrer Betrachtung der Spitzen-Nachfragergruppe die 

Beschaffungsvolumina der beiden Unternehmen der Schwarz Gruppe, Kaufland und 

Lidl, zusammen. Denn das Bundeskartellamt bewertet die Schwarz Gruppe in ständi-

ger Praxis sowohl auf den Absatzmärkten als auch auf den Beschaffungsmärkten 

zumindest als eine wettbewerbliche Einheit. Inwieweit es sich um einen Konzernver-

bund handelt, konnte in den bisherigen Verfahren unter Beteiligung der Schwarz 

Gruppe offen gelassen werden und muss auch in diesem Verfahren nicht entschie-

den werden. 

743 Niedrigere gemeinsame Beschaffungsvolumina der führenden Nachfrager ergeben 

sich sowohl bei Bio-Frischmilch als auch bei Bio-H-Milch. Hier ist der Anteil der 

Gruppe der kleineren Vollsortimenter vergleichsweise hoch, was sich gerade bei Fri-

scheprodukten, die gekühlt werden müssen, auch aus ihrer Funktion als regionaler 

Nachversorger erklären lässt. Darüber hinaus sind die Bioläden im Bereich der Bio-

Milch ein wichtiger Absatzkanal neben dem Lebensmitteleinzelhandel, was sich in 

der Übersicht unten in einem relativ hohen Anteil des Großhandels, über den ein we-

sentlicher Teil der Belieferung der Bioläden abgewickelt wird, zeigt. Auf diesen bei-

den Beschaffungsmärkten haben die Mitglieder der Spitzengruppe daher nach Auf-
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fassung der Beschlussabteilung keine derart starke Marktstellung inne, dass sie als 

unverzichtbare Abnehmer zu werten wären. Auch nach dem Zusammenschluss ste-

hen den Herstellern insoweit noch Ausweichalternativen zu den großen Nachfragern 

zur Verfügung, so dass der Zusammenschluss auf diesen beiden Märkten nicht zu 

einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs führen würde. 

744 Auch bei einer alternativen Betrachtung, bei der im Bereich der konventionellen Milch 

die Beschaffung von Herstellermarken und die Beschaffung von Handelsmarken ei-

nem einheitlichen sachlichen Markt zugeordnet würde, zeigt sich die starke Marktpo-

sition der Spitzen-Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der Schwarz 

Gruppe: Ihre gemeinsamen Anteile liegen bei über 50 % bei konventioneller Frisch-

milch und von über 45 % bei konventioneller H-Milch. 

(b) Beschaffungsmärkte der SU LEH 

745 Die Spitzen-Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und der Schwarz Grup-

pe vereint in allen vier hier einbezogenen Beschaffungsmärkten der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel mindestens 45 % der Gesamtnachfrage in den je-

weiligen Beschaffungsmärkten für Markenartikel (einschließlich aller alternativen Ver-

triebsschienen) auf sich. In drei der vier Beschaffungsmärkte liegt dieser Anteil sogar 

über 60 %. 

746 Auch bei einer alternativen Betrachtung, die im Bereich rote Feinkostsoßen einen 

einheitlichen Beschaffungsmarkt für Handelsmarken und für Herstellermarken an-

nimmt, liegt der gemeinsame Marktanteil der Spitzengruppe bei mehr als 45 % des 

Gesamtmarktes einschließlich aller Vertriebsschienen. 

747 Eine Übersicht über die gemeinsamen Anteile der Spitzen-Nachfragergruppe nach 

Markenartikeln ergibt folgendes Bild. Dabei sind alternativ die gemeinsamen Markt-

anteile der Spitzen-Nachfragergruppe auf einem Gesamtbeschaffungsmarkt, der so-

wohl die Beschaffung von Handelsmarken als auch die Beschaffung von Hersteller-

marken umfasst, kursiv dargestellt. 
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Marktanteile auf den Beschaffungsmärkten (Markenartikel) nach Umsatz in %: 
Markt Edeka, Rewe, Schwarz Gruppe Metro Restliche LEHs einschl. KT und Aldi 

2010 

Schaumwein 60-65 (Gesamtmarkt: 55-60 %) 5-10 5-10 

TK-Pizza 65-70 (Gesamtmarkt: 50-55 %) 5-10 10-15 
Konfitüre 65-70 (Gesamtmarkt: 55-60 %) 5-10 10-15 
Ketchup 45-50 (Gesamtmarkt: 45-50 %) 5-10 10-15 
2013  
Milch gesamt 40-45 (Gesamtmarkt: 45-50 %) <5 20-25 
Frischm. K. 50-55 (Gesamtmarkt: 50-55 %) 5-10 15-20 
Frischm. B. 20-25 (Gesamtmarkt: 35-40 %) <2 55-60 
H-Milch K. 40-45 (Gesamtmarkt: 45-50 %) <5 15-20 
H-Milch B. 20-25 (Gesamtmarkt: 25-30 %) <5 25-30 
Schokolade. 50-55 (Gesamtmarkt: 45-50 %) 5-10 15-20 
Tafelschokolade 55-60 (Gesamtmarkt: 45-50 %) 5-10 15-20 
Pralinen 50-55 (Gesamtmarkt: 45-50 %) 5-10 25-30 
Riegel 55-60 (Gesamtmarkt: 50-55 %) 5-10 25-30 
Kakaoh. Zuckerwaren 45-50 (Gesamtmarkt: 35-40 %) 5-10 25-30 
Sonst. Schokoladenwaren 50-55 (Gesamtmarkt: 40-45 %) 5-10 25-30 

 

cc) Metro und die restlichen Wettbewerber 

748 Auf die Metro entfallen – je nach Beschaffungsmarkt – Anteile zwischen 1-10 %. Die 

restlichen Lebensmitteleinzelhändler weisen in den verschiedenen untersuchten 

Märkten gemeinsame Marktanteile von insgesamt zwischen 5 % und höchstens 30 % 

auf. Das Zielunternehmen KT weist in den verschiedenen Beschaffungsmärkten 

Marktanteile in einer Bandbreite von unter 1-5 % auf.  

 

b) Wirkungen des Zusammenschlusses 

749 Das Zusammenschlussvorhaben wirkt sich einerseits horizontal im Verhältnis zu den 

Wettbewerbern im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels aus, indem es die bereits 

bestehenden strukturellen Wettbewerbsvorteile der Spitzen-Nachfragergruppe auf 

den Beschaffungsmärkten noch erweitert. Im vertikalen Verhältnis zu den Herstellern 

verlagert der Zusammenschluss die Verhandlungsmacht noch weiter zugunsten der 

führenden Nachfrager Edeka, Rewe, und Schwarz Gruppe, indem eine für die Her-

steller bisher noch existierende Ausweichalternative mit einem attraktiven Warensor-

timent und einem Vertriebsnetz in Ballungsräumen mit einer teilweisen hohen Kauf-

kraft von einem Mitglied der Spitzengruppe übernommen wird. 
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750 Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konzentrationsprozesses im Lebensmittelein-

zelhandel in Deutschland können die Wirkungen des hier geprüften Zusammen-

schlusses aus Sicht der Beschlussabteilung nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr 

sind bei der Analyse der Auswirkungen eines Zusammenschlusses (neben dem be-

reits bestehenden Konzentrationsgrad) auch über den Einzelfall hinausreichende all-

gemeine Strategien und besondere Umstände, die dem Einzelfall eine besondere 

Wettbewerbswirkung verleihen, zu berücksichtigen.168 

751 Im Hinblick auf diese allgemeinen Strategien und Umstände ist über den Einzelfall 

hinaus zunächst die schon bisher zu Tage getretene Strategie der Edeka zu nennen, 

sich im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels an Wettbewerbern zu beteiligen oder 

diese vollständig zu erwerben. Jeder Zusammenschluss mag für sich genommen 

wegen des regionalen Schwerpunkts des Zielunternehmens und der damit verbun-

denen relativ geringen Beschaffungsvolumina auf den bundesdeutschen Beschaf-

fungsmärkten quantitativ nur geringe Veränderungen der Wettbewerbsposition der 

Edeka und der anderen Unternehmen der Spitzengruppe im Vergleich zu ihren Wett-

bewerber verursachen. In ihrer Gesamtheit jedoch reicht die Bedeutung dieser Struk-

turveränderungen über den Einzelfall hinaus und verändert die Marktstruktur spürbar. 

Darüber hinaus führt das ausdrückliche Expansionsbestreben der Edeka in Verbin-

dung mit ihrer Vorgehensweise, nach dem Zusammenschluss einen Bestwertab-

gleich durchzuführen, zu einem Konditionengefüge, das die Expansionsunternehmen 

des Lebensmitteleinzelhandels systematisch besser stellt als ihre kleineren Wettbe-

werber. Im Vertikalverhältnis schließlich beseitigt jeder einzelne der Zusammen-

schlüsse zwar nur eine relativ kleine noch bestehende Ausweichmöglichkeit für die 

Hersteller. In der Summe aber bietet die Gruppe der kleineren Händler für die Her-

steller eine bedeutende und für den Wettbewerb wichtige Ausweichalternative zu den 

Nachfragern der Spitzengruppe. Werden aber schrittweise immer mehr der noch ver-

bleibenden „freien“ Händler außerhalb der Spitzengruppe durch die großen Händler 

übernommen, so können die kleineren Händler letztlich auch in ihrer Gesamtheit kei-

ne Alternative mehr zu den großen Nachfragern Edeka, Rewe und Schwarz Gruppe 

bieten. Vor diesem Hintergrund kommt der Entscheidung über dieses Zusammen-

schlussvorhaben auch wegen des eng verdichteten Vertriebsnetzes und der aus 

Sicht der Hersteller weitgehend deckungsgleichen Warenbeschaffung eine rich-

                                                

168  Vgl. BGH, 11.11.2008, WuW/DE-R 2451 (E.ON/Eschwege). 
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tungsweisende Wirkung für zukünftige Übernahmen zu. Dies sehen auch einige Her-

steller so. 

752 Auszug aus einem Kommentar eines befragten Herstellers: „Sicherlich wird die aktu-

elle Übernahme und deren Ausgang ein richtungswirkendes Zeichen für alle weiteren 

Übernahmen haben, denn welche Übernahme (siehe Übernahmekandidaten) können 

dann überhaupt noch im „Rest-LEH“ untersagt werden.“ 

aa) Erhöhung der Beschaffungsmenge der Edeka 

753 Durch den Erwerb von Kaisers Tengelmann erhöht die Edeka zum einen ihr Gesamt-

beschaffungsvolumen von insgesamt mehr als [25-30] Mrd. Euro im Bereich Food 

und Non Food I (im Jahr 2013) um mehr als [1-2] Mrd. Euro. 

754 Die Beschlussabteilung verkennt nicht, dass dieser Zuwachs in Relation zum Ge-

samtbeschaffungsvolumen der Edeka gering ist. Der geringe quantitative Zuwachs 

des Beschaffungsvolumens der Edeka durch den Erwerb von Kaiser’s Tengelmann 

ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, die die Beteiligten Edeka und Kaiser’s Ten-

gelmann im Rahmen des rechtlichten Gehörs vortragen. 

755 Dennoch führt schon diese geringe quantitative Erhöhung des Beschaffungsvolu-

mens zu einer weiteren Ausweitung der strukturellen Vorteile der Edeka im horizonta-

len Vergleich zu ihren Wettbewerbern bei den Verhandlungen mit der Industrie und 

damit bei der Beschaffung ihrer Waren. Denn die Höhe der Beschaffungsmenge ei-

nes Nachfragers auf einem Beschaffungsmarkt und die Höhe der ausgehandelten 

Konditionen stehen in einem nachweisbaren Kausalzusammenhang. Die ökonometri-

sche Analyse in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel hat die Annahme 

bestätigt, dass zunehmende Beschaffungsmengen zu geringeren Stückkonditionen 

führen.169 Der Nachweis dieses Preis-Mengen-Zusammenhangs war in früheren Ver-

fahren von der Rechtsprechung gefordert worden, um die vom Bundeskartellamt aus 

dem Marktanteil abgeleiteten Marktwirkungen zu belegen.170 Insofern folgen die Be-

schlussabteilung und das ökonomische Grundsatzreferat nicht dem von der Beteilig-

                                                

169  Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, Abschlussbericht S. 376 ff 
170  Vgl. KG 05.11.1986, WuW/E OLG 3917 (Coop/Wandmaker) 
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ten Edeka in dieses Verfahren eingebrachte Gutachten von E.CA economics171 zum 

Abschlussbericht der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel und dem Gut-

achten von DICE Consult, das von der beteiligten Kaiser’s Tengelmann im Rahmen 

des rechtlichen Gehörs eingebracht wurde. 

756 In dem Gutachten von DICE Consult172 wird vorgetragen, dass die ökonometrische 

Analyse der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel keine robuste Evidenz im 

Hinblick auf die Frage erbracht habe, dass ein Zuwachs des Beschaffungsvolumens 

eines Händlers Auswirkungen auf die Verhandlungsposition dieses Händlers habe. 

Auch in dem von der Edeka im Rahmen des rechtlichen Gehörs eingebrachten Gut-

achten von E.CA economics zum Abschlussbericht der Sektoruntersuchung Le-

bensmitteleinzelhandel wird vorgetragen, dass die Beziehung zwischen Konditionen, 

Menge und weiteren Verhandlungsparametern in der Sektoruntersuchung Lebensmit-

teleinzelhandel nicht robust hergeleitet worden sei. Nach Auffassung der Beschluss-

abteilung dagegen konnte in der ökonometrischen Analyse der Sektoruntersuchung 

Lebensmitteleinzelhandel ein robuster, d.h. über aller Modellvarianten hinweg beste-

hender und statistisch hochsignifikanter negativer Zusammenhang zwischen Be-

schaffungsmenge und Netto-Netto-Preis nachgewiesen werden.173 Über den reinen 

Preis-Mengen-Zusammenhang wurden in der Sektoruntersuchung Lebensmittelein-

zelhandels allerdings noch eine Reihe weiterer verhandlungstheoretisch fundierter 

Faktoren wie z.B. der jeweiligen Abhängigkeit von dem Verhandlungserfolg über den 

betrachteten Artikel, für den als Indikatoren die Umsatzanteile, die der Artikel für je-

weils den Hersteller und den Händler bedeutet („volumenabhängige Outside Opti-

ons“).174 Die Gutachter von DICE Consult unterlassen es, auf diese Erkenntnisse der 

Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel in ihrer Stellungnahme einzugehen. 

757 Die strukturellen Vorteile der Edeka als führendem Nachfrager lassen sich für jeden 

einzelnen der hier untersuchten Beschaffungsmärkte darstellen. Das Zielunterneh-

men KT ist in jedem der untersuchten Beschaffungsmärkte tätig und weist – für ein 

Unternehmen außerhalb der Spitzengruppe – beachtliche Nachfragevolumina je nach 

                                                

171  E.CA Economics, „Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, Anmerkungen aus ökonomischer 
Sicht“, Dezember 2014 

172  DICE Consult, “Ökonomische Analyse von Wettbewerbswirkungen einer Übernahme von Kaiser’s Ten-
gelmann durch Edeka auf den Beschaffungsmärkten des LEH”, Februar 2015 

173  Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, Abschlussbericht S. 376 ff. 
174  Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, Abschlussbericht S. 347. 
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Beschaffungsmarkt zwischen 1 und 5 % auf. Aus Sicht der Beschlussabteilung sind 

die Anteile von KT auch als erheblich einzustufen. Denn außerhalb der Spitzengrup-

pe finden sich ohnehin nur noch Nachfrager mit sehr geringen Beschaffungsanteilen. 

In dieser Gruppe stellt KT einen der größeren Nachfrager dar. Darüber hinaus kor-

respondiert der niedrige Beschaffungsanteil der kleinen Händler mit Beschaffungsan-

teilen der Spitzengruppe von zwischen 40 und 70 % in einem ansonsten völlig zer-

splitterten Markt. 

758 Dabei ist zu beachten, dass die aktuellen Beschaffungsvolumina nicht das Potential 

abbilden, das die KT Filialen nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen und 

Werbeaktionen zur Neueröffnung unter Edeka-Flagge bieten. Vielmehr ist zu erwar-

ten und auch in die Prognose bei der Bewertung dieses Zusammenschlussvorhabens 

einzubeziehen, dass die aktuellen Umsätze der KT-Filialen nach einer Übernahme 

durch die Edeka noch weiter steigen werden. Wie oben dargestellt haben die Ermitt-

lungen der Beschlussabteilung ergeben, dass die Edeka das Marktpotenzial des Net-

zes von KT weitaus umfänglicher erschließen wird als dies der Veräußerin bislang 

gelungen ist. Diese Einschätzung ist zunächst auf die von der Edeka geplanten Mo-

dernisierungsmaßnahmen zurückzuführen, die zu einer positiven Umsatzentwicklung 

nach dem Zusammenschluss führen werden. 

 Auch die Beigeladene Rewe hat sich im Rahmen 

dieses Verfahrens zu ihren Erfahrungen zu den zu erwartenden Umsatzsteigerungen 

nach verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen geäußert und gegenüber der Be-

schlussabteilung plausibel vorgetragen, dass Modernisierungsmaßnahmen ein er-

hebliches Umsatzsteigerungspotenzial mit sich bringen. 

759 Die Zusammenschlussbeteiligten legen die Argumentation der Beschlussabteilung im 

Zusammenhang mit der voraussichtlichen Entwicklung der Filialumsätze innerhalb 

des Prognosezeitraums der Fusionskontrolle als die Anerkennung einer Effizienz-

Argumentation aus. Dies trifft – wie schon oben ausgeführt wurde – jedoch schon im 

Ausgangspunkt nicht zu. Die Berücksichtigung von Einschätzungen der Beteiligten 

und ihrer Wettbewerber erfolgt im Rahmen der in der Fusionskontrolle anzustellen-

den Prognose über die zukünftige Entwicklung der Wettbewerbssituation auf den be-

troffenen Märkten. Die Anerkennung einer – im Übrigen von den Parteien nicht in ge-

eigneter Form vorgetragenen und nachgewiesenen– Effizienzeinrede durch die Be-

schlussabteilung ist daher aber nicht verbunden. Die Frage, inwieweit Effizienzge-
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winne im Sinne einer Einzelfallprüfung im Rahmen der Fusionskontrolle nach dem 

GWB zu berücksichtigen und mit wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen abzuwä-

gen sind, ist nicht unumstritten. Zumindest ist es nicht eindeutig, dass Effizienzge-

winne aus rechtlichen Gründen anzuerkennen sind, vielmehr wird auch die Position 

vertreten, dass mit der Qualifizierung des Untersagungskriteriums durch die Erheb-

lichkeit Effizienzen pauschal anerkannt werden und eine darüber hinausgehende 

Abwägungsanalyse im Einzelfall ausgeschlossen ist.175 Selbst wenn aber Effizienten 

grundsätzliche in die wettbewerbliche Beurteilung einzubeziehen wären, ist jedenfalls 

nicht ersichtlich, dass mit dem in Rede stehenden Zusammenschlussverfahren in 

nennenswertem Umfang berücksichtigungsfähige Effizienzen realisiert würden. 

760 Auch unter Berücksichtigung der zukünftigen Umsatzentwicklung des Netzes von 

Kaiser’s Tengelmann in der Hand der Edeka wäre der quantitative Zuwachs immer 

noch als relativ gering einzustufen. Er ist aber vor dem Hintergrund zu bewerten, 

dass es im heutigen Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland aufgrund der sehr be-

schränkten Möglichkeiten externen und internen Wachstums für einen Großteil der 

Handelsunternehmen kaum eine Möglichkeit für einen Händler gibt, sein Beschaf-

fungsvolumen selbst in dieser geringen Größenordnung zu erhöhen. Eine relativ ge-

ringe Erhöhung der Beschaffungsvolumina ist – abgesehen von Großfusionen zwi-

schen den führenden Lebensmitteleinzelhändlern – kaum zu realisieren und bedeutet 

eine erhebliche Verbesserung der Marktposition eines Lebensmitteleinzelhändlers 

auf den Beschaffungsmärkten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Erwerber 

schon vor dem Zusammenschluss über hohe Beschaffungsmengen verfügt und auf-

grund seiner Expansionspolitik einer der wichtigsten Vertragspartner der Hersteller 

von Lebensmitteln ist. 

bb) Weitere Verdichtung des eigenen Filialnetzes in attraktiven Innenstadtlagen 

761 Eine Betrachtung der rein quantitativen Erhöhung der Beschaffungsmenge der Edeka 

würde den Zuwachs, den der Erwerb des Netzes von Kaiser’s Tengelmann für die 

Edeka bedeutet, nicht vollständig erfassen. In die Bewertung einzubeziehen ist viel-

mehr auch der Wert, den das Filialnetz von Kaiser`s Tengelmann, also die Möglich-

                                                

175  Kallfaß, in Langen/Bunte, Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Auflage, § 36, Rn. 38. 
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keit, an den aktuell von Kaiser’s Tengelmann betriebenen Standorten ein Lebensmit-

teleinzelhandelsgeschäft zu betreiben, für die Edeka hat. 

762 Die zu veräußernden Standorte von Kaiser’s Tengelmann befinden sich zum großen 

Teil in attraktiven Innenstadtlagen und weisen eine hohe Verbrauchernähe auf. Durch 

den Erwerb des gesamten Netzes von Kaiser’s Tengelmann würde die Edeka, die 

ohnehin schon im Vergleich zu ihren Wettbewerbern die höchste Filialdichte aufweist, 

ihr Netz insbesondere in den attraktiven Innenstadtlagen weiter verdichten und ihre 

Standortanzahl erheblich erhöhen. Die Erweiterung des eigenen Filialnetzes in einer 

Größenordnung, wie sie dieses Zusammenschlussvorhaben bietet, ist durch internes 

Wachstum derzeit kaum realisierbar und ohne die Übernahme eines entsprechenden 

Standortnetzes für Wettbewerber der Edeka nicht kurzfristig oder auch mittelfristig zu 

realisieren. Durch den Erwerb sämtlicher Standorte von Kaiser’s Tengelmann würde 

die Edeka damit in die Lage versetzt, kurzfristig und ohne langfristige Expansions-

bemühungen ihre Attraktivität für Markenhersteller deutlich zu erhöhen und ihren An-

spruch als Expansionskandidat zu bestärken. Dies könnte sie auch in den Verhand-

lungen mit den Lieferanten zu ihrem Vorteil nutzen. 

cc) Langfristige Anpassung des Konditionengefüges zugunsten der expandieren 

Händler 

763 Als weitere mittelbare Folge des Zusammenschlusses im Gesamtkontext mit dem 

Verhalten der erwerbenden Handelsunternehmen in der Vergangenheit sind die 

Auswirkungen auf die Einkaufskonditionen der führenden Nachfrager und auf die 

Marktposition kleinerer Wettbewerber außerhalb der Spitzengruppe zu nennen. 

764 Schon nach Ankündigung des Vorhabens in der Öffentlichkeit wurde deutlich, dass 

die Lieferanten von Kaiser’s Tengelmann nach Vollzug des Zusammenschlusses die 

Forderung von Ausgleichs- und Bonusforderungen der Edeka gegenüber ihren (alten 

und neuen) Lieferanten fürchten. Dies wurde auch bei der Befragung der Hersteller in 

diesem Verfahren deutlich: 

765 Auszug aus einer Antwort eines befragten Herstellers: „Unser Unternehmen ist jetzt 

schon einem aggressiven Oligopol ausgesetzt. Schon bei der Übernahme der Spar 

durch EDEKA ist (…) unverhältnismäßig unter Druck gesetzt worden. Nachträgliche 

Konditionsanpassung, Bestwertabgleich unabhängig von der Leistung und immer mit 

der Drohung von Auslistungen. Auch bei der Einkaufskooperation mit Globus gab es 
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einen unfairen Bestwertabgleich. Wir konnten diesen nicht abwehren und mussten 

unverhältnismäßig hohen Konditionen zustimmen, obwohl die Leistung von EDEKA 

nicht annähernd der von Globus entsprach. (…)Auch die Netto Integration führte zu 

einer Beschränkung des Wettbewerbs; eine leistungsgerechte Preisdifferenzierung 

nach Vertriebslinien ist nicht mehr möglich, hohe Listungs - und Werbekostenzu-

schüsse sind zu zahlen, obwohl die Leistung versagt wird. Die EDEKA Eigenmarken 

werden wohl mit diesen Geldern finanziert. Mit Kaiser’s Tengelmann verlieren wir ei-

nen weiteren Distributionskanal und Verhandlungspartner. Die Abhängigkeit zu den 

verbleibenden Handelspartnern steigt noch krasser an. Listungen und Konditionen 

werden gegenübergestellt (bei Konditionen „cherry picking“).“176 

766 Im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit eines entsprechenden Vorgehens seitens der 

Edeka verweist die Beschlussabteilung auf den nach der Übernahme der Plus Märkte 

von KT im Jahr 2007 von der Edeka durchgeführten post merger-Bestwertabgleich: 

EDEKA hatte im Nachgang der Plus-Übernahme (teilweise sogar rückwirkend) 

Sonderkonditionen von rund 500 Lieferanten aus unterschiedlichen Warenbereichen 

gefordert. Günstigere Bezugskonditionen der Plus-Märkte hat Edeka für die gesamte 

EDEKA-Gruppe reklamiert (sog. „Bestwertabgleich“), ebenso längere Zahlungsziele, 

die Plus teilweise eingeräumt worden waren. Darüber hinaus wurde von den Liefe-

ranten die Zahlung von Geldbeträgen unter verschiedenen Titeln wie 

„Synergiebonus“, „Partnerschaftsvergütung“ oder „Sortimentserweiterungsbonus“ 

eingefordert. 

767  Unabhängig von der Frage, ob einzelne Forderungen missbräuchlich sind, ist ein 

weitgehender Konditionenabgleich auch zu erwarten, wenn das hier angemeldete 

Zusammenschlussvorhaben vollzogen werden würde.177 

768 Vor diesem Hintergrund führt die Kombination aus dem Image der Edeka als Expan-

sionskandidat und Erwerber ganzer Netze, aus den erfolgten und für die Zukunft je-

denfalls von den Lieferanten erwarteten post merger Bestwertabgleichen sowie der 

Tatsache, dass noch zahlreiche der kleineren Wettbewerber aus Sicht der Hersteller 

                                                

176  Auswertungsvermerk „Auswertung Fragebögen an die Hersteller“, Anlagenordner Band 1 
„Beschaffungsmärkte Auswertungen“ der Verfahrensakte B2-96/14 

177  Da das Edeka Konditionenverfahren parallel zu diesem Zusammenschlussvorhaben vor dem OLG Düs-
seldorf anhängig ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es kurzfristig eine rechtskräftige 
klärende Entscheidung im Missbrauchsverfahren Edeka/Konditionenverfahren geben wird. 
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als Übernahmekandidaten gelten, bereits heute zu einem Konditionengefüge, dass 

sich sowohl im Ergebnis als auch in seinen Einzelbestandteilen wie eine Meistbe-

günstigungsklausel immer zugunsten der großen Abnehmer auswirkt. Denn die Her-

steller können es sich kaum leisten, einem Abnehmer einzelne 

Konditionenbestandteile zu gewähren, die positiv von denen der führenden Nachfra-

ger abweichen, selbst wenn diesen eine besondere Gegenleistung des jeweiligen 

Händlers gegenübersteht, da im Falle einer Übernahme durch einen der großen 

Händler die Übertragung der Vorzugskonditionen auf das gesamte Beschaffungsvo-

lumen des Erwerbers droht. Dies wurde von den in diesem Verfahren befragten Her-

stellern auch so beschrieben. 

769 Auszug aus einem Kommentar eines befragten Herstellers: „Alle anderen (Zusatz: 

kleineren LEHs) sind Übernahmekandidaten, die gegenüber den o.g. (Zusatz: großen 

LEHs) nicht übervorteilt werden dürfen. Das heißt konkret, dass Konditionen und NN-

Preise über den TOP 5 liegen sollten und bei Verhandlungen kaum Spielräume herr-

schen, um spätere Probleme bei einem Bestwertabgleich o.ä. zu vermeiden.“ 

770 Insofern wurde gegenüber der Beschlussabteilung auch von kleineren Händlern be-

stätigt, dass sie keine Möglichkeit mehr sehen, ihre besonderen Vertriebsleistungen 

gegenüber einem Hersteller in den Konditionenverhandlungen zu verwerten. Insoweit 

hat der Konzentrationsprozess keine qualitätssteigernde Wirkung auf den Wettbe-

werb um Vertriebskonzepte und Marketingkonzepte. 

771 Insgesamt führt die mit dem Zusammenschluss einhergehende weitere nachfrage-

machtbedingte Verbesserung der Beschaffungskonditionen bei einem großen Le-

bensmitteleinzelhändler wie der Edeka, die auch auf den regionalen und lokalen Ab-

satzmärkten über eine starke Marktposition verfügt, dazu, dass er auch seine Wett-

bewerbsfähigkeit und seine Wettbewerbsposition auf den Absatzmärkten zu Lasten 

der verbleibenden kleineren Wettbewerber verbessert. Da in einem solchen Fall 

Preisminderungsspielräume bei der Beschaffung und Preiserhöhungsspielräume 

beim Absatz zusammentreffen, kommt zu einer für das Unternehmen positiven Rück-

kopplung zwischen der fortschreitenden Konzentration der Nachfrage auf den Be-

schaffungsmärkten und der Marktposition auf den Absatzmärkten. Die Gefahr besteht 

in immer stärker werdenden Konzentrations- und Machtspiralen bei Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen. Dem soll die Fusionskontrolle präventiv entgegenwirken. 
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772 Sowohl die Beteiligte Edeka als auch die Beteiligte Kaiser’s Tengelmann bestreiten 

grundsätzlich, dass die beschriebenen Rückkopplungseffekte zwischen den Absatz-

märkten und den Beschaffungsmärkten existieren und bemängeln, dass es in der 

wettbewerbsökonomischen Literatur keine Grundlage für die Annahme eines „Spiral-

effekts“ gäbe. In dem Gutachten von DICE Consult, das von der Beteiligten Kaiser’s 

Tengelmann eingebracht wird, wird darüber hinaus vorgetragen, dass der Spiraleffekt 

voraussetze, dass die großen Handelsunternehmen ihre Beschaffung immer weiter 

konzentrieren, um in den Genuss von Mengenrabatten zu kommen. Eine solche 

Konzentration der Beschaffung auf wenige Hersteller sei bei der Edeka nicht gege-

ben, vielmehr sei die Anbieterstruktur sehr kleinteilig. Letztlich wird die Relevanz des 

Spiraleffekts für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel aufgrund einer reinen 

Querschnittsanalyse – dem statischen Vergleich der Lieferantenstrukturen von KT 

und Edeka bezogen auf das Jahr 2013 – abgelehnt.178 

773 Aus Sicht der Beschlussabteilung kommt es für die Frage, ob ein Händler eine starke 

Verhandlungsposition gegenüber seinen Lieferanten hat, dagegen zum einen auf die 

Beschaffungsmenge des Händlers und zum anderen auf die jeweiligen Outside Opti-

ons der Verhandlungspartner an. Die Outside Options eines Hersteller gegenüber ei-

nem nachfragemächtigen Händler bemessen sich dabei aus der Perspektive des 

Herstellers: Je höher der Umsatzanteil eines Händler an den produktbezogenen bzw. 

produktgruppenbezogenen Umsätzen eines Herstellers ist, desto stärker wird die 

Verhandlungsposition des Händlers, da für den Hersteller weniger Möglichkeiten be-

stehen, diesen Nachfrager zu ersetzen. Diese beiden Größen, Gesamtbeschaf-

fungsmenge und Umsatzanteil der Spitzen-Nachfragergruppe bei den einzelnen Lie-

feranten, wurde von der Beschlussabteilung im Rahmen dieses Verfahrens bestimmt. 

Ob sich die Beschaffungsmenge des nachfragenden Händlers auf nur wenige oder 

auf eine Vielzahl von Lieferanten verteilt, ist dabei nicht entscheidend. 

774 Darüber hinaus hat die Beschlussabteilung den Vortrag der Gutachter, die Edeka 

habe eine kleinteilige Lieferantenstruktur, noch einmal exemplarisch anhand von drei 

der die Untersagung tragenden Beschaffungsmärkten überprüft.  

                                                

178  DICE Consult, “Ökonomische Analyse von Wettbewerbswirkungen einer Übernahme von Kaiser’s 
Tengelmann durch Edeka auf den Beschaffungsmärkten des LEH”, Februar 2015 
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775 Insofern stützen die der Beschlussabteilung vorliegenden Daten die These einer be-

sonders kleinteiligen Lieferantenstruktur der Edeka nicht. 

dd) Wegfall einer bedeutenden wettbewerblichen Kraft 

776 Durch die Übernahme von KT durch die Edeka würde mit KT als nahem Wettbewer-

ber der Edeka, der Rewe und der Schwarz Gruppe (insbesondere Kaufland) eine be-

deutende wettbewerbliche Kraft wegfallen. 

(a) KT als naher Wettbewerber der Edeka 

777 KT ist als Vollsortimenter mit seinem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Super-

märkte und kleinen Verbrauchermärkte als naher Wettbewerber der Edeka anzuse-

hen. 

778 Die wettbewerbliche Nähe der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen als 

Anbieter eines Sortiments von Lebensmitteln gegenüber dem Endkunden wurde be-

reits im Rahmen der Absatzmärkte dargestellt und begründet. Gemäß den Ergebnis-

sen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel weist der Lebensmitteleinzel-

handel in Deutschland eine starke Segmentierung in verschiedene Vertriebslinien 

(große Verbrauchermärkte, kleine Verbrauchermärkte, große Supermärkte, kleine 

Supermärkte, Discount) auf, die sich im Hinblick auf die Anzahl regelmäßig gelisteter 

Artikel, den Anteil von Handels- und Herstellermarken sowie die durchschnittliche 

Flächengröße nach wie vor stark voneinander unterscheiden. Im Hinblick auf die Be-

schaffungsseite weist das vergleichbare Vertriebskonzept von Kaiser’s Tengelmann 

und der Edeka (vor allem im Bereich des Vollsortiments auf eine hohe Überschnei-

dung der nachgefragten Artikel sowie auf eine ähnliche Lieferantenstruktur hin. 

779 Die festgestellte Segmentierung des deutschen Lebensmitteleinzelhandels in ver-

schiedene Vertriebslinien wurde in diesem Verfahren noch einmal empirisch unter-
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sucht. Die drei durchgeführten empirischen Untersuchungen (Event Analyse, EAN-

Überschneidungen und Kundenbon Analyse) haben allesamt die Ermittlungsergeb-

nisse gestützt, dass im Lebensmitteleinzelhandel ein stark abgestuftes Wettbewerbs-

verhältnis zwischen den Vollsortimentern auf der einen Seite (ggfs. unter Einschluss 

der SB-Warenhäuser) sowie den Discountern auf der anderen Seite existiert. Insbe-

sondere im für die Innenstädte relevanten Nahbereich ist der von Discountern auf 

Vollsortimenter ausgehende Wettbewerbsdruck nicht besonders stark ausgeprägt. 

Die wettbewerbliche Nähe der Vollsortimenter untereinander in Abgrenzung zum Dis-

count zeigt sich insbesondere in der durchgeführten Überprüfung der EAN-

Überschneidungen: Dabei hat sich gezeigt, dass ausgehend von der Edeka die übri-

gen Vollsortimenter (mit Ausnahme von Kaufland und dem Münchner Unternehmen 

Kaes) eine umsatzgewichtete EAN-Überschneidung von mehr als 40 %, überwiegend 

sogar mehr als 50 % aufweisen. Bei Aldi als Hard Discounter liegt dieser Wert dage-

gen bei unter <5 %, bei Norma und Netto Stavenhagen beträgt dieser Wert 10-15 %.  

780 Die sich aus den drei ökonometrischen Analysen ergebenden Schlussfolgerungen 

halten die Beschlussabteilung und das ökonomische Grundsatzreferat auch nach 

eingehender Auseinandersetzung mit den Einwänden der Beteiligten in ihren Stel-

lungnahmen aufrecht. 

781 Darüber hinaus sind bei der Bewertung der mengenbedingten 

Konditionenverbesserung auch die weiteren Maßnahmen, die nach einem Zusam-

menschluss von dem Erwerber gegenüber den Lieferanten getroffen werden, zu be-

rücksichtigen. 

(b) KT als bedeutende wettbewerbliche Kraft 

782 KT stellt auf den Beschaffungsmärkten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 

aktuell eine bedeutende wettbewerbliche Kraft dar. Dabei ist die Bedeutung von KT 

als Nachfrager auf den Beschaffungsmärkten nicht allein anhand der quantitativen 

Höhe der Beschaffungsvolumina zu bewerten, sondern vielmehr auch unter Berück-

sichtigung weiterer qualitativer Kriterien zu sehen. 

783 KT ist in der Gruppe der kleinen Vollsortimenter als einer der größeren Lebensmittel-

einzelhändler zu qualifizieren. Die Marktanteile von KT in den verschiedenen Be-

schaffungsmärkten bis zu 5 % sowie den nationalen Beschaffungsumsätzen von KT 

im Bereich der Markenartikel mit einem Anteil von bis zu 2 % sind zwar im Vergleich 
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zur Spitzengruppe eher gering, stellen aber im Vergleich zu den übrigen kleineren 

Händlern eine beachtenswerte Größe dar. 

784 Darüber hinaus ist die Bedeutung von KT als wettbewerbliche Kraft auch anhand 

qualitativer Kriterien zu messen. 

785 So ist KT als ein Unternehmen außerhalb der Spitzengruppe, das auch seinen Ein-

kauf unabhängig von den großen Lebensmitteleinzelhändlern organisiert, für Mar-

kenhersteller eines der wenigen noch verbleibenden „freien“ Unternehmen außerhalb 

der Spitzengruppe, an das Markenartikel abgesetzt werden können. Mit seinen Net-

zen vor allem in Ballungsräumen wie Berlin, München, Düsseldorf oder Köln ist KT 

darüber hinaus ein Unternehmen, das aufgrund seiner Verbrauchernähe in der Nah-

versorgung über einen hervorragenden Zugang zu den Endkunden in diesen Ver-

triebsgebieten verfügt. Gerade für kleinere Hersteller von Markenartikeln sowie für 

regionale Hersteller bieten diese kleinen Lebensmitteleinzelhändler mit lokalen 

Schwerpunkten eine wichtige Absatzmöglichkeit im Lebensmitteleinzelhandel. 

786 Auszug aus einem Kommentar eines befragten Herstellers: „Die Anzahl der Partner 

im LEH wird geringer und deren Marktposition wird gestärkt. Um diese Partner künftig 

zu bedienen, wird es ebenso auf Lieferantenseite größere Einheiten benötigen. Die 

Situation für mittelständige und kleinere Unternehmen im eigenständigen Vertrieb 

wird mehr als schwierig.“ 

787 Schließlich zeigt sich die wettbewerbliche Bedeutung von KT auch in seiner Funktion 

innerhalb der Einkaufskooperation um Bünting. Diese besondere Bedeutung wird im 

Rahmen des rechtlichen Gehörs von der Beteiligten Edeka in Frage gestellt, da aus 

ihrer Sicht die Beschlussabteilung keine quantitative Aussage Gesamtbeschaffungs-

volumen der Einkaufskooperation Bünting und zum Anteil von KT daran getroffen ha-

be. 

788 Eine exakte Angabe des Anteils, den der über Bünting organisierte Einkauf am Ge-

samtbeschaffungsvolumen von Kaiser’s Tengelmann ausmacht sowie weitere exakte 

Angaben darüber, welchen Anteil die Beschaffung für Kaiser’s Tengelmann an der 

Gesamtbeschaffung der Einkaufskooperation Bünting hat, ist unter Wahrung von Ge-

schäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen nicht möglich. Die Beschlussab-

teilung verweist unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse daher auf die Angaben, 

dass ein erheblicher Teil des Gesamtbeschaffungsvolumens von Kaiser’s Tengel-
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mann über die Einkaufskooperation Bünting beschafft wird, und dass die Beschaf-

fung für Kaiser’s Tengelmann auch einen erheblichen Anteil (1-50%) an der Gesamt-

beschaffung der Einkaufskooperation hat. An der Bewertung der Funktion von Kai-

ser’s Tengelmann innerhalb der Einkaufskooperation Bünting hält die Beschlussab-

teilung aus folgenden Gründen fest: 

789 Die Mitglieder dieser Einkaufskooperation sind, wie alle kleineren Lebensmittelein-

zelhändler in Deutschland, auf die Bündelung ihrer Beschaffungsvolumina angewie-

sen, um für ihre Einkaufsverhandlungen zunächst einmal überhaupt einen adäquaten 

Gesprächspartner bei den Lieferanten zu bekommen und dann mit diesem Konditio-

nen auszuhandeln, die ein wirtschaftliches Überleben des Unternehmens ermögli-

chen. KT ist in der Einkaufskooperation, deren Kopf Bünting ist, im Hinblick auf die 

Gesamtbeschaffungsvolumina der Einkaufskooperation der größere Partner und trägt 

damit erheblich zu dem Beschaffungsumsatz der Einkaufskooperation bei. Ein 

Wechsel von KT zur Edeka würde diese Einkaufskooperation deutlich schwächen, da 

sich ihr Beschaffungsvolumen deutlich verringern würde. 

790 Bünting verliert mit KT zudem einen Kooperationspartner, der ein räumliches Absatz-

gebiet abdeckt, in dem die übrigen Kooperationspartner nicht über eigene Standorte 

verfügen. In der Bündelung der Beschaffung verschiedener Lebensmitteleinzelhänd-

ler mit regionalem Schwerpunkt gelingt es dieser Einkaufskooperation, den Herstel-

lern eine nahezu nationale Verbreitung ihrer Produkte und damit eine den großen 

Händlern vergleichbare Verkehrsdurchsetzung zu bieten. Die Einkaufskooperation 

um Bünting wird für die Lieferanten weit weniger attraktiv, wenn mit dem Standortnetz 

von KT interessante Ballungsräume für die Vermarktungsstrategien der Lieferanten 

auf Edeka übergehen. Insoweit verliert Bünting für die Lieferanten im Hinblick auf 

überregionale Vermarktungsaktionen und Neulistungen als Ausweichoption an Be-

deutung. Bünting (oder eine andere Einkaufskooperation) hat auch nicht die Möglich-

keit, den Erwerber von KT in eine Kooperation einzubinden, um die Wettbewerbsfä-

higkeit der mittelständischen Handelsunternehmen im schwierigen Wettbewerbsum-

feld des deutschen Lebensmitteleinzelhandels zu stärken. Denn das Vorhaben würde 

dazu führen, dass das Potential von KT vom Marktführer Edeka übernommen wird. 

791 Darüber hinaus führt das Zusammenschlussvorhaben wie schon vorangegangene 

Zusammenschlüsse zu einer – schon jetzt teilweise eingetretenen – Verunsicherung 

der Lieferanten im Hinblick auf ein gegenüber der Edeka drohendes Bekanntwerden 

der Konditionen, die den Mitgliedern der Einkaufskooperation Bünting von den Liefe-
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ranten gewährt wurden. Vor diesem Hintergrund ist für die die Zukunft zu befürchten, 

dass die Schaffung bzw. Sicherung von mittelständischen Beschaffungskooperatio-

nen als Alternative für kleinere Lebensmitteleinzelhändler insgesamt weiter erschwert 

und der ohnehin dynamische Konsolidierungsprozess im Lebensmitteleinzelhandel 

insbesondere zugunsten der Edeka und der Rewe weiter angetrieben würde. 

792 Auch die Dienstleistungsgesellschaft Markant, über die KT derzeit einen wesentli-

chen Teil seiner Verrechnung abwickelt und von deren Tochtergesellschaft (ZHG) KT 

einen Teil seiner Handelsmarken bezieht, würde durch die Übertragung der Beschaf-

fung/Verrechnung von KT auf Edeka in ihrer Wettbewerbsposition beeinträchtigt. Der 

Anteil der für KT beschafften Handelsmarken am gesamten Handelsmarkenbeschaf-

fungsvolumen von Markant macht nach Angaben der Markant etwa [1-50] % aus.179 

Auch bezogen auf die Tätigkeit der Markant, die kleineren Lebensmitteleinzelhänd-

lern mit niedrigen Beschaffungsvolumina durch Bündelung die Herstellung eigener 

Handelsmarken ermöglicht, würde in Zukunft weiter erschwert, da es zu einer weite-

ren Erosion unter den verbliebenen Mitgliedsunternehmen kommen würde. 

ee) Wegfall einer Ausweichalternative für die Marktgegenseite 

793 Die Übernahme von KT durch die Edeka und der damit verbundene Wegfall einer 

wettbewerblichen Kraft bedeuten für die Marktgegenseite vor dem Hintergrund ihrer 

ohnehin aktuell sehr begrenzten Ausweichalternativen den Wegfall einer wichtigen 

Ausweichalternative bei dem Absatz ihrer Waren. 

(a) Beschränkte Ausweichalternativen schon vor dem Zusammenschluss 

794 Schon vor dem Zusammenschluss stehen den Lieferanten nur beschränkt Ausweich-

alternativen zu der Spitzen-Abnehmergruppe des Lebensmitteleinzelhandels zur Ver-

fügung 

                                                

179  Vgl. Beiladungsantrag Markant, S. 1., Verfahrensakte B2-96/14 
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(aa) Alternative Vertriebswege als Ausweichoption 

Hohe Bedeutung des Vertriebskanals Lebensmitteleinzelhandel 

795 Die alternativen Vertriebswege bieten bereits aktuell nur sehr eingeschränkt eine 

Ausweichalternative zu den großen Kunden des Lebensmitteleinzelhandels in 

Deutschland. Dies ist vor allem auf die hohe Bedeutung des Vertriebswegs Lebens-

mitteleinzelhandel als Absatzkanal im Vergleich zu alternativen Vertriebswegen zu-

rückzuführen und wird durch die Einschätzungen der in diesem Verfahren befragten 

Hersteller bestätigt. 

796 Die Beschlussabteilung hat auf der Grundlage der Angaben der befragten Hersteller, 

bei denen es sich um Unternehmen handelt, die zumindest auch eine Lieferbezie-

hung zum Lebensmitteleinzelhandle haben, die Umsätze ermittelt, die diese Herstel-

ler insgesamt in den verschiedenen Vertriebswegen generieren. Dieser Ansatz wurde 

von der Beteiligten Edeka im Rahmen des rechtlichen Gehörs kritisiert, aus Sicht der 

Edeka müssten auch Unternehmen in die Ermittlungen einbezogen werden, die aus-

schließlich alternative Vertriebswege beliefern. Die Beschlussabteilung ist dagegen 

der Auffassung, dass lediglich die Hersteller, die zumindest auch eine Lieferbezie-

hung zum Lebensmitteleinzelhandel haben, die Marktgegenseite des Lebensmittel-

einzelhandels bilden. Nur die wettbewerblichen Handlungsmöglichkeiten dieser auch 

den Lebensmitteleinzelhandel beliefernden Hersteller werden durch den Zusammen-

schluss betroffen und nur für diese Hersteller ist die Frage, inwieweit Ausweichmög-

lichkeiten zur Belieferung der großen Lebensmitteleinzelhändler bestehen, von Be-

deutung. 

797 Nach den Ergebnissen der Befragung stellt der Lebensmitteleinzelhandel in 11 der 

13 in diesem Verfahren berücksichtigen Beschaffungsmärkte mit einem Anteil von 

mindestens 64 % am Gesamtmarktvolumen den mit Abstand wichtigsten Vertriebs-

kanal dar. Bei den Herstellermarken hat der Lebensmitteleinzelhandel in jedem der 

11 berücksichtigten Beschaffungsmärkte einen Anteil von mindestens 66 %, in neun 

dieser 11 Beschaffungsmärkte hat er einen Anteil am Gesamtmarktvolumen von 

mindestens 75 %. Mit großem Abstand zum Absatzkanal Lebensmitteleinzelhandel 

stellt der Export vor allem in den Bereichen Tiefkühlpizza und Tafelschokolade den 

zweitwichtigsten Absatzkanal dar; selbst sind die Umsätze, die im Export erzielt wer-

den, nicht einmal ein Drittel so hoch wie die Umsätze, die in der Vertriebsschiene Le-

bensmitteleinzelhandel erzielt werden. 
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798 Im Bereich der Bio-H-Milch dagegen ist der Anteil des Lebensmitteleinzelhandels am 

Gesamtmarktvolumen mit 54 % relativ gering, während der Großhandel 30 % der 

Gesamtnachfrage ausmacht. Dieser Wert lässt sich – wie oben dargestellt – durch 

den Umstand erklären, dass Bio-H-Milch stark über Bioläden vertrieben wird, die 

wiederum im Wesentlichen durch Großhändler beliefert werden. Insofern ist auch der 

gemeinsame Marktanteil der Spitzen-Nachfragergruppe, wie oben festgestellt, relativ 

gering. 
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Sonderfall Export 

799 Grundsätzlich kann für einen Hersteller ein verstärkter Absatz seiner Produkte im 

Ausland als Ausweichmöglichkeit für die Hersteller in Frage kommen. Zusätzliche 

Umsätze im Ausland stellen jedoch bereits faktisch nur dann eine echte Ausweich-

möglichkeit gegenüber einem nachfragemächtigen LEH-Unternehmen auf dem deut-

schen Markt dar, wenn tatsächlich Mengen, die bislang über das betreffende LEH-

Unternehmen in Deutschland vertrieben wurden, zumindest teilweise (kurzfristig) ins 

Ausland verlagert werden können. Dies entspricht – jedenfalls bei nationalen Produk-

tions- und Vertriebsstrukturen – einer Ausweitung des Exports des jeweiligen Herstel-

lers, und zwar bezogen auf die Produkte, die auch an den inländischen LEH abge-

setzt werden. Dabei ist nur die die Möglichkeit zu einer kurzfristigen Verlagerung von 

Absatzmengen als hinreichende Ausweichmöglichkeit anzuerkennen, diese Wertung 

entspricht dem kurzfristigen (jährlichen) Takt der Einkaufsverhandlungen im Lebens-

mitteleinzelhandel, die die Marktgegebenheiten bestimmen. Die langfristige – d. h. 

über mehrere Jahre oder Jahrzehnte verfolgte - Strategie eines Herstellers, ein Ex-

portgeschäft aufzubauen oder ausweiten, stellt demgegenüber keine ausreichende 

Ausweichmöglichkeit dar. 

800 Gegen eine zu weit gehende Berücksichtigung von Exportmöglichkeiten als Aus-

weichmöglichkeit ergeben sich darüber hinaus auch normative Bedenken. Nach sei-

ner auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung verfolgt das Gesetz das 

Bestreben, die Märkte in seinem Geltungsbereich (§ 130 Abs. 2 GWB) offen zu hal-

ten. Auch die Vorschriften für die Fusionskontrolle weisen einen klaren Marktbezug 

auf. Insofern wäre es ein dem Gesetzeszweck zuwiderlaufendes Ergebnis, wenn die 

Ausübung von Marktmacht dazu führen würde, Anbieter von Waren oder Dienstleis-

tungen „in den Export zu treiben“, denn dies wäre nichts anderes als ein durch 

Machtausübung erzwungener (partieller) Marktaustritt aus dem Inlandsmarkt. Wo die 

Machtausübung – wie hier – durch eine zwischengeschaltete Handelsstufe erfolgt, 

träte zudem auch ein Schaden zu Lasten der Endverbraucher ein, deren Wahlmög-

lichkeiten reduziert würden. So wenig die Untersagungsvoraussetzungen auf einem 

sachlichen Markt durch den Hinweis verneint werden können, die betroffene Markt-

gegenseite könne ja schlicht andere Produkte herstellen, so wenig kann eine erhebli-

che Behinderung wirksamen Wettbewerbs auf einem räumlichen Markt durch den 

Hinweis verneint werden, es komme ja der Absatz auf anderen räumlichen Märkten 
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als Ausweichalternative in Betracht. Diese ratio liegt auch der gesamten Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs in den „Schilderpräger“-Fällen zugrunde. Dort 

hatte der Bundesgerichtshof durchgängig die marktbeherrschende Stellung der ein-

zelnen Gemeinden gegenüber einem Unternehmen bejaht, das bundesweit 

Schilderprägergeschäfte betrieb, ohne es auf die Möglichkeit eines Tätigwerdens in 

anderen Gemeinden zu verweisen.180 

801 Vor diesem Hintergrund hat die Beschlussabteilung zunächst in einem sehr weit ge-

fassten Ermittlungsansatz die Lieferungen der Hersteller ins Ausland überprüft. Die 

hier angegebenen prozentualen Anteile des Exports am Gesamtumsatz des jeweili-

gen Beschaffungsmarktes stellen das Ergebnis der Befragung der Hersteller dar: Im 

Fragebogen der Hersteller von Milch und von Schokolade wurde – unter Berücksich-

tigung der Erfahrungen der Beschlussabteilung in der Sektoruntersuchung Lebens-

mitteleinzelhandel - nach den Umsätzen durch „Lieferungen ins Ausland“ gefragt. 181 

Diese Umsätze können (a) unmittelbar bei dem Hersteller in Deutschland anfallen, 

wenn er einen Kunden im Ausland direkt beliefert, oder (b) vom Hersteller über ein 

verbundenes Unternehmen im Ausland abgewickelt werden. Dagegen wurde das rei-

ne Auslandsgeschäft, also die Produktion und der Vertrieb von Produkten im Ausland 

durch Hersteller, die mit den in Deutschland ansässigen Herstellern verbundene Un-

ternehmen sind, nicht von der Abfrage umfasst. 

802 Die Beteiligte Edeka kritisiert im Rahmen des rechtlichen Gehörs diesen Ansatz und 

hält schon die ermittelten Anteile des Vertriebswegs Export für verzerrt. In diesem 

Zusammenhang verweist sie auf Statistiken des Herstellerverbandes BVE zum Um-

fang der Exporte der deutschen Lebensmittelhersteller insgesamt sowie auf Zei-

tungsartikel zum Umfang der Exporte des Unternehmens Alfred Ritter. Soweit diese 

Statistiken und Beiträge einen Marktbezug aufweisen, hat die Beschlussabteilung – 

                                                

180  Ständige Rechtsprechung seit BGH, 14.07.1998, WuW/E DE-R 201 (Schilderpräger im Landratsamt). 
181  Die Frage im Wortlaut: „Bitte geben Sie für die Jahre Jahr 2011, 2012 und 2013 den Umsatz Ihres 

Unternehmens in Deutschland in den verschiedenen o.g. Segmenten des Produktmarktes 
Schokoladenwaren (… in dem Produktmarkt Milch…) an, und zwar aufgegliedert nach Umsätzen mit 
Herstellermarken einerseits und Handelsmarken andererseits. Machen Sie diese Angaben bitte getrennt 
für die Vertriebswege Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel, Großhandel, Großabnehmer, sowie für 
den Direktvertrieb und für Lieferungen ins Ausland. Innerhalb der Vertriebslinie 
Lebensmitteleinzelhandel sowie bezogen auf die Lieferungen ins Ausland machen Sie dabei bitte 
getrennte Angaben zu Ihren Umsätzen mit den einzelnen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. 
Machen Sie bitte ebenfalls Angaben zu den internen Umsätzen, die Sie mit einem Unternehmen 
generieren, das mit Ihrem Unternehmen verbunden ist (Konzernumsätze). Legen Sie für diese letztere 
Angabe bitte Ihre internen Verrechnungspreise zu Grunde. 
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ihre grundsätzliche Ablehnung des reinen Auslandsgeschäfts als Ausweichoption 

beibehaltend – die Angaben der in diesem Verfahren befragten Hersteller noch ein-

mal überprüft und soweit erforderlich entsprechend korrigiert. 

803 Inwieweit Lieferungen ins Ausland, die ein Hersteller über verbundene Unternehmen 

im Ausland abwickelt, als „Exporte“ gelten, hängt vom konkreten Sachverhalt ab. Der 

Beschlussabteilung ist bewusst, dass bei einer Ermittlung der Exportumsätze inländi-

scher Hersteller diejenigen Lieferungen nicht erfasst werden, bei denen ein im Inland 

produziertes Produkt über ein mit dem inländischen Hersteller verbundenes Unter-

nehmen im Ausland an den ausländischen Kunden geliefert wird. Denn die Umsätze 

des inländischen Herstellers mit dem verbundene Vertriebsunternehmen im Ausland 

stellen konzerninterne Innenumsätze dar, während die Umsätze des ausländischen 

Vertriebsunternehmens mit den Kunden im Ausland keine Exportumsätze des inlän-

dischen Unternehmens darstellen. 

804 Um einen Überblick über das Ausmaß der über verbundene Unternehmen abgewi-

ckelten Lieferungen inländischer Hersteller ins Ausland zu erhalten, wurden daher 

auch sämtliche Innenumsätze der inländischen Hersteller mit verbundenen Unter-

nehmen ermittelt. Werden diese Innenumsätze – obwohl sie nicht zum Marktvolumen 

zu zählen sind - wie eine eigene Vertriebsschiene aufgeführt, so ergeben sich leichte, 

aber in keiner Weise entscheidende Veränderungen bei der Verteilung der Gesamt-

umsätze auf die verschiedenen Vertriebskanälen. Wird unterstellt, dass sämtliche In-

nenumsätze solche Umsätze darstellen, die aufgrund einer Lieferung an verbundene 

Unternehmen ins Ausland erfolgen, so zeigt sich, dass auch die Einbeziehung dieser 

Lieferungen ins Ausland, die nach Auffassung der Beschlussabteilung keine Exporte 

darstellen, im Ergebnis zu keiner Veränderung der Bewertung der Bedeutung der 

verschiedenen Vertriebskanäle führen würden. 
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805 Im Ergebnis stellt der Export zwar insbesondere im Bereich der Handelsmarken so-

wie bei der Tafelschokolade rein rechnerisch eine Absatzmöglichkeit in Höhe von 8-

15 % (ohne Bio-Milch) dar; allerdings ist mit den Lieferungen ins Ausland ganz über-

wiegend keine echte Absatzalternative zum deutschen Lebensmitteleinzelhandel 

verbunden. Für die in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel untersuch-

ten Märkte haben Ermittlungen bei den Herstellern ergeben, dass es sich bei den von 

den Herstellern angegebenen Exporten zum Teil um Lieferungen an ausländische 

Standorte inländischer Lebensmitteleinzelhändler handelte, die mindestens in Kennt-

nis des inländischen Lebensmitteleinzelhändlers erfolgten, überwiegend aber natio-

nal verhandelt wurden und insofern keine Ausweichalternative zu inländischen Kun-

den des Lebensmitteleinzelhandels bildeten. Für die in diesem Verfahren ermittelten 

Beschaffungsmärkte im Bereich Milch und im Bereich Schokoladenwaren wurden die 

Hersteller ausdrücklich nach der Abwicklung der an ausländische Standorte des in-

ländischen Lebensmitteleinzelhandels gelieferten Produkte befragt.  

806 Die Angaben der Unternehmen lassen darauf schließen, dass im Bereich Milch so-

wohl die Verhandlungen für die Milchlieferungen als auch die Konditionen überwie-

gend vom deutschen Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich auch für ihre ausländi-

schen Tochtergesellschaften geführt werden und dass eine Lieferbeziehung im In-

land den Aufbau und den Erhalt von Lieferungen an ausländische Tochtergesell-

schaften begünstigt.182 

807 Im Bereich Schokolade lassen die Ermittlungsergebnisse darauf schließen, dass es 

abhängig vom Händler und auch vom Hersteller verschiedene Varianten bei der Be-

lieferung ausländischer Filialen inländischer Lebensmitteleinzelhändler gibt. Ganz 

überwiegend wird angegeben, dass eine unabhängige Lieferbeziehung zu ausländi-

schen Tochtergesellschaften inländischer Lebensmitteleinzelhändler nicht denkbar 

ist. Die Beteiligung der inländischen Mutter reicht dabei von der reinen Transparenz 

der inländischen Preise für das Auslandsgeschäft über eine Beteiligung des inländi-

                                                

182  Vgl. Antworten Hersteller Milch, Auswertungsvermerk „Auswertung Fragebögen an die Hersteller - 
Milch“, Anlagenordner Band 1 „Beschaffungsmärkte Auswertungen“ der Verfahrensakte B2-96/14 
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schen Lebensmitteleinzelhändlers an den Verhandlungen bis hin zur Komplettver-

handlung mit dem deutschen Lebensmitteleinzelhändler.183 

Einschätzungen der Hersteller zu ihren Ausweichmöglichkeiten in andere Ver-

triebswege 

808 Die Ermittlungsergebnisse der in diesem Verfahren berücksichtigten Beschaffungs-

märkte haben ergeben, dass die alternativen Vertriebswege aus Sicht der befragten 

Hersteller keine Ausweichalternative zu den großen Kunden des Lebensmitteleinzel-

handels darstellen.184 

809 Die in diesem Verfahren befragten Hersteller von Milch sehen ganz überwiegend 

keine Möglichkeit, den Verlust eines großen Kunden im Lebensmitteleinzelhandel 

kurzfristig ganz oder zu einem wesentlichen Teil durch Lieferungen in alternativer 

Vertriebsschienen auszugleichen. Für den Fachhandel halten zwei Unternehmen ei-

nen Ausgleich für möglich, 25 Unternehmen dagegen nicht. Den Großhandel bewer-

ten vier Unternehmen als realistische Ausweichalternative, allerdings mit erheblichen 

Preiszugeständnissen; 23 Unternehmen sehen im Großhandel dagegen keine Aus-

weichalternative. Großabnehmer können aus Sicht von vier Unternehmen den Ver-

lust eines Kunden im Lebensmitteleinzelhandel ausgleichen, aus Sicht von 23 weite-

ren Unternehmen ist dies nicht der Fall. Der Direktvertrieb stellt für vier (zum Teil be-

reits aktuell direkt vermarktende) Hersteller eine Absatzalternative dar, für weitere 24 

Hersteller ist dies nicht der Fall. Schließlich wird der Export von neun Unternehmen 

(zumindest teilweise und zumindest langfristig) als Ausweichalternative gesehen, 18 

Unternehmen sehen diese Möglichkeit nicht. 

810 Als Grund für die ablehnende Einschätzung wird zum einen die mangelnde Nachfra-

ge in den alternativen Vertriebsschienen genannt, die dem (teilweisen) Ausgleich des 

Verlustes eines großen Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel entgegensteht. 

Darüber hinaus müssten viele Unternehmen die alternativen Vertriebskanäle zu-

                                                

183  Vgl. Antworten Hersteller Schokolade, Auswertungsvermerk „Auswertung Fragebögen an die Hersteller - 
Schokolade“, Anlagenordner Band 1 „Beschaffungsmärkte Auswertungen“ der Verfahrensakte B2-96/14 

184  Die Fragen an die Hersteller im Wortlaut: „Falls es nicht zu einem erneuten Jahresabschluss mit einem 
Ihrer größten Kunden des Lebensmitteleinzelhandels kommt und eine Beendigung oder erhebliche 
Reduzierung des Volumens ( ≥  50 %) des Lieferverhältnisses droht: Ist es für Ihr Unternehmen möglich, 
diesen Absatzverlust kurzfristig vollständig oder zu einem wesentlichen Teil ( ≥  50) auf andere Kunden 
des Lebensmitteleinzelhandels oder auf Kunden aus anderen Vertriebswegen als dem LEH zu 
verlagern? Bitte kreuzen Sie an und erläutern Sie.” 
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nächst erschließen, was eine kurzfristige Umstellung erschwert. Einige Unternehmen 

tragen darüber hinaus vor, dass im Bereich Milch die Nachfrage in den jeweiligen 

Vertriebsschienen gesättigt sei und daher jede Verlagerung schwer zu realisieren sei. 

811 Die in diesem Verfahren befragten Hersteller von Schokoladenwaren sehen ebenfalls 

sehen ganz überwiegend keine Möglichkeit, den Verlust eines großen Kunden im Le-

bensmitteleinzelhandel kurzfristig ganz oder zu einem wesentlichen Teil durch Liefe-

rungen in alternativer Vertriebsschienen auszugleichen. Für den Fachhandel halten 

zwei Unternehmen einen Ausgleich für möglich, mehr als 50 Unternehmen dagegen 

nicht. Den Großhandel bewerten drei Unternehmen als realistische Ausweichalterna-

tive, mehr als 50 Unternehmen sehen im Großhandel dagegen keine Ausweichalter-

native. Großabnehmer können aus Sicht von zwei Unternehmen den Verlust eines 

Kunden im Lebensmitteleinzelhandel zumindest teilweise ausgleichen, aus Sicht von 

mehr als 50 weiteren Unternehmen ist dies nicht der Fall. Der Direktvertrieb stellt für 

zwei Hersteller eine Absatzalternative dar, für mehr als 50 weitere Hersteller ist dies 

nicht der Fall. Schließlich wird der Export von elf Unternehmen (zumindest teilweise 

und zumindest langfristig) als Ausweichalternative gesehen, mehr als 50 Unterneh-

men sehen diese Möglichkeit nicht. 

812 Als Grund wird zum einen die mangelnde Nachfrage in den alternativen Vertriebs-

schienen genannt, die dem (partiellen) Ausgleich des Verlustes eines großen Kunden 

aus dem Lebensmitteleinzelhandel entgegensteht. Darüber hinaus müssten viele Un-

ternehmen die alternativen Vertriebskanäle überhaupt erst erschließen, was eine 

kurzfristige Umstellung erschwert. Der Großhandel, wie etwa das Unternehmen Lek-

kerland, wird derzeit zwar beliefert, weist aber ebenfalls zu geringe Nachfragemen-

gen auf, um einen Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel zu ersetzen. Schließ-

lich unterscheidet sich die Belieferung vom Großhandel mit sog. „Singles“ von der 

Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels, an den Schokoladenwaren eher in den 

Gebinden „Multis“ oder „Minis“ geliefert werden. 

813 In Bezug auf das Auslandsgeschäft sehen einige Hersteller hierin schon keine Aus-

weichalternative zum deutschen Lebensmitteleinzelhandel, weil auch das Auslands-

geschäft „eng mit den Auslandsaktivitäten des deutschen LEH verbunden“ ist. 

814 Für die Beschaffungsmärkte der Sektoruntersuchung, auf die sich diese Entschei-

dung stützt, ergibt sich ein ähnliches Bild: In allen Beschaffungsmärkten, einschließ-

lich solcher, in denen die alternativen Vertriebswege einen relativ hohen Umsatzan-
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teil am Gesamtmarktvolumen haben, sieht die überwiegende Anzahl der Hersteller in 

der Verlagerung ihres Absatzes in alternative Vertriebswege einschließlich des Ex-

ports keine realistische Ausweichalternative für den Fall, dass ein großer Kunde aus 

dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel wegfällt. So wird ein Wechsel entweder nicht 

als wirtschaftlich vertretbar angesehen oder es wird an der „Aufnahmekapazität“ der 

alternativen Vertriebswege gezweifelt. Selbst Unternehmen, die bereits alternative 

Vertriebswege nutzen, sehen keine weiteren Aufnahmekapazitäten in diesem Be-

reich. Allenfalls der Aufbau eines eigenen Direktvertriebs wird von einigen Herstellern 

als Alternative erwogen, allerdings wegen der hohen Kosten einer solchen Maßnah-

me ebenfalls sehr kritisch gesehen.185 

815 Einen Sonderfall bildet in diesem Zusammenhang der Export. Einige Hersteller ha-

ben in der Sektoruntersuchung vorgetragen, dass der Export auch auf einem 

deutschlandweit abgegrenzten Beschaffungsmarkt durchaus eine Ausweichalternati-

ve darstellen kann, soweit der Hersteller über die erforderlichen Exportstrukturen ver-

fügt und damit tatsächliche Mengen, die bislang über den deutschen Lebensmittel-

einzelhandel vertrieben wurden, zumindest teilweise kurzfristig ins Ausland verlagert 

werden können. Allerdings verfügten nur wenige Hersteller – so hat die Sektorunter-

suchung gezeigt – im Abfragezeitraum über die erforderlichen Exportstrukturen, so 

dass eine kurzfristige Verlagerung von Lieferungen an Kunden im deutschen Le-

bensmitteleinzelhandel an Kunden im Ausland nicht realistisch war.186 

816 Die in der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel befragten Hersteller haben 

daher auch in dem abgefragten Zeitraum von fünf Jahren vor ihrer Befragung im Jahr 

2012 keine nennenswerten Verlagerungen ihrer Absätze in alternative Vertriebs-

schienen durchgeführt. 

(bb) Alternative Lebensmitteleinzelhändler als Ausweichoption 

817 Auch alternative Abnehmer im Lebensmitteleinzelhandel bieten nur sehr einge-

schränkt eine Ausweichalternative zu den großen Kunden des Lebensmitteleinzel-

handels in Deutschland. Denn soweit ein Hersteller die großen Kunden des Lebens-

mitteleinzelhandels beliefert, geht dies mit großen Abnahmemengen dieser Kunden 

                                                

185  Vgl. Bundeskartellamt, Sektortuntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, Abschlussbericht S. 158 ff 
186  Zu den Auswertungen in den einzelnen Beschaffungsmärkten siehe Sektoruntersuchung 

Lebensmitteleinzelhandel, 2014, Abschlussbericht S. 163 ff. 
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einher, die – so die Einschätzungen der befragten Hersteller – nicht kurzfristig auf 

andere Kunden verlagert werden können. 

Hohe Abnahmemengen der führenden Nachfrager bei den Herstellern 

818 Die Konzentration auf Abnehmerseite hat auch Auswirkungen auf die Herstellerseite, 

da zunehmend nur die großen, im Wesentlichen auf den Lebensmitteleinzelhandel 

spezialisierten Hersteller in der Lage sind, die erforderlichen Mengen an die großen 

Nachfrager zu liefern.187 

819 Bei den hier untersuchten Beschaffungsmärkten im Bereich Milch tritt diese Speziali-

sierung klar zutage: In den jeweiligen Milch-Beschaffungsmärkten erwirtschaften die 

beiden führenden Anbieter von Markenartikeln jeweils deutlich mehr als 60 % ihrer 

Umsätze im relevanten Markt mit den drei führenden Nachfragern Edeka, Rewe und 

Schwarz Gruppe. 

820 Auch die führenden Lieferanten von Schokolade sind auf die Belieferung weniger 

Kunden im Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert. Ihre Umsätze mit den Unterneh-

men der Spitzen-Nachfragergruppe bestehend aus Edeka, Rewe und Schwarz Grup-

pe machen im Bereich der Herstellermarken jeweils zwischen 60 % bis über 80 % ih-

rer jeweiligen Gesamtumsätze in den jeweiligen relevanten Produktmärkten aus. Bei 

Marken-Pralinen machen die drei großen Abnehmer des Lebensmitteleinzelhandels 

bei dem führenden Anbieter nahezu 70 % seines Gesamtabsatzes in diesem Pro-

duktmarkt aus, bei dem zweitgrößten Anbieter liegt dieser Anteil bei 50 %. Im Markt 

für die Beschaffung von Marken-Riegeln nimmt die Spitzen-Nachfragergruppe bei 

den führenden Anbietern zwischen 50 % und nahezu 80 % ihrer jeweiligen Gesamt-

umsätze in dem Produktmarkt ab, im Markt für die Beschaffung von sonstigen Scho-

koladenwaren (Herstellermarken) liegt dieser Anteil bei jeweils mehr als 60 %. 

821 Bei kakaohaltigen Zuckerwaren dagegen ergibt sich ein leicht abweichendes Bild, 

hier weist allein der führende Anbieter von Markenartikeln eine Spezialisierung auf 

die drei großen Abnehmer von Markenartikeln auf, diese machen gemeinsam etwa 

65 % seiner Gesamtumsätze in diesem Produktmarkt aus. Darüber hinaus existieren 

                                                

187  Die Spezialisierung der großen Hersteller auf die großen Abnehmer des Lebensmitteleinzelhandels hat 
auch unmittelbare Auswirkungen auf die kleineren Lebensmitteleinzelhändler: Für sie wird es nach 
Aussagen eines Händlers immer schwerer, Lieferanten zu finden, die in Strecke direkt an die Standorte 
liefern. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass der Lebensmitteleinzelhändler ein Zentrallager hat, das von 
dem Hersteller beliefert wird. 
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aber noch eine Reihe weiterer Hersteller und auch Importeure bzw. Großhändler, die 

keine hohe Spezialisierung auf wenige Kunden aufweisen. 

822 Auch bei den vier für die Bewertung herangezogenen Beschaffungsmärkten der Sek-

toruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel zeigt sich ganz deutlich, dass die führen-

den Anbieter in den jeweiligen Produktmärkten ganz überwiegend auf die Belieferung 

von Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert sind und einen großen 

Teil ihres Gesamtumsatzes in den jeweiligen Produktmärkten mit wenigen großen 

Kunden des Lebensmitteleinzelhandels erwirtschaften.188 

Einschätzungen der Hersteller zu ihren Ausweichmöglichkeiten zu alternativen Le-

bensmitteleinzelhändlern 

823 Im Rahmen der Ermittlung dieses Zusammenschlussvorhabens wurde an die Her-

steller die Frage gerichtet, inwieweit sie den Verlust eines Kunden aus dem Bereich 

des Lebensmitteleinzelhandels kurzfristig vollständig oder zu einem wesentlichen Teil 

durch Lieferungen an einen anderen Kunden ausgleichen könnten.189 Im Ergebnis 

zeigt sich, dass eine solche kurzfristige Verlagerung aus der überwiegenden Sicht 

der Hersteller nicht möglich ist. 

824 Im Bereich der Milch halten zwar 11 Unternehmen eine kurzfristige Verlagerung auf 

andere Kunden des Lebensmitteleinzelhandels für möglich, jedenfalls dann, wenn die 

Abschlüsse mit den anderen Kunden noch nicht getätigt sind und wenn eine erhebli-

che Erlösminderung in Kauf genommen wird. Dagegen geben 24 der befragten 

Milchlieferanten an, dass ein kurzfristiger Ausgleich bei Verlust eines großen Kunden 

des Lebensmitteleinzelhandels durch Lieferungen an einen anderen Kunden des Le-

bensmitteleinzelhandels nicht möglich sei. Dies wird zum einen darauf zurückgeführt, 

dass so große Abnahmemengen nicht kurzfristig bei anderen Lebensmitteleinzel-

händlern unterzubringen seien und diese zum anderen teilweise auch schon mit den 

eigenen Produkten beliefert wurden. 

                                                

188  Vgl. hierzu Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, Abschlussbericht S. 163 ff 
189  Falls es nicht zu einem erneuten Jahresabschluss mit einem Ihrer größten Kunden des Lebensmittelein-

zelhandels kommt und eine Beendigung oder erhebliche Reduzierung des Volumens ( ≥  50 %) des Lie-
ferverhältnisses droht: Ist es für Ihr Unternehmen möglich, diesen Absatzverlust kurzfristig vollständig 
oder zu einem wesentlichen Teil ( ≥  50) auf andere Kunden des Lebensmitteleinzelhandels oder auf 
Kunden aus anderen Vertriebswegen als dem LEH zu verlagern? Bitte kreuzen Sie an und erläutern 
Sie.“ 
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825 Die befragten Hersteller von Schokolade geben eine ähnliche Einschätzung ab: Wäh-

rend vier Lieferanten von Schokoladenwaren grundsätzlich eine Möglichkeit sehen, 

ihre Absätze kurzfristig auf andere Kunden des Lebensmitteleinzelhandels zu verla-

gern, sehen mehr als 50 Hersteller diese Möglichkeit für ihr Unternehmen nicht. Ein 

Grund für diese Einschätzung ist zunächst die bereits aktuelle Belieferung aller Kun-

den des Lebensmitteleinzelhandels. 

826 Auszug aus dem Kommentar eines befragten Herstellers: „Sind die Potenziale, die 

ein Kunde für unsere Produkte hat, bereits recht gut ausgeschöpft – davon gehen wir 

grundsätzlich aus -, ist es kaum möglich, einen signifikanten Absatzverlust bei einem 

wesentlichen Kunden auf andere Kunden zu verlagern. Das wäre nur möglich, wenn 

die Konsumenten die Einkaufsstätte wechseln und sich die Potenziale für unsere 

Produkte bei anderen Lebensmitteleinzelhändlern zu unseren Gunsten verändern 

würden“. 

827 Darüber hinaus wird von den Herstellern vorgetragen, dass die großen Mengen oder 

bedeutenden Teilmengen, die an die großen Abnehmer des Lebensmitteleinzelhan-

dels geliefert werden, nicht leicht bei Wettbewerbern unterzubringen sind. 

828 Ein anderer Hersteller bezieht seine Einschätzung konkret auf die Möglichkeit, einen 

Verlust des Kunden Edeka bei einem anderen Händler auszugleichen: „Kein Herstel-

ler, der heute in der Edeka-Welt vertreten (gelistet) ist, kann es sich leisten, ein Jah-

resgespräch mit der Edeka nicht abzuschließen. Er müsste im „Crash-Fall“ sicherlich 

Kapazitäten und Personal abbauen. Dies gilt schon lange! Durch die Tengelmann-

Übernahme wird logischerweise diese Situation weiter verschärft. Die Position der 

Edeka auf den Beschaffungsmärkten wird noch stärker – die Abhängigkeit  der Her-

steller/Lieferanten von Edeka wächst weiter.“ 

829 Darüber hinaus wird von vielen Herstellern vorgetragen, dass eine Listung sowohl bei 

Handelsmarken als auch bei Herstellermarken einen zeitlichen Vorlauf benötige, der 

einer kurzfristigen Verlagerung entgegenstehe. 

Tatsächliche Verlagerungen in der Vergangenheit 

830 Die angegebenen Einschätzungen der Hersteller zu ihren Möglichkeiten, ihre Umsät-

ze auf andere Kunden des Lebensmitteleinzelhandels zu verlagern, wurden in die-

sem Verfahren durch das ökonomische Grundsatzreferat noch einmal anhand der 

vorliegenden Daten zu der tatsächlichen Umsatzverteilung in der Vergangenheit auf 
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Plausibilität überprüft. Zu diesem Zweck wurde die Gesamtheit der Hersteller-

Händler-Beziehungen in allen Beschaffungsmärkten, die in der Sektoruntersuchung 

Lebensmitteleinzelhandel dargestellt wurden, näher untersucht. Hierzu wurden Ver-

änderungen in der Verteilung von Beschaffungsumsätzen der verschiedenen Le-

bensmitteleinzelhändler im Jahresvergleich (2008-2010 bzw. 2011-2013) wie insbe-

sondere Auslistungen, Umsatzrückgänge und Erstbelieferungen näher betrachtet und 

deren Häufigkeit sowie das jeweils betroffene Umsatzvolumen berechnet. 190 

831 Dem Schwerpunkt dieses Verfahrens entsprechend und auch unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Beschaffungsvorgänge für Herstellermarken und Handelsmar-

ken bezieht sich die Analyse auf die Belieferung des deutschen Lebensmitteleinzel-

handels mit Herstellermarken-Produkten.  

832 Die hier relevanten betrachteten Beschaffungsmärkte betreffen konventionelle 

Frischmilch, Schaumwein, rote Feinkostsoßen, Konfitüre und Tiefkühlpizza. Die Da-

ten beziehen sich auf die Jahre 2008 bis 2010, soweit sie aus der Sektoruntersu-

chung Lebensmitteleinzelhandel stammen, und auf die Jahre 2011 bis 2013, soweit 

sie auf den Ermittlungen dieses Fusionskontrollverfahrens im Bereich der (konventio-

nellen) Frischmilch basieren.191 

833 Die ausgewerteten Umsatzdaten lassen insgesamt darauf schließen, dass Umsatz-

anteil-Verschiebungen im tatsächlichen Wettbewerbsgeschehen eine untergeordnete 

Rolle spielen. Insbesondere gilt dies für Auslistungen und Erstbelieferungen als den 

„Extremformen“ von Verschiebungen. Ihnen kommt nur eine sehr geringe quantitative 

Bedeutung zu. Hinzu kommt, dass Umsatzrückgänge in einzelnen Hersteller-

Händler-Beziehungen vielfach mit einer unterdurchschnittlichen Gesamtumsatzent-

wicklung für den betreffenden Hersteller einhergehen. Dies spricht eher für geringe 

Ausweichmöglichkeiten der Hersteller bei der Belieferung des inländischen Lebens-

mitteleinzelhandels. 

                                                

190  Zu Einzelheiten siehe Auswertungsvermerk „Weitergehenden Datenauswertung zum tatsächlichen 
Wettbewerbsgeschehen auf (ausgewählten) Beschaffungsmärkten, Anlagenordner Band 3 
„Beschaffungsmärkte Auswertungen“ der Verfahrensakte B2-96/14 

191  Auf der Grundlage von Umsatzdaten zu drei Jahren konnten jeweils zweimal Veränderungen in der 
Verteilung von Beschaffungsumsätzen untersucht werden, und zwar durch den Vergleich der Jahre 
2008 und 2009 (“2008/2009”) bzw. 2009 und 2010 (“2009/2010”) bei den Daten aus der 
Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel und durch den Vergleich der Jahre 2011 und 2012 
(“2011/2012”) bzw. 2012 und 2013 (“2012/2013”) bei den Daten aus diesem Fusionskontrollverfahren. 
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834 So hat die Analyse im Einzelnen gezeigt, dass es zwar in unterschiedlichem Ausmaß 

Verschiebungen der Beschaffungsanteile gibt, die allerdings nur einen kleineren Teil 

des Beschaffungsvolumens betreffen. Die entsprechenden Werte liegen im Bereich 

von 1,8 % bei Tiefkühlpizza 2009/2010 bis 28 % bei Schaumwein 2008/2009. 

835 Auslistungen sind von geringer Bedeutung, sowohl im Hinblick auf ihre Anzahl im 

Verhältnis zur Gesamtzahl an Hersteller-Händler-Beziehungen als auch bei umsatz-

bezogener Betrachtung. Die entsprechenden Werte liegen in einer Bandbreite von 1 

(in insgesamt 5 Fällen) bis 11 bei Frischmilch 2012/2013 bezogen auf die bloße An-

zahl und von 0,013% bei Konfitüre 2008/2009 bis 4,6% bei Frischmilch 2008/2009 

bezogen auf die betroffenen Umsätze (jeweils im Basisjahr). Die ausgewerteten Aus-

listungen gehen dabei zu einem erheblichen Teil mit einem überproportionalen Rück-

gang bzw. einem unterdurchschnittlichen Wachstum des Gesamtumsatzes des be-

treffenden Herstellers mit Herstellermarken mit dem inländischen Lebensmitteleinzel-

handel im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtmarktes einher.  

836 Umsatzrückgänge um mindestens 50 % bzw. mindestens 25 % treten jeweils häufi-

ger auf und erreichen maximal Werte von 8,5 % bzw. 14,7 % des Gesamtumsatzes 

(jeweils Frischmilch 2008/2009 und bezogen auf das Ausgangsjahr). Auch hier zeigt 

sich, dass die ausgewerteten Umsatzrückgänge überwiegend mit einem überpropor-

tionalen Rückgang bzw. einem unterdurchschnittlichen Wachstum des Gesamtum-

satzes des betreffenden Herstellers mit Herstellermarken mit dem inländischen Le-

bensmitteleinzelhandel im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtmarkts einherge-

hen. 

837 Diese Ergebnisse sprechen aus Sicht der Beschlussabteilung dagegen, dass im Fall 

einer (Teil)Auslistung für die betroffenen Hersteller entsprechende Absatzalternativen 

bestehen.  
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838 Ebenfalls von geringer Bedeutung sind Erstbelieferungen, sowohl im Hinblick auf ihre 

Anzahl im Verhältnis zur Gesamtzahl an Hersteller-Händler-Beziehungen als auch 

bei umsatzbezogener Betrachtung. Die entsprechenden Werte liegen im Bereich zwi-

schen 1 bei Schaumwein 2009/2010 und Konfitüre 2009/2010 und 9 (Tiefkühl-Pizza 

2008/2009) bezogen auf die bloße Anzahl und zwischen 0,002 % bei Schaumwein 

2009/2010 und 4,83 % bei Frischmilch 2009/2010 bezogen auf die betroffenen Um-

sätze im Ausgangsjahr. 

(cc) Sonstige Ausweichmöglichkeiten 

839 Über die Ausweichmöglichkeiten durch einen Wechsel des Kunden im Lebensmittel-

einzelhandel oder einen Wechsel auf Kunden in anderen Vertriebsschienen hinaus 

sind auch weitere Ausweichalternativen denkbar. Die dabei in Frage kommenden 

Ausweichmöglichkeiten sind allerdings in vielen Fällen letztlich mit einem Austritt aus 

dem räumlich oder sachlich relevanten Markt verbunden. 

Herstellermarken/Handelsmarken 

840 Eine Möglichkeit kann darin bestehen, von der Lieferung eines Markenartikels auf die 

Lieferung von Handelsmarken umzustellen oder umgekehrt. 

841 Die Einschätzungen der Hersteller zu ihren Möglichkeiten, einem nachfragemächti-

gen Kunden durch die Verlagerung der Produktion auf Handelsmarken bzw. auf Her-

stellermarken auszuweichen, wurden bereits oben unter dem Aspekt der sachlichen 

Marktabgrenzung dargestellt (s.o.D.IV.5.c). Davon unabhängig ist aber nach Auffas-

sung der Beschlussabteilung eine Ausweichmöglichkeit, die von den unternehmens- 

und marktstrategischen Entscheidungen insbesondere der nachfragestarken Han-

delsunternehmen selbst abhängt, für sich genommen auch nicht geeignet, dem Her-

stellerunternehmen eine autonome Entscheidung über ein Ausweichen gegenüber 

einem nachfragemächtigen Kunden des Lebensmitteleinzelhandels zu ermöglichen. 

842 Darüber hinaus stehen Unternehmen, die heute der Nachfragemacht des Handels 

durch eine verstärkte Produktion von Handels- bzw. Eigenmarken ausweichen wol-

len, häufig vor der Entscheidung, ob sie für den Handel die Produkte herstellen, die 
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der Handel in direkter Konkurrenz zu ihren eigenen Herstellermarken am „Point of 

Sale“ platziert. Denn aufgrund des weitgehend gesättigten Angebots von Handels-

marken im Preiseinstiegssegment in den aktuellen Eigenmarkenstrategien der gro-

ßen Handelsunternehmen steht heute insbesondere die Einführung oder der Ausbau 

des Handelsmarkenportfolios in höherpreisigen Marktsegmenten im Fokus. Für die 

Rewe sind dies die mit „Rewe“ bezeichneten Eigenmarken für den Bereich Vollsorti-

ment (Rewe, Rewe Feine Welt, Rewe Bio), für die Edeka die mit Edeka bezeichneten 

Eigenmarken (Edeka, Edeka Italia, Edeka Espana, Edeka Bio). Diese Produkte stel-

len für den Verbraucher – anders als die Preiseinstiegshandelsmarken – ein dem 

Markenartikel vergleichbares Produkt dar und können zu einer Schwächung des ei-

genen Markenartikels führen. Auch dies spricht dagegen, dass die Lohnfertigung von 

Handels- und Eigenmarken für Markenhersteller eine echte Ausweichalternative zu 

einem nachfragestarken Abnehmer ist. 

Sonstige Möglichkeiten – marktspezifische Besonderheiten 

843 In einigen der betroffenen Beschaffungsmärkte ergeben sich marktspezifische Mög-

lichkeiten, die die Handlungsmöglichkeiten eines Unternehmens erweitern. Im Be-

reich des Schaumweins wurde z.B. von einigen Herstellern die Möglichkeit einer 

Lohnproduktion von Schaumwein für andere Winzer genannt. 

844 Im Bereich der Mich besteht aufgrund der teilweise geltenden Abnahmeverpflichtun-

gen der Molkereien gegenüber ihren Milcherzeugern eine besondere Situation, da die 

Milch auch unabhängig von der Frage, ob sie überhaupt abgesetzt werden kann, ab-

genommen und verarbeitet werden muss. Hier bietet sich für Molkereien, die über 

entsprechende Produktionsanlagen (Trockentürme, Käserei) verfügen, die Möglich-

keit, die Milch zu Vollmilchpulver oder Magermilchpulver, zu Sahne, Butter oder Käse 

zu verarbeiten. Auch das Angebot von Rohmilch am Spotmarkt wird als eine weitere 

Handlungsoption angegeben. Da die Märkte jedoch stark volatil sind, hängt die Wirt-

schaftlichkeit dieser Handlungsmöglichkeiten von den konkreten Marktgegebenheiten 

ab. 

845 Bei einem marktbezogenen Verständnis der Ausweichoptionen bilden diese Hand-

lungsmöglichkeiten darüber hinaus auch keine echten Ausweichalternativen zu den 

führenden Nachfragern ab, da sie letztlich zu einem Verlassen des jeweiligen sach-

lich relevanten Marktes führen. Ähnlich wie schon oben beschrieben wäre es aus 

Sicht der Beschlussabteilung ein dem Gesetzeszweck zuwiderlaufendes Ergebnis, 
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wenn die Ausübung von Marktmacht dazu führen würde, Anbieter auf die Herstellung 

anderer, nicht zum Markt gehörender Waren zu verweisen, denn dies wäre nichts 

anderes als ein durch Machtausübung erzwungener (partieller) Marktaustritt aus dem 

relevanten Produktmarkt. 

(b) Weitere Beschränkung der Ausweichalternativen durch den Zusammen-

schluss 

846 Die Übernahme von KT durch die Edeka würde zu einer weiteren Verengung der 

Absatzmöglichkeiten und damit zu einem Wegfall einer Ausweichalternative der Her-

steller bei dem Absatz ihrer Produkte führen. Dies betrifft in erster Linie die Hersteller 

von Markenartikeln, die – wie oben gezeigt wurde – schon aktuell wenige Ausweich-

alternativen zur Edeka und den weiteren Unternehmen der Spitzengruppe haben, 

und gilt unabhängig davon, ob die Hersteller bereits aktuell eine Lieferbeziehung zu 

Kaiser’s Tengelmann haben. Darüber hinaus sind Hersteller mit einem regionalen 

Lieferradius um die betroffenen regionalen Vertriebsgebiete von Kaiser’s Tengel-

mann von dem Zusammenschluss besonders betroffen. 

847 KT stellte bisher als Vollsortimenter und damit naher Wettbewerber der Edeka für die 

Hersteller von Markenartikeln eine Absatzalternative dar, die durch den Zusammen-

schluss verloren geht. Die wettbewerbliche Nähe von KT zur Edeka zeigt sich zu-

nächst in der hohen umsatzgewichteten Überschneidung (in Höhe von mehr als 

50 %) des Sortiments von KT mit dem Sortiment der Edeka. Die Auswirkungen der 

Übernahme von KT durch die Edeka für die Hersteller von Markenartikeln zeigen sich 

darüber hinaus aber auch umgekehrt in dem hohen Anteil an Artikeln von KT, die 

gleichzeitig auch bei der Edeka gelistet sind. Ausgehend vom Sortiment von KT ha-

ben die Analysen zur EAN-Überschneidung (s.o.) gezeigt, dass mehr als 70 % der 

Umsätze mit Herstellermarken-Produkten von KT mit Artikeln erwirtschaftet werden, 

die auch bei der Edeka gelistet sind. Diese Zahl macht deutlich, dass für einen gro-

ßen Teil der Markenhersteller, die bisher bei KT gelistet waren, aufgrund der Über-

nahme von KT durch die Edeka eine bedeutende Absatzalternative außerhalb der 

Spitzengruppe wegfallen würde. 

848 Die Beteiligte Edeka hält die Analysen der EAN-Überschneidungen grundsätzlich 

nicht für geeignet, die Bedeutung von Kaiser’s Tengelmann als Absatzalternative zur 

Edeka zu bewerten. Sie fordert eine marktbezogene Betrachtung, die weitere Fakto-
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ren, die die jeweilige Lieferanten-Händlerbeziehung prägen, in die Bewertung einbe-

zieht, ohne diese Faktoren jedoch weiter zu konkretisieren. 

849 Die Beschlussabteilung ist der Auffassung, dass eine hohe Überschneidungsquote 

von Markenartikeln zwischen verschiedenen Händlern durchaus darauf schließen 

lässt, dass die verglichenen Händler eine wettbewerbliche Nähe aufweisen und für 

dieselben Hersteller eine Absatzmöglichkeit darstellen. Dabei identifiziert eine EAN 

artikelgenau, bei welchen Handelsunternehmen ein Hersteller mit einem konkreten 

Produkt gelistet ist. Ein EAN-Vergleich ist daher besonders geeignet, Absatzalternati-

ven zu identifizieren. Diese marktübergreifende Betrachtung anhand von einem arti-

kelgenauen Vergleich wurde zusätzlich noch einmal anhand einer marktbezogenen 

Betrachtung der ermittelten Umsätze der betroffenen Hersteller überprüft. Bezogen 

auf die einzelnen die Untersagung tragenden Beschaffungsmärkte wird in der folgen-

den Tabelle dargestellt, wie viele Lieferanten eine Lieferbeziehung sowohl zu Kai-

ser’s Tengelmann als auch zur Edeka unterhalten und welchen Anteil die Umsätze 

dieser Lieferanten am Gesamtbeschaffungsvolumen des jeweiligen Beschaffungs-

marktes haben. 

Übersicht über die Lieferanten von Edeka und Kaiser’s Tengelmann 

Markt Belieferung nur KT Belieferung KT und Edeka Belieferung nur Edeka 

 Anzahl 

Anteil am Ge-

samtumsatz im 

Markt 

Anzahl 
Anteil am Gesamtum-

satz im Markt 
Anzahl 

Anteil am 

Gesamtum-

satz im Markt 

Frischmilch konv. <5 <10 5-10 40-50 % 15-20 20-30 % 

H-Milch konv. <5 <10 10-15 50-60 % 10-20 10-20 % 

Tafelschokolade <5 <10 20-25 60-70 % 10-20 10-20 % 

Pralinen <5 <10 10-15 60-70 % 25-30 10-20 % 

Riegel <5 <10 10-15 70-80 % 10-15 <10 % 

Kakaohaltige Zu-

ckerwaren 
<5 <10 10-15 50-60 % 15-20 20-30 % 

Sonstige Schokola-

denwaren 
<5 <10 20-25 60-70 % 30-35 10-20 % 

Schaumwein <5 <10 <5 60-70 % <10 <10 % 

TK Pizza <5 <10 10-15 60-70 % <10 <10 % 

Konfitüre <5 <10 <5 50-60 % <10 10-20 % 

Ketchup <5 <10 5-10 70-80 % 20-25 10-20 % 

 

850 Es zeigt sich, dass die Umsätze der Lieferanten, die vor dem Zusammenschluss so-

wohl Kaiser’s Tengelmann als auch die Edeka beliefern, in 10 der 11 die Untersa-
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gung tragenden Beschaffungsmärkte mehr als […] % der Gesamtumsätze des jewei-

ligen Beschaffungsmarktes ausmachen, nur bei konventioneller Frischmilch liegt die-

ser Anteil leicht unter […] %. Dies belegt, dass ein wesentlicher Teil der Herstellersei-

te durch den Zusammenschluss konkret eine bisher genutzte Absatzalternative ver-

liert. 

851 Der Erwerb der Kaiser’s Tengelmann Filialen durch die Edeka mag für die Hersteller, 

die aktuell sowohl an Kaiser’s Tengelmann als auch an die Edeka liefern, grundsätz-

lich eine Möglichkeit bieten, ihren Absatzanteil zu erhöhen und ihren Umsatz und 

Gewinn zu steigern. Dies würde aber zunächst voraussetzen, dass die Edeka das 

gesamte Sortiment, das der betreffende Hersteller bisher am Kaiser’s Tengelmann 

liefert, weiterführt. Dies ist nicht in jedem Fall zu erwarten. Auch für die Hersteller, die 

bisher nur die Edeka und nicht Kaiser’s Tengelmann beliefern, kann sich aus dem 

Zusammenschluss die Möglichkeit ergeben, ihren Absatz zu erhöhen. Aber auch für 

diese Gruppe von Herstellern ist unklar, inwieweit sich diese Absatzerhöhung positiv 

auf den Gewinn auswirkt, wenn sich der Anteil, den die Belieferung an die Edeka 

ausmacht und damit die Bedeutung der Edeka als Abnehmer erhöht und sich gleich-

zeitig die verhandelten Konditionen verschlechtern. 

852 Darüber hinaus bedingt selbst die Erhöhung des Absatzes eines Herstellers an die 

Edeka letztlich nicht unbedingt eine Erhöhung seines Umsatzes und vor allem nicht 

seines Gewinns, wenn die mit der Edeka ausgehandelten Konditionen aus Sicht des 

Herstellers negativ von denen abweichen, die zuvor mit Kaiser’s Tengelmann verein-

bart worden waren. 

853 Auszug aus dem Kommentar eines befragten Herstellers: „In beiden Kundenberei-

chen sind wir relativ identisch hoch ausgeschöpft, d.h. ein zusätzlicher Umsatz-/ 

Absatzeffekt wird nicht erwartet. Durch den konditionellen Angleich wird sich die ak-

tuelle Tengelmann/Kaisers-Menge jedoch verteuern. Noch offen: Der Umgang mit 

wahrscheinlichen Hochzeitsboni-Forderungen.“ 

854 Der Wegfall einer Ausweichalternative trifft aufgrund des regionalen Netzes von KT 

insbesondere kleinere und regionale Hersteller, da sie in besonderer Weise auf den 

Absatz ihrer Produkte bei Lebensmitteleinzelhändlern mit einem in der Region gele-

genen Filialnetz angewiesen sind und KT diese regionale Absatzmöglichkeit bisher 

wegen seiner hohen Bedeutung in den regionalen Absatzmärkten mit Marktanteilen 
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bis zu 25-30 % in den Stadtbezirken in Berlin und bis zu 25-40 % in den Stadtbezir-

ken in München, bieten konnte. 

855 So sind beispielsweise die Hersteller von traditioneller Frischmilch insbesondere bei 

regionalen Marken auf Abnehmer in der Region angewiesen. Gegenüber der Be-

schlussabteilung haben mehrere Hersteller von Frischmilch im Raum Berlin in die-

sem Verfahren vorgetragen, dass KT zu einem ihrer größten Kunden gehöre. Mit KT 

würden vergleichbare Umsätze wie mit den führenden Nachfragern Edeka, Rewe 

oder Kaufland getätigt. Ein anderer befragter Hersteller weist darauf hin, dass es in 

Berlin nach der Übernahme der Reichelt KG durch die Edeka nach dem jetzt ange-

meldeten Zusammenschluss nur noch zwei „namhafte Vollsortimenter“ geben würde, 

nämlich Edeka und Rewe. Die Bedeutung von KT für regionale Produzenten lässt 

sich davon abgesehen auch an der absatzseitigen Marktposition von KT ablesen: In 

den regionalen bzw. lokalen Absatzmärkten, in denen KT einen den großen Lebens-

mitteleinzelhändlern vergleichbaren absatzseitigen Marktanteil inne hat oder sogar 

Marktführer ist, hat KT auch beschaffungsseitig insbesondere für Lieferanten mit ei-

nem regionalen Lieferradius eine weitaus größere Bedeutung, als ihr nationaler Ge-

samtbeschaffungsanteil nahelegen würde.192  

856 Darüber hinaus ist nach einer Stellungnahme des Markenverbands als Beigeladener 

auch die Bedeutung von KT bei der Vermarktung von Innovationen besonders her-

vorzuheben. Nach Aussagen des Markenverbandes, der zu diesem Thema eine Be-

fragung193 seiner Mitglieder durchgeführt und der Beschlussabteilung in anonymisier-

ter Form zur Verfügung gestellt hat, ist es aus Sicht der Hersteller sinnvoll und not-

wendig, klare Vermarktungsschwerpunkte bei der Einführung neuer Produkte zu set-

zen. Diese Schwerpunktsetzung könne sowohl regional oder bezogen auf die Händ-

ler, oder in einer Kombination von beidem, erfolgen. Bei regionaler Schwerpunktset-

zung werde die Einführung von Innovationen auf bestimmte innovationsführende Ge-

biete (Lead-Märkte) konzentriert und die Vermarktung erst später in „Follower-

                                                

192 Insoweit auch die Monopolkommission in ihrem 19. Hauptgutachten: „Absolute Größe ist allerdings 
keine Voraussetzung für das Entstehen von Nachfragemacht, da auch vergleichsweise kleine 
Unternehmen auf regionalen Märkten über verhandlungsstarke Positionen verfügen können, etwa weil 
sie den Zugang zu den Verbrauchern in einer Region kontrollieren.“ (19. Hauptgutachten der 
Monopolkommission, 2010/2011, Rn. 1080) 

193  Auswertung der Antworten von 37 befragten Herstellern, die sowohl zur Edeka als auch zu KT 
Geschäftsbeziehungen unterhalten. Es handelt sich hierbei um Unternehmen unterschiedlicher 
Größenordnungen, von kleinen, eher regional tätigen Herstellern bis hin zu internationalen Konzernen. 
Die antwortenden Unternehmen sind unterschiedlichen Produktgruppen zuzuordnen. 
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Gebiete“ ausgerollt. Zu diesen führenden und für die Vermarktung von Innovationen 

besonders bedeutsamen Gebieten zählen nach den Ergebnissen der Abfrage des 

Markenverbandes bei seinen Mitgliedern insbesondere Berlin und München und – mit 

deutlichen Abstrichen – weitere Großstädte. Durch die Übernahme von KT durch die 

Edeka würde gerade in diesen beiden Gebieten eine wichtige Alternative zur Edeka 

und Rewe und damit die Möglichkeit zur Schaffung einer Basis, um die Produktneu-

heit auf andere Händler und andere Regionen auszurollen, wegfallen. Denn durch 

den Zusammenschluss würden sich die Auswahlmöglichkeiten der Hersteller auf 

Edeka, Rewe – und regional noch Kaufland – reduzieren, über einen „show-case“ 

den Erfolg eines neuen Produktes gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel darzu-

stellen und dies argumentativ zu verwenden. Auch insoweit hätte der Zusammen-

schluss aus Sicht des Markenverbandes eine Bedeutung, die weit über derjenigen 

liegt, die durch den nationalen Beschaffungsanteil von KT suggeriert werde. Von den 

Beteiligten Edeka und Kaiser’s Tengelmann wird dieser Vortrag als nicht nachvoll-

ziehbar und die Befragung als nicht repräsentativ für die Herstellerseite kritisiert. 

Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 

857 Die Bewertung der Beschlussabteilung, dass der Erwerb von Kaiser’s Tengelmann 

für die Hersteller den Wegfall einer Ausweichalternative bedeutet, die zu einer Erwei-

terung der Verhandlungsmacht der großen Nachfrager führt, ist ein zentraler Kritik-

punkt, insbesondere in der Stellungnahme der Beteiligten Kaiser’s Tengelmann und 

dem von ihr eingereichten Gutachten von DICE Consult. 

858 In diesem Gutachten wird dagegen, dass der Wegfall von Kaiser’s Tengelmann als 

Nachfrager von Produkten insgesamt keinen Einfluss auf die Verhandlungssituation 

der Hersteller habe. Dabei werden - ausgehend von einem Vergleich der Einkaufsvo-

lumina und Lieferantenstruktur  von Kaiser’s Tengelmann und der Edeka – verschie-

dene Gruppen von Herstellern näher beleuchtet: 

859 Die Gruppe der Hersteller, die allein Kaiser’s Tengelmann beliefern, müsste nach 

Auffassung der Gutachter „möglicherweise eine Gewinneinbuße durch die Fusion re-

alisieren“. Allerdings sei diese Gruppe insgesamt überschaubar und in ihrer Struktur 

hoch fragmentiert. Zur genaueren Analyse dieser Herstellergruppe ziehen die die 

Gutachter dann lediglich diejenigen Lieferanten, die Kaiser’s Tengelmann im Ge-

schäftsjahr 2013 in einer Größenordnung von mindestens 10 Mio. Euro Umsatz belie-

ferten, heran. Die sind nach den Ermittlungen der Gutachter fünf der insgesamt der 
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443 Lieferanten, die die Gruppe der Hersteller bilden, die im Geschäftsjahr 2013 zwar 

Kaiser’s Tengelmann, nicht aber die Edeka belieferten. Die Beschränkung auf diese 

fünf Hersteller erklären die Gutachter zum einen mit dem hohen Ermittlungsaufwand 

einer vollständigen Betrachtung aller Lieferanten sowie mit einer Konzentration auf 

Unternehmen, die „gesamtwirtschaftlich eine gewisse Relevant besitzen“. 

 

  

860 Für die Gruppe der Lieferanten, die vor dem Zusammenschluss sowohl die Edeka als 

auch Kaiser’s Tengelmann beliefern, sehen die Gutachter durchaus die Gefahr, dass 

die „Edeka als das größere Unternehmen von seinen Lieferanten bessere Einkaufs-

bedingungen verlangen kann. Würden die betroffenen Lieferanten somit künftig das 

bisher an KT gelieferte Volumen an die Edeka liefern, stellt sich die Frage, ob sie 

Umsatzverluste durch niedrigere Lieferantenpreise erleiden würden.“ Angesichts der 

Größenunterschiede zwischen Edeka und Kaiser’s Tengelmann sei aber davon aus-

zugehen, dass die Liefermengen bei den beiden Handelsunternehmen asymmetrisch 

verteilt seien und damit die Wahrscheinlichkeit potentiell existenzbedrohender Verlus-

te für Lieferanten automatisch abnehme. 

861 Für die Gruppe der Lieferanten, die die Edeka aber nicht Kaiser’s Tengelmann belie-

fern, bedeutet der Zusammenschluss aus Sicht der Gutachter, dass ein potentiell al-

ternativer Abnehmer nicht mehr unabhängig am Markt agiert. Aus Verhandlungssicht 

bedeute dies den Wegfall eines möglichen potentiellen Absatzkanals. Allerdings sind 

die Gutachter der Auffassung, dass dies nur dann eine Verschlechterung der Ver-

handlungsposition des Herstellers bedeute, wenn seine „beste“ Alternative an Attrak-

tivität verliere. Dies sei aber aus den folgenden Gründen nicht der Fall: 

862 Für die großen Hersteller, die bereits aktuell von der Edeka abhängig seien, verände-

re sich die Situation durch den Zusammenschluss nicht, sie könnten „nicht abhängi-

ger als bisher“ werden. Weder Kaiser’s Tengelmann noch die Einkaufskooperation 

um Bünting könnten mit ihren geringen Beschaffungsvolumina diesen Herstellern ei-

ne Outside Option zur Edeka bieten, vielmehr würden allein die großen Wettbewer-

ber Rewe, die Schwarz Gruppe, Aldi, die Metro Gruppe sowie ausländische und ggf. 

industrielle Abnehmer eine Ausweichalternative darstellen. Für die Gruppe der kleine-

ren Lieferanten sei dies möglicherweise anders zu beurteilen, da für diese Kaiser‘ s 
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Tengelmann als Nachfrager eine attraktive und realistische Ausweichalternative dar-

stelle. Allerdings gehen die Gutachter auch für diese kleinen Hersteller im Ergebnis 

davon aus, dass auch nach einer Fusion das Verhandlungsergebnis mit der Edeka 

unberührt bleibe. Denn schon vor der Fusion und dem Wegfall einer Ausweichalter-

native für diese kleinen Hersteller verfüge die Edeka über verhältnismäßig attraktive 

Outside Options, die dazu führten, dass die Gegenpartei nur ein Angebot machen 

könne, das diesen Outside Options entspreche, was von den Gutachern als „Outside 

Option Prinzip“ bezeichnet wird.194Damit seien – anders als üblicherweise in der Ver-

handlungstheorie angenommen – alleine die Outside Options der Edeka maßgeblich 

für das Verhandlungsergebnis. Da diese sich fusionsbedingt, so die weitere Argu-

mentation der Gutachter, nicht ändern würden, seien von der Fusion keine Auswir-

kungen auf das Verhandlungsergebnis zu erwarten. 

863 Zur Unterstützung ihrer Thesen untersuchen die Gutachter die Schnittmenge der 

Lieferanten, die sowohl Kaiser’s Tengelmann als auch Edeka beliefern und verglei-

chen ihr jeweiliges Beschaffungsvolumen mit Kaiser’s Tengelmann und mit der Ede-

ka in verschiedenen Warengruppen. Bezogen auf die einzelnen in diesem Verfahren 

berücksichtigten Beschaffungsmärkte werden für jeden Beschaffungsmarkt getrennt 

auf der Grundlage der den Gutachtern zur Verfügung stehenden Daten einerseits die 

Lieferanten von Kaiser’s Tengelmann anhand ihrer Marktposition auf den betroffenen 

Märkten und ihrer Umsätze sowie andererseits die Beteiligten anhand ihrer Beschaf-

fungsanteile näher beleuchtet. 

864 Diese vergleichenden Analysen der Lieferantenstruktur weisen aus Sicht der Be-

schlussabteilung und des Referats für ökonomische Grundsatzfragen grundlegende 

Mängel auf. 

865 Die vertiefte Analyse von fünf Unternehmen aus der Gruppe von Lieferanten, die im 

Jahr 2013 eine Lieferbeziehung zu Kaiser’s Tengelmann aber nicht zur Edeka hatten, 

ist schon deshalb wenig aussagekräftig, weil es sich bei diesen Lieferanten durch-

gängig nicht um Hersteller von Produkten, sondern ausschließlich um Groß- oder  

Zwischenhändler sowie in einem Fall um den Anbieter elektronischer Zahlungssys-

teme handelt. Eine angemessene Vorgehensweise hätte darin bestanden, auch die 

hinter diesen Zwischenhändlern stehenden (zahlreichen) Hersteller bei der Analyse 

                                                

194  DICE Consult, “Ökonomische Analyse von Wettbewerbswirkungen einer Übernahme von Kaiser’s 
Tengelmann durch Edeka auf den Beschaffungsmärkten des LEH”, Februar 2015, S. 22, 23 
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zu berücksichtigen. Inwieweit der Anbieter von Zahlungssystemen in diesem Zu-

sammenhang überhaupt eine Relevanz besitzt, erschließt sich nicht. 

866 Bezogen auf die Gruppe der Lieferanten, die im Jahr 2013 sowohl die Edeka als 

auch Kaiser’s Tengelmann belieferten, wollen die Gutachter Aussagen darüber tref-

fen, inwieweit der Wegfall von Kaiser’s Tengelmann als Absatzalternative einen po-

tentiell existenzbedrohenden Verlust für die betroffenen Lieferanten bedeute. Selbst 

wenn man unterstellte, dass es den Gutachtern gelänge, mit den von ihnen angestell-

ten Auswertungen diesbezügliche Aussagen zu treffen, ist diese Prüfkriterium aus 

Sicht der Beschlussabteilung schon im Ansatz verfehlt, weil sich eine Existenzbedro-

hung des betroffenen Lieferanten als Erfordernis für ein Eingreifen der Fusionskon-

trolle aus den gesetzlichen Bestimmungen zur Fusionskontrolle in keiner Weise her-

leiten lässt.  

867 Bezogen auf die Aussagen der Gutachter zu der Gruppe der Lieferanten, die vor dem 

Zusammenschluss die Edeka, aber nicht Kaiser’s Tengelmann beliefern, folgen die 

Beschlussabteilung und das ökonomische Grundsatzreferat dem Ansatz der Gutach-

ter, dass der Wegfall einer Absatzoption nur dann die Verhandlungsposition des Lie-

feranten schwäche, wenn er seine „beste“ Absatzalternative verliert, nicht. Vielmehr 

führt der der Wegfall jeder Ausweichalternative, die allein oder im Zusammenspiel mit 

weiteren Ausweichalternativen ein gewisses Gewicht bei der Vermarktung der Pro-

dukte eines Herstellers/Lieferanten hat, zu einer Verschlechterung seiner Verhand-

lungsposition, und zwar auch dann, wenn es sich bei isolierter Betrachtung nicht um 

die beste Ausweichalternative zu dem nachfragemächtigen Händler handelt. Die ho-

he Überschneidungsquote bei den beschafften Artikeln spricht zudem dafür, dass für 

viele Lieferanten KT neben Edeka eine wichtige Absatzoption ist. 

868 Abgesehen von diesen grundsätzlichen Mängeln ist der Auffassung der Gutachter zu 

den jeweiligen Outside Options der relevanten Marktakteure aus einem weiteren 

Grund auch inhaltlich nicht zu folgen. Nach Auffassung der Beschlussabteilung und 

des ökonomischen Grundsatzreferats würde der vorliegende Zusammenschluss zu 

einer relativen Verbesserung der Verhandlungsposition der Edeka in den meisten 

Beschaffungs-Beziehungen führen: Soweit die Edeka nach dem Erwerb der KT-

Filialen ihr Edeka-Sortiment auch in den neuerworbenen Filialen anbietet, so würde 

sich einerseits zwar ihr absolutes Beschaffungsvolumen erhöhen, andererseits wür-

den aber die Verteilung der relativen Anteile der Hersteller in den betroffenen Be-

schaffungsmärkten und damit auch die volumenabhängigen Outside Options der 
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Edeka unverändert bleiben. Für die betroffenen Hersteller dagegen, die erstmalig die 

Edeka beliefern oder ihren bisherigen Absatz an die Edeka fusionsbedingt erhöhen, 

würde der auf die Edeka entfallende Anteil ihres Gesamtumsatzes in einem Beschaf-

fungsmarkt steigen, ihre volumenabhängigen Outside Options würden sich damit 

verschlechtern.195 

ff) Erweiterte Verhandlungsspielräume der großen Nachfrager als Folge 

869 Die Übernahme von KT durch die Edeka und der damit verbundene Wegfall einer 

Ausweichalternative für die Hersteller führen zu einem unmittelbaren Wegfall des 

Wettbewerbsdrucks, der vor dem Zusammenschluss von KT ausging. Damit steigt – 

wie oben gezeigt wurde – in jedem der die Untersagung tragenden Beschaffungs-

märkte der Verhandlungsspielraum der Edeka bei den Verhandlungen mit der Liefe-

rantenseite (Erstrundeneffekt). Dies hat auch Auswirkungen auf die anderen, nicht 

am Zusammenschluss beteiligten verbleibenden Nachfrager, die enge Wettbewerber 

der Edeka sind: Auch ihre Anreize und Möglichkeiten zur Ausübung von Nachfrage-

macht steigen (Zweitrundeneffekt). 

870 Durch den Wegfall von KT nach dem Erwerb durch die Edeka werden alle verblei-

benden großen Abnehmer für die Lieferanten der verschiedenen Beschaffungsmärk-

te als Absatzalternative wichtiger. Mit dieser steigenden Bedeutung steigt auch ihre 

Marktmacht gegenüber den Herstellern, denn diese sind aufgrund der Verengung der 

Abnehmergruppe und der fehlenden Ausweichalternativen immer mehr auf die Belie-

ferung der wenigen führenden Anbieter angewiesen. Ohne diese Unternehmen, die 

insofern einen Flaschenhals bilden, können die Hersteller den Endkunden nicht in 

hinreichendem Umfang mit ihren Produkten erreichen. Diese Marktmacht können die 

großen Nachfrager dazu nutzen, ihre Verhandlungsergebnisse mit den Herstellern zu 

verbessern. 

871 Daher werden auch andere große Nachfrager, deren Beschaffungsvolumen sie für 

die Hersteller zu wichtigen Nachfragern macht, durch den Zusammenschluss in ihren 

Verhaltenspielräumen mittelbar begünstigt. In der Folge kommt es zu einem immer 

größeren Abstand der Konditionen, die den großen Abnehmern von den Herstellern 

                                                

195  Vgl. hierzu Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, S. 363 ff. zu den die 
Nachfragemacht beeinflussenden Faktoren. 



- 312 - 

 

gewährt werden, und den Konditionen, die kleinere Abnehmer von ihren Lieferanten 

erhalten. 

872 Diese Stärkung der Spitzen-Nachfragergruppe führt parallel zu eine Schwächung 

kleinerer Wettbewerber und ihrer Kooperationen, die über eine Erhöhung der Be-

schaffungsmenge die schon mengenbedingten Nachteile der kleinen Lebensmittel-

einzelhändler teilweise ausgleichen sollten. Wechselt wie hier ein bedeutendes Mit-

glied von einer Einkaufskooperation wie Bünting in das Lager der Spitzen-

Nachfragergruppe, so führt dies zu einer weiteren unmittelbaren Schwächung dieser 

alternativen Bündnisse und korrespondierend zu einer weiteren Stärkung der Gruppe 

der großen Nachfrager des Lebensmitteleinzelhandels. Denn dadurch verschlechtern 

sich die mengen- und umsatzbezogenen Konditionen der kleineren Lebensmittelein-

zelhändler in der Einkaufskooperation um Bünting unmittelbar. Darüber hinaus ist 

auch die deutliche Schwächung in der regionalen Abdeckung der Beschaffungsko-

operation Bünting zu beachten, die mit dem Verlust von KT als Kooperationspartner 

einhergeht. Bisher konnte die Beschaffungskooperation die Kundennähe von KT in 

attraktiven Ballungsräumen sowie die starke, den großen Lebensmitteleinzelhändlern 

vergleichbare Position von KT in den regionalen Ballungszentren in den Verhandlun-

gen mit den Herstellern nutzen. Der Übergang des Netzes von KT an die Edeka da-

gegen führt zu einer Verbesserung der regionalen Abdeckung der Edeka, was einen 

weiteren, bei den Verhandlungen mit den Lieferanten verwertbaren wesentlichen Vor-

teil aus dem Zusammenschluss darstellt. So würde die Edeka, die bereits vor dem 

Zusammenschluss 359 Filialen in Berlin betreibt, durch den Zusammenschluss in 

Berlin weitere 139 Standorte von Kaiser’s Tengelmann erwerben. Im Marktraum 

München betreibt die Edeka bereits vor dem Zusammenschluss 159 Filialen, durch 

den Zusammenschluss kämen weitere 140 derzeit vom Zielunternehmen Kaiser’s 

Tengelmann betriebene Filialen für die Edeka hinzu. In NRW, betreibt die Edeka bei-

spielsweise im Marktraum Düsseldorf/Ratingen bereits vor dem Zusammenschluss 

81 Filialen, durch den Zusammenschluss kämen weitere 39 derzeit vom Zielunter-

nehmen betriebene Filialen für die Edeka hinzu. 

873 Die Beteiligte Edeka trägt im Rahmen des rechtlichen Gehörs grundsätzliche Zweifel 

an der Prognose eines Zweitrundeneffekts vor und bemängelt, dass weder der Weg-

fall einer Ausweichalternative für die Hersteller noch dessen Wirkungen auf die Ver-

handlungsmacht anderer Händler durch die Beschlussabteilung dargelegt und nach-

gewiesen seien. Darüber hinaus hätte es aus Sicht der Edeka nahegelegen, die von 

ihr wiederholt vorgetragene dezentrale Beschaffungsstruktur der Edeka im Vergleich 
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zu ihren Wettbewerbern in die Bewertung einzubeziehen. Zum letzten Punkt folgt die 

Beschlussabteilung dem Vortrag der Edeka, demgemäß die Beschaffungsentschei-

dungen bei der Edeka „maßgeblich“ von den selbständigen Einzelhändlern getroffen 

werden, nicht. Denn nach den im Gutachten von DICE Consult verwerteten Beschaf-

fungsdaten der Edeka beträgt der Anteil der lokalen Beschaffung bei der Edeka von 

0- 5 %196 des Gesamtbeschaffungsvolumens der Edeka. Dies weist aus Sicht der 

Beschlussabteilung auf eine untergeordnete Bedeutung der dezentralen Beschaffung 

durch die selbständigen Einzelhändler im Edeka Verbund hin. 

874 In dem von der Beteiligten Kaiser’s Tengelmann eingereichten Gutachten von DICE 

Consult wird vorgetragen, dass schon die öffentliche Ankündigung der Rewe Gruppe, 

gegen den geplanten Zusammenschluss zwischen Edeka und Kaiser’s Tengelmann 

vorzugehen, suggeriere, dass die Rewe nicht im Sinne eines Zweitrundeneffekts von 

dem Zusammenschluss profitiere. Dieser Verweis auf den öffentlich geäußerten Wi-

derstand der Rewe gegen das Zusammenschlussvorhaben reicht als empirischer Be-

leg für den Ausschluss eine Zweitrundeneffekts allerdings schon im Ansatz nicht aus. 

Die ungeprüfte Anführung der öffentlichen Aussagen der Rewe ist ohne eine kritische 

Hinterfragung der strategischen Motive der Rewe aus Sicht der Beschlussabteilung 

und des Referats für ökonomische Grundsatzfragen nicht geeignet, einen Zweitrun-

deneffekt des vorliegenden Zusammenschlussvorhabens zu widerlegen, nach dem 

auch nicht am Zusammenschluss beteiligten Händler ebenfalls aufgrund des Weg-

falls einer Ausweichoption für die Hersteller durch eine bessere Verhandlungsposition 

bei der Beschaffung von Markenartikeln profitieren. Zweifellos wäre der Wegfall von 

Kaiser’s Tengelmann und der Mengenzuwachs der Edeka als Folge dieses Zusam-

menschlusses für alle Marktteilnehmer beobachtbar. Dafür spricht auch die intensive 

Marktbeobachtung der Händler insbesondere auf der Grundlage von Marktfor-

schungsdaten. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die nicht am Zusammen-

schluss beteiligten Händler wissen, in welcher Weise die einzelnen Hersteller von 

dem Zusammenschluss betroffen sind und das sie dieses Wissen ggf. zu ihrem Vor-

teil in ihren eigenen Beschaffungsverhandlungen einsetzen werden. 

                                                

196  Vgl. DICE Consult, “Ökonomische Analyse von Wettbewerbswirkungen einer Übernahme von Kaiser’s 
Tengelmann durch Edeka auf den Beschaffungsmärkten des LEH”, Februar 2015, S. 30 (als 
Geschäftsgeheimnis deklariert) 
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gg) Keine gegengewichtige Angebotsmacht seitens der Hersteller 

875 Die starke Position der Edeka auf den Beschaffungsmärkten wird auch nicht durch 

eine gegengewichtige Angebotsmacht der Hersteller in den jeweiligen Beschaf-

fungsmärkten relativiert. 

876 Ebenso wie bei Zusammenschlüssen von Herstellern eine gegengewichtige Nachfra-

gemacht eine starke Position der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen re-

lativieren kann, ist dies umgekehrt auch bei der Bewertung der Position eines nach-

fragenden Unternehmens auf den Beschaffungsmärkten denkbar. Für die Bewertung 

von gegengewichtiger Angebotsmacht kommt es allerdings nicht darauf an, einzelne 

bilaterale Verhandlungsverhältnisse zwischen einem Hersteller und einem Händler zu 

finden, in denen die Verhandlungsmacht des Herstellers möglicherweise überwiegt. 

Diese Vorgehensweise wäre für die Prüfung der Abhängigkeit eines Unternehmens 

von einem anderen angemessen; innerhalb der Fusionskontrolle sind dagegen die 

den Markt prägenden Strukturen zu ermitteln und zu bewerten. 

(a) Konzentration auf Herstellerseite 

877 Die Anbieterstruktur in den unterschiedlichen Beschaffungsmärkten ist nicht homo-

gen. In jedem der hier untersuchten Beschaffungsmärkte finden sich sowohl große 

international agierende Unternehmen, als auch Mittelständler oder sogar kleine Fami-

lienbetriebe. Letztlich entfällt aber ein Großteil der Umsätze in einem Beschaffungs-

markt auf die Austauschbeziehungen zwischen wenigen Herstellern und wenigen 

Händlern, da auch nur die großen, auf den Lebensmitteleinzelhandel spezialisierten 

Hersteller in der Lage sind, die erforderlichen Mengen an die großen Nachfrager zu 

liefern. 

878 Für die Märkte der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel wurden für jeden 

Beschaffungsmarkt getrennt auch die Marktanteile der Hersteller sowie ihre jeweili-

gen Lieferanteile mit ihren Abnehmern aus dem Lebensmitteleinzelhandel untersucht. 

Im Ergebnis ließ sich marktübergreifend feststellen, dass in jedem der ermittelten 

Märkte eine Spitzengruppe von höchstens vier Unternehmen gemeinsam den größ-
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ten Teil des Angebots im Gesamtmarkt abdeckte.197 Dies trifft teilweise auch für die 

hier neu ermittelten Beschaffungsmärkte zu. 

879 Für die beiden Beschaffungsmärkte für konventionelle Milch zeigt sich, dass die Her-

stellerseite einen mittleren Konzentrationsgrad aufweist. So existiert im Bereich Milch 

insgesamt nach wie vor eine relativ hohe Zahl an Unternehmen, die auch den Le-

bensmitteleinzelhandel beliefern. Davon werden im Bereich der konventionellen 

Frischmilch 60 % aller in diesem Markt getätigten Umsätze in allen Vertriebsschienen 

von fünf führenden Molkereien erwirtschaftet, im Bereich der konventionellen H-Milch 

erwirtschaften fünf Unternehmen über 40 % der gesamten Umsätze in diesem Markt.  

880 In Bezug auf die Beschaffungsmärkte für Schokoladenprodukte ergibt sich folgendes 

Bild: Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, wobei nur wenige von ihnen einen Großteil 

der Umsätze in den jeweiligen Beschaffungsmärkten ausmachen. Im Bereich der Ta-

felschokolade vereinen vier Hersteller zusammen 70 % der Gesamtumsätze in die-

sem Markt einschließlich aller Vertriebsschienen auf sich, bei Pralinen liegen die ge-

meinsamen Umsätze der drei führenden Anbieter bei 62 %, bei Riegeln weisen die 

drei führenden Anbieter gemeinsame Umsätze von 76 % des Gesamtumsatzes auf. 

Für kakaohaltige Zuckerwaren ist der Wert dagegen niedriger, hier vereinen 4 Her-

steller nahezu 50 % der gesamten Umsätze in diesem Markt auf sich, während im 

Bereich der sonstigen Schokoladenwaren dieser Wert bezogen auf die vier größten 

Anbieter bei 52 % liegt. 

(b) Notwendige Spezialisierung der führenden Anbieter auf die Belieferung weni-

ger Kunden im Lebensmitteleinzelhandel 

881 Um die eine Belieferung der großen Lebensmitteleinzelhändler mit großen Mengen 

sicherstellen zu können, bedarf es insbesondere für die führenden Anbieter mit nati-

onal bekannten Marken einer Spezialisierung auf die Belieferung der Spitzen-

Abnehmergruppe des Lebensmitteleinzelhandels. 

882 Die Beschlussabteilung hat daher über die Bestimmung von Beschaffungsanteilen 

hinaus für alle hier berücksichtigen Beschaffungsmärkte auf der Grundlage der Um-

satzangaben der befragten Hersteller den Anteil, den die drei großen Abnehmer von 

Markenartikeln zusammen an den jeweiligen produktmarktbezogenen Umsätzen der 

                                                

197  Vgl. hierzu Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel, 2014, Abschlussbericht S. 163 ff 
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führenden Hersteller haben, überprüft. Dabei ergab sich, dass Edeka, Rewe und die 

Schwarz Gruppe gemeinsam bei der Nachfrage nach Markenartikeln in allen hier be-

rücksichtigen Beschaffungsmärkten einen wesentlichen Teil der Gesamtumsätze der 

jeweiligen führenden Anbieter ausmachen. Dieser Anteil liegt im Bereich der konven-

tionellen Milch in den beiden die Untersagung tragenden Beschaffungsmärkten für 

konventionelle Frischmilch und für konventionelle H-Milch über 60 %, im Bereich der 

Schokoladenwaren mit einer Ausnahme in allen Beschaffungsmärkten bei mindes-

tens 50 %, bei einzelnen führenden Anbietern ist dieser Anteil noch deutlich höher. 

(c) Markenstärke und Verhandlungsmacht 

883 Die starke Spezialisierung der führenden Anbieter auf den Lebensmitteleinzelhandel 

als Absatzkanal und auf wenige Nachfrager innerhalb dieser Vertriebsschiene führt 

für diese Hersteller in besonderen Maße zu einer Reduzierung ihrer Ausweichalterna-

tiven, da sich die großen Mengen, die an die großen Kunden des Lebensmitteleinzel-

handels geliefert werden, nicht kurzfristig auf andere Abnehmer verlagern lassen. 

Umgekehrt führt diese Spezialisierung aber gleichzeitig dazu, dass auch der Le-

bensmitteleinzelhandel im Bereich der Markenprodukte den größten Teil seines Be-

schaffungsumsatzes mit wenigen großen Herstellern realisiert. 

884 In diesem Sinne ist die Anbieterseite zunehmend konzentriert, was von der Beteilig-

ten Kaiser‘s Tengelmann in ihrer Stellungnahme und in dem von ihr eingereichten 

Gutachten von DICE Consult bestritten wird, von der Beteiligten Edeka dagegen in 

ihrer Stellungnahme hervorgehoben wird. Unabhängig davon ist diese Konzentration 

auf Anbieterseite allerdings für die Frage der Machtverteilung zwischen den Marktsei-

ten nicht allein entscheidend. Vielmehr kommt es für die Frage des Vorliegens von 

gegengewichtiger Angebotsmacht (ebenso wie bei der Prüfung von Nachfragemacht) 

auf die dem Handel zur Verfügung stehenden Ausweichoptionen an. Bei dem Bezug 

von Markenartikeln stehen die Ausweichalternativen des Handels in unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Markenstärke der Produkte umsatzstarker Hersteller. 

885 So können diese Ausweichoptionen eingeschränkt sein, wenn der Händler mit einem 

Hersteller über ein sog. must stock Produkt verhandelt. Als must stock Produkte wer-

den solche Markenprodukte bezeichnet, die vom Kunden zwingend erwartet werden 

und die nicht durch einen anderen Markenartikel oder eine Handelsmarke ersetzt 

werden können, ohne dass zu befürchten ist, dass ein Kunde seinen gesamten Ein-

kauf bei einem Wettbewerber tätigt, der diesen Markenartikel führt. In der Fusions-
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kontrolle führen diese Konstellationen allerdings nicht schon dann zu der Annahme 

einer gegengewichtigen Angebotsmacht seitens der Hersteller, wenn es in einzelnen 

bilateralen Lieferbeziehungen zu einer (meist gegenseitigen) Abhängigkeit zwischen 

einem Hersteller und einem Händler kommt. Für die hier geprüften Beschaffungs-

märkte bedeutet dies, dass die Ausweichalternativen der Händler in einer für den 

Markt prägenden Weise eingeschränkt werden müssen. Dies ist nach Einschätzung 

der Beschlussabteilung aufgrund des insgesamt geringen Anteils von Artikeln mit 

must stock Eigenschaften198 in den verschiedenen Beschaffungsmärkten, die die Ge-

samtheit der Lieferbeziehungen über alle A,- B- und C-Marken hinweg umfassen, 

nicht zu erwarten. 

886  Dies hat sich insbesondere auch im Verfahren Edeka/Konditionen199 in Bezug auf 

den Schaumweinmarkt gezeigt. Selbst in konzentrierten Märkten mit starken Marken 

und international agierenden Herstellern war in den bilateralen Beziehungen der füh-

renden Hersteller zur Edeka sogar eine Abhängigkeit dieser Lieferanten gegeben, da 

die Markenprodukte der Hersteller zwar dem Kunden bekannte Marken darstellten, 

andererseits aber untereinander austauschbar waren, so dass der Handel über seine 

Aktionspolitik den Absatz der Markenhersteller steuern konnte. 

887 Darüber hinaus ist folgendes zu beachten: Ein markenorientierter Kunde, der seinen 

Einkauf bei einem anderen Einzelhandelsunternehmen decken würde, weil ein must 

stock Produkt nicht verfügbar ist, erwartet nach einem Wechsel der Einkaufsstätte ein 

zumindest annähernd vergleichbares Warensortiment. Hier stehen wegen der stark 

verdichteten Nachfrage nach Markenartikeln im Wesentlichen wieder nur die jeweils 

anderen Unternehmen der Spitzengruppe Edeka, Rewe und – wegen des regionalen 

Netzes – eingeschränkt Kaufland zur Verfügung. In den vom Zusammenschluss be-

troffenen absatzseitigen Markträumen und Stadtbezirken, in denen dem Kunden 

auch noch Geschäfte von Kaiser´s Tengelmann als Alternative zur Verfügung stehen, 

wären nach dem Zusammenschluss teilweise sogar Rewe und Edeka die einzigen 

verfügbaren Handelsunternehmen mit einem hohen Markenartikelanteil. Für diese – 

auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten engen – Wettbewerber werden damit 

                                                

198  Nach den Ergebnissen der Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel ist der Anteil dieser must 
stock Produkte im Sortiment des deutschen Lebensmitteleinzelhandels sehr klein: Von den 50.000 
regelmäßig im Handel gelisteten Artikeln hatten wurden weniger als 6 % als ein solcher 
wettbewerbsrelevanter must stock Artikel identifiziert 

199  BKartA, 03.07.2014, B2-58/09 (Edeka/Konditionen) 
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Konditionenverschlechterungen gegenüber den Lieferanten und ggf. auch Angebots-

verschlechterungen gegenüber den Kunden profitabel, weil sie ihrerseits mit einem 

geringeren Ausmaß an Abwanderung von Kunden zu anderen Handelsunternehmen 

mit einem wesentlich geringen Anteil an Herstellermarken rechnen können. Im Er-

gebnis wächst sowohl den Zusammenschlussbeteiligten als auch den engen Wett-

bewerbern größere Marktmacht im Sinne eines erweiterten wettbewerblichen Verhal-

tensspielraums zu, und zwar auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten. Dies kön-

nen auch markenstarke Hersteller, die einen wesentlichen Teil ihrer Waren an die 

Spitzengruppe absetzen, nach Auffassung der Beschlussabteilung nicht in entschei-

dungserheblichem Umfang ändern. 

7. Gesamtergebnis Beschaffungsmärkte 

888 Das geplante Zusammenschlussvorhaben führt auf mindestens elf Beschaffungs-

märkten (im einzelnen auf den Beschaffungsmärkten für konventionelle Frischmilch, 

konventionelle H-Milch, Tafelschokolade, Riegel, Pralinen, kakaohaltige Zuckerwa-

ren, sonstige Schokoladenwaren, Schaumwein, Tiefkühlpizza, rote Feinkostsoßen 

und Konfitüre) zu einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs. Eine er-

hebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs ergibt sich insbesondere aus dem 

Wegfall eines engen Wettbewerbers mit einer erheblichen Wettbewerbskraft und dem 

damit verbundenen Wegfall einer wichtigen Ausweichalternative für die Hersteller von 

Markenartikeln. 

889 Der Spitzen-Nachfragergruppe nach Markenartikeln bestehend aus Edeka, Rewe, 

und Schwarz Gruppe sowie die Edeka als führender Nachfrager nach Lebensmitteln 

verzeichnen im horizontalen Verhältnis zu ihren Wettbewerbern auf den Beschaf-

fungsmärkten, die Grundlage der aktuellen Beurteilung bilden, hohe Marktanteile, 

während die restlichen Lebensmitteleinzelhändler jeweils nur einen geringen Markan-

teil aufweisen. Auch die Marktanteile der Metro sind deutlich geringer als die der füh-

renden Lebensmitteleinzelhändler. 

890 Durch den Erwerb von KT erhöht die Edeka ihr Gesamtbeschaffungsvolumen und 

erwirbt darüber hinaus mit der Übernahme des gesamten KT-Netzes in attraktiven 

Innenstadtlagen eine Vielzahl von Standorten mit einer hohen Verbrauchernähe. Die-

se Verbesserung ihrer Beschaffungsvolumina und ihres Filialnetzes kann die Edeka 

in den Verhandlungen mit den Lieferanten für eine Konditionenverbesserung nutzen. 

Darüber hinaus bildet sich durch die Kombination von der Übernahme kleinerer 



- 319 - 

 

Wettbewerber durch die großen Lebensmitteleinzelhändler mit nachfolgenden post 

merger Bestwertabgleichen insgesamt in den Beschaffungsmärkten ein 

Konditionengefüge, dass die großen Abnehmer gegenüber den kleineren bevorzugt. 

Diese Entwicklung wird durch den vorliegenden Zusammenschluss noch einmal er-

heblich verstärkt. 

891 Durch die Übernahme von KT durch die Edeka würde mit KT als nahem Wettbewer-

ber der Edeka, der Rewe und der Schwarz Gruppe (insbesondere Kaufland) eine be-

deutende wettbewerbliche Kraft wegfallen. KT ist als Vollsortimenter mit seinem Tä-

tigkeitsschwerpunkt im Bereich der Supermärkte und kleinen Verbrauchermärkte als 

naher Wettbewerber der Edeka anzusehen. KT stellt auf den Beschaffungsmärkten 

des deutschen Lebensmitteleinzelhandels aktuell eine bedeutende wettbewerbliche 

Kraft dar, die sich nicht allein in der quantitativen Höhe der Beschaffungsvolumina 

abbildet, sondern sich auch in qualitativer Hinsicht in seiner Funktion als einer der 

wenigen noch verbleibenden „freien“ Händler und als Mitglied in der Einkaufskoope-

ration um Bünting sowie in dem hervorragenden Vertriebsnetz mit einer großen Ver-

brauchernähe in der Nahversorgung zeigt. 

892 Der Wegfall einer wettbewerblichen Kraft, der mit dem Erwerb von KT durch die Ede-

ka verbunden ist, bedeutet im Vertikalverhältnis für die Lieferanten als Marktgegen-

seite vor dem Hintergrund ihrer ohnehin aktuell sehr begrenzten Ausweichalternati-

ven den Wegfall einer wichtigen Ausweichalternative bei dem Absatz ihrer Waren. 

Dies betrifft Hersteller von Markenartikeln in besonderer Weise. Aufgrund des regio-

nalen Netzes von KT und der großen Verbrauchernähe der Standorte in den städti-

schen Ballungsräumen sind auch kleinere und regionale Hersteller von dem Zusam-

menschluss betroffen, da sie auf den Absatz ihrer Produkte bei Lebensmitteleinzel-

händler in einem beschränkte Radius angewiesen sind und KT diese regionale Ab-

satzmöglichkeit bisher wegen seiner hohen Bedeutung in wichtigen Ballungsräumen 

bieten kann. 

893 Die Übernahme von KT durch die Edeka und der damit verbundene Wegfall einer 

Ausweichalternative für die Hersteller führen zu einem unmittelbaren Wegfall des 

Wettbewerbsdrucks, der vor dem Zusammenschluss von KT als Nachfrager ausging.  

894 Damit steigt der Verhandlungsspielraum der Edeka bei den Verhandlungen mit der 

Lieferantenseite (Erstrundeneffekt). Dies hat auch Auswirkungen auf die anderen, 

nicht am Zusammenschluss beteiligten verbleibenden Nachfrager, die enge Wettbe-
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werber der Edeka sind: Auch ihre Anreize und Möglichkeiten zur Senkung ihrer Be-

schaffungskosten steigen (Zweitrundeneffekt). Verstärkt wird dieser Effekt durch die 

Schwächung von Kooperationen der kleineren Wettbewerber, die über eine Erhö-

hung der Beschaffungsmenge die schon mengenbedingten Nachteile der kleinen Le-

bensmitteleinzelhändler teilweise ausgleichen sollten. Bricht wie hier ein bedeuten-

des Mitglied aus einer Einkaufskooperation wie Bünting heraus und wechselt zur 

Spitzen- Nachfragergruppe, so führt dies zu einer weiteren unmittelbaren Schwä-

chung dieser alternativen Bündnisse und korrespondierend zu einer weiteren Stär-

kung der Gruppe der großen Nachfrager des Lebensmitteleinzelhandels, da sich die 

mengen- und umsatzbezogenen Konditionen der kleineren Lebensmitteleinzelhändler 

in der Einkaufskooperation um Bünting unmittelbar verschlechtern. 

895 Insgesamt führt die im vorliegenden Fall zu prognostizierende nachfragemachtbe-

dingte Verbesserung der Beschaffungskonditionen eines großen Lebensmitteleinzel-

händlers zu einer Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit und seiner Wettbe-

werbsposition auf den Absatzmärkten. Es kommt zu einer für das fusionierte Unter-

nehmen ebenso wie für dessen enge Wettbewerber positiven Rückkopplung zwi-

schen dem Konzentrationsprozess auf den Absatzmärkten und der fortschreitenden 

Konzentration der Nachfrage auf den Beschaffungsmärkten. Im Ergebnis führt dies 

zu der Gefahr von immer stärker werdenden Konzentrations- und Machtspiralen bei 

Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen und Herstellern. 

E. Abwägungsklausel 

 

896 Durch den Zusammenschluss eintretende Verbesserungen der Wettbewerbsbedin-

gungen gem. § 36 Abs. 1 Nr. 1 GWB, die die Nachteile der erheblichen Behinderung 

wirksamen Wettbewerbs überwiegen, wurden für keinen Markt vorgetragen und sind 

auch nicht ersichtlich.  

F. Zusagenangebot 

  

897 Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 und vom 19. März  – ergänzt durch Schreiben 

vom 23. März 2015 - hat die Zusammenschlussbeteiligte Edeka mit Einverständnis 

von KT Angebote für Nebenbestimmungen abgegeben. Die Angebote wurde unter 

Aufrechterhaltung ihrer Rechtsposition, dass es durch das Zusammenschlussvorha-
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ben auf keinem betroffenen Markt zu einer erheblichen Behinderung effektiven Wett-

bewerbs komme, aber mit der Begründung, eine möglichst zügige Freigabe des Vor-

habens im Blick zu haben, vorgelegt. Hauptelement der Angebote war die Veräuße-

rung einzelner KT-Standorte. 

898 Die angebotenen Zusagen waren jedoch weit überwiegend nicht geeignet, die durch 

den Zusammenschluss entstehenden Wettbewerbsprobleme auf den relevanten vom 

Zusammenschluss betroffenen Absatz- und Beschaffungsmärkten zu beseitigen.  

I. Das Zusagenangebot 

899 Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 hat die Edeka der Beschlussabteilung ein erstes 

Zusagenangebot unterbreitet, welches die Abgabe von [10-20] Berliner Filialen sowie 

[20-30] Filialen im Raum Oberbayern beinhaltete.  

900 Vor dem Hintergrund der von der Beschlussabteilung mit Entscheidungsentwurf vom 

17. Februar 2015 adressierten wettbewerblichen Probleme hat die Beschlussabtei-

lung den Zusammenschlussbeteiligten in einem Gespräch am 11. März 2015 mitge-

teilt, dass die Zusagenvorschläge nach ihrer Auffassung nicht geeignet seien, diese 

Probleme zu beseitigen. Wesentliche Punkte der Begründung dieser Ablehnung be-

standen aus Sicht der Beschlussabteilung in einer unzureichenden Berücksichtigung 

(a) des relevanten Untersagungskriteriums (Einzelmarktbeherrschung anstelle einer 

erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs (SIEC)) und (b) der relevanten 

geographischen Märkte, welche nach Auffassung der Beschlussabteilung in Metropo-

len wie Berlin und München kleinteiliger gefasst werden müssen als in ländlichen 

Räumen.    

901 Am 19. März haben die Verfahrensbevollmächtigten der Edeka der Beschlussabtei-

lung ein erweitertes Zusagenangebot unterbreitet, dem sich die Verfahrensbevoll-

mächtigten von KT mit Schreiben vom 20. März angeschlossen haben. Dieses erwei-

terte Angebot beinhaltete im Wesentlichen die Abgabe von [40-50] Berliner Filialen, 

[20-30] Filialen im Raum Oberbayern sowie [10-20] Filialen im Stadtgebiet München. 

In der Summe umfasste das Angebot [90-100] Filialen, deren Umsatz etwa [10-20] % 

des Gesamtumsatzes von KT (Stand 2013) umfasste.  

 Die Beschlussabteilung hat da-

raufhin die Zusammenschlussbeteiligten gebeten, die Angaben zur Lage der Zusa-
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gen-Filialen zu präzisieren. Mit Schreiben vom 23. März 2015 haben die Zusammen-

schlussbeteiligten die angeforderte Filialliste vorgelegt.   

II. Bewertung des Zusagenangebots 

1. Grundsätze und Eckpunkte zur Beurteilung von Zusagenangeboten 

902 Voraussetzung für eine Freigabe unter Nebenbestimmungen ist, dass die Zusage die 

Untersagungsvoraussetzungen beseitigt200. Ferner muss die Umsetzung der Zusage 

hinreichend sicher prognostiziert werden können201. Im Rahmen der Fusionskontrolle 

muss eine Zusage strukturelle Wirkungen entfalten, d.h. die Zusage muss längerfris-

tige, strukturelle Anreize für wettbewerbliche Verhaltensweisen setzen202. Entfällt 

durch den Zusammenschluss – wie hier - ein Wettbewerber, so ist durch entspre-

chende Zusagen sicherzustellen, dass das abzugebende Potenzial nicht nur umfang-

reich genug ist, sondern auch tatsächlich lebensfähig im Wettbewerb eingesetzt wer-

den kann. Ferner muss zu erwarten sein, dass es hierfür auch Anreize gibt, damit der 

Effekt auch langfristig wirkt und keine kontinuierliche Überprüfung des Verhaltens 

durch das Bundeskartellamt stattfinden muss. Verbleiben vernünftige Zweifel an der 

Eignung der Zusage, so bleibt es bei der Untersagungspflicht des § 36 GWB.  

903 Mündlich und mit Schreiben vom 11. März hatte die Beschlussabteilung den Zusam-

menschlussbeteiligten die aus ihrer Sicht erforderlichen Eckpunkte für eine Neben-

bestimmung und entsprechende Zusagenverhandlungen mitgeteilt. Dabei handelte 

es sich im Wesentlichen um folgende Punkte: 

904 Die Nebenbestimmungen hätten nach Auffassung der Beschlussabteilung die dauer-

hafte Strukturveränderung, die durch den Wegfall des bisher selbständigen Marktteil-

nehmers KT entsteht, adressieren müssen. Insoweit sollte das Fusionskontrollverfah-

ren sicherstellen, dass ein bedeutender Wettbewerber im Vollsortiment in den betrof-

fenen Markträumen und Stadtbezirken gestärkt bzw. aufgebaut wird. Dies gilt umso 

mehr, als die Wettbewerber der Edeka aufgrund der rechtlichen und faktischen Be-

schränkungen für ein internes Wachstum am Ausbau ihrer Wettbewerbsposition 

selbst weitgehend gehindert sind. Insofern wäre eine Freigabe des Vorhabens nach 

                                                

200  Münchner Kommentar, 2008, Bd. 2, § 40, Rn. 46. 
201  Vgl. ebd.   
202  Vgl. ebd., Rn. 48. 
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den Eckpunkten dann möglich gewesen, wenn der weit überwiegende Teil der drei 

regionalen Vertriebsnetze von KT – jedenfalls in den kritischen Absatzmärkten – pro 

Vertriebsgebiet auf jeweils einen oder maximal zwei unabhängige Wettbewerber 

übergegangen wäre. 

905 Unter dieser Voraussetzung wären im Übrigen auch die wettbewerblichen Probleme 

auf den betroffenen Beschaffungsmärkten zu lösen gewesen. Denn mit dieser wett-

bewerblichen Kraft hätte auch eine Absatzalternative für die Lieferanten etabliert bzw. 

gestärkt werden können. Die negativen Effekte auf die Wettbewerbsposition kleinerer 

Handelsunternehmen hätte die Beschlussabteilung unter diesen Voraussetzungen 

nicht mehr als erheblich angesehen. 

906 Entsprechend der Entscheidungspraxis der Beschlussabteilung bei Freigaben unter 

Nebenbestimmungen hätte das Paket der an den oder die Dritten zu veräußernden 

Standorte jeweils so bemessen sein müssen, dass es für den jeweiligen Erwerber ein 

unternehmensstrategisch sinnvolles Paket darstellt. So hätte die Zusage gewährleis-

ten können, dass sich Käufer für diese Standorte finden lassen und diese ein ausrei-

chendes Wettbewerbspotential in den betroffenen Regionalmärkten und Stadt-

bezirken aufbauen können.  

907 Die zu veräußernden Standorte in den drei betroffenen Vertriebsgebieten sollten je-

weils nicht an mehr als zwei Erwerber oder sukzessive („Salami-Taktik“) veräußert 

werden. Dies hätte gewährleistet, dass dem Erwerber/den Erwerbern spürbar ein Po-

tential zuwächst, das im Wettbewerb gegen die EDEKA und die REWE erhalten wer-

den kann. Entsprechende Interessenbekundungen alternativer Erwerber lagen der 

Beschlussabteilung zu diesem Zeitpunkt bereits vor. 

908 Die Beschlussabteilung hatte den Beteiligten in ihrem Eckpunktepapier zudem signa-

lisiert, dass die Zusagen den üblichen, vom Bundeskartellamt auch in anderen Fällen 

angewendeten Standards entsprechen sollen. Dies hätte die Möglichkeit eines Markt-

tests vorausgesetzt. Zudem hätten die Zusagen als aufschiebende Bedingung aus-

gestaltet werden müssen.  

909 Schließlich hat die Beschlussabteilung den Beteiligten im Eckpunktepapier mitgeteilt, 

dass die Orientierung des Zusagenangebots (a) am Regelbeispiel der Marktbeherr-

schung im Untersagungskriterium und (b) an der Einzelmarktbeherrschungsvermu-

tung von 40% für eine Zusagenlösung im vorliegenden Fall ungeeignet ist. Nach Auf-

fassung der Beschlussabteilung ist die Wettbewerbsbehinderung auf unilaterale Ef-
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fekte zurückzuführen, die unabhängig davon zu verzeichnen sein werden, ob EDEKA 

mit der Transaktion in den betroffenen Märkten zum Marktführer wird, seine schon 

bestehende Marktführerschaft weiter ausbaut oder aber zum bisherigen Marktführer 

REWE aufschließt. Somit ist der Marktanteilszuwachs durch die Übernahme von KT 

in den problematischen Märkten durch Veräußerung an ein oder mehrere Erwerber 

weitgehend abzuschmelzen. 

910 Schließlich sah die Beschlussabteilung den Ausgangspunkt für eine Zusagenlösung 

nicht allein auf der Basis von Markträumen. Insbesondere in den betroffenen Groß-

städten wäre eine Betrachtung der Stadtbezirke notwendig gewesen. Die entspre-

chende Verdichtungsanalyse hätte insoweit für diese innerstädtischen Räume die 

bisher angewandte Marktraumbetrachtung – auch bei der gemeinsamen Erarbeitung 

einer Zusagenlösung - ersetzt. 

911 Das in der Folge unterbreitete Zusagenangebot adressierte diese Punkte jedoch alle-

samt nicht. Es war weder quantitativ noch qualitativ ausreichend, um die durch den 

Zusammenschluss entstehende Verschlechterung der Marktbedingungen wirksam zu 

verhindern203. 

2. Zusagen auf den relevanten Absatzmärkten 

(a) Region Berlin 

912 Im Hinblick auf den Großraum Berlin ist das Zusagenangebot weder auf der von der 

Beschlussabteilung für zutreffend erachteten Stadtbezirksbasis noch auf Basis der 

Marktraumbetrachtung geeignet, die beschriebenen Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

Die angebotenen [40-50] Filialen entsprechen nach Angaben der Edeka einem Ge-

samtumsatz von rund […] Mio. €.  

 

 

 

 Da auch unter Berücksichtigung des 

                                                

203  Vgl. hierzu etwa Immenga/Mestmäcker 5. Auflage, § 40, Rn. 152: „Die Veräußerungszusage ist darauf 
gerichtet, die aktuellen oder potentiellen Wettbewerber der fusionierten Einheit zu stärken. Daher muss 
das zu veräußernde Objekt zum einen qualitativ und quantitativ ausreichende Ressourcen verkörpern, 
um sich wettbewerbsrelevant auszuwirken.“ 



- 325 - 

 

Zusagenpakets der auf die Edeka entfallende Zuwachs mit rund […] % erheblich wä-

re und nach wie vor mehr als die Hälfte des Marktvolumens auf die beiden Unter-

nehmen Edeka und Rewe entfiele, ist nicht erkennbar, dass der Vorschlag einen 

substantiellen Beitrag zur Lösung der skizzierten Wettbewerbsprobleme beinhaltet.  

913 Diese Einschätzung gilt umso mehr im Hinblick auf die aus Sicht der Beschlussabtei-

lung relevante Stadtbezirksbetrachtung. Die Beschlussabteilung hat strukturelle, 

wettbewerbliche Probleme in acht von zwölf Berliner Bezirken identifiziert. Das 

Zusagenangebot beinhaltet zu rund einem Fünftel Filialen, die in Bezirken (Lichten-

berg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick) liegen, die bereits zum Zeitpunkt der 

Vorlage des Zusagenangebots nicht die Untersagungsvoraussetzungen erfüllten. 

914 In den Bezirken, in denen sich das Zusagenangebot auswirkt, ist es schon vom Um-

fang her nicht geeignet, die festgestellten wettbewerblichen Probleme zu lösen. KT 

erzielt in den neun Stadtbezirken im Durchschnitt einen Marktanteil von rund 14 %. 

Die von den Beteiligten vorgeschlagene Zusagenlösung beinhaltet im Ergebnis eine 

Abgabequote von durchschnittlich rund 3,5 % Marktanteil, der dann einem Dritten als 

Paket angeboten werden könnte. In der Regel entfallen auch unter Berücksichtigung 

der zusagenbedingten Abschmelzungen deutlich mehr als die Hälfte des Marktes auf 

die beiden führenden Nahversorger Edeka und Rewe. Vor diesem Hintergrund geht 

die Beschlussabteilung davon aus, dass das auf einen Dritten übergehende Wettbe-

werbspotential kaum ausreichenden dürfte, diese Markbedeutung der beiden führen-

den Vollsortimenter umfassend zu relativieren. Zu den Bezirken im Einzelnen: 

915 In Charlottenburg offerieren die Beteiligten die Abgabe von 

 

 

 Der auf 

die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch bei mehr als 65 %. Insofern ist das Zusagenpaket in 

Charlottenburg-Wilmersdorf nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu 

lösen.  

916 In Friedrichshain-Kreuzberg  offerieren die Beteiligten die Abgabe  

 

 

 Der auf 
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die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch bei mehr als 65 %. Insofern ist das Zusagenpaket 

auch in Friedrichshain-Kreuzberg nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsproble-

me zu lösen. 

917  Im Bezirk Mitte bieten die Beteiligten die Abgabe von 

 

 Der auf die 

Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch bei mehr als 50 %, der auf die Edeka entfallende Zu-

wachs bei knapp […]%. Insofern ist das Zusagenpaket auch im Bezirk Mitte nicht ge-

eignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

918 Im Bezirk Pankow  bieten die Beteiligten die Abgabe von

 

 

Der auf die Edeka und Rewe entfallende Markt-

anteil läge auch unter Berücksichtigung des Zusagenangebots immer noch deutlich 

oberhalb von  50 %, der auf die Edeka entfallende Zuwachs bei knapp […]%. Inso-

fern ist das Zusagenpaket auch im Bezirk Pankow nicht geeignet, die skizzierten 

Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

919 Im Bezirk Reinickendorf  bieten die Beteiligten die Abgabe von  

 

 Der auf die Edeka und Rewe 

entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des Zusagenangebots im-

mer noch oberhalb von  50 %, der auf die Edeka entfallende Zuwachs bei knapp 

[…]%. Insofern ist das Zusagenpaket auch im Bezirk Reinickendorf nicht geeignet, 

die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

920 Im Bezirk Spandau  bieten die Beteiligten die Abgabe von 

 

-
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 Der auf die Edeka und Rewe entfallende Markt-

anteil läge auch unter Berücksichtigung des Zusagenangebots immer noch oberhalb 

von  50 %, der auf die Edeka entfallende Zuwachs bei knapp rund […]%. Insofern ist 

das Zusagenpaket auch im Bezirk Spandau  nicht geeignet, die skizzierten Wettbe-

werbsprobleme zu lösen. 

921 Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf bieten die Beteiligten die Abgabe von 

 

 Der auf die Ede-

ka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch deutlich oberhalb von  50 %, der auf die Edeka entfal-

lende Zuwachs bei gut […]%. Insofern ist das Zusagenpaket auch im Bezirk Steglitz-

Zehlendorf  nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

922 Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg bieten die Beteiligten die Abgabe  

 

 

 

Der auf die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berück-

sichtigung des Zusagenangebots immer noch deutlich oberhalb von  50 %, der auf 

die Edeka entfallende Zuwachs bei knapp […]%. Insofern ist das Zusagenpaket auch 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprob-

leme zu lösen. 

923 Im Ergebnis sind die angebotenen Pakete schon in quantitativer Hinsicht nicht aus-

reichend, die wettbewerblichen Bedenken auszuräumen. Die Zusagen, die sich auf 

die Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln und Treptow-Köpenick be-

ziehen, betreffen Märkte, für die die Untersagungsvoraussetzungen nicht vorliegen. 

924 Die Parteien bieten darüber hinaus die Abgabe von  

. Einige dieser Standorte 

sind jedoch bereits geschlossen bzw. steht eine Schließung steht unmittelbar be-
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vor. Für weitere Filialen bestehen bereits Schließungsbeschlüsse oder die Miet-

verträge laufen nur noch bis zum Ende des Jahres 2015.  

(b) Region München 

925 Das Zusagenangebot enthält [20-30] Standorte in den oberbayerischen Markträumen 

Bad Reichenhall (023,  Bad Tölz (026,  Garmisch-

Partenkirchen (102,  Rosenheim (262,  und Weil-

heim/Tutzing ( ). Darüber hinaus bieten die Parteien die Veräußerung 

von [10-20] Standorten im Stadtgebiet von München an.  

926 Im Hinblick auf die Standorte in den ländlichen Gebieten Oberbayerns ist das 

Zusagenangebot überwiegend geeignet, die beschrieben wettbewerblichen Probleme 

zu lösen. Dies gilt zunächst für die Markträume Bad Reichenhall (023), Rosenheim 

(262) und Garmisch-Partenkirchen (102), in denen die Edeka wegen ihrer bereits vor 

dem Zusammenschluss außerordentlich starken Marktstellung bereit ist, sämtliche 

KT-Filialen abzugeben. Auch in Bad Tölz (026) ist das Zusagenangebot möglicher-

weise grundsätzlich strukturell geeignet, die von der Beschlussabteilung aufgezeigten 

Wettbewerbsprobleme zu lösen. Durch die Abgabe von 

 Zudem entfielen dann weniger als 40 % des 

Marktvolumens auf die Edeka und die REWE. Obwohl in Weilheim/Tutzing (321) 

auch nach Berücksichtigung der vier Zusagenfilialen noch rund […]% Zuwachs auf 

die beiden verbleibenden Filialen entfallen, wäre in diesem Fall zu prüfen gewesen, 

ob die Wettbewerbsprobleme durch die Zusage lösbar gewesen wären.    

927 Im Hinblick auf den Großraum München ist das Zusagenangebot jedoch weder auf 

der von der Beschlussabteilung für zutreffend erachteten Stadtbezirksbasis noch auf 

Basis der Marktraumbetrachtung geeignet, die beschriebenen Wettbewerbsprobleme 

zu lösen. Die angebotenen [10-20] Filialen entsprechen nach Angaben der Edeka ei-

nem Gesamtumsatz von rund  
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928 Auch auf Basis der aus Sicht der Beschlussabteilung relevanten Stadtbezirksbetrach-

tung ist nicht im Ansatz erkennbar, dass das Zusagenangebot geeignet wäre, die 

Probleme in den Münchener Stadtbezirken zu lösen. Die Beschlussabteilung hatte 

strukturelle, wettbewerbliche Probleme in 21 Bezirken identifiziert. Das 

Zusagenangebot hat Auswirkungen in lediglich 10 Bezirken. Zudem enthält es Zusa-

gen für zwei Bezirke (Laim und Schwabing-Freimann), die aus Sicht der Beschluss-

abteilung schon zum Zeitpunkt des Zusagenangebots nicht die Untersagungsvoraus-

setzungen erfüllen. Für die verbleibenden acht Bezirke sind die Zusagenangebote 

zudem schon quantitativ nicht in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen.  

929 In den Bezirken, in denen sich das Zusagenangebot auswirkt, ist es schon vom Um-

fang her nicht geeignet, die festgestellten wettbewerblichen Probleme zu lösen. KT 

erzielt in den acht Stadtbezirken im Durchschnitt einen Marktanteil von rund 21 %. 

Die von den Beteiligten vorgeschlagene Zusagenlösung beinhaltet im Ergebnis eine 

Abgabequote von durchschnittlich rund 5 % Marktanteil, der dann einem Dritten als 

Paket angeboten werden könnte. In der Regel entfallen auch unter Berücksichtigung 

der zusagenbedingten Abschmelzungen deutlich mehr als die Hälfte des Marktes auf 

die beiden führenden Nahversorger Edeka und Rewe. Vor diesem Hintergrund geht 

die Beschlussabteilung davon aus, dass das auf einen Dritten übergehende Wettbe-

werbspotential kaum ausreichenden dürfte, diese Markbedeutung der beiden führen-

den Vollsortimenter umfassend zu relativieren. Zu den Bezirken im Einzelnen: 

930 Im Bezirk Bogenhausen  bieten die Beteiligten die Abgabe von  

 

 Der auf die Edeka und 

Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch deutlich oberhalb von 65 %, der auf die Edeka entfal-

lende Zuwachs bei knapp rund […]%. Insofern ist das Zusagenpaket im Bezirk Bo-

genhausen nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

931 Im Bezirk Hadern bieten die Beteiligten die Abgabe von 

 

 

 Der auf die Edeka 
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und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch bei knapp 60 %, der auf die Edeka entfallende Zu-

wachs bei knapp […]%. Insofern ist das Zusagenpaket im Bezirk Hadern ebenfalls 

nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

932 In Moosach offerieren die Beteiligten die Abgabe 

 

 

 Der auf die Edeka und 

Rewe entfallende Marktanteil läge unter Berücksichtigung des Zusagenangebots 

deutlich unterhalb von 50 %, auch wenn der auf die Edeka entfallende Zuwachs rund 

[…]% beträgt. Vor diesem Hintergrund geht die Beschlussabteilung zunächst auf Ba-

sis der marktstrukturellen Kriterien davon aus, dass die wettbewerblichen Probleme 

in Moosach durch das Zusagenpaket möglicherweise lösbar gewesen wären. Es be-

darf keiner weiteren Erläuterung, dass dies jedoch nur „eingebettet“ im Rahmen einer 

Lösung für Gesamtmünchen in Abhängigkeit vom potentiellen Erwerber gelten kann.  

933 Im Bezirk Neuhausen-Nymphenburg bieten die Beteiligten die Abgabe von 

 

 

 

  

 Der auf die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch 

unter Berücksichtigung des Zusagenangebots immer noch bei knapp 80 %, der auf 

die Edeka entfallende Zuwachs bei gut […] %. Insofern ist das Zusagenpaket im Be-

zirk Neuhausen-Nymphenburg ebenfalls nicht geeignet, die skizzierten Wettbe-

werbsprobleme zu lösen. 

934 In Obergiesing-Fasangarten offerieren die Beteiligten die Abgabe von  

 

 

Der auf 

die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots deutlich unterhalb von 50 %, auch wenn der auf die Edeka entfal-

lende Zuwachs rund […]% beträgt. Vor diesem Hintergrund und der vor dem Zu-

sammenschluss sehr schwachen Marktposition der Edeka geht die Beschlussabtei-

lung zunächst auf Basis der marktstrukturellen Kriterien davon aus, dass die wettbe-
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werblichen Probleme in Obergiesing-Fasangarten durch das Zusagenpaket mögli-

cherweise lösbar wären. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass dies jedoch nur 

„eingebettet“ im Rahmen einer Lösung für Gesamtmünchen in Abhängigkeit vom po-

tentiellen Erwerber gelten kann.  

935 Im Bezirk Pasing-Obermenzing  bieten die Beteiligten die Abgabe von  

 

 

 

. Der auf die Ede-

ka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des 

Zusagenangebots immer noch oberhalb von 45 %, der auf die Edeka entfallende Zu-

wachs bei knapp rund […]%. Insofern ist das Zusagenpaket im Bezirk Pasing-

Obermenzing nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu lösen. 

936 Im Bezirk Schwanenthalerhöhe bieten die Beteiligten die Abgabe von  

 

 

         

 

 Der auf die Edeka (unter Zurechnung von Feneberg) entfallende 

Marktanteil läge auch unter Berücksichtigung des Zusagenangebots immer noch bei 

rund 45 % und damit deutlich oberhalb der Vermutungsschwelle für Einzelmarktbe-

herrschung. Rewe ist im Bezirk nicht präsent. Im Ergebnis ist das Zusagenpaket im 

Bezirk Schwanenthalerhöhe nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu 

lösen. 

937 Im Bezirk Thalkirchen-Obersendling bieten die Beteiligten die Abgabe von

 

 

 

. Der auf die Edeka und Rewe entfallende Marktanteil läge auch unter Be-

rücksichtigung des Zusagenangebots immer noch oberhalb von 45 %, der auf die 

Edeka entfallende Zuwachs bei rund […]%. Insofern ist das Zusagenpaket im Bezirk 

Thalkirchen-Obersendling nicht geeignet, die skizzierten Wettbewerbsprobleme zu 

lösen. 
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938 Im Ergebnis ergeben sich durch das Zusagenpaket Lösungsansätze in den Bezirken 

Moosach und Obergiesing-Fasangarten. In allen anderen Bezirken werden entweder 

keine Zusagenangebote unterbreitet (Altstadt-Lehel, Ludwigsvortadt-Isarvorstadt, 

Maxvorstadt, Schwabing-West, Au-Haidhausen, Sendling, Sendling-Westpark, 

Milbertshofen-Am Hart, Berg am Laim, Trudering-Riem, Untergiesing-Harlaching, Al-

lach-Untermenzig, Feldmoching-Hasenbergl) oder aber sind allein in quantitativer 

Hinsicht nicht ausreichend, die wettbewerblichen Bedenken auszuräumen 

(Schwanenthalerhöhe, Neuhausen-Nymphenburg, Bogenhausen, Thalkirchen-

Obersendling, Hadern, Pasing-Obermenzing). Die Zusagen, die sich auf die Bezirke 

Laim und Schabing-Freimann beziehen, sind aus Sicht der Beschlussabteilung re-

dundant, da dort aus Sicht der Beschlussabteilung schon bei Vorlage des 

Zusagenangebots die Untersagungsvoraussetzungen nicht gegeben waren. 

939 Auch in qualitativer Hinsicht bestehen durchgreifende Zweifel an der Eignung des 

Zusagenpakets. So hat  ein potentieller In-

teressent für die KT-Filialen  starke Zweifel an der Werthaltigkeit 

des ihr offerierten Filialpakets angemeldet. Zudem sei aus Sicht eines neu in den 

Markt eintretenden Unternehmens eine gewisse Mindestfilialanzahl und ein Mindest-

umsatz notwendig, um die logistischen Anforderungen eines solchen Netzes sinnvoll 

angehen zu können.  

 

  

(c) Region NRW 

940 Das Zusagenangebot enthält keine Filialen, die in Nordrhein-Westfalen liegen. Es 

adressiert daher keine der wettbewerblichen Probleme, die die Beschlussabteilung in 

den Markträumen Düsseldorf/Ratingen (79), Krefeld (163), Bonn (45) sowie Es-

sen/Oberhausen/Mülheim (226) thematisiert hat. Gleiches gilt für die relevanten 

Stadtbezirke in Düsseldorf und Essen.  

3. Zusagen auf den relevanten Beschaffungsmärkten 

941 Das Zusagenangebot hat absatzseitig ein Gesamtvolumen in Höhe von rund [300-

350] Mio. € und enspricht damit etwa [15-20] % des absatzseitigen Umsatzes von 

KT. Unabhängig von der absatzseitig relevanten regionalen Verteilung des 
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Zusagenpakets ist somit auch nicht erkennbar, dass mit dem angebotenen Volumen 

eine relevante Absatzalternative für die Lieferanten geschaffen werden kann. Dies gilt 

umso mehr vor dem Hintergrund, dass der Edeka – als ohnehin nachfragestärkstem 

LEH-Unternehmen,  der weitaus überwiegende Teil des auf KT entfallenden Beschaf-

fungsvolumens zuwächst.  

942 Soweit die Edeka als Zusage im Hinblick auf die vom Zusammenschluss betroffenen 

Beschaffungsmärkte anbietet, nach der Fusion mit KT auf einen Bestwertabgleich zu 

verzichten, so ist diese Zusage nicht geeignet, die wettbewerblichen Probleme auf 

den Beschaffungsmärkten zu lösen. Sie ist rein verhaltensorientiert, und ihre Einhal-

tung ist ohne unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand auch im Hinblick auf die 

Abgrenzung zu missbräuchlichem Verhalten kaum zu überwachen. Insoweit fehlt es 

ihr bereits an den grundsätzlichen Voraussetzungen im Hinblick auf die Geeignetheit 

als Zusage.  

G. Absicherung des Vollzugsverbots 

943 Ziffern 2-5 des Tenors treffen Regelungen zur Absicherung des Vollzugsverbots. 

944 Mit einer am 03. Dezember 2014 erlassenen einstweiligen Anordnung (dem Be-

schluss als Anlage beigefügt) hat die Beschlussabteilung verhindert, dass die Betei-

ligten bereits vor Abschluss des Fusionskontrollverfahrens bestimmte, im Rahmen-

vertrag und im Kaufvertrag vereinbarte Vollzugshandlungen bzw. wettbewerbsbe-

schränkende Vereinbarungen umsetzen. Die einstweilige Anordnung war bis zum 

Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache durch Verfügung nach § 40 Abs. 2 Satz 

1, § 61 Abs. 1 GWB befristet und endet daher mit der heute getroffenen Untersa-

gungsentscheidung. 

945 Nach Auffassung der Beschlussabteilung würde die Durchführung der zwischen den 

Beteiligten im Vorfeld der Anmeldung vereinbarten konkreten Maßnahmen zur ge-

meinsamen Warenbeschaffung und Warenverrechnung, zu Veränderungen bei Tei-

len des Filialnetzes, Lagern und Fleischwerken sowie damit zusammenhängenden 

personellen Maßnahmen auch dann zu den in der einstweiligen Anordnung darge-

stellten, unumkehrbaren Beeinträchtigungen der Markt- und Wettbewerbsstrukturen 

bzw. –prozesse führen, wenn sie vor Eintreten der Rechtskraft des vorliegenden 

Untersagungsbeschlusses erfolgt. Auch während eines eventuellen Beschwerde- 

und/oder Ministererlaubnisverfahrens sollen die Eigenständigkeit und das Wettbe-
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werbspotenzial von Kaiser’s Tengelmann jedoch nicht durch mit der Edeka im Vorfeld 

vereinbarte Maßnahmen geschwächt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Be-

schlussabteilung die Regelungen der einstweiligen Anordnung in die vorliegende 

Untersagungsentscheidung übernommen, um bis zur Rechtskraft einer Entscheidung 

über den Zusammenschluss die Prävention der Fusionskontrolle abzusichern. Im Üb-

rigen verweist sie auf die in der Einstweiligen Anordnung vom 3. Dezember 2014 (Az. 

B2-96/14-EA) aufgeführten Gründe.  

946 Die vorliegende Entscheidung beschränkt nur die Verfügungsmöglichkeiten der Be-

teiligten Tengelmann im Hinblick auf die im Tenor genannten Maßnahmen, soweit sie 

sich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit der Beteiligten Edeka ergeben (Rah-

menvertrag zur gemeinsamen Beschaffung und Zentralverrechnung, Carve-Out-

Standorte, Vereinbarungen zu Lägern, Fleischwerken).  

947 Im Hinblick auf die Carve-Out-Standorte gilt Folgendes: Soweit die Mietverträge für 

einzelne von den vertraglichen Vereinbarungen betroffene Filialen von Kaiser’s Ten-

gelmann bereits vor Erlass der einstweiligen Anordnung gekündigt wurden (vgl. An-

lage 1 zum Schreiben von RAin Neunzig vom 01.12.2014) und erst nach Rechtskraft 

des Untersagungsbeschlusses auslaufen, darf die Schließung nicht bereits während 

der Dauer des Beschwerde- bzw. Ministererlaubnisverfahrens erfolgen. Die gemäß 

Ziffer 3.(2)h) des Tenors untersagte (aktive) Kündigung von Mietverträgen umfasst 

nicht das Auslaufen eines Mietvertrages aufgrund der Nichtausübung einer Verlänge-

rungsoption (vgl. Schreiben von RA Brück vom 16.12.2014). 

948 Die Beschlussabteilung behält sich zudem vor, im Falle einer etwaigen Durchführung 

der o.g. Maßnahmen eine Prüfung nach § 1 GWB, Art. 101 AEUV durchzuführen.   

H. Gebühren 

949 Die Untersagung des Zusammenschlusses nach § 36 Abs. 1 GWB ist als Amtshand-

lung der Kartellbehörde gemäß § 80 Abs.1 Satz 2 gebührenpflichtig. Die Kartellbe-

hörde kann hierfür Gebühren bis zu 50.000,- € (§ 80 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GWB), bei 

besonders großer wirtschaftlicher Bedeutung und außergewöhnlich hohem Verwal-

tungsaufwand bis zu 100.000 € erheben (§ 80 Abs. 2 Satz 3 GWB).  

950 Die Gebühr bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Kar-

tellbehörde unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die der Gegen-

stand der gebührenpflichtigen Handlung hat (§ 80 Abs.2 Satz 1 GWB). Für die Be-
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messung ist maßgeblich auf die wirtschaftliche Bedeutung des beabsichtigten Zu-

sammenschlusses abzustellen. Sie ergibt sich grundsätzlich aus der Höhe der inlän-

dischen Umsätze der beteiligten Unternehmen auf den vom Zusammenschluss be-

troffenen Märkten, der Größe und Bedeutung des Erwerbers, den erwarteten be-

triebswirtschaftlichen Vorteilen der künftigen Zusammenarbeit auf den Inlandsmärk-

ten und dem wirtschaftlichen Interesse der am Zusammenschluss beteiligten an der 

kartellbehördlichen Entscheidung. Entspricht die nach diesen Bestimmungsmerkma-

len festgestellte wirtschaftliche Bedeutung dem Durchschnitt, so ist grundsätzlich ei-

ne mittlere Gebühr angemessen204. Diese beträgt nach dem geltenden Gebühren-

rahmen 25.000 €. Von diesem Mittelwert sind, abhängig von der jeweiligen wirtschaft-

lichen Bedeutung und dem Verwaltungsaufwand, Zu- und Abschläge vorzunehmen, 

deren Höhe im pflichtgemäßen Ermessen der Kartellbehörde steht liegt205. 

951 Dem Zusammenschluss ist im vorliegenden Fall eine herausragende wirtschaftliche 

Bedeutung beizumessen. Von dem Zusammenschlussbetroffen ist eine Vielzahl regi-

onaler Absatzmärkte sowie i.d.R. bundesweiter Beschaffungsmärkte betroffen, auf 

denen durch den Zusammenschluss eine weitere Verdichtung der ohnehin bereits 

hoch konzentrierten Marktstrukturen droht.  

952 Der personelle und sachliche Aufwand der Kartellbehörde für die fusionskontrollrecht-

liche Prüfung war außergewöhnlich hoch. So wurden die Marktanteile für eine Viel-

zahl von regionalen Absatzmärkten bei allen in Deutschland tätigen Lebensmittelein-

zelhändlern filialgenau erhoben (mehr als 9.000 Zweigstellen). Darüber hinaus wur-

den mehr als 350 Lieferanten im Bereich Milch und Schokoladenwaren befragt.   

953 Ferner wurden durch das Ökonomische Grundsatzreferat mehrere komplexe  Analy-

sen durchgeführt, die teilweise auf Datengrundlagen basierten, die sehr aufwändig 

manuell aufbereitet und nachermittelt werden mussten. Sowohl von den Beteiligten, 

als auch den befragten Wettbewerbern sowie Lieferanten wurde umfangreich vorge-

tragen. Von den Zusammenschlussbeteiligten sowie der beigeladenen Rewe wurden 

umfangreiche Gutachten vorgelegt. 

                                                

204  Vgl.: KG, WuW/E OLG 4366 ff. (Spa). 
205  Vgl.: KG, WuW/E OLG 5287 – „Finanzbeteiligung Gebühr“. 
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954 Ein Anlass für Abschläge besteht demgegenüber u.a. angesichts der Marktstellung 

der Zusammenschlussbeteiligten (vgl. die eingehende wettbewerbliche Beurteilung) 

nicht. 

955 Angesichts der herausragenden Bedeutung des Fusionsvorhabens und des außer-

gewöhnlich hohen personellen und sachlichen Aufwandes, ist im folgenden Fall die 

 Auf diese Gebühr ist nach § 80 Abs. 1 Satz 4 GWB die 

Gebühr für die Anmeldung des Zusammenschlusses § 80 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 GWB) 

anzurechnen. Die Gebühr für die Anmeldung richtet sich ebenfalls nach den oben 

aufgeführten Kriterien. Das Bundeskartellamt hält die Gebühr für die Anmeldung in 

Höhe von […] für angemessen. Mit der Kostenentscheidung unter Nr. 6 des Be-

schlusstenors war daher nur noch der Differenzbetrag in Höhe von […] zu erheben. 

956 Schuldner der Gebühr für die Untersagung des Zusammenschlussvorhabens sind 

nach § 80 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 GWB die Beteiligten zu 1. Und 3. Sie haften als Ge-

samtschuldner (§ 80 Abs. 6 Satz 3 GWB). 

957 Die Gesamtgebühr von […]  ist mit der Zustellung dieses Beschlusses fällig und bin-

nen eines Monats nach Zustellung auf das Konto der 

 

Bundeskasse Trier bei der 

Deutschen Bundesbank, Filiale Saarbrücken 

BIC MARKDEF 1590 

IBAN DE81 5900 0000 0059 0010 20 

 

zu überweisen. Als Verwendungszweck ist folgendes Kassenzeichen anzugeben:  
 

810600310950 

 

958 Bitte beachten Sie, dass Ihre Zahlung ohne Angabe des Kassenzeichens nicht bear-

beitet werden kann. 

959 Ist bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Zustellung die Gebühr nicht ent-

richtet, so wird für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 
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eins vom Hundert des rückständigen Betrages erhoben. Bei Überweisung aus dem 

Ausland fallen im Allgemeinen Bankspesen an. In diesen Fällen ist sicherzustellen, 

dass dem Konto des Bundeskartellamtes die volle Gebühr gutgeschrieben wird. Die 

Auslagen für die erforderliche Bekanntmachung dieses Beschlusses im Bundes-

anzeiger (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 GWB) werden gesondert erhoben (§ 80 Abs. 1 Satz 3 

GWB). 
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I. Rechtsmittelbelehrung 

960 Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde eröffnet. Sie ist schriftlich binnen einer 

mit Zustellung des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monat beim Bundes-

kartellamt, Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn, einzureichen. Es genügt jedoch, 

wenn sie innerhalb dieser Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht 

Düsseldorf, eingeht.  

961 Die Beschwerde ist durch einen beim Bundeskartellamt oder beim Beschwerdege-

richt einzureichenden Schriftsatz zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegrün-

dung beträgt zwei Monate. Sie beginnt im gleichen Zeitpunkt wie die Frist für die Ein-

legung der Beschwerde und kann auf Antrag vom Vorsitzenden des Beschwerdege-

richts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung enthalten, 

inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung bean-

tragt wird, und die - gegebenenfalls auch neuen – Tatsachen und Beweismittel ange-

ben, auf die sich die Beschwerde stützt.  

962 Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein.  

    Krueger           Holin         Bergs  

 

963 Sie werden darauf hingewiesen, dass die Entscheidung – dem Tenor nach – im Bun-

desanzeiger (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 GWB) sowie – im Volltext – im Internet veröffentlicht 

wird. Sie werden daher gebeten, der Beschlussabteilung innerhalb von 7 Tagen nach 

Zustellung dieses Beschlusses ggf. schriftlich mitzuteilen, ob die Entscheidung Ge-

schäftsgeheimnisse enthält, die vor der Veröffentlichung zu löschen sind. Bitte be-

gründen Sie, warum es sich bei den von Ihnen ggf. gewünschten Löschungen um 

Geschäftsgeheimnisse handelt. Sollte die zuständige Beschlussabteilung innerhalb 

von 7 Tagen keine Nachricht von Ihnen erhalten, geht das Bundeskartellamt davon 

aus, dass diese Entscheidung keine Geschäftsgeheimnisse enthält, und wird sie ver-

öffentlichen. 
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